
Hessisches Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und 

Landesentwicklung 

 
Planfeststellungsbeschluss 

für den 

 

Neubau der Bundesautobahn A 44 Kassel-Herleshausen,  

Teilabschnitt von Tunnel Alberberg bis Autobahndreieck Wommen 

(VKE 60)  

von Bau-km: 60+760,000 bis Bau-km: 66+785,835 

 

- 61 k 04/2.132 - 

Wiesbaden, den 27.02.2013 

 

  



 

 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

Inhaltsverzeichnis 

A Verfügender Teil ......................................................................................................... 1 

I Feststellung des Planes .............................................................................................. 1 

II Wasserrechtliche Erlaubnisse nach § 19 Abs. 1, 3 WHG mit Nebenbestimmungen 

und Hinweisen ........................................................................................................ 7 

1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser ................................................ 7 

2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch 

dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grundwasser ...........................10 

3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser .............................................................................................................11 

III Entscheidungen nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG ......... 13 

1 Naturschutzrechtliche Entscheidungen ..................................................................13 

1.1 Zulassung des Eingriffs .......................................................................................... 13 

1.2 Ausnahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG .............................................................. 13 

1.3 Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG .............................................................. 13 

2 Forstrechtliche Entscheidungen ..............................................................................13 

2.1 Rodungsgenehmigung............................................................................................ 13 

2.2 Aufforstungsgenehmigungen .................................................................................. 14 

3 Wasserrechtliche Entscheidungen ..........................................................................14 

3.1 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen im Gewässer oder im Uferbereich ............................................................ 14 

3.2 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen im Gewässerrandstreifen ......................................................................... 14 

3.3 Gewässerausbau und -umbau ............................................................................... 15 

4 Raumordnungsrechtliche Entscheidung .................................................................15 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

IV Straßenrechtliche Entscheidungen.......................................................................... 16 

1 Widmung ....................................................................................................................16 

2 Umstufung .................................................................................................................17 

3 Umnummerierung .....................................................................................................20 

V Nebenbestimmungen, Hinweise ............................................................................... 21 

1 Natur- und Landschaftsschutz .................................................................................21 

1.1 Allgemeine Bestimmungen ..................................................................................... 21 

1.2 Baubeschränkungen und Schutzmaßnahmen während der Bauzeit ..................... 23 

1.3 Maßnahmen ............................................................................................................ 23 

2 Wald/Forst .................................................................................................................27 

3 Immissionsschutz .....................................................................................................27 

3.1 Straßenverkehrslärm .............................................................................................. 27 

3.2 Baulärm................................................................................................................... 28 

4 Wasserwirtschaft.......................................................................................................28 

5 Bodenschutz ..............................................................................................................29 

6 Denkmalschutz ..........................................................................................................30 

7 Baulogistik .................................................................................................................30 

8 Leitungsschutz ..........................................................................................................30 

9 Vorbehalt weiter Nebenbestimmungen ...................................................................31 

VI Zusagen des Vorhabenträgers ................................................................................. 32 

VII Entscheidungen über Einwendungen und Anträge ................................................ 33 

B Sachverhalt ................................................................................................................34 

I Antragsgegenstand ................................................................................................... 34 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

II Antragsziele ............................................................................................................... 35 

III Antragsbegründung .................................................................................................. 36 

IV Vorhergehende Planungsstufen .............................................................................. 37 

1 Raumordnungsverfahren ..........................................................................................37 

2 Linienbestimmungsverfahren ..................................................................................37 

V Ablauf des Planfeststellungsverfahrens ................................................................. 37 

1 Ursprünglicher Antrag ..............................................................................................37 

1.1 Auslegung der Planunterlagen ............................................................................... 38 

1.2 Beteiligung der Behörden und Stellen .................................................................... 38 

1.3 Beteiligung der Vereine und Verbände ................................................................... 38 

1.4 Einwendungen und Stellungnahmen ...................................................................... 38 

2 Erste Planänderung ..................................................................................................39 

2.1 Gegenstand der Planänderung .............................................................................. 39 

2.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen ............................................................ 39 

2.3 Beteiligung der Behörden und Stellen .................................................................... 39 

2.4 Beteiligung der Vereine und Verbände ................................................................... 40 

2.5 Einwendungen und Stellungnahmen ...................................................................... 40 

2.6 Erörterung ............................................................................................................... 40 

3 Zweite Planänderung ................................................................................................40 

3.1 Gegenstand der Planänderung .............................................................................. 41 

3.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen ............................................................ 41 

3.3 Beteiligung der Behörden und Stellen .................................................................... 41 

3.4 Beteiligung der Vereine und Verbände ................................................................... 42 

3.5 Einwendungen und Stellungnahmen ...................................................................... 42 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

3.6 Erörterung ............................................................................................................... 42 

4 Vorlagebericht ...........................................................................................................42 

5 Dritte Planänderung ..................................................................................................42 

6 Vierte Planänderung .................................................................................................43 

VI Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde ........................................................... 43 

C Begründung ...............................................................................................................45 

I Verfahren ................................................................................................................... 45 

1 Zuständigkeit .............................................................................................................45 

2 Rechtswirkungen der Planfeststellung ....................................................................45 

3 Änderung der Trassenführung als Planänderung ..................................................46 

4 Keine Erörterung nach 2. Planänderung .................................................................47 

5 Anstoßwirkung der Antragsunterlagen ...................................................................48 

6 Weitere Verfahrenseinwendungen ...........................................................................49 

II Umweltverträglichkeitsprüfung ................................................................................ 50 

1 Verfahren ...................................................................................................................50 

2 Untersuchungsgegenstand ......................................................................................50 

3 Untersuchungsraum .................................................................................................52 

4 Geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten .......................................................53 

5 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen (§ 11 UVPG) .............54 

5.1 Schutzgut Mensch .................................................................................................. 54 

5.1.1 Lärmauswirkungen ................................................................................................. 54 

5.1.2 Luftschadstoffe ....................................................................................................... 55 

5.1.3 Erholungsfunktion ................................................................................................... 57 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

5.1.4 Schutzgut Tiere ....................................................................................................... 58 

5.1.5 Schutzgut Pflanzen ................................................................................................. 60 

5.1.6 Schutzgut biologische Vielfalt ................................................................................. 63 

5.1.7 Schutzgut Boden .................................................................................................... 64 

5.1.8 Schutzgut Klima/Luft ............................................................................................... 66 

5.1.9 Schutzgut Landschaft/Erholung .............................................................................. 67 

5.1.10 Schutzgut sonstige Kultur- und Sachgüter ............................................................. 69 

5.1.11 Wechselwirkungen .................................................................................................. 70 

5.1.12 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen .................................................... 70 

5.2 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG ......................................... 71 

III Materielles Recht ....................................................................................................... 74 

1 Planrechtfertigung ....................................................................................................74 

1.1 Planungsziele ......................................................................................................... 74 

1.2 Bedarf für das Vorhaben......................................................................................... 79 

2 Dimensionierung .......................................................................................................82 

2.1 Planungs- und Entwurfsgrundlagen ....................................................................... 82 

2.2 Querschnitt ............................................................................................................. 84 

2.3 Standstreifen und Böschungen .............................................................................. 85 

2.4 Anschlussstellen ..................................................................................................... 85 

2.4.1 Anschlussstelle Autobahndreieck Wommen .......................................................... 86 

2.4.2 Betriebszufahrt ........................................................................................................ 87 

2.5 Provisorische Anschlüsse und Baustraßen ............................................................ 87 

2.6 Wirtschaftswege ..................................................................................................... 88 

3 Planungsalternativen ................................................................................................90 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

3.1 Varianten des Netra-Korridors, der Diagonalen, des Winterkastens und des 

Ringgau-Korridors ................................................................................................... 91 

3.2 Varianten des Sontra-Korridors .............................................................................. 92 

3.2.1 Varianten des Raumordnungsverfahrens ............................................................... 92 

3.2.2 Überprüfung der Raumordnungsvarianten ............................................................. 94 

3.2.3 Änderung der ursprünglichen Planfeststellungslinie .............................................. 95 

3.2.3.1 Vergleich der Varianten 80 und 60-99 .................................................................... 96 

3.2.3.2 Vergleich der Varianten 80neu und 60-99 .............................................................. 97 

3.2.4 Keine stärkere Orientierung an der B 400 .............................................................. 99 

3.3 Abschnittsbildung .................................................................................................. 100 

4 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BNatSchG ................................................ 102 

4.1 Verträglichkeitsprüfung ......................................................................................... 102 

4.2 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Nr. 4926-305 

„Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“ ............................... 104 

4.2.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung ......................................................................... 104 

4.2.2 Erhaltungsziele ..................................................................................................... 105 

4.2.3 Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens ............................. 106 

4.2.3.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL .................................................... 107 

4.2.3.1.1 Beschreibung des Bestandes ............................................................................... 107 

4.2.3.1.1.1 Waldmeister-Buchenwald (9130) ......................................................................... 107 

4.2.3.1.1.2 Orchideen-Buchenwald (9150) ............................................................................. 108 

4.2.3.1.1.3 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (6210/6212) .... 109 

4.2.3.1.2 Auswirkungen durch Stickstoffeinträge ................................................................ 109 

4.2.3.1.2.1 Konzept der Critical Loads.................................................................................... 109 

4.2.3.1.2.2 Ermittlung der Hintergrundbelastung .................................................................... 111 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

4.2.3.1.2.3 Ermittlung der Zusatzbelastung ............................................................................ 112 

4.2.3.1.2.4 Bewertung der Auswirkungen ............................................................................... 113 

4.2.3.2 Anhang II-Art Großes Mausohr ............................................................................ 113 

4.2.3.2.1 Beschränkung der Verträglichkeitsprüfung auf das Große Mausohr ................... 114 

4.2.3.2.2 Bestand und Vorkommen des Großen Mausohrs ................................................ 115 

4.2.3.2.3 Keine fehlerhafte Gebietsabgrenzung .................................................................. 117 

4.2.3.2.4 Auswirkungen des Vorhabens .............................................................................. 119 

4.2.3.2.4.1 Ermittlung von Hauptflugrouten ............................................................................ 121 

4.2.3.2.4.2 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Hauptflugrouten .............. 124 

4.2.3.2.5 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ............................................................... 128 

4.3 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete Nr. 5125-350 

„Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen“ und Nr. 5325-305 „Werra bis 

Treffurt mit Zuflüssen“ ........................................................................................... 133 

4.3.1 Anlass und Umfang der Verträglichkeitsprüfung .................................................. 134 

4.3.2 Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele ....................................................... 135 

4.3.3 Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens ............................. 139 

4.3.3.1 Vorbelastung der Werra........................................................................................ 139 

4.3.3.2 Ermittlung der vorhabenbedingten Zusatzbelastung der Werra ........................... 142 

4.3.3.3 Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile der 

FFH-Gebiete ......................................................................................................... 146 

5 Artenschutz ............................................................................................................. 149 

5.1 Bestandsermittlung ............................................................................................... 149 

5.2 Verbotstatbestände ............................................................................................... 150 

5.2.1 Säugetiere ............................................................................................................ 150 

5.2.1.1 Wildkatze .............................................................................................................. 150 

5.2.1.1.1 Bestandssituation ................................................................................................. 151 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

5.2.1.1.2 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 151 

5.2.1.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 152 

5.2.1.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 153 

5.2.1.2 Luchs .................................................................................................................... 153 

5.2.2 Fledermäuse ......................................................................................................... 154 

5.2.2.1 Bechsteinfledermaus ............................................................................................ 154 

5.2.2.1.1 Bestandssituation ................................................................................................. 154 

5.2.2.1.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 154 

5.2.2.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 155 

5.2.2.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 156 

5.2.2.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 157 

5.2.2.2 Großes Mausohr ................................................................................................... 157 

5.2.2.2.1 Bestandssituation ................................................................................................. 157 

5.2.2.2.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 157 

5.2.2.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 158 

5.2.2.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 159 

5.2.2.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 159 

5.2.2.3 Weitere Fledermausarten ..................................................................................... 160 

5.2.3 Vögel ..................................................................................................................... 161 

5.2.3.1 Baumpieper .......................................................................................................... 162 

5.2.3.1.1 Bestandssituation ................................................................................................. 162 

5.2.3.1.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 162 

5.2.3.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 162 

5.2.3.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 162 

5.2.3.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 164 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

5.2.3.2 Schwarzmilan und Rotmilan ................................................................................. 165 

5.2.3.2.1 Bestandssituation ................................................................................................. 165 

5.2.3.2.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 165 

5.2.3.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 165 

5.2.3.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 166 

5.2.3.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 166 

5.2.3.3 Grauspecht ........................................................................................................... 168 

5.2.3.3.1 Bestandssituation ................................................................................................. 168 

5.2.3.3.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 168 

5.2.3.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 168 

5.2.3.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 169 

5.2.3.4 Feldlerche ............................................................................................................. 171 

5.2.3.4.1 Bestandssituation ................................................................................................. 171 

5.2.3.4.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 172 

5.2.3.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 172 

5.2.3.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 172 

5.2.3.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 173 

5.2.3.5 Feldsperling .......................................................................................................... 174 

5.2.3.5.1 Bestandssituation ................................................................................................. 174 

5.2.3.5.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 175 

5.2.3.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 175 

5.2.3.5.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 176 

5.2.3.5.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 176 

5.2.3.6 Raufußkauz .......................................................................................................... 176 

5.2.3.6.1 Bestandssituation ................................................................................................. 177 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

5.2.3.6.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 177 

5.2.3.6.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 177 

5.2.3.6.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 177 

5.2.3.6.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 179 

5.2.3.7 Klappergrasmücke ................................................................................................ 179 

5.2.3.7.1 Bestandssituation ................................................................................................. 179 

5.2.3.7.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 179 

5.2.3.7.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 179 

5.2.3.7.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 180 

5.2.3.7.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 180 

5.2.3.8 Weitere Vogelarten ............................................................................................... 181 

5.3 Arten, für die vorsorglich Verbotstatbestände angenommen werden .................. 181 

5.3.1 Haselmaus ............................................................................................................ 181 

5.3.1.1 Bestandssituation ................................................................................................. 181 

5.3.1.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 182 

5.3.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 182 

5.3.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 183 

5.3.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 184 

5.3.2 Kammmolch .......................................................................................................... 187 

5.3.2.1 Bestandssituation ................................................................................................. 187 

5.3.2.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 187 

5.3.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 189 

5.3.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 190 

5.3.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 191 

5.3.3 Zauneidechse ....................................................................................................... 192 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

5.3.3.1 Bestandssituation ................................................................................................. 192 

5.3.3.2 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 193 

5.3.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 194 

5.3.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 194 

5.3.4 Schlingnatter ......................................................................................................... 195 

5.3.4.1 Bestandssituation ................................................................................................. 195 

5.3.4.2 Wirkungen des Vorhabens ................................................................................... 196 

5.3.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ................................................................................. 196 

5.3.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ................................................................................. 197 

5.3.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ................................................................................. 197 

5.4 Zulässigkeit der Ausnahmen ................................................................................ 198 

5.4.1 Ausnahmegründe ................................................................................................. 198 

5.4.2 Keine zumutbaren Alternativen ............................................................................ 199 

5.4.3 Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen ................. 200 

5.4.3.1 Haselmaus ............................................................................................................ 200 

5.4.3.2 Kammmolch .......................................................................................................... 200 

5.4.3.3 Zauneidechse ....................................................................................................... 201 

5.4.3.4 Schlingnatter ......................................................................................................... 201 

6 Schutz von Natur und Landschaft ......................................................................... 203 

6.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung nach §§ 15, 17 des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ............................................................ 203 

6.1.1 Ermittlung des Eingriffs ......................................................................................... 203 

6.1.2 Vermeidungsgebot ................................................................................................ 207 

6.1.3 Verbleibender unvermeidbarer Eingriff ................................................................. 209 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

6.1.4 Kompensation des durch das Vorhaben verursachten, nicht vermeidbaren 

Eingriffs ................................................................................................................. 210 

6.1.4.1 Kompensationskonzept der Vorhabenträgerin ..................................................... 210 

6.1.4.1.1 Maßnahmenbereich „Hasengartenwasser und angrenzende Waldbereiche“ ...... 211 

6.1.4.1.2 Maßnahmenbereich „Breitzbachtalquerung und südlich gelegene Bereiche“ ...... 211 

6.1.4.1.3 Maßnahmenbereich „Offenland/Gonnermannsgraben“ ....................................... 211 

6.1.4.1.4 Maßnahmenbereich „Bilstein/Grenzgebiet“ .......................................................... 212 

6.1.4.1.5 Maßnahmenbereich „trassennaher Bereich“ ........................................................ 212 

6.1.4.1.6 Maßnahmenbereich „Aufforstungen“ .................................................................... 212 

6.1.4.1.7 Maßnahmenbereich „Standortübungsplatz Weißenhasel“ ................................... 212 

6.1.4.1.8 Maßnahmenbereich „Altholzentwicklungsmaßnahmen“ ...................................... 213 

6.1.4.1.9 Zusammenfassung ............................................................................................... 213 

6.1.4.2 Bewertung der planfestgestellten Maßnahmen .................................................... 214 

6.2 Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG .............................................................. 229 

7 Forst / Wald.............................................................................................................. 232 

7.1 Rodung ................................................................................................................. 232 

7.2 Waldneuanlage ..................................................................................................... 233 

8 Immissionsschutz ................................................................................................... 235 

8.1 Beachtung des Trennungsgrundsatzes ................................................................ 235 

8.2 Verkehrsgeräusche ............................................................................................... 236 

8.2.1 Anforderungen gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV ............. 237 

8.2.1.1 Neubau und Änderung öffentlicher Straßen ......................................................... 237 

8.2.1.2 Immissionsgrenzwerte .......................................................................................... 238 

8.2.2 Grundlagen der schalltechnischen Berechnungen ............................................... 239 

8.2.3 Ermittlung und Beschreibung der vorhabenbedingten Immissionen (A 44) ......... 242 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

8.2.4 Ergänzende schalltechnische Untersuchung für die A 4 im Bereich des 

künftigen Autobahndreiecks Wommen ................................................................. 243 

8.2.5 Beurteilung der vorhabenbedingten Immissionen ................................................ 246 

8.3 Luftschadstoffe ..................................................................................................... 247 

8.3.1 Anforderungen gemäß § 48a Abs. 1 BImSchG i. V. m. der 39. BImSchV ........... 247 

8.3.2 Berechnung der Schadstoffimmissionen .............................................................. 249 

8.3.3 Anwendungsbedingungen der MLuS 02 – Ausgabe 2005 ................................... 252 

8.3.4 Beurteilung der Ergebnisse der Schadstoffberechnung ....................................... 253 

8.3.4.1 Berechnung nach MLuS 02 – Ausgabe 2005 ....................................................... 253 

8.3.4.2 Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM ................................. 256 

8.3.5 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität ............................................................. 257 

8.4 Erschütterungen ................................................................................................... 258 

8.5 Baubedingte Immissionen .................................................................................... 258 

9 Wasserwirtschaft..................................................................................................... 262 

9.1 Wasserwirtschaftliche Ausgangssituation im Planungsgebiet.............................. 262 

9.2 Erlaubnisse zur Nutzung von Gewässern, §  9 WHG .......................................... 263 

9.2.1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer...... 263 

9.2.2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser 

durch dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grundwasser ................ 269 

9.2.3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser ........................................................................................................ 270 

9.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen in Wasserschutzgebieten ........................ 271 

9.4 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen im Gewässer oder im Uferbereich .......................................................... 272 

9.5 Gewässerausbau .................................................................................................. 273 

9.5.1 Gewässerausbau im Zuge der landschaftspflegerischen Begleitplanung ............ 274 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

10 Bodenschutz/Altlasten ............................................................................................ 276 

10.1 Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ....................................................... 276 

10.2 Altlasten ................................................................................................................ 277 

11 Denkmalschutz ........................................................................................................ 279 

12 Landesplanung/Raumordnung ............................................................................... 281 

12.1 Rechtlicher Maßstab ............................................................................................. 281 

12.2 Landesentwicklungsplan Hessen 2000 ................................................................ 281 

12.3 Regionalplan Nordhessen 2009 ........................................................................... 282 

12.3.1 Zielabweichungen der Planfeststellungstrasse .................................................... 282 

12.3.2 Zulassung der Zielabweichungen ......................................................................... 283 

12.3.2.1 Zulassung der Zielabweichung im Hinblick auf den abweichenden 

Trassenverlauf ...................................................................................................... 284 

12.3.2.2 Zulassung der Zielabweichung im Hinblick auf Vorranggebiete für Land- und 

Forstwirtschaft ...................................................................................................... 284 

12.3.3 Zielabweichung im Hinblick auf die Abstufung von Bundesstraßen ..................... 285 

12.3.4 Vorbehaltsgebiet für Grundwasserschutz............................................................. 286 

12.3.5 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ..................................................................... 287 

12.4 Raumordnungsverfahren/Landesplanerische Beurteilung ................................... 287 

12.4.1 Berücksichtigung der Landesplanerischen Beurteilung ....................................... 287 

12.4.2 Kein neues Raumordnungsverfahren für Trassenänderung ................................ 289 

13 Kommunale Gebiets- und Planungshoheit ............................................................ 290 

14 Baulogistik ............................................................................................................... 291 

15 Leitungsschutz ........................................................................................................ 294 

16 Landwirtschaft ......................................................................................................... 296 

16.1 Allgemeines .......................................................................................................... 296 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

16.2 Funktion und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft ............................................ 296 

17 Eigentum .................................................................................................................. 298 

17.1 Flächeninanspruchnahme Privater ....................................................................... 298 

17.2 Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken ....................................... 301 

17.3 Entschädigung für Nachteile ................................................................................. 301 

17.4 Allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben ................................................ 302 

17.5 Mittelbare Beeinträchtigungen von Flächen ......................................................... 302 

17.6 Mehrwege und Zuwege ........................................................................................ 303 

17.6.1 Jagd ...................................................................................................................... 305 

17.7 Existenzgefährdung .............................................................................................. 306 

17.7.1 Beteiligte (P_16, PÄ1_16, PÄ2_16) ..................................................................... 306 

17.7.2 Beteiligter (PÄ1_09, PÄ2_09) ............................................................................... 307 

17.7.3 Beteiligter (P_18, PÄ1_18) ................................................................................... 308 

17.7.4 Beteiligte (PÄ1_19, PÄ2_19) ................................................................................ 308 

17.7.5 Beteiligter (P_28, PÄ1_28, PÄ2_28) .................................................................... 309 

17.7.6 Beteiligter (PÄ1_29, PÄ2_29) ............................................................................... 311 

17.7.7 Beteiligter (PÄ1_38) .............................................................................................. 311 

17.7.8 Beteiligter (PÄ2_45) .............................................................................................. 312 

18 Straßenrechtliche Verfügungen ............................................................................. 313 

18.1 Widmung ............................................................................................................... 313 

18.2 Abstufung .............................................................................................................. 313 

18.2.1 Keine Bedeutung als Bundesstraße ..................................................................... 313 

18.2.2 Abstufung gemäß Landesrecht ............................................................................ 314 

18.2.2.1 Abstufung der B 7 zur Landesstraße .................................................................... 315 



Inhaltsverzeichnis  Planfeststellungsbeschluss 
A 44, VKE 60 

18.2.2.2 Abstufung der B 400 zur Kreisstraße ................................................................... 315 

18.2.3 Abstufung rechtsverbindlich.................................................................................. 316 

IV Gesamtabwägung ................................................................................................... 317 

D Rechtsbehelfsbelehrung ......................................................................................... 320 



Planfeststellungsbeschluss - 1 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 60  I Feststellung des Planes 

   

 

A Verfügender Teil 

I Feststellung des Planes 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung stellt gemäß §§ 1 

Abs. 1 Nr. 5, 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 

in den neuen Ländern sowie im Lande Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge-

setz – VerkPBG) vom 16.12.1991 (BGBl. I S. 2174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

09.12.2006 (BGBl. I S. 2833), in Verbindung mit §§ 17 ff., 24 Abs. 1 des Bundesfernstraßen-

gesetzes (FStrG) in der Fassung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit §§ 72 ff. des Hessischen Ver-

waltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der Fassung vom 15.01.2010 (GVBl. I S. 18), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. I S. 622) und § 33 Abs. 2 des Hessi-

schen Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 817), den Plan für den Neubau der der 

Bundesautobahn A 44 (Kassel-Herleshausen/Wommen), Teilabschnitt von Tunnel Alberberg 

bis Autobahndreieck Wommen (Verkehrskosteneinheit [VKE] 60) einschließlich der damit 

verbundenen Folgemaßnahmen fest. 

Folgende Pläne und Verzeichnisse werden planfestgestellt: 

Lfd. Nr. Bezeichnung Datum Maßstab Unterlage 
Nr./Blatt Nr. 

1.  Übersichtslageplan  09/2011 1:10.000 3/1 

2.  Übersichtshöhenplan 60+760.00 bis 
66+785,835 

09/2011 1:10.000/1.000 4/1 

3.  Straßenquerschnitt SQ 27 allgemein 18.04.2011 1:50 6.1/1 

4.  Straßenquerschnitt Detail Schutz-
wand, Fledermausschutzzaun 

18.04.2011 1:50 6.1/2 

5.  Straßenquerschnitt Verbindungs-
rampe Q1/Q2 

18.04.2011 1:50 6.2/1 

6.  Straßenquerschnitt RQ 9,5 – B 400 18.04.2011 1:50 6.3/1 

7.  Straßenquerschnitt Wirtschaftswege 18.04.2011 1:50 6.4/1 

8.  Lageplan, Bau-km 60+760.00 bis 
61+725,000 

01/2013 1:1.000 7/1 

9.  Lageplan, Bau-km 60+760.00 bis 
62+600,000 

01/2013 1:1.000 7/2 

10.  Lageplan, Bau-km 62+600.000 bis 
63+420.000 

01/2013 1:1.000 7/3 

11.  Lageplan, Bau-km 63+420.00 bis 
64+500.00 

18.04.2011 1:1.000 7/4 
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12.  Lageplan, Bau-km 64+500.00 bis 
65+540.00 

09/2011 1:1.000 7/5 

13.  Lageplan, Bau-km 65+540.00 bis 
66+739.835 

01/2013 1:1.000 7/6 

14.  Lageplan 18.04.2011 1:1.000 7/7 

15.  Höhenplan, Bau-km 60+760,000 bis 
61+725,000  

01/2013 1:1.000/100 

 

8.1/1 

16.  Höhenplan, Bau-km 60+725,000 bis 
62+600,000 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.1/2 

17.  Höhenplan, Bau-km 62+600,000 bis 
63+420,000 

01/2013 1:1.000/100 8.1/3 

18.  Höhenplan, Bau-km 63+420,000 bis 
64+500,00 

18.04.2011 1:1.000/100 8.1/4 

19.  Höhenplan, Bau-km 64+500,000 bis 
65+540,000 

18.04.2011 1:1.000/100 8.1/5 

20.  Höhenplan, Bau-km 65+540,000 bis 
66+500,000 

18.04.2011 1:1.000/100 8.1/6 

21.  Höhenplan, Bau-km 320+600,000 
bis 321+880,000 

18.04.2011 1:1.000/100 8.1/7 

22.  Höhenplan Rampe Kassel-Bad 
Hersfeld, Bau-km 0+000,000 bis 
0+469,325 

18.04.2011 1:1.000/100 8.2/1 

23.  Höhenplan Rampe Herleshausen-
Kassel, Bau-km 0+000,000 bis 
0+526,257 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.2/2 

24.  Höhenplan Rampe Kassel-Herles-
hausen, Bau-km 0+000,000 bis 
0+267,337 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.2/3 

25.  Höhenplan Rampe Bad Hersfeld-
Kassel, Bau-km 0+000,000 bis 
0+142,563 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.2/4 

26.  Höhenplan Achse 402 
B 400/provisorische Anbindung, 
Bau-km 0+000,000 bis 0+220,226 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.2/5 

27.  Höhenplan Achse 7/8  
provisorische Anbindung 0+000,000 
bis 0+180,000 Achse 7, Bau-km 
0+018,799 bis 0+159,673 Achse 8 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.2/6 

28.  Höhenplan Achse 400  
Umverlegung B 400,  
Bau-km 0+000,000 bis 0+725,000 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.3/1 

29.  Höhenplan Achse 400 
Umverlegung B 400,  
Bau-km 0+725,000 bis 1+440,000 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.3/2 

30.  Höhenplan B 400 Achse 401 Anpas-
sung westl. Alberberg, Bau-km 
0+000,000 bis 0+285,000  

09/2011 1:1.000/100 

 

8.3/3 
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31.  Höhenplan Achse 110 Wirtschafts-
weg, Bau-km 0+000,000 bis 
0+299,281 

09/2011 1:1.000/100 

 

8.4/1 

32.  Höhenplan Achse 140 Wirtschafts-
weg, Bau-km 0+000,000 bis 
0+409,982 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/2 

33.  Höhenplan Achse 142 Wirtschafts-
weg, Bau-km 0+000,000 bis 
0+100,000 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/3 

34.  Höhenplan Achse 150 Wirtschafts-
weg am Grubenweg, Bau-km 
0+000,000 bis 0+428,000 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/4 

35.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
233, Bau-km 0+000,000 bis 
0+532,287 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/5 

36.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
235, Bau-km 0+000,000 bis 
0+189,948 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/6 

37.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
250, Bau-km 0+000,000 bis 
0+170,000 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/7 

38.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
350, Bau-km 0+000,000 bis 
0+470,383 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/8 

39.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
520, Bau-km 0+000,000 bis 
0+400,000 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/9 

40.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
205, Bau-km 0+000,000 bis 
0+340,320 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/10 

41.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
200, Bau-km 0+000,000 bis 
0+960,230 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/11 

42.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
203, Bau-km 0+000,000 bis 
0+107,030 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/12 

43.  Höhenplan Wirtschaftsweg 
„Lengforstweg“ Achse 213, Bau-km 
0+000,000 bis 0+125,000 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/13 

44.  Höhenplan Betriebsweg Achse 204, 
Bau-km 0+000,000 bis 0+267,530 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/14 

45.  Höhenplan Heckenbrücke BW V-BW 
60-04a Achse 521 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/15 

46.  Höhenplan Fledermausdurchlass  
V-BW 60-03a Achse 850 

18.04.2011 1:1.000/1.000 

 

8.4/16 

47.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
215, Bau-km 0+000,000 bis 
0+403,765 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/17 
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48.  Höhenplan Wirtschaftsweg Achse 
149 

18.04.2011 1:1.000/100 

 

8.4/18 

49.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenverzeichnis 

12/2012 - 12.0 

50.  Forstrechtliche Waldbilanz: Verlust 
von Waldflächen 

- 1:17.000/5.000 12.0 Anla-
ge 1 

51.  Forstrechtliche Waldbilanz: 
Trassennaher Ersatz von Wald-
flächen, Anpassungen im Zuge der 
3. Planänderung 

- 1:17.000/5.000 12.0 Anla-
ge 1 

52.  Forstrechtliche Waldbilanz: Externe 
Aufforstungsflächen, Anpassungen 
im Zuge der 3. Planänderung 

- 1:30.000/10.000 12.0 Anla-
ge 1 

53.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassennahe Maßnahmenbereiche“ 

09/2012 1:1.000 12.2/1 

54.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassennahe Maßnahmenbereiche“ 

09/2012 1:1.000 12.2/2 

55.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassennahe Maßnahmenbereiche“ 

09/2012 1:1.000 12.2/3 

56.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassennahe Maßnahmenbereiche“ 

09/2012 1:1.000 12.2/4 

57.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassennahe Maßnahmenbereiche“ 

09/2012 1:1.000 12.2/5 

58.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassennahe Maßnahmenbereiche“ 

12/2012 1:1.000 12.2/6 

59.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassenferne Maßnahmenbereiche“ 

12/2011 1:1.000 12.2/7 

60.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassenferne Maßnahmenbereiche“ 

12/2011 1:1.000 12.2/8 

61.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassennahe Maßnahmenbereiche“ 

12/2011 1:1.000 12.2/9 

62.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan 
„Trassenferne Maßnahmenbereiche“ 

09/2011 1:1.000 12.2/10 

63.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan Ersatzmaß-
nahmen Standortübungsplatz Wei-
ßenhasel 

12/2012 1:2.500 12.2/12 



Planfeststellungsbeschluss - 5 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 60  I Feststellung des Planes 

   

 

64.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan Aufforstungs-
fläche bei Weißenhasel 

09/2012 1:2.000 12.2/13 

65.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenplan Aufforstungs-
fläche nahe Calden 

24.09.2012 1:2.500/25.000 12.2/14 

66.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenübersichtsplan 
Trassennahe Maßnahmen 

12/2012 1:5.000 12.3/1 

67.  Landschaftspflegerischer Begleit-
plan, Maßnahmenübersichtsplan 
externe Maßnahmenbereiche 

12/2012 1:10.000/25.000 12.3/2 

68.  Übersichtslageplan Entwässerung 18.04.2011 1:10.000 13.2/1 

69.  Grunderwerbsplan Planübersicht 13.12.2011 1:25.000 14.0/1 

70.  Grunderwerbsplan, Bau-km 
60+760,000 bis 61+725,000 

13.12.2011 1:1.000 14.1/1 

71.  Grunderwerbsplan, Bau-km 
61+725,000 bis 62+600,000 

13.12.2011 1:1.000 14.1/2 

72.  Grunderwerbsplan, Bau-km 
62+600,000 bis 63+420,000 

13.12.2011 1:1.000 14.1/3 

73.  Grunderwerbsplan, Bau-km 
63+420,000 bis 64+500,000 

13.12.2011 1:1.000 14.1/4 

74.  Grunderwerbsplan, Bau-km 
64+500,000 bis 65+540,000 

13.12.2011 1:1.000 14.1/5 

75.  Grunderwerbsplan, Anschluss an 
Blatt 5 

13.12.2011 1:1.000 14.1/5.1 

76.  Grunderwerbsplan, Bau-km 
65+540,000 bis 66+785,835 

01/2013 1:1.000 14.1/6 

77.  Grunderwerbsplan, Anschluss an 
Blatt 6 

13.12.2011 1:1.000 14.1/7 

78.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 7 

13.12.2011 1:1.000 14.1/8 

79.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 1 

13.12.2011 1:1.000 14.1/9 

80.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 8 

13.12.2011 1:1.000 14.1/10 

81.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 9 

13.12.2011 1:1.000 14.1/11 

82.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 10 

13.12.2011 1:1.000 14.1/12 

83.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 12 

01/2013 1:1.000 14.1/13 

84.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 13 

24.09.2012 1:1.000 14.1/14 

85.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 11 

13.12.2011 1:1.000 14.1/15 
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86.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 11 

13.12.2011 1:1.000 14.1/16 

87.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2 Blatt 11 

13.12.2011 1:1.000 14.1/17 

88.  Grunderwerbsplan Anschluss an 
Blatt 1 

13.12.2011 1:1.000 14.1/18 

89.  Grunderwerbsplan zu Unterlage 
12.2, Blatt 14 

24.09.2012 1:1.000 14.1/19 

90.  Grunderwerbsverzeichnis 24.09.2012 - 14.2 

91.  Lageplan zum Bauwerksverzeichnis, 
Bau-km 60+760,000 bis 61+725,000 

01/2013 1:1.000 15.1/1 

92.  Lageplan zum Bauwerksverzeichnis, 
Bau-km 61+725,000 bis 62+600,000 

01/2013 1:1.000 15.1/2 

93.  Lageplan zum Bauwerksverzeichnis, 
Bau-km 62+600,000 bis 63+420,000 

01/2013 1:1.000 15.1/3 

94.  Lageplan zum Bauwerksverzeichnis, 
Bau-km 63+420,00 bis 64+500,00 

13.12.2011 1:1.000 15.1/4 

95.  Lageplan zum Bauwerksverzeichnis, 
Bau-km 64+500,00 bis 65+540,00 

13.12.2011 1:1.000 15.1/5 

96.  Lageplan zum Bauwerksverzeichnis, 
Bau-km 65+540,000 bis 66+785,835 

01/2013 1:1.000 15.1/6 

97.  Lageplan zum Bauwerksverzeichnis, 
Bau-km 60+760,000 bis 66+785,835 

13.12.2011 1:1.000 15.1/7 

98.  Verzeichnis der Bauwerke, Wege, 
Gewässer und sonstigen Anlagen 

13.12.2011 - 15.2 

99.  Übersichtslageplan Baustra-
ßen/Baustelleneinrichtung 

01/2013 1:10.000 15.4/1 

100.  Widmungs- und Umstufungsplan 
Übersichtslageplan 

18.04.2011 1:25.000 15.5/1 

101.  Widmungs- und Umstufungsplan 
Lageplan 

18.04.2011 1:10.000 15.5/2 

102.  Widmungs- und Umstufungsplan 
Lageplan 

18.04.2011 1:10.000 15.5/3 

103.  Widmungs- und Umstufungsplan 
Detail 1 

18.04.2011 1:10.000 15.5/4 

104.  Widmungs- und Umstufungsplan 
Lageplan 

18.04.2011 1:10.000 15.5/5 

105.  Widmungs- und Umstufungsplan 
Detail 2 

18.04.2011 1:10.000 15.5/6 

106.  Widmungs- und Umstufungsplan 
Detail 3 

18.04.2011 1:10.000 15.5/7 
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II Wasserrechtliche Erlaubnisse nach § 19 Abs. 1, 3 WHG mit Nebenbestimmungen 

und Hinweisen 

1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 4, § 11, § 12 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz 

– WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 21.01.2013 (BGBl. I S. 95), i. V. m. § 11, § 9 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in 

der Fassung vom 14.12.2012 (GVBl. I S. 548) im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidi-

um Kassel die Erlaubnis erteilt, das von befestigten Straßenflächen der A 44, VKE 60 sowie 

von veränderten Böschungs- und Hangflächen gesammelt abfließende Niederschlagswasser 

nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 7, Blatt 1 bis 6 an den in der folgenden 

Auflistung aufgeführten Stellen in Gewässer einzuleiten: 

1. aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 1 über den Drosselabfluss bis zu 56 l/s in der Ge-

markung Unhausen, Flur 4, Flurstück 13 (ELS I.1 [Rechtswert 3574985/Hochwert 

5654179]) in ein  Gewässer ohne Namen (Gewässerkennzahl 4157444), 

2. aus der Entwässerungsmulde an der südlichen Böschungskante der A 44 über eine 

Kaskade bis zu 15,84 l/s in der Gemarkung Breitzbach, Flur 13, Flurstück 52 (ELS I.2 

[Rechtswert 3572716/Hochwert 5654365]) in das Hasengarten Wasser (Gewässerkenn-

zahl 4186422), 

3. aus der Entwässerungsmulde an der südlichen Böschungskante der A 44 und den Mul-

den des Wirtschaftsweges über eine Kaskade sowie einen Durchlass DN 300 bis zu 

32,44 l/s in der Gemarkung Blankenbach, Flur 6, Flurstück 10/3 (ELS I.3 [Rechtswert 

3572731/Hochwert 5654365]) in das Hasengarten Wasser (Gewässerkennzahl 

4186422), 

4. aus zwei Durchlässen DN 400 bis zu 28,78 l/s in der Gemarkung Blankenbach, Flur 6, 

Flurstück 10/3 (ELS I.4 [Rechtswert 3572810/Hochwert 5654446]) in das Hasengarten 

Wasser (Gewässerkennzahl 4186422), 

5. aus Außengebieten  bis zu 16,39 l/s in der Gemarkung Blankenbach, Flur 6, Flur-

stück 4/1 (ELS I.5 [Rechtswert 3572832/Hochwert 5654446]) über die Altmulde B 400 in 

das Hasengarten Wasser, 

6. aus Außengebieten bis zu 41,42 l/s in der Gemarkung Blankenbach, Flur 6, Flur-

stück 3/1 (ELS I.6 [Rechtswert 3573012,50/Hochwert 5654299,50]) über die  Altmulde 

B 400 in das Hasengarten Wasser, 
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7. aus Außengebieten bis zu 91,28 l/s in der Gemarkung Unhausen, Flur 5, Flur-

stück 215/63 (ELS I.7 [Rechtswert 3574713,50/Hochwert 5654361]) über die Altmulde 

B 400 in ein Gewässer ohne Namen, 

8. aus südlichen Straßenmulde der B 400 bis zu 1,04 l/s in der Gemarkung Unhausen, 

Flur 5, Flurstück 215/63 (ELS I.8 [Rechtswert 3574717,5/Hochwert 5654350,50]) über 

die Altmulde der B 400 in ein Gewässer ohne Namen, 

9. aus einem Durchlass DN 300 über einen neuangelegten Graben bis zu 19,07 l/s in der 

Gemarkung Unhausen, Flur 5, Flurstück 194 (ELS I.10 [Rechtswert 3574903/Hochwert 

5654153]) in ein Gewässer ohne Namen (Gewässerkennzahl 4157444), 

10. aus dem Bereich der Wirtschaftsweges am Brückenfundament der Breitzbachtalbrücke 

zu 5,96  l/s in der Gemarkung Unhausen, Flur 4, Flurstück 17 (ELS I.11 [Rechtswert 

3575023,11/Hochwert 5654181,87]) in den Breitzbach (Gewässerkennzahl 4157444), 

11. aus einem Durchlass DN 1000 über zwei neuangelegte Gräben bis zu 363,00 l/s in der 

Gemarkung Breitzbach, Flur 9, Flurstück 29 (ELS II.1 [Rechtswert 3575675/Hochwert 

56540321]) in den Gonnermannsgraben (Gewässerkennzahl 4157446), 

12. aus einem neuprofilierten Graben bis zu 121,00 l/s in der Gemarkung Breitzbach, Flur 8, 

Flurstück 25 und Flur 8, Flurstück 23/1 (ELS III.1 und ELS III.2 [Rechtswert 

3576167/Hochwert 5653857] und [Rechtswert 3576325/Hochwert 5653952,5]) in den 

Pfingstgraben (Gewässerkennzahl 4157448), 

13. aus Seitenmulden der A 44 und eines Wirtschaftsweges über einen neuprofilierten Gra-

ben und einen Seitenzufluss bis zu 116,00 l/s in der Gemarkung Breitzbach, Flur 7, Flur-

stück 18 und Flur 6, Flurstück 27 (ELS IV.1 und ELS IV.2 [Rechtswert 

3576497/Hochwert 5653777,50]) und [Rechtswert 3576706,50/Hochwert 5653732,50]) 

in den Pfingstgraben (Gewässerkennzahl 4157448), 

14. aus Seitenmulden der A 44 und einem Durchlass DN 800 über das Grabensystem 

Sprengstückenbach bis zu 92,00 l/s in der Gemarkung Wommen, Flur 2, Flurstück 42/1 

und Flur 2, Flurstück 69/1 (ELS IV.3 und ELS IV.4 [Rechtswert 3577612/Hochwert 

5653665] und [Rechtswert 3577757/Hochwert 5653694]) in die Werra (Gewässerkenn-

zahl 41),  

15. aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 4 bis zu 199 l/s in der Gemarkung Wommen, Flur 2, 

Flurstück 64/5 (ELS IV.5 [Rechtswert 3577814/Hochwert 5653311]) in die Werra (Ge-

wässerkennzahl 41), 
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16. aus Außengebieten zum Regenrückhaltebecken der A 4 über Sammelleitung an der A 4 

bis zu 94 l/s in der Gemarkung Wommen, Flur 2, Flurstück 142/82 (ELS IV.6 [Rechts-

wert 3578484/Hochwert 5654148]) in die Nesse (Gewässerkennzahl 41574), 

17. das aufbereitete Bergwasser (ca. 5 l/s) am Westportal des Tunnels in der Gemarkung 

Ulfen, Flur 13, Flurstück 52 in das bestehende Vorflutsystem des Hasengarten Wassers 

(Gewässerkennzahl 4186422).  

Nebenbestimmungen: 

1. Die Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie Regenrückhaltebecken sind nach den 

Regeln der Wasserwirtschaft und dem Stand der Technik unter Beachtung der geltenden 

technischen Regelwerke zu errichten, zu warten und zu unterhalten. Insbesondere sind 

zum Schutz von Trinkwassergewinnungsanlagen die Vorgaben der Richtlinie für bau-

technische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag), Ausgabe 2002, 

zu beachten.  

2. Für die Bemessung, die Ausführung und den Betrieb der Entwässerungseinrichtungen 

sind zusätzlich die „Richtlinie für die Anlage von Straßen; Teil Entwässerung“ (RAS-Ew) 

und die Regelwerke der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-

fall e. V. (DWA) A 117, A 118, A 138, A 139 und A 147 zu beachten. 

3. Für das Regenrückhaltebecken RRB Nr. 1 ist jeweils eine Vorrichtung zum Rückhalt von 

Leichtflüssigkeiten gemäß den Nachweisverfahren nach der RiStWag und der DIN 1999, 

Teil 1-6 (Abscheider für Leichtflüssigkeiten August 1976/Oktober 1989) konstruktiv vor-

zusehen. 

4. Die zur Räumung der Regenrückhaltebecken vorgesehenen Zufahrtsbereiche sind mit 

einer für die Nutzung durch maschinelle Räumfahrzeuge geeigneten Böschungsbefesti-

gung auszustatten. 

5. Die Entwässerung der Talbrücke Breitzbach (BW 60-08a) ist vollständig über seitlich der 

Fahrbahn und/oder im Mittelstreifen angeordnete Straßenabläufe, Rinnen und Sammel-

leitungen, in denen das anfallenden Niederschlags- und Oberflächenwasser gefasst wer-

den kann, an das Regenrückhaltebecken Nr. 1 bzw. über den Entwässerungsabschnitt II 

auch an das Regenrückhaltebecken Nr. 2 anzuschließen. Eine Freifallentwässerung mit 

anschließendem offenem Verteilen bzw. verbringen unterhalb des Brückenbauwerkes ist 

nicht zulässig.  

6. Die Entwässerung der Brückenhälfte in Fahrtrichtung Herleshausen wird an die beste-

henden seitlich der Fahrbahn und/oder im Mittelstreifen angeordnete Straßen- und 



Planfeststellungsbeschluss - 10 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 60  II Wasserrechtliche Erlaubnisse nach § 19 
Abs. 1, 3 WHG mit Nebenbestimmungen und 
Hinweisen 

   

 

Sammelleitungen nach der Talbrücke Breitzbach zum Regenrückhaltebecken 2 hin an-

geschlossen. Die dadurch notwendige neue Dimensionierung der Leitungen und RRB 2 

sind von der Vorhabenträgerin mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel abzustimmen. Der beim RRB 2 vorgesehene Drosselablauf von max. 10l/s 

(vgl. Unterlage 13.1 Anlage 4, Seite  5) ist einzuhalten und bei der Vergrößerung des Be-

ckens ist die vorgegebene Grunderwerbsfläche (vgl. Unterlage 14) zu beachten.  

7. Die Ausführungsplanungen der Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie Regenrück-

haltebecken sind rechtzeitig vor Ausschreibung und Baubeginn der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel vorzulegen und mit dieser abzustimmen. 

8. Einleitungen in die Gewässer während der Betriebszeit dürfen an absetzbaren Stoffen 

nicht mehr als 0,3 ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) aufweisen. 

9. Bei der bauzeitlichen Einleitungen in Gewässer aus Bauflächen bzw. Baustelleneinrich-

tungsflächen sind die folgenden Überwachungswerte einzuhalten: 

 pH-Wert: 6,5-8,5 

 abfiltrierbare Stoffe: 30 mg/l. 

 Der pH-Wert ist kontinuierlich, der Wert für abfiltrierbare Stoffe wöchentlich zu kon-
trollieren. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Erlaub-

nis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch 

dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grundwasser 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsi-

dium Kassel die Erlaubnis erteilt, den Tunnel Alberberg (BW 60-07a) einschließlich des west-

lichen und östlichen Portalvoreinschnittes nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, 

Blatt 1, Unterlage 8.1, Blatt 1 in grundwasserführenden Erdschichten zu errichten.  

Nebenbestimmungen: 

Die Tunnelröhren sind mit einer Außenabdichtung ohne Außendrainage auszuführen. 
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Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Erlaub-

nis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsi-

dium Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis erteilt, das bauzeitig bei der 

Errichtung des Tunnels Alberberg im Bereich der Tunnelröhren und des westlichen und östli-

chen Portalvoreinschnittes anfallendes Grundwasser zu entnehmen, zutage zu fördern und 

zutage zuleiten und bauzeitig durch die Tunnelröhren zum Westportal des Tunnels schadlos 

abzuleiten.  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidi-

um Kassel die Erlaubnis erteilt, im Bereich der Voreinschnitte des Tunnels Alberberg aus 

den Hangböschungen austretendes Grundwasser dauerhaft mittels eines Drainagesystems 

zu fassen und ebenfalls bauzeitig durch die Tunnelröhren zum Westportal des Tunnels 

schadlos abzuleiten. 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Bohrarbeiten und der Ausbau bauzeitlich erforderlicher Absenkbrunnen sowie das 

Ableiten des anfallenden Grundwassers sind nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Baukunst, Technik und Wasserwirtschaft vorzunehmen. Die baubedingten Grund-

wasserabsenkungen sind auf das für eine regelgerechte Bauausführung  erforderliche 

zeitliche und mengenmäßige Maß zu beschränken.  

2. Die Anzahl der Absenkbrunnen sowie die Absenktiefe ist entsprechend den bautechni-

schen Erfordernissen und der vorhandenen hydrogeologischen Verhältnisse in Abstim-

mung mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel festzugelegen. 

Die Bohrtiefe ist in Abhängigkeit der hydrogeologischen Ausgangssituation durch geeig-

netes Fachpersonal zu prüfen und auf die jeweiligen Erfordernisse hin zu wählen. 
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3. Die Grundwasserabsenkung ist sorgfältig zu überwachen und zu dokumentieren. För-

dermengen, Pumpenbetriebsphasen und die jeweiligen Grundwasserstände sind wäh-

rend der Wasserhaltungsmaßnahmen täglich zu erfassen und zu protokollieren. Die Er-

gebnisse der durchgeführten Arbeiten sind auf Verlangen der oberen Wasserbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel mit den entsprechenden Unterlagen in geeigneter 

Weise aufzubereiten und vorzulegen. 

4. Die Inbetriebnahme und Abschaltung der bauzeitlich verwendeten Grundwasserpumpen 

ist der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel anzuzeigen. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Erlaub-

nis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 
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III Entscheidungen nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG 

1 Naturschutzrechtliche Entscheidungen 

1.1 Zulassung des Eingriffs  

Der mit der Realisierung des planfestgestellten Vorhabens verbundene Eingriff in Natur und 

Landschaft wird gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. §§ 17, 

15 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 21.01.2013 (BGBl. I S. 95), i. V. m. §§ 7 ff. des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 

Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) in der Fassung vom 20. Dezember 2010 

(GVBl. I S. 629), geändert durch Gesetz vom 12.12.2012 (GVBl. I S. 590), zugelassen. 

1.2 Ausnahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 30 Abs. 3 BNatSchG 

werden Ausnahmen von dem Verbot einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung 

von geschützten Biotopen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG Nr. 1, 2 und 3 sowie § 13 Abs. 1 

Nr. 2 HAGBNatSchG zugelassen. 

1.3 Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, 

Satz 2 BNatSchG werden für die Tierarten Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Zaunei-

dechse (Lacerta agilis), Schlingnatter (Coronella austriaca) und Kammmolch (Triturus 

cristatus) Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zugelassen. 

2 Forstrechtliche Entscheidungen 

2.1 Rodungsgenehmigung  

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 12 Abs. 1 Sätze 1 und 

2 des Hessischen Forstgesetzes (HForstG) in der Fassung vom 10.09.2002 (GVBl. I S. 582), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.2010 (GVBl. I S. 434), wird die Genehmigung er-

teilt, Wald nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage Nr. 12.0, Anlage 1 Plan: „Forst-

rechtliche Waldbilanz: Verlust von Waldflächen“, im Umfang von 12,18 ha zu roden und in 

eine andere Nutzungsform umzuwandeln. 
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2.2 Aufforstungsgenehmigungen 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 13 Abs. 1 des 

HForstG wird die Genehmigung erteilt, nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 

Nr. 12.0, Anlage 1 (Plan „Forstrechtliche Waldbilanz: Trassennaher Ersatz von Waldflächen, 

Anpassung im Zuge der 3. Planänderung“ und Plan „Forstrechtliche Waldbilanz: Externe 

Aufforstungsfläche, Anpassung im Zuge der 3. Planänderung“) die Neuanlage von Wald so-

wie die Aufforstung von Waldflächen in einem Umfang von 12,24 ha vorzunehmen. 

3 Wasserrechtliche Entscheidungen 

3.1 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher An-

lagen im Gewässer oder im Uferbereich 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 22, § 23 Abs. 4 und 

Abs. 5 HWG i. V. m. § 36 WHG wird die Genehmigung für die Errichtung oder Erweiterung 

von baulichen Anlagen im Gewässer nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 7, 

Blatt 1 bis 7 erteilt, und zwar für: 

 Errichtung eines Rechteckdurchlasses im Bett des Hasengartenwassers, 

 Errichtung der Unterführungsbauwerk BW 60-06a im Bereich Hasengartenwassers, 

 Errichtung eines Rechteckdurchlasses im Bett des Breitzbaches, 

 Errichtung eines Durchlasses im Bett des Gonnermannsgraben, 

3.2 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher An-

lagen im Gewässerrandstreifen 

Gemäß  §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 23 Abs. 4 und Abs. 5 

HWG i. V. m. § 38 WHG wird die Genehmigung für die Errichtung und die Erweiterung bauli-

cher Anlagen einschließlich Mauern und Wällen sowie ähnlicher Anlagen quer zur Fließrich-

tung des Wassers in Gewässerrandstreifen und die Genehmigung für das Erhöhen oder Ver-

tiefen der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen nach Maßgabe der planfestgestellten Un-

terlagen 7, Blatt 1 bis 7 erteilt, und zwar für: 

 die Errichtung und Gründung des westlichen Widerlagers des Brückenbauwerks Un-

terführung Wirtschaftsweg BW 60-06a im Gewässerrandstreifen des Hasengarten 

Wassers und 
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 die Errichtung und Gründung von Brückenpfeilern der Talbrücke Breitzbach (BW 60-

08a) im Gewässerrandstreifen des Breitzbaches.  

3.3 Gewässerausbau und -umbau 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. §§ 68 Abs. 1 WHG, 43 

Abs. 1 HWG wird nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 1-3, die 

 bereichsweise Verlegung des Gewässers Hasengarten Wasser unterhalb des Bau-

werkes BW 60-6a, 

 die Verlegung des Breitzbaches unterhalb der Talbrücke Breitzbach, 

 die bauzeitliche Verrohrung des Breitzbach im Baufeld der Talbrücke Breitzbach,  

 das Ersetzen eines vorhandenen Durchlasses im Breitzbach (Maßnahme A 3), 

 das Ersetzen eines vorhandenen Durchlasses im Hasengartenwasser (Maßnahme 
A 6.1), 

planfestgestellt. 

4 Raumordnungsrechtliche Entscheidung 

Die mit dem planfestgestellten Vorhaben verbundene Abweichung von den Zielen des Regi-

onalplans Nordhessen 2009 (StAnz. Nr. 11 vom 15.03.2010) wird gemäß §§ 17, 17c FStrG 

i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 

22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 

i. V. m. § 8 Abs. 3 des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG) vom 12.12.2012 

(GVBl. I S. 590) zugelassen. 
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IV Straßenrechtliche Entscheidungen 

1 Widmung 

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG wird die Neubaustrecke der Bundesautobahn A 44  

 von Netzknoten (NK) 4926 042 A (neu) bis 4926 041 (neu) 

von km 0,000 bis km 5,426 =   5,426 km 

 die Äste  

 

von NK 4926 042 (neu) bis 4926 042 A (neu) 

von km 0,000 bis km 0,182 = 0,182 km 

 

von NK 4926 041 A (neu) bis 4926 041 B (neu) 

von km 0,000 bis km 0,810 = 0,810 km 

 

von NK 4926 041 C (neu) bis 4926 041 D (neu) 

von km 0,000 bis km 0,970 = 0,970 km 

 

von NK 4926 041 0 (neu) bis 4926 041 E (neu) 

von km 0,000 bis km 0,685 = 0,685 km 

 

von NK 4926 041 0 (neu) bis 4926 041 F (neu) 

von km 0,000 bis km 0,745 = 0,745 km 

 

Länge aller Äste im NK 4926 042 (neu) = 0,182 km 

 

Länge aller Äste im NK 4926 041 (neu) = 3,210 km 

 

Summe der Äste = 3,392 km 

 

Summe   = 8,818 km 

 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird (§ 2 Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundes-
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republik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 

 

2 Umstufung 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 400 

 von NK 4926 030 K (alt) bis NK 4926 004 (alt) 

von km 0,000 bis km 0,850 

 

Summe = 0,850 km 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zum Teilstück der Landesstraße L 3252 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a 

HStrG in die Baulast des Landes Hessen mit der Maßgabe abgestuft, dass die Abstufung mit 

der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestufte Strecke 

wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 400 

 von NK 4926 016 0 (alt) bis NK 4926 016 A (alt) 

von km 0,000 bis km 0,0323 

 

 von NK 4926 016 A (alt) bis NK 4926 016 B (alt) 

von km 0,000 bis km 0,0323 

 

 von NK 4926 016 B (alt) bis NK 4926 016 040 A (alt) 

von km 0,000 bis km 0,0323 

 

 von NK 4926 016 040 A (alt) bis NK 4926 016 0 (alt) 

von km 0,000 bis km 0,0323 

 

Summe = 0,129 km 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zum Teilstück der Landesstraße L 3248 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a 

HStrG in die Baulast des Landes Hessen mit der Maßgabe abgestuft, dass die Abstufung mit 
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der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestufte Strecke 

wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 400 

 von NK 4926 004 (alt) bis NK 4926 034 (alt) 

von km 0,000 bis km 0,843 

 

 von NK 4926 034 (alt) bis NK 4926 010 (alt) 

von km 0,000 bis km 2,100 

 

 von NK 4926 010 (alt) bis NK 4926 042 (neu) 

von km 0,000 bis km 2,202 

 

 von NK 4926 042 B (neu) bis NK 4926 042 (neu) 

von km 0,000 bis km 0,110 

 

 von NK 4926 016 (neu) bis NK 4926 042 (neu) 

von km 0,000 bis km 1,832 

 

Summe = 7,087 km 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zum Teilstück der Kreisstraße K 9 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a HStrG in 

die Baulast des Werra-Meißner-Kreises mit der Maßgabe abgestuft, dass die Abstufung mit 

der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestufte Strecke 

wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 7 

 von NK 4825 039 0 (alt) bis NK 4825 039 A (alt) 

von km 0,000 bis km 0,100 

 

 von NK 4825 039 0 (alt) bis NK 4825 039 E (alt) 

von km 0,000 bis km 0,090 

 

 von NK 4825 039 E (alt) bis NK 4825 039 F (alt) 

von km 0,000 bis km 0,023 
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 von NK 4825 039 F (alt) bis NK 4825 039 G (alt) 

von km 0,000 bis km 0,025 

 

 von NK 4825 039 G (alt) bis NK 4825 039 H (alt) 

von km 0,000 bis km 0,025 

 

 von NK 4825 039 H (alt) bis NK 4825 039 E (alt) 

von km 0,000 bis km 0,024 

 

 von NK 4825 039 A (alt) bis NK 4826 027 (alt) 

von km 0,000 bis km 5,758 

 

 von NK 4826 027 (alt) bis NK 4826 028 (alt) 

von km 0,000 bis km 0,448 

 

 von NK 4826 028 (alt) bis NK 4926 013 (alt) 

von km 0,000 bis km 2,799 

 

 von NK 4926 013 (alt) bis NK 4926 012 (alt) 

von km 0,000 bis km 2,673 

 

 von NK 4926 012 (alt) bis NK 4926 029 (alt) 

von km 0,000 bis km 1,418 

 

 von NK 4926 029 (alt) bis NK 4926 026 (alt) 

von km 0,000 bis km 0,619 

 

Summe = 14,002 km 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zum Teilstück der Landesstraße L 3500 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a 

HStrG in die Baulast des Landes Hessen mit der Maßgabe abgestuft, dass die Abstufung mit 

der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestufte Strecke 

wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG).  
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3 Umnummerierung 

Die Teilstrecken der Landesstraße L 3423  

 von NK 4926 004 (alt) bis NK 4926 005 (alt) 

von km 0,000 bis km 0,456 

 

 von NK 4926 005 (alt) bis NK 4926 007 (alt) 

von km 0,000 bis km 5,854 

 

 von NK 4926 007 (alt) bis NK 4926 008 (alt) 

von km 0,000 bis km 1,007 

Summe = 7,317 km 

werden zur Teilstrecke der Landesstraße L 3252 in der Baulast des Landes Hessen um-

nummeriert.  
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V Nebenbestimmungen, Hinweise 

1 Natur- und Landschaftsschutz 

1.1 Allgemeine Bestimmungen 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Vorhabenträgerin hat die landschaftspflegerische Ausführungsplanung mit der obe-

ren Naturschutzbehörde abzustimmen. Soweit Waldflächen betroffen sind, ist die obere 

Forstbehörde in die Abstimmung einzubeziehen. 

2. Es ist eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) einzurichten, die einen unmittelbaren Zu-

gang zur Bauüberwachung der Vorhabenträgerin hat. Die ÖBB ist rechtzeitig an der Bau-

vorbereitung zu beteiligen und begleitet das Vorhaben in allen Phasen der Durchführung; 

ihre Tätigkeit ist zu dokumentieren. Die ÖBB hat die Einhaltung von umweltschützenden 

Vorschriften oder Nebenbestimmungen durch Vorgaben und Hinweise an die Bauüber-

wachung sicherzustellen; die Bauüberwachung gibt die Vorgaben und Hinweise an die 

baudurchführenden Unternehmen als Weisung oder Empfehlung weiter. Im Falle eines 

drohenden Verstoßes gegen umweltschützende Vorschriften oder Nebenbestimmungen, 

der irreversible Folgen haben kann, ist die ÖBB gegenüber dem baudurchführenden Un-

ternehmen weisungsbefugt. Die verantwortlichen Mitarbeiter der ÖBB sollen ein abge-

schlossenes Studium der Fachrichtungen Landespflege, Landschaftsarchitektur, Forst-

wissenschaften, Umweltingenieurwesen oder vergleichbarer Studiengänge aufweisen. 

Alle Maßnahmen sind im Rahmen der ökologischen Baubegleitung zu überwachen. 

3. An den Auslaufstellen der Entwässerungssysteme darf lediglich die unmittelbare 

Umpflasterung der Rohrausläufe in Beton verlegt werden. Die weiteren Befestigungen 

sind in Wasserbaupflaster ohne Beton mit entsprechender Bodenverfüllung der Zwi-

schenräume vorzunehmen. 

4. Es sind heimische Saatgutmischungen für Extensivgrünland zu verwenden. Diese sind 

mit der oberen Naturschutzbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung abzustimmen. 

Auf den Maßnahmenflächen zur Entwicklung von Extensivgrünland ist eine Funktions-

kontrolle nach zwei und nach fünf Jahren durchzuführen.  

5. Die Gehölzpflanzungen sind mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei 

Gehölzpflanzungen außerhalb des durch Taumitteldeposition betroffenen Straßenumfel-

des ist – soweit möglich – autochthones, standortgerechtes Pflanzmaterial zu verwen-

den. Ausnahmen sind insbesondere dann zulässig, wenn landschaftspflegerische Maß-

nahmen mit kurzfristiger Wirksamkeit bei hoher Pflanzenqualität herzustellen sind. Soweit 

die Verwendung von autochthonem, standortgerechtem Pflanzmaterial nicht möglich ist, 
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ist auf standortgerechtes, heimisches Pflanzmaterial zurückzugreifen. Nadelbaumpflan-

zungen sind ausgeschlossen. 

6. Die geplanten Heckenpflanzungen und -optimierungen sowie alle übrigen Gehölz-

pflanzungen mit artenschutzrechtlicher Funktionszuweisung sind spätestens nach drei 

Jahren und nochmals nach fünf Jahren daraufhin zu prüfen, ob sich die Vegetation ent-

sprechend der Zielsetzung entwickelt. Sollte dies nicht der Fall sein, sind geeignete er-

gänzende Maßnahmen in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde zu veranlas-

sen. 

7. Die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen sind entsprechend den Vor-

gaben in den Maßnahmenblättern zu unterhalten. Der Zeitraum der Unterhaltung beträgt 

ab Herstellung 30 Jahre. Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung einer erheblichen 

Beeinträchtigung im Sinne von § 34 Abs. 2 BNatSchG oder des Eintritts von artenschutz-

rechtlichen Zugriffsverboten sowie Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG sind 

entsprechend ihrer Funktion dauerhaft zu erhalten. Das Gleiche gilt für Maßnahmen, die 

den Erhaltungszustand der Populationen von Arten gemäß § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG 

wahren oder verbessern sollen. 

8. Die Funktionsnachweise der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

erfolgen jeweils durch die Feststellung, dass die Maßnahmen/Maßnahmenflächen ent-

sprechend den planfestgestellten Vorgaben hergestellt worden sind (Abnahme). Die Ab-

nahme erfolgt auf Grundlage einer Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde durch 

die  Planfeststellungsbehörde. 

Hinweise: 

1. Die frist- und sachgerechte Durchführung der Maßnahmen kann die Vorhabenträgerin 

durch die Vorlage eines Berichts dokumentieren. Dieser Bericht ist zusammen mit einer 

Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde der Planfeststellungsbehörde vorzule-

gen. 

2. Die Vorhabenträgerin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 HAGBNatSchG eine Ver-

pflichtung besteht, die erhobenen Naturschutzfachdaten der oberen Naturschutzbehörde 

jeweils zeitnah zu übermitteln. Das Format ist mit der oberen Naturschutzbehörde abzu-

stimmen.  
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1.2 Baubeschränkungen und Schutzmaßnahmen während der Bauzeit 

Nebenbestimmungen, allgemein:  

1. Vor der Durchführung von Baumfällarbeiten sind die zu fällenden Bäume auf einen Be-

satz durch europarechtlich geschützten Tierarten im Herbst zu überprüfen. Unbesetzte 

Höhlen sind zu verschließen. Soweit in den überprüften Höhlen Exemplare dieser Tierar-

ten aufgefunden werden, sind diese in geeignete Winterquartiere zu verbringen. Das 

Gleiche gilt für zum Abriss bestimmte Gebäude. 

2. Zur Vermeidung von Störungen in der Brutzeit und der damit verbundenen Aufgabe der 

Brut sind für die nachgewiesen Standorte des Rotmilans innerhalb von 300 m, des Sper-

bers innerhalb von 150 m, des Kolkrabens und der Hohltaube innerhalb 500 m zur Bau-

stelle entweder Vergrämungsmaßnahmen am Nest vor der Brutzeit vorzusehen, der 

Baubeginn vor die Brutzeit zu ziehen oder der Baubeginn ist bis nach der Brutzeit zu ver-

legen. Es ist im Jahr des Baubeginns die Erfassung einer Besetzung der Nester der zu-

vor genannten Arten notwendig. 

3. Zum Schutz von Flugwegen des Großen Mausohrs vor Lichtimmissionen im Bereich des 

Anschlusses der A 44 an die A 4 (Autobahndreieck Wommen) während der Bauzeit ist 

zum einen entlang des nördlichen Randes des neu zu bauenden Wirtschaftsweges nörd-

lich der A 4 in dem Bereich, in dem der Wirtschaftsweg parallel zur A 4 verläuft, zum an-

deren entlang der östlichen Grenze des Baufeldes für die östliche Rampe entlang der 

planfestgestellten Maßnahmenfläche G/V1.1 ab dem südöstlichen Ende der flächigen 

Gehölzstruktur (siehe Violetteinträge in der planfestgestellten Unterlage 12.2, Blatt Nr. 6) 

ein mindestens 3 m hoher, lichtundurchlässiger Zaun (z. B. mit Folie, Schattenleinen oder 

vergleichbarem Material abgehängter Bauzaun) zu errichten.  

4. Die Anlage und Ausführung von Schutzmaßnahmen während der Bauzeit (z. B. Errich-

tung von Bauzäunen, Anlage von Schutzzäunen, Errichtung von Tabuzonen) sind mit der 

oberen Naturschutzbehörde vor Ausführungsbeginn abzustimmen. 

1.3 Maßnahmen 

1. Maßnahme V8 

Die jeweilige Höhe der Irritationsschutzwände ergibt sich aus dem planfestgestellten 

Bauwerksverzeichnis (Unterlage 15.2).  
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2. Maßnahme V12 

Die während der Aktivitätsphase der Fledermäuse (01.04.-31.10.) geltenden Bauzeiten-

beschränkungen während der Nacht (von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang) werden 

wie folgt konkretisiert:  

Östlich von Bau-km 65+000.000 bis zum Ende der Baustrecke einschließlich des Wirt-

schaftsweges im Bereich zwischen Betriebs-km 320+600.000 und 320+500.000 der A 4 

dürfen nachts keine Bauarbeiten durchgeführt werden (ausnahmsloses Nachtbauverbot 

für alle Baufelder, Baueinrichtungsflächen und Baustraßen). 

Zwischen dem Beginn der Baustrecke und Bau-km 62+500.000 dürfen grundsätzlich 

nachts Bauarbeiten und Materialtransporte durchgeführt werden, soweit diese zur Errich-

tung des Bauwerks BW 60-07a (Tunnel Alberberg) erforderlich sind. Im Rahmen der Aus-

führungsplanung sind die Schutzmaßnahmen festzulegen, durch die sichergestellt wird, 

dass die im Bereich zwischen dem Kleinen Armsberg und dem Alberberg verlaufenden 

Fledermaus-Flugrouten im abgedunkelten Bereich liegen (z. B. mit Schattiermatten ab-

gehängte Bauzäune).  

Zwischen Bau-km 62+500.000 und Bau-km 65+000.000 ist auf Nachtbau grundsätzlich 

zu verzichten. Soweit aus zwingenden Gründen auf die Durchführung von Bauarbeiten 

oder Materialtransporten nicht verzichtet werden kann, sind diese in Abstimmung mit der 

ÖBB zeitlich und räumlich zu begrenzen und so durchzuführen, dass bedeutsame Fle-

dermaus-Flugrouten nicht durch Lichtimmissionen beeinträchtigt werden.  

3. Maßnahmen G/V1.1 und A9.2 

Die Maßnahmen G/V1.1 und A9.2 sind im Bereich des Autobahndreiecks Wommen un-

terhalb der Böschung entlang der von der A 44 zur A 4 in Richtung Herleshausen führen-

den Rampe (östliche Rampe) so früh wie möglich im Bauablauf herzustellen und – soweit 

noch erforderlich – durch einen Schutzzaun (Maßnahme V 3) gegenüber dem Baufeld 

abzugrenzen.  

Die Maßnahme G/V1.1 entlang des südlich der A 4 neu zu errichtenden Wirtschaftswe-

ges ist unmittelbar nach Herstellung des Wirtschaftsweges in dem Bereich, in dem er von 

der Unterführung unter der Talbrücke Wommen kommend nach Südosten abbiegt, unter 

Verwendung großer Pflanzqualitäten und mindestens eine Vegetationsperiode vor der 

Entfernung der Gehölze entlang der Fahrbahn Richtung Herleshausen der A 4 durchzu-
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führen und durch einen Schutzzaun (Maßnahme V3) gegenüber dem als Baustraße ge-

nutzten Wirtschaftsweg abzugrenzen (vgl. auch Violetteintrag in der planfestgestellten 

Unterlage 12.2, Blatt Nr. 6). 

4. Maßnahme V11.1 

Die Maßnahme entlang des nördlichen Randes des neu zu errichtenden Wirtschaftswe-

ges nördlich der A 4 ist unmittelbar nach Herstellung des Wirtschaftsweges in dem Be-

reich, in dem der Weg parallel zur A 4 verläuft, unter Verwendung großer Pflanzqualitä-

ten und mindestens eine Vegetationsperiode vor der Entfernung der Gehölze entlang der 

Fahrbahn Richtung Herleshausen der A 4 durchzuführen und durch einen lichtundurch-

lässigen Bauzaun (s. o., Nebenbestimmung 1.2 Nr. 3) gegenüber dem als Baustraße ge-

nutzten Wirtschaftsweg abzugrenzen (siehe auch Violetteinträge in der planfestgestellten 

Unterlage 12.2, Blatt Nr. 6). 

5. Maßnahmen A7, A8 und A16 

Vor der Vergrämung und Umsiedlung der Haselmäuse (Maßnahme V10) sind die Maß-

nahmen A7, A8 umzusetzen und mit der Maßnahme A16 zu beginnen. 

6. Maßnahme A15.1 

Die östlich des Autobahndreiecks Wommen geplante Maßnahme ist mindestens eine 

Vegetationsperiode vor der Rodung der Gehölze entlang der Fahrbahn Richtung 

Herleshausen der A 4 herzustellen und sodann mit einem Schutzzaun (Maßnahme V3) 

gegenüber dem als Baustraße genutzten Wirtschaftsweg abzugrenzen (vgl. auch 

Violetteintrag in der planfestgestellten Unterlage 12.2, Blatt Nr. 6). 

7. Maßnahme A15.3 

Eine Grünlanddüngung und Beweidung ist ausgeschlossen. Pro Jahr dürfen maximal 

zwei Schnitte vorgenommen werden. 

8. Maßnahme A16 

Auf der Maßnahmenfläche A16 ist ab der Umsiedlung der Haselmäuse (Maßnahme V10) 

und bis zur Früchteausbildung an den gepflanzten Nahrungspflanzen eine geeignete 

Zufütterung vorzusehen. 
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9. Maßnahmen A18.1, 18.2 und A18.3 

Die in den Maßnahmenblättern beschriebenen waldbaulichen Maßnahmen sind an den 

Naturschutzzielen auszurichten. Für zukünftige Konkretisierungen der waldbaulichen 

Maßnahmen unter Berücksichtigung der Bestandsentwicklung ist eine Abstimmung der 

waldbaulichen Ausführung im zehnjährigen Turnus, z. B. im Zuge der „Forsteinrichtung“ 

mit der oberen Naturschutzbehörde und der oberen Forstbehörde durchzuführen. 

Vor Maßnahmenumsetzung werden wertgebende Eichen und Buchen (bei A18.1 handelt 

es sich vorwiegend um wertgebende Eichen), die ein hohes naturschutzfachliches Po-

tenzial (Höhlen, Risse, Alter) aufweisen in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbe-

hörde und der oberen Forstbehörde identifiziert (ca. 20-30 Bäume/ha). Die vorhandenen 

Buchen des Hauptbestandes der Oberschicht werden nach Festlegung im Einzelfall ent-

nommen, sofern sie die freie Kronenentwicklung der zuvor als Zielbäume festgelegten 

Eichen einschränken, d. h. ein Abstand von weniger als ½ Kronendurchmesser aufwei-

sen. Dies gilt auch für von unten in die Kronen der Eichen einwachsende Buchen. Die zu 

entnehmenden Bäume werden unter Beteiligung der oberen Naturschutzbehörde und der 

oberen Forstbehörde festgelegt. Die Zielbäume (zuvor identifizierte Eichen und Buchen) 

verbleiben im Bestand. 

Durch das Belassen kranker und absterbender Bäume auf der Fläche ist eine Totholzan-

reicherung auf durchschnittlich 60 m3 je ha, davon 30 m3 stehend mit Durchmesser 

(BHD) größer 40 cm zu erzielen. 

Vorhandene Habitatbäume (Eichen und Buchen) sind zu sichern.  

Eine forstliche Nutzung der bei Durchforstungen anfallenden Baumstämme ist möglich. 

Die Baumkronen sind unzerschnitten im Bestand zu belassen. 

10. Maßnahmen E1, E2, E3 und E7  

Die Düngung und die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln sind ausgeschlossen. 

Soweit eine Beweidung auf den Maßnahmenflächen vorgesehen ist, ist grundsätzlich die 

Form der Hüteschäferei vorzunehmen. Eine Änderung des Weideregimes ist in Abstim-

mung mit der oberen Naturschutzbehörde möglich. 

Die in den Maßnahmenblättern vorgesehene Entfernung von Stockausschlägen ist in den 

ersten drei Jahren jeweils dreimal im Frühjahr und Sommer zu wiederholen, in den Fol-

gejahren nach Bedarf in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde vorzunehmen. 
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11. Maßnahme G1 

Das durch das Vorhaben in Anspruch genommene Biotop „Grünland feuchter bis nasser 

Standorte“ ist im Umfang von mindestens 400 m2 auf der Maßnahmenfläche G1 herzu-

stellen. Zudem ist das baubedingt in Anspruch genommene Biotop „Hochstaudenflur 

inkl. eines periodischen Kleingewässer“ auf der Maßnahmenfläche wiederherzustellen. 

2 Wald/Forst 

Nebenbestimmungen: 

1. Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) vom 22.05.2002 (BGBl. I S. 1658), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 09.12.2010 (BGBl. I S. 1934) i. V. m. § 6 Abs. 4 Nr. 4 HForstG 

ist für die Baumarten, die ihm unterliegen, zu beachten und hinsichtlich des fachlichen 

Inhalts auf alle anderen Baumarten und die Straucharten zu übertragen.  

2. Vermehrungsgut von Baumarten, für die Herkunftsempfehlungen vorliegen, ist auch au-

ßerhalb der forstlichen Verwendung nach den Vorgaben der Herkunftsempfehlungen 

auszuwählen (OFB Kassel & ASV Kassel 2006: Pilotprojekt „Gebietsheimische Gehölze“, 

Teilprojekt 6 S. 7 Ziff. 1: Vorgabe für Auswahl und Rangfolge, Stand 01.07.2006, 

unveröfftl.). Für Vermehrungsgut von Baumarten, für die keine Herkunftsempfehlungen 

vorliegen und für die Straucharten sind entsprechende Vorgaben unter „Gebietsheimi-

sche Gehölze“, Teilprojekt 6 S. 7 Ziff.  2 (a. a. O.) dargestellt. 

3. Das zuständige Forstamt und die Waldbesitzer sind drei Wochen vor Beginn der Arbeiten 

zu benachrichtigen. 

4. Die Anerkennung der Wiederaufforstungen und Ersatzaufforstungen ist frühestens zehn 

Jahre nach Pflanzung möglich. 

5. Die geplanten Zäunungen für die Waldumbau- und Aufforstungsflächen sind nach Siche-

rung der Forstkulturen wieder abzubauen und zu entsorgen. 

3 Immissionsschutz 

3.1 Straßenverkehrslärm 

Nebenbestimmungen: 

1. Zum Schutz der Ortslage Wommen vor den von der A 4 im Bereich zwischen dem Auto-

bahndreieck Wommen und dem Ende der Baustrecke ausgehenden Verkehrsgeräu-

schen ist im Anschluss an die bestehende Lärmschutzwand auf der Talbrücke Wommen 

entlang der Fahrbahn Richtung Herleshausen auf einer Länge von 80 m der dort vorge-
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sehene Fledermausschutzzaun durch eine Lärmschutzwand zu ersetzen. Die Lärm-

schutzwand schließt mit einer Höhe von 4 m an die bestehende 4 m hohe Lärmschutz-

wand an, wird dann auf einer Länge von 10 m auf eine Höhe von 2 m abgestuft und hat 

auf den verbleibenden 70 m eine Höhe von 2 m.  

2. Die Fahrbahndecken der A 44 sind im gesamten Abschnitt der VKE 60 und die Fahr-

bahndecken der A 4 im Bereich des Autobahndreiecks Wommen, in dem sie im Zuge der 

planfestgestellten baulichen Änderungen neu hergestellt werden, mindestens mit einem 

lärmtechnischen Korrekturfaktor von DStrO = -2 dB(A) auszuführen.  

3.2 Baulärm 

Nebenbestimmung: 

Im Hinblick auf Bautätigkeiten sind die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 

Baulärm-Geräuschimmissionen vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 

01.09.1970) und die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) vom 29.08.2002 

(BGBl. I S 3478), geändert durch Gesetz vom 08.11.2011 (BGBl. I S. 2178), zu beachten. 

4 Wasserwirtschaft 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Ausführungsplanungen für Maßnahmen am Gewässer und am Uferrandstreifen sind 

vor Baubeginn mit der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz in Bad Hersfeld des 

Regierungspräsidiums Kassel abzustimmen.  

2. Bei der Bauausführung muss eine fachkundige und ordnungsgemäße Bauleitung ge-

währleistet sein. Der verantwortliche Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Regeln 

der Technik und der Wasserwirtschaft eingehalten und die vorliegenden Bedingungen, 

Auflagen und Hinweise beachtet werden. 

3. Mit den Arbeiten dürfen nur Unternehmer mit der erforderlichen Sachkunde und Erfah-

rung beauftragt werden. Die Unternehmer sind für die ordnungsgemäße Ausführung der 

Arbeiten im Sinne des § 50 HBO verantwortlich. 

4. Die bei der Gründung angetroffenen Bodenverhältnisse sind vom Bauleiter zu protokollie-

ren. Treten Unstimmigkeiten gegenüber den Annahmen der Statik auf oder sind Schwie-

rigkeiten der Bodenbestimmung gegeben, ist ein Bodenmechaniker hinzuzuziehen. 
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5. Die Errichtung von Brückenpfeiler bzw. Widerlager im Gewässerbereich hat in hochwas-

serangepasster Weise zu erfolgen. Die Ausführungsplanung ist mit der unteren Wasser-

behörde beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzustimmen. 

6. Im Gewässerrandstreifen dürfen keine Baustoffe, Bauhilfsstoffe, Geräte und Werkzeuge 

gelagert werden. 

7. Beim Betanken von Baumaschinen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m zum 

Gewässer bzw. offen gelegtem Grundwasser einzuhalten. Treib- und Schmierstoffe so-

wie sonstige wassergefährdende Stoffe sind außerhalb des Uferbereiches zu lagern. 

Während der Betonierarbeiten austretende Betonschlämme dürfen nicht in das Gewäs-

ser gelangen. 

8. Bei dem geplanten Einbau von Natursteinen ist standortgerechtes Material zu verwen-

den. Die Klassifizierung der Steine einschließlich der Festlegung bestimmter Mindestan-

forderungen haben in Analogie zu den Regelungen der aktuellen Technischen Lieferbe-

dingungen für Wasserbausteine (TLW), Ausgabe 2003, zu erfolgen. In exponierten Was-

serwechselbereichen, wie sie beispielsweise bei Riegelsteinen auftreten, sind besondere 

Anforderungen an die Frost-, Tau- und Wechselbeständigkeit des verwendeten Materials 

zu stellen. Die DIN 19657, Punkt 5.1 ff, ist bei der Durchführung der Sicherung unter 

Verwendung von Natursteinen und künstlichen Steinen zu beachten. 

9. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Oberflächen, die Gewässersohle sowie die 

Böschungsflächen und Uferbefestigungen im Baustellenbereich in einen ordnungsgemä-

ßen örtlich angepassten Zustand zu versetzen. Vorhandene Ufermauern sind zu erhalten 

bzw. wieder herzustellen. 

10. Die Vorhabenträgerin hat die bauausführenden Firmen durch entsprechende Regelungen 

in den Bauverträgen zu verpflichten, diese Vorgaben bei den Baustelleneinrichtungen 

und Baudurchführungen zu beachten. 

5 Bodenschutz 

Nebenbestimmungen: 

1. Sofern bei den Bauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden werden, ist 

der Kampfmittelräumdienst (KMRD) beim Regierungspräsidium Darmstadt unverzüglich 

zu verständigen. 

2. Überschüssiger Erdaushub und Bauschutt sind entsprechend den Vorgaben des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) zu entsorgen. 
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Hinweis: 

Die Nebenbestimmung Nr. 1 unter A V 7 (Baulogistik) beachten. 

6 Denkmalschutz 

Nebenbestimmungen: 

Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmäler entdeckt oder gefunden werden, sind diese 

unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Funde und Fundstellen sind 

bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in 

geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.  

7 Baulogistik 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Baustraße in der Gemarkung Breitzbach, Flur 4, Flurstücke 21/22, ist wie folgt zu 

errichten: Auf den unverritzten Oberboden ist eine Trennlage, z. B. ein Geotextil, aufzu-

bringen; darauf aufbauend ist eine provisorische Tragschicht für die temporäre Nutzung 

des Wirtschaftsweges als Baustraße einzubauen. Bei dem Rückbau der Baustraße sind 

die Trennlage und die Tragschicht restlos zu entfernen und darauf zu achten, dass der 

vorhandene unverritzte Oberboden seine Schutzfunktion behält. Bei der Errichtung sowie 

beim Rückbau der Baustraße ist darauf zu achten, dass kein Bodenaushub bzw. kein 

Eingriff in den Boden erfolgt damit keine Bodenverunreinigungen freigesetzt werden kön-

nen. 

2. Bei Bauarbeiten/Kranarbeiten im Bereich der Bahnanlagen sind die Sicherheitsabstände 

zu dem Gleiskörper bzw. auch zu der 110 kV Bahnstromleitung Weimar-Bebra einzuhal-

ten. Dabei ist sicherzustellen, dass Kräne oder andere bewegliche Teile jederzeit einen 

Sicherheitsabstand von mind. 3,0 m zu den spannungsführenden Leiterseilen einhalten. 

Ein Ausschwingen der Hebelasten wie auch der Leiterseile bei seitlichem Wind ist zu be-

rücksichtigen. 

8 Leitungsschutz 

Nebenbestimmung: 

1. Die Kabeltrasse der Telekom im Bereich des Autobahndreiecks Wommen wird in der 

Ausführungsplanung von der Vorhabenträgerin berücksichtigt und im Zuge des Auto-
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bahnbaues vor Baubeginn mit dem Leitungsbetreiber abgestimmt und ggf. gesichert bzw. 

verlegt.  

2. Die Vorhabenträgerin hat sich bzgl. den elektrischen Leitungen der E.ON Mitte AG vor 

Ausführung der Straßenbauerdarbeiten mit dem zuständigen Regio Team in Bebra, Tel.: 

06622-9211 0, der E.ON Mitte AG abzustimmen.  

3. Für die elektrischen Leitungen der TenneT TSO GmbH sind die Maximalhöhen für die 

Fahrbahnen und Irritationsschutzwände einzuhalten. Im Kreuzungsbereich der A 44 bzw. 

deren Rampen mit der Hochspannungsleitung ist bezogen auf die Oberkante der As-

phaltfläche von 252,88 m ü. NN eine zusätzliche Arbeitshöhe von maximal +8,0 m einzu-

halten. 

4. Weiterhin sind innerhalb der Leitungsschutzzone der Höchstspannungsfreileitung alle 

Baumaßnahmen bzw. Veränderungen mit Höhenangaben d. h. Gebäude, Straßen, Brü-

cken, Lärmschutzwände, Irritationsschutzwände, Zäune, dauerhafte und temporäre Ge-

ländeniveauveränderungen dem Versorger zur Zustimmung vorzulegen. Desweiteren 

sind vor Baubeginn auch die möglichen Arbeitshöhen für Baumaschinen und deren 

Standorte abzustimmen.  

5. Innerhalb der Leitungsschutzzone sind Baustelleneinrichtungen aus Sicherheitsgründen 

verboten.  

6. Die Vorhabenträgerin hat sich vor Beginn der Bauarbeiten mit der DB Energie GmbH für 

die 110 kV-Bahnstromleitungen (Mastfeldern 369-370) der Bahnstrecke Weimar-Bebra 

abzustimmen. Die Schutzstreifen in diesen Feldern sind rechts und links der Leitungs-

achse, das ist die gedachte Verbindungslinie der beiden Mastmitten, mit je 19,5 m zu be-

rücksichtigen. Für Unterbauungen bzw. Anpflanzungen sind hier die Höhen- und Seiten-

beschränkungen gemäß EN 50341 zu beachten. 

9 Vorbehalt weiter Nebenbestimmungen 

Die nachträgliche Festsetzung, Änderung oder Ergänzung von Nebenbestimmungen insbe-

sondere zum Schutz von Natur und Landschaft, zum Schutz der Bevölkerung vor Immissio-

nen, zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie zum Schutz pri-

vater Rechte bleibt vorbehalten. 
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VI Zusagen des Vorhabenträgers 

Die Vorhabenträgerin hat folgende Zusagen abgegeben, die hiermit für verbindlich erklärt 

werden:  

1. Die Erreichbarkeit der in der Gemarkung Unhausen liegenden Waldflächen in Flur 4, 

Flurstück 33 wird durch die Vorhabenträgerin (auch während der Bauphase) gewährleis-

tet. 

2. Die Erreichbarkeit des Flurstückes 96/5 in Flur 4 der Gemarkung Unhausen wird (auch 

für die Zeit der Bauphase) durch die Vorhabenträgerin sichergestellt. 

3. Der Lückenschluss zwischen BWZ-Nr. 6.II.6 und BWZ-Nr. 6.III.11 wird durch entspre-

chenden Ausbau des vorhandenen Wirtschaftsweges in Asphaltbauweise (85 m) herge-

stellt. Der Ausbau erfolgt innerhalb der Flurstücksgrenze. 

4. Der neu anzulegende Wirtschaftsweg zum Steinbruch (Lengforst) wird soweit er Steigun-

gen >8 % aufweist in Asphaltbauweise ausgeführt. 

5. Im Zuge der ökologischen Baubegleitung wird geprüft, ob Bereiche der Sandwand im 

Steinbruch Lengforst unangetastet bleiben können. Sollten zum Zeitpunkt der Deponie-

rung geschützte Arten nachgewiesen sein, werden die entsprechenden Bereiche ausge-

nommen. 

6. Für die Holzabfuhr wird die Vorhabenträgerin bei der Erstellung der Ausführungsplanung, 

die Kurvenaufweitungen für übergroße Langholztransporter im Zuge der Wirtschaftswege 

noch einmal überprüfen und ggf. anpassen. 

7. Im Zuge des Neubaus der A 44 im Bereich des Autobahndreiecks Wommen entfällt die 

bestehende Überführung (BW 1352) eines asphaltierten Hauptwirtschaftsweges. Als Er-

satz für die Zerschneidung des Hauptwirtschaftswegs von Breitzbach bzw. Nesselröden 

nach Wommen wird der Hauptwirtschaftsweg parallel zur A 4 unter der Talbrücke 

Wommen durchgeführt (BWZ-Nr. 6.III.6) und führt danach auf einen bestehenden Weg 

wo er nach ca. 85 m als Neubau (BWZ-Nr. 6.III.11) an die L 3251 angeschlossen wird. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, die verbleibende nichtasphaltierte Strecke von ca. 85 m in 

Asphaltbauweise innerhalb der vorhandenen Grundstücksgrenzen auszubauen. Die 

Mehrversiegelung von 255 m2 ist von der Vorhabenträgerin zu berücksichtigen und bei 

einem Ausgleichsdefizit zusätzlich auszugleichen.  

8. Beim Bauwerk 60-15a wird im Zuge der Ausführungsplanung die Rampenanbindung an 

die A 44 so ausgebildet werden, dass die Betriebsumfahrt eine Zu- und Abfahrt für alle 

Fahrtrichtungen für Betriebsfahrzeuge ermöglicht. Die Rampen werden wir bereits in der 

Unterlage 7 Blatt 5 dargestellt durch ein Tor gesichert. Der Ausbau erfolgt innerhalb der 
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Grunderwerbsgrenze. Die Mehrversiegelung von 100 m2 ist von der Vorhabenträgerin zu 

berücksichtigen und bei einem Ausgleichsdefizit zusätzlich auszugleichen.  

VII Entscheidungen über Einwendungen und Anträge 

Anträge, die den Inhalt und Umfang der Planfeststellungsunterlagen sowie die Art und Weise 

des Planfeststellungsverfahrens betreffen, werden zurückgewiesen, soweit über sie nicht 

schon im Laufe des Verfahrens entschieden wurde. 

Die Einwendungen und Anträge gegen die Planfeststellung des Vorhabens selbst werden 

zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Violetteintragung, Planänderung und Nebenbe-

stimmungen Rechnung getragen worden ist oder soweit sie sich nicht im Laufe des Plan-

feststellungsverfahrens auf andere Weise erledigt haben. 
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B Sachverhalt 

I Antragsgegenstand 

Gegenstand der Planfeststellung ist der Teilabschnitt westlich des Tunnels Alberberg bis 

zum Autobahndreieck Wommen (VKE 60) der Bundesautobahn 44 (Kassel-Herleshausen). 

Mit Antrag vom 29.06.2001, zuletzt geändert am 19.12.2012, hat die Bundesrepublik 

Deutschland, vertreten durch das damalige Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege, 

jetzt Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement Standort Fulda (Vorhabenträgerin), 

die Planfeststellung für diesen Teilabschnitt beantragt. 

Die A 44 ist Teil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15: „Autobahn A 44 Kassel-

Eisenach und A 4 Eisenach-Görlitz“ und soll eine Lücke im Netz der Bundesautobahnen auf 

der Achse Ruhrgebiet-Kassel-Dresden zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Herleshausen-Wommen schließen. Die A 44 (Kassel-A 5) ist Bestandteil des transeuropäi-

schen Verkehrswegenetzes (vgl. Karte des Abschnitts 2.5 des Anhangs I des Beschlusses 

Nr. 661/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.07.2010 über Leitli-

nien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes [ABl. Nr. L 204, S. 

1]). 

Der Bundesgesetzgeber hat den vierstreifigen Bau der A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei 

Herleshausen im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als Verkehrsprojekt Deutsche Ein-

heit Nr. 15 in der Stufe des „vordringlichen Bedarfs“ ausgewiesen (vgl. den aktuellen Be-

darfsplan für die Bundesfernstraßen als Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz i. d. F. vom 

20.01.2005 [BGBl. I S. 201]). 

Grund für die Aufnahme der A 44 war, die Lücke im Autobahnnetz im Verlauf der weiträumi-

gen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen Rhein-Ruhr und der ostdeutschen Städte-

achse Erfurt-Dresden zu schließen. Als Teil der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“ soll 

dieser Lückenschluss dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen Räume mit 

Hilfe einer durchgängig leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz mit dem 

Westen Deutschlands zu verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und neuen Bun-

desländern zu fördern. Zugleich soll auch das strukturschwache ehemalige Grenzgebiet im 

Osten des Landes Hessen verkehrlich besser erschlossen werden. Darüber hinaus ist beab-

sichtigt, wegen der sprunghaften Verkehrszuwächse auf den Bundesstraßen B 7 und B 400 

infolge der innerdeutschen Grenzöffnung deren Ortsdurchfahrten zu entlasten. 

Die Gesamtplanung der A 44 gliedert sich in elf als Verkehrskosteneinheiten (VKE) bezeich-

nete Planungsabschnitte. Es handelt sich um die VKE 01, 11, 12, 20, 31, 32, 33, 40.1, 40.2, 

50 und 60. Für den Streckenabschnitt der VKE 31 ist bereits der Verkehr freigegeben. Die 
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VKE 01, 12, 20, 32 und 33 befinden sich im Bau. Für die noch ausstehenden letzten beiden 

Planungsabschnitte der VKE 11 und 50 sind Planfeststellungsverfahren eingeleitet worden. 

Der Abschnitt der VKE 60 im Werra-Meißner-Kreis beginnt mit Bau-km 60+760 am Übergang 

der VKE 50 nordwestlich vor dem Tunnel Alberberg (bei Unhausen) mit einem provisori-

schen Anschluss an die B 400 und endet mit Bau-km 66+785 nach einer Gesamtlänge von 

ca. 6 km mit dem Anschluss an die A 4 über das zukünftige Autobahndreieck (AD) bei 

Wommen. Die Trasse verläuft in West-Ost-Richtung von den südlichen Bereichen des 

Ringgaus ausgehend vom Ostrand der Sontraer Beckens parallel zur hessisch-thüringischen 

Landesgrenze durch die Nesselröder Talmulde bis zum Werratal bei Herleshausen-

Wommen. Die Geländetopographie stellt sich als äußerst bewegt dar. Das Sontraer Becken 

und die Nesselröder Talmulde werden durch den Höhenzug zwischen dem Alberberg und 

dem Armsberg als höchste Erhebung in diesem Bereich voneinander getrennt. Von dem 

Höhenrücken an in Richtung Herleshausen-Wommen befindet sich die A 44 im Wesentlichen 

in Nordhanglage unterhalb des Bergkamms zur Landesgrenze Hessen-Thüringen. Das west-

liche Widerlager der Wommener Talbrücke im Zuge der A 4 stellt das Bauende dar. 

Wesentliche Bestandteile der VKE 60 sind (vgl. Unterlage 1, Erläuterungsbericht vom 

18.04.2011, S. 6):  

 ein Autobahndreieck (AD) mit der BAB A 4 in Form einer linksliegenden Trompete 
westlich der Ortslage Wommen (Herleshausen),  

 ein Tunnelbauwerk bestehend aus zwei getrennt geführten Röhren zur Überwindung 
des Höhenrückens zwischen dem Alberberg und dem Kleinen Armsberg,  

 der Neubau einer Talbrücke über das Breitzbachtal im Bereich Unhausen,  

 Verlegung der B 400 auf einem Teilstück östlich des Tunnels Alberberg 

Gegenstand der Planung sind ferner naturschutzfachliche Maßnahmen zur Vermeidung und 

Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie zur Kompensation der 

mit dem Vorhaben verbundenen unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft. 

II Antragsziele  

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden Ziele verfolgt, die den Zielsetzungen des eu-

ropäischen und nationalen Verkehrswegerechts entsprechen. Die wesentlichen Planungszie-

le der Vorhabenträgerin sind im Antrag auf 3. Planänderung vom 30.10.2012 zusammenge-

fasst worden (vgl. Unterlage 12.4 in der Fassung der 3. Planänderung, S. 17): 
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(1) Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) sowie Lückenschluss im 

nationalen Autobahnnetz in der weiträumigen West-Ost-Verbindung (Verkehrs-

projekt Deutsche Einheit Nr. 15) und damit Vermeidung von Umwegen für Fernver-

kehre und Reduzierung der damit verbundenen Fahrzeitverluste und Schleichverkehre 

in der Region. 

(2) Unterstützung der raumordnerischen Entwicklungsziele durch eine bedarfsgerech-

te verkehrliche Anbindung und Erschließung der Mittelzentren Eschwege und Sontra 

und damit Förderung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsentwicklung. 

(3) Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes, insbesondere der Ortsdurchfahrten 

im Zuge der bestehenden Bundesstraßen B 7, B 27, B 400 durch die Bündelung regio-

naler und großräumiger Durchgangsverkehre auf einer leistungsfähigen Bundesfern-

straße und damit Reduzierung verkehrsbedingter Immissionen in den betroffenen Orts-

lagen. 

(4) Vermeidung der Neuzerschneidung und Neubelastung bisher unzerschnittener 

Landschafts- und Naturräume durch die Planung einer strukturangepassten Linienfüh-

rung und somit eine räumlich enge Bündelung neuer und bestehender Verkehrstras-

sen. 

(5) Bündelung von Verkehrsfunktionen (großräumige Verbindungs- und regionale Er-

schließungsfunktion) durch einen möglichst ortsnahen Verlauf entlang bestehender 

Siedlungs- und Entwicklungsbänder. Durch die Schaffung häufiger und leistungsfähiger 

Verknüpfungspunkte mit dem nachgeordneten Netz soll die Nutzung der A 44 auch für 

den Regionalverkehr attraktiv gemacht werden. 

(6) Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer Bundesfernstraße mit 

angemessener Verkehrsqualität hinsichtlich Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

III Antragsbegründung 

Die Vorhabenträgerin hat ihren Antrag im Wesentlichen wie folgt begründet: 

Die Bundesautobahn A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen sei ein Projekt „Deut-

sche Einheit“ und im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen im „vordringlichen Bedarf“ aus-

gewiesen. Der Neubau sei auch Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. In dem 

regionalen Raumordnungsplan Nordhessen 2009 werde dem Bau eine „besondere raumord-

nerische und entwicklungsplanerische Dringlichkeit“ bescheinigt (vgl. A II).  
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IV Vorhergehende Planungsstufen 

Dem Planfeststellungsverfahren sind verschiedene Planungsstufen vorausgegangen:  

1 Raumordnungsverfahren 

Grundlage für die Raumordnungsverfahren zum Neubau der A 44 waren folgende Raumord-

nungsabschnitte: 

Planungsabschnitt I:  Kassel/A 7-nördlich Fürstenhagen  

Planungsabschnitt II:  nördlich Fürstenhagen-AS Hessisch Lichtenau/Ost  

Planungsabschnitt III:  AS Hessisch Lichtenau/Ost-Bischhausen West  

Planungsabschnitt IV: Bischhausen West-Oetmannshausen/B 27  

Planungsabschnitt V:  Oetmannshausen/B 27-Alberberg/B 400  

Planungsabschnitt VI: Alberberg/B 400-Wommen/A 4 

Die VKE 60 liegt vollständig im Planungsabschnitt VI westlich des Tunnels Alberberg bis zum 

geplanten AD Herleshausen-Wommen mit dem Anschluss an die BAB A 4. 

Das Raumordnungsverfahren für die Raumordnungsabschnitte V/VI, Oetmannshausen/B 27-

Wommen/A 4, wurde am 07.04.1997 durch das Regierungspräsidium Kassel eingeleitet und 

mit der landesplanerischen Beurteilung vom 20.01.1998 abgeschlossen.  

2 Linienbestimmungsverfahren 

Im Anschluss an das Raumordnungsverfahren wurde die Bestimmung der Linienführung 

beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen beantragt.  

Die Bestimmung der Linie wurde am 15.12.1998 abgeschlossen. Das Bundesministerium für 

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bestätigte im Benehmen mit der obersten Landespla-

nungsbehörde gemäß § 16 FStrG die nach Durchführung des Raumordnungsverfahrens 

vorgeschlagene Linienführung für den vierstreifigen Neubau der A 44 zwischen Kassel und 

Herleshausen-Wommen. 

V Ablauf des Planfeststellungsverfahrens 

1 Ursprünglicher Antrag 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das damalige Amt für Straßen- und Ver-

kehrswesen Eschwege, hat mit Schreiben vom 29.06.2001 bei der Anhörungsbehörde, dem 

Regierungspräsidium Kassel, die Planfeststellungsunterlagen eingereicht und gleichzeitig die 

Durchführung des Anhörungsverfahrens beantragt. 
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1.1 Auslegung der Planunterlagen 

Die Planunterlagen wurden vom 23.07.2001 bis einschließlich zum 23.08.2001 zeitgleich bei 

der Stadt Sontra und der Gemeinde Herleshausen während der üblichen Dienststunden 

ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden ortsüblich bekanntgemacht. In der Bekannt-

machung wurde darauf hingewiesen, dass während des Auslegungszeitraumes und bis zu 

zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (06.09.2001) jeder, dessen Belange durch das 

Vorhaben berührt werden, schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidium Kas-

sel oder den zuvor genannten Kommunen Einwendungen gegen den Plan erheben kann. 

Zudem wurden durch die Stadt Sontra und die Gemeinde Herleshausen auch die nicht orts-

ansässigen Betroffenen rechtzeitig von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt.  

Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Vorlagebericht des Regierungsprä-

sidiums Kassel vom 06.09.2012 Bezug genommen. 

1.2 Beteiligung der Behörden und Stellen 

Die Anhörungsbehörde hat mit Schreiben vom 09.07.2001 die Planunterlagen den Behörden 

und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zugestellt und Gele-

genheit gegeben, bis zum 19.10.2001 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Vorlagebericht vom 06.09.2012 verwiesen. 

1.3 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Mit Schreiben vom 09.07.2001 wurden den vom Land Hessen anerkannten Naturschutzver-

einigungen sowie sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einset-

zen und nach anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Um-

weltangelegenheiten anerkannt sind, die Planunterlagen zugestellt. Ihnen wurde Gelegenheit 

zur Stellungnahme bis zum 06.09.2001 gegeben.  

1.4 Einwendungen und Stellungnahmen 

Es gingen Einwendungen und Stellungnahmen von Privaten und von Trägern öffentlicher 

Belange, von Vereinen und Verbänden sowie Kommunen ein.  

Alle Einwendungen und Stellungnahmen von Privaten, Trägern öffentlicher Belange, Verei-

nen und Verbänden sowie von den Kommunen wurden dem damaligen Amt für Straßen- und 

Verkehrswesen in Eschwege mit Schreiben vom 14.08.2001, 21.08.2001, 13.09.2001, 

14.09.2001, 27.09.2001, 16.10.2001, 24.10.2001, 30.10.2001, 21.11.2001, 30.01.2002, 

04.12.2002, 21.01.2003 und 03.11.2004 zwecks Erwiderung übersandt.  
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2 Erste Planänderung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das damalige Amt für Straßen- und Ver-

kehrswesen Eschwege, hat mit Schreiben vom 23.03.2006 bei der Anhörungsbehörde eine 

Änderung des Plans und gleichzeitig die Durchführung eines neuen Anhörungsverfahrens 

beantragt.  

2.1 Gegenstand der Planänderung 

Die Gründe für die Planänderung waren vor allem die in einem naturschutzrechtlichen Mode-

rationsverfahren mit den Vertretern der Land- und Forstwirtschaft, den Naturschutzbehörden, 

Verbänden und Kommunen erzielten Ergebnisse und die aufgrund der Einwendungen und 

Stellungnahmen gewonnenen Erkenntnisse.  

Wesentliche Bestandteile der 1. Planänderung waren die Änderung der artenschutzfachli-

chen Maßnahmen und der naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen, insbesondere 

 die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Wälder und 
Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“, 

 die Neufassung des Artenschutzbeitrags, 

 die Herstellung einer Doppelgrünbrücke über die A 44/B 400 im Bereich der AS 
Ulfen. Bei der planfestzustellenden VKE 60 sind diese Grünbrücken nicht mehr vor-
handen, da sich die Abschnittsbildung zwischen der VKE 50 und VKE 60 verändert 
hat,  

 die Schaffung eines neuen Durchlasses für Fledermäuse (V-Bw 60-03) bei Bau-km 
67+990 und die zusätzliche Aufweitung zweier Bauwerke die bereits Bestandteil der 
ursprünglichen Planung waren. 

2.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Die geänderten Planunterlagen wurden vom 02.05.2006 bis einschließlich 02.06.2006 zeit-

gleich bei der Stadt Sontra und der Gemeinde Herleshausen während der üblichen Dienst-

stunden ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden ortsüblich bekanntgemacht. In der 

Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass während des Auslegungszeitraumes und 

bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (16.06.2006) jeder, dessen Belange 

durch das Vorhaben berührt werden, schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsi-

dium Kassel oder den zuvor genannten Kommunen Einwendungen gegen den Plan erheben 

kann. Zudem wurden durch die Stadt Sontra und die Gemeinde Herleshausen auch die nicht 

ortsansässigen Betroffenen rechtzeitig von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt. 

2.3 Beteiligung der Behörden und Stellen 

Mit Schreiben vom 10.04.2006 wurden die Planunterlagen darüber hinaus den Gemeinden, 

den Behörden und den Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, 
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zugeleitet und Gelegenheit gegeben, bis zum 16.06.2006 Stellung zu nehmen. Dabei wurde 

darauf hingewiesen, dass nach Ablauf dieser Frist Einwendungen ausgeschlossen sind. In 

den Schreiben wurde den Adressaten außerdem auch mitgeteilt, dass die zu den ursprüngli-

chen Planunterlagen abgegebenen Einwendungen und Stellungnahmen weiterhin Bestand-

teil des Verfahrens sind und nicht noch einmal wiederholt werden müssen.  

2.4 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Mit Schreiben vom 10.04.2006 wurden den vom Land Hessen anerkannten Naturschutzver-

einigungen sowie sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einset-

zen und nach anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Um-

weltangelegenheiten anerkannt sind, die geänderten Planunterlagen übermittelt und Gele-

genheit zur Stellungnahme bis zum 16.06.2006 gegeben.  

2.5 Einwendungen und Stellungnahmen 

Die bei der Anhörungsbehörde eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen wurden 

mit Schreiben vom 09.06.2006, 20.06.2006, 23.06.2006, 26.06.2006, 12.07.2006, 

26.07.2006 und 17.01.2007 dem damaligen Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege 

mit der Bitte zur Abgabe einer Äußerung zur Vorbereitung auf den Erörterungstermin zuge-

sandt.   

2.6 Erörterung 

Die Erörterung wurde für vier Tage anberaumt. Am 19.03.2007 wurde mit den Personen, die 

Einwendungen erhoben hatten, und am 20.03.2007 mit den Trägern öffentlicher Belange und 

den anerkannten Vereinen jeweils in Herleshausen erörtert. Am 26.03. und am 27.03.2007 

wurden die Stellungnahmen zweier weiterer Privater im Regierungspräsidium Kassel erör-

tert.  

Zur Erörterung wurden die Kommunen, die Träger öffentlicher Belange und die Privaten, die 

Einwendungen erhoben hatten, mit Schreiben vom 05.03.2007 jeweils unter Beifügung der 

betreffenden Erwiderung des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege eingeladen. 

Die Erörterungstermine wurden in den Bekanntmachungsorganen der Gemeinde Herles-

hausen und der Stadt Sontra mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. 

3 Zweite Planänderung 

Mit Schreiben vom 30.12.2011 wurde von der Vorhabenträgerin die zweite Planänderung 

beantragt und die Planänderungsunterlagen dem Regierungspräsidium Kassel zum Zwecke 

der Durchführung einer erneuten Anhörung übermittelt.  
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Die gegenüber dem Planungsstand des Jahres 2006 vorgenommen Änderungen waren so 

umfangreich, dass die Vorhabenträgerin aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit 

eine komplette Neufassung der Planunterlagen erstellt hat. Die geänderten Planunterlagen 

ersetzten daher vollständig die Planunterlagen von 2001 und 2006. 

3.1 Gegenstand der Planänderung 

Gegenstand der 2. Planänderung war 

 im Wesentlichen:  

 die Verkürzung des westlichen Abschnitts um ca. 2,9 km und Verschiebung der Ab-
schnittsgrenze zur VKE 50, 

 Trassenänderung durch Verschiebung des mittleren Abschnittes ab Tunnel Alberberg 
in Parallellage zur B 400 (Trassenbündelung) und Querung des Breitzbachtals bis 
zum Pfingstgraben, 

 die provisorische Anbindung am Bauanfang an die B 400, 

 die bereichsweise Verlegung der B 400 parallel zur A 44. 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat der geänderten Trassen-

führung einen Gesehenvermerk am 28.07.2011 erteilt. 

3.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Die Planunterlagen wurden vom 23.01.2012 bis einschließlich 22.02.2012 zeitgleich bei der 

Stadt Sontra, der Gemeinde Herleshausen und der erstmals durch die 2. Planänderung be-

troffenen Gemeinde Nentershausen während der üblichen Dienststunden ausgelegt. Ort und 

Zeit der Auslegung wurden ortsüblich bekanntgemacht. In der Bekanntmachung wurde da-

rauf hingewiesen, dass während des Auslegungszeitraumes und bis zu zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist (07.03.2012) jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 

werden, schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidium Kassel oder den zuvor 

genannten Kommunen Einwendungen gegen den Plan erheben kann. 

3.3 Beteiligung der Behörden und Stellen 

Mit E-Mail und Schreiben vom 12.01.2012 wurden die Planunterlagen darüber hinaus den 

Gemeinden und mit Schreiben vom 16.01.2012 auch den Behörden und den Stellen, deren 

Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zugeleitet und Gelegenheit gegeben, bis 

zum 07.03.2012 Stellung zu nehmen. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass nach Ablauf 

dieser Frist Einwendungen ausgeschlossen sind. In den Schreiben wurde den Adressaten 

außerdem auch mitgeteilt, dass die zu den ursprünglichen Planunterlagen abgegebenen 
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Einwendungen und Stellungnahmen weiterhin Bestandteil des Verfahrens sind und nicht 

noch einmal wiederholt werden müssen.  

3.4 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Eine individuelle Benachrichtigung der vom Land Hessen anerkannten Naturschutzvereini-

gungen sowie sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen 

und nach anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umwelt-

angelegenheiten anerkannt sind, war nicht erfolgt. Ihre Benachrichtigung erfolgte mit der 

ortsüblichen Bekanntmachung der Auslegung, worauf die Bekanntmachung unter Ziffer 2 

hingewiesen hatte. 

3.5 Einwendungen und Stellungnahmen 

Es gingen bei der Anhörungsbehörde Einwendungen von Privaten sowie Stellungnahmen 

von Trägern öffentlicher Belange, von Vereinen und Verbänden sowie Kommunen ein.  

3.6 Erörterung 

Auf weitere Erörterungstermine hat die Anhörungsbehörde gemäß § 17a Nr. 5 Satz 1 FStrG 

verzichtet.  

4 Vorlagebericht 

Das Regierungspräsidium Kassel hat mit Bericht vom 06.09.2012 die Anhörungsunterlagen 

und die abschließenden Anmerkungen zu den Einwendungen und Stellungnahmen im Hin-

blick auf das Planfeststellungsverfahren, das 1. Planänderungsverfahren und das 

2. Planänderungsverfahren dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Lan-

desentwicklung zugeleitet. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Wart-

burgkreis (Thüringen) mit Schreiben vom 26.09.2012 im Hinblick auf die FFH-VP „Werra bis 

Treffurt mit Zuflüssen“ beteiligt und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

5 Dritte Planänderung 

Mit Schreiben vom 30.10.2012 hat Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement bei 

dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (Planfeststel-

lungsbehörde) einen Antrag auf Durchführung eines dritten Planänderungsverfahrens ge-

stellt. Gegenstand der 3. Planänderung waren im Wesentlichen Änderungen und Ergänzun-

gen der landschaftspflegerischen Maßnahmenplanung und des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrages durch Berücksichtigung der Stellungnahmen zur 2. Planänderung. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat mit Schreiben vom 02.11.2012 die geänderten Unterlagen 

gemäß § 17a Nr. 6 Satz 1 FStrG i. V. m. § 73 Abs. 8 Satz 1 HVwVfG an die obere Natur-

schutzbehörde und die obere Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel, an die erst-

mals durch die 3. Planänderung betroffene Gemeinde Calden und an die vom Land Hessen 

anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für 

den Umweltschutz einsetzen und nach anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von 

Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten anerkannt sind, übermittelt. Erstmalig wurde 

auch die Gemeinde Calden wegen einer Aufforstungsfläche auf ihrer Gemarkung angehört. 

Den Behörden und Verbänden sowie der Gemeinde wurde mit einer Frist von zwei Wochen 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

6 Vierte Planänderung 

Mit Schreiben vom 19.12.2012 hat Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement bei 

der Planfeststellungsbehörde einen Antrag auf Durchführung eines vierten Planänderungs-

verfahrens gestellt.  

Der Antrag betraf die Änderung der landschaftspflegerischen Maßnahmenplanung und die 

Berücksichtigung von Stellungnahmen zu der 3. Planänderung.  

Die Planfeststellungsbehörde hat mit Schreiben vom 21.12.2012 die geänderten Unterlagen 

an die vom Land Hessen anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie sonstigen Vereini-

gungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und nach anderen gesetzlichen 

Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten anerkannt sind, 

übermittelt und mit einer Frist von zwei Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

VI Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde 

Die Planfeststellungsbehörde hat die eingereichten Planfeststellungsunterlagen, die Stel-

lungnahmen der Fachbehörden und Einwendungen geprüft und Aufklärungsbedarf festge-

stellt. Die Planfeststellungsbehörde hat aus diesem Grund Schreiben (vgl. Aufklärungs-

schreiben vom 11.09.2012) und E-Mails zur Aufklärung an die Vorhabenträgerin und an ein-

zelne Fachbehörden gerichtet. Gegenstand der Aufklärung waren unter anderem Fragen der 

Eigentumsbetroffenheiten, der FFH-Verträglichkeitsprüfung, des Artenschutzes, der landes-

pflegerischen Begleitplanung, des Immissionsschutzes und der wasserrechtlichen Planung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat am 28.11.2012 unter Beteiligung der Vorhabenträgerin 

auch einen Ortstermin durchgeführt. Es wurden verschiedene Bereiche der Planung vor Ort 

besichtigt und dabei auch die Maßnahmenplanung von der Vorhabenträgerin erläutert.  
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Die Planfeststellungsbehörde hat mit E-Mail an die Vorhabenträgerin vom 23.01.2013 betref-

fend Aufklärungsfragen zu verschiedenen Zusagen der Vorhabenträgerin um Vorlage eines 

Maßnahmenverzeichnisses, in das die mit dem Antrag auf 4. Planänderung vorgelegten ge-

änderten Maßnahmenblätter integriert sind, sowie um die Nachreichung des geänderten 

Grunderwerbsverzeichnisses gebeten. Diese Unterlagen wurden am 08.02.2013 von Hessen 

Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement bei der Planfeststellungsbehörde eingereicht. 

Die Planfeststellungsbehörde hat mit Schreiben vom 08.01.2013 den Entwurf der wasser-

rechtlichen Entscheidungen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses dem 

Regierungspräsidium Kassel als obere Wasserbehörde zur Herstellung des Einvernehmens 

bezüglich der Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse gemäß § 19 Abs. 3 WHG übersandt. 

Mit Schreiben vom 31.01.2013 hat die obere Wasserbehörde das Einvernehmen hergestellt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat weiterhin mit Schreiben vom 21.12.2012 den Entwurf der 

naturschutzrechtlichen Entscheidungen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbe-

schlusses dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz (oberste Naturschutzbehörde) zur Herstellung des Benehmens gemäß § 17 

Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 7 Abs. 3 HAGBNatSchG übersandt. Durch E-Mails vom 

05.02.2013 und 25.01.2013 hat die oberste Naturschutzbehörde Stellung genommen und 

das Benehmen hergestellt. Dies wurde von der Planfeststellungsbehörde berücksichtigt. 
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C Begründung 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) stellt 

den Plan für den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen Kassel und Herleshau-

sen/Wommen im Teilabschnitt der VKE 60 von Tunnel Alberberg bis Autobahndreieck 

Wommen fest. 

I Verfahren 

Auf das Planfeststellungsverfahren finden die §§ 17 ff. FStrG in der ab dem 17. Dezember 

2006 geltenden Fassung in Verbindung mit dem HVwVfG Anwendung, § 24 Abs. 1 Satz 1 

FStrG. Das Verfahren wurde vor dem 17.12.2006 begonnen. 

Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz (VPBG) ist anzuwenden, da vor dem 

17.12.2006 der Antrag auf Einleitung der Planfeststellung bei der Anhörungsbehörde und 

außerdem der Antrag auf Linienbestimmung an das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung gestellt wurden, § 24 Abs. 1 Satz 2 FStrG, § 11 Abs. 2 VPBG. 

Gemäß § 17 Satz 1 FStrG dürfen Bundesfernstraßen nur gebaut werden, wenn der Plan 

vorher festgestellt ist.  

1 Zuständigkeit 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist gemäß § 17b 

Abs. 1 Nr. 6 FStrG i. V. m. § 46 Abs. 1 HStrG für den Erlass des vorliegenden Planfeststel-

lungsbeschlusses zuständig. 

2 Rechtswirkungen der Planfeststellung 

Gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbs. 1 HVwVfG wird durch die Planfeststel-

lung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an 

anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. 

Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 

Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt, § 75 

Abs. 1 Satz 2 HVwVfG. Andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-

rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und 

Planfeststellungen, sind gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbs. 2 HVwVfG neben der straßen-

rechtlichen Planfeststellung nicht erforderlich.  

Von der Zulassungswirkung der straßenrechtlichen Planfeststellung ausgenommen sind die 

wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 WHG. Die Planfeststellungsbe-

hörde trifft diese wasserrechtlichen Entscheidungen als rechtlich selbstständiges Element 
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neben der straßenrechtlichen Planfeststellung gemäß § 19 Abs. 1 und 3 WHG im Einver-

nehmen mit der oberen Wasserbehörde. Gemäß § 11, 1. Alt. HWG kann dies einheitlich un-

ter Anwendung der für die Planfeststellung geltenden Vorschriften in diesem Planfeststel-

lungsbeschluss erfolgen, da über die Erlaubnisse gleichzeitig entschieden wird. 

3 Änderung der Trassenführung als Planänderung 

Entgegen Einwendungen Beteiligter war im Hinblick auf die Änderung der Trassenführung 

eine Planänderung nach § 73 Abs. 8 HVwVfG zulässig. Eine Neueinleitung des Planfeststel-

lungsverfahrens war nicht erforderlich. 

Durch die 2. Planänderung hat sich die Trassenführung der A 44 VKE 60 geändert. Gegen-

stand der ursprünglichen Planung und der 1. Planänderung war die VKE 60 (Variante 60-99) 

von der Anschlussstelle Sontra-Ulfen bis zum Autobahndreieck Wommen mit einer Länge 

von rund 8,96 km. Die geänderte Linie der VKE 60 (Variante 80neu) beginnt unmittelbar 

westlich des Alberbergtunnels und verläuft zur A 4 bei Wommen mit einer Länge von 

5,82 km. Gegenüber der ursprünglichen Planung hat sich die Trasse damit um rund ein Drit-

tel verkürzt. Auf einer Länge von rund 3 km wurde die Trasse um bis zu ca. 500 m verscho-

ben. 

Dennoch handelt es sich bei der Änderung der Trassenführung um eine Planänderung im 

Sinne des § 73 Abs. 8 HVwVfG, da das Gesamtkonzept des Vorhabens der A 44 VKE 60 

nicht berührt wurde und dessen Identität gewahrt blieb. Die Änderungen waren insgesamt 

nicht so weitreichend, dass sie im Ergebnis zu einem neuen Vorhaben geführt hätten. Das 

Konzept blieb in seinen Grundzügen erhalten, das Vorhaben wurde nach Art, Größe, Ge-

genstand und Betriebsweise nicht durch ein wesentlich anderes Vorhaben ersetzt. Auch 

wurden wesentliche Teile des Planinhalts nicht in Frage gestellt, insbesondere hinsichtlich 

der Planrechtfertigung oder der Auswirkungen des Vorhabens.  

Die Trasse im letzten Drittel der VKE 60 bis zum Anschluss an die A 4 bei Wommen liegt auf 

derselben Linie wie die ursprüngliche Planfeststellungsvariante 60-99. Der für diesen Ab-

schnitt maßgebliche Anschluss an die A 4 - als der von vornherein vorgesehene Endpunkt 

der A 44 - bleibt unverändert. Des Weiteren entspricht die Zahl und Art der Bauwerke - ein 

Tunnel im Bereich des Alberberg/Armsberg, eine Talbrücke über den Breitzbach - der Ge-

staltung, wie sie bei der Variante 60-99 vorgesehen war, auch wenn sich deren Lage und 

Ausmaße verändert haben. Zudem sind mit der geänderten Trassenführung die Planungs-

ziele unverändert geblieben, insbesondere auch die Bündelung und Führung der Verkehre 

im Vorbelastungsband der B 400, die Entlastung der an drei Ortschaften vorbeiführenden 

B 400 und die Erhöhung der Verkehrssicherheit; die Planungsziele werden auch durch die 
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geänderte Trassenführung der VKE 60 realisiert. Darüber hinaus führt die geänderte Tras-

senführung zu – teilweise deutlich - geringeren Beeinträchtigungen, wie sich aus Folgendem 

ergibt: 

Die geänderte Trassenführung infolge der zweiten Planänderung führte zu einer – teilweise 

deutlich – geringeren Betroffenheit der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 

Oberflächengewässer sowie Klima/Luft (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 37). Die 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen sind weitaus geringer betroffen, da die geänderte Trassen-

führung aus den Waldbereichen abgerückt ist (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 35 f.). 

So ist der Verlust von Wäldern mit hoher faunistischer Bedeutung infolge der Änderung der 

Trassenführung nur halb so groß; dies führt zu einem erheblich geringerem artenschutz-

rechtlichen Konfliktpotential, insbesondere im Hinblick auf waldgebundene Tierarten wie Vö-

gel oder Fledermäuse (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 35 f.). Außerdem führt die 

Planfeststellungstrasse im Vergleich mit der früheren Vorzugstrasse (Variante 60-99) zu ei-

ner wesentlich geringeren Betroffenheit des Forstgutes Berlitzgrube und der zugehörigen 

Grabesstätte; der Trassenabstand erhöht sich von 50 m auf 500 m (vgl. Unterlage 1 vom 

19.04.2011, Seite 35). Lärmbeeinträchtigungen der trassennahen Ortschaften Unhausen und 

Breitzbach werden durch die geänderte Trassenführung nur geringfügig größer (vgl. Unterla-

ge 1 vom 19.04.2011, Seite 35). Auch beim Schutzgut Wasser weist die Planfeststellungs-

trasse im Vergleich mit der früheren Vorzugstrasse (Variante 60-99) Vorteile auf (vgl. Unter-

lage 1 vom 19.04.2011, Seite 36 f.).  

4 Keine Erörterung nach 2. Planänderung 

In Bezug auf das Ursprungsverfahren und die 1. Planänderung hat eine Erörterung stattge-

funden. Auf eine Erörterung in Bezug auf die 2. Planänderung hat die Anhörungsbehörde 

verzichtet. Dies begründet aber keinen Verfahrens- bzw. Ermessensfehler. Nach § 17a Nr. 6 

Satz 3 FStrG kann bei einer Planänderung im Sinne von § 73 Abs. 8 HVwVfG im Regelfall 

von einer Erörterung abgesehen werden. Gründe, von dieser Regel abzuweichen, sind hier 

nicht gegeben.   

Das Regierungspräsidium Kassel hat in seiner Entscheidung, in Bezug auf die 2. Planände-

rung auf eine Erörterung zu verzichten, insbesondere auf folgende Gesichtspunkte verwie-

sen (vgl. Vorlagebericht vom 06.09.2012, Seite 24 f.): 

Im Rahmen der Anhörung zur 2. Planänderung hätten Private keine gegenüber den 2007 

erörterten Themen inhaltlich neuen Argumente vorgetragen; die Einwendungen, wie hinsicht-

lich Linienbestimmung, Alternativenprüfung, Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie Ent-

schädigungsforderungen, seien ausreichend erörtert worden. Im Hinblick auf Stellungnah-
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men und Einwendungen der Kommunen, der Träger öffentlicher Belange und der anerkann-

ten Naturschutzvereinigungen sei der Sachverhalt ausreichend aufgeklärt. Im Falle des 

BUND sei eine weitere Sachverhaltsaufklärung nicht mehr geboten; eine Befriedung durch 

eine Erörterung erscheine nicht erreichbar. Angesichts der in den Einwendungen zum Aus-

druck kommenden grundlegenden Ablehnung des Vorhabens durch den BUND sei eine wei-

tere Diskussion über Grundsatzfragen nicht zielführend. 

Die vom Regierungspräsidium Kassel angeführten Gesichtspunkte, in Bezug auf die 2. Plan-

änderung auf eine Erörterung zu verzichten, sind auch aus Sicht der Planfeststellungsbehör-

de geeignet, den Regelfall des § 17a Nr. 6 Satz 3 FStrG, bei einer Planänderung von einer 

Erörterung abzusehen, zu begründen. 

Zwar erfolgte durch die 2. Planänderung eine Änderung der Trassenführung. Diese berührte 

aber nicht die Grundzüge der Planung. Insbesondere war die Änderung der Trassenführung 

nicht erheblich (vgl. im Einzelnen die Ausführungen oben unter 3). Auch sind die meisten 

Schutzgüter weitaus geringer betroffen, wie dargelegt (vgl. im Einzelnen die Ausführungen 

oben unter 3).  

Eine gleichwohl erfolgte Erörterung mit dem BUND hätte angesichts dessen grundsätzlich 

ablehnender Haltung zu dem planfestgestellten Vorhaben aller Voraussicht nach keine Be-

friedungswirkung erzielen können. Auch private Einwender haben, wie die Anhörungsbehör-

de angeführt hat, in der Anhörung zu der zweiten Planänderung keine gegenüber der Erörte-

rung von 2007 neuen Argumente vorgetragen. Diese Argumente enthaltende Einwendungen 

Privater wurden bereits 2007 erörtert, so dass es auch aus Sicht der Planfeststellungsbehör-

de nicht erforderlich war, die Einwendungen aus der Anhörung zur 2. Planänderung mit den 

gleichen Argumenten erneut zu erörtern. 

Nach allem verbleibt es beim Regelfall des § 17a Nr. 6 Satz 3 FStrG, bei einer Planänderung 

von einer Erörterung abzusehen. 

5 Anstoßwirkung der Antragsunterlagen 

Die von der Vorhabenträgerin zur Planfeststellung eingereichten Unterlagen ermöglichen die 

Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Die ausgelegten Plan- und Planänderungs-

unterlagen erfüllen die an die sogenannte Anstoßwirkung zu stellenden Anforderungen. Die 

hiergegen gerichteten Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Entgegen den Einwendungen Beteiligter kann den eingereichten Unterlagen die Betroffen-

heit eigener Rechte bzw. des eigenen Aufgabenkreises ausreichend entnommen werden. 
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Den Betroffenen sowie den beteiligten Verbänden und Behörden wurde somit die Geltend-

machung ihrer Rechte bzw. die Abgabe einer Stellungnahme ermöglicht.  

Entgegen der Forderung eines Beteiligten war die öffentliche Auslegung weiterer Unterlagen 

insoweit nicht erforderlich. Über die bereits ausgelegten Planunterlagen hinaus mussten 

nicht weitere Unterlagen zum Artenschutz, zur Biotopkartierung oder sonst zum Land-

schaftspflegerischem Begleitplan, zu klimatologischen oder lufthygienischen Untersuchun-

gen, zu Baugrunduntersuchungen oder zu anderen Untersuchungen oder Gutachten öffent-

lich ausgelegt werden. Den ausgelegten Planunterlagen diesbezüglich kann die Betroffenheit 

eigener Rechte bzw. des eigenen Aufgabenkreises der Beteiligten ausreichend entnommen 

werden. 

6 Weitere Verfahrenseinwendungen 

Auch die sich gegen das Verfahren richtenden sonstigen Einwendungen werden zurückge-

wiesen. 
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II Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für das planfestgestellte Vorhaben, Neubau der Bundesautobahn A 44 Kassel-Herles-

hausen/Wommen, Teilabschnitt von Tunnel Alberberg bis Autobahndreieck Wommen 

(VKE 60) wurde gemäß § 17 Satz 2 FStrG i. V. m. §§ 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1, 

3b Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 

24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.01.2013 (BGBl. I S. 95), 

sowie der Anlage I, Nr. 14.3  zu § 3 UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.  

1 Verfahren 

Die Erforderlichkeit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt sich aus 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG i. V. m. §§ 3 Abs. 1 Satz 1, 3b Abs. 1 UVPG und der Anlage I 

Nr. 14.3 zum UVPG. 

Die Vorhabenträgerin hat im Planfeststellungsverfahren die nach § 6 UVPG erforderlichen 

Unterlagen eingereicht. Den gemäß § 7 UVPG zu beteiligenden Behörden wurden die nach 

§ 6 UVPG erforderlichen Unterlagen im Rahmen des durchgeführten Anhörungsverfahrens 

zugeleitet. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs.1 UVPG ist nach Maßgabe des 

§ 17 FStrG i. V. m. § 73 HVwVfG erfolgt. 

2 Untersuchungsgegenstand 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung ist das Vorhaben im Sinne des § 2 Abs. 2 

UVPG, also der Neubau der Bundesautobahn A 44 (Kassel-Herleshausen/Wommen), Teil-

abschnitt Tunnel Alberberg bis Autobahndreieck Wommen, von Bau-km 60+760 bis Bau-km 

66+785.835 (VKE 60) einschließlich der Verlegung der B 400 als notwendige Folgemaß-

nahme i. S. d. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG und der vorgesehenen Vermeidungs-, Minde-

rungs-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.  

Gemäß § 1 UVPG ist sicherzustellen, dass bei Straßenbauvorhaben die Auswirkungen auf 

die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden und die 

Ergebnisse dieser Prüfung so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen über 

die Zulässigkeit berücksichtigt werden. Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG umfasst die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und 

mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die biologi-

sche Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie auf Kultur- und sonstige 

Sachgüter einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen.  

Die Vorhabenträgerin hat im Zuge der Planung frühzeitig die entscheidungserheblichen Un-

terlagen über die Umweltauswirkungen erstellt. In den Jahren 1993 und 1996 wurden Um-
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weltverträglichkeitsstudien zur geplanten Bundesautobahn A 44 Kassel-Eisenach entspre-

chend den Vorgaben des damaligen UVPG sowie weiterer fachgesetzlicher und -plane-

rischer Anforderungen in zwei Arbeitsschritten umgesetzt: 

 Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I (UVS Stufe I), (KOCKS Consult GmbH, Ver-
kehrswirtschaftlichkeitsuntersuchung mit integrierter Umweltverträglichkeitsstudie, 
Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I, Juli 1993), 

 Umweltverträglichkeitsstudie Stufe II (UVS Stufe II), (KOCKS Consult GmbH, Erläute-
rungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie II, Variantenvergleich, September 1996, S. 
I-355). 

Hierzu wurde das Vorhaben für die Durchführung des Raumordnungsverfahrens in sechs 

Planungsabschnitte aufgeteilt. Die VKE 60 befindet sich im Planungsabschnitt VI, der sich 

von Sontra-Ulfen (Alberberg) bis zum Anschluss an die A 4 bei Wommen erstreckt.  

Im Planfeststellungsverfahren wurde aufgrund des zuvor durchgeführten Raumordnungsver-

fahrens gemäß § 16 Abs. 2 UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit für das konkrete 

Vorhaben auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens be-

schränkt. Während der Erstellung der Umweltverträglichkeitsstudien und des Raumord-

nungsverfahrens gab es noch keine Festsetzungen von Natura 2000 Gebieten. Der europäi-

sche Habitat- und Artenschutz und damit einhergehend eine spezielle Prüfung der Auswir-

kungen war bisher nicht Gegenstand der Umweltverträglichkeitsstudien. Dies wurde im Plan-

feststellungsverfahren jedoch nachgeholt.  

Mit dem Antrag auf Planfeststellung wurden von der Vorhabenträgerin die entscheidungser-

heblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 6 UVPG vor-

gelegt. Diese Unterlagen enthalten die erforderlichen Angaben der Auswirkungen des Vor-

habens auf die in § 2 Abs.1 S. 2 UVPG genannten Schutzgüter einschließlich der Wechsel-

wirkungen in zusammengefasster Form; dabei konnte auf detaillierte Angaben in den An-

tragsunterlagen einschließlich der Pläne Bezug genommen werden (vgl. Nr. 0.5.2.1 der All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPVwV) vom 18.09.1995 (GMBl 1995 S.672)).  

Grundlage der Darstellung sind folgende von der Vorhabenträgerin vorgelegte Unterlagen: 

Die Bestandserfassung und -bewertung für die Schutzgüter Biotope/Pflanzen, Tiere, biologi-

sche Vielfalt, Landschaftsbild/Erholungswert, Boden, Wasser, Klima/Luft sowie der gesetz-

lich und planerisch geschützten Bereiche ist in der allgemein verständlichen Zusammenfas-

sung nach § 6 UVPG (Anlage zu Unterlage 1 vom Juni 2011) und im Erläuterungsbericht 

zum Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.0, in der Fassung vom 18.04.2011) 

erfolgt. Die Erfassungen, die die Grundlage der Feststellungen des Landschaftspflegerischen 



Planfeststellungsbeschluss - 52 - C Begründung 

A 44, VKE 60  II Umweltverträglichkeitsprüfung 

  3 Untersuchungsraum 

 

Begleitplans bilden, erfolgten in den Jahren 1997, 2005, 2006, und zuletzt im Jahr 2010. 

Entsprechend der einschlägigen fachlichen und rechtlichen Vorgaben und Hinweise wird im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan für das konkrete Vorhaben, den Autobahnabschnitt 

VKE 60, eine  

 Bestandserfassung und -bewertung der Naturgüter, 

 Konfliktanalyse und Eingriffsbewertung, d. h. Darstellung der umweltrelevanten Wirk-
faktoren des Vorhabens, Ermittlung und Bewertung der vorhabenbedingten Eingriffe 
für die einzelnen Naturgüter, Untersuchung der Vermeidbarkeit von Eingriffen bzw. 
Beeinträchtigungen (Entwurfsoptimierung, Schutzmaßnahmen) und Darstellung der 
noch verbleibenden, nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen, 

 Ableitung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen), d. h. Maßnahmenkonzept mit Ermittlung und Bilan-
zierung des schutzgutbezogenen Ausgleichsbedarfs anhand der erfassten zu erwar-
tenden Eingriffe sowie Ermittlung und Bilanzierung von Ersatzmaßnahmen, sofern ein 
Ausgleich nicht möglich ist, Maßnahmenbeschreibung und Hinweise zur Maßnah-
mendurchführung (Kostenschätzung etc.) 

vorgenommen. Die Untersuchungs- und Bewertungsmethoden in den vorliegenden Doku-

menten entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und Technik und sind 

sachgerecht. Das gilt auch für den Untersuchungsraum, die Auswahl der Untersuchungsge-

genstände und die Erhebungstiefe. 

Zur Erfassung der UVP-relevanten Schutzgüter Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter so-

wie der Wechselwirkungen hat die Planfeststellungsbehörde die relevanten Informations-

grundlagen der Vorhabenträgerin einbezogen (vgl. Ergebnisse schalltechnischer und lufthy-

gienischer Untersuchungen, Unterlagen 11 in der Fassung vom September 2011; Ingenieur-

büro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 60, Alber-

bergtunnel bis AD Wommen, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, 2010; der arten-

schutzrechtliche Fachbeitrag, Unterlage 12.4 in der Fassung der 3. Planänderung; FFH-

Verträglichkeitsprüfungen für das FFH-Gebiet DE 4926-305 „Wälder und Kalkmagerrasen 

der Ringgau-Südabdachung“ und für die FFH-Gebiete DE 5125-350 „Werra zwischen 

Philippsthal und Herleshausen“ und DE 5328-305 „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“; Unter-

lagen 12.5 und 12.6 jeweils in der Fassung vom 18.04.2011. Darüber hinaus hat die Plan-

feststellungsbehörde die Ergebnisse ihrer Ermittlungen einbezogen. 

3 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum ist geeignet, die Umweltauswirkungen des Vorhabens zu erfassen. 

Er wurde auf der Grundlage der natürlichen Gegebenheiten und topographischen Verhältnis-

se, der vorhabenbedingt zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes sowie unter Berücksichtigung der Bedeutung und projektspezifischen 
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Empfindlichkeit der voraussichtlich betroffenen Wert- und Funktionselemente der Naturgüter 

abgegrenzt. Abgrenzungskriterien waren z. B. Störungen, ökologische Funktionen, Trennef-

fekte, Lärm- und Schadstoffausbreitung, Störung der Sichtbeziehungen. 

Der Untersuchungsraum beginnt am Rand der Gemarkung der Stadt Sontra östlich des 

Gerbachsgrunds und erstreckt sich bis in das Gemeindegebiet von Herleshausen. Vom 

Sandberg/Hasengarten im Norden erstreckt er sich bis zum ehemaligen innderdeutschen 

Grenzstreifen zwischen dem Kleinen und Großen Armsberg im Süden. Im Nordwesten ragt 

das FFH-Gebiet DE 4926-305 „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“ in 

den Untersuchungsraum hinein. Die Gebietsgrenze ist mindestens ca. 300 m vom Eingriffs-

bereich entfernt. In östlicher Richtung erstrecht sich der Untersuchungsraum bis zum 

werratal. Die Werra gehört im Bereich des Untersuchungsraumes zu den FFH-Gebieten DE 

5125-250 „Werra zwischen Phillippsthal und Herkleshausen“ (hesssiche Flusshälfte und Ufer 

seite) und dem FFH-Gebiet DE 5328-305 „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ (thüringische 

Flusshälfte und Uferseite). 

4 Geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten 

Die von der Vorhabenträgerin gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG geprüften Alternativen wurden 

von der Planfeststellungsbehörde unter Einbeziehung der im Verfahren erhobenen Einwen-

dungen und behördlichen Stellungnahmen überprüft. Insoweit wird an dieser Stelle auf die  

Alternativenprüfungen  unter C III 3 und C III 5.4.2 verwiesen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die zur Planfeststellung beantragte Trassenführung 

(sog. Variante 80neu) gegenüber den im Planfeststellungsverfahren geprüften Varianten, 

insbesondere gegenüber der ursprünglich zur Planfeststellung beantragten Trassenführung 

(sog. Variante 60-99) zu einer – teilweise deutlich – geringeren Betroffenheit der Schutzgüter 

Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Oberflächengewässer sowie Klima/Luft führt. Nur bei 

den Schutzgütern Grundwasser und Landschaftsbild hat die Variante 60-99 geringfügige 

Vorteile, wobei zum Schutz des Grundwassers bei der Planfeststellungstrasse (Variante 

80neu), entsprechende Maßnahmen getroffen wurden bzw. werden können (vgl. C III 9). Die 

Unterschiede beim Landschaftsbild waren nicht entscheidungserheblich (vgl. Unterlage 1 

vom 19.04.2011, Seite 37). 

Die aus den Varianten 80 und 60-99 entwickelte planfestgestellte Trassenführung (Variante 

80 neu) war aufgrund der Vorteile hinsichtlich der Umweltschutzgüter Tiere/Pflanzen, ohne 

relevante nachteilige Wirkungen auf das Schutzgut Mensch im Ergebnis der Vorzug vor der 

ursprünglich zur Planfeststellung beantragten Trassenführung zu geben. Auf die Ausführun-

gen unter C III 3 wird verwiesen. 
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5 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen (§ 11 UVPG) 

Für die einzelnen Schutzgüter nach § 2 Abs.1 S. 2 UVPG ergeben sich unter Berücksichti-

gung  

 der von der Vorhabenträgerin eingereichten entscheidungserheblichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, 

 der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der anerkannten Natur-
schutzverbände, 

 der Äußerungen der Öffentlichkeit, 

 der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen der Anhörungsbe-
hörde (vgl. Anlage C des Vorlageberichts des Regierungspräsidiums Kassel vom 
06.09.2012) und 

 der Ergebnisse eigener Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde, 

folgende entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens: 

5.1 Schutzgut Mensch 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind Auswirkungen des Vorhabens auf das sied-

lungsbezogene Teil-Schutzgut „Wohnumfeld“ und das Teil-Schutzgut „Erholung“ zu unter-

scheiden. 

Im Wesentlichen sind folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten: 

 Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch Lärmwirkungen, 

 Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch Luftschadstoffe, 

 Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion durch die Verstärkung der räumlich-
funktionalen Trennung der Ortslagen von den angrenzenden Erholungsgebieten und 
die Zerschneidung des siedlungsnahen Freiraumes. 

5.1.1 Lärmauswirkungen 

Derzeit besteht im Untersuchungsgebiet eine Vorbelastung durch Emissionen des Straßen-

verkehrs der B 400 und A 4, die sowohl die Ortslagen selbst, als auch einen Teil der sied-

lungsnahen Freiräume betreffen. Indem die A 44 VKE 60 die unmittelbar am Rand der Orts-

lagen von Unhausen, Breitzbach und Nesselröden entlang führende B 400 deutlich vom Ver-

kehr entlastet, verringern sich die in diesen Bereichen bestehenden Beeinträchtigungen 

durch Verkehrsgeräusche. In dem der Trasse der A 44 am nächsten gelegenen Teil der 

Ortslage von Unhausen werden die durch den Verkehr auf der A 44 und der B 400 insge-

samt verursachten Immissionen geringer sein als die durch den Verkehr auf der B 400 ohne 
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den Bau der A 44 (Prognosenullfall) verursachten Immissionen.  Durch den Anschluss der 

A 44 an die A 4 erhöht sich der Verkehr auf der A 4 zwischen dem Autobahndreieck 

Wommen und Herleshausen geringfügig. Die östliche Rampe der A 44 schirmt einen Teil der 

Ortslage von Wommen von dem durch den Verkehr auf der A 4 verursachten Lärm ab, wäh-

rend sich durch den Verkehr auf der Rampe zusätzliche Lärmauswirkungen ergeben.  

Die durch den Verkehr auf der A 44 bedingten Auswirkungen auf die Wohn- und 

Wohnumfeldfunktion sind in den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung (Unterla-

ge 11 in der Fassung vom September 2011, Kapitel 11.0 -11.2.2) dargestellt. Danach wer-

den die maßgeblichen Grenzwerte der 16. BImSchV deutlich unterschritten.  

Unter Berücksichtigung der angeordneten Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (Lärm-

schutzwall und Verlängerung einer bestehenden Lärmschutzwand) und werden in der Orts-

lage von Wommen die durch den Verkehr auf der A 44 und der A 4 insgesamt ausgehenden 

Verkehrsgeräusche gegenüber den von der A 4 im Prognosenullfall ausgehenden Verkehrs-

geräusche nicht spürbar zunehmen (vgl. C III 8.2.5). 

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kann es auch baubedingt zu Beeinträchtigungen 

durch Lärm kommen, z. B. durch Sprengungen bei den Tunnelbauarbeiten, den Einsatz von 

Baumaschinen im Bereich der Trasse und den Transport von Erdmassen über das klassifi-

zierte Straßennetz. Die Lärmauswirkungen auf die Bevölkerung hängen von den jeweiligen 

Baufortschritten ab. Die baubedingten Lärmauswirkungen sind jedoch lediglich temporärer 

Natur. Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu Beeinträchtigungen für die Wohnfunktion 

kommt, da die Transporte der Erdmassen zu den vorgesehenen Deponien überwiegend au-

ßerhalb der Ortslagen im Baufeld und auf der Bundesstraße B 400 außerhalb der Ortsschaf-

ten erfolgt. 

5.1.2 Luftschadstoffe  

Die Vorbelastung durch Luftschadstoffe setzt sich zusammen aus den Schadstoffquellen der 

Industrie, der Kraftwerks- und Müllverbrennung, Hausbrand und Kleingewerbe verursachten 

Emissionen. Im Umfeld der B 400 und der BAB A 4 ist darüber hinaus von einer hohen Vor-

belastung durch verkehrsbedingte Luftschadstoff-Immissionen auszugehen.  

Gemäß dem von der Vorhabenträgerin vorgelegten Gutachten der Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-

Herleshausen, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachten zum Neubau der A 44, VKE 50, 

AS Sontra bis Alberbergtunnel und VKE 60 Alberbergtunnel bis AD Wommen, Oktober 2010) 

sind bei der Betrachtung der betriebsbedingten Schadstoffauswirkungen durch den Straßen-
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verkehr lediglich Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10) als zusätzliche Belastungsfak-

toren von Bedeutung, da die Zusatzbelastung bei anderen verkehrsbedingten Schadstoffen 

(Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei) regelmäßig unter der Hintergrundbelas-

tung liegt. Diese Aussage wird durch die von der Vorhabenträgerin zusätzlich nach MLuS 02 

(Unterlage 11.3.1 vom September 2011) ermittelten Zusatzbelastungen gestützt. Die ermit-

telten Zusatzbelastungen dieser Luftschadstoffe liegen jeweils erheblich unter den ermittel-

ten Vorbelastungen im Untersuchungsgebiet, sodass keine erheblichen vorhabenbedingten 

Zusatzbelastungen durch die Schadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei 

zu erwarten sind.  

Auch die betriebsbedingten Schadstoffauswirkungen durch den Straßenverkehr bei Stick-

stoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10) führen, wie die das im Rahmen des Planfeststel-

lungsverfahren vorgelegte Gutachten des Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG (Okto-

ber 2010) durchgeführte Berechnungsverfahren nach PROKAS/LASAT/KALM zum Ergebnis 

hat, nicht zu einer Überschreitung der Grenzwerte nach der 39. BImSchV. 

Die Vorbelastung der NO2-Immissionen für den Untersuchungsraum wird durch die straßen-

verkehrsbedingten Emissionen auf der B 400 sowie der im Osten im Untersuchungsgebiet 

verlaufenden A 4 geprägt. An den beurteilungsrelevanten Untersuchungspunkten, wie stra-

ßennah zur B 400 gelegenen Wohnbebauung, werden im Prognose-Nullfall für das Jahr 

2025 NO2-Immissionen von 20-23 μg/m³ im Jahresmittel prognostiziert, die im Bereich der 

angesetzten Hintergrundbelastung liegen. Im Ist-Zustand und Prognosenullfall treten im 

Untersuchungsgebiet durch straßenverkehrsbedingte Beiträge die höchsten NO2-

Immissionen straßennah entlang der Hauptverkehrsstraße B 400 und der BAB 4 auf. Mit 

zunehmendem Abstand zu den Straßenrändern sind geringere NO2-Immissionen vorzufin-

den. Für den Prognosenullfall werden für das Jahr 2025 im Bereich der bestehenden Wohn-

bebauung NO2-Immissionen berechnet, die bezogen auf den Grenzwert zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit für NO2 von 40 μg/m³ im Jahresmittel als mittlere bis leicht erhöhte 

Konzentrationen einzustufen sind.  

Die vorhabenbedingten NO2-Immissionen im Untersuchungsgebiet (Planfall) werden vor al-

lem durch die straßenverkehrsbedingten Emissionen im unmittelbaren Nahbereich der ge-

planten A 44, an dem Tunnelportal und im Bereich des Autobahndreiecks Wommen (A 4) 

geprägt. Straßennah treten die höchsten Immissionen bis 38 μg/m³  an der A 4 auf. An der 

nächstgelegenen bestehenden Bebauung zur geplanten A 44 sind NO2-Immissionen von 

unter 22 μg/m³ zu prognostizieren. An dem Forstgut Berlitzgrube, an der am südlichen Orts-

rand von Breitzbach bestehenden Wohnbebauung, in Unhausen sowie an der Wohnbebau-

ung in Breitzbach und Nesselröden sind die immissionsseitigen Auswirkungen der straßen-
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verkehrsbedingten Emissionen auf den bestehenden Straßen und der planfestgestellten A 

44 gering. Dort werden NO2-Immissionen unter 20 μg/m³ im Jahresmittel berechnet, die im 

Bereich der angesetzten Hintergrundbelastung liegen.   

Im Bereich der genannten Wohnbebauung werden im Planfall 2025 vergleichbare bzw. ver-

ringerte NO2-Immissionen im Vergleich zum Prognosenullfall erwartet. Die prognostizierten 

NO2-Kurzzeitbelastungen, PM10-Immissionen und die PM10-Kurzzeitbelastungen führen 

ebenfalls nicht zu Überschreitungen der geltenden Grenzwerte der 39. BImSchV zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der vorhabenbe-

dingten Umweltauswirkungen wird auf den Erläuterungsbericht zur Abschätzung der Schad-

stoffbelastung (vgl. Unterlage 11.2) und das Gutachten der Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH 

& Co. KG verwiesen. 

Baubedingt sind Umweltauswirkungen durch Luftschadstoffe möglich, z. B. in Form von 

Staubentwicklungen durch Bauarbeiten und Transporte im Bereich der Trasse und den Lkw-

Transport von Erdmassen über das klassifizierte Straßennetz. Anhaltspunkte für nachteilige 

Umweltauswirkungen für die Wohnfunktion infolge dieser Schadstoffentwicklungen liegen der 

Planfeststellungsbehörde jedoch nicht vor.  

5.1.3 Erholungsfunktion 

Durch das Vorhaben wird insbesondere das wohnungsnahe Umfeld in Form von Acker- und 

Grünlandflächen der Ortschaften Unhausen und Breitzbach und die Nutzung dieser Bereiche 

als möglichst störungsarmer Raum betroffen. Die Bewertung des Untersuchungsraumes für 

die Erholung bezieht sich auf die ruhigen, landschaftsbezogenen Erholungsformen wie Spa-

zierengehen, Wandern und Radfahren sowie Ruhe und Entspannung im Freien. Die land-

schaftsbezogene Erholung ist in einem hohen Maße auf Natur und Landschaft als Erlebnis-

raum angewiesen. Die Bewertung orientiert sich daher zum einen an der sinnlichen Wahr-

nehmung eines Landschaftsraumes, die das Landschaftsbild sowie Ruhe und Störungsarmut 

stark mit einbezieht, zum anderen an den Nutzungsmöglichkeiten innerhalb dieses Raumes 

für die Erholung (Wege, Ausblicke, Ruhe- und Rastplätze) sowie die Anbindung und die Nä-

he zum jeweiligen Wohnort. 

Eine hohe Bedeutung für die Kurzzeit- und Feierabenderholung haben generell die sied-

lungsnahen Freiräume um die Ortsränder. Ein großer Teil dieser siedlungsnahen Freiräume 

ist im Ist-Zustand von einer Vorbelastung durch Lärm und zum Teil auch durch Schadstoffe 

aufgrund der vorhandenen B 400 geprägt.  
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Aufgrund des erwarteten Rückgangs des Verkehrs auf der B 400 um 82 % ist eine die Erho-

lungsfunktion einschränkende Zunahme der Lärm- und Schadstoffauswirkungen im Bereich 

der Orte Unhausen und Breitzbach durch die von den Ortschaften gegenüber der B 400 ab-

gerückten Trassenführung der A 44 nicht zu erwarten. Vielmehr tritt gegenüber dem durch 

den Verkehr auf der B 400 und deren Trennwirkung für  Funktions- und Wanderbeziehungen 

geprägten Ist-Zustand zukünftig infolge der geringen verbleibenden Verkehrsbelastung auf 

der B 400, die ortsferne Trassenführung und durch die Querungsbauwerke eine Verbesse-

rung  der wohnungsnahen Erholungsfunktion ein.  

5.1.4 Schutzgut Tiere  

Der Untersuchungsraum umfasst neben Waldgebieten nördlich des Grenzstreifens vor allem 

landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Tierwelt des Untersuchungsraumes wurde für fol-

gende Artengruppen kartiert: Schalen-, Raubwild, Luchs, Wildkatze, Haselmaus, Fledermäu-

se, Reptilien, Amphibien, Totholzkäfer, Fische, Avifauna und Tagfalter. Nach den Ergebnis-

sen der durchgeführten Untersuchungen stellt sich der Ist-Zustand des Untersuchungsrau-

mes im Einzelnen wie folgt dar:  

Die flächendeckende Kartierung der Avifauna erfolgte im 500 m Korridor beidseits der ge-

planten Trasse innerhalb von Teilräumen. Diese umfassen auch erweiterte Untersuchungs-

räume für Greifvögel, Eulen und Arten mit großen Raumansprüchen. Im Untersuchungsraum 

wurde eine flächendeckende Kartierung der Avifauna durchgeführt (vgl. Unterlage 12.0, S. 

69). Es konnten insgesamt 88 Vogelarten erfasst werden, von denen acht Arten als Nah-

rungsgäste oder als Durchzügler erfasst wurden (vgl. Unterlage 12.4, in der Fassung der 

3. Planänderung).  

Insgesamt konnten 46 Arten der Tagfalter und Widderchen auf verschiedenen Untersu-

chungsflächen (Abbildung 5 der Unterlage 12.0, in der Fassung vom April 2011) nachgewie-

sen werden. Der Feurige Perlmuttfalter ist hierbei die einzige stark gefährdete Art für Hessen 

bzw. den Regierungsbezirk Kassel. Auf der Roten Liste des Regierungsbezirkes Kassel wer-

den zehn Arten als gefährdet eingestuft. Für eine ist die Gefährdung anzunehmen, elf stehen 

auf der Vorwarnliste (vgl. Unterlage 12.0, S. 71).  

Insgesamt wurden im Untersuchungsraum zwölf Fledermausarten nachgewiesen, wobei 

nicht sicher unterschieden werden konnte, ob neben der kleinen Bartfledermaus auch die 

große Bartfledermaus als dreizehnte Fledermausart im Untersuchungsraum vorkommt (vgl. 

Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 40). Gefunden wurden die Große Bartfledermaus oder/und die 

Kleine Bartfledermaus, die Bechsteinfledermaus, das Braune Langohr, die Breitflügelfleder-

maus, die Fransenfledermaus, der Kleine Abendsegler, der Große Abendsegler, das Große 
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Mausohr, die Mückenfledermaus, die Rauhautfledermaus, die Wasserfledermaus und die 

Zwergfledermaus.  

Die Wildkatze (sechs verschiedene männliche Wildkatzen) wurde mehrfach beidseitig der 

Trasse der VKE 60 nachgewiesen. Ein regelmäßiges Vorkommen des Luchses konnte nicht 

nachgewiesen werden. Eine aktuelle Abfrage vom November 2011 beim Luchsbeauftragten 

der Region ergab, dass im Umfeld des Untersuchungssraums (Ringgau, zuletzt auch südlich 

Berlitzgrube vom 18.03.2011) wiederholt Luchsmeldungen eingehen, so dass von der Anwe-

senheit zumindest weniger Individuen ausgegangen werden kann (vgl. Unterlage 12.0, 

S. 73). 

Im Untersuchungsraum kommen Rotwild, Rehe und Wildschweine jeweils mit hohen Po-

pulationsdichten vor. Von den heimischen Raubwildarten leben Fuchs, Dachs, Steinmar-

der, Hermelin und Mauswiesel in relativ hohen Populationsdichten im fraglichen Gebiet. 

Seltener kommen Baummarder und Iltis vor. Außerdem liegen Sichtbeobachtungen von 

Waschbär und Marderhund vor. Der Feldhase kommt im fraglichen Gebiet in geringer Popu-

lationsdichte vor (vgl. Unterlage 12.0, S. 74). Das Vorkommen der Haselmaus wurde nach-

gewiesen.  

Insgesamt wurden sechs Amphibienarten erfasst: Feuersalamander, Bergmolch, Kamm-

molch, Teichmolch, Grasfrosch und Teichfrosch (vgl. Unterlage 12.0, S. 71).  

Im Breitzbach konnten keine Fischarten nachgewiesen werden. In der Werra wurden unter-

halb Sallmannshausen eine Groppe sowie ein Hecht festgestellt. Unterhalb des Wehres 

Steinmühle gibt es einen reproduktiven Bestand der Groppe und der Hasel. Hier wurden 

auch einzelne Döbel und Schleien festgestellt. In der Werra bei Wommen wurden einzelne 

Giebel und Flussbarsche nachgewiesen (vgl. Unterlage 12.0, S. 73). 

Im Untersuchungsraum der VKE 60 wurden keine nach Anhang IV der FFH-RL geschützten 

Reptilien erfasst, allerdings sind grundsätzlich geeignete Habitate für die Schlingnatter und 

die Zauneidechse im Untersuchungsraum vorhanden, so dass ein Vorkommen nicht ausge-

schlossen werden kann (vgl. Unterlage 12.0, S. 75; Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben vom 30.10.2012, S.5).  

Nachweise von Totholz besiedelnden Käfern der FFH-Anhänge II und IV wurden nicht  

erbracht (vgl. Unterlage 12.0, S. 72). 

Vorhabenbedingte Umweltauswirkungen für die Tierwelt kommen durch bau-, anlage- und 

betriebsbedingte Einwirkungen in Betracht. Bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen 
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von Tierlebensräumen entstehen z. B. durch den Funktionsverlust von Lebensräumen und 

den Anschnitt von Wäldern und Gehölzen. Des Weiteren ist mit Auswirkungen durch be-

triebsbedingte Schadstoffeinträge und Zerschneidungen von Wechselbeziehungen zwischen 

Lokalpopulationen und/oder Teillebensräumen durch anlage- und betriebsbedingte Trenn-

wirkungen zu rechnen. In größerem Abstand von der Trasse kommen zumindest für einzelne 

Arten oder Artengemeinschaften betriebsbedingte visuelle und akustische Störwirkungen in 

Betracht, durch die die Habitatqualität gemindert werden kann. Ferner sind baubedingte Be-

einträchtigungen von faunistischen Funktionsräumen durch eine erhöhte Barriere- und Stör-

wirkung durch Licht, Lärm, Erschütterung und Staub möglich. 

Im Einzelnen sind insbesondere folgende nachteilige Umweltauswirkungen für die Tierwelt 

zu erwarten: 

 Umweltauswirkungen für die Avifauna entstehen durch Flächenverluste im Bereich 
hochwertiger Lebensräume, durch Störung von Funktionsbeziehungen sowie durch 
betriebsbedingte Störwirkungen. Bau-, anlage- und insbesondere betriebsbedingte 
Umweltauswirkungen von Revieren weit verbreiteter Arten sowie des Baumpiepers 
und der Klappergrasmücke zu erwarten. 

 Umweltauswirkungen für Fledermäuse sind insbesondere durch die bau- und anlage-
bedingte Zerschneidung von Jagdhabitaten und Flugwegen für das Große Mausohr 
und die Bechsteinfledermaus zu erwarten. Die festgestellten Wochenstubenquartiere 
werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

 Verlust und Verlärmung von Laubwaldbeständen für Spechtarten und sog. Folgebrü-
ter. 

 Umweltauswirkungen für Säugetiere ergeben sich insbesondere für die Haselmaus, 
da Habitate in Anspruch genommen werden.  

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes sowie der konkreten Umwelt-

auswirkungen für einzelne Tierarten wird auf die Darstellung im Erläuterungsbericht des 

landschaftspflegerischen Begleitplanes (Unterlage 12.0 in der Fassung vom 18.04. 2011), 

den Artenschutzbeitrag (Unterlage 12.4 in der Fassung der 3. Planänderung) sowie auf die 

vorgelegten Fachgutachten (Simon & Widdig, Aktualisierung der Datengrundlagen für den 

LBP und den Artenschutzfachbeitrag, 2010; Neckermann & Achterholt, Biotopkartierung, 

2010) verwiesen. 

5.1.5 Schutzgut Pflanzen 

Der nordwestliche Teil des Untersuchungsraumes ist durch intensiv genutztes Grünland so-

wie ein Mosaik aus verschiedenen Waldtypen geprägt. Neben einzelnen Nadelwald- und 

Mischwaldbereichen sind geschützte Hainsimsen- und Waldmeisterbuchenwälder sowie Or-

chideen-Buchenwälder vorhanden, die sich innerhalb des ausgewiesenen FFH-Gebietes 
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befinden. In nordöstlicher Richtung schließen sich großflächige Nadelwaldflächen sowie ein 

Mosaik aus Laub-, Mischwald und kleinen Nadelwaldparzellen an. Kleinflächig treten Hain-

simsen-Buchenwälder und Erlen-Eschenwälder auf.  

Der südwestliche Untersuchungsraum stellt ein geschlossenes Waldgebiet dar, welches le-

diglich im Tal des Hasengartenwassers Offenlandcharakter besitzt. Im westlichen Bereich bis 

zu den Teichen „Grünes Gras“ im Quellbereich des Hasengartenwassers überwiegen mittel-

alte bis alte Laub- und Mischwaldbestände mit Kiefer, Buche und Lärche. Weiter östlich 

schließen sich überwiegend Fichtenbestände unterschiedlichen Alters an. Bei den Jungbe-

ständen handelt es sich um Erstaufforstungen. Die mittelalten Bestände weisen meist einen 

geringen Anteil an Birken und Buchen auf. Daneben kommen mittelalte Mischbestände mit 

Lärche, Buche, Eiche, Fichte und Kiefer vor, die je nach Bestandsdichte eine mittel bis ge-

ring ausgeprägte Krautschicht mit Arten der Hainsimsen-Buchenwälder mit Übergewicht 

azidophiler Arten aufweisen. Nördlich und östlich des Forstgutes Berlitzgrube befinden sich 

frühere Obstbaumbestände. Hervorzuheben sind ein alter Orchideen-Kalk-Buchenwald (LRT 

9150) auf einem steil nach Südost abfallenden Muschelkalkrücken direkt angrenzend an die 

B 400 nördlich der Berlitzgrube und die umgebenden alten Eichen-Bestände. Ab etwa 500 m 

östlich der Berlitzgrube erhöht sich dann wieder der Anteil der Misch- und Laubwälder. Flä-

chig in größerem Umfang sind auch Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 9110) und Buchenfors-

te mittleren und hohen Alters mit Schwerpunkt südwestlich der Berlitzgrube vorzufinden. 

Der westlich von Unhausen gelegene Teil des Untersuchungsraumes ist intensiv ackerbau-

lich genutzt und mit Grünlandflächen, Streuobstwiesen und Einzelbäumen strukturiert. Auffäl-

lig sind westlich von Unhausen großflächige Neuanlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men) von Streuobstwiesen und Feldgehölzen. Der naturnahe Verlauf des Breitzbaches 

(Breitzbachtal) wird von Ufergehölzen und Grünlandflächen überwiegend mittlerer Nutzungs-

intensität gesäumt. Nördlich der Berlitzgrube verläuft der Breitzbach innerhalb eines schma-

len Grünlandbandes überwiegend extensiver Nutzungsintensität, das sich in den Wald hin-

einzieht. Das Offenland zwischen Breitzbachtal und dem Werratalhang ist durch intensive, 

relativ großschlägige Ackernutzung gekennzeichnet. Das Grünland wird sowohl intensiv als 

auch extensiv bewirtschaftet. Vereinzelt sind magere Flachlandmähwiesen (LRT 6510) vor-

handen.  

Im südöstlichen Teil des Untersuchungsraumes herrschen Waldmeister-Buchenwälder vor; 

auf exponierten Kuppen kommt Orchideen-Buchenwald vor. Hervorzuheben sind die in 

nordöstliche Richtung verlaufenden Waldzungen in Steilhanglagen und Erosionsrinnen. Die-

se Waldzungen sind aufgrund der naturnahen Baumartenzusammensetzung, des Alters und 

ihrer Funktion ein Biotopverbundelement von Bedeutung. Der Waldmeister-Buchenwald hat 
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eine besondere Bedeutung durch das großflächige Auftreten, das hohe Alter der Bestände, 

das Vorkommen von Baumhöhlen und Totholz.  

Die Werratalaue ist überwiegend durch Acker- und Grünlandnutzung geprägt. Nach Nord-

westen steigt das Gelände an. Südöstlich der A 4 sind zahlreiche Streuobstbestände (i. d. R. 

verbuschte Stadien) anzutreffen. Zu beiden Seiten schließen sich Wiesen an, die zu den 

weiter nördlich und südlich gelegenen Ackerflächen durch Gebüsche oder Hecken abge-

trennt sind. Der Talverlauf hat besondere Bedeutung als Flugbahn für Fledermäuse. Die 

Werra ist im Bereich des Planungsraumes als FFH-Lebensraumtyp 3260 „Fließgewässer der 

planaren bis montanen Stufe“ eingestuft. 

Im Untersuchungsraum sind folgende Biotoptypen und -komplexe sowie Einzelpflanzen als 

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung vorhanden: 

 naturnahe Laubwälder, insbesondere Waldmeister-Buchenwald, Orchideen-Kalk-
Buchenwald, Hainsimsen-Buchenwald, Erlen-Eschen-Auwald, 

 ältere Laubwaldforste, insbesondere Buchenforst, Edellaubholzforst, 

 Gehölzstrukturen, insbesondere Hecken und Gebüsche trockenerer und feucht-
nasser Ausprägung, Feldgehölze, Ufergehölze, sowie landschaftsprägende Einzel-
bäume und ältere Baumreihen/-gruppen, 

 Streuobstwiesen, extensiv bewirtschaftet und brach gefallen, 

 Grünland, Wiesen und Weiden extensiver Nutzung, Grünland wechselfeuchter bis 
nasser Standorte (auch brach gefallen), 

 Magerrasen (gemäht, beweidet und brach gefallen), 

 Röhrichte und Krautfluren (Röhricht, Hochstaudenflur, Großseggenried), 

 Block- und Schutthalden, Kalk-Felswände, 

 naturnahe Bach- und Flussabschnitte, 

 naturnahe Weiher und Teiche sowie Kleingewässer und Tümpel. 

Hinsichtlich der Darstellung des Ist-Zustandes der vorhandenen Biotope wird auf den Erläu-

terungsbericht des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Unterlage 12.0, S. 42 f.) verwie-

sen. 

Durch das Vorhaben kommt es im Trassennahbereich bau- und anlagebedingt zum Verlust 

und zur Zerschneidung bzw. Verinselung von Biotopen infolge Versiegelung und Flächenbe-

anspruchung. Zu weiteren Beeinträchtigungen kommt es durch den Betrieb der A 44 in Form 

von Schad- und Nährstoffeintrag sowie auf Grund von Veränderungen von Standorten durch 
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Waldanschnitt. Konfliktbereiche ergeben sich im Trassennahbereich bei allen gefährdeten, 

seltenen und naturnahen Biotopen. Bau- und anlagebedingt werden durch die Trasse und 

durch geplante Kompensationsmaßnahmen verstreut im Gebiet nach § 30 BNatSchG ge-

schützte Biotope zerstört oder erheblich beeinträchtigt. 

Zu nennen sind hier  

 der Verlust von Streuobstwiesen und -brachen,  

 Orchideen-Kalk-Buchenwald,  

 Grünland feuchter bis nasser Standorte,  

 Hochstaudenflur inkl. periodisches Kleingewässer und 

 Quellbereiche. 

 

5.1.6 Schutzgut biologische Vielfalt 

Die Untersuchung und Darstellung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut der biologi-

schen Vielfalt erfolgte bereits im Rahmen der Darstellung der Schutzgüter Tiere und Pflan-

zen. Der Untersuchungsraum ist Lebensraum einer Vielzahl unterschiedlicher Tier- und 

Pflanzenarten. 

Hinsichtlich der Tierarten Haselmaus und Kammmolch wird vorsorglich der Eintritt von arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG angenommen. Bei den Tierarten 

Zauneidechse und Schlingnatter wird der Eintritt des Verbotstatbestandes, da ein Vorkom-

men der Arten nicht nachgewiesen werden konnte, höchst vorsorglich unterstellt. Eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten Haselmaus und Kamm-

molch und, sofern vorkommend, für die Schlingnatter und Zauneidechse tritt vorhabenbe-

dingt nicht ein. Durch die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen wird viel-

mehr sichergestellt, dass sich die Lebensraumbedingungen der Arten im Wirkbereich des 

Vorhabens insgesamt deutlich verbessern und die lokalen Populationen stabil bleiben.  

Soweit es durch das Vorhaben zu nachteiligen Umweltauswirkungen hinsichtlich der Pflan-

zenarten kommt, wird durch die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

sichergestellt, dass die Vielfalt der Pflanzen im Untersuchungsgebiet insgesamt erhalten 

bleibt. 
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5.1.7 Schutzgut Boden 

Hinsichtlich der Geologie liegt der Planungsraum überwiegend innerhalb der Haupteinheit 

des Fulda-Werra-Berglandes und wird bestimmt durch Formationen des Buntsandsteins. 

Daneben finden sich in der Nesselröder Talmulde Auenböden, Gleye sowie Bodenbildungen 

aus Löß und Lößlehm. Im Siedlungsbereich sind anthropomorphe Böden verbreitet. Im Be-

reich der geplanten Anschlussstelle an die A 4 sind zwei Bodendenkmäler (vorrömische ei-

senzeitliche Siedlungsreste) bekannt, die aber in einem Ausmaß zerstört sind, dass eine 

Denkmaleigenschaft der Umgebung der Fundstellen, d. h. in dem für Erdarbeiten der A 44 

VKE 60 vorgesehenen Bereich, zu verneinen ist (vgl. die Ausführungen unter C III 11). Fer-

ner sind flachgründige, trockene Böden des Muschelkalks und Zechsteins (Pararendzinen 

und Rendzinen) sowie Parabraunerden, Pseudogleye, Pseudogley-Parabraunerden und 

Kolluvisole vorhanden. Die im Untersuchungsraum vorhandenen natürlichen Böden sind 

Wert- und Funktionselemente mit allgemeiner Bedeutung. 

Böden sollen aufgrund ihrer vielfältigen Funktionen sorgsam und sparsam genutzt werden. 

Produktions-, Archiv- und Regelungsfunktionen sollen erhalten bzw. widerhergestellt werden. 

Die Versickerungsfähigkeit soll erhalten bleiben und Böden vor Schadstoffeinträgen ge-

schützt werden. Schadstoffbelastete Böden sollen saniert und besonders wertvolle Böden 

geschützt und erhalten werden. 

Der Untersuchungsraum ist durch Siedlungsbereiche mit stark anthropogen überprägten und 

versiegelten Böden, dem Verkehr auf der B 400 und A 4 sowie die Eisenbahntrasse geprägt. 

Im Umfeld von B 400, A 4 und Bahntrasse südlich der A 4 ist weiterhin von einer hohen Be-

lastung durch Immissionen auszugehen. Eine hohe Vorbelastung durch starke strukturelle 

Überprägung und Verlust des natürlichen Bodens besteht auch für Aufschüttungen (Dämme 

z. B. der B 400) und Abgrabungen (z. B. östlich von Breitzbach). 

Weitere Vorbelastungen werden in Teilen des Untersuchungsraumes durch intensive land- 

und forstwirtschaftliche Nutzung, wie z. B. Bodenverdichtung, Entwässerung, Einsatz von 

Düngern, Pflanzenschutzmitteln, Kalkungen und Erosion hervorgerufen. Der Verlust der Bo-

denfunktionen ist hier jedoch nicht so umfassend wie bei einer vollständigen Versiegelung 

(gilt auch für offenporige, jedoch unversiegelte/teilversiegelte Wege). Im Planungsraum ist 

kein Waldbestand als Wald mit Bodenschutzfunktion ausgewiesen. 

Beeinträchtigungen der Bodenfunktion entstehen insbesondere anlagebedingt durch Versie-

gelung und Überformung gewachsener Bodenstrukturen im unmittelbaren Trassenbereich. 

Baubedingte Beeinträchtigungen ergeben sich durch Verdichtung im Bereich von Arbeits-

streifen und Baustelleneinrichtungen. Im unmittelbaren Trassenbereich sind durch Flächen-
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versiegelungen Braunerden, Kolluvisole und Braunerde-Rendzinen als Wert- und Funktions-

elemente allgemeiner Bedeutung am Stärksten betroffen. Des Weiteren ist das Schutzgut 

Boden betriebsbedingt durch Schadstoffeinträge betroffen.  

Dem Gebot der bestmöglichen Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürlichen Funktio-

nen des Bodens wird durch die Trassenwahl, die in einem Umfang von 1400 m auf der Tras-

se der B 400 verbleibt, dem Tunnelbauwerk Alberberg, die Breitzbachtalbrücke und mehre-

ren Durchlassbauwerke hinreichend Rechnung getragen. Die Vorhabenträgerin hat zur wei-

teren Minimierung und Vermeidung von Beeinträchtigungen Maßnahmen vorgesehen (plan-

festgestellte Maßnahmen V1 und V2). 

Bestehende Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen stehen der Zulassung des Vorhabens 

nicht entgegen. Von dem Vorhaben der A 44 VKE 60 wird eine Altlastenverdachtsfläche be-

rührt, und zwar die Fläche in der Gemarkung Breitzbach, Flur 4, Flurstücke 21/22, mit der 

VD-Nr. 636.005.030-000.006 (vgl. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 

31.2, vom 15.03.2012, Seite 4).  

4.1.8 Schutzgut Wasser 

Das Grundwasser kommt im Planungsraum in zwei, in der Regel voneinander getrennten, 

Großstockwerken vor. In den Schichten des Buntsandsteins und des Muschelkalks ist ein 

Süßwasserstockwerk entwickelt, im Liegenden der Buntsandsteinformation treten dagegen 

versalzene Grundwässer auf. Im Untersuchungsgebiet stellen das Werratal, das Hasengar-

tenwasser, der Breitzbach und die südlich einmündenden Grabenläufe, sowie die Nesse in 

Wommen Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung und hoher Verschmut-

zungsempfindlichkeit dar. Wegen der Grundwasserergiebigkeiten wird auf Tabelle 4 in der 

Unterlage 12.0 verwiesen. 

Im Untersuchungsraumraum befinden sich mehrere Fließgewässer. Die im Südosten am 

Rande des Untersuchungsraumes gelegene Werra stellt das größte Fließgewässer dar. Die 

in der Mitte des Untersuchungsraumes gelegenen Fließgewässer gehören zum 

Breitzbachsystem und münden bei Nesselröden in die Nesse, die in südlicher Richtung nach 

Wommen fließt und dort in die Werra mündet. Neben dem Unterlauf der Nesse gehören der 

Sommerbach mit Nebengewässern, der Breitzbach mit seinen seitlichen Zuflüssen, der 

Gonnermannsgraben sowie der Pfingstgraben zu dem Gewässersystem, wobei die beiden 

letztgenannten Gewässer nur temporär wasserführend sind. Im Nordwesten des Untersu-

chungsraumes befindet sich der Oberlauf des Hasengartenwassers, ein Nebengewässer der 

Ulfe. 
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Als Stillgewässer kommen im Untersuchungsraum mehrere zur Fischzucht genutzte Teiche 

vor, dazu gehören zwei Teiche im Oberlauf des Hasengartenwassers (naturnah), ein Teich 

an der Quelle sowie einer am Mittellauf des Sommerbachs (naturnah), ein Teich im Quellbe-

reich des Breitzbaches (naturnah) und ein weiterer in einem Seitentälchen. An der Nesse am 

nördlichen Rand des Ortsteils Wommen sowie westlich von Unhausen sind größere Freitzeit- 

und Angelteiche vorhanden. Bedingt durch die Aufeinanderfolge verschiedener Gesteinsfol-

gen tritt das Niederschlagswasser an verschiedenen Quellstandorten im Planungsraum wie-

der zu Tage. Ungefasste Quellen treten im Quellbereich des Breitzbaches auf. 

Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Grundwasser oder die Oberflächengewässer 

(Breitzbach und Nebengewässer) oder Umweltauswirkungen infolge des von der Fahrbahn 

der A 44 abfließenden oder im Tunnel anfallenden Oberflächenwassers können ausge-

schlossen werden. Das Oberflächenwasser wird gesammelt und den planfestgestellten Re-

genrückhalte- und Absatzbecken zugeführt, vorgeklärt und anschließend gedrosselt in Vor-

fluter eingeleitet. Anlagebedingt sind geringfügige Beeinträchtigungen im Bereich der Que-

rung des Gonnermannsgrabens, des Breitzbachs und geringfügig des Hasengartenwassers, 

sowie Beeinträchtigungen im Quellbereich auf der Weidefläche östlich des Alberbergtunnels 

zu erwarten. 

5.1.8 Schutzgut Klima/Luft 

Der Untersuchungsraum liegt klimatisch im Übergangsbereich zwischen den ozeanisch und 

subkontinental geprägten Klimaten und zählt zum Klimaraum „Westliches Mitteldeutschland.“ 

Es zeichnet sich aus durch ein mildes, sommerwarmes Klima mit relativ geringen Nieder-

schlägen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 7,5 und 8,5° Celsius. Die mittle-

ren jährlichen Niederschläge betragen 600-650 mm.  

Klimatische Belastungsräume stellen die Ortslagen von Wommen, Unhausen und Breitzbach 

sowie die Verkehrstrassen (B 400, A 4 und Eisenbahntrasse) dar, während die unbebauten 

Freiflächen klimatische Ausgleichsräume darstellen.  

Zu den Gebieten mit klimatischer Ausgleichsfunktion gehören die Kaltluftentstehungsgebiete 

mit Einzugsgrößen zwischen 1-3 km2 auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen südlich 

von Unhausen und Breitzbach, deren Kaltluft in Kaltluftbahnen im Talbereich zwischen 

Breitzbach und dem Pfingstgraben sowie im Talbereich des Pfingstgrabens abfließt.  

Bedeutung für die Frischlufterneuerung – lufthygienische Ausgleichsfunktion – haben insbe-

sondere die Waldgebiete und großflächige Gehölzbestände. Die Wälder wirken als Luftfilter 

gegen großräumig wirksame Immissionen. Größere Waldbereiche erstrecken sich im Norden 
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des Untersuchungsraumes im Bereich zwischen Hasenkopf und Alberberg sowie im Süden 

zwischen Gerbachsgrund und Bilstein. Waldflächen mit Klimaschutzfunktion sind im Unter-

suchungsraum nicht ausgewiesen. 

Umweltauswirkungen bezüglich der Frischluftproduktion und Filterfunktion können sich ins-

besondere  durch den anlage- und baubedingten Anschnitt und Verlust von Waldflächen und 

die daraus resultierende Veränderung des Bestandsklimas innerhalb eines Wirkbandes von 

100 m im Umfeld der Trasse ergeben. Hierbei handelt es sich um eine Waldzunge südlich 

von Unhausen und Bereiche zweier Waldzungen südlich von Breitzbach. Im Untersuchungs-

raum ist jedoch kein Waldbestand als Wald mit Klimaschutzfunktion ausgewiesen. Darüber 

hinaus kommt es im Untersuchungsgebiet durch Versiegelungen zum Verlust von Flächen 

für die Kaltluftproduktion (Ackerflächen, Wiesen, Brachen mit niedriger oder nicht vorhande-

ner Vegetation). Betriebsbedingte Umweltauswirkungen auf die Kalt- und Frischluftleitbahnen 

sowie Kalt- und Frischluftsammelgebiete (Acker-/Grünlandflächen entsprechender Größe 

und Neigung, Waldflächen) geben sich durch Schadstoffeinträge des Vorhabens, wobei je-

doch gleichzeitig die von den vorhandenen Bundesstraßen B 400 ausgehenden Schadstoff-

einwirkungen, die bereits im Ist-Zustand innerhalb dieser Bereiche wirken, zurückgehen wer-

den. 

5.1.9 Schutzgut Landschaft/Erholung 

Dem Untersuchungsgebiet können verschiedene Landschaftsbildeinheiten zugeordnet wer-

den. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes der Landschaftsbildein-

heiten einschließlich ihrer Gliederungsprinzipien, Anordnung und qualitativen Ausprägung 

wird auf die Darstellung in Kapitel 2.5.2 des Erläuterungsberichts des landschaftspflegeri-

schen Begleitplanes (Unterlage 12.0) verwiesen. 

Die Landschaftsbildeinheiten werden wie folgt beschrieben: 

Offenland südlich des Sandbergs 

Die Landschaft wird geprägt durch intensive Acker- und Grünlandnutzung und ein bewegtes 

Relief im Bereich des Alberberges sowie naturnahe Ausstattung im Bereich des Hasengar-

tenwassers. 

Waldgebiete zwischen Hasenkopf und Alberberg 

Das geschlossene Waldgebiet wird von großflächigem Nadelwald sowie einem Mosaik ver-

schiedener Waldtypen dominiert. Vereinzelt sind alte oder seltene Bestände anzutreffen.  
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Waldgebiete zwischen Hasengartenwasser bis Pfingstgraben 

Die Waldflächen sind von Nadelwald dominiert. Daneben sind Misch- und Laubwälder sowie 

ein Pionierwald im Bereich des ehemaligen Grenzstreifens vorhanden. Die Quellbereiche 

des Breitzbaches zeichnen sich durch hohe Naturnähe aus. Steile Hangbereiche und z. T. in 

die Ebene hineinragende Höhenrücken sorgen für ein vielfältiges und markantes Relief. In 

dem Bezugsraum befindet sich das Kulturdenkmal „Forstgut Berlitzgrube“ sowie ein Biotop-

mosaik. Vom Waldrand aus sind Sichtbeziehungen in die Ebene entlang der Muldentäler 

(nach Nordost) in die sich öffnende Landschaft gegeben. 

Offenland westlich von Unhausen 

Von Westen entlang der B 400 kommend öffnet sich hier die Landschaft und gibt den Blick in 

die Nesselröder Talmulde frei. Das Muldental des Sommerbaches verläuft südlich eines sich 

in West-Ost-Richtung erstreckenden Sattels. Die Offenlandschaft ist intensiv ackerbaulich 

genutzt und wird durch das von Westen nach Osten verlaufende Tal des Sommerbaches 

durchschnitten. Die Sichtachse von der B 400 auf den Ortsrand von Unhausen ist geprägt 

von dem nordwestlichen Waldrand, der B 400 im Süden und den höheren Erhebungen im 

Norden/Nordosten von Unhausen.  

Breitzbachtal 

Der Breitzbach wird aus mehreren Quellbächen der südlich anschließenden Waldbereiche 

gespeist und verläuft dann in Nordwestrichtung in einem Sohlental. Der naturnahe Verlauf 

des Breitzbaches wird von Ufergehölzen und Grünlandflächen überwiegend mittlerer Nut-

zungsintensität gesäumt. Die landwirtschaftliche Nutzung ist hier kleinparzelliert, der 

Gehölzsaum am Breitzbach nahezu geschlossen. Streuobstbestände sowie Einzelbäume 

wie der als Naturdenkmal ausgewiesene Einzelbaum südwestlich von Breitzbach und lineare 

Gehölzstrukturen gliedern die Landschaft 

Offenland südlich von Breitzbach 

Die Muldentäler des Pfingstgrabens sowie des „Grabens zwischen Pfingstgraben und 

Breitzbach“ verlaufen in Südwest-Nordostrichtung und bilden zusammen mit den parallel 

verlaufenden Höhenrücken die typische Ausprägung der Nesselröder Talmulde im Untersu-

chungsraum. Vereinzelte Gehölze strukturieren die Landschaft, sind jedoch nicht land-

schaftsbildprägend. Die Abbaustelle Lengforst ist aufgrund der Höhenlage nicht einsehbar.  
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Laubwaldgebiet am Heiligenberg 

Die Waldflächen zwischen der Höhe Pfingstgraben und der A 4 sind von Laubwald dominiert. 

Die Bestände sind häufig sehr alt und durch eine hohe Artenvielfalt, einen hohen Totholzan-

teil und abwechslungsreiche Bestände geprägt. Die einzelne Kuppe des Bilsteins und die 

charakteristischen Höhenrücken beleben das sonst flach-wellige Relief. Das Tälchen am 

Ostrand dieser Landschaftsbildeinheit ist reich strukturiert (lineare Gehölzbestände, Hohl-

weg) und zeichnet sich durch seine sehr hohe Vielfalt und Eigenheit aus. 

Werratal 

Südöstlich des Höhenzuges Bilstein-Lengforst verläuft die Werra in einem breiten Muldental, 

der Hang wird überwiegend ackerbaulich genutzt. Parallel des Flusses verlaufen die A 4, die 

L 3251, eine Eisenbahnlinie sowie eine Hochspannungsfreileitung. Die Ortslage von 

Wommen befindet sich ebenfalls in der Werraaue. Zwischen der A 4 und dem Fluss ist die 

Landschaft durch Acker- und Grünlandnutzung, Gehölzstrukturen und Waldfragmente sowie 

am Ortsrand von Wommen einige Streuobstbestände strukturiert. Der überwiegende Teil des 

Raumes ist von besonderer Bedeutung für das Landschaftserleben und weist einen hohen 

Erholungswert auf.  

Anlagebedingte Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild resultieren insbesondere aus 

einer Überformung der Landschaft und somit einer Veränderung der Eigenart vorhandener 

Landschaftsbildeinheiten. Durch Veränderungen der Oberflächengestalt in den Landschafts-

bildeinheiten können weiträumige Sichtbeziehungen gestört werden.  

Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild ergeben sich im Breitzbachtal auf-

grund der Überprägung des gegliederten Tales durch die Breitzbachtalbrücke (vgl. Gros, 

Zusatzbewertung Landschaftsbild für die Brückenbauwerke BW08a, 16.12.2011). Ferner 

wird das Landschaftsbild gestört durch die Inanspruchnahme von Waldbeständen sowie die 

Zerschneidung des Muldentales und zugehöriger Hohlwegstrukturen. 

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der durch das Vorhaben hervorgerufenen Um-

weltauswirkungen wird insbesondere auf den Erläuterungsbericht des landschaftspflegeri-

schen Begleitplans (vgl. Unterlage 12.0, Kap. 3.3.5,) verwiesen.  

5.1.10  Schutzgut sonstige Kultur- und Sachgüter 

Im Bereich der Nesselröder Talmulde wird vorhabenbedingt die historische Kulturlandschaft-

durch Zerschneidung des extensiv genutzten Übergangsbereiches zwischen der Kulturland-

schaft und den angrenzenden Waldbeständen (Waldzungen) beeinträchtigt. 
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5.1.11  Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen sind kumulative bzw. synergetische Wirkungen (Wirkungsüberlagerun-

gen) verschiedener Auswirkungen in ihrem Zusammenwirken, Wirkungsketten sowie Verla-

gerungseffekte. Im Naturhaushalt besteht ein dichtes Wirkungsgefüge zwischen den einzel-

nen Schutzgütern Boden, Wasser, Luft/Klima, Pflanzen und Tiere. Die vorhabenbedingten 

Auswirkungen auf dieses Wirkungsgefüge wurden, soweit vorhanden bereits direkt oder indi-

rekt im Rahmen der Betrachtung der Umweltauswirkung auf die einzelnen Schutzgüter mit 

behandelt.  

5.1.12  Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Die umfangreichste Vermeidung von Umweltauswirkungen erfolgte durch die Auswahl der 

umweltfachlich günstigsten Trassenführung der untersuchten Varianten.  

Das Vorhaben wurde insgesamt planerisch und technisch optimiert. Beeinträchtigungen, 

insbesondere durch Flächeninanspruchnahme, sind so weit wie möglich reduziert worden. 

Durch die vorhabenimmanenten Vermeidungs- und Optimierungsmaßnahmen konnten direk-

te Inanspruchnahmen von hoch- und sehr hochwertigen Biotoptypen, Lebensräumen und 

Funktionen vermieden bzw. erheblich gemindert werden. Optimierungsmaßnahmen sind 

beispielsweise: 

 Auswahl des Sonderquerschnitt (SQ) 27 aufgrund der besonderen Sensibilität und 
des hohen Konfliktpotenzials des Landschaftsraumes zwischen Kassel und 
Herleshausen, 

 Alberbergtunnel, 

 Führung der Trasse parallel zur B 400,  

 Breitzbachtalbrücke,  

 Verschiedene Durchlass- und Überführungsbauwerke. 

Als Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind beispielsweise die folgenden Maß-

nahmen zu nennen: 

 Maßnahmen zur Schonung von Grundwasser und Oberflächengewässern durch Fas-
sung des Fahrbahnwassers und Ableitung über Absetz- und Regenrückhaltebecken, 

 Beschränkungen der Bauzeiten, 

 Maßnahmen zum Schutz von Tierarten durch Irritationsschutzwände, Schutzzäune, 
Amphibiensperr-/-leiteinrichtungen und Leit- und Schutzpflanzungen, 

 trassenbegleitende (Schutz-) Pflanzungen zur landschaftsgerechten Einbindung. 
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Hinsichtlich der Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert oder, soweit als möglich, ausgeglichen 

werden, sowie der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen 

in Natur und Landschaft (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 UVPG) wird auf die Ausführungen unter C III 6 und 

die planfestgestellten Maßnahmenblätter verwiesen. 

5.2 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG 

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens wurden auf der Grundlage der zusammenfassen-

den, in den Planfeststellungsbeschluss integrierten Darstellung nach § 11 UVPG bewertet 

(§ 12 UVPG). Maßstab für die Bewertung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen sind 

die in den jeweiligen Fachgesetzen normierten Umweltanforderungen. 

Die mit dem Vorhaben einhergehenden Umweltauswirkungen wurden im Verlauf des Plan-

feststellungsverfahrens durch Planänderungen oder Schadensvermeidungsmaßnahmen 

minimiert. Die Reduzierung der Umweltauswirkungen beruht im Wesentlichen auf der Ände-

rung der Trassenführung, die nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens und der Linien-

bestimmung am 20.01.1998 im Zuge des Planfeststellungsverfahrens auf der Grundlage der 

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, der Stellungnahmen der Fachbehörden und 

aktueller Erkenntnisse betreffend den FFH-Gebietsschutz und der europarechtlich geschütz-

ten Arten erfolgt ist. Die  Änderung umfasste im Wesentlichen die Trassenführung und hat im 

Ergebnis dazu geführt, dass Auswirkungen auf die Umwelt, wie sie noch mit der Raumord-

nungslinie erwartet wurden, vermieden oder minimiert werden konnten. Dazu gehören Ver-

luste großflächiger Laubwaldgebiete mit Bedeutung für die Fledermäuse und Avifauna, sowie 

die Vermeidung von Waldverlusten im Privatwald Berlitzgrube und im Interessentenwald 

Wommen. Ferner entfällt die Zerschneidung des Kulturdenkmals Forstgutes Berlitzgrube und 

der dazugehörigen Grabesstätte der Treusch von Buttlar-Brandenfels.  

Die Umweltauswirkungen der planfestgestellten Trassenführung sind geringer als die im 

Raumordnungsverfahren bestimmte Trassenführung. Dennoch verbleiben bei dem planfest-

gestellten Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen, auch wenn topographisch bedingte 

Bauwerke, wie der Tunnel Alberberg, die Breitzbachtalbrücke und weitere Durchlassbauwer-

ke die Umweltauswirkungen erheblich minimieren. 

Die Umweltauswirkungen sind unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung durch 

die B 400 bei der materiellen Bewertung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf 

eine wirksame Umweltvorsorge zu berücksichtigen. Die dargestellten Umweltauswirkungen 

stehen dem Vorhaben im Ergebnis jedoch nicht entgegen.  
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Die Beurteilung der dargestellten Umweltauswirkungen ergibt, dass das Schutzgut Tiere und 

Pflanzen am stärksten betroffen ist. Aufgrund der Bauwerke, Tunnel Alberberg (BW 60-07a), 

Talbrücke Breitzbach (BW 60-08a), Überführung B 400 (BW60-05a), Unterführung Wirt-

schaftsweg (BW 60-06a), Unterführung Wirtschaftsweg und Graben (BW 60-10a), Überfüh-

rung Wirtschaftweg (BW 60-12a und BW 60-15a), Heckenbrücke Lengforst (V-BW 60-04a), 

dem Fledermaus-Durchlass mit Irritationsschutzwand (V-BW 60-03a) und Rampenbauwerk 

(Rampe Südwest BW 60-16a), sowie weiterer Schutzmaßnahmen in Form von Irritations-

schutzwänden, Schutzzäunen, Amphibiensperr-/-leiteinrichtungen und Leit- und Schutzein-

richtungen über den gesamten Trassenverlauf und durch das Kompensationskonzept, sind 

dauerhaft nachteilige Umweltauswirkungen im Hinblick auf das Schutzgut Tiere nicht zu er-

warten. Das Vorhaben beachtet die Belange des Artenschutzes und des FFH-

Gebietsschutzes. Zwar werden hinsichtlich der Arten Haselmaus, Kammmolch, Schlingnatter 

und Zauneidechse vorsorglich Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG angenommen, je-

doch ist aufgrund der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen dieser Arten ausgeschlossen. 

Hinsichtlich der weiteren im Untersuchungsraum vorgefundenen Arten werden artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Vorhabens ein-

schließlich der landschaftspflegerischen Maßnahmen nicht erfüllt. Auf die Darstellung unter 

C III 5.3 wird Bezug genommen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten nach Anhang II der FFH-RL wird durch das Vor-

haben unter Berücksichtigung der planfestgestellten landschaftspflegerischen Schadens-

vermeidungsmaßnahmen ebenfalls nicht hervorgerufen.  

Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen sind durch die planfestgestell-

ten landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie die weiteren getroffen Anordnungen ver-

mieden, soweit die Umweltauswirkungen unvermeidbar sind, werden sie in angemessener 

Frist beseitigt oder ausglichen oder Ersatz für gestörte Funktionen an anderen Stellen ge-

schaffen. 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Mensch sowie Luft und Klima sind 

entweder gering oder führen zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen. 

Bezogen auf das Schutzgut Mensch werden Umwelteinwirkungen infolge des Betriebes der 

A 44 gegenüber den derzeitigen Wirkungen durch die B 400 reduziert. Das Vorhaben führt 

zu einer deutlichen Reduzierung der von der B 400 ausgehenden Lärm- und Schadstoffbe-

lastungen, da die bisher auf der B 400 befindlichen, entlang der Ortslagen von Unhausen 

und Breitzbach vorbeigeführten Verkehre nach Verwirklichung des Vorhabens auf die A 44 
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umgelenkt werden. Das Vorhaben führt daher hinsichtlich des Schutzgutes Mensch grund-

sätzlich zu einer Verbesserung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion für die Wohnbevölke-

rung. Lediglich im Bereich des Autobahndreiecks Wommen (A 44/A 4) treten gegenüber dem 

Prognosenullfall geringfügige zusätzliche Umweltwirkungen durch Lärm ein, denen mit 

Lärmschutzmaßnahmen begegnet wird.  

Weitere vorhabenbedingte Auswirkungen für das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Erho-

lungsfunktion in Form der Überprägung des Landschaftsbildes sind unter Berücksichtigung 

des Maßnahmenkonzeptes geringfügig. 

Dem Schutz des Grundwassers und der im Untersuchungsraum vorhandenen Gewässer 

wird durch die Planung ausreichend Rechnung getragen. Betriebsbedingte Auswirkungen 

auf Fließgewässer oder Grundwasser durch Eintrag von verschmutztem Fahrbahnwasser 

werden durch die Errichtung von Regenrückhaltebecken im gesamten Bereich des Vorha-

bens vermieden.  

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden verbleiben als unvermeidbare Beeinträchtigungen die 

dauerhaften und temporären Flächeninanspruchnahmen. Im Bereich der Baustellenflächen 

wird der Boden nach temporärer Inanspruchnahme wieder hergestellt. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wurde das Vorhaben insgesamt planerisch und 

technisch so optimiert, dass Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter so weit wie 

möglich reduziert werden. Durch die Wahl der Trassenführung konnten Inanspruchnahmen 

von hochwertigen Biotoptypen, Lebensräumen und Funktionen vermieden bzw. erheblich 

gemindert werden. Auch die Lage von Baustellenflächen, Baustraßen und Lagerflächen so-

wie Bauzeiten wurden unter umweltfachlichen Gesichtspunkten optimiert und Flächeninan-

spruchnahmen auf ein Minimum beschränkt. 

Weitergehende Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf die Trassenführung sind nach Auf-

fassung der Planfeststellungsbehörde nicht vorhanden. Die vorgesehenen Schutz- und Si-

cherungsmaßnahmen sind im Hinblick auf die Schutzgüter des UVPG als Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen insgesamt ausreichend. Die weiteren planfestgestellten Maß-

nahmen sind geeignet und ausreichend, um nicht vermeidbare Umweltauswirkungen zu 

kompensieren. 
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III Materielles Recht 

Das Vorhaben ist aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfeststellung gerechtfertigt und kann nach 

Abwägung aller durch das Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange nach Maß-

gabe der verfügten Auflagen und sonstigen Nebenbestimmungen zugelassen werden.  

1 Planrechtfertigung 

Das Vorhaben verfügt über die notwendige Planrechtfertigung 

1.1 Planungsziele 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden Ziele verfolgt, die den Zielsetzungen des eu-

ropäischen und nationalen Verkehrswegerechts entsprechen. Die wesentlichen Planungszie-

le der Vorhabenträgerin sind im Antrag auf 3. Planänderung vom 30.10.2012 zusammenge-

fasst worden (vgl. Unterlage 12.4 in der Fassung der 3. Planänderung, S. 17): 

(1) Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) sowie Lückenschluss im 

nationalen Autobahnnetz in der weiträumigen West-Ost-Verbindung (Verkehrs-

projekt Deutsche Einheit Nr. 15) und damit Vermeidung von Umwegen für Fernver-

kehre und Reduzierung der damit verbundenen Fahrzeitverluste und Schleichverkehre 

in der Region. 

(2) Unterstützung der raumordnerischen Entwicklungsziele durch eine bedarfsgerech-

te verkehrliche Anbindung und Erschließung der Mittelzentren Eschwege und Sontra 

und damit Förderung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsentwicklung. 

(3) Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes, insbesondere der Ortsdurchfahrten 

im Zuge der bestehenden Bundesstraßen B 7, B 27, B 400, durch die Bündelung regi-

onaler und großräumiger Durchgangsverkehre auf einer leistungsfähigen Bundesfern-

straße und damit Reduzierung verkehrsbedingter Immissionen in den betroffenen Orts-

lagen. 

(4) Vermeidung der Neuzerschneidung und Neubelastung bisher unzerschnittener 

Landschafts- und Naturräume durch die Planung einer strukturangepassten Linienfüh-

rung und somit eine räumlich enge Bündelung neuer und bestehender Verkehrstras-

sen. 

(5) Bündelung von Verkehrsfunktionen (großräumige Verbindungs- und regionale Er-

schließungsfunktion) durch einen möglichst ortsnahen Verlauf entlang bestehender 

Siedlungs- und Entwicklungsbänder. Durch die Schaffung häufiger und leistungsfähiger 
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Verknüpfungspunkte mit dem nachgeordneten Netz soll die Nutzung der A 44 auch für 

den Regionalverkehr attraktiv gemacht werden. 

(6) Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer Bundesfernstraße mit 

angemessener Verkehrsqualität hinsichtlich Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

Die Ziele leiten sich aus den gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines transeuropä-

ischen Verkehrswegenetzes (Beschlusses Nr. 661/2010/EU des europäischen Parlaments 

und des Rates vom 07.07.2010, ABl. L 204 vom 05.08.2010), den Zielen des Verkehrspro-

jektes Deutsche Einheit Nr. 15 (BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991), 

dem Bundesverkehrswegeplan (vgl. Einstufungsvorschlag zum Bundesverkehrswegeplan, 

Projekt-Nr. HE1002, Stand: 09.04.1992), dem Regionalplan Nordhessen 2009 und dem Um-

stand ab, dass der durch das Vorhaben zu erschließende Werra-Meißner-Kreis als einziger 

noch verbleibender Raum in Hessen Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-

serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 2007-2013 ist. 

Europäische Ziele (Ziele 1 und 2) 

Das Vorhaben hat als ein Abschnitt der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion. Es ist Bestand-

teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes und erfüllt wichtige Gemeinschaftsziele, wie das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und die Stärkung des wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalts. 

Die A 44 ist Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN). Der Ausbau des planfestge-

stellten Abschnitts der Verbindung der A 44 bei Kassel mit der A 4 bei Wommen ist in der 

Karte des Abschnitts 2.5 des Anhangs I des Beschlusses Nr. 661/2010/EU des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 07.07.2010 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines 

transeuropäischen Verkehrsnetzes enthalten. Das Vorhaben, Neubau einer vierstreifigen 

Autobahn in der Verkehrskosteneinheit VKE 60, trägt dem Ziel des Ausbaus des transeuro-

päischen Verkehrsnetzes Rechnung.  

Nach den Erwägungsgründen der Entscheidung Nr. 1692/96/EG ist die Realisierung des 

Vorhabens als Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes von großem gemein-

schaftlichem Interesse. Mit dem Auf- und Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes 

werden wichtige Gemeinschaftsziele, wie das reibungslose Funktionieren des Binnenmark-

tes und die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, verfolgt 

(1. Erwägungsgrund). Als weitere Ziele werden ein auf Dauer tragbarer Personen- und Gü-

terverkehr unter möglichst sozial- und umweltverträglichen sowie sicherheitsorientierten Be-
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dingungen und die Integration aller Verkehrsträger unter Berücksichtigung ihrer komparati-

ven Vorteile genannt (2. Erwägungsgrund). 

Das Vorhaben hat „Priorität“, da es dem Ausbau der Fernverkehrsverbindungen zwischen 

West und Ost (Kassel und Erfurt) im Zentrum Deutschlands bzw. Europas dient. Durch das 

Vorhaben soll eine Lücke zwischen den alten und den neuen Bundesländern Deutschlands 

geschlossen und die Engpasssituation im West-Ost-Verkehr beseitigt werden. Weitergehend 

dient das Vorhaben somit dem Lückenschluss im Fernstraßennetz auf der Achse der Kanal-

häfen-Ruhrgebiet-Kassel-Eisenach-Dresden-Görlitz-Polen und der Anbindung des struktur-

schwachen ehemaligen Grenzgebietes im Osten des Landes Hessen (vgl. Einstufungsvor-

schlag zum Bundesverkehrswegeplan, Projekt-Nr. HE1002, Stand 09.04.1992).  

Zudem leistet das Vorhaben als Teilabschnitt des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 

einen Beitrag zur Verbindung der Zentren Rhein/Main und Rhein/Ruhr mit Thüringen, Sach-

sen sowie dem polnischen Industriegebiet und auch in Richtung Südosteuropa (BMV, Ver-

kehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 

Schließlich dient das Vorhaben auch der europäischen Wirtschaftsförderung. Der durch das 

Vorhaben als Teilabschnitt der A 44 zu erschließende Werra-Meißner-Kreis ist als einziger 

noch verbleibender Raum in Hessen Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-

serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 2007-2013 (vgl. Karte der GRW-Fördergebiete 

2007-2013). Hieraus ergibt sich die besondere wirtschafts- und strukturpolitische Aufgabe 

der neuen Verkehrsverbindung.  

Das Vorhaben hat danach eine wichtige europäische Verbindungs- und Raumerschließungs-

funktion und somit einen hohen Stellenwert für die Integration der Gemeinschaft. 

Nationale Ziele (Ziele 1, 3 und 6) 

Das Vorhaben gehört als Bestandteil der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen zusammen mit dem 6-streifigen Ausbau der A 4 Eisenach-Görlitz zum Verkehrs-

projekt Deutsche Einheit Nr. 15. Den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit wird im Bundes-

verkehrswegeplan die besondere Funktion zugewiesen, im Interesse der Schaffung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern den Grundstein für eine 

gemeinsame Verkehrsinfrastruktur zu legen. Durch die Schließung der Lücke im Autobahn-

netz soll das Zusammenwachsen der verbundenen Regionen in den östlichen und westli-

chen Bundesländern gefördert werden. 

Wichtige verkehrspolitische Ziele des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 sind es, die 

Verkehrssicherheit zu erhöhen, die bestehenden Verkehrsengpässe auf den Bundesfern-
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straßen zu beseitigen und zur Entlastung des regionalen Straßennetzes beizutragen (BMV, 

Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 

Zudem ist das Vorhaben im Bedarfsplan, der Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG, als 

laufendes und fest disponiertes Vorhaben des vordringlichen Bedarfs gekennzeichnet. Grund 

für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan war u. a. die Schließung der Lücke im 

Autobahnnetz im Verlauf der weiträumigen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen 

Rhein-Ruhr und der ostdeutschen Städteachse Erfurt-Dresden. Dieser Lückenschluss soll 

dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen Räume mit Hilfe einer durchgängig 

leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz mit dem Westen Deutschlands zu 

verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und neuen Bundesländern zu fördern.  

Ferner ist es ein Ziel des Vorhabens, den Anforderungen an Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs sowie an einer angemessenen Qualität des Verkehrsablaufes durch den Neubau 

einer vierstreifigen Bundesautobahn – wie im Bedarfsplan vorgesehen – Rechnung zu tra-

gen. 

Schließlich soll das Vorhaben der Ergänzung der bestehenden Verbindungen im nationalen 

Autobahnnetz Kassel-Gießen/Frankfurt am Main (A 49/Verbindung zur A 5), Kassel/Göttin-

gen-Nordhausen/Halle(A 38) und Fulda-Frankfurt am Main (A 66) dienen. 

Regionale Ziele (Ziele 2 bis 6) 

Mit der Verwirklichung des Verkehrsprojektes soll die Verkehrssicherheit erhöht, die beste-

henden Verkehrsengpässe auf den Bundesfernstraßen beseitigt und das regionale Straßen-

netz entlastet werden. Ausdrücklich genannt ist die Entlastung der von Sontra nach Eschwe-

ge verlaufenden B 27 (BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 

Ein weiterer Grund für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan war, das struktur-

schwache ehemalige Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen besser verkehrlich zu er-

schließen, die Bundesfernstraßen B 7, B 27 und B 400 und deren Ortsdurchfahrten zu ent-

lasten, Kapazitätsengpässe abzubauen und Unfallgefahren zu minimieren (vgl. Einstufungs-

vorschlag zum Bundesverkehrswegeplan, Projekt-Nr. HE1002, Stand 09.04.1992, Techni-

sche Merkmale und Ziele des Projekts). 

Das Vorhaben entspricht ferner den verkehrlichen und verkehrspolitischen Zielen des Regio-

nalplans Nordhessen 2009. Es ist als Abschnitt der A 44 im Regionalplan Nordhessen als 

geplante Maßnahme in der Kategorie I aufgeführt und als Vorranggebiet ausgewiesen. Ihm 

kommt als Bestandteil der A 44 eine besondere verkehrliche Bedeutung für die Region 

Nordhessen zu (Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Ziel 2). 
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Nach den im Regionalplan  Nordhessen verankerten Grundsätzen sollen die jeweiligen Ver-

flechtungsbereiche in den Planungsregionen bedarfsgerecht durch Straßen erschlossen und 

an die zugehörigen zentralen Orte angebunden werden. Die konkrete Planung soll zu einer 

Bündelung der regionalen und überregionalen Verkehre entlang der Entwicklungsbänder 

führen. Straßenbaumaßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit des zugehörigen 

Oberzentrums sollen vorgesehen werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt 

Straßenverkehr, Grundsatz 1). Die Mittelzentren Eschwege und Sontra sowie deren umlie-

gende Stadtteile und Gemeinden sollen optimal mit der großräumigen Verkehrsachse A 44 

verknüpft werden.  

Weiterhin sollen die Ortschaften mit unzumutbarer Verkehrs- und Immissionsbelastung vom 

Durchgangsverkehr entlastet werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Stra-

ßenverkehr, Grundsatz 2). Dementsprechend wird durch das Vorhaben mit seinen auf den 

Verkehr zugeschnittenen Anschlussstellen eine Entlastung der Ortsrandlagen von Unhausen 

und Breitzbach (B 400) angestrebt. 

Entsprechend dem Grundsatz, dass zur Vermeidung der weiteren Flächenzerschneidung 

durch neue Straßen eine räumlich enge Bündelung von bzw. mit Verkehrs- und Versor-

gungstrassen angestrebt werden soll (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Stra-

ßenverkehr, Grundsatz 2), ist es ein weiteres Ziel, eine möglichst umweltschonende Trassie-

rung zu wählen (vgl. Bereich Tunnel Alberberg und bereichsweise Verlegung der B 400 Un-

terlage 7 Blatt 1 bis 3). 

Ferner kommt dem Bau der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei Wommen und 

somit auch dem Vorhaben eine “besondere raumordnerische und entwicklungsplanerische 

Dringlichkeit“ zu. Die Oberzentren Fulda und Kassel sowie die Mittelzentren sollen durch 

leistungsfähige Fernstraßen für einen zügigen Verkehrsfluss untereinander verknüpft werden 

(Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 3).  

Darüber hinaus wird in der Begründung zu den Grundsätzen des Regionalplanes Nordhes-

sen 2009 in Übereinstimmung mit den Zielen des planfestgestellten Vorhabens ausgeführt, 

dass es ein Ziel der A 44 sei, neben einer Verbesserung der überregionalen Verbindungs-

strukturen auch die Entlastung der innerregionalen Verbindungen, insbesondere der B 7, der 

B 27 und der B 400 mit den bestehenden Ortsdurchfahrten, zu erreichen. Zudem sei eine 

weitgehende Bündelung der überregionalen Verkehre der A 44 mit dem bereits bestehenden 

untergeordneten Netz (z. B. B 7 / A 44 und B 27 / A 44) anzustreben, um Neubelastungen 

unbebauter sowie bisher unbelasteter Räume – insbesondere bezogen auf Zerschneidungs-

wirkungen, Lärm- und Schadstoffimmissionen – zu vermeiden. 
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1.2 Bedarf für das Vorhaben 

Der Bedarf für das Vorhaben, A 44 VKE 60 ist schon aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfest-

stellung gegeben mit der rechtlichen Folge, dass das Vorhaben über die notwendige Plan-

rechtfertigung verfügt. 

Die A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen war bereits in dem als Anlage zum 

FStrAbG i. d. F. vom 15.11.1993 (BGBl. I S. 1878) beigefügten Bedarfsplan für die Bundes-

fernstraßen als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs enthalten. Der aktuelle Bedarfsplan für 

die Bundesfernstraßen (Anlage zum FStrAbG i. d. F. vom 20.01.2005 [BGBl. I S. 201], geän-

dert durch Gesetz vom 09.12.2006 [BGBl. I S. 2833]) hat die A 44 in der Anlage nach 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG als laufendes und fest disponiertes Vorhaben des vordringlichen 

Bedarfs gekennzeichnet. Es ist der Neubau einer vierstreifigen Bundesautobahn vorgese-

hen. 

Grund für die Aufnahme des Vorhabens war es, die Lücke im Autobahnnetz im Verlauf der 

weiträumigen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen Rhein-Ruhr und der ostdeut-

schen Städteachse Erfurt-Dresden zu schließen. Als Teil der „Verkehrsprojekte Deutsche 

Einheit“ soll dieser Lückenschluss dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen 

Räume mit Hilfe einer durchgängig leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz 

mit dem Westen Deutschlands zu verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und 

neuen Bundesländern zu fördern. Zugleich soll auch das strukturschwache ehemalige 

Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen verkehrlich besser erschlossen werden. Darüber 

hinaus geht es darum, das nachgeordnete Straßennetz mit seinen Ortsdurchfahrten zu ent-

lasten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.  

Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber die Grenzen seines gesetzgeberischen Ermes-

sens bei der Bedarfsfeststellung überschritten hat, sind auch nach Prüfung der erhobenen 

Einwendungen nicht ersichtlich. Es besteht im Hinblick auf die bestehende und künftig zu 

erwartende Verkehrsbelastung sowie im Hinblick auf die Notwendigkeit der verkehrlichen 

Erschließung dieses strukturschwachen Raumes weiterhin die Notwendigkeit, das Vorhaben 

zu realisieren. 

Die fortgeschriebene Dimensionierungsprognose für das Jahr 2025 bestätigt die Bedarfs-

feststellung des Gesetzgebers für die A 44, die maßgeblichen Planziele und die für die Di-

mensionierung der Planung zugrundegelegten Entwurfsparameter. 

Die Verkehrsuntersuchung für die A 44 im Abschnitt zwischen Kassel und Herleshausen, 

zuletzt 2007 als Dimensionierungsprognose 2020 veröffentlicht, ist auf Veranlassung des 

Vorhabenträgers auf den Prognosehorizont 2025 fortgeschrieben worden. Sie bildet jetzt den 
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Analysezustand 2009 ab. Dabei berücksichtigt sie die veränderten Struktur- und Verkehrsda-

ten, wie z. B. die veränderte Raumstruktur, den aktuellen Einwohner- und Beschäftigungs-

stand, die Verkehrsbelastung im Prognosejahr 2025 und die Auswirkungen der Mautpflicht. 

Die Dimensionierungsprognose 2025 ist nach Prüfung durch die Planfeststellungsbehörde 

schlüssig und nachvollziehbar. Die Prognose schreibt die vorhergehenden Verkehrsprogno-

sen unter Berücksichtigung der tatsächlichen weiteren Entwicklungen fort. Die Gründe für die 

Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan bestehen somit weiter und werden durch die 

Dimensionierungsprognose 2025 von Modus Consult bestätigt. In gleicher Weise wird bestä-

tigt, dass die maßgeblichen Planungsziele erreicht werden (vgl. Modus Consult, Verkehrsun-

tersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 

2009, Juli 2010). 

Als durchschnittliche werktägliche Verkehrsbelastung (DTVw) auf der gesamten A 44 werden 

für das Jahr 2025 Werte von ca. 19.000 bis ca. 42.000 Kfz/d prognostiziert. Mit Rücksicht auf 

den prognostizierten Durchgangsverkehr von ca. 13.600 Kfz/d (4.800 SV/d) von der A 7 in 

Kassel bis zum Anschluss an die A 4 (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kas-

sel – Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, 

S. 55) hat die neue Autobahn einen erheblichen Verkehrswert bezogen auf ihre Funktion, 

eine Lücke im Autobahnnetz zu schließen und dadurch das Zusammenwachsen der verbun-

denen Regionen in den östlichen und westlichen Bundesländern zu fördern. 

Die Einwendungen die die europäische bzw. nationale Verbindungsfunktion aufgrund dieser 

Zahlen in Frage stellt, trägt der dargelegten Bedeutung des Vorhabens nicht ausreichend 

Rechnung. Das Vorhaben hat eine große Fernverkehrsrelevanz. Diese kommt neben dem 

Durchgangsverkehr auch in dem Fernverkehrsanteil (Fahrten über 50 km) zum Ausdruck. 

Dieser beträgt auf der A 44 zwischen 47 % (westlich Kaufungen) und 88 % (westlich 

Herleshausen). Die meisten Streckenabschnitte weisen einen Fernverkehrsanteil von über 

70 % aus (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimen-

sionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010). 

Unabhängig davon hat die A 44 eine besondere regionale Erschließungswirkung. So bleibt 

auch das Ziel einer Entlastung des vorhandenen Straßennetzes und damit verbunden die 

Erhöhung der Verkehrssicherheit von Bedeutung. 

Dies gilt namentlich für die B 400 mit ihrer Ortsrandlage im Bereich Unhausen und 

Breitzbach, die bislang den durchgehenden Fernverkehr zu bewältigen hat. Im 

Prognosenullfall 2025 wäre die B 400 im Raum Breitzbach mit ca. 5.500 Kfz/d belastet. Im 

Planfall 2025 ist für denselben Bereich mit einer Verkehrsabnahme um 82 % auf 1.000 Kfz/d 
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zu rechnen (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel-Herleshausen, Dimen-

sionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, S. 41 und 46, Plan 55 und 65). 

Die in der Dimensionierungsprognose 2025 ermittelten Werte liegen gegenüber den früheren 

Prognosen teilweise deutlich niedriger. Gleichwohl kann entgegen der Einwendungen nicht 

die Rede davon sein, dass die mit dem Bedarfsplan verfolgten Ziele nicht mehr erreichbar 

wären. Zwischen den Anschlussstellen AS Sontra/Ulfen und AD Wommen wird die Ver-

kehrsbelastung ca. 20.000 Kfz/d mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 30 % (ca. 

6.000 SV/d) betragen. Die Verkehrsbelastung für den vorherigen Streckenabschnitt (VKE 50) 

zwischen der AS Sontra Ost und der AS Sontra/Ulfen wird im Jahr 2025 ca. 22.500 Kfz/d 

betragen mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 27 % (ca. 6.100 SV/d) (vgl. Modus 

Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel-Herleshausen, Dimensionierungsprognose 

2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, Plan 61 und 71). 

Zu der in der Stellungnahme des BUND enthaltenen Stellungnahme von RegioConsult vom 

02.03.2012 hat die Vorhabenträgerin eine Erwiderung durch Modus Consult vorgelegt (vgl. 

Modus Consult, Erwiderung zur Stellungnahme von RegioConsult vom 23.04.2012). Nach 

Prüfung der Erwiderung durch die Planfeststellungsbehörde unter allen Aspekten konnte die 

Kritik an der Dimensionierungsprognose 2025 von der Vorhabenträgerin ausgeräumt wer-

den. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde liegt kein methodischer Mangel vor, der 

die Ergebnisse der Prognose in Zweifel ziehen könnte. 
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2 Dimensionierung 

Die Dimensionierung des Vorhabens entspricht nach Prüfung durch die Planfeststellungsbe-

hörde den einschlägigen technischen Regelwerken. Unter Wahrung der Planungsziele sind 

dabei alle Möglichkeiten der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ausgeschöpft wor-

den. 

Bei der Planung hat die Vorhabenträgerin, die für die Straßenplanung und den Straßenbau 

geltenden Richtlinien, wie die Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Linienführung 

(RAS-L), Ausgabe 1995, Teil: Querschnitte (RAS-Q), Ausgabe 1996, und Teil: Plangleiche 

Knotenpunkte (RAS-K-1), Ausgabe 1998, sowie die Richtlinien für die Anlage von Landstra-

ßen, Teil III: Knotenpunkte, Abschnitt 2: Planfreie Knotenpunkte, Ausgabe 1976 (RAL-K-2) 

angewandt. Außerdem wurden die Aktuellen Hinweise zur Gestaltung planfreier Knotenpunk-

te außerhalb bebauter Gebiete – Ergänzungen zu den RAL-K-2 (AHRAL-K-2, FGSV, 1993) 

und die Entwurfshinweisen für planfreie Knotenpunkte an Straßen der Kategoriengruppe B 

(Ergänzungen zu den RAL-K-2) (RAS-K-2-B, FGSV, 1995) und hierzu Kap. 2.4 des Hand-

buchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS, FGSV, 2009) berücksichtigt.  

2.1 Planungs- und Entwurfsgrundlagen  

Der Teilabschnitt der Verkehrskosteneinheit (VKE) 60 beginnt am Übergang der VKE 50 

nordwestlich vor dem Tunnel Alberberg (bei Unhausen) mit einem provisorischen Anschluss 

an die B 400 und endet mit dem Anschluss an die BAB A4 über das Autobahndreieck (AD) 

bei Wommen. Wesentliche Bestandteile der VKE 60 sind: 

 ein provisorischer Vollanschluss an die derzeitige B 400 im Bereich unmittelbar west-
lich des Alberbergtunnels. Nach Inbetriebnahme der westlich anschließenden VKE 50 
wird der provisorische Vollanschluss zurückgebaut, 

 ein Autobahndreieck (AD) mit der BAB 4 in Form einer linksliegenden Trompete west-
lich der Ortslage Wommen (Herleshausen), 

 ein Tunnelbauwerk bestehend aus zwei getrennt geführten Röhren zur Überwindung 
des Höhenrückens zwischen dem Alberberg und dem kleinen Armsberg, 

 sowie der Neubau einer Talbrücke über das Breitzbachtal, 

 teilweise Verlegung der B 400 östlich des Tunnels Alberberg. 

Die für die A 44 prognostizierte Verkehrsbelastung erfordert den Neubau einer zweibahnigen 

durch Mittelstreifen getrennten Bundesfernstraße. Dies steht mit der Entscheidung des Ge-

setzgebers im Einklang, die A 44 als Verbindung zwischen Kassel und Eisenach als eine 

vierstreifige Bundesautobahn zu bauen.  
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Das Vorhaben ist als Abschnitt der A 44 nach den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung, 

Ausgabe 2008, (RIN 2008) der Straßenkategorie AS I „Autobahn mit großräumiger Verbin-

dungsfunktion der Kategorie I“ zuzuordnen, da es der Verbindung zwischen den Oberzentren 

Kassel und Erfurt (vgl. RIN 2008, Bild 4 und Tabelle 4) bzw. auch den Metropolregionen Mit-

teldeutschlands (Erfurt, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Chemnitz und Halle) sowie Rhein-

Ruhr (Dortmund, Bochum Wuppertal, Köln usw.) dient. Zudem übernimmt das Gesamtvor-

haben aber auch eine wichtige überregionale Verbindungsfunktion der Kategorie II, indem es 

die Mittelzentren Eschwege und Sontra untereinander und mit dem Oberzentrum Kassel im 

Westen und Erfurt im Osten verbindet. Generell wird durch das Planungsvorhaben eine Ver-

besserung der Erreichbarkeit zentraler Orte von den einzelnen Wohnstandorten in der Flä-

che erreicht.  

Durch die Festlegung der Verbindungsfunktionsstufe (nach RIN 2008) sind die maßgeben-

den Entwurfs-, Qualitäts- und Betriebsmerkmale für die Planung der Straßenbaumaßnahme 

bestimmt. Hierzu gehört auch der planfreie Ausbau der Knotenpunkte. 

Somit wird mit den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen für den Teilabschnitt VKE 60, 

entsprechend seiner zugedachten Netzfunktion und unter Berücksichtigung der besonderen 

landschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen, eine Entwurfsgeschwindigkeit von 

Ve = 80 km/h zu Grunde gelegt. Damit kann dann die zweibahnige Bundesautobahn bezogen 

auf die Trassierungselemente und den Querschnitt mit einem sparsamen Standard gebaut 

werden. Ausgehend von dieser Entwurfsgeschwindigkeit ergibt sich für die fahrdynamische 

Bemessung sicherheitsrelevanter Entwurfselemente eine notwendige V85-Geschwindigkeit 

von 100 km/h. Nach den RAS-L, Kap. 3.2, wird bei zweibahnigen Straßen und einer Ent-

wurfsgeschwindigkeit Ve 100 km/h die V85 = Ve +20 km/h ermittelt. Auf dieser Grundlage 

werden die Streckencharakteristik und damit das Fahrverhalten der Kraftfahrer aufeinander 

abgestimmt.  

An diesem Geschwindigkeitsansatz hält die Vorhabenträgerin fest, obwohl nach der RAA bei 

Fernautobahnen (EKA1A) als Geschwindigkeit bei Nässe von 130 km/h und für Überregio-

nalautobahnen (EK1B) von 120 km/h ausgegangen wird (Kap. 3.4 der RAA). Im Hinblick auf 

die besonderen örtlichen, insbesondere der topographischen und ökologischen Verhältnisse 

im Bereich zwischen Kassel und Herleshausen wurde auch zur Schonung von ökologischen 

Belangen Abstand von diesem Standard genommen. Dies ist für die Planfeststellungsbehör-

de nachvollziehbar. Mit dem gewählten Standard können die angestrebten Funktionen der 

A 44 erfüllt werden. Mit der vorgesehenen Geschwindigkeit von V85 = 100 km/h wird dies 

sichergestellt.  
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Hinsichtlich der von der FGSV für die Autobahnen überarbeiteten „Richtlinien für die Anlage 

von Straßen“ (RAA), Ausgabe 2008, hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung entsprechend dem Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 7/2009 vom 

23.06.2009 zugestimmt, dass bei dem laufenden Vorhaben A 44 von den Vorgaben der RAA 

abgewichen werden kann. Die Straßenplanung entspricht, wie die nachfolgenden Ausfüh-

rungen belegen, den straßenbaulichen und verkehrlichen Anforderungen.  

Es ist geplant, unter Anwendung und Berücksichtigung der Richtlinie für die Ausstattung und 

den Betrieb von Straßentunneln (RABT 2006), auch die betriebstechnischen Ausstattungen 

vom Tunnel Alberberg auszuwählen.  

2.2 Querschnitt 

Für Bundesfernstraßen in der Kategorie A I bzw. AS I ist bei den für die A 44 prognostizier-

ten Verkehrsstärken in der Regel der RQ 29,5 (Bild 5, RAS-Q 96) oder der RQ 31 (Bild 3, 

RAA 2008) vorzusehen. Als Querschnitt für die Trassierung ist hier u. a. aus ökologischen 

Gesichtspunkten und zur Schonung des Landschaftsraumes der Sonderquerschnitt SQ 27 

angewandt worden. Ein Regelquerschnitt RQ 26 war schon entsprechend dem Allgemeinen 

Rundschreiben Straßenbau Nr. 40/1998 aus Gründen der Sicherheit bei Straßen der Verbin-

dungsfunktion A I bzw. AS I nicht mehr anwendbar (vgl. ARS Nr. 40/1998 des BMV) und ist 

zudem mit Einführung der RAA am 23.06.2009 ungültig geworden. Für den Tunnelbereich 

wurde ein anderer Querschnitt gewählt. 

Der gewählte Querschnitt SQ 27 ist mit den vorbeschriebenen einzelnen Bestandteilen im 

verkehrlichen Interesse erforderlich. Dabei wird aber auch den Umweltbelangen, insbeson- 

dere im Hinblick auf einen minimierten Flächenverbrauch, Rechnung getragen. Die Befesti-

gung der einzelnen Verkehrsflächen erfolgt entsprechend der unterschiedlichen Beanspru-

chung mit verschiedenen Fahrbahnbefestigungen. Die Festlegung der für die einzelnen Bau-

teile maßgebenden Bauklassen und des Fahrbahndeckenaufbaus erfolgt nach den RStO 

01). Der Oberbau der Fahrbahnen der A 44 erfolgt nach Bauklasse SV. Gemäß der Ermitt-

lung des frostsicheren Oberbaues nach RStO 01 ergibt sich hier eine Gesamtstärke des 

Oberbaus von 85 cm.  

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im Planfeststellungsverfahren keine Festle-

gungen zur Art der Straßenbefestigungen (Oberbauweisen) im Interesse der Sicherstellung 

des Wettbewerbs getroffen werden. Es wird bauweisenunabhängig die Bauklasse und nur in 

den durch Gesetz festgelegten Fällen in Bezug auf den Lärmschutz der in Ansatz zu brin-

gende Korrekturbeiwert angegeben. Die bautechnischen Maßnahmen zur Sicherstellung des 

Schutzniveaus sind Sache des Auftraggebers (siehe Allgemeines Rundschreiben Straßen-

bau Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 betr. „Kriterien für die Wahl und Bewertung unterschiedli-
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cher Bauweisen für den Oberbau von Bundesfernstraßen mit getrennten Richtungsfahrbah-

nen“). 

2.3 Standstreifen und Böschungen 

Vor dem Hintergrund der Standstreifenbreite von 2,50 m beim Sonderquerschnitt SQ 27 

konnten die Bankette in den Einschnittsbereichen von 1,50 m auf die Mindestbreite von 

1,00 m reduziert werden (2.4.4 RAS-Q 96; 4.2.3.7, RAA 2008). Im Bereich von WSZ werden 

aufgrund der Schutzplanken und der Entwässerungseinrichtungen die Bankette mit einer 

Breite von jeweils 1,50 m ausgeführt. 

Aufgrund der untersuchten vorhandenen Baugrundverhältnissen konnte sowohl für die 

Dammbauwerke als auch für die Einschnitte die Regelböschungsneigung von 1:1,5 vorgese-

hen werden. Lediglich im Bereich westlich des Steinbühls und im Einschnitt des Lengforst 

werden aufgrund der dort gegebenen Anforderungen an den Untergrund flachere Bö-

schungsneigung eingeplant (2.5 RAS-Q 96; 4.2.4 RAA 2008).  

Tunnel Alberberg 

Aus topografischen Gründen ist zur Querung des Alberbergs ein Tunnelbauwerk mit zwei 

getrennten Röhren erforderlich. Von der Vorhabenträgerin wurden dazu die in der Richtlinie 

zur Ausstattung und zum Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2006, (RABT 2006) enthal-

tenen Grundsätze, Hinweise und Kriterien bei der Planung, der Ausstattung sowie deren 

Betrieb berücksichtigt.  

Im Bereich der Tunnelbauwerke konnte der Regelquerschnitt RQ 26t (ab geminderte Regel-

lösung ohne Seitenstreifen) entsprechend Bild 1 der Richtlinien zur Ausstattung und zum 

Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2006, (RABT 2006) gewählt werden, der eine nutzbare 

Breite von 7,50 m pro Röhre vorsieht.  

Zur Realisierung der A 44 im Bereich des Tunnels Alberberg wird die B 400 auf einer Länge 

von rd. 1.4 km parallel verschoben und mit dem Regelquerschnitt (RQ 9,5) neu ausgebaut 

(vgl. Unterlage 7 Blatt 1 bis 3). Dieser ist für die die auf dem untergeordneten Straßennetz 

verbleibenden Verkehre ausreichend dimensioniert (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersu-

chung A 44 Kassel–Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, 

Juli 2010). 

2.4 Anschlussstellen 

Die A 44 wird gemäß § 1 Abs. 3 FStrG frei von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und 

Abfahrten mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet. Die Lage, die Ausgestaltung und 

die Dimensionierung der Anschlussstelle sollte dabei eine weitgehende Entlastung des 

nachgeordneten Straßennetzes zum Ziel haben. Die vorgelegte Planung der Anschlussstelle 
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ist aufgrund eines iterativen Prozesses entwickelt worden. Dabei wurden die Zwangspunkte 

im Grundriss und im Aufriss bzw. auch die sich aus naturschutzfachlicher Sicht ergebenden 

Punkte in der VKE 60 beachtet.  

2.4.1 Anschlussstelle Autobahndreieck Wommen 

Die Verknüpfung mit der A 4 ist als Autobahndreieck in Form einer linksliegenden Trompete 

konzipiert, so dass die Hauptverkehrsströme der Ost-West bzw. West-Ost-Richtung bevor-

zugt trassiert sind (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel–Herleshausen, 

Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010). 

 

  

Im Anschluss an das AD Wommen nach Osten im Zuge der A 4 ist die Autobahn zwischen-

zeitlich sechsstreifig mit einem RQ 35,5 ausgebaut worden. Die Wommener Talbrücke trennt 

dabei räumlich diese beiden Maßnahmen voneinander. Die derzeit vierspurig mit Standstrei-

fen markierte Talbrücke wird im Rahmen der hier planfestgestellten Maßnahme A 44 VKE 60 

in sechs Fahrspuren ohne Standstreifen ummarkiert und stellt damit für die Trassierung der 

BAB 44 den wesentlichen Straßen- und verkehrstechnischen Zwangspunkt dar. Das Ende 
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der Baustrecke muss hier also an den schon planfestgestellten sechsspurigen Ausbau der 

A 4 angepasst werden Dieser endet bei Betriebs-km 320,611.000 was dem südlichen Wider-

lager der Talbrücke Wommen entspricht. (vgl. Planfeststellungsbeschluss Az. V 2-A-

61 k 04 (1.863) vom 27.06.2001). In den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen muss aus 

diesem Grund das angegebene Bauende von Bau-Km 66+739,835, was dem Betriebskilo-

meter von 320,657 entspricht um 46 m verlängert werden. Das geplante Bauende wird damit 

auf den Bau-km 66+785,835 verschoben. 

Die Lage des Anschlusses und die gewählte Knotenpunktsform berücksichtigen auch die 

beengten Platzverhältnisse zwischen der bestehenden A 4 und der L 3251, dem Auenbe-

reich der Werra und der Talbrücke Wommen.  

Für das Autobahndreieck Wommen hat die Vorhabenträgerin die unterschiedlichen genann-

ten Zwangspunkte und die verfolgten Planungsziele in einem iterativen Prozess zu einer 

verkehrssicheren Knotenpunktsform nachvollziehbar abgewogen.  

2.4.2 Betriebszufahrt 

Die vorhandenen Anbindungen der Betriebswege entlang der A 4 werden an die zukünftige 

bauliche Situation angepasst bzw. ergänzt. Am Bau-km 65+000 der A 44 wird gemäß Ab-

stimmung mit der zuständigen Autobahnmeisterei eine Wendemöglichkeit über das Bauwerk 

BW 60-15a (Überführung eines Wirtschaftsweges) geschaffen. Hierfür werden entsprechen-

de Ab- und Zufahrtsrampen errichtet (vgl. Unterlage 7 Blatt 5). Durch Violetteintrag hat die 

Planfeststellungsbehörde am Bau-km 65+000 die Befahrbarkeit für den Betriebsdienst da-

hingehend erweitert, dass die Betriebszufahrt in allen Fahrtrichtungen genutzt werden kann. 

Der Ausbau erfolgt innerhalb der Grunderwerbsgrenzen. Desweiteren werden die Rampen 

jeweils durch ein Tor vor unerlaubter Benutzung gesichert. 

Die von der Gemeinde Herleshausen in ihrer Stellungnahme geforderte zusätzliche Zufahrt 

zur B 400 im Bereich des Tunnels Alberbergs kann entsprochen werden. Mit Violetteintrag 

hat die Planfeststellungsbehörde deshalb die Lage der Rettungszufahrt bei ca. Bau-km 

62+150 festgelegt (vgl. Unterlage 7 Blatt 2.) Zusätzlich muss die Rettungszufahrt aber mit 

einer Schranke gegen unbefugtes Benutzen abgesichert werden.  

2.5 Provisorische Anschlüsse und Baustraßen 

Für den Fall, dass die VKE 60 vor Bauende des benachbarten Abschnittes VKE 50 fertigge-

stellt werden sollte, ist am Bauanfang des Trassenabschnitts der A 44 VKE 60 ein provisori-

scher Anschluss an die B 400 mit einer Länge von ca. 200 m (siehe Unterlage 7, Blatt 1) 

vorgesehen. Im Übergangsbereich wird der Verkehr dazu gemäß RSA 1995/2002 zu einem 

2-streifigen Querschnitt auf die nördliche Richtungsfahrbahn der A 44 übergeleitet und von 
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dort an die B 400 angebunden. Für diesen provisorischen Anschluss ist kein zusätzlicher 

Grunderwerb erforderlich, da er bereits in den Planfeststellungsunterlagen berücksichtigt 

wurde. Nach erfolgtem Anschluss der VKE 50 wird dieses Provisorium wieder vollständig 

zurückgebaut. 

Im weiteren Streckenverlauf bei ca. Bau-km 60+950 wird, um den Tunnel Alberberg im Be-

reich des Voreinschnittes West aufzufahren bzw. um das Brückenbauwerk 60-05a zu bauen, 

eine temporäre Verlegung der B 400 auf einer Länge von ca. 250 m notwendig. Sie beginnt 

in etwa an der provisorischen Anbindung am Beginn der Baustrecke der VKE 60, verläuft im 

südlichen Böschungsbereich des Voreinschnittes des Tunnelportales und wird nach Umfah-

rung des Tunnelbaufeldes West wieder an die bestehende B 400 angebunden.  

2.6 Wirtschaftswege 

Durchschnittene Wegeverbindungen werden in der Regel durch Parallelwege ersetzt, die 

durch Über- oder Unterführungen miteinander verbunden sind. Die kreuzenden und parallel 

zur A 44 verlaufenden Wirtschafts- und Forstwege werden, soweit sie aufgrund der Bau-

maßnahmen verändert, verlegt oder neu hergestellt werden müssen, dabei dem derzeitigen 

Zustand bzw. Umfeld entsprechend mit einer wassergebundenen Deckschicht wiederherge-

stellt (vgl. Unterlage 7 Blatt 1 bis 7). Lediglich im Bereich der Einmündungen der Wege an 

das übergeordnete Netz sowie im Bereich extremer Steigungsverhältnisse erfolgt eine bitu-

minöse Befestigung. Die Asphaltierung bei Steigungen > 8% resultiert aus der Richtlinie für 

den ländlichen Wegebau DWA-A 904. Teilweise werden die Wirtschaftswege auch zur Um-

setzung des Projektes als Baustraßen benötigt (vgl. Planfeststellungsunterlage 15.4 Blatt 1; 

Bauwerksverzeichnis 15.2).  

Die Zusage der Vorhabenträgerin, für die Holzabfuhr des Forstamtes Wehretal eine ausrei-

chend befestigte Fläche in Schotterbauweise im Anschluss an die landschaftspflegerische 

Maßnahme A 11 anzulegen, wurde nicht planfestgestellt, da es nach Prüfung der Plan-

feststellungsbehörde keine Rechtsgrundlage für die Schaffung dieser Fläche und den damit 

verbundenen Eingriff in das Biotop 9.20 gibt. Die Vorhabenträgerin hat aber zugesagt, bei 

der Erstellung der Ausführungsplanung hat, die Kurvenaufweitungen für übergroße Lang-

holztransporter im Zuge der Wirtschaftswege noch einmal zu überprüfen und ggf. anzupas-

sen. 

Im Zuge des Neubaus der A 44 im Bereich des Autobahndreiecks Wommen entfällt die be-

stehende Überführung (BW 1352) eines asphaltierten Hauptwirtschaftsweges. Als Ersatz für 

die Zerschneidung des Hauptwirtschaftswegs von Breitzbach bzw. Nesselröden nach 

Wommen wird der Hauptwirtschaftsweg parallel zur A 4 unter der Talbrücke Wommen 
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durchgeführt (BWZ-Nr.6.III.6) und führt danach auf einen bestehenden Weg wo er nach ca. 

85 m als Neubau (BWZ-Nr.6.III.11) an die L 3251 angeschlossen wird. Durch die 

Umverlegung des Hauptwirtschaftsweges ergibt sich eine Umwegstrecke von rd. 670 m. Die 

Vorhabenträgerin sagt zu, die verbleibende nichtasphaltierte Strecke von ca. 85 m in As-

phaltbauweise innerhalb der vorhandenen Grundstücksgrenzen auszubauen (vgl. A VI 

Nr. 7). 

  



Planfeststellungsbeschluss - 90 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  3 Planungsalternativen 

 

3 Planungsalternativen 

Das planfestgestellte Vorhaben der A 44 VKE 60 stellt sich nach eingehender Ermittlung und 

Abwägung aller vom Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange durch die Plan-

feststellungsbehörde als die beste Lösung zur Erreichung der Planungsziele sowie Minde-

rung der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe und Belastungen und mithin als Vorzugs-

variante dar.  

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, ob die Planungsziele, welche mit der A 44 VKE 60 

verfolgt werden, mit einer anderen Variante hätten erreicht werden können, die gleichzeitig 

zu möglichst geringen Belastungen und Eingriffen führt. Die Planfeststellungsbehörde ist 

nach eingehender Ermittlung, Bewertung und Abwägung aller ernsthaft in Betracht kommen-

den Alternativen zu der Überzeugung gelangt, dass keiner der im Laufe des Planfeststel-

lungsverfahrens unterbreiteten Alternativvorschläge und keine der sonst denkbaren Vorha-

benvarianten geeignet ist, die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele besser und in einer Weise 

zu verwirklichen, dass die mit dem planfestgestellten Vorhaben verbundenen Eingriffe und 

Belastungen hätten wesentlich vermindert werden können. Sämtliche der im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens sowie vorgelagerter Planungsstufen und Verfahren untersuchten 

Planungsvarianten bleiben im Hinblick darauf hinter der planfestgestellten Vorzugsvariante 

zurück. 

Ausgehend von der Umweltverträglichkeitsprüfung auf den Stufen I und II ist die Planfeststel-

lungsbehörde im weiteren Planfeststellungsverfahren nicht gehalten, alle Varianten in die 

weitere Abwägung einzubeziehen, wenn sie als Lösung bereits in einem früheren Planungs-

stadium ausgeschlossen werden konnten. Insoweit ist die Planfeststellungsbehörde grund-

sätzlich nicht verpflichtet, die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und alle von ihr zu 

einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen Alternativen gleichermaßen detailliert und umfas-

send zu untersuchen. Auch im Bereich der Planungsalternativen braucht sie den Sachverhalt 

nur soweit aufzuklären, wie dies für eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmäßige 

Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Der Planfeststellungsbehörde ist bei der Prüfung 

der Planungsalternativen somit ein gestuftes Vorgehen gestattet. Daher ist es ihr auch nicht 

verwehrt, die Prüfung im Verlauf des Verfahrens auf diejenigen Varianten zu beschränken, 

die nach dem jeweils aktuellen Planungsstand allein ernsthaft in Betracht kommen.  

Soweit sich aus § 45 Abs. 7 BNatSchG zusätzliche Anforderungen im Hinblick auf den Ar-

tenschutz ergeben, wird auf die entsprechenden Ausführungen unter C III 5 verwiesen. Dort 

ist dargelegt, dass auch unter diesem Rechtsregime keine zumutbare Alternative zum plan-

festgestellten Vorhaben besteht. 
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3.1 Varianten des Netra-Korridors, der Diagonalen, des Winterkastens und des 

Ringgau-Korridors 

Der dem Abschnitt der VKE 60 vorausgehende Abschnitt der VKE 40.1 ist mit Planfeststel-

lungsbeschluss vom 28.10.2011 zugelassen worden und stellt einen Zwangspunkt für den 

Beginn der VKE 60 dar. Die bereits genehmigte Planung der A 44 VKE 40.1 steht insoweit 

den Alternativen insbesondere im Netra-Korridor, aber auch den Alternativen der Diagonale, 

des Winterkastens sowie des Ringgau-Korridors, die sämtlich im Abschnitt der VKE 40.1 

beginnen, entgegen. Über die Eignung und Zumutbarkeit der Alternativen ist bereits in dem 

Verfahren zur VKE 40.1 entschieden worden (vgl. Planfeststellungsbeschluss zur A 44 VKE 

40.1 vom 28.10.2011, unter C III 3 und C III 4.5.2). 

Zwangspunkte erzeugen aber keine strikten Bindungen in dem Sinne, dass sie in die weitere 

Planung als feste Determinanten einzustellen und nicht überwindbar wären. Die Frage eines 

Zwangspunktes ist vielmehr ein Belang, der mit anderen Belangen abzuwägen ist und fach-

planerisch überwindbar ist.  

Daher wurde die Alternativenprüfung der A 44 VKE 40.1, die die Ausscheidung der Varianten 

im Netra-Korridor, der Diagonalen, des Winterkastens sowie des Ringgau-Korridors bestätigt 

hat, von der Planfeststellungsbehörde nochmals überprüft. Andere bzw. neue Erkenntnisse 

haben sich im Planfeststellungsverfahren zur A 44 VKE 60 auch unter Berücksichtigung der 

Einwendungen und Stellungnahmen nicht ergeben. Daher bleibt es bei der Ausscheidung 

dieser Varianten. 

Der Netra-Korridor wurde aufgrund der zahlreichen Konfliktschwerpunkte bereits in der UVS-

Stufe I (vgl. KOCKS Consult GmbH, Verkehrswirtschaftlichkeitsuntersuchung mit integrierter 

Umweltverträglichkeitsstudie, Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I, Juli 1993) ausgeschlos-

sen. Die Varianten im Ringgau-Korridor und „Diagonal-Korridor“ wurden vor allem aufgrund 

ihrer starken Beeinträchtigung naturschutzfachlich bedeutsamer Bereiche und der geringen 

Entlastungseffekte für das nachgeordnete Netz im weiteren Verfahren abgelehnt (vgl. 

KOCKS Consult GmbH, Erläuterungsbericht zur Umweltverträglichkeitsstudie II, Varianten-

vergleich, September 1996). Im Ringgau-Korridor kam noch die Gefährdung der Wasserge-

winnung hinzu. Dieses Ergebnis ist für die Planfeststellungsbehörde nach Prüfung der ent-

sprechenden Unterlagen nachvollziehbar.  

Mehrere Einwendungen wenden sich gegen die Ausscheidung des Netra-Korridors und ma-

chen geltend, dieser sei günstiger als die Planfeststellungsvariante. Die Einwendungen wer-

den zurückgewiesen. Wie dargelegt, ist der Abschnitt der A 44 VKE 40.1 bereits planfestge-

stellt worden. Die planfestgestellte Linie der A 44 VKE 40.1 steht einer Trassenführung im 
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Netra-Korridor entgegen. Auch wenn über den Netra-Korridor bereits entschieden worden ist, 

ist die Alternativenprüfung der A 44 VKE 40.1 von der Planfeststellungsbehörde nochmals 

überprüft worden. Andere bzw. neue Erkenntnisse haben sich im Planfeststellungsverfahren 

zur A 44 VKE 60 aber nicht ergeben, auch nicht unter Berücksichtigung der Einwendungen 

und Stellungnahmen. Daher bleibt es bei der Ausscheidung des Netra-Korridors. 

3.2 Varianten des Sontra-Korridors 

Die Prüfung der Varianten des Sontra-Korridors kommt zu dem Ergebnis, dass die planfest-

gestellte Trassenführung, Variante 80neu genannt, vorzugswürdig ist. Dies ist aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. Es drängt sich keine Trassenvariante auf, die die 

Planungsziele, welche mit der A 44 VKE 60 verfolgt werden, ebenfalls erfüllt und gleichzeitig 

zu möglichst geringen Belastungen und Eingriffen führt. 

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass die Planfeststellungsvariante eine Kombination ver-

schiedener im Raumordnungsverfahren betrachteter Linienführungen darstellt und aus die-

sen entwickelt wurde. 

3.2.1 Varianten des Raumordnungsverfahrens 

Gegenstand des Raumordnungsverfahrens im Planungsabschnitt VI, dessen Abschnitts-

grenze zum Planungsabschnitt V mit dem Beginn der A 44 VKE 60 übereinstimmt, waren die 

Trassenvarianten VI 1, VI 2, VI 3 und VI 14.  

Die Varianten sind wie folgt zu beschreiben: 

Die Variante VI 1 mit einer Länge von ca. 4,9 km verläuft von der westlichen Abschnittsgren-

ze südlich des Alberberges zunächst in enger südlicher Anlehnung an die Bundesstraße 

B 400 und schwenkt dann südlich von Unhausen nach Südosten ab. Nach Durchfahrung des 

Waldbereiches westlich des Lengforstes schließt sie zwischen Neustädt und Wommen an 

die A 4 an.  

Die Variante VI 2 mit einer Länge von ca. 5,3 km verläuft zunächst wie die Variante VI 1 in 

enger Parallelführung zur Bundesstraße B 400, schwenkt jedoch erst südlich von Breitzbach 

nach Südosten ab und erreicht nach einem Tunnel unter dem westlichen Bereich des 

Lengforstes die A 4 weiter östlich als die Variante VI 1. 

Die Variante VI 3 mit einer Länge von ca. 5,2 km schwenkt unmittelbar nach Beginn des Ab-

schnitts nach Südosten ab und führt in einem 2,8 km langen Tunnel unter dem Armsberg 

und dem Flötschkopf. Sie erreicht die A 4 südwestlich von Neustädt. 
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Die Variante VI 14 mit einer Länge von ca. 5,8 km entfernt sich am Beginn des Abschnitts 

vom Verlauf der B 400 in Richtung des Forstgutes Berlitzgrube. Sie weist südlich des Alber-

berges und südlich der Gebäude des Forstgutes zwei Tunnelbauwerke auf. Der Waldbereich 

nördlich der Landesgrenze Hessen-Thüringen wird auf voller Länge durchfahren. Die An-

schlussstelle an die A 4 befindet sich unmittelbar westlich von Wommen. 

Die Variante VI 2 wurde im Rahmen einer Vorauswahl ausgeschieden, da sie unter 

verkehrlichen Aspekten mit Nachteilen verbunden ist. Wesentliche Teile der Anschlussstelle 

würden in einem Tunnel liegen, was zu Nachteilen bei der Verkehrssicherheit führt. Außer-

dem führt die Variante VI 2 im Vergleich zur Variante VI 1 dichter an die Ortslage von 

Unhausen heran und würde damit den siedlungsnahen Bereich stärker tangieren. Außerdem 

führt sie zu einem vollständigen Verlust des durch vielfältige Strukturen und reichhaltiger 

topographischer Varietät sehr wertvollen Landschaftsbereichs (vgl. Landesplanerische Beur-

teilung vom 20.01.1998, Seite 9 und 48 f.). 

Die Variante VI 3 wurde ebenfalls im Rahmen einer Vorauswahl ausgeschieden, da sie mit 

weitem Abstand die teuerste Variante ist. Zum Zeitpunkt der Landesplanerischen Beurteilung 

wurden die Investitionskosten auf das Doppelte der günstigsten Variante VI 14 und die Be-

triebskosten auf ein Mehrfaches geschätzt. Die Mehrinvestitionskosten wurden seinerzeit auf 

9 % der Gesamtinvestitionskosten der A 44 geschätzt (vgl. Landesplanerische Beurteilung 

vom 20.01.1998, Seite 9 und 48). 

Die Variante VI 1 liegt relativ nahe an den Ortslagen von Unhausen und Breitzbach. Außer-

dem führt sie – wie die Variante VI 2 –  zu einem vollständigen Verlust des durch vielfältige 

Strukturen und reichhaltiger topographischer Varietät sehr wertvollen Landschaftsbereichs 

(vgl. Landesplanerische Beurteilung vom 20.01.1998, Seite 49). Die Variante wurde damit 

ebenfalls ausgeschieden.  

Die Variante VI 14 ist mit deutlichen Nachteilen für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen ver-

bunden, da sie den Waldbereich nördlich der Landesgrenze Hessen-Thüringen auf voller 

Länge durchfahren würde. Die damit verbundenen Eingriffe in den Lebensraum im Bereich 

des „Wommener Interessentenwaldes“ sind erheblich.  

Vorzugsvariante des Raumordnungsverfahrens war die Variante VI 14, allerdings mit einer 

Modifizierung, um die dargelegten Konflikte mit den Schutzgütern Tiere und Pflanzen zu mi-

nimieren. Die Trasse wurde im Bereich der Waldflächen südlich von Unhausen auf einer 

Länge von 3 km um ca. 400 m nach Norden verschoben (vgl. Landesplanerische Beurteilung 

vom 20.01.1998, Seite 49). Diese Variante war sowohl aus verkehrlicher Sicht als auch aus 
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wirtschaftlicher und umweltfachlicher Sicht die günstigste (vgl. Landesplanerische Beurtei-

lung vom 20.01.1998, Seite 7 f., 48 ff.). 

Die Variante VI 14 war also die Vorschlagsvariante der Vorhabenträgerin und – mit der Modi-

fizierung der Trassenführung – auch die (raumgeordnete) Vorzugsvariante des Raumord-

nungsverfahrens (Raumordnungslinie), die der landesplanerischen Beurteilung zugrundelag. 

Sowohl die Vorschlagsvariante als auch die Raumordnungslinie hatten aus topographischen 

Gründen einen Tunnel südlich vom Forstgut Berlitzgrube vorgesehen. Die Vorhabenträgerin 

hatte im Zuge der weiteren Planung jedoch festgestellt, dass der Tunnel nicht erforderlich ist, 

so dass auf den Tunnel verzichtet wurde. Die so geänderte Raumordnungslinie war als Vari-

ante 60-99 die zur Planfeststellung beantragte Linie (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 

27 f.).  

3.2.2 Überprüfung der Raumordnungsvarianten  

Die Überprüfung der Trassenführung durch die Vorhabenträgerin ist zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass die Raumordnungsvarianten VI 1, VI 2, VI 3 und die Vorschlagsvariante VI 14 

– ohne Berücksichtigung der Modifizierung der Trassenführung gemäß der landesplaneri-

schen Beurteilung – gegenüber der Variante 60-99 ungünstiger sind (vgl. Unterlage 1 vom 

19.04.2011, Seite 31 f.). Das Ergebnis und die Gründe des Raumordnungsverfahrens, diese 

Varianten auszuscheiden, wurden bestätigt:  

Die Variante VI 1 hätte nur einen Abstand von ca. 300 m zur Ortslage von Unhausen. Zudem 

läge das Autobahndreieck zur A 4 in ungünstiger Lage an einer Talengstelle.  

Die Variante VI 2 verläuft relativ nahe an den Ortslagen von Unhausen und Breitzbach und 

durchschneidet zudem die wertgebenden Offenlandbereiche der Nesselröder Talmulde. Au-

ßerdem wäre am Lengsforst ein kostenintensiver Tunnel mit einer Länge von ca. 500 m er-

forderlich.  

Die Variante VI 3 würde einen Tunnel mit einer Länge von ca. 2,7 km aufweisen und wurde 

damit aus Kostengründen ausgeschieden.  

Die Vorschlagsvariante VI 14 – nicht die Raumordnungslinie, d. h. ohne Berücksichtigung 

der Modifizierung der Trassenführung gemäß der landesplanerischen Beurteilung – verläuft 

nahezu vollständig im Wald und würde zu erheblichen artenschutzrechtlichen Konflikten mit 

waldgebundenen Tierarten führen. 
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Die Ausscheidung der Varianten VI 1, VI 2, VI 3 und VI 14 des Raumordnungsverfahrens ist 

aus den von der Vorhabenträgerin sowie den in der landesplanerischen Beurteilung ange-

führten Gründen für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. 

3.2.3 Änderung der ursprünglichen Planfeststellungslinie  

Gegen die Linienführung der Variante 60-99, die die ursprüngliche Planfeststellungslinie war, 

waren im Anhörungsverfahren Einwendungen und Stellungnahmen erhoben worden. Vor 

diesem Hintergrund hatte die Vorhabenträgerin die Trassenführung der Variante 60-99 im 

Zuge der zweiten Planänderung nochmals überprüft. 

Unter anderem wurde eine Einwendung von dem Eigentümer des Forstgutes Berlitzgrube 

erhoben, insbesondere wegen der Beeinträchtigungen durch Lärm- und Schadstoffimmissio-

nen und der Beeinträchtigung des forstwirtschaftlichen Betriebes. Zu dem Forstgut gehört ein 

Wohnhaus aus den 1930er Jahren mit historistischem Fachwerkgefüge. In unmittelbarer 

Nähe befindet sich die Familiengrablege der Treusch von Buttlar-Brandenfels. Das Wohn-

haus des Forstgutes und die Grablege bilden nach § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz in 

Sachgesamtheit ein Kulturdenkmal (vgl. E-Mail der unteren Denkmalschutzbehörde des 

Werra-Meißner-Kreises an die Vorhabenträgerin vom 10.11.2011; Schreiben des Landesam-

tes für Denkmalpflege Hessen an die Planfeststellungsbehörde vom 13.12.2011). Durch die 

Linienführung der Variante 60-99 – die einen Tunnel südlich vom Forstgut Berlitzgrube nicht 

mehr aufwies, wie dargelegt – wäre dieses Denkmal zerschnitten worden, da die Trasse zwi-

schen dem Forstgut und der Grablege jeweils in einem Abstand von weniger als 50 m ver-

laufen wäre (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 31). 

Gegenstand der Überprüfung der Trassenführung der Variante 60-99 im Zuge der zweiten 

Planänderung waren auch die Varianten VI 1, VI 2, VI 3 und VI 14 des Raumordnungsver-

fahrens, die wiederum ausgeschieden wurden (vgl. oben 1.2.2); außerdem wurden die neu 

entwickelten Varianten 80 und 80neu (Planfeststellungsvariante) der Variante 60-99 gegen-

übergestellt. Die neu entwickelten Varianten 60b und 70b sind im Bereich der VKE 60 – die 

Varianten liegen auch in der VKE 50 – identisch mit der Variante 80 bzw. der Variante 60-99 

und daher nicht mehr gesondert zu betrachten (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 32). 

Die Variante 80 verläuft im Bereich der VKE 60 östlich des Gerbachsgrundes parallel zur 

B 400, quert danach den Alberberg mit einem 1,1 km langen Tunnel und verläuft anschlie-

ßend in Trassenbündelung mit der B 400. Ca. 700 m vor Unhausen schwenkt die Variante 

80 von der B 400 in die Nesselröder Talmulde ab und quert das Breitzbachtal mit einem Brü-

ckenbauwerk. Nach Querung und Anschnitt des Wommener Interessentenwaldes im Rand-
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bereich der Nesselröder Talmulde schließt sie an die A 4 an (vgl. Unterlage 1 vom 

19.04.2011, Seite 29). Die Variante 80 verläuft ca. 250 m entfernt von Unhausen. 

Die Überprüfung der Trassenführung im Zuge der zweiten Planänderung kam zu dem Er-

gebnis, dass die Variante 60-99 gegenüber der Variante 80 und die Variante 80neu, die eine 

Kombination verschiedener im Raumordnungsverfahren betrachteter Linienführungen dar-

stellt und innerhalb des damals untersuchten Raumes liegt, gegenüber der Variante 60-99 

vorzugswürdig ist. Damit hat sich insgesamt die Variante 80neu als vorzugswürdig heraus-

gestellt, die daher die Planfeststellungsvariante ist (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 

31). Das Ergebnis ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar: 

3.2.3.1 Vergleich der Varianten 80 und 60-99 

Ein Vergleich der Varianten 80 und 60-99 führte zu dem Ergebnis, dass die Variante 80 der 

Variante 60-99 nicht vorzuziehen ist (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 29 ff.): 

Die Variante 80 ist mit einem 1,1 km langen Tunnel weitaus kostenintensiver als die Variante 

60-99, die einen 290 m langen Tunnel aufweist (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 29). 

Unter verkehrlichen und raumstrukturellen Aspekten weisen die beiden Varianten keine ent-

scheidungserheblichen Unterschiede auf (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 29 f.). 

Die Variante 60-99 weist Vorteile hinsichtlich der Schutzgüter Sach- und Kulturgüter auf, da 

die Zerschneidung bzw. Überformung der historischen Kulturlandschaft der Nesselröder 

Talmulde durch die Variante 80 ungünstiger ist im Vergleich mit der Durchschneidung des 

historischen Ensembles Forstgut Berlitzgrube und Familiengrabstätte durch die Variante 60-

99 (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 30). 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch werden bei beiden Varianten die Lärmgrenzwerte für 

die Ortslagen Unhausen und Breitzbach eingehalten. Hinsichtlich des Forstgutes 

Berlitzgrube werden die Grenzwerte bei der Variante 60-99 nur mit aktiven und passiven 

Lärmschutzmaßnahmen eingehalten. Gleichwohl schneidet die Variante 80 wegen ihrer rela-

tiven Nähe zu den Ortslagen Unhausen und Breitzbach ungünstiger als die Variante 60-99 

ab (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 30). 

Auch bei dem Schutzgut Landschaftsbild weist die Variante 60-99 Vorteile wegen ihrer sicht-

abschirmenden Führung im Wald auf (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 30). 

Deutliche Vorteile hat die Variante 80 bei den Schutzgütern Tiere und Pflanzen, vor allem da 

wertgebende Laubholzbereiche mit Bedeutung für Vögel und Fledermäuse geschont werden. 

Hinzu kommt die lange Tunnelführung auf 1,1 km Länge und die anschließende Fortführung 
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im Vorbelastungsband der B 400 sowie über relativ gering zu bewertende Ackerflächen (vgl. 

Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 30).  

Auch beim Schutzgut Wasser ist die Variante 80 günstiger zu bewerten. Im Hinblick auf den 

Breitzbach wird bei der Variante 60-99 der Oberlauf einschließlich wertvoller Quellbereiche 

gequert, während bei der Variante 80 nur der Mittellauf berührt ist, der zudem durch land-

wirtschaftliche Nutzung gestört und durch die Bundesstraße B 400 vorbelastet ist (vgl. Unter-

lage 1 vom 19.04.2011, Seite 30). 

Die Variante 80 hat auch Vorteile beim Schutzgut Boden aufgrund des geringeren Flächen-

verbrauchs und der Führung in vorbelasteten Bereichen der B 400 (vgl. Unterlage 1 vom 

19.04.2011, Seite 30). 

Deutliche Vorteile hat die Variante 80 bei den Schutzgütern Klima/Luft, da weniger Waldflä-

chen mit hoher Bedeutung für die lufthygienische und klimatische Ausgleichsfunktion verlo-

ren gehen und Wald mit der Funktion des Klimaschutzes auf einer kürzeren Strecke zer-

schnitten wird (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 30). 

Schutzgutübergreifend schneidet die Variante 80 zwar besser ab. Entscheidungserheblich 

für die Ausscheidung der Variante 80 waren die deutlich höheren Investitions- und Unterhal-

tungskosten infolge des 1,1 km langen Tunnels (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 31). 

3.2.3.2 Vergleich der Varianten 80neu und 60-99 

Ein Vergleich der Varianten 80neu und 60-99 führte zu dem Ergebnis, dass die Variante 60-

99 ausgeschieden wurde und damit die Variante 80neu als vorzugswürdig die Planfeststel-

lungsvariante ist (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 34 ff.): 

Im Hinblick auf Belange der Wirtschaftlichkeit und Verkehrssicherheit sind die Varianten 60-

99 und 80neu annähernd gleichwertig (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 34). Auch 

unter raumstrukturellen Aspekten sind beide Varianten gleichwertig, da bei der Variante 60-

99 landwirtschaftliche Flächen bei der Ortslage von Unhausen geschont werden, während 

bei der Variante 80neu keine Waldflächen beim Forstgut Berlitzgrube und ansonsten nur in 

geringem Umfang Waldflächen in Anspruch genommen sowie das Forstgut Berlitzgrube 

auch nicht zerschnitten wird (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 34). 

Die Variante 80neu führt aber zu einer – teilweise deutlich – geringeren Betroffenheit der 

Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Oberflächengewässer sowie Klima/Luft 

(vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 34 ff.).  
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Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sind bei der Variante 80neu weitaus geringer betroffen, 

vor allem da sie aus den Waldbereichen abgerückt ist (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, 

Seite 35 f.). Der Verlust von wertvollen Laubholzwäldern ist bei der Variante 60-99 um das 

Siebenfache höher. Der Verlust von Biotopen mit hoher und sehr hoher Bedeutung ist bei 

der Variante 60-99 viermal so hoch. Der Verlust von nach § 30 BNatSchG geschützten Bio-

topen ist etwas höher. Zudem sind wertvolle Biotoptypen im trassennahen Bereich stärker 

durch Schadstoffeinträge betroffen. Auch ist der Verlust von Wäldern mit hoher faunistischer 

Bedeutung bei der Variante 80neu nur halb so groß wie bei der Variante 60-99. Dies führt zu 

einem erheblich geringeren artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial, insbesondere im Hin-

blick auf waldgebundene Tierarten wie Vögel (Spechte, Käuze) oder Fledermäuse. So gehen 

bei der Variante 60-99 höhlenreiche Altholzbestände verloren oder Horstbäume von Greifvo-

gelarten werden zerstört. Gerade auch die Führung der Variante 80neu im Vorbelastungs-

band der B 400 führt zu einem geminderten Konfliktpotential hinsichtlich Vögel, der Zer-

schneidung von Natur und Landschaft oder der Kollision mit Tieren. 

Die Variante 80neu weist aufgrund geringerer Beeinträchtigungen für das Forstgut 

Berlitzgrube und die zugehörige Grabesstätte deutliche Vorteile hinsichtlich der Schutzgüter 

Mensch und Kulturgüter gegenüber der Variante 60-99 auf (vgl. Unterlage 1 vom 

19.04.2011, Seite 35). Der Trassenabstand erhöht sich von 50 m bei der Variante 60-99 auf 

500 m bei der Variante 80neu. Damit können bei der Variante 80neu Beeinträchtigungen des 

Forstgutes durch Lärm- und Schadstoffimmissionen weitgehend vermieden werden, während 

die Variante 60-99 diesbezüglich ein hohes Konfliktpotential aufweist. Lärmbeeinträchtigun-

gen der trassennahen Ortschaften Unhausen und Breitzbach werden durch die Variante 

80neu nur geringfügig größer gegenüber der Variante 60-99 (vgl. Unterlage 1 vom 

19.04.2011, Seite 35). Jedoch werden die Lärmgrenzwerte auch bei der Variante 80neu weit 

unterschritten, und zwar an den der Trasse nächstgelegenen Gebäuden in Unhausen um 

mindestens 13 dB(A) am Tag bzw. 8 dB(A) in der Nacht (vgl. C III 8).  

Auch beim Schutzgut Boden weist die Variante 80neu im Vergleich mit der Variante 60-99 

Vorteile auf. Aus dem 380 m langen Tunnel und der Führung entlang der B 400 resultiert ein 

geringerer Flächenverbrauch (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 36). 

Auch beim Schutzgut Wasser weist die Variante 80neu im Vergleich mit der Variante 60-99 

Vorteile auf (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 36 f.). Im Hinblick auf den Breitzbach 

wird bei der Variante 60-99 der sensible Oberlauf einschließlich der Quellbereiche gequert, 

während bei der Variante 80neu nur der Mittellauf berührt ist, der zudem durch landwirt-

schaftliche Nutzung gestört und durch die Bundesstraße B 400 vorbelastet ist. Hinsichtlich 

des Grundwassers weist die Variante 60-99 geringfügige Vorteile auf, wobei zum Schutz des 
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Grundwassers bei der Variante 80neu, der Planfeststellungstrasse, Maßnahmen getroffen 

wurden bzw. werden können, um Gefährdungen zu vermeiden (vgl. C III 9). 

Beim Schutzgut Klima/Luft hat die Variante 80neu Vorteile wegen des deutlich geringeren 

Verlustes von Wald mit Klimaschutzfunktion (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 37). 

Auch beim Schutzgut Erholungseignung der Landschaft hat die Variante 80neu Vorteile we-

gen der geringeren Verlärmung der Landschaft und Inanspruchnahme von landschaftsbil-

denden Gehölzstrukturen bzw. Wald (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 37). 

Jedoch beim Schutzgut Landschaftsbild hat die Variante 60-99 Vorteile, da sie überwiegend 

im Wald verläuft und eine deutlich geringere visuelle Wirkung hat als die Variante 80neu, die 

im Offenland verläuft (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 37). 

Schutzgutübergreifend ist die Variante 80neu deutlich günstiger, insbesondere was die 

Schutzgüter Mensch (vor allem hinsichtlich des Forstgutes Berlitzgrube), Tiere und Pflanzen, 

Boden, Oberflächengewässer, Klima/Luft und Erholungseignung der Landschaft betrifft. Nur 

bei den Schutzgütern Grundwasser und Landschaftsbild hat die Variante 60-99 geringfügige 

Vorteile, wobei zum Schutz des Grundwassers bei der Variante 80neu, der Planfeststel-

lungstrasse, entsprechende Maßnahmen getroffen wurden bzw. werden können (vgl. C III 9). 

Die Unterschiede beim Landschaftsbild waren aber nicht entscheidungserheblich (vgl. Unter-

lage 1 vom 19.04.2011, Seite 37). 

Im Ergebnis stellt sich die Planfeststellungsvariante 80neu als die beste Lösung zur Errei-

chung der Planungsziele sowie Minderung der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe und 

Belastungen und mithin als Vorzugsvariante dar. Das Ergebnis ist aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde nachvollziehbar. 

3.2.4 Keine stärkere Orientierung an der B 400  

Ein Einwender macht geltend, bei der Überprüfung der Variantenauswahl im Zuge der zwei-

ten Planänderung sei eine gegenüber der Variante 80neu noch stärkere Orientierung an der 

Bundesstraße B 400 versäumt worden.  

Dem ist entgegenzuhalten, dass eine Nordverschwenkung der Trasse durch eine stärkere 

Orientierung an der B 400 eine nähere Heranführung an die Ortslagen von Breitzbach und 

Unhausen bedeutete. Dies würde zu erheblich stärkeren Beeinträchtigungen der beiden Ort-

schaften, insbesondere durch Lärm- und Schadstoffimmissionen, führen. Gegen diesen Vor-

schlag schlagen insoweit die gleichen Gründe wie bei den Raumordnungsvarianten VI 1 und 

VI 2 durch. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.  
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Im Hinblick auf den in diesem Zusammenhang erfolgten Hinweis des Einwenders auf angeb-

liche faunistische Konflikte bei der Planfeststellungsvariante – insbesondere hinsichtlich ei-

nes Quartierzentrums der Bechsteinfledermaus –, die bei einer nördlichen Umfahrung dieses 

Bereiches vermieden würden, ist auf die Ausführungen unter C III 5 zu verweisen. 

3.3 Abschnittsbildung 

Die gewählte Abschnittsbildung der A 44 VKE 60 bewegt sich innerhalb des Abwägungs-

spielraums. Mithin sind die Anforderungen des Abwägungsgebots erfüllt.  

Ein Einwender wendet sich gegen die Abschnittsbildung der VKE 60, indem der Abschnitt 

der VKE 60 verkürzt bzw. die Abschnittsgrenze zu dem vorangehenden Abschnitt der 

VKE 50 verschoben wurde. Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Anforderungen an die Abschnittsbildung werden über das Abwägungsgebot gesteuert, 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG. Eine Aufspaltung des Vorhabens in Teilabschnitte ist grundsätzlich 

zulässig. Dies wird auch durch die Vorschriften des FFH-Gebietsschutzes nicht einge-

schränkt. Die Teilplanung darf sich aber nicht soweit verselbständigen, dass Probleme, die 

durch die Gesamtplanung ausgelöst werden, unbewältigt bleiben. Ein Streckenabschnitt be-

darf außerdem der eigenen Rechtfertigung, d. h. der jeweilige Abschnitt muss eine selbstän-

dige Verkehrsbedeutung haben. 

Diesen Anforderungen wird die Bildung des Abschnitts VKE 60 gerecht.  

Die gewählte Abschnittsbildung erlaubt eine angemessene Abschichtung des Problemstoffs, 

der sich aus der Gesamtplanung ergibt. Die VKE 60 hat eine Baulänge von ca. 5,98 km, ist 

also nicht zu kurz und erlaubt eine gerechte Abwägung aller betroffenen Belange. Trotz sei-

ner rechtlichen Selbstständigkeit verfolgt der planfestgestellte Abschnitt in Zusammenschau 

mit den vorhergehenden Abschnitten – insbesondere der im Sontra-Korridor verlaufenden 

VKE 40.1, 40.2 und 50 – ein übergreifendes Planungskonzept, das eingebettet in eine Ge-

samtplanung ist.  

Vor allem wurde der Gelenkpunkt der beiden Abschnitte VKE 50 und 60 so gewählt, dass 

jede der in der VKE 50 denkbaren Trassenvarianten in diesem Bereich anschließen kann 

(vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 4). Durch die Änderung der Abschnittsgrenze, die im 

Übrigen auch der Grenze der Raumordnungsabschnitte V und VI entspricht, wird die Varian-

tenauswahl bei der VKE 50 also nicht mehr eingeschränkt.  

Der Abschnitt VKE 60 hat auch eine eigene Verkehrsfunktion. Der Abschnitt der VKE 60 be-

ginnt am Übergang der VKE 50 nordwestlich vor dem Tunnel Alberberg mit einem provisori-

schen Anschluss an die Bundesstraße B 400 und endet mit dem Anschluss an die A 4 über 

das Autobahndreieck bei Wommen. Die Gefahr, dass ein Planungstorso entsteht, der ohne 

https://www.juris.testa-de.net/jportal/portal/t/e76/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR009030953BJNE002513301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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den Abschnitt der VKE 50 nicht funktionsfähig wäre, besteht damit nicht. Es wird gewährleis-

tet, dass die Bildung der Abschnitte auch dann planerisch sinnvoll bliebe, wenn sich die Ge-

samtplanung bzw. der Abschnitt der VKE 50 im Nachhinein als nicht realisierbar herausstel-

len sollte. 
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4 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben ist nach § 34 BNatSchG zulässig. Das Vorhaben führt zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes. 

4.1 Verträglichkeitsprüfung 

Die Zulassung des Vorhabens setzt nach § 34 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 BNatSchG voraus, dass 

es – einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen – nicht zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele 

oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann. Natura 2000-Gebiete sind 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung i. S. der Richtlinie 79/409 EWG (FFH-RL) und 

europäische Vogelschutzgebiete (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. Nrn. 6 und 7 BNatSchG). In 

Bezug auf Natura 2000-Gebiete in der Umgebung des Vorhabens waren nur mögliche Be-

einträchtigungen des FFH-Gebietes „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung“ (DE 4926-305) sowie der Werra, die in dem vom Vorhaben betroffenen Be-

reich sowohl Bestandteil des hessischen FFH-Gebietes „Werra zwischen Philippsthal und 

Herleshausen“ (DE 5125-350) als auch des thüringischen FFH-Gebietes „Werra bis Treffurt 

mit Zuflüssen“ (DE 5325-305) ist, zu prüfen.  

Die Erhaltungsziele sind nach der Legaldefinition in § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG die Ziele, die 

im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL und Arten nach Anhang II der FFH-RL für 

ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind. Fehlt es an der Festlegung solcher Ziele, so be-

schränkt sich die Verträglichkeitsprüfung auf das Ziel, die Lebensraumtypen und Arten, für 

die das Gebiet ausgewiesen wurde (geschützte Lebensraumtypen und Arten), in einem 

günstigen Erhaltungszustand zu erhalten bzw. einen solchen wiederherzustellen.  

Für welche Lebensraumtypen und welche Arten welche Erhaltungsziele festgelegt sind, 

ergibt sich für die FFH-Gebiete „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“ 

und „Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen“ aus der Anlage 3a zur Verordnung 

über die Natura 2000-Gebiete in Hessen (Natura 2000-VO) vom 16.01.2008 (GVBl. I, S. 30, 

33 ff.). Schutzziel des FFH-Gebietes „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ sind die Erhaltung 

und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der in § 2 Nr. 95 der Verord-

nung zur Festsetzung von natürlichen Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlichem 

Interesse sowie von Europäischen Vogelarten nach § 26 Abs. 3a und § 26a Abs. 2 des Thü-

ringer Gesetzes für Natur und Landschaft – Thüringer Natura 2000-Erhaltungsziele-

Verordnung (ThürNEzVO) vom 29. Mai 2008 (GVBl. 2008, 181) aufgeführten Lebensraumty-

pen nach Anhang I der FFH-RL und Arten nach Anhang II der FFH-RL. 
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Bei der Beurteilung des Erhaltungszustandes eines natürlichen Lebensraums sind auch Ein-

flüsse auf die in diesem Lebensraum vorkommenden charakteristischen Arten zu berücksich-

tigen. Der günstige Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums setzt nach Art. 1 

Buchst. e der FFH-RL voraus, dass sich die darin vorkommenden charakteristischen Arten in 

einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Aus diesem Grund umfasst die Verträglich-

keitsprüfung auch vorhabenbedingte Auswirkungen auf charakteristische Arten. Von den 

Fachgutachtern werden in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde charakteris-

tische Tier- und Pflanzenarten für geschützte Lebensraumtypen bestimmt, soweit diese 

schwerpunktmäßig im jeweiligen Lebensraumtyp vorkommen und eine Indikatorfunktion für 

potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp besitzen (vgl. Bundesmi-

nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 

im Bundesfernstraßenbau, Ausgabe 2004, S. 32).  

Grundsätzlich beschränkt sich die Verträglichkeitsprüfung auf das FFH-Gebiet in seinen 

durch § 2 i. V. m. der Anlage 1a der Natura 2000-VO bzw. § 26a Abs. 2 Satz 3 Thüringer 

Gesetz für Natur und Landschaft (ThürNatG) vom 30.08.2006 (GVBl. S. 421), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 25.10.2011 (GVBl. S. 273, 282), festgelegten Grenzen. Die Unter-

schutzstellung knüpft, wie sich auch aus Art. 1 Buchst. j der FFH-RL ergibt, an eine klar ab-

gegrenzte Fläche des Gebietes an. Maßgebliche Bestandteile i. S. d. § 34 Abs. 2 BNatSchG 

können sich nur innerhalb der Grenzen des untersuchten FFH-Gebietes befinden. Gebiets-

externe Flächen, die von unter den Gebietsschutz fallenden Vorkommen von Arten des An-

hangs II der FFH-RL zur Nahrungssuche oder als Teillebensraum genutzt werden, unterlie-

gen nicht dem besonderen Gebietsschutz. Soweit jedoch dem Gebietsschutz unterliegenden 

Vorkommen der Arten auf die betreffenden gebietsexternen Flächen zwingend angewiesen 

sind, um in einem günstigen Erhaltungszustand zu verbleiben, wäre das FFH-Gebiet um 

diese Flächen zu erweitern und daher diese Flächen in die FFH-Verträglichkeitsprüfung ein-

zubeziehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 5.08 –, zit. nach juris, Rn. 32).  

Vor dem Hintergrund des Zieles, einen günstigen Erhaltungszustand der in einem Gebiet 

geschützten Arten nach Anhang II der FFH-RL zu erhalten oder wiederherzustellen, kann es 

notwendig sein, auch großräumige Funktions- und Austauschbeziehungen zwischen ver-

schiedenen Gebietsteilen und Gebieten zu schützen. Dies betrifft Arten mit großen Aktions-

radien, wenn ohne den Schutz ihrer großräumigen Funktions- und Austauschbeziehungen 

der günstige Erhaltungszustand dieser Arten gefährdet wäre (vgl. BVerwG, Urteil vom 

14.04.2010 – 9 A 5.08 –, Rn. 33).  
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4.2 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Nr. 4926-305 „Wäl-

der und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“ 

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 

den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Nr. 4926-305 „Wälder und Kalkmagerrasen der 

Ringgau-Südabdachung“ zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Gebie-

tes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen unter Berücksichtigung der 

planfestgestellten Schadensbegrenzungsmaßnahmen ausgeschlossen werden können.  

4.2.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung 

Das FFH-Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“ ist 1.568 ha 

groß und erstreckt sich über etwa 20 km Luftlinie zwischen Sontra im Nordwesten und der 

thüringischen Landesgrenze östlich von Herleshausen.  

Es besteht aus den folgenden sechs unterschiedlich großen Teilgebieten: 

- Kalkbuchenwälder zwischen Sontra und Ulfen, 

- Buchberg, 

- Riedmühle bei Ulfen, 

- Steinbühl, 

- Wälder am Steilstufenrand zum Ringgau-Plateau mit Ottilienberg und den weiter öst-
lich sich anschließende Wäldern nördlich Unhausen-Nesselröden einschließlich Kiel-
forst bei Herleshausen, 

- Wochenstubenquartier des Großen Mausohrs in Wommen. 

Das Gebiet wurde durch die Entscheidung der Kommission vom 13.11.2007 (ABl. L 12 vom 

15.01.2008, S. 383, 507) in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der 

kontinentalen biogeografischen Region aufgenommen. Es schließt die ehemals als eigen-

ständige FFH-Gebiete gemeldeten und durch die Entscheidung der Kommission vom 

07.12.2004 (ABl. L 382 vom 28.12.2004, S. 1, 63) in die Liste der Gebiete von gemeinschaft-

licher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region aufgenommenen Natur-

schutzgebiete „Iberg bei Markershausen“ (Nr. 4926-302) mit einer Größe von 32 ha und 

„Kielforst bei Herleshausen“ (Nr. 4927-301) mit einer Größe von 28 ha ein. Für diese beiden 

Teilbereiche des FFH-Gebietes liegen Daten aus einer Grunddatenerfassung von 2003 vor; 

für das übrige Gebiet wurden 2006 und 2007 Kartierungen durchgeführt. Alle Daten wurden 

zu einem Gesamtgutachten zusammengefasst (Regierungspräsidium Kassel, obere Natur-

schutzbehörde [Auftraggeber] und FÖA Landschaftsplanug GmbH/BÖF Büro für angewandte 

Ökologie und Forstplanung GbR [Bearbeiter], Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet DE 
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4926-305 „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“, Stand: Dezember 

2008, Textänderung: Juni 2009, S. 13).  

4.2.2 Erhaltungsziele  

Nach Anlage 3a zur Natura 2000-VO sind für das Gebiet folgende Erhaltungsziele bestimmt:  

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL  

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Bromelia) 

(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

 Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte 

 Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung 

 Erhaltung des Orchideenreichtums 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 

 Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 

 Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

7220* Kalktuffquellen 

 Erhaltung eines gebietstypischen Wasserhaushaltes und eines für den LRT günsti-
gen Nährstoffhaushaltes 

 Erhaltung typischer Habitate und Strukturen (z. B. Quellrinnen, Tuffbildung) im Offen-
land 

 Erhaltung einer bestandershaltenden Bewirtschaftung 

8160* Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas 

 Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik 

 Erhaltung offener, besonnter Standorte 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

 Erhaltung des biotopprägenden, gebietstypischen Licht-, Wasser-, Temperatur- und 
Nährstoffhaushalts 

 Erhaltung typischer geologischer Prozesse 
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9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

 Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 
Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen und Altersphasen 

9150 Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

 Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 
Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen und Altersphasen 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

 Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 
Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- 
oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen 

Arten nach Anhang II der FFH-RL 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

 Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und Höhlen-
bäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensarum und Jagdhabitat 

 Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland 

 Erhaltung von funktionsfähigen Winter- und Sommerquartieren 

 Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen 
Holzschutzmittel zum Einsatz kommen 

4.2.3 Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens 

Das Vorhaben nimmt weder anlage- noch baubedingt Flächen des FFH-Gebietes in An-

spruch. Der Beginn der Baustrecke der VKE 60 der A 44 bei Bau-km 60+760 liegt westlich 

des Alberbergs, der in einem ca. 380 m langen Tunnel gequert wird. Die B 400 wird ab dem 

östlichen Portal des Tunnels Alberberg auf einer Strecke von ca. 1,4 km in Richtung Norden 

verlegt. Die Trasse der A 44 verläuft in diesem ersten Streckenabschnitt südlich parallel zur 

verlegten B 400. Sodann quert die Trasse der A 44 südwestlich von Unhausen mit einer 

258 m langen Talbrücke den Breitzbach und verläuft bis zum Anschluss an die A 4 (Auto-

bahndreieck Wommen) in einer Entfernung von mindestens 2.500 m von der südlichen 

Grenze des FFH-Gebietes. Die als punktförmiger Gebietsbestandteil festgesetzte Wochen-

stubenkolonie des Großen Mausohrs im Dachstuhl eines Seniorenwohnheimes in Wommen 

befindet sich in einer Entfernung von ca. 450 m vom Autobahndreieck Wommen.  
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4.2.3.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Die Trasse der verlegten B 400 ist von der nächstgelegenen Grenze des FFH-Gebietes am 

Alberberg mindestens 320 m und die Trasse der A 44 mindestens 360 m entfernt. Aufgrund 

dieser Entfernung können anlage- und baubedingte Auswirkungen, z. B. durch Waldrandan-

schnitt und Staub, ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 12.5 in der Fassung vom 

18.04.2011 [Unterlage 12. 5], S. 20 f.). Betriebsbedingte Auswirkungen, etwa durch Auftau-

salze oder sonstige Schadstoffeinträge, können aufgrund der Entfernung ebenfalls ausge-

schlossen werden (vgl. Unterlage 12.5, S. 23).  

Allerdings ist in diesem Bereich die Entfernung vom FFH-Gebiet noch so gering, dass be-

triebsbedingte Auswirkungen aufgrund von Stickstoffeinträgen und ggf. auch Auswirkungen 

auf charakteristische Arten nicht ohne nähere Prüfung ausgeschlossen werden konnten. 

Dies betrifft die Lebensraumtypen (LRT) 9130, 9150 sowie 6212, einen Subtyp des 

LRT 6210, der im Bereich des Alberberges keine Teilflächen mit Orchideenreichtum und 

damit keine prioritären Bestände aufweist (vgl. Unterlage 12.5, S. 7 f.). Ein Vorkommen des 

LRT 6510 östlich des Sandbergs befindet sich in einem Abstand von mehr als 600 m zur 

Trasse. Aufgrund dieser Entfernung können vorhabenbedingte Auswirkungen auf diesen 

LRT ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 12.5, S. 8 und S. 15).  

4.2.3.1.1 Beschreibung des Bestandes 

Wie die weitere Prüfung beschränkt sich die Beschreibung des Bestandes auf die LRT 9130, 

9150 und 6210/6212 und ihre charakteristischen Arten. 

4.2.3.1.1.1 Waldmeister-Buchenwald (9130)  

Waldmeister-Buchenwald kommt im FFH-Gebiet auf einer Fläche von 846,6 ha vor und ist 

damit der LRT mit dem größten Flächenanteil. 

Die Waldmeister-Buchenwälder sind größtenteils strukturarme Hallenwälder mit einem ein-

schichtigen, dichten Baumbestand und gering entwickelter Strauchschicht oder aber stärker 

aufgelichteten Altbeständen mit dann flächendeckender dichter Naturverjüngung aus Buche 

und Esche. Seltener sind zweischichtige Bestände aus Haupt- und Zwischenstand ausgebil-

det, bei denen eine lockere zweite Baumschicht aus Buchen oder Feldahorn besteht, wie 

beispielsweise am Schlossberg, angrenzend an die Orchideen-Buchenwälder. Ebenso sind 

am Iberg bei Markershausen zweischichtige Bestände vorzufinden. Bemerkenswerte 

Habitatstrukturen bestehen im Umfeld der Ruine Brandenfels sowie am Iberg bei 

Markershausen. Hier handelt es sich aufgrund fehlender Nutzung um vergleichsweise alte 

Bestände mit Totholzvorkommen. Ebenso stellen z. B. die Bestände am Steinbühl aufgrund 
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ihres Alters > 140 Jahre und der Baumdimensionen besondere Habitatstrukturen dar (Regie-

rungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung 2008/2009, S. 55 f.). 

Der Erhaltungszustand des LRT wurde im Rahmen der Grunddatenerfassung überwiegend 

mit B (gut) bewertet. Nur wenige Bestände, insgesamt rd. 14 ha, wurden mit C (mittel bis 

schlecht) eingestuft (RP Kassel, Grunddatenerfassung 2008/2009, S. 59 f.).  

Als charakteristische Arten für den LRT 9130 sind – ebenso wie für den LRT 9150 – der 

Schwarzspecht und der Grauspecht bestimmt. Beide Spechtarten sind für Buchenwälder 

repräsentativ und durch die Schaffung von Baumhöhlen maßgeblich an einer strukturreichen 

Gestaltung des Lebensraumes beteiligt (vgl. Unterlage 12.5, S. 15). Es wird davon ausge-

gangen, dass es im FFH-Gebiet fünf bis sieben Reviere des Schwarzspechtes und drei oder 

vier Reviere des Grauspechtes gibt (Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung, 

2008/2009, S. 116, (Unterlage 12.5, S. 15). Im Bereich des Alberberges wurden weder im 

Rahmen der Grunddatenerfassung noch bei den Kartierungen für die Erstellung der Planun-

terlagen Schwarz- oder Grauspechte nachgewiesen. Das der Trasse der VKE 60 am nächs-

ten gelegene Schwarzspecht-Revier am Hasenkopf befindet sich in einer Entfernung von ca. 

1.000 m; die weiteren Schwarzspecht-Reviere sowie die Reviere des Grauspechtes sind 

ausnahmslos noch weiter entfernt (Unterlage 12.5, S. 15). Vorhabenbedingte Auswirkungen 

sind daher auszuschließen. 

4.2.3.1.1.2 Orchideen-Buchenwald (9150) 

Der Orchideen-Buchenwald kommt im FFH-Gebiet auf einer Fläche von ca. 71,1 ha vor und 

ist damit der LRT mit dem zweitgrößten Flächenanteil. 

Der LRT 9150 kommt verstreut über das gesamte FFH-Gebiet vor. In den westlichen Wald-

inseln sind die Einzelvorkommen in der Regel kleinflächiger ausgebildet. Die größten zu-

sammenhängenden Flächen befinden sich am Iberg bei Markershausen und breiten sich dort 

über den gesamten Steilhang aus. Weitere größere Einzelflächen befinden sich am Ottilien-

berg, nördlich von Gut Hohenhaus und nördlich von Holzhausen.  

Die Habitatstrukturen sind gebietsweise sehr unterschiedlich ausgebildet. Die Mehrzahl der 

Bestände wurde mit B (guter Erhaltungszustand) bewertet. Die Bewertung basiert auf dem 

Vorhandensein einer artenreichen Krautschicht, gut bis mittel ausgeprägten 

Habitatstrukturen und geringer oder fehlender Beeinträchtigung. Der überwiegende Teil der 

mit A (hervorragender Erhaltungszustand) bewerteten Bestände befindet sich innerhalb der 

großflächigen LRT-Bestände am Iberg bei Markershausen. Weitere A-Bestände befinden 

sich am Buchberg. Sie weisen eine größere Strukturvielfalt und ein reicheres Arteninventar 
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auf. Mit C (mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand) bewertete Bestände befinden sich am 

Ottilienberg, Dachsberg, Schlossberg, Eulenkopf und am Kielforst. Diese Bestände sind 

strukturarm und besitzen keine oder nur eine sehr spärlich ausgebildete Krautschicht, die 

entsprechend artenarm ausfällt. Hierbei handelt es sich entweder um jüngere und/oder Be-

stände mit geschlossenem Kronendach (Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfas-

sung, 2008/2009, S. 63 und 65).  

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf die für den LRT charakteristischen Arten Schwarz- und 

Grauspecht sind, wie bereits dargelegt (vgl. oben 4.2.3.1.1.1), auszuschließen. 

4.2.3.1.1.3 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 

(6210/6212) 

Das FFH-Gebiet weist Bestände von submediterranen Halbtrockenrasen, einem Untertyp 

des LRT 6210, und ihren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) auf. Diese befinden 

sich auf mehr als 30 relativ kleinen Einzelflächen, wobei sich der größte Bestand am Iberg 

bei Markershausen befindet (Unterlage 12.5, S. 58). Der Erhaltungszustand der Bestände 

wird zum Teil mit B, zum Teil mit C bewertet. (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Grundda-

tenerfassung, 2008/2009, S. 30).  

Als charakteristische Art wurde der Schwarzfleckige Bläuling (Maculinea arion) bestimmt 

(vgl. Unterlage 12.5, S. 15), der allerdings am Alberberg nicht nachgewiesen wurde und im 

Übrigen auch, sollte er dort vorkommen, durch das über 300 m entfernte Vorhaben nicht 

beeinträchtigt würde (vgl. Unterlage 12.5, S. 16).  

4.2.3.1.2 Auswirkungen durch Stickstoffeinträge 

Stickstoffverbindungen werden aus der Atmosphäre über nasse Deposition (Regen, Schnee 

usw.) und trockene Deposition in Ökosysteme eingetragen. Trockene Deposition ist landnut-

zungsabhängig und meist größer als die nasse Deposition. Im Nahbereich einer Emissions-

quelle spielt die nasse Deposition von gasförmigen Luftbeimengungen nur eine untergeord-

nete Rolle. Der Beitrag des Straßenverkehrs an Stickstoffeinträgen (N-Deposition) wird dem-

nach im Nahbereich durch die trockene Deposition bestimmt. 

Vorhabenbedingte Auswirkungen durch Stickstoffeinträge sind auf der Grundlage des Kon-

zeptes der Critical Loads bewertet worden. 

4.2.3.1.2.1 Konzept der Critical Loads 

Zu hohe Stickstoffeinträge können zur Eutrophierung (Überangebot von Nährstoffen) und 

Versauerung von Lebensräumen führen. Vor diesem Hintergrund wurden sog. Critical Loads 
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entwickelt. Sie bestimmen naturwissenschaftlich begründete Stickstoffeintragsraten, bis zu 

deren Erreichung nach derzeitigem Kenntnisstand langfristig mit Sicherheit keine signifikant 

schädlichen Effekte an Ökosystemen und Teilen davon zu erwarten sind. Es wird dabei zwi-

schen sog. empirischen und modellierten (dynamischen) Critical Loads unterschieden. 

Als empirische Critical Loads werden die im ICP-Manual veröffentlichten Arbeiten von der 

Arbeitsgruppe Bobbink bezeichnet, die auf Erfahrungen und Felduntersuchungen beruhen 

(vgl. Bobbink/Ashmore/Braun/Flückinger/Wyngaert/Van Den, Empirical nitrogen critical loads 

for natural and semi-natural ecosystems, update 2002; Manual on Methodologies and 

Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads & Levels and Air Pollution Effects, Risiks 

and Trends, www.icpmapping.org, Kap. 5.2 Empirical Critical Loads). Sie benennen für 25 

repräsentative europäische Vegetationstypen Spannbreiten des Critical Loads für 

eutrophierenden Stickstoffeintrag. Die empirischen Critical Loads werden auch als „Berner 

Liste“ bezeichnet, da in Bern vom 11. bis 13.11.2002 die empirischen Critical Loads im 

Rahmen eines Expertenworkshops beraten und angenommen wurden (SAEFL, Empirical 

Critical Loads for Nitrogen, Expert Workshop, 2003). Die Liste trägt den aktuellen, auf euro-

päischer Ebene verfügbaren Wissensstand zusammen, basiert jedoch auf einer Datenbasis 

empirischer Untersuchungen mit einem vergleichsweise geringen Umfang. Den Wissenslü-

cken wird in der Liste durch die Einstufung der Critical Loads in drei Klassen Rechnung ge-

tragen: „zuverlässig“, „weitestgehend zuverlässig“ und „Expertenurteil“. 2010 wurde in 

Noordwijkerhout (Niederlande) ein weiterer Experten-Workshop durchgeführt mit dem Ziel 

der Revision der "Berner Liste", so dass diese revidierte Liste den gegenwärtigen Erkennt-

nisstand widerspiegelt (Bobbink/Hettelingh [Hrsg.], 2011: Review and revision of empirical 

critical loads and dose-response relationships. Proceedings of an expert workshop in Nord-

wijkerhout 23-25 June 2010. National Institute for Public Health and the Environment  

Bilthoven, Netherlands, http://www.b-ware.eu/content/project/publicaties/Review-revision-

empirical-critical-loads-2011.pdf). Belastbare wissenschaftliche Studien, aus denen sich ein-

deutig empirisch belegte Wirkungsschwellen ableiten ließen, lagen auch 2010 für diverse 

Waldtypen noch nicht vor.  

Die modellgestützte Ermittlung dynamischer Critical Loads berücksichtigt sowohl 

eutrophierende als auch versauernde Stickstoffeinträge. Sie trägt zudem gebiets- und stand-

ortspezifisch dem vorhandenen natürlichen Regenerierungspotenzial der Vegetation Rech-

nung. Für die Bewertung der Auswirkungen des planfestgestellten Vorhabens sind keine 

dynamischen Critical Loads ermittelt worden. Da die „Berner Liste“ selbst keinen Bezug zu 

FFH-Lebensraumtypen herstellt, wurde eine entsprechende Übersetzung der Critical Loads 

der Berner Liste in Bezug auf FFH-Lebensraumtypen (LRT) aus der Vollzugshilfe zur Ermitt-
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lung erheblicher und irrelevanter Stoffeinträge in Natura 2000-Gebiete des Landesumwelt-

amtes Brandenburg zugrunde gelegt (vgl. Landesumweltamt Brandenburg, Vollzugshilfe zur 

Ermittlung erheblicher und irrelevanter Stoffeinträge in Natura 2000-Gebiete, 2008). 

Im Anhang 1 B der Vollzugshilfe des Landesumweltamtes Brandenburg werden für Halbtro-

ckenrasen (u. a. LRT 6210/6212) ein empirischer Critical Load von 15-25 kg N/ha/a in der 

Bewertungsstufe „zuverlässig“ und für die gemäßigten Wälder (u. a. LRT 9130 und 9150) ein 

empirischer Critical Load von 10-20 kg N/ha/a in der Bewertungsstufe „weitestgehend zuver-

lässig“ angegeben. In der FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde bei der Bewertung der vorha-

benbedingten Zusatzbelastung vorsorglich jeweils der jeweils niedrigste empirische Critical 

Load zu Grunde gelegt. 

Die Ermittlung und Bewertung der Stickstoffeinträge wurde in folgenden Arbeitsschritten vor-

genommen: 

 Ermittlung der Hintergrundbelastung des FFH-Gebietes durch die Stickstoffgesamt-

deposition anhand des im Internet verfügbaren Datensatzes des Umweltbundesam-

tes (UBA), 

 Ermittlung der durch den Bau und Betrieb der A 44 zu erwartenden vorhabenbeding-

ten Zusatzbelastung auf Grundlage der Modellierung der Stickstoffdepositionen, 

 Ermittlung der Intensität der Betroffenheit von Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 

durch räumliche Überlagerung der im Bereich des Alberbergs kartierten Lebensraum-

typen mit der ermittelten Höhe der Zusatzbelastung und 

 Bewertung der Erheblichkeit der Stickstoffeinträge. 

4.2.3.1.2.2 Ermittlung der Hintergrundbelastung 

Grundlage für die Ermittlung der Hintergrundbelastung in der Ist-Situation bildet der auf der 

Internetseite des Umweltbundesamtes veröffentlichte Datensatz zur Hintergrundbelastung 

Stickstoffdeposition für das Jahr 2007. Dieser wurde im Rahmen des vom Bundesumweltmi-

nisterium und dem Umweltbundesamt in Auftrag gegebenen FuE-Vorhabens 3707 64 200 

„Erfassung, Prognose und Bewertung von Stoffeinträgen und ihren Wirkungen in Deutsch-

land“ bestimmt. Danach ist für die LRT 9130 und 9150 von einer Hintergrundbelastung von 

25-27 kg/ha/a und für den LRT 6210/6212 von einer Hintergrundbelastung von 17-18 kg/ha/a 

auszugehen (vgl. Unterlage 12.5, S. 24).  
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4.2.3.1.2.3 Ermittlung der Zusatzbelastung 

Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt 

(Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Aktualisierung des Luftschadstoff-Gutachtens 

der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei 

Unhausen bis AD Wommen, Juli/Oktober 2010). Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen 

den für den Prognosenullfall und den Planfall berechneten Stickstoffeinträgen. 

In einem ersten Schritt wurden die Emissionen des für das Jahr 2025 prognostizierten Ver-

kehrs auf den jeweils berücksichtigten Straßen im Untersuchungsraum und die Ausbreitung 

der freigesetzten Schadstoffe in der Luft berechnet. Dabei wurden im Übergangsbereich von 

der VKE 50 zur VKE 60 auch die im Planfall von dem Verkehr im Abschnitt der VKE 50 aus-

gehenden Emissionen berücksichtigt (vgl. Lohmeyer, Juli/Oktober 2010, S. 17; Unterlage 

12.5, S. 45). 

Die Emissionsberechnung erfolgte unter Verwendung des Berechnungsverfahrens PROKAS 

und des Ausbreitungsmodells LASAT (Lohmeyer, Juli/Oktober 2010, S. 74). Die für den 

Straßenverkehr relevante trockene Deposition wird anhand von Depositionsgeschwindigkei-

ten berechnet, die abhängig von der lokalen Oberflächenbeschaffenheit sind (Lohmeyer, 

Juli/Oktober 2010, S. 74, S. 11 f.).  

Die Depositionsgeschwindigkeiten wurden dem Datensatz von Gauger (Gauger et. al., Um-

weltbundesamt Forschungsbericht 204 63 252, Nationale Umsetzung der UNECE-Luftrein-

haltekonvention [Wirkungen] September 2008) für das zu betrachtende Untersuchungsgebiet 

entnommen, da es ortsbezogene Depositionsgeschwindigkeiten enthält. Da im Untersu-

chungsgebiet die Landbedeckung Laubwald dominiert, wurden für die Ausbreitungsrechnun-

gen Depositionsgeschwindigkeiten von 0,05 cm/s für NO, 0,2 cm/s für NO2 und 3 cm/s für 

NH3 zu Grunde gelegt (vgl. Lohmeyer, Juli/Oktober 2010, S. 12). 

Die beschriebene Berechnung ergab für die LRT 9130, 9150 und 6210/6212 am Alberberg 

eine Zusatzbelastung von 0,1 kg/ha/a (vgl. Unterlage 12.5, S. 24). 

Die Vorhabenträgrin hat ergänzend für die VKE 50 der A 44 eine Berechnung der betriebs-

bedingten Stickstoffdepositionen durch das Ingenieurbüro Lohmeyer auf der Grundlage der 

Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 (VDI-Richtlinie) vornehmen lassen. Für die VKE 60 erfolgte keine 

Neuberechnung, da keine relevanten Unterschiede zur bisherigen Berechnung zu erwarten 

waren. In der VDI-Richtlinie werden Depositionsgeschwindigkeiten für NO von 0,05 cm/s und 

für NO2 von 0,3 cm/s als großräumiges Mittel (Mesoskala) angegeben. Für NH3 werden De-

positionsgeschwindigkeiten für Wald von 2 cm/s und für Gras von 1,5 cm/s angegeben. An-
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hand der Ergebnisse aus der Neuberechnung für die VKE 50 wurde eine Abschätzung vor-

genommen, inwieweit sich bei einer Neuberechnung auf der Grundlage der VDI-Richtlinie die 

in der Unterlage 12.5 beschriebenen Ergebnisse geändert hätten (vgl. Planungsgruppe Um-

welt/Emch + Berger GmbH, Überprüfung der relevanten Betroffenheit von Lebensraumtypen 

im FFH-Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“ durch Stickstoff-

einträge, ohne Datum = Anlage zur E-Mail der Vorhabenträgerin an die Planfeststellungsbe-

hörde vom 29.11.2012). Diese Abschätzung durch die Fachgutachter ergab gegenüber der 

berechneten vorhabenbedingten Zusatzbelastung im trassenferneren Bereich (ab ca. 170 m 

vom Fahrbahnrand) nur geringe Veränderungen, nämlich maximal bis zu + 0,1 kg/ha/a (An-

lage zur E-Mail der Vorhabenträgerin an die Planfeststellungsbehörde vom 29.11.2012, 

S. 11 f.). 

4.2.3.1.2.4 Bewertung der Auswirkungen 

Beeinträchtigungen der LRT 9130, 9150 und 6210/6212 aufgrund von vorhabenbedingten 

Stickstoffeinträgen sind auszuschließen. Die Planfeststellungsbehörde folgt der auf fachwis-

senschaftliche Erkenntnisse gestützten Prognose der Fachgutachter, wonach signifikante 

negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand eines LRT auch langfristig ausgeschlos-

sen werden können, wenn durch die für den Planfall prognostizierten Werte (Hintergrundbe-

lastung plus Zusatzbelastung) der zugrunde gelegte Critical Load nicht überschritten wird 

oder wenn bei einer Überschreitung des Critical Loads die vorhabenbedingte Zusatzbelas-

tung 3 % eines Critical Loads als relativen Wert (Irrelevanzschwelle) nicht überschreitet (vgl. 

Unterlage 12.5, S. 24).  

Für die trassennächsten LRT-Flächen am Alberberg wurde – in Abhängigkeit von den jeweils 

zu Grunde gelegten Depositionsgeschwindigkeiten – eine maximale vorhabenbedingte Zu-

satzbelastung von 0,1 kg/ha/a (vgl. Unterlage 12.5, S. 24) bzw. 0,2 kg/ha/a (Anlage zur E-

Mail der Vorhabenträgerin an die Planfeststellungsbehörde vom 29.11.2012, S. 13) ermittelt.  

Dieser Wert ist absolut gesehen sehr gering und unterschreitet die Irrelevanzschwelle von 

3 % des jeweils niedrigsten empirischen Critical-Load-Wertes (3 % von 10 kg/ha/a = 0,3 

kg/ha/a für die Wald-LRT sowie 3 % von 15 kg/ha/a = 0,45 kg/ha/a für den LRT 6210/6212) 

deutlich.  

4.2.3.2 Anhang II-Art Großes Mausohr  

Das Vorhaben führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Gebiets in seinen für die 

Erhaltung des Großen Mausohrs maßgeblichen Gebietsbestandteilen. Störungen und/oder 

Zerschneidungen von Flugwegen zwischen Wochenstubenquartier und Jagdhabitaten, die 
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zu einer Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes des Großen Mausohrs führen 

können, werden durch die planfestgestellten Maßnahmen vermieden.  

4.2.3.2.1 Beschränkung der Verträglichkeitsprüfung auf das Große Mausohr 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung beschränkt sich auf das Große Mausohr als der einzigen Art 

nach Anhang II der FFH-RL, für die in der Natura 2000-Verordnung Erhaltungsziele festge-

legt sind.  

Entgegen der Stellungnahme des BUND (Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Riethmüller & 

Dr. Wagner vom 07.03.2012, S. 42) war die Bechsteinfledermaus nicht in die FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung für das Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung“ 

einzubeziehen. Ist ein Gebiet durch eine Verordnung des Landes als Schutzgebiet ausge-

wiesen, ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den 

dazu erlassenen Vorschriften (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 5.08 –, Rn. 30). 

Die Planfeststellungsbehörde teilt nicht die Einschätzung in dem in der Stellungnahme des 

BUND in Bezug genommenen Gutachten der PAN Planungsbüro für angewandten Natur-

schutz GmbH, wonach auch die Anhang II-Art Bechsteinfledermaus in die Verträglichkeits-

prüfung hätte einbezogen werden müssen, da sie im FFH-Gebiet nachgewiesen worden sei. 

Der Umstand, dass eine Anhang II-Art in einem FFH-Gebiet nachgewiesen wurde, begründet 

keine Verpflichtung, den Schutzzweck des Gebietes um die Festlegung von Erhaltungszielen 

für die betreffende Art zu erweitern. Daher besteht auch kein Anlass, die Art in die Verträg-

lichkeitsprüfung einzubeziehen. Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, auf welchen Nachweis 

der Bechsteinfledermaus Bezug genommen wird. Der im Gutachten angeführte Beleg „FÖA 

2008a“ (vgl. PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH, Gutachten zum Plan-

feststellungsbeschluss Neubau der BAB A 44 Kassel-Herleshausen, Abschnitt Tunnel Alber-

berg bis Autobahndreieck Wommen (VKE 60), Schutzgut „Fledermäuse“, Februar 2012 [An-

lage zur Stellungnahme des BUND], S. 23) bezieht sich vermutlich auf die auf Seite 4 des 

Gutachtens – abweichend von Seite 34 – entsprechend bezeichnete fledermauskundliche 

Untersuchung, die sich allerdings nur auf den Raum Bilstein und Wommen erstreckte und 

keinen Nachweis der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet enthält. Der Aktionsraum der 

Bechsteinfledermaus-Kolonie im Raum Unhausen erstreckt sich in Richtung Norden bis zum 

Breiberg und erreicht damit nicht das FFH-Gebiet (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Si-

mon & Widdig GbR, Neubau der BAB A 44, VKE 60, Aktualisierung der Datengrundlage für 

den LBP und den Artenschutzbeitrag, Bericht Dezember 2010, S. 25 f. und Karte 3). Der 

Schwerpunkt der Jagdgebiete befindet sich südlich der Trasse der A 44 zwischen dem Gro-

ßen Armsberg im Südwesten und dem Heiligenberg westlich von Neustädt. Nachweise einer 
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Wochenstubenkolonie der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet und/oder im Bereich Alber-

berg/Hasenkopf liegen nicht vor. Diese vom BUND selbst als „spekulativ“ bezeichnete An-

nahme (vgl. Stellungnahme vom 07.03.2012, S. 42) vermag daher keine Einbeziehung der 

Bechsteinfledermaus in die FFH-Verträglichkeitsprüfung zu begründen. Unabhängig davon 

vermeiden die planfestgestellten artenschutzrechtlich begründeten Maßnahmen zum Schutz 

von Fledermäusen östlich des Tunnnels Alberberg vom BUND angenommene Störungen 

von Funktionsbeziehungen der Bechsteinfledermaus in diesem Bereich.  

4.2.3.2.2 Bestand und Vorkommen des Großen Mausohrs 

Für das Große Mausohr fanden keine Untersuchungen im Rahmen der Grunddatenerfas-

sung statt. Die Grunddatenerfassung nimmt auf in den Jahren 1997-2008 im Zusammen-

hang mit der Planung des planfestgestellten Vorhabens sowie der Planung der VKE 50 der 

A 44 erstellte Gutachten Bezug (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung, 

2008/2009, S. 76). Ziel dieser Gutachten war die Erfassung und Bewertung von Fleder-

mausvorkommen für die Erstellung der Landschaftspflegerischen Begleitpläne mit den 

Schwerpunkten der Erfassung des Artenspektrums, der jahreszeitlichen Verbreitung, der 

Jagdgebiete und Flugrouten. Das Untersuchungsgebiet umfasste den gesamten Planungs-

raum der VKE 50 und der VKE 60 zwischen dem Forsthaus Wellingerode westlich von 

Sontra und Wommen. In der Grunddatenerfassung werden die Erkenntnisse aus den Gut-

achten wie folgt zusammengefasst: 

Die Wochenstubenkolonie des Großen Mausohrs nutzt neben dem zum FFH-Gebiet gehö-

renden Quartier im Dachstuhl eines Seniorenwohnheimes in Wommen (Stift Wommen) ein 

weiteres Quartier in einem Hohlraum eines Brückenpfeilers der Talbrücke der A 4 nördlich 

von Wommen. In welchem Umfang in diesem Quartier auch Jungtiere geboren werden, ist 

bislang nicht bekannt (Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung 2008/2009, 

S. 78). Die anhand der Anzahl der adulten Weibchen ermittelte Größe der Wochenstubenko-

lonie wird für die Jahre 2003-2007 mit ca. 200-250 angegeben und für 2008 mit 290-300 

(Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung 2008/2009, S. 79). Weitere Wochen-

stubenquartiere sind ebenso wenig bekannt wie Winterquartiere der Kolonie. Bekannt sind 

nur Männchenquartiere, Einzelquartiere und Zwischenquartiere in Gebäuden in Weißenborn, 

Lindenau und Breitau. Es wird davon ausgegangen, dass ein Quartier- und Wochenstuben-

verbund existiert, der sich auf den Werra-Meißner-Kreis und auch auf Thüringen erstreckt 

(Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung 2008/2009, S. 78).  

Nach den in der Grunddatenerfassung zusammengefassten Erkenntnissen jagen die Maus-

ohren der Kolonie Wommen vermutlich überwiegend in den Wäldern in einem Umkreis von 
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15 km von der Kolonie. Die Mehrzahl der Wälder in diesem Umkreis weist eine für Jagdge-

biete des Mausohrs geeignete Habitatstruktur auf. Das Große Mausohr jagt bevorzugt in 

unterholzfreien Laubmischwäldern mit weitgehend vegetationsfreier Bodenfläche. Diese er-

möglichen ihnen die Jagd auf bodenaktive Laufkäfer, die Hauptnahrungsquelle des 

Mausohrs. Nach Beobachtungen aus dem Jahr 2003 flogen 23-52 % der Tiere aus der Kolo-

nie durch die Talbrücke der A 4 in Richtung Norden, also vermutlich auch in die Buchenwäl-

der im FFH-Gebiet (Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung 2008/2009, S. 77). 

Der Erhaltungszustand des Großen Mausohrs im FFH-Gebiet wird trotz einer „wahrschein-

lich als hervorragend (Wertstufe A)“ zu beurteilenden Populationsstruktur wegen fehlender 

Daten für die Jagdgebiete und nicht bekannter Winterquartiere mit gut (Wertstufe B) bewertet 

(Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung 2008/2009, S. 80).  

Im Anschluss an die Grunddatenerfassung durchgeführte Untersuchungen zum Großen 

Mausohr haben ergeben, dass auch das Quartier in der Talbrücke Wommen, das im Bereich 

des Pfeilerkopfes des zweiten Pfeilers der Fahrbahn in Richtung Herleshausen/Eisenach 

lokalisiert wurde, als Wochenstubenquartier genutzt wird (vgl. FÖA Landschaftsplanung 

GmbH, A 44 – VKE 60 Raum Bilstein, Fledermauskundliche Untersuchung – Schlussbericht 

– vom 21.10.2008, S. 17 und Fn. 15).  

2010 wurden im Bereich der VKE 60 faunistische Untersuchungen u. a. für Fledermäuse 

unter Einbeziehung des Großen Mausohrs durchgeführt (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, 

Simon & Widdig GbR, Neubau der BAB A 44, VKE 60, Aktualisierung der Datengrundlage für 

den LBP und den Artenschutzbeitrag, Bericht Dezember 2010). Dabei wurden in den beiden 

bekannten Wochenstubenquartieren des Großen Mausohrs im Stift Wommen sowie in der 

Talbrücke der A 4 im Juli und August 2010 die adulten Tiere gezählt. Aufgrund der Ergebnis-

se der Zählungen wurde die Größe der Kolonie auf 150-170 Tiere geschätzt (vgl. Anlage 2 

zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, S. 20). Im Jahr 2011 stieg die Zahl der Tiere 

wieder auf ca. 250 (vgl. Simon & Widdig GbR, Monitoring der Wochenstuben des Großen 

Mausohrs im Bereich des FFH-Gebietes 4825-302 „Werra- und Wehretal“, Kurzbericht vom 

04.11.2011, S. 9). Nach Auskunft des Fachgutachters befindet sich das Wochenstubenquar-

tier in einem Hohlraum im westlichsten Pfeiler - also von Bad Hersfeld kommend im ersten 

Pfeiler – der Talbrücke Wommen (Antwort der Vorhabenträgerin vom 16.11.2012 auf die 

Aufklärungsmails der Planfeststellungsbehörde vom 09.11. und 15.11.2012). Es wird ange-

nommen, dass die Großen Mausohren über diesen Hohlraum hinaus auch weitere Hohlräu-

me im westlichen Bereich der Talbrücke nutzen (vgl. Simon & Widdig GbR, Monitoring der 

Wochenstuben des Großen Mausohrs im Bereich des FFH-Gebietes 4825-302 „Werra- und 

Wehretal“, 2012, Kurzbericht vom 30.10.2012, S. 10 f.).  



Planfeststellungsbeschluss - 117 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  4 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BNatSchG 

 

Im Rahmen der 2010 durchgeführten faunistischen Untersuchungen wurde mittels Telemet-

rie für die Kolonie des Großen Mausohrs in Wommen in drei wichtigen Phasen der Wochen-

stubenzeit – Gravidität (10.05-13.05.), Laktation (05.07.-08.07.) und Postlaktation (02.08.-

05.08.) – der Aktionsraum adulter Weibchen bestimmt. Hierfür wurden in jeder Phase der 

Wochenstubenzeit jeweils zehn Individuen im Stift Wommen mit einem Sender versehen. In 

der darauf folgenden Nacht wurde von möglichst jedem Tier mindestens einmal der Aufent-

haltsraum bestimmt. Insgesamt wurden 30 Tiere besendert; von 25 dieser Tiere konnten die 

Aufenthaltsräume ermittelt werden (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 

2010, S. 6 und S. 17). Zusätzlich wurde bei jedem besenderten Tier versucht zu ermitteln, in 

welchem Quartier es den Tag verbrachte.  

Die Aufenthaltsräume befanden sich in einem Gebiet, das vom Philippskopf nordöstlich von 

Ulfen über die Wälder nördlich Nesselröden bis nach Herleshausen reicht und im Süden auf 

Höhe der gedachten Linie Richelsdorf-Gerstungen-Unterellen endet, wobei sich die meisten 

Tiere in den Wäldern südöstlich und südwestlich von Sallmannshausen aufhielten (vgl. Anla-

ge 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, S. 24 und Karte 2). Die Quartiersuche 

ergab, dass neben den Wochenstubenquartieren in Wommen ein Quartier in Sallmanns-

hausen (südlich von Wommen) und eines in Nesselröden (nördlich von Wommen) sowie in 

geringem Umfang Spaltenquartiere in der Talbrücke der A 4 bei Herleshausen genutzt wer-

den (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, S. 18 f.). Diese weiteren 

Quartiere befinden sich im Umkreis von ca. 2-3 km von Wommen und werden regelmäßig, 

wenn auch nur von wenigen Tieren gleichzeitig, genutzt (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, 

Simon & Widdig GbR 2010, S. 24).  

Der Aktionsraum der telemetrierten Tiere der Kolonie erstreckt sich über eine Entfernung von 

ca. 7,5 km rund um die Wochenstubenquartiere in Wommen und umfasst eine Fläche von 

ca. 63 km² (vgl. Unterlage 12.5, S. 11).  

4.2.3.2.3 Keine fehlerhafte Gebietsabgrenzung  

Aus dem Umstand, dass der Aktionsraum des Großen Mausohrs deutlich größer ist als das 

FFH-Gebiet, kann – entgegen der Stellungnahme des BUND (Schreiben der Rechtsanwalts-

kanzlei Riethmüller & Dr. Wagner vom 07.03.2012, S. 42) – nicht gefolgert werden, das Ge-

biet reiche von seiner Flächenausdehnung zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustan-

des der Art nicht aus. Das 1.568 ha große FFH-Gebiet besteht überwiegend (> 900 ha) aus 

altholzreichen Laubwäldern (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung 

2008/2009, S. 81) und umfasst damit in ausreichendem Umfang als Jagdhabitate geeignete 

Flächen. Eine fehlerhafte Gebietsabgrenzung läge nur vor, wenn die Tiere der Kolonie 
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Wommen zur Nahrungssuche auf gebietsexterne Jagdhabitate zwingend angewiesen wären, 

um in einem günstigen Erhaltungszustand zu verbleiben (vgl. BVerwG, Urteil vom 

14.04.2010 - 9 A 5.08 -, Rn. 32). Das Argument des BUND, das FFH-Gebiet reiche von sei-

ner Flächenausdehnung her bei Weitem nicht aus, um den Aktionsraum der in dem Gebiet 

geschützten Großen Mausohren ausreichend zu erfassen, vermag eine fehlerhafte Gebiets-

abgrenzung nicht zu begründen. Es geht nämlich nicht um die Relation zwischen der Größe 

des Aktionsraumes und der Größe der Jagdhabitate, sondern um die zwischen der Größe 

der Kolonie und der Größe der Jagdhabitate. Nur auf letztere ist bei der Prüfung, ob das 

FFH-Gebiet den Großen Mausohren eine ausreichende Nahrungsgrundlage bietet, abzustel-

len. Dies gilt erst recht, wenn man mit dem BUND annimmt, dass der tatsächliche Aktions-

raum der Tiere der Kolonie Wommen deutlich größer ist als der anhand der Ergebnisse der 

Telemetrierung ermittelte (der BUND geht von einem 160-175 km² großen Aktionsraum aus, 

vgl. Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Riethmüller & Dr. Wagner vom 07.03.2012, S. 39). 

Für diesen Fall müsste, folgte man der Argumentation des BUND, das Gebiet – bei einem 

gleich bleibenden Anteil von als Jagdhabitate geeigneten Flächen – mindestens dreimal so 

groß sein. Eine solche Anforderung ist nicht nachvollziehbar (vgl. auch Antwort des Hessi-

schen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

10.12.2012 zu der mit E-Mail der Planfeststellungsbehörde vom 16.10.2012 gestellten Fra-

ge 1).  

Auch der Umstand, dass die altholzreichen Laubwälder des Gebietes nicht in vollem Umfang 

in dem nach den Ergebnissen der Telemetrierung bestimmten Aktionsraum der Tiere der 

Kolonie Wommen liegen, vermag die Annahme einer fehlerhaften Gebietsabgrenzung nicht 

zu begründen. Aus den Ergebnissen der Telemetrierung kann nämlich nicht der Schluss ge-

zogen werden, dass als Jagdhabitate geeignete Flächen, die mehr als 7,5 km vom Wochen-

stubenquartier entfernt sind, nicht genutzt werden (können). In der Grunddatenerfassung 

wird – gestützt auf die Ermittlung von Aktionsräumen Großer Mausohren in anderen FFH-

Gebieten – angenommen, dass die Großen Mausohren in einer Entfernung bis zu ca. 15 km 

um das Wochenstubenquartier herum jagen. Es ist davon auszugehen, dass die Tiere der 

Kolonie Wommen in größerer Entfernung vom Wochenstubenquartier jagen, wenn das Nah-

rungsangebot in der Nähe nicht ausreicht. Dass die Mausohren der Kolonie Wommen – 

möglicherweise nur zeitweilig – in der näheren Umgebung ausreichend Nahrung finden, be-

gründet keine Verpflichtung in einem Umkreis von ca. 7,5 km des Wochenstubenquartiers 

zusätzliche Nahrungshabitate in das FFH-Gebiet einzubeziehen. Dies gilt insbesondere auch 

vor dem Hintergrund des Zusammenhanges des Netzes „Natura 2000“. Ebenso wie die 

Jagdhabitate im FFH-Gebiet auch von Mausohren aus gebietsexternen Kolonien genutzt 

werden, jagen die Mausohren der Kolonie Wommen auch in geeigneten Bereichen anderer 
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FFH-Gebiete, etwa in den zum FFH-Gebiet „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ gehörenden 

Wäldern südlich von Sallmannshausen. Es ist von einem Wochenstubenverbund im Werra-

Meißner-Kreis sowie im angrenzenden Wartburgkreis auszugehen, für den sowohl im hessi-

schen als auch im thüringischen Bereich des Werratales ausreichend Lebensräume inner-

halb von FFH-Gebieten ausgewiesen sind (vgl. Antwort des Hessischen Ministeriums für 

Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 10.12.2012 zu der mit E-Mail 

der Planfeststellungsbehörde vom 16.10.2012 gestellten Frage 1). Eine Erweiterung des 

Gebietes zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes des Großen Mausohrs ist nicht 

erforderlich. 

4.2.3.2.4 Auswirkungen des Vorhabens  

In der FFH-Verträglichkeitsprüfung werden Auswirkungen des Vorhabens auf das Große 

Mausohr betrachtet, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen können. Für die Be-

wertung der Erheblichkeit von Auswirkungen eines Projektes auf in einem FFH-Gebiet ge-

schützte Anhang II-Arten ist der günstige Erhaltungszustand der Art im Sinne der Legal-

definition des Art. 1 Buchst. i FFH-RL das maßgebliche Beurteilungskriterium; ein günstiger 

Erhaltungszustand muss trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben (BVerwG, Urteil 

vom 17.01.2007 – 9 A 20.05 –, Rn. 43). Die Auswirkungen sind anhand der in der Natura 

2000-Verordnung für das Große Mausohr festgelegten Erhaltungsziele zu ermitteln.  

Da das Vorhaben keine Flächen im FFH-Gebiet in Anspruch nimmt, wirkt es sich auf die in 

der Natura 2000-Verordnung festgelegten Ziele  

 Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und Höhlen-
bäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum und Jagdhabitat  

und 

 Erhaltung von funktionsfähigen Winter- und Sommerquartieren 

nicht aus. Auf das Ziel 

 Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen 
Holzschutzmittel zum Einsatz kommen, 

wirkt sich das Vorhaben ebenfalls nicht aus. Beeinträchtigungen des zum Gebiet gehören-

den Wochenstubenquartieres im Dachstuhl des Stiftes Wommen sind bereits aufgrund der 

Entfernung auszuschließen. Das weitere Wochenstubenquartier in der Talbrücke der A 4 

nördlich von Wommen wurde, da seine Nutzung als Wochenstube bei Erlass der Natura 

2000-Verordnung noch nicht bekannt war, nicht in das FFH-Gebiet einbezogen. Zwischen-

zeitlich steht fest, dass die Tiere der Kolonie neben dem Quartier im Stift Wommen auch 
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mindestens einen Hohlraum in der Talbrücke Wommen im Bereich des Pfeilerkopfes des – 

von Bad Hersfeld kommend – ersten Pfeilers der Fahrbahn Richtung Herleshausen nutzen 

und regelmäßig zwischen den Quartieren wechseln. Aufgrund dieser Austauschbeziehungen 

zwischen den beiden von der Kolonie als Wochenstube genutzten Quartieren wird die Ein-

beziehung dieses weiteren Quartiers in die Verträglichkeitsprüfung im Hinblick auf die Siche-

rung des günstigen Erhaltungszustandes des Großen Mausohrs im Gebiet als notwendig 

erachtet (Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, Obere Naturschutzbehörde 

[Dezernat 27.1] vom 18.06.2012, S. 25). Die Planfeststellungsbehörde hat vor diesem Hin-

tergrund die oberste Naturschutzbehörde um Aufklärung gebeten, ob das Quartier in der 

Talbrücke, wäre seine Nutzung als Wochenstube im Zeitpunkt des Erlasses der Natu-

ra 2000-Verodnung bekannt gewesen, als weiterer punktueller Bestandteil des FFH-

Gebietes festgesetzt worden wäre und seine Einbeziehung in das Gebiet im Zuge der beab-

sichtigten Änderung der Natura 2000-Verordnung geplant sei. Die oberste Naturschutzbe-

hörde hat den ersten Teil der Aufklärungsfrage bejaht und zum zweiten Teil der Aufklärungs-

frage mitgeteilt, dass es keine rechtliche Verpflichtung gebe, das Wochenstubenquartier in 

der Talbrücke bei der geplanten Änderung der Natura 2000-Verordnung in den Gebiets-

schutz einzubeziehen (Antwort des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 10.12.2012 zu der mit E-Mail der Planfeststellungsbehör-

de vom 16.10.2012 gestellten Frage 2). Da dieses Wochenstubenquartier jedoch regelmäßig 

und zeitweilig von allen oder der Mehrzahl der Tiere der Kolonie Wommen genutzt wird (vgl. 

Simon & Widdig GbR, Monitoring der Wochenstuben des Großen Mausohrs im Bereich des 

FFH-Gebietes 4825-302 „Werra- und Wehretal“, Kurzbericht 2012, S. 10), muss nach Auf-

fassung der Planfeststellungsbehörde auch sichergestellt sein, dass die dieses Ausweich-

quartier nutzenden Tiere durch das Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt werden. Vor die-

sem Hintergrund hat die Planfeststellungsbehörde vorsorglich das gebietsexterne Quartier in 

der Talbrücke Wommen in die FFH-Verträglichkeitsprüfung einbezogen.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf das Quartier in der Talbrücke sind bereits 

aufgrund der Entfernung auszuschließen. Beeinträchtigungen in der Bauphase könnten auf-

treten, wenn der zwischen dem ersten und dem zweiten Pfeiler unter der Talbrücke durch-

führende Wirtschaftsweg, der als Baustraße genutzt wird, nachts beleuchtet würde (vgl. Ant-

wort der Vorhabenträgerin vom 31.10.2012 auf Frage 4 der Aufklärungsmail der Planfeststel-

lungsbehörde vom 15.10.2012). Da allerdings in diesem Bereich während der Aktivitätspha-

se der Fledermäuse (01.04. bis 31.10.) ein Nachtbauverbot angeordnet ist (vgl. das durch 

die Nebenbestimmung A V 1.3 Nr. 2 konkretisierte planfestgestellte Maßnahmenblatt V12 

FFH), können baubedingte Beeinträchtigungen des Wochenstubenquartiers in der Talbrücke 

ausgeschlossen werden. 
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In Bezug auf das weitere Ziel  

 Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland, 

hat die obere Naturschutzbehörde in ihrer Stellungnahme (Stellungnahme des Regierungs-

präsidiums Kassel, Obere Naturschutzbehörde [Dezernat 27.1] vom 18.06.2012, S. 25) da-

rauf hingewiesen, dass sich dieses Erhaltungsziel auf Hauptflugrouten im Offenland beziehe, 

die sich beim Großen Mausohr regelmäßig außerhalb des Gebietes befänden. Das Ziel be-

schreibe die für den Erhalt der Art existenziell wichtige funktionale Bedeutung der Verbin-

dung zwischen (dem in der Regel in einem Siedlungsgebiet gelegenen) Wochenstubenquar-

tier und den (in der Regel in großflächigen altholzreichen Wäldern und damit in einer gewis-

sen Entfernung zu den Wochenstubenquartieren gelegenen) Jagdgebieten.  

Wie der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde zu entnehmen ist, geht es bei der 

Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit diesem Erhaltungsziel nicht um Beeinträchti-

gungen von Gehölzstrukturen, sondern um Beeinträchtigungen der – sich in der Regel an 

Gehölzstrukturen orientierenden – Hauptflugrouten im Offenland zwischen den für das Gro-

ße Mausohr maßgeblichen Bestandteilen eines FFH-Gebiets (Schutz von Funktionsbezie-

hungen). Aus diesem Grund hat die Planfeststellungsbehörde Auswirkungen des Vorhabens 

auf entsprechende Hauptflugrouten zwischen dem in das Gebiet einbezogenen Wochenstu-

benquartier im Stift Wommen und vorsorglich auch dem Wochenstubenquartier im Pfeiler der 

Talbrücke Wommen und den Jagdhabitaten des Großen Mausohrs im FFH-Gebiet und be-

nachbarten FFH-Gebieten in die Verträglichkeitsprüfung einbezogen. Sie hat dabei auch 

berücksichtigt, dass zahlreiche Tiere der Kolonie Wommen in Wäldern außerhalb eines FFH-

Gebietes, insbesondere in den Wäldern südlich der künftigen Trasse der A 44, jagen.  

4.2.3.2.4.1 Ermittlung von Hauptflugrouten 

Die hauptsächlich genutzten Flugwege der Tiere der Kolonie Wommen wurden durch Detek-

tor-Synchronzählungen an insgesamt 13 Beobachtungspunkten im näheren Umkreis der 

beiden Wochenstubenquartiere an mindestens zwei verschiedenen Tagen ermittelt (vgl. An-

lage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, S. 10-12). Die im nachfolgenden Text 

in Bezug genommenen Beobachtungspunkte sind in der Karte auf Seite 11 des zuvor zitier-

ten Gutachtens dargestellt. 

Nach den Untersuchungsergebnissen von 2010 (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & 

Widdig GbR 2010, S. 11 f.) fliegen die meisten Tiere aus dem Wochenstubenquartier im Stift 

Wommen entlang der Werra in Richtung Südwesten (Beobachtungspunkt 7). Dieses Ergeb-

nis wird auch durch das Ergebnis der Telemetrierung gestützt, wonach die meisten 
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telemetrierten Tiere sich in den Wäldern südöstlich und südwestlich von Sallmannshausen 

aufhielten.  

Der am zweithäufigsten genutzte Flugweg führt von der Talbrücke Wommen in Richtung 

Süden entlang der A 4 (Beobachtungspunkt 11) und quert die A 4 im Bereich einer Wirt-

schaftswegeunterführung südlich des künftigen Kreuzungsbauwerks im Bereich des Auto-

bahndreiecks Wommen (Beobachtungspunkte 4 und 5). Auch einige der aus dem Stift 

Wommen nach Südwesten fliegenden Tiere queren die A 4 im Bereich der Wirtschaftswege-

unterführung. Dieser Flugweg durch die Wirtschaftswegeunterführung unter der A 4 hindurch 

und sodann entlang einer Erosionsrinne in Richtung Westen wird nach Einschätzung der 

Fachgutachter von den Mausohren nicht nur genutzt, um in den Wäldern südlich der künfti-

gen Trasse der VKE 60 zu jagen, sondern dient auch als Verbindung zwischen Wochenstu-

benquartier und Jagdhabitaten im FFH-Gebiet. Die Tiere der Kolonie Wommen fliegen vom 

Wald nördlich des Bilsteins parallel zur künftigen Trasse der A 44 weiter nach Westen bis in 

den Wald nordöstlich des Kleinen Armsbergs und von dort in die Wälder nördlich des Alber-

bergs (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 31.10.2012 auf Frage 2 der Aufklärungsmail 

der Planfeststellungsbehörde vom 15.10.2012). Die Mausohren erreichen so ohne eine 

Durchquerung von Offenland über den geschlossenen, großflächigen Waldkorridor am Alber-

berg die Wälder im FFH-Gebiet. Aus diesem Grund kommt den Wäldern südlich der Trasse 

der VKE 60 in Verbindung mit dem Waldkorridor am Alberberg eine für die Vernetzung von 

Gebietsbestandteilen wichtige Funktion zu (vgl. Unterlage 12.5, S. 14 und 32).  

Am dritthäufigsten fliegen die Tiere der Kolonie von der Talbrücke oder vom Stift Wommen 

kommend unter der Talbrücke Wommen hindurch in Richtung Norden (Beobachtungspunkte 

9 und 8). Diese direkte Verbindung zwischen den Wochenstubenquartieren und den Jagd-

habitaten im FFH-Gebiet wird durch das Vorhaben ebenfalls nicht beeinträchtigt.  

Einzelne Tiere überfliegen die A 4 westlich der Talbrücke Wommen (Beobachtungs-

punkt 13), wobei der in diesem Bereich über die A 4 führende Wirtschaftsweg nicht als 

Querungshilfe genutzt wird. Nur sporadisch – in größerer Zahl wohl dann, wenn die Talbrü-

cke als Quartier genutzt wird – fliegen Große Mausohren nördlich der A 4 entlang der Fahr-

bahn in Richtung Bad Hersfeld in Richtung Bilstein (Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & 

Widdig GbR 2010, S. 12). Am Beobachtungspunkt 1 wurden bei einer Begehung zwei Große 

Mausohren gezählt; bei zwei weiteren Begehungen wurde dort kein Großes Mausohr ge-

zählt. 

Neben der Ermittlung von Flugwegen durch eine Detektor-Synchronzählung an Beobach-

tungspunkten im Umkreis der Wochenstubenquartiere wurden im Bereich der künftigen 
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Trasse der A 44 durch Netzfänge, Transekt-Detektorbegehungen sowie durch den Einsatz 

von Batcorder und Horchboxen Schwerpunkte von Fledermausaktivitäten erfasst. Die Netze 

wurden im Eingriffsbereich in sechs Waldbereichen mit hoher Eignung für Fledermäuse auf-

gestellt. Insgesamt wurden an jedem Standort fünf Netzfänge durchgeführt. Zusätzlich wur-

den an zwei weiteren Standorten jeweils drei Netzfänge durchgeführt, um zu überprüfen, ob 

es sich bei diesen Standorten um geeignete Habitate der Bechsteinfledermaus oder des 

Großen Mausohrs handelt (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, 

S. 5). Für die Detektorbegehungen wurden sieben Transekte anhand der Auswertung von 

Altdaten und einer Vorbegehung im Gelände ausgewählt. Es wurden schwerpunktmäßig 

Bereiche mit hochwertigen Strukturen und einem hohen Konfliktpotenzial, insbesondere für 

räumlich-funktionale Beziehungen ausgewählt. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten 

Transekte im Umfeld möglicher Quartiere. Im Zeitraum Mai bis August erfolgten jeweils 

sechs Detektorbegehungen (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, 

S. 2). 

Anhand der Netzfang- und Detektornachweise hat der Fachgutachter bedeutsame Funkti-

onsbeziehungen u. a. für das Große Mausohr im Bereich der künftigen Trasse der A 44 iden-

tifiziert und wie folgt beschrieben (Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, 

S. 25): „Hierzu gehören vor allem die Waldrandbereiche südlich von Unhausen und 

Breitzbach (siehe Karte 2). Der unregelmäßig verlaufende Waldrand formt zahlreiche Über-

gänge zwischen dem Wald und dem nördlich angrenzenden Offenland. Im Offenland selbst 

befinden sich in der Fortsetzung der Waldspitzen zahlreiche Strukturen, wie z. B. Baumrei-

hen, Heckenzüge, Feldholzinseln oder Gewässerläufe, die von Fledermäusen als Leitstruktu-

ren und Flugrouten genutzt werden. Die nachgewiesenen hohen Aktivitätsdichten im Bereich 

der Waldspitzen […] unterstreichen die hohe Bedeutung dieser Abschnitte der geplanten 

Trasse als Jagdhabitat und als Leitstruktur für das Große Mausohr und andere im Gebiet 

nachgewiesene Fledermausarten.“  

Ebenso wie die Netzfang- und Detektornachweise und die Ergebnisse der Telemetrierung 

sind diese „Funktionsbeziehungen (Leitstrukturen/Flugrouten)“ – zusammen mit den durch 

die Detektor-Synchronzählungen an Beobachtungspunkten in der Umgebung der Wochen-

stubenquartiere ermittelten Flugwegen – in der Karte „Vorkommen und Aktionsraum des 

Großen Mausohrs“ (Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, Karte 2) mit 

roten Pfeilen dargestellt. Außerhalb des Bereichs des künftigen Autobahndreiecks Wommen, 

in dem Flugwege anhand Detektor-Synchronzählungen an zahlreichen Beobachtungspunk-

ten bestimmt wurden, sind weitere sechs, jeweils die künftige Trasse der A 44 querende rote 

Pfeile dargestellt. 
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Alle mit roten Pfeilen gekennzeichneten „Funktionsbeziehungen (Leitstrukturen/Flugrouten)“ 

wurden in Blatt Nr. 2 der Unterlage 12.5 z. T. als graue Pfeile („Funktionsbeziehun-

gen/Flugroute“), z. T. als rot umrandete graue Pfeile („Zerschneidung/Störung von Funkti-

onsbeziehungen zwischen FFH-Gebieten/FFH-Gebietsteilen“) übernommen. Dabei sind mit 

rot umrandeten grauen Pfeilen eine Funktionsbeziehung im Bereich zwischen Kleinem 

Armsberg und Alberberg dargestellt sowie alle Funktionsbeziehungen im Bereich westlich 

des Bauwerks BW 60-15a (Überführung Wirtschaftsweg).  

In Bezug auf diese Differenzierung ist zunächst nicht klar, was mit dem Begriff „Funktionsbe-

ziehungen“ zum Ausdruck gebracht werden soll. Soweit es sich dabei um Flugwege zwi-

schen der Funktion „Wochenstubenquartier“ und der Funktion „Jagd- bzw. Nahrungshabitat“, 

handeln sollte, wird nicht deutlich, nach welchen Kriterien zwischen Funktionsbeziehungen 

und Funktionsbeziehungen zwischen FFH-Gebietsbestandteilen differenziert wird. Auf eine 

entsprechende Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hin wurde erläutert, dass nur den 

die Trasse querenden Flugwegen in der Nähe der Wochenstubenquartiere die Bedeutung 

als „Eingangstor“ in den die Wochenstubenquartiere mit den Jagdhabitaten im FFH-Gebiet 

verbindenden Waldkorridor zwischen Bilstein und Alberberg zukomme (Antwort der Vorha-

benträgerin vom 31.10.2012 zu Frage 2 b der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde 

vom 15.10.2012). 

4.2.3.2.4.2 Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Hauptflugrouten  

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass nur Funktionsbeziehungen im Sinne des 

Erhaltungsziels in die Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen sind, also regelmäßig und nicht 

nur von einzelnen Tieren genutzte Flugwege (Hauptflugrouten) im Offenland zwischen Wo-

chenstubenquartieren und Jagdhabitaten, nicht aber Jagdflüge in Wäldern außerhalb des 

FFH-Gebietes.  

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen von Hauptflugrouten durch Zerschneidung oder Stö-

rungen können dazu führen, dass sich der Erhaltungszustand des Großen Mausohrs im Ge-

biet verschlechtert. Dies kann dadurch geschehen, dass Hauptflugrouten in die Jagdhabitate 

nicht mehr oder nur noch in stark eingeschränktem Umfang genutzt werden und infolgedes-

sen eine ausreichende Nahrungsaufnahme nicht mehr gewährleistet ist. Eine Verschlechte-

rung kann auch eintreten, wenn nicht nur vereinzelt und zeitlich beschränkt (Anpassungs-

phase nach Eintritt einer Veränderung) Tiere der Kolonie von Fahrzeugen erfasst und getötet 

werden.  
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Hauptflugrouten, die von den beiden Wochenstubenquartieren in Wommen in nordwestliche, 

nördliche und nordöstliche Richtung und damit direkt in die Wälder des FFH-Gebietes füh-

ren, werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

Der nach den Untersuchungen von 2010 von den Tieren der Kolonie am häufigsten genutzte 

Flugweg entlang der Werra wird durch das Vorhaben ebenfalls nicht beeinträchtigt. Dieser 

Flugweg führt zu den Wäldern südöstlich von Sallmannshausen, die zum Teil im FFH-Gebiet 

„Werra und Treffurt mit Zuflüssen“ liegen, und möglicherweise auch – sollten die Tiere in 

diesem Bereich die A 4 queren – zu den Wäldern südwestlich von Sallmannshausen.  

Beeinträchtigt wird dagegen der von den Tieren der Kolonie Wommen am zweithäufigsten 

genutzte Flugweg, der im Bereich der Wirtschaftswegeunterführung unter der A 4 hindurch 

entlang einer Gehölzstruktur (Erosionsrinne) in die Wälder nördlich des Bilsteins und südlich 

der Trasse führt. Zwar sind diese Wälder keine maßgeblichen Gebietsbestandteile, jedoch ist 

wegen ihrer Nähe zu den Wochenstubenquartieren davon auszugehen, dass die Tiere der 

Kolonie hier auch nach dem Bau und der Aufnahme des Verkehrs auf der VKE 60 jagen 

werden. Auch nehmen die Fachgutachter an, dass die Tiere der Kolonie Wommen den 

Waldrandbereich zwischen Bilstein und Kleinem Armsberg auch nutzen, um über den Wald-

korridor zwischen Kleinem Armsberg und Alberberg in die Wälder im FFH-Gebiet nördlich 

des Alberbergs zu fliegen.  

Aus diesem Grund ist die Annahme nachvollziehbar, bei den Flugwegen, die von der Talbrü-

cke an der Fahrbahn Richtung Herleshausen der A 4 entlang bzw. vom Stift Wommen ent-

lang einer Gehölzstruktur neben dem Wirtschaftsweg und sodann unter der Wirtschaftswe-

geunterführung hindurch führen, handele es sich um Hauptflugrouten im Sinne des Erhal-

tungsziels. Der Flugweg der von der Talbrücke Wommen kommenden Tiere zur Wirtschafts-

wegeunterführung wird durch den Bau der von der A 44 auf die A 4 in Richtung 

Herleshausen führenden Rampe (östliche Rampe) zerschnitten. Im weiteren Verlauf wird der 

– auch von den vom Stift Wommen kommenden Tieren genutzte – Flugweg durch die Wirt-

schaftswegeunterführung durch den Bau der von der A 44 auf die A 4 in Richtung Bad Hers-

feld führenden Rampe (Rampe Südwest) beeinträchtigt. Die Rampe führt mit einem Brü-

ckenbauwerk über den Wirtschaftsweg und die als Leitstruktur genutzten Gehölze entlang 

der Erosionsrinne (in der Unterlage 3 Blatt Nr. 1 als „Sprengstückenbach“ bezeichnet), wes-

wegen der Flugweg in diesem Bereich nicht zerschnitten wird. Die Beeinträchtigung be-

schränkt sich daher auf die durch die Errichtung des Brückenbauwerks bedingte Verände-

rung des Flugweges sowie die vom Verkehr auf diesem Bauwerk ausgehenden Störungen. 



Planfeststellungsbeschluss - 126 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  4 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BNatSchG 

 

Nach Einschätzung der Fachgutachter kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 

des Großen Mausohrs auch dann nicht ausgeschlossen werden, wenn Tiere, die aus der 

Talbrücke Wommen kommend entlang der südlichen Richtungsfahrbahn der A 4 (Fahrbahn 

Richtung Bad Hersfeld) fliegen, nicht mehr den Waldkorridor zwischen Bilstein und Alberberg 

erreichen. Dabei fliegen sie ab dem Beobachtungspunkt 13 entweder über die Beobach-

tungspunkte 2 und 3 (vgl. die Karte in Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 

2010, S. 11) parallel zur Trasse der A 4 und biegen dann nach Westen ab, um entlang der 

Erosionsrinne in den Wald nördlich des Bilstein zu gelangen, oder sie fliegen am Beobach-

tungspunkt 2 entlang des Wirtschaftsweges zunächst in westliche und dann in südliche Rich-

tung bis zur Erosionsrinne. Obgleich diese – in der Karte „Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele“ (Unterlage 12.5, Blatt Nr. 2) im ersten „Streckenabschnitt“ zwischen dem Quartier 

in der Talbrücke und dem Beobachtungspunkt 13 nicht dargestellte – Flugroute nach den 

Untersuchungen von 2010 nur sporadisch genutzt wird, muss ihre vorhabenbedingte Zer-

schneidung bzw. Störung vermieden werden, um nachteilige Auswirkungen auf den Erhal-

tungszustand des Großen Mausohrs ausschließen zu können (vgl. Antworten der Vorhaben-

trägerin vom 31.10.2012 zu Fragen 2 und 5 a der Aufklärungsmail vom 15.10.2012). Dies ist 

insoweit nachvollziehbar, als die das Wochenstubenquartier in der Talbrücke in Richtung 

Westen verlassenden Tiere – ebenso wie die sie in Richtung Osten verlassenden Tiere – 

entlang der A 4 eine durchgehende und gut ausgeprägte Gehölzstruktur vorfinden, die sie 

Richtung Bilstein leitet. Die Frequentierung der sich an dieser Gehölzstruktur orientierenden 

Flugroute ist davon abhängig, ob und in welchem Umfang das Wochenstubenquartier in der 

Talbrücke Wommen genutzt wird. Da es von den Tieren der Kolonie zeitweilig ausschließlich 

oder ganz überwiegend genutzt wird, ist anzunehmen, dass die Flugroute in dieser Zeit von 

mehr Tieren genutzt wird als im Rahmen der Untersuchungen von 2010 beobachtet. Die 

Flugroute wird durch den Bau der nordwestlichen Rampe sowie durch die Trasse der A 44 

zerschnitten. 

Werden Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit der Wälder am Bilstein – auch im Hinblick auf 

ein vorhabenbedingt erhöhtes Kollisionsrisiko – vermieden und damit die zuvor beschriebe-

nen Hauptflugrouten erhalten, so kann nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde 

ausgeschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der Tiere der Kolonie Wommen 

aufgrund einer unzureichenden oder erheblich erschwerten Nahrungsaufnahme verschlech-

tern wird. Da die am häufigsten genutzte Flugroute nach Süden sowie die direkten Flugrou-

ten von den Wochenstubenquartieren in die Jagdhabitate im FFH-Gebiet durch das Vorha-

ben nicht beeinträchtigt werden, können die Tiere der Kolonie nämlich von den beiden Wo-

chenstubenquartieren aus weiterhin alle als Jagdhabitate in Betracht kommenden Wälder in 

der näheren Umgebung sowie im FFH-Gebiet und benachbarten FFH-Gebieten erreichen.  
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Nach der Einschätzung der Fachgutachter handelt es sich auch bei einem Flugweg, der 

ca. 500-600 m westlich des künftigen Autobahndreiecks Wommen im Bereich einer Wald-

spitze die künftige Trasse der A 44 quert, um eine Hauptflugroute im Sinne des Erhaltungs-

ziels. Dies ist nicht ohne Weiteres nachvollziehbar. Zwar wurden im Bereich dieser Waldspit-

ze zahlreiche Tiere der Kolonie mit Hilfe von Netzfängen und Detektoren nachgewiesen (vgl. 

Antworten der Vorhabenträgerin vom 31.10.2012 zu Fragen 2 a und 5 b der Aufklärungsmail 

vom 15.10.2012), doch belegt dies lediglich eine „hohe Aktivitätsdichte“ im Bereich dieser 

Waldspitze, nicht aber das Bestehen einer sich an Gehölzstrukturen im Offenland orientie-

renden Flugroute zwischen Wochenstubenquartier und Jagdhabitaten im FFH-Gebiet. Eine 

„hohe Aktivitätsdichte“ wurde bei den Untersuchungen von 2010 auch im Bereich anderer 

Waldspitzen festgestellt. Hieraus wurde abgeleitet, dass die Tiere in diesen Übergangsberei-

chen zwischen strukturierten Waldrändern und halboffenem Grünland entlang der künftigen 

Trasse der A 44 jagen (vgl. Anlage 2 zu Unterlage 12.0, Simon & Widdig GbR 2010, 

S. 23 f.). Die hohe Zahl der im Bereich der Waldspitze nachgewiesenen Großen Mausohren 

ist demnach eher ein Indiz dafür, dass Tiere der Kolonie Wommen derzeit in diesem Bereich 

jagen als dafür, dass Tiere der Kolonie künftig – nach dem Bau der VKE 60 der A 44 bzw. 

nach der Freigabe des Verkehrs auf diesem Abschnitt – auf eine Querung in diesem Bereich 

angewiesen sein werden, um vom Wochenstubenquartier aus in die Wälder zwischen 

Bilstein und Kleinem Armsberg zu gelangen.  

Dies gilt ebenso für die weitere für die Sicherung des günstigen Erhaltungszustands des 

Großen Mausohrs als bedeutsam angesehene Funktionsbeziehung zwischen Kleinem 

Armsberg und Alberberg. Bei ihr handelt es sich nicht um einen Flugweg entlang einer 

Gehölzstruktur im Offenland. Vielmehr wird der ca. 750 m breite Waldkorridor insgesamt als 

Leitstruktur angesehen (Antwort der Vorhabenträgerin vom 31.10.2012 zu Fragen 2 c und 

5 c der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 15.10.2012). Dieser Waldkorridor 

dient nach Einschätzung der Fachgutachter der Vernetzung der Wälder zwischen Bilstein 

und Kleinem Armsberg mit den Wäldern im FFH-Gebiet. Allerdings gibt es keine Strukturen, 

die als Leitstrukturen für die Querung der B 400 in diesem Bereich dienen könnten (vgl. die 

Fotos „Besichtigung des Alberbergs im Bereich der Untertunnelung“ im Vermerk der Plan-

feststellungsbehörde vom 30.11.2012 über die am 28.11.2012 durchgeführte Ortsbesichti-

gung). Durch das Vorhaben wird das unstrukturierte Queren der B 400 im Bereich des Wald-

korridors nicht verhindert. Zwar quert die Trasse der A 44 den Waldkorridor, jedoch erfolgt 

diese Querung im Westen in einem Einschnitt unter der B 400 hindurch und sodann auf einer 

Länge von 375 m im Tunnel. Selbst wenn nach den Ermittlungen der Gutachter die Breite 

des Waldkorridors im Bereich des Tunnels auf ca. 275 m reduziert wird, ist er noch ausrei-
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chend breit, um den Großen Mausohren auch künftig zu ermöglichen, in die Wälder im FFH-

Gebiet nördlich des Alberbergs zu fliegen. 

4.2.3.2.5 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Durch die planfestgestellten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung wird sichergestellt, dass 

die Großen Mausohren der Kolonie Wommen sowohl während der Bauzeit als auch nach 

Freigabe des Verkehrs auf der VKE 60 der A 44 die Wälder zwischen Bilstein und Kleinem 

Armsberg erreichen und von dort aus über den Waldkorridor zwischen Kleinem Armsberg 

und Alberberg weiter in die Wälder im FFH-Gebiet fliegen können.  

Die Schadensbegrenzungsmaßnahmen bestehen im Wesentlichen aus dem Schutz beste-

hender Gehölzstrukturen mit Leit- und Schutzfunktion für das Große Mausohr während der 

Bauphase (vgl. planfestgestellte Maßnahme V3), einer Kombination von Querungshilfen 

(Vermeidungsbauwerke V-BW 60-03a und 60-04a) und Leit- und Schutzpflanzungen (plan-

festgestellte Maßnahmen V11.1, G/V1.1, G/A1.1, G3.1, A 9.2, A 15.1 in Kombination mit V3, 

V5 und V8) sowie aus dem im gesamten Bereich des künftigen Autobahndreiecks Wommen 

während der Aktivitätsphase der Fledermäuse (01.04. bis 31.10.) angeordneten Nachtbau-

verbot (siehe die das planfestgestellte Maßnahmenblatt V12 konkretisierende Nebenbe-

stimmung A V 1.3 Nr. 2).  

Leit- und Schutzpflanzungen sollen möglichst eine Vegetationsperiode vor der Verkehrsfrei-

gabe fertig gestellt sein. Schutzpflanzungen verhindern ein bodennahes Einfliegen der Tiere 

in den Straßenbereich und vermeiden Beeinträchtigungen von Flugwegen durch Licht. Da 

sie ihre volle Funktionsfähigkeit erst ab einer Höhe von 3-4 m erreichen, wird ihre Funktion 

zunächst von den mit Schattiermatten o. ä. abzuhängenden Fledermausschutzzäunen (plan-

festgestellte Maßnahme V5) und Irritationsschutzwänden (planfestgestellte Maßnahme V8) 

übernommen. Leitpflanzungen führen zu den Querungshilfen und ersetzen oder verstärken 

vorhandene Leitstrukturen (vgl. Unterlage 12.5, S. 41). Die Planfeststellungsbehörde hat in 

Abstimmung mit der Vorhabenträgerin (vgl. E-Mails der Vorhabenträgerin an die Planfeststel-

lungsbehörde vom 22.11.2012 und vom 11.12.2012) durch Nebenbestimmungen und diese 

konkretisierende Violetteinträge die in den Planunterlagen vorgesehenen Schadensbegren-

zungsmaßnahmen für das Große Mausohr ergänzt, um sicherzustellen, dass die von dem 

Wochenstubenquartier in der Talbrücke Wommen in Richtung Wälder am Bilstein fliegenden 

Tiere auch nach der im Zuge der Bauarbeiten erforderlich werdenden Rodung der Gehölze 

entlang der A 4 eine (Ersatz-)Leitstruktur vorfinden und die Flugwege nicht durch Lichtim-

missionen beeinträchtigt werden.  
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Flugweg südlich entlang der A 4 zur Wirtschaftswegeunterführung 

Nach Verlassen der Talbrücke können sich die Tiere weiterhin an einer flächigen Gehölz-

struktur orientieren, die auf der der A 4 zugewandten Seite nur geringfügig im Zuge der Bau-

arbeiten entfernt werden und ansonsten durch einen Schutzzaun (planfestgestellte Maß-

nahme V3) vom Baufeld abgegrenzt wird. Alternativ können die Tiere nach Verlassen der 

Talbrücke auf der der A 4 abgewandten Seite an der flächigen Gehölzstruktur entlang flie-

gen, die dort ebenfalls durch einen Schutzzaun von dem neu zu bauenden und als Baustra-

ße dienenden Wirtschaftsweg, der von der Talbrücke Wommen kommend nach Südwesten 

abbiegt, abgegrenzt wird. An den Rändern der flächigen Gehölzstruktur ist die Wiederher-

stellung/Anlage von Waldrändern (planfestgestellte Maßnahme G/V1.1) vorgesehen. Diese 

Maßnahme ist entlang des neu zu bauenden Wirtschaftsweges in dem Bereich, in dem die-

ser nach Südosten abbiegt, unter Verwendung großer Pflanzqualitäten mindestens eine Ve-

getationsperiode vor der Entfernung der Gehölze entlang der Fahrbahn Richtung 

Herleshausen der A 4 durchzuführen und durch einen Schutzzaun (planfestgestellte Maß-

nahme V3) gegenüber dem Wirtschaftsweg abzugrenzen (siehe Nebenbestimmung A V 1.3 

Nr. 3 und Violetteintrag in Unterlage 12.2 Blatt Nr. 6). Die in diesem Bereich unmittelbar nach 

Bau des Wirtschaftsweges herzustellende Maßnahme G/V1.1 wird zum Schutz des Flugwe-

ges des Großen Mausohrs vor durch den Verkehr auf der A 4 verursachte Lichtimmissionen 

während der Bauphase durch einen mindestens 3 m hohen lichtundurchlässigen Bauzaun 

entlang der östlichen Grenze des Baufeldes für die östliche Rampe ergänzt (siehe Nebenbe-

stimmung A V 1.2 Nr. 3 und Violetteinträge in Unterlage 12.2 Blatt Nr. 6). 

Durch die Errichtung der von der A 44 auf die A 4 in Richtung Herleshausen führenden 

Rampe (östliche Rampe) wird der weitere Flugweg entlang der A 4 in Richtung Süden zu der 

Wirtschaftswegeunterführung zerschnitten. Aus diesem Grund werden die aus dem Quartier 

in der Talbrücke Wommen kommenden Tiere entlang eines Fledermausschutzzaunes (plan-

festgestellte Maßnahme V5), der auf den ersten 80 m durch eine Lärmschutzwand ersetzt 

wird (vgl. Nebenbestimmung A V 3.1), und neu zu pflanzender Hecken- bzw. Gehölzstruk-

turen im Böschungsbereich (planfestgestellte Maßnahme V11.1) sowie wiederherzustellen-

der bzw. neu anzulegender Waldränder (planfestgestellte Maßnahme G/V1.1) bzw. zu entwi-

ckelnder Strauchhecken (planfestgestellte Maßnahme A9.2) unterhalb der Böschung an der 

Rampe entlang zur Wirtschaftswegeunterführung geleitet. Die planfestgestellte Maßnahme 

A9.2 ist in diesem Bereich auch eine Schadensbegrenzungsmaßnahme für das Große 

Mausohr, was die Planfeststellungsbehörde im planfestgestellten Maßnahmenblatt A9.2 

durch Violetteinträge kenntlich gemacht hat. Die zuvor beschriebenen Maßnahmen G/V1.1 

und A9.2 entlang der östlichen Rampe sind so früh wie möglich im Bauablauf herzustellen 
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und – soweit noch erforderlich – durch einen Schutzzaun gegenüber dem Baufeld abzugren-

zen (vgl. Nebenbestimmung A V 1.3 Nr. 3).  

Den Großen Mausohren stehen darüber hinaus Leitstrukturen entlang der als Baustraße 

dienenden Wirtschaftswege zur Verfügung. Wie bereits erwähnt, wird ab der Wirtschaftswe-

geunterführung unter der Talbrücke Wommen ein neuer, als Baustraße dienender Wirt-

schaftsweg entlang der bestehenden flächigen Gehölzstruktur gebaut. Nach einer Linkskurve 

mündet dieser in den bereits vorhandenen, in südöstliche Richtung führenden Wirtschafts-

weg ein, dessen westlicher Rand von einer bestehenden Gehölzstruktur begrenzt wird. Ab 

der Einmündung des von der Überführung über die A 4 kommenden Wirtschaftsweges in 

den bestehenden Weg wird dieser auf einem kurzen Abschnitt bis unmittelbar nördlich der 

L 3251 neu gebaut. Entlang des westlichen Randes des neuen Wegabschnitts sowie im An-

schluss entlang des nördlichen Randes des nach Westen zur Unterführung führenden Wirt-

schaftsweges wird ein Streuobststreifen aus lokalen Hochstammsorten (planfestgestellte 

Maßnahme A15.1) neu angelegt. Die Maßnahme A15.1 ist mindestens eine Vegetationspe-

rioden vor der Rodung der Gehölze entlang der Fahrbahn Richtung Herleshausen der A 4 

durchzuführen und sodann mit einem Schutzzaun (Maßnahme V3) gegenüber dem als Bau-

straße genutzten Wirtschaftsweg abzugrenzen (siehe Nebenbestimmung A V 1.3 Nr. 6). Die 

Maßnahme A15.1 sowie die nördlich des Regenrückhaltebeckens RRB 4 anzulegenden 

Baumhecken (planfestgestellte Maßnahme V/A1.1) kommen auch den vom Stift Wommen 

zur Wirtschaftswegeunterführung fliegenden Mausohren zugute, die sich derzeit allein ent-

lang der bestehenden Gehölzstruktur südlich des Wirtschaftsweges orientieren.  

Flugweg durch die Wirtschaftswegeunterführung 

Der Flugweg durch die Wirtschaftswegeunterführung unter der A 4 hindurch bleibt erhalten. 

Dass der Wirtschaftsweg als Baustraße genutzt wird, führt vor dem Hintergrund des ange-

ordneten Nachtbauverbots zu keinen Störungen. Der weitere Flugweg entlang der Erosions-

rinne wird durch die Rampe Südwest nicht zerschnitten, da die Erosionsrinne mit einem Brü-

ckenbauwerk (BW 60-16a) mit einer lichten Höhe von 4,70 m und einer lichten Weite von 

50 m überquert wird. Zur Verhinderung von Störungen durch den Straßenverkehr wird auf 

dem Brückenbauwek beidseitig eine lichtundurchlässige und schallmindernde 4 m hohe Irri-

tationsschutzwand (planfestgestellte Maßnahme V8) errichtet. Östlich und westlich des 

Rampenbauwerks ist die Ergänzung bzw. Wiederherstellung einer lückigen Obstbaumreihe – 

nach den Feststellungen im Ortstermin am 28.11.2012 handelt es sich um eine dichte 

Gehölzstruktur, in der Obstbäume stehen (vgl. die Fotos im Vermerk der Planfeststellungs-

behörde vom 30.11.2012 zum Ortstermin) – im Bereich der Erosionsrinne (planfestgestellte 

Maßnahme V/A3.1) vorgesehen. Dort, wo östlich des künftigen Rampenbauwerks die Gehöl-
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ze nicht baubedingt entfernt werden müssen, werden sie ebenfalls durch Schutzzäune (plan-

festgestellte Maßnahme V3) gesichert. Durch diese Maßnahmen und die im Bereich des 

Rampenbauwerks angrenzend an die zu schützenden und zu optimierenden Gehölze vorge-

sehene gelenkte Sukzession zur Offenhaltung (planfestgestellte Maßnahme G/A1.1) werden 

Beeinträchtigungen des Flugweges vermieden. Damit ist sichergestellt, dass die durch die 

Wirtschaftswegeunterführung fliegenden Tiere auch weiterhin entlang der Erosionsrinne in 

die Wälder am Bilstein gelangen.  

Flugweg nördlich entlang der A 4  

Der von einigen das Wochenstubenquartier in der Talbrücke Wommen verlassenden Tiere 

genutzte Flugweg nördlich entlang der Trasse der A 4 wird durch das Vorhaben beeinträch-

tigt. Im Zuge der Bauarbeiten müssen die bestehende Böschung und der an dieser entlang 

führende Wirtschaftsweg geringfügig nach Norden verschoben werden. Aus diesem Grund 

werden die bestehenden Gehölze im Böschungsbereich gerodet. Auf der neuen Böschung 

und zusätzlich auch entlang des Wirtschaftsweges, der im Bereich zwischen der Talbrücke 

und der Einmündung in den die A 4 derzeit überquerenden und im Zuge der Baumaßnah-

men zurück zu bauenden Wirtschaftsweg verlegt wird, werden Strauchhecken als Leit- und 

Schutzpflanzungen (planfestgestellte Maßnahme V11.1) angelegt. Die Maßnahme V11.1 ist 

in diesem Bereich entlang des zu verlegenden Wirtschaftsweges mindestens eine Vegetati-

onsperiode vor der Rodung der Gehölze entlang der Fahrbahn der A 4 durchzuführen (Ne-

benbestimmung A V 1.3 Nr. 4) und während der Bauzeit durch einen mindestens 3 m hohen 

licht undurchlässigen Bauzaun (z. B. mit Folie, Schattenleinen oder vergleichbarem Material 

abgehängter Zaun) von der Baustraße abzugrenzen und (siehe Nebenbestimmung A V 1.2 

Nr. 3 und Violetteinträge in Unterlage 12.2 Blatt Nr. 6). Auf diese Weise wird sichergestellt, 

dass die von der Talbrücke kommenden Großen Mausohren auch während der Bauzeit eine 

sie parallel zur A 4 in Richtung Südwesten führende Leitstruktur vorfinden und der Flugweg 

entlang dieser Leitstruktur vor verkehrsbedingten Lichtimmissionen geschützt ist.  

Im weiteren Verlauf der Baustraße auf den Wirtschaftswegen, die an der geplanten Bauein-

richtungsfläche westlich der nordwestlichen Rampe der A 44 entlang führen, werden die be-

stehenden und als Leitstrukturen dienenden Gehölze während der Bauzeit durch Zäune ge-

schützt (planfestgestellte Maßnahme V3). Darüber hinaus ist eine Ergänzung bzw. Optimie-

rung dieser Gehölze durch die Anlage von Baumhecken als Leitstruktur (planfestgestellte 

Maßnahme V/A1.1) vorgesehen. Eine vorgezogene Durchführung dieser Maßnahme ist je-

doch nicht erforderlich, da in die bestehende hohe und dichte Gehölzstruktur (vgl. das vor-

letzte Foto im Vermerk der Planfeststellungsbehörde vom 30.11.2012 zum Ortstermin) nicht 

eingegriffen wird. Die zu ergänzende Gehölzstruktur führt zu dem Vermeidungsbauwerk V-
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BW 60-03 (Fledermausdurchlass mit Irritationsschutzwand). Der Durchlass mit einer lichten 

Höhe von ≥ 4,50 m und einer lichten Weite von 5,84 m dient in Verbindung mit der planfest-

gestellten Maßnahme G/A1.1 (Offenhaltung/gelenkte Sukzession) dem Erhalt der durch die 

nordwestliche Rampe und die Trasse der A 44 zerschnittenen Flugroute in Richtung Erosi-

onsrinne. Auch im Bereich des Fledermausdurchlasses werden beidseitig entlang der Trasse 

4 m hohe Irritationsschutzwände errichtet. Die südliche Irritationsschutzwand wird durchge-

hend bis zur südwestlichen Rampe und an dieser entlang bis ca. 30 m südlich des Brücken-

bauwerks errichtet. Dadurch wird – in Verbindung mit der entlang der Trasse der A 44 zwi-

schen der südwestlichen Rampe und dem Kreuzungsbauwerk vorgesehenen Maßnahme 

V11.1 – gewährleistet, dass der Flugweg durch die Wirtschaftswegeunterführung nicht durch 

Auswirkungen des Straßenverkehrs, insbesondere Lichtimmissionen, beeinträchtigt wird. 

Darüber hinaus sind entlang der südwestlichen Rampe ebenfalls Leit- und Schutzpflanzun-

gen bzw. Strauchhecken (planfestgestellte Maßnahmen V11.1 und G3.1) vorgesehen.  

Bei der als weitere Schadensbegrenzungsmaßnahme für das Große Mausohr vorgesehenen 

Optimierung von zwei südlich parallel zur Erosionsrinne verlaufenden Heckenstrukturen 

(planfestgestellte Maßnahme A12) handelt es sich nach Einschätzung der Planfeststellungs-

behörde ausschließlich um eine CEF-Maßnahme für die Klappergrasmücke (vgl. C III 5). In 

die jeweils bereits bestehenden Heckenstrukturen wird vorhabenbedingt nicht eingegriffen. 

Auch wurde nicht festgestellt, dass parallel zu dem Flugweg entlang der Erosionsrinne weite-

re Hauptflugrouten des Großen Mausohrs verlaufen. Sollten die Heckenstrukturen den Gro-

ßen Mausohren neben der Gehölzstruktur in der Erosionsrinne als Leitstrukturen dienen, so 

mag ihre Optimierung den Tieren zugutekommen. Sie ist jedoch nicht erforderlich um sicher-

zustellen, dass die Tiere auch künftig die Wälder am Bilstein erreichen. Die Optimierung der 

Heckenstrukturen ist daher zur Vermeidung einer Beeinträchtigung von Hauptflugrouten 

nicht erforderlich. Es handelt sich um eine allein artenschutzrechtlich erforderliche Maßnah-

me, nicht um Schadensbegrenzungsmaßnahmen für das Große Mausohr. Dies hat die Plan-

feststellungsbehörde durch einen entsprechenden Violetteintrag im Maßnahmenblatt A12 

klargestellt.  

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs außerhalb des 

Bereichs des künftigen Autobahndreiecks Wommen 

Die zuvor beschriebenen und planfestgestellten Maßnahmen stellen sicher, dass die Haupt-

flugrouten des Großen Mausohrs im Offenland zwischen den Wochenstubenquartieren in der 

Talbrücke sowie im Stift Wommen und den Wäldern südlich der Trasse der A 44, in denen 

die Tiere jagen und/oder durch die sie in die Wälder im FFH-Gebiet fliegen, erhalten bleiben. 
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Wieso neben der Errichtung des Fledermausdurchlasses ca. 500 m weiter westlich eine er-

neute Querungsmöglichkeit geschaffen werden muss, vermag die Planfeststellungsbehörde 

bereits aus den oben unter 4.2.3.2.4.2 ausgeführten Gründen (keine Hauptflugroute im Sinne 

des Erhaltungsziels) nicht nachzuvollziehen. Die Errichtung der Heckenbrücke Lengforst (V-

BW 60-03a) ist nach Auffassung der Fachgutachter erforderlich, um den aus dem Wochen-

stubenquartier in der Talbrücke kommenden Tieren den „Eingangsbereich am Bilstein in den 

Waldkorridor zum Alberberg“ (Antwort der Vorhabenträgerin vom 31.10.2012 zu Frage 5 b 

der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 15.10.2012) zu ermöglichen. Um in 

die Wälder am Bilstein zu gelangen, nutzen die Tiere der Kolonie Wommen jedoch in erster 

Linie den durch die Wirtschaftswegeunterführung unter der A 4 hindurch und weiter entlang 

der Erosionsrinne führenden Flugweg. Daneben wird sporadisch auch der nördlich entlang 

der A 4 zur Erosionsrinne führende Flugweg genutzt, der durch den Bau des Fledermaus-

durchlasses erhalten wird. Warum dieses Vermeidungsbauwerk durch ein weiteres Vermei-

dungsbauwerk ergänzt werden muss, um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 

des Großen Mausohrs zu vermeiden, ist nicht ersichtlich. Letztlich kann die Frage der FFH-

rechtlichen Erforderlichkeit einer weiteren Querungshilfe jedoch offen bleiben, da die He-

ckenbrücke Lengforst jedenfalls artenschutzrechtlich zur Vermeidung von Kollisionen der im 

Bereich der Waldspitze jagenden Tiere erforderlich ist (vgl. Anhang 1 zu Unterlage 12.4 in 

der Fassung der 3. Planänderung, S. 52) und nicht nur dem Schutz des Großen Mausohrs 

dient (s. u. unter C III 5). Das Kollisionsrisiko wird ansonsten durch die fast im gesamten 

Trassenbereich vorgesehenen Fledermausschutzzäune (planfestgestellte Maßnahme V5) in 

Kombination mit Schutz- und Leitpflanzungen vermieden. 

Auch die FFH-rechtliche Erforderlichkeit von Maßnahmen im Bereich des Waldkorridors zwi-

schen dem Kleinen Armsberg und dem Alberberg kann offen bleiben, da auch die in diesem 

Bereich vorgesehenen und planfestgestellten Maßnahmen jedenfalls artenschutzrechtlich 

erforderlich sind. Dies gilt sowohl für die hier vorgesehenen Schutz- und Leitpflanzungen in 

Kombination mit Fledermausschutzzäunen als auch für die durch die Nebenbestimmung 

A V 1.3 Nr. 2 konkretisierte Beschränkung des Nachtbaus (Maßnahme V 3). 

4.3 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete Nr. 5125-350 „Werra 

zwischen Philippsthal und Herleshausen“ und Nr. 5325-305 „Werra bis Treffurt 

mit Zuflüssen“  

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 

den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Nr. 5125-350 „Werra zwischen Philippsthal und 

Herleshausen“ und Nr. 5325-305 „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ zu dem Ergebnis, dass 
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erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen 

Bestandteilen ausgeschlossen werden können.  

4.3.1 Anlass und Umfang der Verträglichkeitsprüfung 

Anlass für die Durchführung der Verträglichkeitsprüfung ist der Umstand, dass das im Be-

reich der VKE 60 anfallende Niederschlagswasser, das in vier Regenrückhaltebecken ge-

sammelt wird, in die Werra eingeleitet wird.  

Das Oberflächenwasser von den Fahrbahnen der Autobahn wird gesammelt und folgenden 

Regenrückhaltebecken (RRB) zugeführt: 

 RRB 1 am Breitzbach  

 RRB 2 am Gonnermannsgraben 

 RRB 3 am Pfingstgraben  

 RRB 4 südlich der Anschlussstelle an die A 4 (AD Wommen) 

Die Becken werden mit Dauerstau im Absetz- und Rückhaltebereich sowie Vorrichtungen 

zum Rückhalt von Leichtflüssigkeiten konzipiert (vgl. Unterlage 1 in der Fassung vom 

18.04.2011, S. 48 und C III 9.2.1). Dadurch werden Gewässerbelastungen durch Leichtflüs-

sigkeiten und Schwebstoffe vermieden. Die im Winter betriebsbedingt anfallenden und im 

Oberflächenwasser gelösten Streu- und Auftausalze können weder durch Organismen ab-

gebaut noch in nennenswertem Maße ausgefällt oder durch Ionenaustauscher entfernt wer-

den (vgl. Unterlage 12.6 in der Fassung vom 18.04.2011 [Unterlage 12.6], S. 29). Das in den 

Regenrückhaltebecken gesammelte Wasser wird gedrosselt in die Vorfluter eingeleitet. Das 

Wasser aus den RRB 1-3 wird über den Breitzbach bzw. die zuvor genannten Gräben der 

Nesse zugeführt, die bei Wommen in die Werra mündet. Das RRB 4 entwässert über den 

vorhandenen, die Bahnstrecke in einem Durchlass querenden Auslauf eines Regenwasser-

kanals ca. 1000 m oberhalb der Nessemündung in die Werra. Die Einleitung von in Oberflä-

chenwasser gelösten Streu- und Auftausalzen kann die Chloridkonzentration in der Werra 

erhöht werden. Erhöhte Chloridkonzentrationen können – auch bei kurzzeitiger Einwirkung – 

auf Süßwasserorganismen toxisch wirken, indem sie die osmotischen Vorgänge stören (Un-

terlage 12.6, S. 30).  

Abgesehen von der Einleitung von Oberflächenwasser in die Werra sind keine weiteren be-

triebsbedingten Auswirkungen auf die Werra zu besorgen. Aufgrund der Entfernung – der 

Anschluss der A 44 an die A 4 im Bereich des Autobahndreiecks Wommen ist mindestens 
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175 m von der Werra entfernt, sind direkte Schadstoffeinträge in die Werra zu vernachlässi-

gen (vgl. Unterlage 12.6, S. 29). 

Da in dem betreffenden Abschnitt der Werra die Landesgrenze zwischen Hessen und Thü-

ringen im Fluss verläuft, wirkt sich die Einleitung von im Winter zeitweilig salzhaltigen Ober-

flächenwassers in die Werra sowohl auf die zum Gebiet des Landes Hessen gehörende linke 

Seite des Flusses, die Teil des FFH-Gebietes „Werra zwischen Philippsthal und 

Herleshausen“ ist, aus als auch auf die zum Gebiet des Freistaates Thüringen gehörende 

rechte Flussseite, die Teil des FFH-Gebietes „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ ist.  

4.3.2 Gebietsbeschreibungen und Erhaltungsziele 

Die Werra fließt von ihrer Quelle im Raum Eisfeld im Thüringer Wald auf einer Länge von 

ca. 298 km durch die Bundesländer Thüringen, Hessen und Niedersachsen und vereinigt 

sich bei Hannoversch Münden mit der Fulda zur Weser.  

FFH-Gebiet „Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen“ 

Das 97,9 ha große FFH-Gebiet „Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen“ umfasst 

den Flusslauf der Werra zwischen Philippsthal und Dankmarshausen sowie zwischen 

Sallmannshausen und Herleshausen. Im zuletzt genannten Bereich verläuft die Landesgren-

ze zwischen Hessen und Thüringen im Fluss, sodass lediglich die linke Seite des Flusses 

zum FFH-Gebiet gehört. Darüber hinaus ist der Stärkelsbach zwischen Lautenhausen und 

Unterneurode bis zu seiner Mündung in die Werra in Heimboldhausen Teil des FFH-

Gebietes.  

Erhaltungsziele sind nach Anlage 3a der Natura 2000-Verordnung nur für eine Art nach An-

hang II der FFH-RL festgelegt, nämlich die Groppe (Cottus gobio). Diese lauten:  

 Erhaltung durchgängiger, strukturreicher Fließgewässer mit sandig-kiesiger Sohle 
und gehölzreichen Ufern 

 Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologischen 
und chemischen Zustand befinden 

Im Rahmen der durch das Regierungspräsidium Kassel im Mai 2006 beauftragten Grundda-

tenerfassung wurden lediglich die Lebensraumtypen und Anhang II-Arten im und entlang des 

Stärkelbaches erfasst, da für die Werra bereits 2004 eine umfangreiche Fischbestandserfas-

sung durchgeführt worden war (vgl. Institut für angewandte Ökologie, Grunddatenerfassung 

zu Monitoring und Management des FFH-Gebietes Werra zwischen Philippsthal und 

Herleshausen (5125-350), August 2009, S. 1). Die im Oktober und November 2004 durchge-
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führten Befischungen der Werra erstreckten sich u. a. auch auf die Bereiche zwischen 

Philippsthal und Lengers sowie zwischen der Steinmühle bei Wommen und Herleshausen. 

Während im zuerst genannten Bereich eine flächendeckende Besiedlung durch die Groppe 

festgestellt wurde (reproduktive Population), wurden im Abschnitt zwischen Wommen und 

Herleshausen lediglich einzelne adulte Exemplare gefunden (Institut für angewandte Ökolo-

gie, Grunddatenerfassung, August 2009, S. 17). Bei einer im April 2011 durchgeführten 

Kontrollbefischung der Werra im Bereich von drei Probestrecken unterhalb von 

Sallmannshausen bis ca. 500 m unterhalb des Wehres Steinmühle wurde eine einzelne 

Groppe zwischen Sallmannshausen und der Einleitstelle des RRB 4 sowie ein reproduktiver 

Bestand der Groppe direkt unterhalb des Wehres am Kraftwerk Steinmühle ca. 800 m fluss-

abwärts von der Mündung der Nesse nachgewiesen (Unterlage 12.6, S. 34 und 38). Die 

Groppenbestände im Stärkelsbach und in der Werra müssen nach den Erkenntnissen aus 

der Grunddatenerfassung bedingt durch Verrohrung und Querbauwerke als räumlich vonei-

nander getrennte Teilpopulationen betrachtet werden. Während der Stärkelsbach eine her-

vorragende Habitatqualität aufweist, wird die Habitatqualität der Werra nur mit „C“ (mittel bis 

schlecht) bewertet. Gleichwohl wird der Erhaltungszustand beider Teilpopulationen der 

Groppe mit „B“ gut/günstig) und der Groppe insgesamt im FFH-Gebiet als gut/günstig einge-

stuft (Institut für angewandte Ökologie, Grunddatenerfassung, August 2009, S. 23 f.). 

FFH-Gebiet „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ 

Das 2.260 ha große FFH-Gebiet Nr. 5328-305 „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ befindet 

sich im Westen von Thüringen. Es umfasst die Werra vom Quellbereich im Thüringer Wald 

mit Übergangsmooren bis zur Landesgrenze im Werrabergland mit mehreren Nebengewäs-

sern. Im Bereich der Einleitstelle des RRB 4 und der Mündung der Nesse bei Wommen liegt 

nur die rechte Flussseite auf dem Gebiet des Freistaates Thüringen. Nur sie ist daher Teil 

des FFH-Gebietes. Neben der Werra umfasst das FFH-Gebiet Ausschnitte angrenzender 

wertvoller Lebensraumkomplexe wie Auslaugungsseen, Binnensalzstellen und Mähwiesen in 

der Werraaue (Unterlage 12.6, S. 16). Die nächstgelegenen Lebensraumkomplexe liegen 

östlich der A 4 in einer Entfernung von mindestens 2 km zum Autobahndreieck Wommen 

(vgl. Unterlage 12.6, S. 34).  

Nach § 2 Nr. 95 ThürNEzVO sind folgende Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet festgelegt:  

Lebensräume: 

 Salzstellen des Binnenlandes 
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 Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen (besondere Bestände mit bemerkenswerten 
Orchideen) 

 artenreiche Borstgrasrasen 

 Kalkschutthalden 

 Schlucht- und Hangmischwälder 

 Auenwälder mit Erle, Esche und Weide (prioritäre Lebensräume) 

 nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche, kalkhaltige Stillgewässer mit Armleuchter-
algen 

 natürliche nährstoffreiche Stillgewässer 

 Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation 

 Flüsse mit Schlammbänken 

 feuchte Hochstaudenfluren   

 extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes 

 Berg-Mähwiesen 

 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation 

 Hainsimsen-Buchenwälder 

 Waldmeister-Buchenwälder 

 Orchideen-Kalk-Buchenwälder 

 Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwälder 

 bodensaure Fichtenwälder 

Arten: 

 Gelbbauchunke 

 Kammmolch 

 Westgroppe 

 Bachneunauge 

 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

 Mopsfledermaus 
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 Bechsteinfledermaus 

 Großes Mausohr 

 Kleine Hufeisennase 

 Fischotter 

Vorhabenbedingte Auswirkungen durch die zeitweilige Einleitung von salzhaltigem Oberflä-

chenwasser in die Werra sind nur für folgende Erhaltungsziele nicht ohne Weiteres auszu-

schließen (vgl. Unterlage 12.6, S. 34):  

 Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation (LRT 3260) 

 Flüsse mit Schlammbänken (LRT 3270) 

 Westgroppe (Cottus gobio) 

 Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Hierzu enthält der zuletzt im März 2008 aktualisierte Standard-Datenbogen folgende Anga-

ben: 

LRT-Typ/Code Repräsentativi-

tät 

Relative Fläche Erhaltungs-

zustand  

Gesamtbeur-

teilung 

3260 A C C B 

3270 B C C B 

Name Population Erhaltung Isolierung Gesamt 

Cottus gobio C A C A 

Lampetra planeri C A C B 

 

Bewertungskategorien/LRT: 

Repräsentativität: A hervorragend; B: gut; C: signifikant 

Relative Fläche (bezogen auf den gesamten Bestand des LRT in Deutschland): A: >15%; B: 2-15%; C: < 2%  

Erhaltungszustand: A: hervorragend; B: gut; C: mittel bis schlecht 

Gesamtbeurteilung (der Bedeutung des NATURA 2000 Gebietes für den Erhalt des LRT bezogen auf Deutschland): A: hoch;  
B: mittel; C: gering;  

 

Bewertungskategorien/Arten: 

Population (= Anteil der Population dieser Art im Gebiet in Relation zur Gesamtpopulation): A: > 15%; B: 2-15%; C: <2% 

Erhaltung: A: hervorragend; B: gut; C: mittel bis schlecht 
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Isolation (= Isolation der Population in diesem Gebiet im Vergleich zur natürlichen Verbreitung der jeweiligen Art): A: Population 
(nahezu) isoliert; B: Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebietes; C: Population nicht isoliert, innerhalb 
des erweiterten Verbreitungsgebietes 

Gesamtbeurteilung (der Bedeutung des NATURA 2000 Gebietes für den Erhalt der Art in Deutschland): A: hervorragend;  
B: gut; C: mittel-schlecht 

 

Im Untersuchungsgebiet zwischen der Einleitstelle des RRB 4 und dem Wehr beim Kraftwerk 

Steinmühle entspricht die thüringische Seite der Werra dem LRT 3260 und ab dem Wehr 

Steinmühle dem LRT 3270 (vgl. Unterlage 12.6, S. 36 und Blatt Nr. 2). Das Wehr Steinmühle 

ist ca. 1.800 m flussabwärts von der Einleitstelle des RRB 4 und ca. 800 m von der Mündung 

der Nesse entfernt (vgl. Unterlage 12.6, S. 49). Bei den im April 2011 durchgeführten Kon-

trollbefischungen der Werra wurde kein Bachneunauge nachgewiesen (Unterlage 12.6, 

S. 39).  

4.3.3 Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens 

Das Vorhaben kann nur insoweit zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebietes führen, 

als es die Gewässerqualität der Werra verschlechtert und diese Verschlechterung dazu füh-

ren kann, dass sich der günstige Erhaltungszustand der Groppe und des Bachneunauges 

verschlechtert oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der LRT 

3260 und 3270 verhindert wird.  

4.3.3.1 Vorbelastung der Werra 

Die chemische Qualität des Wassers der Werra im FFH-Gebiet ist aufgrund der seit Beginn 

des 20. Jahrhunderts erfolgenden Einleitung salzhaltiger Abwässer aus der Kaliproduktion 

und Niederschlagswassers von den Halden erheblich belastet. Ursächlich hierfür sind aktuell 

vor allem die Einleitungen der K+S KALI GmbH aus dem Verbundbergwerk Werra mit den 

Standorten Wintershall bei Heringen, Unterbreizbach und Hattorf. Für die Einleitungen des 

Verbundbergwerks Werra bestand eine bis zum 30.11.2012 befristete Erlaubnis des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom November 2003, die für den Pegel Gerstungen für Chlorid ei-

nen Grenzwert von 2.500 mg/l festlegte (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Wasserrechtliche 

Erlaubnis zur Einleitung salzhaltiger Abwässer aus dem Werk Neuhof-Ellers in die Werra 

vom 25.06.2012, Az. 31.1/Hef – 79 f 12 – 220/001, S. 45).  

Seit Mai 2007 werden auch im Werk Neuhof-Ellers K+S KALI GmbH anfallende salzhaltige 

Abwässer zum Standort Hattorf des Werkes Werra transportiert und dort in die Werra einge-

leitet. Diese Einleitung war – bis zu der angeordneten Errichtung einer für eine langfristige 

Entsorgung der Abwässer aus dem Werk Neuhof-Ellers erforderlichen Rohrleitung zu einem 

geeigneten Vorfluter – von der dem Verbundbergwerk Werra erteilten Einleiterlaubnis mit 

umfasst (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Wasserrechtliche Erlaubnis vom 25.06.2012, 
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Az. 31.1/Hef – 79 f 12 – 220/001, S. 10 f.). Das Regierungspräsidium Kassel hat mit einem 

Planfeststellungsbeschluss und einer wasserrechtlichen Erlaubnis vom 25.06.2012 den Bau 

und Betrieb einer Rohrleitung von Neuhof nach Philippsthal sowie die Einleitung salzhaltiger 

Abwässer aus dem Werk Neuhof-Ellers über diese Rohrleitung in die Werra genehmigt.  

Mit Bescheid vom 30.11.2012 (Az. 31.1/Hef 79 f 12 – 320/001) hat das Regierungspräsidium 

Kassel der K+S KALI GmbH eine bis zum 31.12.2020 befristete wasserrechtliche Erlaubnis 

zur Einleitung salzhaltiger Halden- und Produktionsabwässer des Werkes Werra in die Werra 

erteilt. Die Erlaubnis vom 30.11.2012 gestattet auch die Einleitung der salzhaltigen Abwässer 

des Werks Neuhof-Ellers (Halden-, Produktions- und Grubenwässer) in die Werra, wobei die 

Einleitmenge aus diesem Werk auf 1,1 Mio. m³/a beschränkt ist. Die Erlaubnis vom 

30.11.2012 ist sowohl hinsichtlich der Gesamteinleitmengen als auch hinsichtlich der einzu-

haltenden Grenzwerte gestaffelt. So dürfen über die Einleitstellen am Standort Hattorf und 

am Standort Wintershall im Zeitraum 01.12.2012-30.11.2013 insgesamt, also inklusive der 

Abwässer des Werks Neuhof-Ellers, max. 10 Mio. m³/a Salzabwasser in die Werra geleitet 

werden; für den Zeitraum 01.12.2013-30.11.2015 reduziert sich diese Menge auf max. 

9 Mio. m³/a und für den Zeitraum 01.12.2015-31.12.2020 auf max. 8 Mio. m³/a. Die Einlei-

tung hat so zu erfolgen, dass unter Berücksichtigung der Vorbelastungen, der diffusen Ein-

träge und der erlaubten Einleitung des Werks Neuhof-Ellers am Pegel Gerstungen die fol-

genden Grenzwerte nicht überschritten werden (24 h-Mischprobe):  

01.12.2012-30.11.2015 90°dH Gesamthärte 

2.500 mg/l Chlorid 

200 mg/l Kalium 

340 mg/l Magnesium 

01.12.2015-30.11.2017 2.100 mg/l Chlorid 

180 mg/l Kalium 

295 mg/l Magnesium 
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01.12.2017-30.11.2019 1.900 mg/l Chlorid 

170 mg/l Kalium 

270 mg/l Magnesium 

01.12.2019-31.12.2020 1.700 mg/l Chlorid 

150 mg/l Kalium 

230 mg/l Magnesium 

 

Darüber hinaus wird seit 1925 an der Werra das im Kalibergbau anfallende Salzabwasser 

versenkt. Bis 2006 wurden über 1 Milliarde m³ Salzabwasser versenkt; in den Jahren 2000-

2006 wurden durchschnittlich 1 Mio. m³/a Salzabwasser versenkt. Als Versenkhorizont dient 

der Kluftgrundwasserleiter Plattendolomit. Unter- bzw. überlagert wird der bis zu 20 m mäch-

tige und natürliches Salzwasser führende Plattendolomit durch mehrere Zehnermeter mäch-

tige abdichtende Gesteinsschichten, so dass er vom unterlagernden Salz bzw. vom überla-

gernden, Süßwasser führenden Kluftgrundwasserleiter (Buntsandstein) getrennt ist. Aller-

dings treten im Bereich von geologischen Störungszonen Salzwasserübertritte in Süßwasser 

führende Grundwasserstockwerke und in Vorfluter als diffuse Einträge auf. Diese diffusen 

Einträge in die Vorfluter bewirken, dass bei niedriger Wasserführung der Grenzwert von 

2.500 mg/l Chlorid am Pegel Gerstungen allein durch diese Einträge erreicht und überschrit-

ten wird. Selbst ohne den durch die Versenkung im Plattendolomit erhöhten Druck liegt der 

natürliche Druck im Plattendolomit in weiten Bereichen über der Geländeoberkante, so dass 

bei natürlich vorhandenen vertikalen Durchlässigkeiten das Wasser aus dem Plattendolomit 

die Oberfläche erreichen kann (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Abteilung Umwelt und Ar-

beitsschutz, Pilotprojekt Werra-Salzabwasser, Endbericht Januar 2007, S. 16). 

Der Pegel Gerstungen stellt die relevante Messstelle zur Ermittlung der aus sämtlichen Ein-

leitungen und diffusen Quellen resultierenden Salzbelastung dar. Am Pegel Gerstungen wird 

das Maximum der Salzbelastung der Werra gemessen. Im weiteren Verlauf flussabwärts 

nehmen die Chloridkonzentration, der Härtegrad und auch die Konzentration sonstiger Be-

lastungen, wie etwa Magnesium, Calcium und Kalium aufgrund Verdünnung sukzessive ab 

(Regierungspräsidium Kassel, Wasserrechtliche Erlaubnis vom 25.06.2012, S. 37 f.).  
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Die Chloridkonzentration am Pegel Gerstungen schwankt stark. Im Zeitraum 01.01.-

30.04.2012 wurden Tageseinzelwerte zwischen 420 mg/l und 2.547 mg/l gemessen (Abfrage 

aus der Weserdatenbank unter www.fgg-weser.de für die Messstation Werra vom 

03.08.2012). Der Jahresmittelwert lag 2010 bei etwa 1850 mg/l (vgl. das nachfolgende, der 

Internetseite der Flussgemeinschaft Weser www.fgg.de entnommene Schaubild). 

 

Oberhalb des durch den Kalibergbau belasteten Bereiches der Werra beträgt der 

Chloridgehalt 38 mg/l. Einen solchen natürlichen, anthropogen weitgehend unbeeinflussten 

Zustand wird die Werra im Bereich unterhalb von Philippsthal in absehbarer Zeit auch dann 

nicht wieder erreichen, wenn die Einleitungen und großräumigen Versenkungen von Salz-

abwasser aus dem Kalibergbau vollständig eingestellt werden. Vielmehr wird erwartet, dass 

sich langfristig am Pegel Gerstungen ein Wert von ca. 500 mg/l einstellen wird (vgl. Unterla-

ge 12.6, S. 32; vgl. auch die „Einschätzung der Chloridbelastung der Werra durch diffuse 

Einträge für das Szenario nach Einstellung der Salzwassereinleitung und der Versenkung 

von Salzwässern“ des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, die vom Regie-

rungspräsidium Kassel in der der K+S KALI GmbH erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis vom 

30.11.2012, Az.  31.1/Hef 79 f 12 – 320/001, S. 28 f. zitiert wird). 

4.3.3.2 Ermittlung der vorhabenbedingten Zusatzbelastung der Werra  

Um die Auswirkungen der indirekten und direkten Einleitung von Oberflächenwasser in die 

Werra abschätzen zu können, hat die Vorhabenträgerin ein „Gutachten über die voraussicht-

http://www.fgg-weser.de/
http://www.fgg.de/
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liche Tausalzbelastung der Nesse und Werra durch Einleitung behandelter Straßenabwässer 

von der A 44, VKE 60“ in Auftrag gegeben. Das vom Büro für Hydrogeologie und Bodenkun-

de Gert Hammer im März 2011 erstellte Gutachten hat jeweils die Chloridkonzentration am 

Auslass der vier Regenrückhaltebecken auf der Grundlage eines von der amerikanischen 

Environmental Protection Agency entwickelten Modells (Storm Water Management Model 

[SWMM]) als Tagesmittelwerte berechnet. Dabei hat es die Eingangsdaten anhand der An-

gaben der – künftig auch für die VKE 60 der A 44 zuständigen – Autobahnmeisterei Kirch-

heim zu Qualität, Ausbringungszeitpunkt und exakten Ausbringungsmengen von Streusalz 

auf der A 4 im Bereich der Anschlussstelle Wommen während der Winterdienstperiode 

2009/2010 ermittelt (vgl. Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, 

S. 15 f.). Dieser Zeitraum betraf einen Winter mit sehr hohem Schnee- und Glätteaufkommen 

verbunden mit einem überdurchschnittlich hohen Verbrauch von Tausalz (vgl. Büro für 

Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 2009, S. 37). Der Winterdienst er-

streckte sich auf den Zeitraum 01.12.2009 (erster Streutag) bis 16.03.2010 (letzter Streutag) 

mit insgesamt 91 Streutagen, an denen im Mittel 2.070 g Salz pro m² Streufläche ausge-

bracht wurden (Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, S. 17). 

Der Tausalzanteil, der über die Entwässerungseinrichtungen einer Autobahn während der 

Winterdienstperiode in den Vorfluter transportiert wird, beträgt Untersuchungen zufolge 

< 60 % (Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, S. 17) und 

hängt vom Ausbau bzw. der Effektivität der Entwässerungseinrichtungen ab. Die vier Regen-

rückhaltebecken, in denen das Oberflächenwasser der VKE 60 der A 44 gesammelt wird, 

sind so dimensioniert, dass sie ein möglichst großes Dauerstauvolumen aufweisen. Dadurch 

kann eine maximale Verdünnung des mit Chlorid belasteten Oberflächenwassers erzielt 

werden. Da alle Becken mit einer Drosseleinrichtung in Form eines Überlaufes ausgestattet 

sind, wird weniger chloridhaltiges Wasser zuerst ausgetragen, während Wasser mit höherem 

Chloridgehalt nur allmählich abfließt. Die Berechnungen ergaben Chlorid-Spitzenkonzen-

trationen von 4.610-6.723 mg/l etwa in der Mitte der Winterdienstperiode 2009/2010, wobei 

für das RRB 1 die höchste und das RRB 4 die niedrigste Konzentration berechnet wurden. 

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Becken beruhen zum einen auf den jeweils an sie 

angeschlossenen Flächen (Verhältnis von versiegelter und unversiegelter Fläche), zum an-

deren auf den unterschiedlichen Dauerstauvolumina (Büro für Hydrogeologie und Boden-

kunde Gert Hammer, März 2011, S. 29). 

Ausgehend von den Berechnungsergebnissen für die Chloridkonzentrationen am Auslass 

der vier Regenrückhaltebecken wurde sodann die maximale vorhabenbedingte Erhöhung der 

Chloridkonzentration in der Werra in Abhängigkeit von der Vorbelastung ermittelt (Mi-
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schungsrechnungen). Den Berechnungen liegen die vom Hessischen Landesamt für Umwelt 

und Geologie (HLUG) jeweils für das Winterhalbjahr zur Verfügung gestellten Daten zu den 

Abflüssen der Nesse im Bereich der Mündung (0,191 m³/s bei Mittelwasserverhältnissen und 

3 m³/s bei Hochwasserverhältnissen) sowie der Werra am Pegel Gerstungen (42,1 m³/s bei 

Mittelwasserverhältnissen und 142,4 m³/s bei Hochwasserverhältnissen) zu Grunde (vgl. 

Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, S. 28). 

Dabei wurden drei unterschiedliche hydrogeologische Systemzustände (Varianten A, B und 

C) betrachtet.  

Variante A 

Bei dieser Variante werden die Konzentrationserhöhungen für die Einleitung mittlerer Dros-

selabflüsse (Tagesmittelwerte des Abflusses) aus allen vier Regenrückhaltebecken bei Mit-

telwasserverhältnissen berechnet. Dabei wird die Erhöhung der Chloridkonzentration in der 

Werra für einen Gewässerknoten unterhalb der Nessemündung unter Berücksichtigung des 

Zuflusses der Nesse mit einer Vorbelastung von 34 mg/l Chlorid (vgl. Büro für Hydrogeologie 

und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, S. 27) und den Einleitungen aus den RRB 1-3 

sowie des direkten Zuflusses aus dem RRB 4 berechnet. 

Variante B 

Die Variante geht von der Einleitung maximaler Drosselabflüsse (= 25 l/s) aus dem RRB 4 

bei Mittelwasserverhältnissen aus. Die Abflüsse aus den RRB 1-3 werden hier nicht betrach-

tet, da es nicht realistisch ist, dass sämtliche maximalen Drosselabflüsse bei Mittelwasser-

verhältnissen parallel die Werra erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass maximale 

Drosselabflüsse nur über einen sehr kurzen Zeitraum auftreten und aufgrund der langen 

Fließwege maximale Abflüsse aus den RRB 1-3 die Werra erst erreichen, wenn diese bereits 

einen erhöhten Abfluss aufweist (vgl. Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Ham-

mer, März 2011, S. 23 f.).  

Variante C 

Die Variante betrachtet die Einleitung maximaler Abflüsse aus allen vier Regenrückhaltebe-

cken bei Hochwasserverhältnissen. Dabei wird – wie bei Variante A – die Erhöhung der 

Chloridkonzentration in der Werra unterhalb der Nessemündung unter Berücksichtigung des 

Zuflusses der Nesse mit den Einleitungen aus den RRB 1-3 in die Nesse und des direkten 

Zuflusses aus dem RRB 4 berechnet. 
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Bei Variante C ist zu berücksichtigen, dass die maximale Drosselabflüsse aus den Becken 

an jedem Untersuchungstag als konstant angenommen wurden. Dieser Fall betrachtet ein 

Worst-Case-Szenario, da maximale Drosselabflüsse nur selten während des Winterdienst-

zeitraumes auftreten. Darüber hinaus führen maximale Drosselabflüsse nur dann zu Erhö-

hung der Chloridkonzentration in der Werra, wenn sie zu der Zeit erfolgen, zu der das Was-

ser in den Regenrückhaltebecken seinerseits hohe Chloridkonzentrationen aufweist. Das 

Auftreten einer solchen Konstellation ist zeitlich eng begrenzt. Um das Dauerstauvolumen in 

den Becken vollständig zu ersetzen, bedarf es folgender Austauschzeiten (Büro für Hydro-

geologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, S. 31 und 33): 

 Dauerstauvolumen maximaler Drossel-

abfluss 

Austauschzeit 

RRB 1 1620 m³ 50 l/s 9,0 h 

RRB 2 664,25 m³ 10 l/s 18,5 h 

RRB 3 1201,25 m³ 10 l/s 33,4 h 

RRB 4 2682,5 m³ 25 l/s 29,8 h 

 

Für die Vorbelastung der Werra wurden drei unterschiedliche Szenarien betrachtet, nämlich 

die derzeit maximal zulässige Chloridkonzentration von 2.500 mg/l am Pegel Gerstungen 

(Szenario 1), der natürliche – also ohne direkte oder diffuse Einleitungen bestehende – 

Chloridgehalt der Werra von 38 mg/l (Szenario 2) sowie der für den Fall, dass künftig keine 

Versenkungen und Einleitungen salzhaltiger Abwässer aus dem Kalibergbau mehr zugelas-

sen werden, prognostizierte Chloridgehalt von 500 mg/l am Pegel Gerstungen (Szenario 3).  

Die Ermittlung der vorhabenbedingten maximalen Zunahme der Chloridkonzentration ergab 

für die zuvor genannten Szenarien und Varianten folgende Ergebnisse (in Klammern jeweils 

die Gesamtkonzentration, vgl. Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 

2011, S. 30-36): 
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 Variante A Variante B Variante C 

Szenario 1 

(Vorbelastung 2.500 mg/l) 

1,1 mg/l 

(2.490 mg/l) 

1,3 mg/l 

(2.501,3 mg/l) 

2,2 mg/l 

(2.451,3 mg/l) 

Szenario 2 

(Grundbelastung 38 mg/l) 

2,1 mg/l 

(40,1 mg/l) 

2,7 mg/l 

(40,7 mg/l) 

3,8 mg/l 

(41,7 mg/l) 

Szenario 3 

(Vorbelastung 500 mg/l) 

1,9 mg/l 

(499,8 mg/l) 

2,4 mg/l 

(502,4 mg/l) 

3,5 mg/l 

(493,9 mg/l) 

 

Da bei den Szenarien 1 und 3 die Nesse eine deutlich geringere Chloridkonzentration auf-

weist als die Werra, tritt durch den – nur für die Varianten A und C relevanten – Zufluss eine 

Verdünnung der Chloridkonzentration der Werra ein. Der Zufluss bewirkt bei Szenario 1 eine 

Minderung der Vorbelastung von 2.500 mg/l auf 2.488,9 mg und bei Szenario 3 von 500 mg/l 

auf 497,9 mg/l (vgl. Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, 

S. 31 und 35). Dagegen wirkt sich der Zufluss der Nesse bei Szenario 2 nicht nachweisbar 

aus (vgl. Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, S. 34).  

Letztlich zeigen alle betrachteten Szenarien und Varianten, dass die betriebsbedingte Einlei-

tung salzhaltigen Oberflächenwassers allenfalls zu geringfügigen Erhöhungen der Chlorid-

konzentration in der Werra führt. Solche geringfügigen Erhöhungen stehen nach Auffassung 

des Gutachterbüros dem Ziel der Wiederherstellung eines guten chemischen Zustands der 

Werra mit einem guten ökologischen Potenzial nicht entgegen (vgl. Büro für Hydrogeologie 

und Bodenkunde Gert Hammer, März 2011, S. 41). 

4.3.3.3 Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 

der FFH-Gebiete 

Das Vorhaben wirkt sich nur auf den chemischen Zustand der Werra aus. Eine jeweils zeit-

lich begrenzte maximale vorhabenbedingte Erhöhung des Chloridgehaltes der Werra bei 

Wommen im Winterhalbjahr um 1,1 bis 3,8 mg/l führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigun-

gen der FFH-Gebiete. Es führt weder zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der 

Groppe und – soweit die Art überhaupt von Auswirkungen des Vorhabens betroffen ist – des 

Bachneunauges, noch steht es der Herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 

Lebensraumtypen 3260 und 3270 entgegen.  
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Das Vorhaben beeinträchtigt nicht das Erreichen des in der Natura 2000-Verordnung für die 

Groppe formulierten Zieles der „Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumin-

dest guten ökologischen und chemischen Zustand befinden“.  

Nach § 7 der hessischen Verordnung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (VO-

WRRL) vom 17.05.2005 (GVBl. I S. 382), geändert durch Verordnung vom 12.07.2010 

(GVBl. I S. 255), ist der chemische Zustand eines Oberflächenwasserkörpers als „gut“ einzu-

stufen, wenn die in Anhang 5 aufgeführten Umweltqualitätsnormen erfüllt sind. Anhang 5 

enthält jedoch keine Umweltqualitätsnorm für Chlorid. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Wasser (LAWA) hat im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

(Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000) Schwellenwerte (Mittelwerte) für Chlorid definiert für 

den Übergang von einem sehr guten zu einem guten Zustand (Hintergrundwert = 50 mg/l) 

und von einem guten zu einem mäßigen Zustand (Orientierungswert = 200 mg/l).  

Die direkte und indirekte Einleitung von Oberflächenwasser aus den Regenrückhaltebecken 

erfolgt in einem Abschnitt der Werra bei Wommen, in dem sich diese – wie im gesamten Be-

reich des FFH-Gebietes „Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen – nicht in einem 

guten ökologischen und chemischen Zustand befindet. Die vorhabenbedingte geringfügige 

Erhöhung der Chloridkonzentration während des Winterhalbjahres steht der Herstellung ei-

nes solchen Zustandes nicht entgegen (Büro für Hydrogeologie und Bodenkunde Gert 

Hammer, März 2011, S. 41).  

Darüber hinaus ist nicht zu erwarten, dass die Werra in absehbarer Zeit eine den LAWA-

Orientierungswert einhaltende oder gar unterschreitende Chloridkonzentration aufweisen 

wird. Vielmehr ist langfristig mit höheren, zumindest aber stark schwankenden 

Chloridkonzentrationen zu rechnen. Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen 

Vorbelastung der Werra mit stark schwankenden Chloridkonzentrationen und einem Jah-

resmittelwert (2010) von ca. 1.850 mg/l, sondern auch für den Fall, dass nach 2020 oder zu 

einem späteren Zeitpunkt die Einleitung von salzhaltigen Abwässern aus dem Kalibergbau 

und Versenkungen nicht mehr zulässig sein sollten. Auch in diesem Fall muss aufgrund der 

Versenkung von Salzabwasser im Plattendolomit mit schwankenden Chloridkonzentrationen 

und einem prognostizierten langfristigen Jahresmittelwert von ca. 500 mg/l in der Werra ge-

rechnet werden.  

Untersuchungen zu den Wirkungen unterschiedlicher Chloridkonzentrationen auf aquatische 

Organismen, die sich in erster Linie auf die für die Fischereiwirtschaft relevanten Fischarten 

bezogen, haben ergeben, dass bei Werten bis zu 200 mg/l keine biologischen Beeinträchti-

gungen zu besorgen sind und bei Werten von 200 bis 400 mg/l Schädigungen empfindlicher 
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Organismen eintreten können sowie bei Wasserpflanzen der Beginn einer Beeinträchtigung 

durch Chlorophyllverlust beobachtet werden kann. Bei Werten > 3.000 mg/l ist bei wenig 

salztoleranten Arten mit einem Fischsterben zu rechnen und bei Werten > 5.000 mg/l mit 

einer biologischen Verödung und einem Verschwinden der Wirbeltiere (vgl. Unterlage 12.6, 

S. 31).  

Der Umstand, dass im Hinblick auf den flächendeckend von der Groppe besiedelten Werra-

abschnitt zwischen Philippsthal und Heringen und der Reproduktivität dieses Vorkommens 

der Erhaltungszustand der Teilpopulation der Groppe in der Werra als günstig eingestuft 

wurde (vgl. Institut für angewandte Ökologie, Grunddatenerfassung, August 2009, S. 17 und 

24), deutet auf eine eher geringe Bedeutung des Chloridgehaltes für die Qualität der Gewäs-

serhabitate hin. Die den LAWA-Orientierungswert um ein Vielfaches übersteigenden Chlorid-

konzentrationen führen nicht zu einem Verlust der Habitatfunktion. Hierfür spricht auch der 

bei den 2011 durchgeführten Kontrollbefischungen erbrachte Nachweis eines – bei den 2004 

durchgeführten Befischungen noch nicht festgestellten – reproduktiven Groppenbestandes 

unterhalb des Wehres Steinmühle. 

Nach einer Studie zum Einfluss von salzhaltigen Abwässern auf die Fließgewässerfauna 

(Makrozoobenthos, Neunauge und Fische) können jegliche negativen Effekte ausgeschlos-

sen werden, solange der Wert von 50 mg/l nicht überschritten wird (vgl. Unterlage 12.6, 

S. 31). 

Für den – aus der Sicht der Planfeststellungsbehörde unwahrscheinlichen – Fall, dass sich 

die Chloridkonzentration in der Werra langfristig auf den natürlichen Gehalt von 38 mg/l re-

duzieren sollte, führten die maximalen vorhabenbedingten zusätzlichen Chlorideinträge nicht 

zu einer Überschreitung des LAWA-Hintergrundwertes von 50 mg/l, bei dem zugleich sämtli-

che negativen Effekte auf aquatische Organismen ausgeschlossen werden können. Soweit 

die Werra langfristig höhere Chloridkonzentrationen aufweist, ist eine zeitlich eng begrenzte 

Erhöhung dieser Chloridkonzentrationen um maximal 1,1 bis 3,5 mg/l (Worst-Case-

Betrachtung) zu gering, um sich negativ auf die Erhaltungsziele Groppe, Bachneunauge, 

LRT 3260 und LRT 3270 auswirken zu können (vgl. Unterlage 12.6, S. 58, bestätigt durch 

die Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Kassel/Dezernat 27.1 vom 18.06.2012, 

S. 26, und des Landratsamtes Wartburgkreis/Untere Naturschutzbehörde vom 23.10.2012, 

S. 1). 
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5 Artenschutz 

Der gesetzliche Artenschutz steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen.  

Nach § 44 Abs. 5 Sätze 1, 5 BNatSchG gelten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG nicht für besonders geschützte Arten (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 BNatSchG), die 

weder eine Europäische Vogelart sind noch in Anhang IV Buchstabe a) oder b) der Richtline 

92/43/EWG aufgeführt sind. Die vorhabenbedingten Wirkungen auf diese Arten werden 

ebenso wie der allgemeine Artenschutz (§ 39 BNatSchG) im Zusammenhang mit der Zulas-

sung des Eingriffs in Natur und Landschaft nach § 17 Abs. 1 BNatSchG behandelt (vgl. unter 

C III 6). 

Für das planfestgestellte Vorhaben VKE 60 (Neubau der BAB 44 Kassel-Herleshausen von 

Tunnel Alberberg bis Autobahndreieck Wommen) wird vorsorglich die Verletzung der arten-

schutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Anhang-IV-Arten 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Kammmolch (Triturus cristatus) und höchst vorsorg-

lich für die Zauneidechse (Lacerta agilis) und die Schlingnatter (Coronella austriaca) ange-

nommen. Die planfestgestellten vorgezogenen Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen 

schließen den vorhabenbedingten Eintritt weiterer artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote aus. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird – sofern in diesem Beschluss keine abweichenden Ausfüh-

rungen erfolgt sind – auf die Unterlage 12.4 in der Fassung der 3. Planänderung verwiesen. 

Die Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten konnten nach 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, Satz 2 BNatSchG zugelassen werden (A III 1.4), da für das plan-

festgestellte Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses strei-

ten, zumutbare Alternativen nicht bestehen und sich der Erhaltungszustand der Populationen 

der betroffenen Arten (Haselmaus, Kammmolch) vorhabenbedingt und für die Zauneidechse, 

Schlingnatter, sofern vorhabenbedingt die jeweilige Population überhaupt beeinträchtigt wird  

– auch unter Berücksichtigung der planfestgestellten Maßnahmen zur Erhal-

tung/Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen) - nicht verschlechtern. Für 

die Arten Haselmaus, Kammmolch, Zauneidechse und Schlingnatter wird eine Wiederher-

stellung des günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert.  

5.1 Bestandsermittlung 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen erlauben eine ausreichende sachge-

rechte Ermittlung und Bewertung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. Den ent-

sprechenden Gutachten und Stellungnahmen ist die Häufigkeit und Verteilung der europa-

rechtlich geschützten Arten im Untersuchungsraum sowie deren Lebensstätten zu entneh-

men (BVerwG, Beschl. vom 13. März 2008 – 9 VR 9.07 – Rn. 31). Eine darüber hinaus ge-
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hende Erstellung eines lückenlosen Arteninventars war daher nicht geboten. Die Prüfung der 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote erfolgte auf der Grundlage des Artenschutzbeitrages 

zum LBP (Unterlage 12.4). Die an den konkreten naturräumlichen Gegebenheiten orientierte 

Auswertung des Vorhabenträgers lässt sichere Rückschlüsse auf die faunistische Ausstat-

tung des Untersuchungsraums zu. Die gewählten Erfassungsmethoden entsprechen dem 

Stand der Technik. Die verwendeten Daten stellen eine hinreichende und aktuelle Grundlage 

für die artenschutzrechtliche Bewertung dar. Gegenteilige Einwendungen des ehrenamtli-

chen Naturschutzes sind zurückzuweisen. Im Einzelnen wurden folgende Unterlagen in die 

Prüfung einbezogen: 

 Unterlage 12.4, Artenschutzbeitrag im Abschnitt VKE 60 in der Fassung der 3. Plan-
änderung, 

 Unterlage 12.0, Erläuterungsbericht in der Fassung vom April 2011 (2. Planände-
rung), 

 Unterlage 12.0, planfestgestelltes Maßnahmenverzeichnis in der Fassung vom De-
zember 2012 (4. Planänderung), 

 Unterlage 12.5, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet Wälder und Kalk-
magerrasen der Ringgausüdabdachung (DE 4926-305) in der Fassung vom April 
2011 (2. Planänderung) 

 Unterlage 12.6, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet Werra zwischen 
Phillipsthal und Herleshausen (DE 5125-350) und Werra bis Treffurt mit Zuflüssen 
(DE 5328-305) in der Fassung vom April 2011 (2. Planänderung) 

Die Bestandserfassung umfasste eine flächendeckende Biotoptypenkartierung (im Jahr 1997 

mit Aktualisierungen 2005 und 2006), eine Kartierung neu hinzugekommener Flächen und 

Überprüfung der bislang kartierten Flächen und Lebensraumtypen in einem 600m breiten 

Korridor entlang der Trasse im Jahr 2010 sowie die von der Vorhabenträgerin veranlassten 

faunistischen Kartierungen der Artengruppen bzw. Arten Fledermäuse, Amphibien, Avifauna, 

Wildkatze im Zeitraum von 1997-2010 (vgl. Unterlage 12.4, S. 7 f.). 

5.2 Verbotstatbestände 

5.2.1 Säugetiere 

5.2.1.1 Wildkatze  

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG stehen dem planfestgestellten Vorhaben für 

die Anhang IV-Art Wildkatze (Felis silvestris silvestris) nicht entgegen. 
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5.2.1.1.1 Bestandssituation 

Die Vorkommen der Wildkatze in Mitteleuropa sind stark zersplittert. In Hessen kommt die 

Wildkatze im Reinhardswald, Kaufunger Wald, Meißner, Söhre, Ringgau, Seulingswald, 

Knüll, Spessart, Rheingau-Taunus, Hochtaunus und Rothaargebirge mit Reproduktions-

nachweisen vor. In den übrigen Teilen Hessens wird die Art sporadisch beobachtet. Vermut-

lich handelt es sich um wandernde Tiere (vgl. Unterlage 12.4 in der Fassung der 

3. Planänderung, Anhang 1, S. 11). Eine vom BUND geforderte weitergehende Untersu-

chung über die Bestandssituation ist, da sie für die artenschutzrechtliche Beurteilung keinen 

weiteren Erkenntnisgewinn verspricht, nicht veranlasst. 

Aus dem Untersuchungsgebiet liegen mehrere Nachweise der Wildkatze durch 

Lockstoffbeprobungen vor. Es wurden mindestens sechs Wildkatzen nachgewiesen. Auf-

grund der Streifgebietsgrößen der Einzeltiere, ist anzunehmen, dass nicht alle Tiere stationär 

im Untersuchungsraum leben. Nachgewiesen wurden daher vermutlich sowohl residente wie 

auch migrierende Wildkatzen. Die Art kommt im gesamten Untersuchungsraum vor und nutzt 

dort Nahrungsräume, insbesondere im Übergang Wald-Offenland. Der ausschließliche 

Nachweis von männlichen Tieren deutet an, dass sich die Population noch in Ausbreitung 

befindet (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 12). 

5.2.1.1.2 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für die Wildkat-

ze nicht ein. Es kommt weder zu einem Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten von 

Wildkatzen noch werden Entwicklungsformen der Wildkatze aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört. Der Planungsraum ist insbesondere für die Wildkatze durch die 

Barrierewirkung der B 400 geprägt, die diese zwar in Einzelfällen, aber nicht gefahrlos que-

ren kann. Im Bereich des Tunnels Alberberg (Bauwerk 60-07a) und der Talbrücke Breitzbach 

(Bauwerk 60-08a) entstehen für die Wildkatze Querungsmöglichkeiten. Es ist jedoch anzu-

nehmen, dass residente und migrierende Wildkatzen außerhalb dieser Bauwerke in den Be-

reich der Fahrbahn gelangen können und dort einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko 

unterliegen. Jedoch ergibt sich ein erhöhtes Kollisionsrisiko hauptsächlich auf Grund der 

deutlichen Erhöhung der Verkehrsmenge und des größeren Querschnittes der Autobahn im 

Vergleich zur bestehenden B 400. Dieses Risiko kann sich aber nicht realisieren, da mögli-

che Kollisionen durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. 

Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 13). Durch die planfestgestellte Maßnahme V4 Wildkatzen-

schutzzaun entlang der kompletten offenen Trassenführung (vgl. planfestgestelltes Maß-

nahmenblatt V4) wird verhindert, dass Tiere in den Bereich der Fahrbahn gelangen, so dass 

ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen ist.  
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5.2.1.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für die Wildkat-

ze nicht ein. Eine bau- und betriebsbedingte Störung von Wildkatzen ist in einer Entfernung 

von mindestens bis zu 100 m vorwiegend in Nahrungshabitaten zwar nicht auszuschließen. 

Zudem entsteht durch die Zäunung der Trasse ein Barriere-Effekt, der jedoch insbesondere 

durch  die technischen Bauwerke BW 60-07a (Alberberg-Tunnel) und BW 60-08a 

(Breitzbach-Talbrücke) stellenweise aufgehoben wird. Ergänzend wirken sich die 

Querungsmöglichkeiten BW 60-10 (Unterführung Wirtschaftsweg Nr. 20 und Graben), V-BW 

60-03 (Fledermaus-Durchlass mit Irritationsschutzwand und BW 60-07 (Heckenbrücke mit 

13,5 m Breite) günstig aus. Nichts anderes ergibt sich aus dem Einwand des BUND, welcher 

die Querungsmöglichkeiten für die Wildkatze auf Grund einer Reduzierung des Tunnels Al-

berberg von ursprünglich 480m auf nunmehr 400m für verringert hält. Hierzu hat die Vorha-

benträgerin zutreffend erwidert, dass die Querungsmöglichkeit deutlich breiter angelegt ist, 

als die Mindestbreite für Grünbrücken nach MAQ in naturnahen, unzerschnittenen Wald mit 

130 m (Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Einwendung des BUND vom 15.08.2012, 

S. 12).  

Insgesamt hat der BUND eingewandt, dass mit Ausnahme des Bereiches des Alberbergtun-

nels und Talbrücke Breitzbach die durch B 400 und A 4 bestehende Barrierewirkung durch 

den Bau der A 44 VKE 60 festgeschrieben und vertieft würde. Die Talbrücke Breitzbach sei 

zudem nur bedingt für die Wildkatze geeignet, da sie direkt am Ortseingang von Unhausen 

liege und daher nicht von der störungsempfindlichen Wildkatze genutzt werde. Hierzu hat die 

Vorhabenträgerin erwidert, dass die bisherige Barrierewirkung der B 400 durch eine Abnah-

me des Verkehrs von 5.500 KfZ/24 h auf 1.000 KfZ/24 h reduziert wird. Eine Anlage von zwei 

MAQ-gerechten und vier ergänzenden, kleineren Querungsbauwerken gewährt eine ausrei-

chend hohe Durchlässigkeit für die Wildkatze. Die Anlage und Erweiterung von Gehölzen 

und Hecken in der Feldflur v. a. auch in Zuordnung zu den Querungsbauwerken fördern die 

Passage durch das Offenland und verbessern die Durchlässigkeit der Feldflur. Ergänzend 

sind eine Reihe von funktional der Wildkatze zuzuordnenden habitatverbessernden und po-

pulationsstützenden Maßnahmen im Wald und waldnahen Offenland vorgesehen (vgl. Erwi-

derung der Vorhabenträgerin auf die Einwendung des BUND vom 15.08.2012, S. 42). Durch 

diese Kombination von Trassengestaltung und Maßnahmen ist eine im Hinblick auf den Stö-

rungstatbestand möglicherweise relevante Barrierewirkung für die Wildkatze nicht gegeben. 

Dem Einwand des BUND, die flächenhafte Entwertung von Bereichen auf 3 km 

Trassenlänge sei weder als Störwirkung beschrieben noch im Hinblick auf die Erheblichkeit 

bewertet worden, ist entgegenzuhalten, dass die Erhöhung des Raumwiderstandes für mobi-
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le Tierarten mit dem Konflikt T1 erfasst wurde. Die vom BUND behauptete flächenhafte Ent-

wertung von 100 m beidseits der Trasse gestaltet sich unter Berücksichtigung der dem Kon-

flikt T1 gegenüberstehenden Maßnahmen (V/A1.1, V/A1.2, G/V1.1, GV1.2, G/A2.1-G/A2.3, 

A1.1(Teilfläche), A2.1-A2.5, A4.1, A4.2, A5, A9.1-A9.3(Teilflächen), A10, A13, A16 und A20) 

deutlich geringer (Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Einwendung des BUND vom 

15.08.2012, S. 40f). Eine erhebliche Störung der Wildkatze durch eine vorhabenbedingte 

Flächenbeeinträchtigung ist daher nicht gegeben. 

Eine insgesamt verbleibende Störung ist nicht erheblich, da eine Verschlechterung des Er-

haltungszustandes der lokalen Population der Wildkatze ausgeschlossen werden kann (vgl. 

Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 14).  

5.2.1.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für die Wildkat-

ze nicht ein. Da sich im Untersuchungsraum nur männliche Wildkatzen befinden, ist eine 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungsstätten ausgeschlossen. Ruhestätten der 

Wildkatze sind nicht an einzelne, besondere Habitatelemente gebunden. Eine räumliche Be-

grenzung oder Beschreibung der Ruhestätten der Wildkatze liegt nicht vor. Konkrete Ruhe-

stätten der Wildkatze sind weder bekannt noch konnten solche erfasst werden (vgl. Unterla-

ge 12.4, Anhang 1, S. 12). Da die Art im Raum ausweichen kann würde selbst bei einer An-

nahme des Vorliegens von betroffenen Ruhestätten zumindest deren ökologische Funktiona-

lität im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben (§ 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG). 

5.2.1.2 Luchs 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Luchs (Lynx lynx). 

Für den Luchs ist nach derzeitigem Kenntnisstand im Untersuchungsraum der A 44 VKE 60 

zwar eine Nutzung als Migrationskorridor (zukünftig) nicht auszuschließen, die aktuellen 

Luchsberichte (Arbeitskreis Hessenluchs 2011 und 2012) führen jedoch keine Luchsmeldun-

gen im näheren Umfeld der VKE 60 auf. Der Schwerpunkt liegt hier eindeutig ca. 40 km wei-

ter nordwestlich im Bereich Söhre/Kaufunger Wald. Es ist somit derzeit von keiner stetigen 

Anwesenheit auszugehen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des 

BUND vom 15.08.2012, S. 21).  

Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit ist somit nicht gegeben. Die Einwendungen 

des BUND hinsichtlich der fachlichen Einschätzungen zum Luchsvorkommen und der 

Luchsbetroffenheit sind daher zurückzuweisen. 
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Unabhängig von der artenschutzrechtlichen Relevanz sind im Verlauf der VKE 60 zudem fast 

durchgehend Zäune vorgesehen. Dies gilt insbesondere für den Waldbereich / -korridor (Al-

berberg/Armsberg) in Verbindung mit dem Tunnel Alberberg. Die für die Wildkatze vorgese-

henen und nutzbaren Querungsmöglichkeiten (Tunnel Aberberg, Talbrücke Breitzbach) wei-

sen zudem auch eine grundsätzliche Eignung für den Luchs auf. Somit kann auch eine (zu-

künftige) Migrationsfunktion des Raumes für diese Art aufrechterhalten werden. Eine Quer-

passierbarkeit der Trasse ist gegeben. Weitergehende luchsspezifische Maßnahmen werden 

hier außerhalb eines Gebietes/Nachweisschwerpunktes mit etablierter Population nicht als 

erforderlich angesehen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des BUND 

vom 15.08.2012, S. 32). Ein vorhabenbedingter Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 BNatSchG für den Luchs wird ausgeschlossen. 

5.2.2 Fledermäuse 

Durch das Vorhaben werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG für die im Untersuchungsraum vorkommenden Fledermausarten (vgl. 

Unterlage 12.4, S. 9) erfüllt.  

5.2.2.1 Bechsteinfledermaus 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Bechsteinfledermaus 

(Myotis bechsteinii). 

5.2.2.1.1 Bestandssituation 

Hessen liegt unmittelbar im Verbreitungszentrum der Art. Die Verbreitung, insbesondere der 

Reproduktionsorte, bleibt jedoch weitgehend auf die niedrigeren Höhenlagen und auf ältere 

strukturreiche Wälder, zumeist mit hohem Eichenanteil beschränkt. Derzeit sind in Hessen 

85 Wochenstubenkolonien und 67 weitere Reproduktionsnachweise bekannt (vgl. Unterlage 

12.4, Anhang 1, S. 17).  

5.2.2.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

In der Fledermausuntersuchung von FÖA im Jahr 2008 wurden im Rahmen von 10 Netz-

fangnächten lediglich ein juveniles Männchen und ein adultes Männchen sowie ein adultes 

Weibchen nachgewiesen. Auf Grundlage dieser Fledermausuntersuchung wird dem Wald-

gebiet am Bilstein, eine unterdurchschnittliche Bedeutung als Jagdgebiet zugemessen. Der 

Teilraum hat für die Bechsteinfledermaus überwiegend eine Funktion als Durchfluggebiet für 

einzelne bis wenige Individuen zwischen Quartier und Jagdgebieten. Am 

Bilstein/Heiligenberg befinden sich vier Quartierbäume der Bechsteinfledermaus. Die Aus-
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flugzählungen ergaben mindestens 24 adulte Bechsteinfledermäuse (vgl. Unterlage 12.4, 

Anhang 1, S. 17). 

Im Zuge der Untersuchungen 2010 wurde eine weitere Kolonie der Bechsteinfledermaus in 

unmittelbarer Trassennähe im Bereich Berlitzgrube/Breitzbachtal gefunden. Die Kolonie hat 

eine Größe von mindestens 46 adulten Weibchen. Die Quartierbäume der Kolonie befinden 

sich sämtlich südlich der Trasse, ein Teil der Jagdgebiete wurde auch nördlich der Trasse 

bis in die Ortsrandlagen von Unhausen an der B 400 gefunden (vgl. Unterlage 12.4, An-

hang 1, S. 17). 

5.2.2.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt für die Bechsteinfledermaus nicht 

ein. Da sich die Fortpflanzungs- und Ruhestätten außerhalb des Eingriffsbereiches befinden, 

ist eine Tötung von Individuen im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn auszuschlie-

ßen. 

Die topographisch bedingten Bauwerke des Vorhabens, Alberberg-Tunnel (BW 60-07a), 

Breitzbach-Talbrücke (BW 60-08a) und die Unterführung Wirtschaftsweg Nr. 20 und Graben 

(BW 60-10), bieten Querungsmöglichkeiten für die Bechsteinfledermaus. Für die stark struk-

turgebunden und niedrig fliegende Bechsteinfledermaus besteht allerdings im Zusammen-

hang mit Trassenquerungen an den übrigen Stellen zwischen Quartieren am 

Bilstein/Heiligenberg sowie Berlitzgrube/Breitzbachtal und Jagdgebieten südlich und nördlich 

der Trasse ein Kollisionsrisiko. Dieses kann durch Maßnahmen gemindert werden, so dass 

ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko auszuschließen ist.  

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Maßnahmen: 

In Bereichen erwarteter häufiger Fledermausquerungen werden zusätzlich zu den topogra-

phisch bedingten Bauwerken, die Bauwerke Heckenbrücke Lengforst (BW 60-04a) und Fle-

dermaus-Durchlass mit Irritationsschutzwand (V-BW 60-03) errichtet. Sie führen zu weiteren 

Querungsmöglichkeiten für die Bechsteinfledermaus. 

Im Bereich von Durchlässen/Heckenbrücken erfolgt die Anlage von lichtundurchlässigen und 

schallmindernden Irritationsschutzwänden, Maßnahme V8. Die in der Planung ursprünglich 

vorgesehene Maßnahme V6 ist im Rahmen der dritten Planänderung durch die Maßnahme 

V8 ersetzt worden.  
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Darüber hinaus werden an der gesamten Strecke Fledermausschutzzäune angebracht, 

Maßnahme V5, bzw. Schutz- und Leitpflanzungen vorgenommen, Maßnahmen V11.1, 

V11.2, V/A 1.1 und V/A2. 

Zur Offenhaltung von Leitkorridoren im Bereich von Querungshilfen wird die Etablierung von 

Gehölzen verhindert, Maßnahme G/A1.1.  

5.2.2.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Bechsteinfledermaus durch das planfestgestellte Vorhaben tritt 

nicht ein. 

Bau- und betriebsbedingt kommt es zu einer Störung in Jagdgebieten der 

Bechsteinfledermaus im Bereich des Breitzbachtales und am Bilstein. Die Störung ist auf den 

Nahbereich der Trasse bis ca. 25 m beschränkt. Ein Ausweich- bzw. Meideverhalten des 

Trassenbereiches und der unmittelbar angrenzenden Jagdhabitate der Bechsteinfledermaus 

ist möglich. Die optische und akustische Störung betrifft nur einen sehr geringen Teil des 

Aktionsraumes der Bechsteinfledermaus. Verbleibende Störungen können von der Art inner-

halb ihres Aktionsraumes kompensiert werden. Die betroffenen Jagdhabitate weisen darüber 

hinaus keine optimale Eignung auf. Die Störungen durch Licht und Lärm sind nicht als erheb-

lich einzustufen. 

Durch die Trasse kommt es für die stark strukturgebunden fliegende Bechsteinfledermaus, 

die regelmäßig die Trasse zwischen den Quartieren und den Jagdhabitaten quert, zu einer 

starken Zerschneidung räumlich-funktionaler Beziehungen, insbesondere im Bereich zwi-

schen Breitzbach, Unhausen und den Waldbereichen südlich der Trasse.  

Die Störung durch Barrierewirkungen wird jedoch durch die bereits zur Vermeidung eines 

signifikant erhöhten Kollisionsrisikos geplanten Maßnahmen (siehe oben) stark minimiert. 

Eine Querung der Trasse ist zukünftig ohne bedeutende Einschränkungen für die 

Bechsteinfledermaus möglich. Die lokale Population der Bechsteinfledermaus wird anhand 

des seltenen Austauschs von Individuen zwischen den verschiedenen Wochenstuben abge-

grenzt. Daher wird im Planungsraum von zwei lokalen Populationen der 

Bechsteinfledermaus am Bilstein und im Bereich Breitzbach ausgegangen (vgl. Unterlage 

12.4, Anlage 1, S. 20). Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der beiden lokalen 

Populationen der Bechsteinfledermaus ist im Ergebnis unter Berücksichtigung der genannten 

Vermeidungsmaßnahmen auszuschließen.  
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5.2.2.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird für die Bechsteinfledermaus vorhabenbe-

dingt nicht ausgelöst. Die nachgewiesenen Quartierbäume der Art liegen außerhalb des Ein-

griffsbereiches. Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

findet somit nicht statt, ebenso wird das Quartierzentrum nicht durchfahren. Im an das Quar-

tierzentrum angrenzenden Bereich (Breitzbachtal) befindet sich zudem lediglich eine Baum-

höhle mit potenzieller Eignung (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 17). Weitere sieben Baum-

höhlen mit einer potenziellen Eignung für Fledermäuse im Eingriffsbereich liegen außerhalb 

der regelmäßig genutzten Quartierbereiche, so dass eine Nutzung dieser Baumhöhlen durch 

die Bechsteinfledermaus nur gering wahrscheinlich ist (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 18). 

Selbst wenn eine Nutzung dieser Höhle unterstellt würde, wäre auf Grund der vorhandenen 

Ausweichmöglichkeiten ein Erhalt der Funktionalität im räumlichen Zusammenhang gemäß 

§ 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG gewahrt. 

5.2.2.2 Großes Mausohr 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Großes Mausohr 

(Myotis myotis). 

5.2.2.2.1 Bestandssituation 

In Deutschland ist das Große Mausohr überall anzutreffen, wobei es einen deutlichen Ver-

breitungsschwerpunkt im Süden hat. Hessenweit sind die Wochenstuben- und Reprodukti-

onsnachweise des Großen Mausohrs über die Landesfläche verteilt, aber mit zwei deutlichen 

Schwerpunkten in Nordosthessen (Naturraum D 47) und Mittelhessen. Zurzeit sind wenigs-

tens 53 Wochenstuben- und 82 Reproduktionsnachweise aus Hessen bekannt (vgl. Unterla-

ge 12.4, Anhang 1, S. 50f.). 

5.2.2.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Wochenstubenquartiere sind aus der Ortslage von Wommen bekannt. Die Kolonie nutzt ei-

nen Dachboden des Seniorenpflegeheims (punktueller FFH-Gebietsbestandteil) und Hohl-

räume im Pfeilerkopf der Talbrücke Wommen (A 4). Des Weiteren werden Hohlräume in der 

Talbrücke Herleshausen und Einzelquartiere in Sallmannshausen genutzt. Die Koloniegröße 

wird aktuell auf rund 150-170 adulte Weibchen geschätzt. Die Telemetrie der Wochenstu-

bentiere aus Wommen ergab eine deutliche Raumnutzung des Raumes südlich der Trasse 

und teilweise nordöstlich der A 4 (vgl. Unterlage 12.4, Anlage 1, S. 51). 
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Das Große Mausohr wurde 1997 jagend im Gerbachsgrund beobachtet. 2008 wurde hier wie 

auch am Keydels-Berg eine Flugroute registriert. Von den Buchenwäldern bei Wommen lie-

gen zahlreiche Jagdbeobachtungen und für die Kuppe des Bilsteins liegen aus dem Jahr 

2008 mehrere Nachweise mittels Netzfang vor(vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 51). 

Im Rahmen quartiernaher Untersuchungen ermittelte FÖA im Jahr 2003 mehrere Flugrouten 

im nahen Umfeld des Quartiers in Wommen. Eine weitere Flugroute wurde entlang eines 

Wirtschaftsweges östlich des Forsthauses Berlitzgrube lokalisiert (vgl. Unterlage 12.4, An-

hang 1, S. 51). 

Im Jahr 2010 wurde das Große Mausohr regelmäßig durch Netzfang, Detektorkartierung und 

automatische Rufaufzeichnung in allen Waldbereichen der VKE 60 nachgewiesen. Die Ver-

bindung zur Wochenstube in Wommen wurde durch Ringdaten und Telemetrie nachgewie-

sen (vgl. Unterlage 12.4, Anlage 1, S. 51). 

5.2.2.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Ein Verstoß gegen die Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt für das Große Mausohr 

nicht vor.  

Am Breitzbach, Pfingstgraben und am Bilstein liegen Jagdgebiete des Großen Mausohrs im 

Eingriffsbereich. Querungen der Trasse auf Flugrouten und in den Jagdgebieten sind in den 

Waldbereichen der VKE 60 und im Nahbereich zur Wochenstube in Wommen nachgewiesen 

(vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 52). An diesen Stellen besteht die Gefahr eines erhhöhten 

Kollisionsrisikos. 

Die Bauwerke Alberberg-Tunnel (BW 60-07a), Breitzbach-Talbrücke (BW 60-08a) und die 

Unterführung Wirtschaftsweg Nr. 20 und Graben (BW 60-10) bieten geeignete 

Querungsmöglichkeiten für das Große Mausohr.  

Zur Vermeidung von Kollisionen werden zusätzlich zu den zuvor genannten topographisch 

bedingten Bauwerken Querungshilfen mit anschließenden Leitstrukturen angelegt sowie Leit- 

und Sperreinrichtungen im Bereich der Flugrouten des Großen Mausohrs errichtet. Die Ver-

meidungsmaßnahmen verhindern einen Anstieg des Kollisionsrisikos über das allgemeine 

Lebensrisiko hinaus. Folgende Vermeidungsmaßnahmen und funktionalen Querungshilfen 

kommen zur Anwendung: 

Maßnahme V5 (Fledermausschutzzaun), Maßnahme V8 (Irritationsschutzwände), Maßnah-

men V11.1 und V11.2 (Anlage von Leit- und Schutzpflanzungen (Strauchhecken), V/A 1.1 

(Anlage von Baumhecken als Leitstrukturen), V/A2 (Optimierung Ufergehölz), Maßnahme 
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V/A3.1 (Optimierung Obstbaumreihe), Maßnahme A9.2 (Entwicklung von Strauchhecken), 

Maßnahme A14 (Entwicklung eines Uferrandstreifens mit angrenzender Nasswiese) und 

Maßnahme G/A1.1 (gelenkte Sukzession zur Offenhaltung). 

Durch die vorgesehenen Wände und Zäune werden die Tiere in der konkreten örtlichen Situ-

ation nur dann von einer Querung der Trasse abhalten, wenn geeignete 

Querungsmöglichkeiten existieren. Die bereits aufgeführten topographisch bedingten Bau-

werke und die Bauwerke Heckenbrücke Lengforst (BW 60-04a), Breite 13,5 m und V-BW 60-

03 Fledermaus-Durchlass mit Irritationsschutzwand führen zu weiteren 

Querungsmöglichkeiten für das Große Mausohr. Diese Querungsbauwerke stellen die Funk-

tion der Fledermausschutzzäune und –schutzwände sicher und vermeiden ein signifikantes 

Kollisionsrisiko.  

5.2.2.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird vorhabenbedingt nicht ausgelöst. 

Die Störung der Großen Mausohren in den Jagdgebieten der Waldspitzen durch Licht oder 

Lärm in einem Bereich von 25-50 m Entfernung von der Trasse ist möglich. 

Die Jagdgebiete des Großen Mausohres im Eingriffsbereich weisen keine essenzielle Be-

deutung für die Art auf. Der Aktionsraum der Wochenstube Wommen geht deutlich über den 

Eingriffsbereich hinaus. Geeignete Jagdhabitate sind in ausreichend Umfang vorhanden. Die 

Beeinträchtigung ist so gering, dass eine erhebliche Störung und eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population ausgeschlossen werden kann (vgl. Unterlage 

12.4, Anhang 1, S. 53). 

5.2.2.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird für das Große Mausohr nicht ausgelöst. 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Großen Mausohrs liegen außerhalb des Eingriffs-

bereiches. Hinweise auf Nutzung von Einzelquartieren im direkten Eingriffsbereich liegen 

nicht vor. Der entsprechende Waldbestand weist auch nur eine geringe Eignung auf. Im Be-

reich der Trassenplanung befinden sich zudem nur acht als Quartier geeignete Baumhöhlen. 

Für keines der potenziellen Quartiere liegt ein Hinweis auf eine Nutzung durch das Große 

Mausohr vor. Es kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten des Großen Mausohres beschädigt oder zerstört werden (vgl. Unter-

lage 12.4, Anhang 1, S. 51).  
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5.2.2.3 Weitere Fledermausarten 

Für die Arten Braunes Langohr (Plecotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis natteri), Gro-

ße Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Wasserfle-

dermaus (Myotis daubentonii) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) kann unter Be-

rücksichtigung der Bauwerke Alberberg-Tunnel (BW 60-07a), Breitzbach-Talbrücke (BW 60-

08a), Unterführung Wirtschaftsweg Nr. 20 und Graben (BW 60-10a), Heckenbrücke 

Lengenforst (V-BW 60-04a), Fledermaus-Durchlass mit Irritationsschutzwand (V-BW 60-03a) 

und der vorgesehenen Maßnahmen V5 (Fledermausschutzzaun), V6 (Blend- und Spritz-

schutzwände), V8 (Irritationsschutzwände), V11.1 (Leit- und Schutzpflanzungen), V11.2 

(Leit- und Schutzpflanzungen), V/A 1.1 (Baumhecken als Leitstrukturen), V/A2 (Optimierung 

Ufergehölz) das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2 BNatSchG ausgeschlossen werden. Die genannten Arten wurden im Bereich des 

Untersuchungsraumes nachgewiesen, haben jedoch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im Bereich der Trasse, so dass auch das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausge-

schlossen werden kann. Im Einzelnen wird auf die Unterlage 12.4, Anhang 1 verwiesen. 

Für die Arten Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Großer Abendsegler (Nyctalus 

noctula), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

und Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) kann der Eintritt artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände ebenfalls sicher ausgeschlossen werden, da keine Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im Eingriffsbereich liegen und die Tiere keiner besonderen Kollisionsgefahr unter-

liegen. Für die genannten Arten können erhebliche Störungen ausgeschlossen werden, da 

entweder eine geringe Störempfindlichkeit vorliegt oder lediglich einzelne Individuen betrof-

fen sein können. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen in der Unterlage 12.4, An-

hang 1 verwiesen. 

Die Einwendung des ehrenamtlichen Naturschutzes, dass Nordfledermaus und 

Nymphenfledermaus bei der Planung berücksichtigt werden müssten, ist zurückzuweisen. 

Für die Nymphenfledermaus gibt es derzeit keinen Nachweis aus dem Untersuchungsraum. 

Hessenweit liegt für die Art nur eine einzige Beobachtung aus Südhessen vor, weshalb eine 

nähere Prüfung der Art nicht veranlasst ist. Von der Nordfledermaus liegen keine Quartier- 

oder Winterquartiernachweise im Trassenbereich vor. Die Art konnte nicht im Planungsraum 

nachgewiesen werden. Daher ist auch für die Nordfledermaus keine weitere artenschutz-

rechtliche Prüfung veranlasst. Etwas anderes würde sich auch für den Fall nicht ergeben, 

dass einzelne Tiere den Planungsraum auf dem Weg zu ihren Winterquartieren queren 

könnten (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des BUND vom 
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15.08.2012, S. 57). Für die genannten Fledermausarten kann somit der Eintritt von Verboten 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden.  

5.2.3 Vögel 

Durch das Vorhaben werden bezogen auf die europäischen Vogelarten keine Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

Die Vorhabenträgerin hat die im Planungsraum vorkommenden europäischen Vogelarten 

ermittelt (vgl. Unterlage 12.4, S. 9ff.). Die acht Vogelarten, Braunkehlchen, Gartenrot-

schwanz, Habicht, Pirol, Reiherente, Teichrohrsänger, Wachtel und Wanderfalke wurden von 

der Prüfung ausgeschieden, da diese Arten nur als Nahrungsgast oder Durchzügler erfasst 

wurden (vgl. Unterlage 12.4, S. 11). 

Entsprechend der im Artenschutzleitfaden für Hessen (Stand Mai 2010) vorgeschlagenenen 

Vorgehensweise, hat die Vorhabenträgerin die europäischen Vogelarten, welche sich nach 

Einschätzung der Staatlichen Vogelschutzwarte für das Land Hessen in einem günstigen 

Erhaltungszustand befinden (Artenschutzleitfaden Hessen 2010, Anhang 3, S. 10 f.) einer 

vereinfachten tabellarischen Prüfung unterzogen (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 2). Auf der 

Grundlage dieser Prüfung wurde mit Gewissheit der vorhabenbedingte Eintritt der Zugriffs-

verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für 51 Arten, teilweise unter Hinweis auf ergänzend für 

die jeweilige Art geeignete landespflegerische Maßnahmen im Rahmen der Eingriffsrege-

lung, ausgeschlossen. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser Einschätzung an. 

Für 29 europäische Vogelarten hat die Vorhabenträgerin eine vertiefte Prüfung vorgenom-

men (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 86 ff.).  

Für 21 Arten (Bluthänfling, Girlitz, Haussperling, Hohltaube, Kernbeißer, Kleinspecht, Kolkra-

be, Kuckuck, Mittelspecht, Rohrammer, Sperlingskauz, Stieglitz, Stockente, Trauerschnäp-

per, Turteltaube, Uferschwalbe, Wacholderdrossel, Waldlaubsänger, Waldohreule, Wald-

schnepfe und Zwergtaucher) wurde im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag festgestellt, dass 

diese bereit auf Grund ihres Abstandes zur geplanten Trasse, der Ausgestaltung des Vorha-

bens, der Bauzeitenregelung oder auf Grund der ausreichender Ausweichmöglichkeiten kei-

nen Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllen (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, 

S. 86 ff.). Dieser Einschätzung schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

Insgesamt 8 europäische Vogelarten (Baumpieper, Feldlerche, Feldsperling, Grauspecht, 

Klappergrasmücke, Raufußkauz, Rotmilan und Schwarzmilan) sind vertieft zu betrachten, da 

entweder Maßnahmen erforderlich sind, um den Eintritt von Verbotstatbeständen zu verhin-
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dern oder Einwendungen und Stellungnahmen eine vertiefende Auseinandersetzung erfor-

dern. 

5.2.3.1 Baumpieper 

Die europäische Vogelarten Baumpieper (Anthus trivialis) wird durch das planfestgestellte 

Vorhaben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Verwirklichung der artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt.  

5.2.3.1.1 Bestandssituation 

Der Brutbestand in Deutschland wird auf 500.000-700.000 Paare geschätzt. In Hessen ist 

der Baumpieper weit verbreitet. Der aktuelle hessische Bestand des Baumpiepers umfasst 

4.000-8.000 Reviere. Er hat langfristig (von 1980 bis 2005) stark abgenommen und kurzfris-

tig (von 2005 bis 2010) leicht abgenommen (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 86 f.). 

5.2.3.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Im Untersuchungsraum wurden 20 Reviere des Baumpiepers ermittelt, für die Brutverdacht 

besteht. Ein Revier befindet sich im unmittelbaren Trassenbereich. Die Art besiedelt bevor-

zugt die Waldrandlagen und Gehölzreihen im Westen des Untersuchungsraumes. Lokal 

werden hier hohe Bestandsdichten erreicht (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 87).  

5.2.3.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird durch das geplante Vorhaben für 

den Baumpieper nicht ausgelöst. 

Durch die baubedingte Zerstörung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist während der 

Baufeldfreimachung die Tötung von Juvenilen im Nest möglich. Daher erfolgt die Baufeld-

freimachung außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar. Eine Tö-

tung oder Verletzung von Tieren wird vollständig vermieden. 

Aufgrund der geringen Reviergröße des Baumpiepers und des Nahrungserwerbes vornehm-

lich am Boden in krautiger Vegetation besteht kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko für 

den Baumpieper, da nicht zu erwarten ist, dass die Art regelmäßig in den Verkehrsraum ein-

fliegt. 

5.2.3.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Verbot einer erheblichen Störung § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt für die Art Baumpie-

per vorhabenbedingt nicht ein. 
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Für den Baumpieper sind betriebs- und anlagebedingte Störwirkungen durch Lärm und Zer-

schneidungswirkungen zu erwarten. Innerhalb der kritischen Effektdistanz von 200 m (Kieler 

Institut für Lanschaftsökologie, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010 [KIfL 

2010], S. 25) liegen neben einem von der Trasse unmittelbar überbauten Revier insgesamt 

acht Reviere. Hiervon befindet sich innerhalb einer Entfernung von 100 m vom Fahrbahn-

rand ein Revier. Durch die Störung ist von einer 40%igen Abnahme der Habitateignung vom 

Fahrbahnrand bis 100 m Entfernung und von einer 10%igen Abnahme von 100 m bis 200 m 

Entfernung vom Fahrbahnrand auszugehen (KIfL 2010, S. 21). Hierdurch kommt es im 200 

m-Band beidseits der Trasse zu einer Verringerung der Anzahl der Brutreviere von acht auf 

sechs Reviere.  

Eine vertiefte Raumanalyse wurde nicht durchgeführt, da der Baumpieper Singflüge oberhalb 

der Baumwipfel durchführt und daher keine Minderung der Störung durch topografische Ge-

gebenheiten anzunehmen ist (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 8). 

Eine Verlagerung von insgesamt mehr als einem Revier in ungestörte Bereiche ist ohne 

Maßnahmen nicht möglich, da ein wesentlicher Teil des Waldrandes im 200 m-Wirkband 

liegt und nicht mehr ausreichend geeignete, nicht gestörte und nicht bisher schon durch den 

Baumpieper besiedelte Habitate vorhanden sind.  

Landesweit weist der Baumpieper einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand auf. Der 

Erhaltungszustand der lokalen Population ist derzeit aufgrund der verhältnismäßig hohen 

Siedlungsdichte, den günstigen Habitatstrukturen mit gut strukturierten Waldrändern und der 

geringen Gefährdung als günstig einzustufen. Die lokale Population im Naturraum „Nessel-

röder Mulde“ weist aufgrund ihrer Größe und der vorhandenen guten Habitatausstattung eine 

hohe Bedeutung für den landesweiten Erhaltungszustand der Art auf. Die Ergebnisse der 

avifaunistischen Kartierungen zeigen, dass der Baumpieper im Raum nicht flächendeckend 

gleichmäßig verbreitet ist, sondern lokale Dichtezentren in Bereichen mit besonderer 

Habitateignung aufweist. Zwischen den Dichtezentren im Planungsraum der A 44 sind weit-

gehend baumpieperfreie Areale zu erkennen, in denen allenfalls einzelne Reviere übrig ge-

blieben sind. Eine analoge Entwicklung ist auch für den Raum außerhalb des Planungsrau-

mes anzunehmen. Derzeit sind nur noch zwei lokale Dichtezentren zu erkennen, der ehema-

lige Standortübungsplatz Sontra sowie der südliche Teil des Naturraumes „Nesselröder Mul-

de“ mit für den Baumpieper sehr guten Habitatbedingungen in Form von extensiven Wald-

Grünlandübergängen im ehemaligen Zonenrandgebiet. Für die Abgrenzung der lokalen Po-

pulation werden daher die geeigneten Habitatstrukturen für den Baumpieper im Naturraum 

„Nesselröder Mulde“ und den unmittelbar angrenzende Bereichen herangezogen. Nach dem 
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Verbreitungsatlas der Brutvögel in Hessen ist von einem Gesamtbestand von ca. 20-40 

Brutpaaren bei stark abnehmenden Beständen, hervorgerufen durch negative Veränderun-

gen in den Brutgebieten, auszugehen (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 88 f.).  

Durch die lebensraumverbessernden Maßnahmen A1.2 (Anlage/Entwicklung von 

Extensivwiesen aus Ackerflächen), A9.1 (Entwicklung von Strauchhecken), A 10 (Auffors-

tung und Entwicklung naturnaher Laubwälder), A15.2 (Anlage eines lockeren Baumbestands 

aus Hochstämmen) und A20 (Entwicklung eines lichten Waldrandes) werden ausreichend 

geeignete Habitatstrukturen geschaffen, um die Populationsgröße und eine ausreichende 

Flächengröße günstiger Habitatstrukturen für den Baumpieper zu erhalten, so dass vorha-

benbedingt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population eintritt.  

Bei der Auswahl der Maßnahmen wurden aus den bereits für andere Zwecke geplanten 

Maßnahmen diejenigen ausgewählt, welche zumindest in Teilbereichen eine Eignung als 

Bruthabitat des Baumpiepers aufweisen. Der Maßnahmenumfang orientiert sich an der fach-

lichen Einschätzung, dass die durchschnittliche Reviergröße des Baumpiepers in Deutsch-

land ca. einen Hektar beträgt. Bei ungünstiger Revierausstattung können die Reviere im Ein-

zelfall deutlich größer sein. Für die zwei betroffenen Reviere wurde vorsorglich ein erhöhter 

Bedarf von etwa 1,5 Hektar pro Revier angenommen, weshalb ein Umfang für die vorgese-

henen Maßnahmen von insgesamt ca. drei Hektar vorgesehen wurde (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 8 f.). 

Eine erhebliche Störung des Baumpiepers ist unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Maßnahmen somit in jedem Fall auszuschließen.  

5.2.3.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen, zu entnehmen oder zu zer-

stören, § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, tritt vorhabenbedingt nicht ein. 

Es ist davon auszugehen, dass ein Revier des Baumpiepers anlagebedingt vollständig zer-

stört wird. Der Baumpieper weist eine hohe Gebietstreue, Brutorts- und Revier-, sowie Ge-

burtsorttreue auf. Daher werden die gleichen Reviere mit einer sehr hohen Wahrscheinlich-

keit so lange wiedergenutzt, wie die Habitatstrukturen geeignet sind. Eine Nutzung des Brut-

revieres südlich von Unhausen und eine Anlage von Nestern innerhalb des Revieres sind 

zukünftig für den Baumpieper nicht mehr möglich (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 87). 

Allerdings wird die ökologische Funktion des überbauten Revieres im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt, da der Baumpieper zu kleinräumigen Verlagerungen seines Brut-

revieres in der Lage ist, § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG. Es ist davon auszugehen, dass auf-
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grund der langen, strukturierten Waldränder noch gut geeignete Habitate außerhalb des re-

levant beeinträchtigten Bereichs vorhanden sind, um zumindest eine Revierverlagerung zu 

ermöglichen (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 87).  

5.2.3.2 Schwarzmilan und Rotmilan 

Die europäischen Vogelarten Schwarzmilan (Milvus migrans) und Rotmilan (Milvus milvus) 

werden durch das planfestgestellte Vorhaben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Ver-

wirklichung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt.  

5.2.3.2.1 Bestandssituation 

Die deutschen Vorkommen des Schwarzmilans liegen vor allem in den feuchten Niede-

rungsgebieten und den großen Flusstälern, wobei besonders die Rheinauen zu erwähnen 

sind. Der deutsche Bestand an Brutpaaren wird auf ca. 5.000-7.500 geschätzt. Hessen be-

sitzt mit dem Kühkopf ein Gebiet mit besonders hohem Bestand. Die weiteren Vorkommen 

finden sich vor allem in den Tälern von Main, Lahn und Kinzig. Der aktuelle hessische Be-

stand des Schwarzmilans umfasst 400-650 Reviere. Er hat langfristig (von 1980 bis 2005) 

stark zugenommen und kurzfristig (von 2005 bis 2010) leicht zugenommen (vgl. Unterlage 

12.4, Anlage 1, S. 162 f.) 

Der Rotmilan gehört zu den wenigen Vogelarten mit vorwiegend europäischer Verbreitung. 

In Deutschland brütet mehr als die Hälfte des Weltbestandes. Die Anzahl der Brutpaare in 

Deutschland wird mit 10.000-14.000 Brutpaaren angegeben. Dabei liegt der Bestands-

schwerpunkt in Ostdeutschland. In Hessen ist der Rotmilan ein landesweit weit verbreiteter 

Brutvogel. Der aktuelle hessische Bestand des Rotmilans umfasst 1.000-1.300 Reviere. Er 

hat langfristig (von 1980 bis 2005) leicht zugenommen und kurzfristig (von 2005 bis 2010) 

leicht abgenommen (Unterlage 12.4 Anlage 1, S. 157f.). 

5.2.3.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Für den Schwarzmilan besteht aus den Jahren 2010 und 2011 ein Brutnachweis südlich der 

Trasse an den Hängen zum Werratal in ca. 50 m Entfernung zur Trasse. 

Der Rotmilan wurde mit einem Brutpaar im Untersuchungsraum nachgewiesen, wobei sich 

der Brutplatz in einer Waldspitze südlich der Trasse in ca. 70 m Entfernung von der Trasse 

befindet. 

5.2.3.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird durch das geplante Vorhaben we-

der für den Schwarzmilan noch für den Rotmilan ausgelöst. 
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Eine Verletzung oder Tötung von Tieren am Nest ist ausgeschlossen, da sich für beide Arten 

keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im unmittelbaren Eingriffsbereich befinden.  

Sowohl der Schwarzmilan als auch der Rotmilan weisen ein allgemein hohes Kollisionsrisiko 

auf, da die Arten auch Aas von Straßenrändern aufnehmen. Es besteht jedoch kein über das 

allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes Kollisionsrisiko. Hierfür spricht zum einen die Vor-

belastung im Raum durch das bestehende Straßennetz, insbesondere durch die B 400 und 

die A 4. Zum anderen nimmt das Kollisionsrisiko mit steigender Verkehrsdichte ab. Die Nah-

rungssuche am Straßenrand gehört zu den typischen Verhaltensweisen des Schwarz- und 

des Rotmilans (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 159 und 164). Insgesamt lässt sich feststel-

len, dass durch die planfestgestellte Autobahn kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko für 

die Arten entsteht. 

5.2.3.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Verbot einer erheblichen Störung § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt für die Arten 

Schwarzmilan und Rotmilan vorhabenbedingt nicht ein. 

Der Schwarzmilan mit einer Brutplatzentfernung von ca. 50 m zur geplanten Trasse und der 

Rotmilan mit einer Brutplatzentfernung von ca. 70 m zur geplanten Trasse befinden sich je-

weils innerhalb der Fluchtdistanz von 300 m (KIfL 2010, S. 29 und 30).  

Zur Vermeidung von baubedingten Störungen und der dadurch bedingten Aufgabe der be-

reits besetzten Horste dürfen innerhalb der Fluchtdistanz des Schwarzmilans und des 

Rotmilans um den jeweiligen Horst die Bauarbeiten nur außerhalb der Brutzeit begonnen 

werden oder es sind Vergrämungsmaßnahmen am Nest vor der Brutzeit vorzusehen (Maß-

nahme V9 und Nebenbestimmung A V 1.2 Nr. 2).  

Die nach der Arbeitshilfe vom KIfL 2010 zu prognostizierende Brutplatzaufgabe wird unter 

dem Tatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geprüft. Sie führt unter Berücksichtigung der 

CEF-Maßnahme A17 im Ergebnis nicht zu einer Verschlechterung der lokalen Population der 

jeweiligen Art, sondern jeweils zu einer Revierverlagerung, so dass eine erhebliche Störung 

für den Schwarz- und Rotmilan ausgeschlossen werden kann (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 

1, S. 160 und 165).  

5.2.3.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen, zu entnehmen oder zu zer-

stören § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt vorhabenbedingt nicht ein. Eine unmittelbare Inan-

spruchnahme der Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt nicht, da sich diese für den 

Schwarzmilan in ca. 50 m und für den Rotmilan in ca. 70 m Entfernung zur Trasse befinden. 
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Es wird allerdings zu einem mittelbaren Funktionsverlust der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten kommen, da durch die Störwirkungen mit deren Aufgabe zu rechnen ist. Da die Frage, ob 

solche Sachverhalte den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG überhaupt erfüllen 

können, von der Rechtsprechung bislang offen gelassen wurde (vgl. BVerwG, Urt. v. 

12.08.2009, - 9 A 64/07 – Rn. 72), geht die Planfeststellungsbehörde vorsorglich – in Fällen 

wie den vorliegenden mit einem vollständigen Funktionsverlust – von einer Tatbestandsrele-

vanz aus. 

Ein Ausweichen im räumlichen Zusammenhang kann für den Schwarzmilan und den 

Rotmilan nicht sicher prognostiziert werden, da es an geeigneten Ausweichhabitaten man-

gelt. Solche werden in einem zum jetzigen Brutplatz benachbarten Waldgebiet durch die 

Anlage von jeweils drei Ersatzhorsten für den Schwarzmilan und den Rotmilan geschaffen 

(Maßnahme A17) und durch den weitgehenden Verzicht auf waldbauliche Maßnahmen gesi-

chert. Dabei werden die Effektdistanzen zur A 4 und A 44 beachtet. Die Eignung der Maß-

nahme ist auch dadurch begründet, dass sowohl der Schwarzmilan als auch der Rotmilan für 

seine Horstanlage regelmäßig auch vorhandene Fremdnester und künstliche Nisthilfen an-

nehmen. (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 158 und 163). 

Für die Maßnahme A17 ist eine jährliche Kontrolle und gegebenenfalls Instandhaltung der 

Horstplattformen vorgesehen. 

Durch die CEF-Maßnahme wird sichergestellt, dass in geeigneten Waldbeständen ein aus-

reichendes Angebot an Horsten für den Schwarzmilan und den Rotmilan vorhanden ist. Eine 

Verlagerung der Brutplätze erfolgt im räumlichen Zusammenhang, so dass die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 5 S. 3 jeweils erhalten 

bleibt.  

Der BUND hat sich gegen die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme für den Schwarzmilan und 

den Rotmilan ausgesprochen. Der östliche Teilbereich der geplanten Maßnahmenfläche am 

Bilstein liege innerhalb des 300 m breiten Belastungsbandes der A 4 (Effektdistanz laut KIfL 

2010), die mittleren und westlichen Teilbereiche lägen nicht in Waldrandnähe, so dass der 

Maßnahmenbereich alleine schon lagebedingt keine hinreichende Eignung für eine Ansied-

lung des Rotmilans aufweise. Weitere Beeinträchtigungen könnten im Maßnahmenbereich 

durch Erholungs-/Freizeitnutzung entstehen, da der Gerstunger Forst zur Naherholung ge-

nutzt werde und nahe der Maßnahmenfläche Wege verliefen. Der Maßnahmenbereich weise 

insgesamt keine ausreichende Eignung für die Durchführung der Kompensationsmaßnah-

men auf.  

Diese Einwände sind zurückzuweisen.  



Planfeststellungsbeschluss - 168 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  5 Artenschutz 

 

Die Maßnahmenflächen befinden sich in einem ungestörten Waldbereich. Eine Störung 

durch Naherholung ist nicht zu erwarten, da die bisherigen Horste bereits im unmittelbaren 

Wegebereich lagen. Der überwiegende Teil der Fläche liegt außerhalb des Vorbelastungs-

bandes der A 4. Gleichzeitig ist die Fläche gegenüber der A 4 aufgrund der Topographie und 

der Landschaftsstruktur teilweise abgeschirmt, so dass hier die Anwendung der maximalen 

Effektdistanz der Arbeitshilfe vom KIfL nicht zum Tragen kommt. Rot- und Schwarzmilan 

nutzen bevorzugt Waldränder und waldrandnahe Lagen zur Horstanlage. Diese liegen aber 

durchaus regelmäßig auch mehrere hundert Meter in geschlossenen Waldbeständen. Ledig-

lich das Innere großer zusammenhängender Waldbereiche wird weitgehend gemieden. Die 

Maßnahmenfläche befindet sich z. T. in direkter Waldrandlage. Die größten Entfernungen 

zum nächsten Waldrand betragen etwa 300 m. Die Fläche ist daher geeignet, die Wirksam-

keit der Maßnahme zu gewährleisten (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Stel-

lungnahme des BUND vom 15.08.2012, 47f.). 

5.2.3.3 Grauspecht 

Die europäische Vogelart Grauspecht (Picus canus) wird durch das planfestgestellte Vorha-

ben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Verwirklichung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 

5.2.3.3.1 Bestandssituation 

In Hessen ist der Grauspecht, insbesondere in den Mittelgebirgen, flächendeckend verbrei-

tet. Der aktuelle hessische Bestand des Grauspechts umfasst 3.000-3.500 Reviere. Er ist 

langfristig (von 1980 bis 2005) gleichbleibend und hat kurzfristig (von 2005 bis 2010) leicht 

abgenommen. Im Werra-Meißner-Kreis liegt die Bestandsgröße bei ca. 80-140 Brutpaaren 

(vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 111 f.). 

5.2.3.3.2 Wirkungen des Vorhabens 

Der Grauspecht kommt mit drei Revieren im Untersuchungsraum vor. Alle Reviere liegen in 

den Waldbeständen südlich der Trasse. Die Revierzentren des Grauspechtes mit den Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten liegen außerhalb des Eingriffsbereiches. (vgl. Unterlage 12.4, 

Anhang 1, S. 112) Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG findet vorhabenbedingt nicht statt. 

5.2.3.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Die Revierzentren des Grauspechtes liegen südlich der geplanten Trasse. Wesentliche Teile 

der im Rahmen der faunistischen Erfassung 2010 nachgewiesenen Nahrungshabitate beider 

Brutpaare befinden sich jedoch nördlich der Trasse, so dass von regelmäßigen Querungen 
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der Trasse in einem breiten Korridor von Bau-km 62+700 bis 65+500 auch in niedrigen 

Höhen ausgegangen wird. Schwerpunkte der Querung der Trasse stellen dabei die Waldbe-

reiche dar, in denen von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen ist (vgl. Un-

terlage 12.4, Anhang 1, S. 112).  

Zur Verringerung des Kollisionsrisikos werden Leit- und Sperreinrichtungen angelegt. Dabei 

handelt es sich um die Maßnahmen V11.1 Anlage von Leit- und Schutzpflanzungen 

(Strauchhecken), V11.2 Anlage von Leit- und Schutzpflanzungen (Strauchhecken), V5 Fle-

dermausschutzzaun (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 112). Unter Berücksichtigung dieser 

Vermeidungsmaßnahmen wird der Grauspecht die Trasse überwiegend in größeren Höhen 

überfliegen, so dass ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen werden kann. 

5.2.3.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben führt nicht zu einer erheblichen Störung des Grauspechtes 

gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG.  

Zwei Revierzentren des Grauspechtes liegen innerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 

400 m bzw. der 58 dB(A) tags Isophone (vgl. KIfL 2010, S. 15) und werden betriebsbedingt 

gestört. Beide Revierzentren befinden sich innerhalb der 58 dB(A) tags Isophone, so dass für 

beide Reviere jeweils eine Abnahme der Habitateignung um 40% nach der Arbeitshilfe vom 

KIfL 2010 (S. 17) prognostiziert wird, was zu einem rechnerischen Verlust von einem Revier 

führt. Da sich die nicht exakt ermittelbaren Revierzentren des Grauspechtes an der Grenze 

der 58 dB(A) tags Isophone befinden, kann unter zusätzlicher Berücksichtigung der im Rah-

men einer vertieften Raumanalyse zu betrachtenden Faktoren auch davon ausgegangen 

werden, dass sich die beiden Reviere außerhalb der genannten Lärmdistanz liegen (vgl. 

Aufklärungsschreiben vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

30.10.2012, S. 7). Dies hätte zur Folge, dass statt von einer Beeinträchtigung von 40% nur 

von einer 20%igen Habitatverschlechterung auszugehen wäre. Im Ergebnis kommt es hie-

rauf zumindest rechnerisch nicht an, da auch bei der geringeren Beeinträchtigung vom Ver-

lust eines Revieres auszugehen ist.  

Als lokale Population des Grauspechtes werden hier die Bestände der zusammenhängenden 

Waldgebiete innerhalb der Naturräume Nesselröder Mulde, Hosbach-Sontra- Bergland, 

Solztrottenwald und des Ringgaus betrachtet. Die Größe der lokalen Population wird auf-

grund der Daten der natis-Abfrage und der Verbreitungskarten des Brutvogelatlas von Hes-

sen auf ca. 30-70 Paare geschätzt. Die Bestände in Hessen weisen im Zeitraum von 2005-

2010 eine leichte Abnahme von 20-50% in Hessen auf. Eine vergleichbare Bestandsabnah-

me ist auch für Nordosthessen zu erwarten (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 114).  
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Unterstellt, dass der Verlust eines Revieres des Grauspechtes zu einer Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen kann, bleibt diese mit Sicherheit –

 jedenfalls unter Berücksichtigung der folgenden vorgezogenen Maßnahmen – erhalten.  

Im Bereich der angrenzenden Waldgebiete in der VKE 50 werden durch die Maßnahmen 

A18.1, A18.2 und A18.3 altholzreiche Eichen-Buchenbestände entwickelt, wodurch Lebens-

räume für den Grauspecht optimiert werden. 

Im Bereich der VKE 60 erfolgt im Rahmen der Maßnahme A4.2 die Entwicklung eines Nicht-

Nutzungswaldes, wodurch auch die Habitatqualität für den Grauspecht verbessert wird. 

Durch die Gesamtwirkung der vorgenannten Maßnahmen wird eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population vermieden.  

Der BUND hat Einwände gegen die Wirksamkeit der Maßnahmen erhoben. Die Störwirkun-

gen und Lebensraumbeeinträchtigungen setzten unmittelbar mit der Inbetriebnahme der Au-

tobahn ein. Demgegenüber summierten sich die Vermeidungsmaßnahmen auf einer Ge-

samtfläche von ca. 16,6 ha, was deutlich weniger als die Hälfte der vorhabenbedingt beein-

trächtigten Grauspechtlebensräume ausmache. Zudem würden die Maßnahmen erst mit 

zeitlicher Verzögerung wirksam werden, zumindest diejenigen Maßnahmen, die im Wesentli-

chen den Erhalt von Biotop- und Altbäumen beinhalteten (A18.1, A4.2). Hier sei von einer 

allenfalls mittelfristigen Wirksamkeit (Dauer 5-10 Jahre) auszugehen. Die vorhabenbedingten 

Beeinträchtigungen würden somit nur teilweise und mit zeitlicher Verzögerung kompensiert 

werden. Sie seien nicht ausreichend, um den Erhaltungszustand für die Lokalpopulation des 

Grauspechtes sicherzustellen, zumal der Erhaltungszustand als ungünstig bis unzureichend 

bewertet worden sei. Desweiteren hat der BUND Einwendungen im Rahmen der vierten 

Planänderung gegen eine inhaltliche Neukonzeption der Maßnahmen A18.1 bis A18.3, wel-

che statt der ursprünglich vorgesehenen Förderung von Totholz nunmehr die Neuanlage von 

Baumhöhlen durch Kappung von Hauptästen am Stamm vorsehen, erhoben. 

Diese Einwendungen sind zurückzuweisen. 

Die Maßnahmenflächen für den Grauspecht sind ausreichend groß, um die Verlagerung von 

rechnerisch mindestens einem verlorenen Revier zu ermöglichen. Hierfür ist insbesondere 

die Habitatqualität im Revierzentrum von Bedeutung. Diese ist auf den Flächen aufgrund des 

Altholz- und Grenzlinienangebotes gegeben bzw. wird durch die habitatverbessernden Maß-

nahmen kurzfristig erreicht. Die Flächen sind bisher nicht besiedelt, so dass ein Ausweichen 

von Grauspechten möglich ist. Durch den Erhalt und die Optimierung der Flächen ist sicher-

gestellt, dass geeignete Grauspechthabitate für die lokale Population in ihrer bisherigen 
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Größenordnung zur Verfügung stehen. Die Maßnahmenflächen liegen auch unter Berück-

sichtigung der Trassenführung und der Geländetopographie der VKE 50 in ausreichender 

Entfernung zur Trasse der geplanten VKE 50, um betriebsbedingte Beeinträchtigungen aus-

zuschließen. Eine vorhabenbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population und somit das Eintreten einer erheblichen Störung kann ausgeschlossen werden, 

da zumindest durch die Maßnahmen sichergestellt wird, dass ein Revier verlagert wird und 

sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin auf die Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, S. 45).  

Die inhaltlichen Veränderungen der Maßnahme A18.1-18.3 führen zu keiner Abnahme der 

Wirksamkeit im Hinblick auf die Förderung der Lebensraumeignung für den Grauspecht. Das 

vorgesehene Kappen von Hauptästen am Stamm führt zu einer Verletzung des Baumes und 

erleichtern die Höhlenanlage durch den Grauspecht. Auch in Zusammenhang mit den übri-

gen Maßnahmen auf den entsprechenden Maßnahmenflächen erfolgt eine Verbesserung der 

Habitateignung für den Grauspecht. Die Maßnahmen und insbesondere auch die Anpassun-

gen der 4. Planänderung führen zu einer deutlichen Verbesserung der Habitateignung für 

den Grauspecht. Vergleichbare Maßnahmen werden z.B. als Erhaltungsmaßnahmen für den 

Grauspecht in Vogelschutzgebieten Bayerns empfohlen. Maßnahmen zur Erhöhung des 

Erntealters in Altbeständen aber auch der Waldstrukturierung, wie in den Maßnahmen A18.1 

bis 18.3 vorgesehen, wird auch eine hohe Eignung und Wirksamkeit als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme bescheinigt. Die in den Maßnahmen 18.2 und 18.3 dargestellte Schaffung 

zusätzlicher günstiger Voraussetzungen für eine Höhlenneuanlage orientiert sich genau an 

den typischerweise vom Grauspecht zur Höhlenneuanlage genutzten Strukturen. Diese 

Strukturen werden künstlich neu geschaffen und stehen dem Grauspecht damit für die Höh-

lenneuanlage zur Verfügung. (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Stellungnahme 

des BUND vom 21.01.2013).  

5.2.3.4 Feldlerche 

Die europäische Vogelart Feldlerche (Alauda arvensis) wird durch das planfestgestellte Vor-

haben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Verwirklichung der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 

5.2.3.4.1 Bestandssituation 

Die Feldlerche ist in Europa ein weit verbreiteter Brutvogel. Etwa die Hälfte des weltweiten 

Brutgebietes liegt in Europa. Mit einem Bestand von über 40.000.000 Brutpaaren ist die 

Feldlerche ein sehr häufiger Brutvogel. Die Bestände in Mitteleuropa verzeichnen einen ne-

gativen Trend. Für ganz Europa wird eine leichte Abnahme festgestellt. In der EU brüten 

noch 17.000.000 bis 32.000.000 Feldlerchen. Der Brutbestand in Deutschland umfasst 
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2.100.000-3.200.000 Brutpaare, wobei ebenfalls eine Abnahme des Brutbestandes zu ver-

zeichnen ist. Der aktuelle hessische Bestand der Feldlerche umfasst 150.000-200.000 Re-

viere. Er hat langfristig (von 1980 bis 2005) leicht abgenommen und ist kurzfristig (von 2005 

bis 2010) annähernd stabil (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 98). 

5.2.3.4.2 Wirkungen des Vorhabens 

Die Feldlerche ist in den Agrarlandschaften des Untersuchungsraumes ein weit verbreiteter 

und mäßig häufiger Brutvogel. Insgesamt wurden 56 Reviere kartiert. Die Verbreitungs-

schwerpunkte der Art befinden sich in der offenen Agrarlandschaft um Unhausen und 

Breitzbach (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 98). 

5.2.3.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Im Eingriffsbereich befinden sich Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche. Aufgrund 

der kleinen Reviere der Feldlerche und ihrer Verhaltensweise, hoher Singflug mit Landung 

im Bestand in Nähe zum Neststandort, ist keine Erhöhung des Kollisionsrisikos über das 

allgemeine Lebensrisiko hinaus zu erwarten. In den Offenlandbereichen darf das Baufeld nur 

im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. freigemacht werden bzw. wird die Eignung von Acker-

standorten als Bruthabitat durch geeignete Maßnahmen wie z. B. regelmäßiges Eggen oder 

Mulchen in der Brutsaison aufgehoben, um eine Ansiedlung der Feldlerche zu verhindern. 

5.2.3.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Die kritische Effektdistanz für die Feldlerche beträgt bei Verkehrsmengen bis 20.000 Kfz/24h 

300 m (KIfL 2010, S. 25). Innerhalb des 300 m-Bandes werden 28 Reviere der Feldlerche 

gestört. Durch die Abnahme der Habitateignung in bis zu 300 m Entfernung von der Trasse 

ergibt sich ein rechnerischerer Verlust von sechs Revieren der Feldlerche:  

In bis zu 100 m Entfernung werden acht Reviere gestört, so dass bei einer Abnahme der 

Habitateignung um 40% rechnerisch 3,2 Reviere verloren gehen. Für das Wirkband 100 -300 

m von der Trasse ist eine Störung von 20 Revieren mit einer Abnahme der Habitateignung 

um 10% und einem rechnerischen Verlust von zwei Revieren gegeben (vgl. KIfL 2010, 

S. 24). Insgesamt erfolgt eine Bestandsabnahme bzw. Verlagerung aufgrund der Störwir-

kungen um aufgerundet sechs Reviere. Bei der Störung von 28 Revieren, die zu einem Ver-

lust von ca. sechs Revieren führt, ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population unter Berücksichtigung der Angaben der Staatlichen Vogelschutzwarte für 

Hessen Rheinland-Pfalz und das Saarland & Planungsgruppe für Natur und Landschaft GbR 

(2010) für die lokale Population in Hessen nicht zu erwarten. Der hier zu betrachtende Raum 

5 „Fulda-Werra-Bergland (inkl. Werratal)“ weist eine lokale Population von 11.000-18.000 

Revieren auf (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 110). Der Anteil gestörter Reviere beträgt bis 
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zu 0,25 % der lokalen Population. Aufgrund des geringen Anteils betroffener Reviere der 

lokalen Population und der im Verhältnis zur Fläche geeigneter Habitate kleinen beeinträch-

tigten Fläche in der VKE 60 kommt es nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population. Es liegt keine erhebliche Störung vor. 

5.2.3.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Im Eingriffsbereich befinden sich drei Reviere der Feldlerche. Da eine genaue Revierabgren-

zung nicht möglich ist, wird eine idealisierte Kreisform für die Reviere angenommen. Für die 

im Trassenbereich liegenden Reviere wird im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung von 

einem vollständigen Verlust ausgegangen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben vom 30.10.2012, S. 7). Die Fortpflan-

zungsstätte ist das Nest der Feldlerche. Nach den Lebensgewohnheiten der Feldlerche ist 

eine regelmäßig wiederkehrende Nutzung der im Revier vorhandenen zur Nestanlage geeig-

neten Strukturen aufgrund der sehr hohen Brutortstreue zu erwarten (vgl. Unterlage 12.4, 

Anhang 1, S. 98). Eine Nutzung des Brutrevieres und eine Anlage von Nestern innerhalb des 

Revieres sind nach den vorsorglich vorgenommenen Annahmen zukünftig für die Feldlerche 

nicht mehr möglich. In den Offenlandbereichen darf das Baufeld nur im Zeitraum vom 01.10. 

bis 28.02. freigemacht werden bzw. wird die Eignung von Ackerstandorten als Bruthabitat 

durch geeignete Maßnahmen wie z. B. regelmäßiges Eggen oder Mulchen in der Brutsaison 

aufgehoben, um eine Ansiedlung der Feldlerche zu verhindern. Die Vermeidungsmaßnahme 

verhindert die Zerstörung eines aktuell besetzten Nestes. Sie ist jedoch nicht geeignet den 

vollständigen Verlust aller innerhalb des Revieres vorhandenen geeigneten Strukturen zur 

Nestanlage zu vermeiden. Die Feldlerche kann in Abhängigkeit von der Bewirtschaftung je-

des Jahr neue Neststandorte nutzen, so dass eine Brutplatzverlagerung bei Angebot geeig-

neter Strukturen regelmäßig in der Nähe zum alten Revier stattfinden kann. Für die unter-

stellten drei verlorenen Reviere ist eine Verlagerung in ungestörte Bereiche und eine Ver-

dichtung der bisherigen Siedlungsdichte aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen mög-

lich. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im räumlichen Zu-

sammenhang erhalten, § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG. 

Die gegen diese fachliche Beurteilung vorgetragenen Einwände des BUND sind zurückzu-

weisen. Im Einzelnen wurde von Seiten des BUND angeführt, dass die Feldflur im Bereich 

und der Umgebung der geplanten Trasse flächenhaft von der Feldlerche besiedelt sei und 

keine für die Feldlerche theoretisch geeigneten Bereiche unbesiedelt seien. Somit sei auch 

eine Verlagerung von vorhabenbedingt beeinträchtigten Vorkommen nicht ohne weiteres 

möglich, zumindest nicht ohne Verdrängungseffekte, so dass ein Rückgang des lokalen 

Feldlerchenbestandes und eine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion zu erwarten sei. 
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Dies gelte umso mehr, als Verdrängungseffekte nicht nur durch die Flächenbeanspruchun-

gen, sondern auch durch anlage-/betriebsbedingte Störwirkungen zu erwarten seien, die bis 

300 m Entfernung von der Trasse reichten und insgesamt 28 weitere Feldlerchen-Reviere 

beträfen. Verlagerungen seien daher nicht nur für die drei von Revierverlust betroffenen Vor-

kommen, sondern für zahlreiche weitere von Störungen betroffene Reviere zu prognostizie-

ren. Das Ergebnis der Prognose zum Schädigungstatbestand sei somit fehlerhaft. Für die 

Feldlerche seien im Zusammenhang mit Zerstörungen bzw. Funktionsverlusten von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten ein Rückgang des lokalen Brutbestandes und eine Beeinträch-

tigung der ökologischen Funktion im Sinne des § 44 Abs. 5 zu erwarten, und zwar in deutlich 

höherem Maße als in den Planunterlagen unterstellt werde (vgl. Einwendung des BUND vom 

07.03.2012).  

Bei den Ausführungen des BUND werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 

Nr. 3 BNatSchG vermengt. Es ist zu unterscheiden zwischen der Einschätzung, ob Individu-

en, welche eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte verlieren, im räumlichen Zusammenhang 

ausweichen können und der Frage, ob es zu einer erheblichen Störung kommt. Letztere 

Frage ist im Rahmen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu beurteilen. 

Die Einwendung des BUND verkennt zudem, dass die Feldflur zwar flächendeckend durch 

die Feldlerche besiedelt ist, die Siedlungsdichten aber mit 1,67 Reviere/10 ha nur den unte-

ren Bereich der für den Naturraum angegebenen Siedlungsdichten von 1,5-2,5 Reviere/10 

ha erreichen und damit deutlich unter den maximal möglichen Siedlungsdichten der Feldler-

che liegen. Eine Verlagerung von einzelnen Revieren der Feldlerche (hier drei Reviere) ist 

daher möglich. Die Betrachtung der Störung und ein hierdurch einhergehender Verlust von 

Revieren ist bei einer Größe der lokalen Population von 11.000-18.000 Revieren nicht als 

erhebliche Störung der lokalen Population zu werten. Auf der Ebene der lokalen Population 

„Fulda-Werra-Bergland (inkl. Werratal)“ ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der Feldlerche ausgeschlossen. (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Stellungnah-

me des BUND vom 15.08.2012, S. 43) 

5.2.3.5 Feldsperling 

Die europäische Vogelart Feldsperling (Passer montanus) wird durch das planfestgestellte 

Vorhaben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Verwirklichung der artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 

5.2.3.5.1 Bestandssituation 

Der Feldsperling ist europaweit verbreitet und gehört mit über 26.000.000 Brutpaaren zu den 

sehr häufigen Arten. Die Art unterliegt europaweit einem Bestandsrückgang von über 10 %. 
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In der EU brüten noch 8.900.000 bis 17.000.000 Paare. Der bundesweite Bestand des Feld-

sperlings beläuft sich laut Roter Liste Deutschland auf ca.1.000.000-1.600.000 Brutpaare, 

was als häufig bewertet wird. Der aktuelle hessische Bestand des Feldsperlings umfasst 

150.000-200.000 Reviere. Er hat langfristig (von 1980 bis 2005) leicht abgenommen und 

kurzfristig (von 2005 bis 2010) stark abgenommen (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 103). 

5.2.3.5.2 Wirkungen des Vorhabens 

Der Feldsperling wurde im gesamten Untersuchungsraum nachgewiesen. Die Schwerpunkte 

liegen in der strukturreicheren Agrarlandschaft sowie im Werratal. Mit 10 Revieren bzw. Bru-

ten gehört der Feldsperling zu den Brutvögeln mit mittlerer Häufigkeit im Untersuchungsraum 

(vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 103). 

5.2.3.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Es erfolgt kein vorhabenbedingter Eintritt des Verbotstatbestandes § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG für den Feldsperling. Da keine Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten vorliegt, ist eine Verletzung oder Tötung von Feldsperlingen an der Fortpflan-

zungsstätte ausgeschlossen. Das Kollisionsrisiko steigt für den Feldsperling nicht über das 

allgemeine Lebensrisiko an. Die Art ist an geeigneten Nahrungsplätzen kleinräumig aktiv. Im 

unmittelbaren Trassenbereich ist aufgrund der Störung von keinen besonders geeigneten 

Nahrungshabitaten auszugehen. Die Transferflüge zwischen Neststandort und Nahrungs-

platz erfolgen zumeist in ausreichender Flughöhe, so dass keine wesentliche Erhöhung des 

Kollisionsrisikos erfolgt (vgl. Unterlage 12.4, Anlage 1, S. 104). 

Der BUND hat in seiner Stellungnahme vom 07.03.2012 eingewandt, dass der Feldsperling 

eine besonders kollisionsgefährdete Vogelart sei, da er Straßenrandbereiche gezielt zur 

Nahrungssuche aufsuche. Er gehöre zu den Vogelarten, die am häufigsten durch Straßen-

verkehr getötet würden. Futterflüge würden bis in eine Entfernung von mehreren hundert 

Metern durchgeführt. In der nahen Umgebung (bis 200 m) der Trasse im Offenland südlich 

Unhausen und Breitzbach seien drei Reviere lokalisiert, in einer Entfernung bis 500 m zwei 

weitere Vorkommen. Fünf weitere Reviere befänden sich in der Werraaue, in einer Entfer-

nung von ca. 200-300 m zu Fahrbahnen der Anschlussstelle. Für alle diese Vorkommen 

stiege das betriebsbedingte Kollisionsrisiko. Möglicherweise gelte dies für weitere Vorkom-

men, Reviere in einer Entfernung über 500 m zur Trasse seien nicht auskartiert worden. 

Es sei daher von aufgrund der generell erhöhten Kollisionsgefährdung und der Vorkommen 

in der Umgebung der Trasse von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für den Feldsper-

ling auszugehen, so dass der Verbotstatbestand erfüllt sei. 
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Diese Einwendung ist zurückzuweisen.  

Dass der Feldsperling prinzipiell ein höheres Kollisionsrisiko hat, wird nicht in Frage gestellt. 

Entscheidend ist jedoch, wo die Art besonders kollisionsgefährdet ist. Hohe Kollisionsraten 

ergeben sich vor allem bei Jungvögeln und vor allem im direkten Umfeld der Neststandorte 

und der optimalen Nahrungshabitate, wenn der Feldsperling über kurze Distanzen nur nied-

rig fliegt. Diese Situationen ergeben sich vorwiegend in Siedlungsnähe. Hier findet entspre-

chend der überwiegende Teil der Kollisionen statt. Im Bereich der geplanten Autobahn befin-

den sich keine besonders geeigneten Nist- oder Nahrungshabitate. Dementsprechend wird 

es zu keinen häufigen Querungen in niedriger Höhe kommen, so dass sich das Kollisionsri-

siko in diesem Bereich auch nicht signifikant erhöht (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin 

zur Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, S. 44). 

5.2.3.5.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Störungstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt für die Art Feldsperling vorhaben-

bedingt nicht ein. Innerhalb der kritischen Effektdistanz von 100 m (KIfL 2010, S. 28) befin-

den sich zwei Reviere, die durch optische und akustische Störwirkungen beeinträchtigt wer-

den. Bis zu einer Distanz von 100 m ist von einer Abnahme der Habitateignung von 40% bei 

einer KFZ Menge von 10.000 – 20.000 KFZ/24h auszugehen (KIfL 2010, S. 27). Rechnerisch 

ergäbe sich dabei ein Verlust von 0,8 Revieren (vgl. Unterlage 12.4, Anlage 1, S. 104). Der 

Erhaltungszustand der lokalen Population wird sich nicht verschlechtern. Die durch die Stö-

rung hervorgerufene Verringerung der Habitatqualität führt zu einer leichten Verlagerung von 

Revieren. Das Lebensraumpotenzial ist hierfür ausreichend groß, die Beeinträchtigungsin-

tensität insgesamt für den Feldsperling nur gering. 

5.2.3.5.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Für den Feldsperling kommt es nicht zu einer vorhabenbedingten Beschädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Im Eingriffsbereich 

befinden sich keine Reviere/Brutplätze des Feldsperlings. Eine Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten kann daher hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 

5.2.3.6 Raufußkauz 

Die europäische Vogelart Raufußkauz (Aegolius funereus) wird durch das planfestgestellte 

Vorhaben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Verwirklichung der artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 
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5.2.3.6.1 Bestandssituation 

Der Raufußkauz ist in Deutschland im Mittelgebirge verbreitet, wobei seine Verbreitung mit 

dem Vorkommen der Fichte korreliert. Zentren des Raufußkauz-Vorkommens befinden sich 

in Nordhessen im Fulda-Werra- Bergland, Kellerwald, Hochsauerland. In Mittelhessen befin-

den sich bedeutende Vorkommen im Burgwald. In Südhessen weist der Sandstein-

Odenwald die größte Bestandsdichte auf. Schwerpunkt der Verbreitung in Hessen ist der 

Burgwald. Die Art ist Bewohner der Nadelwaldzone insbesondere der Mittelgebirgs- und 

Berglagen. Das Areal umfasst Teile der gemäßigten und borealen Zone von Mittel- und 

Nordeuropa und reicht bis Ostasien. In der EU brüten 22.000 bis 61.000 Brutpaare des Rau-

fußkauzes. Der Raufußkauz gehört zu den Eulenarten mit lang- und kurzfristigen Bestands-

zunahmen in Deutschland. Für das Jahr 2005 wird ein Bestand von 1.800-2.600 Brutpaaren 

angegeben. Der aktuelle hessische Bestand des Raufußkauzes umfasst 200-700 Reviere. Er 

hat langfristig (von 1980 bis 2005) leicht zugenommen und ist kurzfristig (von 2005 bis 2010) 

annähernd stabil (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 149 f.). 

5.2.3.6.2 Wirkungen des Vorhabens 

Der Raufußkauz wurde mit vier Revieren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Ein Revier 

liegt ca. 250 m von der Trasse entfernt, ein weiteres annähernd 500 m und die übrigen Re-

viere deutlich über 500 m. (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 150) 

5.2.3.6.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für die Vogelart 

Raufußkauz nicht ein. Die Vorkommen des Raufußkauzes liegen in über 200 m Entfernung 

zur Trasse. Eine Verletzung oder Tötung von Individuen über das allgemeine Lebensrisiko 

hinaus kann ausgeschlossen werden. 

5.2.3.6.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine durch das planfestgestellte Vorhaben bedingte erhebliche Störung des Raufußkauzes 

gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor.  

Die Grenzisophone für den Raufußkauz beträgt 47 dB(A) nachts (KIfL 2010, S. 12). Im un-

mittelbaren Grenzbereich des kritischen Schallpegels liegt ein Revier des Raufußkauzes. Die 

bei der Standardanalyse vorgesehene Abnahme der Habitateignung um 100% kommt hier 

nicht zur Anwendung. In der vertieften Raumanalyse wird davon ausgegangen, dass bereits 

bei räumlichen Verlagerungen des Revierzentrums um wenige Meter, also innerhalb der me-

thodischen Ungenauigkeit sowohl der Erfassung als auch der Berechnung der Isophone das 

Revierzentrum außerhalb des belasteten Bereiches liegen würde. Da südlich des Revier-
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zentrums unbelastete Bereiche mit einer hohen Habitateignung vorhanden sind, ist eine Stö-

rung des Raufußkauzes nicht zu erwarten (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 151). 

Gegen diese Bewertung wendet sich der BUND in seiner Stellungnahme vom 07.03.2012: 

Die Bewertungen der lärmbedingten Beeinträchtigungen von Vogelarten könnten anhand der 

vorliegenden Unterlagen nicht nachvollzogen werden. Ebenfalls nicht nachvollziehbar sei 

das Ergebnis der vertieften Raumanalyse für das Revierzentrum im Grenzbereich der 47 

dB(A)-Belastungszone: Es werde ohne nähere Begründung unterstellt, dass das Revier bzw. 

Revierzentrum sich in angrenzende Bereiche außerhalb des 47 dB(A)-Belastungsbereiches 

verlagern könne. Der Raufußkauz brüte in Baumhöhlen (insbesondere Schwarzspecht-

höhlen) und Nistkästen. Revierzentren seien somit an bestimmte Standorte (Höhlenbäume) 

gebunden, Verlagerungen seien nur in Bereiche mit entsprechendem Nistplatzangebot mög-

lich. Aus den Ausführungen im Fachbeitrag gehe nicht hervor, ob in den „geeigneten Le-

bensräumen außerhalb des Belastungsbereiches“ geeignete Brutplätze zur Verfügung stün-

den. Daher sei entsprechend der Standardprognose nach der Arbeitshilfe vom KIfL 2010 von 

einem 100%igen Verlust der Lebensraumeignung für ein Raufußkauz-Revier auszugehen. 

Wenn keine geeigneten Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung ständen und der Erhaltungs-

zustand der Lokalpopulation beeinträchtigt würde, sei diese Beeinträchtigung erheblich im 

Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Diese Einwendungen sind zurückzuweisen. Aus der Einwendung des BUND ergibt sich 

nicht, dass die vorgenommene Einschätzung fachlich unvertretbar wäre. 

Für den Raufußkauz wurde eine vertiefte Raumanalyse angewendet, da die Standard-

analyse zu einer Fehlbewertung der Beeinträchtigung führt. Die Standardanalyse gibt je-

weils die maximal mögliche Beeinträchtigung wieder. Das Revierzentrum, für das die Beeint-

rächtigungsbewertung entwickelt wurde, kann beim Raufußkauz aufgrund der methodischen 

Ungenauigkeiten (es erfolgte keine Nestersuche) bereits jetzt außerhalb des Belastungsban-

des nach der Arbeitshilfe vom KIfL 2010 liegen. Unabhängig davon sind jedoch in den Berei-

chen außerhalb des Belastungsbandes geeignete Habitate für den Raufußkauz vorhanden. 

Es ist daher plausibel, davon auszugehen, dass eine Wirkung, die im Grenzbereich der ma-

ximal überhaupt möglichen Wirkung liegt, im hier vorliegenden geprüften Einzelfall nicht zu 

einer Aufgabe des Revieres, sondern maximal zu einer leichten Verlagerung des Revieres 

führt. Eine erhebliche Störung kann daher ausgeschlossen werden (vgl. Erwiderung der Vor-

habenträgerin auf die Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, S. 46). 
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5.2.3.6.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt für den Raufußkauz vorhabenbe-

dingt nicht ein. Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Raufußkauzes befinden sich au-

ßerhalb des Wirkbereiches der Trasse. Eine Beschädigung oder Zerstörung ist daher ausge-

schlossen. 

5.2.3.7 Klappergrasmücke 

Die europäische Vogelart Klappergrasmücke (Sylvia curruca) wird durch das planfestgestell-

te Vorhaben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Verwirklichung der artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 

5.2.3.7.1 Bestandssituation 

Der bundesweite Bestand der Klappergrasmücke beläuft sich laut Roter Liste auf ca. 

300.000-450.000 Brutpaare, was als häufig bewertet wird. Der aktuelle hessische Bestand 

der Klappergrasmücke umfasst 6.000-14.000 Reviere. Er hat langfristig (von 1980 bis 2005) 

leicht abgenommen und ist kurzfristig (von 2005 bis 2010) annähernd stabil (vgl. Unterlage 

12.4, Anhang 1, S. 129).  

5.2.3.7.2 Wirkungen des Vorhabens 

Im Untersuchungsraum wurden 6 Reviere der Klappergrasmücke nachgewiesen. Die Ver-

breitungsschwerpunkte der Art liegen in den Siedlungsrandlagen und den stärker strukturier-

ten Bereich der Feldflur an der A 4. Zwei Reviere der Klappergrasmücke liegen unmittelbar 

im Trassenbereich. 

5.2.3.7.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für die Vogelart 

Klappergrasmücke nicht ein.  

Der Gefahr, dass durch die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Individuen am 

Nest getötet werden, wird dadurch begegnet, dass die Vorbereitung des Baufeldes und die 

Rodung von Gehölzen nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. zulässig sind. Dadurch wird die 

Tötung von Individuen an den Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verhindert. Die Klapper-

grasmücke weist als scheue Art der Hecken mit nur sehr kleinen Revieren von 0,3 bis 1,1 ha 

kein über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes Kollisionsrisiko auf, da sie die Tras-

se in der Regel nicht in niedriger Höhe queren wird und der unmittelbare Nahbereich der 

Trasse von der Art gemieden wird. Das Kollisionsrisiko für die Klappergrasmücke ist nur ge-
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ring, so dass keine über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehendes Tötungs- oder Verlet-

zungsrisiko zu erwarten ist (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 130). 

5.2.3.7.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine durch das planfestgestellte Vorhaben bedingte erhebliche Störung der Klappergrasmü-

cke gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor. 

Innerhalb der Effektdistanz von 100 m (KIfL 2010, S. 25) befinden sich keine Reviere der 

Klappergrasmücke, welche gestört, aber anlagebedingt nicht beeinträchtigt werden. 

5.2.3.7.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt für die Klappergrasmücke vorhaben-

bedingt nicht ein.  

Zwei Reviere der Klappergrasmücke gehen anlagebedingt im Bereich des Anschlusses an 

die A 4 verloren. Da die gesamten Reviere verloren gehen, entfallen jeweils alle für einen 

Nistplatz geeigneten Strukturen. Die Klappergrasmücke ist sowohl geburtsorts- als auch 

brutortstreu. Nach den Lebensgewohnheiten der Klappergrasmücke (Brut- und Geburtsorts-

treue) ist eine regelmäßig wiederkehrende Nutzung der im Revier vorhandenen zur Nestan-

lage geeigneten Strukturen zu erwarten. Eine Nutzung des Brutrevieres und eine Anlage von 

Nestern innerhalb der beiden Reviere sind zukünftig für die Klappergrasmücke nicht mehr 

möglich. Im Planungsraum der VKE 60 und der angrenzenden VKE 50 kommt die Klapper-

grasmücke nur noch in einem Dichtezentrum in der VKE 60 im Bereich der Anschlussstelle 

zur A 4 und ansonsten stark vereinzelt vor. Die Habitatqualitäten sind offenbar nicht geeig-

net, dauerhaft einen größeren Bestand der Klappergrasmücke zu tragen. Im räumlichen Zu-

sammenhang (hier Naturraum „Nesselröder Mulde“) der betroffenen Fortpflanzungsstätten 

der beiden Brutpaare der Klappergrasmücke sind keine ausreichenden, geeigneten Nisthabi-

tate für ein kurzfristiges Ausweichen der beiden Brutpaare in der Brutperiode nach der Bau-

feldräumung bekannt. Aufgrund der allgemeinen Verbreitung der Art im Planungsraum und in 

den angrenzenden Bereichen ist auch nicht davon auszugehen, dass solche Habitate in aus-

reichendem Umfang und Qualität zur Verfügung stehen. Sofern geeignete Habitate vorhan-

den sind, ist zu erwarten, dass diese schon besiedelt sind. Eine Wahrung der ökologischen 

Funktion ohne Maßnahmen ist daher nicht sichergestellt. Um die ökologische Funktionalität 

der verlorengegangenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zu 

gewährleisten, werden die Maßnahmen A1.1 (Anlage/Entwicklung von extensivem Grün-

land), A9.1 (Entwicklung von Strauchhecken), A12 (Optimierung von Hecken) vorgezogen 

durchgeführt:  
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Die Maßnahmen sind bereits kurzfristig wirksam, da es sich vorwiegend um die Optimierung 

von bereits bestehenden Gehölz/Heckenbeständen handelt bzw. ausreichendes Pflanzmate-

rial verwendet wird. Durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist eine Verlagerung 

der Reviere möglich. Die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten bleibt erhalten. 

5.2.3.8 Weitere Vogelarten 

Der Einwand des BUND, Schwarzstorch, Uhu, Wachtel und Wachtelkönig seien fehlerhaft 

nicht als prüfungsrelevant eingeschätzt worden, ist zurückzuweisen. Die Erfassungen der 

Arten ergaben zwar ein Vorkommen im Großraum, aber nicht im Wirkbereich der Trasse 

(vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, 

S. 33). Eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung der genannten Arten durch das 

planfestgestellte Vorhaben liegt somit nicht vor.  

5.3 Arten, für die vorsorglich Verbotstatbestände angenommen werden 

Für die Arten Haselmaus, Zauneidechse, Schlingnatter und Kammmolch wird der Verbots-

tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vorsorglich für die baubedingten Wirkungen des 

Vorhabens angenommen. Durch Ausgrenzung, Vergrämung und Umsiedlung wird bei den 

genannten Arten die Tötung von Individuen weitestgehend vermieden. Da jedoch auch bei 

hohem Aufwand nicht auszuschließen ist, dass einzelne Individuen im Baufeld verbleiben 

können und bei der Baufeldräumung dann einem hohen Risiko der Tötung oder Verletzung 

unterliegen, und da Haselmäuse, Zauneidechsen und Schlingnattern im Zuge der Umsied-

lung gefangen werden müssen, wird vorsorglich von der Auslösung des Verbotes des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgegangen. 

Für die genannten Arten liegen alle Voraussetzungen für die Zulassung einer Ausnahme 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor.  

5.3.1 Haselmaus 

Für das planfestgestellte Vorhaben wird vorsorglich die Zulassung von Ausnahmen von den 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Anhang IV-

Art Haselmaus (Muscardinus avellanarius) erteilt. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 

3 BNatSchG treten dagegen vorhabenbedingt für die Art nicht ein. 

5.3.1.1 Bestandssituation 

Die Haselmaus ist mit Verbreitungslücken in weiten Teilen der Norddeutschen Tiefebene 

über das gesamte Mitteleuropa verbreitet. Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Säuge-

tierarten ist die Haselmaus mit den üblichen Nachweismethoden (Beobachtung, Fallenfang, 
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Gewölleuntersuchungen, Fährten, akustische Nachweise etc.) nur mit verhältnismäßig gro-

ßem Aufwand nachzuweisen. Vor allem die Abschätzung der Populationsgrößen ist für die 

Haselmaus ohne vertiefende Fang- Wiederfanguntersuchungen eher schwierig. Die meisten 

Nachweise werden über Kontrollen von Nistkästen oder künstlichen Niströhren, Fraßspuren 

an Haselnüssen oder Funden von Freinestern gemacht. Die Art ist insbesondere in den 

laubholzreichen Mittelgebirgen Süd- und Südwestdeutschlands weit verbreitet. Sie fehlt in 

ausgeräumten, waldarmen Ackerlandschaften sowie in Niederungen und Flussauen mit ho-

hem Grundwasserstand (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 4).  

In Hessen ist die Haselmaus weit verbreitet und kommt in allen Landesteilen vor. Die 

Schwerpunkte der Besiedlung liegen in den Naturräumen Westerwald, Taunus, Mittelrhein, 

Odenwald sowie Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön. Wenig bis keine Nachwei-

se gibt es bisher für einige Teile Mittelhessens, das Meißner-Vorland, das Rhein-Main-

Tiefland, die Wetterau und den Kaufunger Wald. Generell bietet Hessen mit seinem großen 

Anteil an Wäldern, mit hohem Misch- und Laubwaldanteil, gute Voraussetzungen für das 

Vorkommen der Haselmäuse (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 4). 

Aus dem Untersuchungsraum liegen direkte Nachweise der Haselmaus vor. Die Haselmaus 

ist im Umfeld des Untersuchungsraumes weit verbreitet und in den Waldbereichen regelmä-

ßig anzutreffen. Aktuelle Untersuchungen aus dem Jahr 2010 ergaben Nachweise von Ha-

selmäusen in fünf von sechs Probeflächen (vgl. Unterlage 12.4, S. 4 f.). 

5.3.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Durch das geplante Vorhaben der A 44 VKE 60 werden ca. 7,9 ha Haselmaushabitate mit 

Nachweisen der Haselmaus vor allem in Waldspitzen südlich von Breitzbach und am Alber-

berg überbaut und es kommt zu einer Zerschneidung weiterhin bestehender Habitate (vgl. 

Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 5).  

5.3.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Im Zuge der Baufeldfreimachung werden Haselmaushabitate zerstört. In diesem Zusam-

menhang besteht die Gefahr der Tötung von Haselmäusen in den hier anzunehmenden 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Zur Verminderung der anzunehmenden Individuenverluste werden die Haselmaushabitate 

nur außerhalb der Fortpflanzungsperiode gerodet (planfestgestellte Maßnahme V9) und das 

Baufeld vor der Rodung auf Winternester der Haselmaus abgesucht und diese in die Flächen 

der CEF-Maßnahmen umgesetzt (planfestgestellte Maßnahme V10). Die Maßnahmen wer-

den durch die Umsiedlung der Haselmäuse (Fang mit Hilfe von Nistkästen) aus dem 
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Trassenbereich in geeignete Waldbereiche und sukzessive Verschlechterung der 

Habitatbedingungen (Vergrämung z. B. durch Entfernen von Sträuchern und Unterwuchs) im 

Rodungsbereich über einen Zeitraum von zwei Vegetationsperioden vor Rodungsbeginn 

unterstützt.  

Durch die umfangreichen an der Ökologie der Haselmaus ausgerichteten Vermeidungs-

maßnahmen (V9 und V10) wird überwiegend vermieden, dass Exemplare der Art verletzt 

oder getötet werden. Eine vollständige Vermeidung von Individuenverlusten ist aufgrund der 

schlechten Auffindbarkeit der Überwinterungsnester allerdings nicht gesichert. (vgl. Unterla-

ge 12.4, Anhang 1, S. 6). Es ist daher davon auszugehen, dass einzelne Individuen in ihren 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten übersehen werden können oder sich nicht aus dem Ein-

griffsbereich vergrämen lassen. Diese einzelnen Tiere würden dann bei der Baufeldräumung 

einem hohen Risiko der Tötung oder Verletzung unterliegen. 

Hinsichtlich des dargestellten Restrisikos von baubedingten Individuenverlusten und für den 

Fang von Haselmäusen im Zuge der Umsiedlung (Maßnahme V10) wird vorsorglich von der 

Auslösung des Verbotes von Fang, Verletzung und Tötung wild lebender Tiere ausgegan-

gen. 

Eine den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auslösende betriebsbedingte Tötung 

von Individuen liegt nicht vor. Da die Haselmaus als Gebüschkletterer Offenlandflächen und 

auch schon kleinere Straßen meidet, ist keine über das allgemeine Lebensrisiko hinausge-

hende Kollisionsgefahr für die Haselmaus zu erwarten (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 6).  

5.3.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Haselmaus gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor. 

Bau- und anlagebedingt ist von Störungen der Haselmaus durch die Barrierewirkungen der 

Trasse vor allem während der Wanderungszeiten auszugehen. Diese Störungen treten ins-

besondere in den Untersuchungsbereichen HM2 (südöstlich des Alberberges), HM5 (im 

Breitzbachtal südwestlich von Unhausen) sowie in HM7 und HM8 (Waldspitzen südlich von 

Breitzbach) auf.  

Dem gegenüber wirkt die Breitzbach-Talbrücke (BW 60-08a) konfliktmindernd für den Be-

reich HM5, da Querungen unter der Talbrücke grundsätzlich weiterhin möglich sind. Dem 

Alberberg-Tunnel (BW 60-07a) kann eine begrenzt konfliktmindernde Wirkung für den Be-

reich HM2 zugeschrieben werden. Die Barrierewirkung im Bereich HM8 wird durch die He-

ckenbrücke Lengforst (V-BW 60-04a) weitgehend aufgehoben. Weiterhin wird die 

Breitzbach-Talbrücke am östlichen Ende durch eine Unterpflanzung mit einem durchgehen-



Planfeststellungsbeschluss - 184 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  5 Artenschutz 

 

den Gehölzsaum von mind. 1 m Höhe als Querungshilfe optimiert, um eine ausreichende 

Aufhebung der Barrierewirkung im Bereich HM5 zu erreichen. Während in den Bereichen 

HM5 und HM8 eine ausreichende Aufhebung der Barrierewirkung erzielt werden kann, sind 

die Barrierewirkungen in den Bereichen HM2 und HM7 nicht weiter zu reduzieren. In der von 

der Trasse durchschnittenen Waldspitze südlich von Breitzbach (HM7) wird ein Teil der loka-

len Population isoliert. Die Barrierewirkung der Trasse führt hier zu einer Abtrennung eines 

kleinen Waldstücks mit Haselmausvorkommen, da offene Bereiche von über 20 m Breite von 

der Haselmaus in der Regel nicht überquert werden (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 7 f.).  

Als lokale Population der Haselmaus werden alle Vorkommen in den zusammenhängenden 

Waldbereichen des Planungsraumes und in den lückenlos angrenzenden Waldbereichen der 

Umgebung des Planungsraumes angesehen. Der Erhaltungszustand dieser lokalen Popula-

tion ist nicht bekannt (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 7). 

Die genannten Veränderungen der Habitatbedingungen führen jedoch unter Berücksichti-

gung der Wirkung der Heckenbrücke Lengforst und der Unterpflanzung der Breitzbach-

Talbrücke insgesamt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der über die 

hier betroffenen Waldgebiete hinausreichenden lokalen Population (vgl. Unterlage 12.4, An-

hang 1, S. 8). 

5.3.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Hasel-

maus aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, tritt unter Berücksich-

tigung der Maßnahmen A7, A8 und A16 nicht ein.  

Aus den mehrfachen Nachweisen der Haselmaus und ihrer Nester ist auf das Vorhanden-

sein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Haselmaus im Eingriffsbereich zu schließen, 

welche in Folge der Rodungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Trasse zerstört werden. Vor 

allem in den von der Trasse durchschnittenen Waldspitzen südlich von Breitzbach und am 

Alberberg konnten Haselmäuse im Bereich der geplanten Trasse nachgewiesen werden.  

Aufgrund der fehlenden Kenntnis über die genaue Lage der einzelnen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten, ist eine Einschätzung der Beeinträchtigung nur über Analogieschlüsse möglich: 

Durch die geplante Trasse werden etwa 7,9 ha Haselmaushabitate mit Nachweisen der Ha-

selmaus überbaut. Aus der durchschnittlichen Aktionsraumgröße von 0,4 ha ergibt sich eine 

rechnerische Betroffenheit von etwa 20 Haselmausrevieren bzw. -aktionsräumen. Aufgrund 

der geringen Aktionsraumgröße der Haselmaus ist davon auszugehen, dass durch die Inan-

spruchnahme der Haselmaushabitate auch alle regelmäßig genutzten Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten geschädigt bzw. zerstört werden (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 5). 
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Die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann durch CEF-

Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang gewahrt werden. 

Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen für die Haselmaus setzen sich aus zwei Maß-

nahmenblöcken zusammen: der erste Block umfasst kurzfristig innerhalb von 1-2 Jahren 

wirksame Maßnahmen zur Erhöhung des Quartierangebotes. Der zweite Block umfasst mit-

telfristig innerhalb von 3-5 Jahren wirksame Maßnahmen zur Anreicherung der Waldbestän-

de mit natürlichen Habitatstrukturen (vgl. Unterlage 12.4, Anlage 1, S. 5).  

Als kurzfristige, vor dem Eingriff wirksame vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen werden zum 

Einen 300 spezielle Haselmaus-Nistkästen aufgehängt (Maßnahme A8) und zum Anderen 

100 Reisig-Totholz-Laubhaufen errichtet (Maßnahme A7). Damit werden in strukturell grund-

sätzlich geeigneten und an den Eingriffsbereich angrenzenden Waldbeständen der Bereiche 

HM 2, HM 5 und HM 7/8 sowohl das Angebot an Fortpflanzungsstätten als auch das Ange-

bot an Winter-Ruhestätten kurzfristig optimiert (vgl. Unterlage 12.4, Anlage 1, S. 5).  

Als zweiter Block wirkt die Maßnahme A16: Aufwertung der Habitateignung von Waldflächen 

(auf den Flächen der Maßnahmen A7 und A8) mittelfristig innerhalb von 3-5 Jahren. Um der 

Gefahr zu begegnen, dass bis zur Fruchttragung der neu gepflanzten Gehölze ein Nah-

rungsengpass auf den optimierten Flächen entsteht, wird vorsorglich auf der 

Maßnahmefläche von A16 eine vorübergehende Zufütterung angeordnet (vgl. A V 1.3.8). 

Dem Einwand des BUND, dass für die Haselmäuse im Waldkomplex Kleiner Armsberg – 

Alberberg keine geeigneten CEF-Maßnahmen vorgesehen seien, hat die Vorhabenträgerin 

mit der Planung einer zusätzlichen Maßnahmenfläche im Rahmen der Maßnahmen A7 CEF 

und A8 CEF in einem vorhandenen Gebüschstreifen im Bereich des Tunnels Alberberg nörd-

lich der B 400 Rechnung getragen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Einwen-

dung des BUND vom 15.08.2012, S. 36). Diese zusätzliche Teilfläche der Maßnahmengrup-

pe A7 CEF, A8 CEF und A16 CEF, welche in die Unterlagen der dritten Planänderung auf-

genommen wurde hat eine Größe von ca. 2.150 m² (Vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

30.10.2012, S. 6). 

Dem Einwand des BUND, dass die vorgesehenen Maßnahmen ihre Wirksamkeit zu spät 

entfalten würden, ist durch die vorsorgliche Anordnung einer vorübergehenden Zufütterung 

auf den Flächen der Maßnahme A16 entsprochen worden (vgl. A V 1.3.8). Der für die durch-

gehende Wahrung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Ha-

selmaus ausschlaggebende Teil der CEF-Maßnahmen besteht in dem Angebot an Nesthabi-

taten, das durch die Maßnahmen A7 und A8 mit einem bewusst überdimensionierten Ange-
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bot an Nistkästen und Totholz-Reisig-Haufen gewährleistet wird. Die Optimierung der für 

diese Maßnahmen ausgewählten Flächen durch die Maßnahme A16 hat die dauerhafte Ab-

sicherung der Lebensraumkapazität für eine erhöhte Haselmausdichte zum Ziel. Durch das 

Zusammenführen der drei Maßnahmen A7, A8 und A16 in eine gemeinsame CEF-

Maßnahme sind die unmittelbare und die nachhaltige Wirksamkeit für die Haselmaus ge-

währleistet (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Einwendung des BUND vom 

15.08.2012, S. 37). Aufgrund ihrer ergänzenden Wirkung zur dauerhaften Absicherung der 

Maßnahmenziele darf die Maßnahme A16 CEF eine Verzögerung bis zur vollen Funktionser-

füllung aufweisen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, 

beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 6). 

Für die Maßnahmen A7 und A8 sind Funktionskontrollen vorgesehen, die eine jährliche Kon-

trolle/Instandhaltung der Haselmaus-Nistkästen und Reisig-Totholz-Laubhaufen umfasst. 

Eine vom BUND geforderte weitergehende Kontrolle der Maßnahmen hinsichtlich der tat-

sächlichen Akzeptanz der neugeschaffenen Strukturen durch die Haselmäuse, ist nicht er-

forderlich. Aus den umfangreichen Kenntnissen über die Habitatansprüche der Haselmaus 

ist ableitbar, dass die Struktur eines mit Laub vermischten bzw. überschütteten Totholz-

Reisighaufens zur Anlage eines Winternestes der Haselmaus geeignet ist. Da nach fach-

gutachterlicher Einschätzung keine Zweifel an der Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnah-

men bestehen, ist auch eine über die ordnungsgemäße Umsetzung der Maßnahmen hin-

ausgehende Kontrolle nicht erforderlich (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Ein-

wendung des BUND vom 15.08.2012, S. 26).  

Bezüglich des Einwandes des BUND, die Maßnahmenflächen im Bereich Grünes Gras wür-

den kein Aufwertungspotential für die Haselmaus aufweisen und die im Maßnahmen-

blatt A16 formulierte Anforderung an die Maßnahmenstandorte „ältere Laubwaldflächen“ 

werde nicht erfüllt, ist Folgendes auszuführen. Es ist zutreffend, dass kein älterer Laubwald 

als Ausgangssituation in den genannten Maßnahmenflächen vorhanden ist. Gleichwohl ist 

die Funktionserfüllung der Maßnahmenflächen nicht in Frage gestellt. Sie liegen innerhalb 

eines mosaikartigen, grenzlinienreichen Waldgebietes. Die Fichtenbestände sind aufgrund 

Borkenkäfereinwirkungen bereits in Auflösung begriffen. Durch die Entfernung von Fichten 

und die Pflanzung von Nüsse und Früchte tragenden Sträuchern größerer Pflanzqualität 

können hier sehr kurzfristig durch die Schaffung von Waldinnensäumen starke Aufwertungen 

erreicht werden. Außerdem ist die Sukzession in den Schlagflurbereichen bereits soweit in 

Richtung Vorwaldstadien fortgeschritten, dass ein ausreichendes Angebot an beerentragen-

den Sträuchern vorhanden ist. Zudem ist vorsorglich eine vorübergehende Zufütterung vor-

gesehen (vgl. A V 1.3 Nr. 8). Daher sind die kurzfristige Wirksamkeit der Maßnahmen und 
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die Funktion als Haselmauslebensraum ohne Zweifel gegeben (vgl. Erwiderung der Vorha-

benträgerin auf die Einwendung des BUND vom 15.08.2012, S. 36). 

Die ökologische Funktion der beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang wird gewahrt, da die Haselmaus jeweils auf unbeeinträchtigte Berei-

che ausweichen kann. Diees stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung und werden 

entsprechend für die Haselmaus durch die Kombination der kurz- und mittelfristig wirksamen 

CEF-Maßnahmen optimiert. Die ökologische Funktionalität wird durch die Optimierung der 

Ersatzhabitate in angrenzenden Bereichen im Zusammenwirken mit Umsiedlungsmaßnah-

men und die vorsorglich angeordnete Zufütterung aufrecht erhalten. 

5.3.2 Kammmolch 

Für das planfestgestellte Vorhaben werden vorsorglich Ausnahmen von den artenschutz-

rechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Kamm-

molch (Triturus cristatus) erteilt. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG tre-

ten dagegen vorhabenbedingt für die Art nicht ein. 

5.3.2.1 Bestandssituation 

In Hessen kommt der Kammmolch regelmäßig vor allem in den niedriger gelegenen Landes-

teilen vor. Aus allen Naturräumen liegen Nachweise des Kammmolches vor. Die größten 

Bestände erreicht der Kammmolch in den Naturräumen D 46 „Westhessisches Bergland“ 

und D 47 „Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön“. Die Populationsgrößen liegen 

meist unter 100 Individuen. Nur 15 Vorkommen in Hessen weisen mehr als 500 Individuen 

auf (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 226). 

5.3.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Der Kammmolch wurde in der VKE 60 im Jahr 2010 jeweils vereinzelt in den beiden stich-

probenhaft mit Reusen untersuchten Stillgewässern festgestellt, wovon das eine ca. 100 m 

nördlich im Bereich der Verlegung der B 400 und das andere ca. 400 m südlich der geplan-

ten Trasse auf Höhe des Alberberg-Tunnels liegt. Zwei Laichgewässer mit größeren Vor-

kommen des Kammmolches liegen im Übergangsbereich zur VKE 50 im Talgrund des Ha-

sengartenwassers. Für das Gewässer 7 „Grünes Gras“, ca. 200 m südwestlich der geplanten 

Trasse wurde 2009 eine Laichpopulation von 120 Individuen und für das Gewässer 10 „Ha-

sengarten“, ca. 540 m nordöstlich der geplanten Trasse, wurde 2009 eine Laichpopulation 

von 90 Individuen ermittelt. Zugleich wurde die Bedeutung des Talgrunds des Hasengarten-

wassers im Bereich der geplanten Trasse als Wanderkorridor und als Winterquartier ermit-

telt. Während dieser Bereich für einige Amphibienarten als Wanderkorridor und Winterquar-

tier eine hohe bis sehr hohe Bedeutung hat (Fänge von jeweils mehreren hundert Individuen 
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von Erdkröte, Berg- und Teichmolch), ist er für den Kammmolch nur von nachrangiger Be-

deutung, da hier nur ein einzelnes Individuum dieser Art erfasst wurde (vgl. Unterlage 12.4, 

Anhang 1, S. 226.) 

Der Einwendung des BUND, die durchgeführten Untersuchungen zu den Amphibien seien 

nicht ausreichend für die Ermittlung der Bestandssituation und für die artenschutzrechtliche 

Bewertung, ist zurückzuweisen. In allen hinsichtlich ihrer Größe und Gewässerstruktur als 

bedeutende Laichhabitate in Frage kommenden Gewässern wurden in der VKE 50 und VKE 

60 gezielte Untersuchungen durchgeführt, zuletzt durch BÖF im Jahr 2009. Im Rahmen der 

Untersuchungen zur Aktualisierung der Datengrundlage zur Fauna in der VKE 60 im Jahr 

2010 wurden weitere kleine und strukturell nur bedingt als Laichhabitat geeignete Gewässer 

ergänzend auf Amphibienvorkommen untersucht. Dabei wurden mit einem reduzierten, aber 

gleichwohl zielführenden Erfassungsaufwand weitere Vorkommen mehrerer Amphibienarten, 

unter anderen auch des Kammmolchs, festgestellt. Eine trotz eingeschränkter Erfassung 

angemessene Berücksichtigung dieser Vorkommen im Artenschutz wird durch eine überpro-

portionale Abschätzung der Populationsgröße gewährleistet (vgl. Erwiderung der Vorhaben-

trägerin zur Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, S. 22). 

Auf die Rüge des BUND, die Fangzaunerfassung im März und April sei nicht aussagekräftig, 

da die Kammmolche bereits ab Februar wanderten, ist auszuführen, dass die Fangzauner-

fassung im Zeitraum vom 04.03.2009 bis 15.04.2009 erfolgte. Die Zäune wurden, wie auch 

bei anderen Erfassungen in der Region, nach der Schneeschmelze bzw. weitgehender 

Frostfreiheit im Boden aufgestellt, da die Tiere frühestens ab diesem Zeitpunkt ihre Winter-

quartiere verlassen. In den ersten zwei Tagen nach dem Aufstellen der Fangzäune wurde 

aufgrund der niedrigen Temperaturen lediglich ein Bergmolch gefangen. Der erste Kamm-

molch wurde am 15.03. gefangen. Dies zeigt, dass der Zeitpunkt für den Beginn der Erfas-

sung nicht zu spät war. Mit der Zeitdauer von sechs Wochen wurde der wesentliche Teil der 

Wanderzeit des Kammmolches abgedeckt. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch 

nach dem Abbau des Zauns noch „Nachzügler“ von den Winterquartieren in Richtung Laich-

gewässer wandern. Mit dem Erfassungszeitraum von sechs Wochen wurde ein allgemein 

akzeptierter und gebräuchlicher Ansatz gewählt. Die im Vergleich zu den gefangenen 

Kammmolchen hohen Fangzahlen für Berg- und Teichmolch mit zusammen rd. 400 Stück 

zeigt zum Einen, dass die Erfassung grundsätzlich geeignet aufgebaut war, und zum Ande-

ren, dass der untersuchte Trassenbereich für den Kammmolch im Vergleich zu den anderen 

Molcharten eine untergeordnete Bedeutung als Winterlebensraum spielt (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, S. 51). 
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Da in den dem Laichgewässer am nächsten liegenden Gehölzflächen des Eingriffsbereichs 

lediglich ein abwandernder Kammmolch erfasst wurde, ist dieser Bereich offensichtlich wenig 

bedeutsam für die Tiere. Dies gilt auch unter Einbeziehung der östlich liegenden weiter vom 

Laichgewässer entfernten Waldflächen. Eine vollständige Erfassung der Population bzw. des 

an Land überwinternden Anteils einer Population ist grundsätzlich nicht möglich, da immer 

auch ein Anteil der Tiere im Landhabi-tat verbleibt und dieser Anteil jährlich genau so 

schwankt wie der Anteil der Tiere, die das Gewässer im Herbst nicht verlassen (vgl. Erwide-

rung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, S. 52). 

Vor diesem Hintergrund sind der Untersuchungsumfang, die Untersuchungsmethode und die 

Ergebnisse der Fangzaunerfassung 2011 im Hasengartenwasser geeignet, Aussagen über 

die Bedeutung von Landhabitaten als Winterlebensraum zu treffen. Und die Ergebnisse sind 

auch geeignet, Aussagen zu der Betroffenheit durch Lebensraumverlust fachgerecht abzulei-

ten. 

5.3.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Für die Anhang IV-Art Kammmolch (Triturus cristatus) wird vorsorglich die Erfüllung von ar-

tenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG angenommen.  

Angesichts der zum Teil geringen Entfernungen zwischen den Laichgewässern und der ge-

planten Trasse von 100 m bis 200 m ist von regelmäßigen Querungen der Trasse durch 

wandernde Kammmolche auszugehen. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos ist 

anzunehmen, weshalb Vermeidungsmaßnahmen erforderlich sind. Weiterhin sind Tötungen 

von Kammmolchen in Ruhestätten (Winterquartieren) anzunehmen, da diese sich im Ein-

griffsbereich befinden. 

Grundsätzlich wirken der Alberberg-Tunnel und das Hasengartenwasser-Brückenbauwerk 

konfliktmindernd hinsichtlich des Kollisionsrisikos. Durch die folgenden Vermeidungsmaß-

nahmen kann ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen bzw. die Schonung 

von Kammmolchen in Winterquartieren erreicht werden: 

 Maßnahme V7.1, dauerhafte Amphibiensperrzäune und -leiteinrichtungen entlang 
des gesamten Trassenverlaufs westlich des Alberberg-Tunnels und  

 Maßnahme V7.2, periodische Amphibiensperrzäune entlang des gesamten 
Trassenverlaufs westlich des Alberberg-Tunnels mehrere Jahre vor und während der 
Bauzeit.  

Die einseitig überwindbaren Zäune ermöglichen ein Auswandern aus dem Eingriffsbereich 

und verhindern das Einwandern in denselben.  
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Für die Maßnahmen V7.1 VER und V7.2 VER sind Funktionskontrollen vorgesehen, die eine 

regelmäßige Kontrolle/Instandhaltung der Sperrzäune sowie den Rückschnitt von Vegetation 

umfasst, die zum Überklettern genutzt werden könnte. 

Das Verbleiben von Kammmolchen im Baufeld wie auch die Einwanderung in die Winter-

quartiere im Eingriffsbereich wird durch die Maßnahme V7.2 weitestgehend verhindert. Es ist 

jedoch nicht auszuschließen, dass einzelne Kammmolche in dem abgesperrten Bereich ver-

bleiben. Diese einzelnen Tiere unterliegen dann bei der Baufeldräumung einem hohen Risiko 

der Tötung oder Verletzung. Aufgrund der möglichen einzelnen unvermeidbaren 

Individuenverluste wird vorsorglich von der Auslösung des Tötungsverbotes ausgegangen. 

5.3.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine Störung von Kammmolchen in der Wanderungszeit durch die Barrieren der Amphibien-

sperrzäune entlang des gesamten Trassenverlaufs westlich des Alberberg-Tunnels ist anzu-

nehmen. Das Vorhaben bewirkt aber keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population des Kammmolches, so dass erhebliche Störungen der Art auszuschlie-

ßen sind.  

Als lokale Population des Kammmolchs werden die Vorkommen innerhalb eines 1000 m-

Radius im Westteil des Planungsraumes abgegrenzt. Dazu gehören die Laichpopulationen 

der Gewässer „Grünes Gras“, „Hasengarten“, T02 am Oberlauf des Sommer-Baches und 

T03 am Oberlauf des Breitzbaches. Der Erhaltungszustand der lokalen Population des 

Kammmolchs ist angesichts der Zerschneidungswirkungen der B 400 und der mitteren Grö-

ße als ungünstig-unzureichend einzustufen. 

Die Austauschbeziehungen zwischen den Vorkommen südlich der geplanten Trasse bleiben 

ungestört. Die Austauschbeziehungen der Vorkommen nördlich der geplanten Trasse mit 

den Vorkommen südlich der Trasse werden unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch 

die B 400 durch die lange Tunnelstrecke und die Maßnahme A 6.1 „Optimierung des Durch-

lassbauwerks des Hasengartenwassers an der B 400“ eher verbessert als verschlechtert, so 

dass eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population und damit eine 

erhebliche Störung ausgeschlossen werden kann. Die Einwendung des BUND, welcher in 

dieser Einschätzung einen Widerspruch zu den Ausführungen zum Tötungstatbestand an-

führt, ist zurückzuweisen. Eine erhebliche Störung der lokalen Population durch Zerschnei-

dungseffekte lässt sich mit Sicherheit auszuschließen. Vielmehr wird durch das Gesamtkon-

zept der Amphibienschutzmaßnahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

(Querungsmöglichkeiten an den Durchlässen des Hasengartenwassers unter der A 44 und 

B 400 und am Tunnel Alberberg im Zusammenwirken mit den bauzeitlich temporären sowie 
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den permanenten Amphibienleiteinrichtungen) auch für einzelne im Trassenbereich wan-

dernde Kammmolche die Chance der erfolgreichen Querung von A 44 und B 400 eher er-

höht als verringert (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Stellungnahme des BUND 

vom 15.08.2012, S. 50). 

5.3.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Ausnah-

men von dem Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu beschädigen oder zu zer-

stören, bedarf es nicht. 

Die Laichgewässer des Kammmolchs liegen außerhalb des Eingriffsbereiches. Die Winter-

quartiere im Talgrund des Hasengartenwassers liegen jedoch teilweise im direkten Eingriffs-

bereich. Es ist zu erwarten, dass regelmäßig genutzte Ruhestätten des Kammmolches be-

schädigt oder zerstört werden. 

Eine Reduzierung der flächenhaften Inanspruchnahme der Winterquartiere als Ruhestätten 

einzelner Kammmolche ist nicht möglich. 

Da der Talgrund des Hasengartenwassers im Bereich der geplanten Trasse als Winterquar-

tier für den Kammmolch nur von nachrangiger Bedeutung ist und im unmittelbaren Umfeld 

des Laichgewässers „Grünes Gras“ im ausreichenden Umfang Waldgebiete mit Eignung als 

Winterquartier für den Kammmolch vorhanden sind, wird die ökologische Funktion der Ruhe-

stätten des Kammmolchs im räumlichen Zusammenhang gewahrt (vgl. Unterlage 12.4, An-

hang 1, S. 226). Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gem. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG 

sind nicht erforderlich. 

Gleichwohl kommen die folgenden Ausgleichsmaßnahmen des LBP, Maßnahme A19 (vor-

gezogene Anlage von Amphibien-Winterquartieren in den Maßnahmenflächen A2.3 und 

A 2.4 „Umbau kleinflächiger Fichtenbestände in naturnahe Laubwaldbestände“ im Talgrund 

des Hasengartenwassers südlich der A 44), Maßnahme A 6.1 (Optimierung des Durchlass-

bauwerks des Hasengartenwassers an der B 400) und Maßnahme A6.2 (Anlage von perma-

nenten Amphibiensperr-/-leiteinrichtungen an der B 400 westlich des Alberbergtunnels) dem 

Kammmolch zu Gute. Die genannten Maßnahmen A6.1 und A6.2 bewirken eine Erreichbar-

keit weiterer geeigneter Winterquartiere für Amphibien in den Waldbereichen nördlich der 

B 400 (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 227).  

Die Einwendung des BUND, vorhabensbedingte Zerstörungen von Kammmolchhabitaten in 

der Umgebung des Sommerbach-Quellteiches in etwa 100 m Entfernung zum Gewässer 

würden eine andere Bewertung des Zerstörungstatbestandes bewirken, ist zurückzuweisen. 
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Durch die zutreffend anzunehmende vorhabensbedingte Zerstörung von Teilen der Kamm-

molchlandhabitate im Talgrund des Hasengartenwassers wie auch in der Umgebung des 

Sommerbach-Quellteiches wird kein artenschutzrechtliches Verbot ausgelöst. Eine ange-

messene Beurteilung dieser Vorkommen in der artenschutzrechtlichen Bewertung wird durch 

eine überproportionale Abschätzung der Populationsgröße und eine ebenso großzügige aber 

gleichwohl angemessene Abschätzung der anzunehmenden Nutzung der Landlebensräume 

gewährleistet. Dafür spricht die ausreichende Größe und überwiegend günstigen strukturel-

len Ausstattung des insgesamt zur Verfügung stehenden Landlebensraumes und die in Rela-

tion zum vorhandenen Landlebensraum der kleinen Populationen des Kammmolches. Darü-

ber hinaus weisen die in Anspruch genommenen Teile der Kammmolch-Landhabitate keine 

besonders herausragende strukturelle Ausstattung auf. Bei Bewertung aller Faktoren ist ent-

sprechend der Stellungnahme der Vorhabenträgerin davon auszugehen, dass die ökologi-

sche Funktion der Ruhestätten im Umfeld beider Gewässer auch ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen erhalten bleibt und der Verbotstatbestand Nr. 3 nicht erfüllt wird (vgl. 

Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, S. 48). 

Die Einschätzungen im Rahmen des Tötungstatbestandes stehen entgegen der Ausführung 

des BUND nicht im Widerspruch zu der hier getroffenen Beurteilung, dass die Vorausset-

zungen für § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG erfüllt sind. Da das Tötungsverbot individuenbezogen 

zu beurteilen ist, reichen auch regelmäßige Querungen der Trasse durch einzelne wandern-

de Kammmolche aus, um ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für diese Tiere zu begrün-

den. Es ist nicht davon auszugehen, dass ein erheblicher Anteil der Population Landhabitate 

im Trassenbereich bzw. jenseits davon aufsucht. Vom Erhalt der ökologischen Funktionalität 

der Ruhestätten des Kammmolches im Talgrund des Hasengartenwassers wie auch in der 

Umgebung des Sommerbach-Quellteiches ist auszugehen (vgl. Erwiderung der Vorhaben-

trägerin zur Stellungnahme des BUND vom 15.08.2012, S. 48).  

5.3.3 Zauneidechse 

Für die Anhang IV-Art Zauneidechse (Lacerta agilis) wird vorsorglich die Zulassung von Aus-

nahmen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

erteilt. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG treten dagegen vorhabenbe-

dingt für die Art nicht ein. 

5.3.3.1 Bestandssituation 

In Hessen ist die Zauneidechse unterhalb von 500 m ü. NN nahezu flächendeckend und 

mehr oder weniger geschlossen verbreitet – sofern geeignete Lebensräume vorhanden sind. 

Sie fehlt weitgehend in den Höhenlagen der Mittelgebirge über 500 m ü. NN. In Südhessen 

ist die Art deutlich häufiger als in Nordhessen. In den klimatisch begünstigten Niederungen 
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Südhessens ist sie stellenweise ausgesprochen häufig und individuenstark vertreten (Unter-

lage 12.4, Anlage 1, S. 219).  

In etwa 450 m Entfernung von der geplanten Trasse, also außerhalb des Wirkraumes, gibt 

es einen Einzelnachweis der Zauneidechse aus den 1970er oder 1980er Jahren im Bereich 

der Magerrasen im Nordwesten des Untersuchungsgebietes, einem Kalkmagerrasenrest im 

FFH-Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau Südabdachung“. Die ansonsten 

nächstgelegenen, in der natis-Datenbank dokumentierten Vorkommen der Zauneidechse 

liegen nördlich von Herleshausen in über 3 km Entfernung zum Planungsraum (vgl. Unterla-

ge 12.4, Anlage 1, S. 219). 

Im Untersuchungsraum gibt es für Reptilien geeignete Habitate für die Zauneidechse, die 

sich aus einer Faktorenkombination zwischen Hangneigung, südwestlicher bis südöstlicher 

Exposition und überwiegend extensiver Nutzung, Übergängen von Gehölz- zu Offenlandbio-

topen, Mindestflächengrößen und Vernetzungsgrad ergeben. Hierbei handelt es sich zwar 

nicht um Optimalhabitate. Allerdings bietet die weite Verbreitung der Zauneidechse einen 

Anhaltspunkt dafür, dass hauptsächlich im östlichen Teil des Planungsraumes und im 

Breitzbachtal die Art vorkommen kann (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbe-

hörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, 

S. 3). Die vorsorgliche Annahme eines Vorkommens der Zauneidechse entspricht zugleich 

den Forderungen des BUND in seiner Stellungnahme vom 07.03.2012 und der ONB in ihrer 

Stellungnahme vom 18.06.2012.  

5.3.3.2 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Für mögliche Individuenverluste im Rahmen der Baufeldräumung und für den Fang von 

Zauneidechsen im Zuge der Umsiedlungsmaßnahme V13 wird vorsorglich von der Auslö-

sung des Verbotes von Fang, Verletzung und Tötung wild lebender Tiere gemäß 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgegangen (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 220). 

Die als Zauneidechsenhabitat angenommenen Flächen (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

30.10.2012, Arbeitskarten Anlage 2 und 3) werden zum Teil durch den Bau der Trasse in 

Anspruch genommen. Dabei handelt es sich um Flächen im Umfang von ca. 2,66 ha (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 3). In diesen Bereichen kann es -

 soweit ein Vorkommen unterstellt wird - zu baubedingten Tötungen und Verletzungen der 

Zauneidechse kommen. Diese möglichen Individuenverluste können durch Maßnahmen zur 
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Vergrämung bzw. zum Fang und Umsiedlung in Ersatzlebensräume (Maßnahme V13) weit-

gehend minimiert werden.  

Aufgrund der versteckten Lebensweise der Zauneidechse geht die Vorhabenträgerin vor-

sorglich davon aus, dass einzelne Individuen in ihren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

übersehen werden können oder sich nicht aus dem Eingriffsbereich vergrämen lassen. Diese 

einzelnen Tiere unterlägen dann bei der Baufeldräumung einem hohen Risiko der Tötung 

oder Verletzung (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 221).  

In den Bereichen, in denen Restflächen in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn der A 44 liegen 

werden, ist der Einbau dauerhafter Sperreinrichtungen vorgesehen (Maßnahme V13), wo-

durch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu verhindern ist, dass Zauneidechsen auf die 

Fahrbahn gelangen können (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 221). 

Durch den Einbau dauerhafter Sperreinrichtungen (Maßnahme V13) wird eine betriebsbe-

dingte signifikante Erhöhung der Tötungs-/ Verletzungsrate über das allgemeine Lebensrisi-

ko hinaus verhindert, so dass der Verbotstatbestand unter diesem Aspekt nicht erfüllt ist.  

5.3.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Verbot, die Zauneidechse gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erheblich zu stören, tritt 

nicht ein. 

Durch die Vergrämung bzw. Umsiedlung des überwiegenden Teils der Individuen im Rah-

men der bereits im Rahmen der bestehenden Maßnahmenkonzeption geplanten Vermei-

dungs- und CEF-Maßnahmen (A1.1, A9.1, A12, A15.1, A15.2, A15.3, V/A3.1, V13 und 

G/A2.2) sind Störungen während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten zu erwarten. Als 

lokale Population der Zauneidechse werden die anzunehmenden Vorkommen im gesamten 

Planungsraum abgegrenzt. Der Erhaltungszustand dieser lokalen Population kann ange-

sichts der fehlenden Detailkenntnisse nicht eingestuft werden (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 

1, S. 222). Hierauf kommt es jedoch nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht an, 

da sich in jedem Fall die vorgezogene Neuanlage bzw. Aufwertung von Lebensraum und die 

Umsetzung des weit überwiegenden Teils der Individuen der Zauneidechsen in die Bereiche 

dieser CEF-Maßnahmen nicht negativ auf die lokale Population auswirken und daher eine 

erheblichen Störung der Zauneidechse ausgeschlossen werden kann. 

5.3.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zaunei-

dechse aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, tritt nicht ein. 
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Eine Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse in den vom Bau der 

Trasse betroffenen Bereichen ist weder durch Schutzmaßnahmen noch im Rahmen der öko-

logischen Baubegleitung zu vermeiden und die ökologische Funktion der betroffenen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten kann auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

nicht hinreichend sicher gewährleistet werden (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 220). 

Jedoch wird in den bereits im Rahmen des bestehenden Maßnahmenkonzeptes geplanten 

Maßnahmenflächen A1.1, A9.1, A12, A15.1, A15.2, A15.3, V/A3.1 und G/A2.2 quantitativ 

und qualitativ vergleichbarer Zauneidechsenlebensraum im räumlichen Zusammenhang der 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten neu angelegt bzw. durch Optimierung bisher 

allenfalls geringfügig als Habitat geeigneter Bereiche durch Entwicklung von strukturreichem 

überwiegend südexponiertem Offenland mit Kleingehölzen, Steinhaufen, 

Gehölzschnitthaufen, Baumstammstücken, Felsblöcken und Gruben mit Blockwerk (A22) 

geschaffen. In diesen neuen Lebensraum mit einem hohen Potenzial regelmäßig nutzbarer 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt im Rahmen der Maßnahme V13 VER auch die Um-

siedlung der Zauneidechsenindividuen aus dem Eingriffsbereich. Durch diese vorgesehenen 

Maßnahmen wird die ökologische Funktionalität möglicherweise betroffener Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang aufrecht erhalten, so dass gemäß 

§ 44 Abs. 5 S. 2 und 3 BNatSchG der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

nicht eintritt. 

5.3.4 Schlingnatter 

Für die Anhang IV-Art Schlingnatter (Coronella austriaca) wird höchst vorsorglich die Erfül-

lung von artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ange-

nommen. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG treten vorhabenbedingt für 

die Art nicht ein. 

5.3.4.1 Bestandssituation 

In Hessen finden sich Verbreitungsschwerpunkte der Schlingnatter im Spessart sowie in wei-

ten Teilen des Osthessischen Berglandes. Auch in den wärmebegünstigten Flusstälern wie 

etwa dem Lahntal, ist die Schlingnatter regelmäßig anzutreffen. Sie fehlt in vielen Landestei-

len wie beispielsweise in den intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen und feuchten 

Lagen der Wetterau und der Rheinebene. Die Schlingnatter hat in den 1950er bis 1980er 

Jahren im Rahmen der Flurbereinigung erhebliche Habitatverluste und Populationsrückgän-

ge hinnehmen müssen. So ist die Art nach der aktuellen Datenlage in Hessen zwar allge-

mein verbreitet, aber doch selten und muss weiterhin als gefährdet eingestuft werden (vgl. 

Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 212). 
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5.3.4.2 Wirkungen des Vorhabens 

Aus dem Planungsraum liegen keine Nachweise der Schlingnatter vor). Der nächstgelegene, 

in der natis-Datenbank dokumentierte Nachweis der Schlingnatter aus dem Jahr 1999 liegt 

nordwestlich von Ulfen in über 4 km Entfernung zum Planungsraum (vgl. Unterlage 12.4, 

Anhang 1, S. 212). 

Von einer langfristig überlebensfähigen Population im Planungsraum ist nicht auszugehen, 

da die erforderliche Flächengröße der geeigneten Habitate nicht erreicht wird. Allerdings sind 

die für die Zauneidechse geeigneten Habitate grundsätzlich auch Lebensräume für die 

Schlingnatter. Ein Vorkommen einzelner Individuen bzw. kleiner Restpopulationen der 

Schlingnatter kann in den grundsätzlich geeigneten Habitatstrukturen an südwest- bis süd-

ostexponierten Böschungen und Säumen hauptsächlich im östlichen Teil des Planungsrau-

mes und im Breitzbachtal jedoch nicht ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 12.4, Anlage 

1, S. 212). Vorsorglich wird von einem Vorkommen einzelner Individuen und dem Vorliegen 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgegangen.  

5.3.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Für mögliche Individuenverluste im Rahmen der Baufeldräumung und für den Fang von 

Schlingnattern im Zuge der Umsiedlungsmaßnahme V13 wird höchst vorsorglich von der 

Auslösung des Verbotes von Fang, Verletzung und Tötung wild lebender Tiere gemäß 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgegangen. 

Bei der Baufeldfreimachung besteht – das Vorkommen der Art unterstellt – ein Risiko, dass 

Schlingnattern getötet oder verletzt werden. Zwar lassen sich Tötungen und Verletzungen 

von Schlingnattern durch die Maßnahmen zur Vergrämung bzw. zum Fang und Umsiedlung 

der Schlingnatter in Ersatzlebensräume weitestgehend minimieren. Aufgrund der versteckten 

Lebensweise der Schlingnatter ist aber davon auszugehen, dass einzelne Individuen in ihren 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten übersehen werden oder sich nicht aus dem Eingriffsbe-

reich vergrämen lassen. Diese einzelnen Tiere würden dann bei der Baufeldräumung einem 

hohen Risiko der Tötung oder Verletzung unterliegen (vgl. Unterlage 12.4, An-

hang 1, S. 214). 

Im Übrigen besteht die Gefahr eines Tötungs- und Verletzungsrisiko, da die Restflächen der 

anzunehmenden Habitate der Schlingnatter teilweise in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn der 

A 44 liegen werden. Dieses wird durch den Einbau dauerhafter Sperreinrichtungen (Maß-

nahme V13) jedoch nicht über das allgemeinen Lebensrisikos hinaus gehen. Im Rahmen der 

vorgenannten Vermeidungsmaßnahme V13 erfolgt im Bereich der verbleibenden Restflä-

chen in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn der A 44 der Einbau dauerhafter Sperreinrichtun-
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gen, wodurch weitestgehend verhindert wird, dass Schlingnattern auf die Fahrbahn gelangen 

können. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann durch die Maßnahme V13 ausge-

schlossen werden. 

5.3.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Schlingnatter gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor. 

Als lokale Population der Schlingnatter werden die anzunehmenden Vorkommen im gesam-

ten Planungsraum abgegrenzt. Der Erhaltungszustand dieser lokalen Population, sofern von 

einer solchen überhaupt gesprochen werden kann (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 212). 

lässt sich nicht exakt einstufen. Hierauf kommt es aber für die Prüfung des Verbotstatbe-

standes im Ergebnis nicht an. 

Durch die Vergrämung bzw. Umsiedlung eines überwiegenden Teils der Individuen im Rah-

men der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sind Störungen während der Fortpflanzungs- 

und Aufzuchtzeiten zu erwarten. Jedoch wirkt sich die in den bereits im bestehenden Maß-

nahmenkonzept geplanten Maßnahmenflächen A1.1, A9.1, A12, A15.1, A15.2, A15.3, 

V/A3.1 und G/A2.2 vorgezogene Neuanlage bzw. Aufwertung von Lebensraum (A22) und die 

Umsetzung eines weit überwiegenden Teils der Individuen der Schlingnatter in die Bereiche 

dieser CEF-Maßnahme nicht negativ auf die lokale Population aus, so dass jedenfalls eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ausgeschlossen werden 

kann.  

5.3.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt für die Schlingnatter nicht ein. 

Im Breitzbachtal und im Bereich der Anschlussstelle an die A 4 kommt es anlage- und bau-

bedingt zum Verlust von für die Schlingnatter grundsätzlich geeigneten Habitaten im Umfang 

von etwa 2,54 ha. Von der Zerstörung möglicher Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist daher 

auszugehen. 

Die Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Schlingnatter sind im 

Trassenbereich weder durch Schutzmaßnahmen noch im Rahmen der ökologischen Baube-

gleitung zu vermeiden. Allenfalls im Bereich Lengforst unterbleibt als Vermeidung die Depo-

nierung von Erdmassen in Bereichen vermuteter Schlingnattervorkommen (vgl. Unterlage 

12.4, Anhang 1, S. 212). 
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Ohne Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) kann nicht gewährleistet werden, dass die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten 

bleibt. 

Daher wird in den Maßnahmenflächen A1.1 , A9.1 , A12 , A15.1 , A15.2 , A15.3 , V/A3.1   

und G/A2.2 quantitativ und qualitativ vergleichbarer Schlingnatterlebensraum im räumlichen 

Zusammenhang der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten neu angelegt bzw. durch 

Optimierung bisher allenfalls geringfügig als Habitat geeigneter Bereiche durch Entwicklung 

von strukturreichem überwiegend südexponiertem Offenland mit Kleingehölzen, Steinhaufen, 

Gehölzschnitthaufen, Baumstammstücken, Felsblöcken und Gruben mit Blockwerk (A22) 

geschaffen. In diesen neuen Lebensraum mit einem hohen Potenzial regelmäßig nutzbarer 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt auch die Umsiedlung von Schlingnatterindividuen 

aus dem Eingriffsbereich.  

5.4 Zulässigkeit der Ausnahmen 

Für das Vorhaben werden vorsorglich Ausnahmen von den Verboten des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Arten Haselmaus, Kammmolch, Zauneidechse und 

Schlingnatter erteilt. Die Voraussetzungen für die Zulassung einer Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG sind gegeben. 

5.4.1 Ausnahmegründe 

Die Ausnahmen sind aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 

BNatSchG geboten. Die einzelnen Gründe und die Planungsziele für die A 44 und den hier 

planfestgestellten Abschnitt VKE 60 sind im Zusammenhang mit der Planrechtfertigung dar-

gelegt (vgl. bereits C III 1).  

Die für das Vorhaben sprechenden Gründe überwiegen jeder für sich und erst recht zusam-

mengenommen die durch das Vorhaben bewirkten Beeinträchtigungen des artenschutzrecht-

lichen Integritätsinteresses. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Erfüllung der Ver-

botstatbestände im Rahmen der naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative zum Teil 

lediglich vorsorglich angenommen beziehungsweise für das Fangen von Tieren zum Zwecke 

der Umsiedlung erteilt wurden. Dies wirkt sich bei der Gewichtung der artenschutzrechtlichen 

Interessen mindernd und somit zusätzlich zu Gunsten der Gründe und Planungsziele des 

planfestgestellten Vorhabens aus.  
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5.4.2 Keine zumutbaren Alternativen 

Zu der planfestgestellten Trassenführung gibt es keine den Planungszielen genügenden Al-

ternativen, bei denen keine oder deutlich geringere artenschutzrechtlich relevante Beein-

trächtigungen zu erwarten sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ausnahmen lediglich 

vorsorglich erteilt wurden, um Bewertungsunsicherheiten zu begegnen. 

Im Westen des Bauabschnittes ist die Trassenführung im Bereich des Alberbergs aufgrund 

der topographischen Gegebenheiten weitgehend vorgegeben. Zudem erstreckt sich der Le-

bensraum von Kammmolch und Haselmaus auf die an die Trasse angrenzenden Waldberei-

che, so dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der beiden Arten auch bei 

einer alternativen Trassenführung nördlich oder südlich der Planfeststellungstrasse anzu-

nehmen ist. Zusätzlich zur Betroffenheit von Kammmolch und Haselmaus würde die durch 

die Waldbestände südlich der Planfeststellungstrasse verlaufende Variante 60-99 zu einer 

erheblichen Betroffenheit des Quartierzentrums der Bechsteinfledermaus führen. (vgl. Unter-

lage 12.4, S. 18; siehe auch Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Stellungnahme des 

BUND vom 15.08.2012, S. 11). 

Im östlichen Teil des Bauabschnitts sind sowohl nördlich als auch südlich der Planfeststel-

lungstrasse naturschutzfachlich wertvolle Bereiche, in welchen mit dem Eintritt artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände für die Arten Haselmaus, Zauneidechse und der Schlingnatter 

zu rechnen ist (vgl. Unterlage 12.4, S. 18). Besonders hervorzuheben ist dabei der Bereich 

des Interessentenwaldes Wommen mit bedeutsamen Altbuchenbeständen (Waldgebiet 

“Lengforst“). Es bestehen daher aus artenschutzrechtlicher Sicht keine zumutbaren Alterna-

tiven. 

Eine theoretisch vorstellbare Nordverschwenkung im Bereich südlich von Unhausen und 

Breitzbach würde den Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für die Haselmaus 

im Bereich des Übergangs des Tunnels in die Anschlussstelle an die A 4 nicht vermeiden. 

Was Zauneidechse und Schlingnatter anbelangt, ist zwar im gesamten Wirkraum der VKE 60 

nur ein Vorkommen der Zauneidechse an den Böschungen zur A 4 nachgewiesen. Aller-

dings sind Flächen mit potentieller Habitateignung (Südexposition, extensive Nutzung sowie 

Übergang von Gehölz- zu Offenlandbiotopen) für das Vorkommen von Populationen bzw. 

Restpopulationen der beiden Reptilienarten im gesamten Untersuchungsraum vorhanden, so 

dass bei allen denkbaren Trassenvarianten mit einer artenschutzrechtlich relevanten Beein-

trächtigung zu rechnen ist. Insoweit besteht mindestens die gleiche Wahrscheinlichkeit einer 

Tötung von Individuen wie im Bereich der Planfeststellungstrasse (vgl. Unterlage 12.4, S. 

18 f). 
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5.4.3 Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

Weder bei der Haselmaus noch beim Kammmolch, der Schlingnatter oder der Zauneidechse 

kommt es zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der  

überregionalen Populationen, da durch die vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen bereits die Kontinuität der ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten gewährleistet bzw. eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Populationen verhindert wird. 

5.4.3.1 Haselmaus 

Der Erhaltungszustand der Haselmaus ist sowohl für Hessen, als auch für die kontinentale 

Region in Deutschland und die europäische Ebene als unbekannt eingestuft worden.  

Landesweit ist die Art ist in Hessen aufgrund des vergleichsweise hohen Waldanteils verbrei-

tet. Auch wenn der Erhaltungszustand der Art insgesamt für Hessen, Deutschland und Euro-

pa aufgrund der fehlenden Datengrundlage bisher nicht feststellbar ist (Leitfaden für die ar-

tenschutzrechtliche Prüfung in Hessen 2011, Anhang 4, S. 3), kann durchaus davon ausge-

gangen werden, dass die Art in Hessen überwiegend auf gute Habitatbedingungen trifft und 

zumindest keinen schlechten Erhaltungszustand aufweist. 

Durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen A 7, A 8 und A 16, durch die Vermei-

dungsmaßnahmen für den das Tötungsverbot (V 9 und V 10) sowie durch die Maßnahmen 

zur Vermeidung der erheblichen Störung wird bereits der Erhaltungszustand der lokalen Po-

pulation der Haselmaus in einem ausreichenden Maße stabilisiert und dadurch eine Ver-

schlechterung desselben verhindert (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 9). 

Damit kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des landesweiten Bestandes 

der Haselmaus wie auch des Erhaltungszustandes der Populationen auf Bundes- oder bio-

geographischer Ebene mit Sicherheit ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 

1, S. 9). 

5.4.3.2 Kammmolch 

Der Erhaltungszustand des Kammmolchs ist für Hessen als günstig, jedoch für die konti-

nentale Region in Deutschland und die europäische Ebene als ungünstig-unzureichend ein-

gestuft worden. 

Durch die auf den allgemeinen Amphibienschutz abzielenden Ausgleichsmaßnahmen des 

LBP (A 19: vorgezogene Anlage von Amphibien-Winterquartieren in den Maßnahmenflächen 

A 2.3 und A 2.4 „Umbau kleinflächiger Fichtenbestände in naturnahe Laubwaldbestände“ im 
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Talgrund des Hasengartenwassers südlich der A 44 sowie A 6.1: Optimierung des Durch-

lassbauwerks des Hasengartenwassers an der B 400, A 6.2: Anlage von permanenten Am-

phibiensperr-/-leiteinrichtungen an der B 400 westlich des Alberbergtunnels) und durch die 

Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Tötungsverbotstatbestandes (V 7.1 und V 7.2) 

wird der Erhaltungszustand der lokalen Population des Kammmolchs in einem ausreichen-

den Maße stabilisiert und dadurch eine Verschlechterung desselben verhindert. 

Da der Erhaltungszustand der lokalen Population durch die vorgenannten Maßnahmen stabi-

lisiert wird, kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des landesweiten Bestan-

des des Kammmolchs wie auch des Erhaltungszustandes der Populationen auf Bundes- 

oder biogeographischer Ebene mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Wiederherstel-

lung eines günstigen Erhaltungszustandes der Art kann ungehindert erfolgen (vgl. Unterlage 

12.4, Anhang 1, S. 230). 

5.4.3.3 Zauneidechse 

Durch die auch der Zauneidechse zu Gute kommenden, vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-

men (A1.1 , A9.1 , A12 , A15.1 , A15.2 , A15.3, V/A3.1  und G/A2.2) und die Vergrämung 

bzw. Umsiedlung der Zauneidechsen (V13 VER) in diese Flächen wird die ökologische Funk-

tion der möglicherweise betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt und auch der Erhaltungszustand der lokalen Population der 

Zauneidechse nach einer gegebenenfalls lediglich vorübergehenden Verschlechterung in 

einem ausreichenden Maße stabilisiert.  

Im Übrigen ist der Erhaltungszustand der Zauneidechse für Hessen als günstig eingestuft, so 

dass der Verlust von Einzelindividuen nicht nur zu keiner Verschlechterung der lokalen Po-

pulation führt, sondern auch mit Sicherheit der Erhaltungszustand der landesweiten Popula-

tionen gewahrt bleibt. Ebenso kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

Populationen auf Bundes- oder biogeographischer Ebene (mit Einstufung des Erhaltungszu-

standes jeweils als ungünstig-unzureichend) mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Auch 

die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Art kann ungehindert erfol-

gen (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 223 f.).  

5.4.3.4 Schlingnatter 

Durch die auch der Schlingnatter zu Gute kommenden, vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-

men (A1.1 , A9.1 , A12 , A15.1 , A15.2 , A15.3, V/A3.1  und G/A2.2) und die Vergrämung 

bzw. Umsiedlung der Schlingnattern (V13 VER) in diese Flächen wird die ökologische Funk-

tion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
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hin erfüllt und auch der Erhaltungszustand der lokalen Population der Schlingnatter nach 

einer gegebenenfalls lediglich vorübergehenden Verschlechterung stabilisiert . 

Im Übrigen wird der Erhaltungszustand der Schlingnatter in Hessen als günstig bewertet, so 

dass der Verlust von Einzelindividuen nicht nur zu keiner Verschlechterung der lokalen Po-

pulation führt, sondern auch mit Sicherheit der Erhaltungszustand der landesweiten Popula-

tionen gewahrt bleibt. Ebenso kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

Populationen auf Bundes- oder biogeographischer Ebene (mit Einstufung des Erhaltungszu-

standes jeweils als ungünstig-unzureichend) mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Art kann ungehindert erfolgen. 

(vgl. Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 216). 
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6 Schutz von Natur und Landschaft 

Das planfestgestellte Vorhaben wahrt unter Berücksichtigung der planfestgestellten Kom-

pensationsmaßnahmen und nach Maßgabe der verfügten Nebenbestimmungen den Belang 

des Schutzes von Natur und Landschaft einschließlich der gesetzlich geschützten Biotope.  

6.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung nach §§ 15, 17 des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) 

Der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 Abs. 1 

BNatSchG wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. §§ 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. §§ 17, 

15 BNatSchG und §§ 7 ff. HAGBNatSchG sowie der Kompensationsverordnung zugelassen.  

Die mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen, die Möglichkeit der Vermeidung 

und die Kompensation der unvermeidbaren Beeinträchtigungen hat die Planfeststellungsbe-

hörde auf Grundlage der von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen und den hierzu 

ergangenen Einwendungen und Stellungnahmen geprüft. Sie ist zum Ergebnis gekommen, 

dass die mit dem Vorhaben verbundenen unvermeidbaren Beeinträchtigungen der Natur und 

Landschaft vollständig kompensiert werden.  

Die Planfeststellungsbehörde hat das Benehmen mit dem Hessischen Ministerium für Um-

welt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) als oberster Naturschutz-

behörde gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 7 Abs. 3 HAGBNatSchG herge-

stellt (vgl. Schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.01.2013, beantwortet mit E-Mail 

des HMUELV vom 05.02.2013). 

6.1.1 Ermittlung des Eingriffs 

Die Vorhabenträgerin hat den mit der Verwirklichung des Vorhabens verbundenen Eingriff in 

Natur und Landschaft gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG ausreichend ermittelt.  

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-

flächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, § 14 Abs. 1 BNatSchG. Unerhebliche 

Beeinträchtigungen sind vom Begriff des Eingriffs nicht umfasst. 

Die Vorhabenträgerin hat durch entsprechende fachgutachterliche Untersuchungen ermittelt, 

welche Umweltauswirkungen durch das Vorhaben hervorgerufen werden und welche Leis-

tungen und Funktionen des Naturhaushaltes durch das Vorhaben im Speziellen erheblich 

beeinträchtigt werden. Die Landschaftspflegerische Begleitplanung erfolgte dabei in den Ar-
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beitsschritten Bestandserfassung, Konfliktermittlung und Eingriffsbewertung sowie einer aus 

den ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen entwickelten Ableitung von Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) und der Er-

stellung einer Kompensationsbilanz nach der Kompensationsverordnung. 

Die Vorhabenträgerin hat auf Grundlage der von ihr vorgenommenen Ermittlungen den im 

Untersuchungsgebiet vorhandenen Zustand von Natur und Landschaft bewertet und die vo-

raussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens festgestellt. Die für die Bewertung des Eingriffs 

wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchungen sind insbesondere in der Unterlage zur 

landschaftspflegerischen Begleitplanung (Unterlage 12.0, Erläuterungsbericht, in der Fas-

sung vom April 2011; Unterlage 12.0 planfestgestelltes Maßnahmenverzeichnis, in der Fas-

sung vom Dezember 2012), den Bestands- und Konfliktplänen (Unterlage 12.1), in dem ar-

tenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage 12.4, in der Fassung der 3. Planänderung), den 

Unterlagen zu den FFH-Verträglichkeitsprüfungen (Unterlagen 12.5 und 12.6 jeweils in der 

Fassung vom April 2011) sowie den von der Vorhabenträgerin in Auftrag gegebenen Gutach-

ten dargestellt. Dazu gehören u. a.: 

 BÖF, Biotoptypenkartierung zum Landschaftspflegerischen Begleitplan BAB A 44, 
Oktober 1997, Überarbeitung Februar 2006, 

 BÖF, Faunistische Erfassungen 2008, Avifauna, Baumhöhlen, Tagfalter, Libellen und 
Amphibien, VKE 50/60 – Variante 3b, 19.12.2008, 

 BÖF Fangzaunerfassung Amphibien Frühjahr 2009 sowie Nacherfassung Wachtel-
könig 2009 und Einsatz Reusenfallen 2009 in ausgewählten Gewässern A44-VKE 
50/60 – Variante V3b, November 2009, 

 Simon & Widdig, Aktualisierung der Datengrundlage für den LBP und den Arten-
schutzfachbeitrag, Dezember 2010  

 Neckermann & Achterholt, Biotopkartierung, Erfassung von FFH-Lebensraumtypen 
sowie gesetzlich geschützten Biotopen im Bereich der VKE 60 (Wommen) der ge-
planten BAB 44 Kassel-Eisenach, 16.07.2010  

 ITN, Erfassung der Wildkatze (Felis silvestris silvestris) entlang des geplanten Auto-
bahnneubaus A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.1+40.2, VKE 50 und VKE 60, De-
zember 2010 

 BÖF, Maßnahmenkonzept für den Teilbereich 28 des FFH-Gebietes „Kalkmagerra-
sen zwischen Sontra und Morschen“, 2011 

 Gros, Zusatzbewertung Landschaftsbild für die Brückenbauwerke BW08a, 
16.12.2011 

Der in den Unterlagen dargestellte Ist-Zustand sowie die zu erwartenden Umweltauswirkun-

gen, die der Ermittlung des Eingriffs zugrunde liegen, sind Gegenstand der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung. Bezüglich einer Beschreibung des betroffenen Gebietes, der Darstellung 
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des Ist-Zustandes von Natur und Landschaft und der erwarteten Umweltauswirkungen wird 

daher auf die zusammenfassende Darstellung unter C II verwiesen. Darauf aufbauend er-

folgte eine angemessene Auseinandersetzung mit den durch den Bau und Betrieb der A 44, 

VKE 60 bedingten Beeinträchtigungen und Gefährdungen der Naturgüter Boden, Wasser, 

Klima/Luft, Biotop/Pflanzen und Tiere, Landschaftsbild und Erholungsnutzung sowie die Ab-

leitung und Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie 

zum Ausgleich und Ersatz dieser Beeinträchtigungen.  

Die Landschaftspflegerische Begleitplanung stützt sich dabei auf eine fachlich qualifizierte 

und fundierte Erhebung und Bewertung der naturräumlichen Gegebenheiten, Arten und Le-

bensräume; den Bewertungen der Vorhabenträgerin liegt eine ausreichend ermittelte und 

aktuelle Datengrundlage zugrunde.  

Die Vorhabenträgerin hat den maßgeblichen Bestand durch fachlich nachvollziehbare Gut-

achten ermittelt und diese Bewertungen regelmäßig aktualisiert. Unter anderem wurden im 

Rahmen der Neubearbeitung des Landschaftsspflegerischen Begleitplans im Jahr 2010 

vegetationskundliche Untersuchungen und tierökologische Untersuchungen zu Fledermäu-

sen, Haselmaus, Vögeln, Amphibien, Tagfalter und Widderchen und Totholzkäfer durchge-

führt und die bestehende Datenbasis überprüft bzw. ergänzt. Es fanden hierbei die jeweils 

aktuellen standardisierten Kartierungsmethoden Anwendung.  

Die in den Stellungnahmen auf die Bestanderfassungen bezogenen Einwände konnten auf 

Grundlage der Erwiderungen der Vorhabenträgerin entkräftet werden bzw. wenn nicht, wur-

de ihnen Rechnung getragen. 

Die Planung hat einen ausreichenden Untersuchungsraum für die Avifauna zugrundegelegt. 

So wurde im Übergang zur Planung der VKE 50 die Avifauna im 500 m Halbkreis untersucht 

und die Ergebnisse bei Planung berücksichtigt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur 

Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

29.08.2012, S. 6 f.). 

Soweit vom BUND eingewandt wurde, dass für die Anhang IV-Arten Zauneidechse und 

Schlingnatter aktuelle Bestandveränderungen nicht richtig eingeschätzt wurden, hat die Vor-

habenträgerin diesem Einwand Rechnung getragen und ein Vorkommen unterstellt. Ur-

sprünglich war die Vorhabenträgerin aufgrund von Bestandsaufnahmen und dem Natur-

schutz-Informationssystem (der natis-Datenbank) des Landes Hessen davon ausgegangen, 

dass im Bereich der A 44 VKE 60 keine Bestände der Arten betroffen sein können. Daher 

wurde auch bei der Aktualisierung der faunistischen Datengrundlagen im Jahr 2010 keine 

Untersuchung der Reptilien beauftragt. Zudem ergaben sich im Rahmen der Untersuchun-
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gen der Vögel und Tagfalter keine Zufallsbeobachtungen von Reptilien. Aufgrund einer durch 

die obere Naturschutzbehörde mitgeteilten Zauneidechsensichtung im Juni 2012 ist für die 

Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens ein Vorkommen der Arten in den Bereichen un-

terstellt worden, bei denen ein Vorkommen aufgrund der Habitatausstattung nicht ausge-

schlossen werden kann. Die Bereiche, in denen ein Vorkommen unterstellt wurde, sind kar-

tographisch im Anhang zum Artenschutzbericht (vgl. Unterlage 12.4, Anhang 3, Blätter 1-3; 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 2 f.) dargestellt.  

Ferner wird vom BUND eine unzureichende Datengrundlage für den Luchs im Untersu-

chungsraum geltend gemacht. Diese Annahme geht fehl, da nach derzeitigem Kenntnisstand 

im Untersuchungsraum der A 44 VKE 60 zwar eine Nutzung als Migrationskorridor (zukünf-

tig) nicht auszuschließen ist, der aktuelle Luchsbericht (Arbeitskreis Hessenluchs 2012) führt 

jedoch keine Luchsmeldungen im näheren Umfeld der VKE 60 auf (Erwiderung der Vorha-

benträgerin zur Stellungnahme des BUND vom 25.07.2012, S. 21), so dass es keiner weite-

ren Erfassungen bedurfte.  

Schließlich sind die durchgeführten Untersuchungen zu den Amphibien geeignet, um der 

Planfeststellungsbehörde eine sachgerechte Prüfung zu ermöglichen. In allen hinsichtlich 

ihrer Größe und Gewässerstruktur als bedeutende Laichhabitate in Frage kommenden Ge-

wässern wurden in der VKE 60 im Jahr 2009 gezielte Untersuchungen durchgeführt (BÖF, 

Fangzaunerfassung Amphibien Frühjahr 2009 sowie Nacherfassung Wachtelkönig 2009 und 

Einsatz Reusenfallen 2009 in ausgewählten Gewässern A 44 VKE 50/60 – Variante V 3b, 

November 2009) und im Rahmen der Untersuchungen zur Aktualisierung der Datengrundla-

ge zur Fauna in der VKE 60 im Jahr 2010 weitere kleine und strukturell nur bedingt als 

Laichhabitat geeignete Gewässer ergänzend auf Amphibienvorkommen untersucht (Erwide-

rung der Vorhabenträgerin vom 25.07.2012, S. 22). In letzteren wurden mit einem reduzier-

ten aber gleichwohl zielführenden Erfassungsaufwand weitere Vorkommen mehrerer Amphi-

bienarten, unter anderen auch des Kammmolchs, festgestellt (Erwiderung der Vorhabenträ-

gerin zur Stellungnahme des BUND vom 25.07.2012, S. 22). Im Rahmen der Aufklärung 

durch die Planfeststellungsbehörde wurde der Bereich der Landlebensräume bestimmt und 

eine proportionale Abschätzung der Populationsgröße vorgenommen, so dass eine ange-

messene Bewertung der Beeinträchtigung der Art durch das planfestgestellte Vorhaben vor-

genommen werden konnte (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

10.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012; S. 3 f. und 

Anlage 4).  
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Die der Planfeststellungsbehörde im Verfahren vorgelegten Unterlagen reichen sowohl in 

ihrem methodischen Vorgehen wie in ihrer Ermittlungstiefe aus, um der Planfeststellungsbe-

hörde eine sachgerechte Prüfung zu ermöglichen. 

6.1.2 Vermeidungsgebot 

Die Vorhabenträgerin hat das Vermeidungsgebot der §§ 13, 15 Abs. 1 BNatSchG beachtet 

und die zur Vermeidung von erheblichen Eingriffen im Rahmen der Planung möglichen Maß-

nahmen ergriffen. Zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am glei-

chen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu errei-

chen, sind nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar.  

Die Vorhabenträgerin hat durch die Wahl des Verlaufs der Trasse, durch die technische Ge-

staltung der Trasse sowie des Trassenquerschnittes (Sonderquerschnitt SQ 27) dem Ver-

meidungsgebot Rechnung getragen (vgl. C III 2.1 und 2.2). Mit dem Antrag zur 2. Planän-

derung ist die Trassenführung im Bereich Berlitzgrube geändert worden, um wertgebende 

Waldlebensräume für Fledermaus- und Spechtarten zu schonen. Die Verschiebung der 

Trasse ist dementsprechend in den Stellungnahmen der oberen Naturschutzbehörde und 

des NABU begrüßt worden. Darüber hinaus wurde die Lage und Höhe der Trasse sowie die 

Dimensionierung und Positionierung von topographisch bedingten Querungsbauwerken so 

optimiert, dass die Inanspruchnahme von bedeutenden Biotopen und Tierlebensräumen so-

weit wie möglich vermieden werden konnte.  

Die Vorhabenträgerin hat durch die konkrete Ausgestaltung und Dimensionierung der aus 

topographischer Sicht notwendigen Brücken- und Tunnelbauwerke sowie der Verortung der 

(Wege-)Über-/Unterführungsbauwerke dafür Sorge getragen, erhebliche Beeinträchtigungen 

der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu vermeiden. Folgende Bau-

werke wurden planfestgestellt, die auch zur Vermeidung (BW) beitragen oder aber aus-

schließlich der Vermeidung von Eingriffen dienen (V-BW): 

 Überführung B 400 (BW 60-05a), 

 Unterführung Wirtschaftsweg (BW 60-06a), 

 Tunnel Alberberg (BW 60-07a), 

 Talbrücke Breitzbach (BW 60-08a), 

 Unterführung Wirtschaftsweg und Graben (BW 60-10a), 

 Überführung Wirtschaftsweg (BW 60-12a), 

 Überführung Wirtschaftsweg (BW 60-15a), 
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 Heckenbrücke Lengforst (V-BW 60-04a),  

 Fledermaus-Durchlass mit Irritationsschutzwand (V-BW 60-03a) und 

 Rampenbauwerk (Rampe Südwest) (BW 60-16a). 

Flankierend zu den vorgenannten Bauwerken sind zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

von schutzwürdigen Biotopen, Fledermäusen, Amphibien, Wildkatzen und anderen Tierarten 

Schutzmaßnahmen in Form von Irritationsschutzwänden, Schutzzäunen, Amphibiensperr-/-

leiteinrichtungen und Leit- und Schutzpflanzungen über den gesamten Trassenverlauf plan-

festgestellt worden (vgl. planfestgestellte Maßnahmenblätter V3 bis V8, V11.1, V11.2). Diese 

Maßnahmen verhindern den Unfalltod der Tierarten bei ihren Wanderungen bzw. Nahrungs-

flügen und leiten diese zu den geeigneten Querungsbauwerken. Die Hinweise der oberen 

Naturschutzbehörde und des ehrenamtlichen Naturschutzes zu den Schutzmaßnahmen sind 

bei Änderung der Maßnahmenblätter und Maßnahmenpläne im Rahmen der 3. Planände-

rung berücksichtigt worden und werden soweit zusätzlich notwendig durch Auflagen sicher-

gestellt (vgl. Auflagen unter A.V.1). Zudem wird in Bezug auf die Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde vom 18.12.2012 darauf hingewiesen, dass im Bereich der 

Breitzbachquerung Irritationsschutzwände (planfestgestelltes Maßnahmenblatt V8) anstelle 

der Spritzschutzwände geplant sind. Soweit in der Stellungnahme vom 24.01.2013 darüber 

hinaus eine Erhöhung der Irritationsschutzwände auf 4 m gefordert wird, ist eine solche ab-

zulehnen. Die Talbrücke Breitzbach mit einer Höhe von 20 m hält die Flugbeziehung von 

Fledermäusen entlang des Breitzbaches aufrecht. Die vorgesehene Irritationsschutzwand in 

Höhe von 2 m hat keine Funktion als Überflughilfe. Sie dient der Abschirmung von Störungen 

der Unterquerung (insbesondere durch Licht) und fördert somit die Akzeptanz (vgl. Erwide-

rung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 

28.01.2013, S. 2).  

Der Schutz des Bodens wird durch die Maßnahmen V1 und V2 sichergestellt. Auf den nur 

vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen wird der abgetragene Oberboden wieder 

fachgerecht eingebaut. Der Umfang des Oberbodenabtrags auf Baustelleneinrichtungsflä-

chen wird im Rahmen der Ausführungsplanung flächenbezogen mit der oberen Naturschutz-

behörde abgestimmt. In empfindlichen Bereichen (Auen- und Feuchtböden) ist statt des 

Oberbodenabtrags in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde ein Bodenschutz 

durch Vlies in Verbindung mit einer druckverteilenden Tragschicht vorzusehen.  

Eine Beeinträchtigung des Grundwassers und der Oberflächengewässer (Breitzbach und 

Nebengewässer) kann im Rahmen des geregelten Baubetriebs ausgeschlossen werden (Un-

terlage 12.0, in der Fassung vom April 2010, S. 97; Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 10.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 
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30.10.2012; S. 17 f.). Das von der Fahrbahn der A 44 abfließende Oberflächenwasser sowie 

das im Tunnel anfallende Oberflächenwasser wird gesammelt und den planfestgestellten 

Regenrückhaltebecken zugeführt, dort gereinigt, vorgeklärt und anschließend gedrosselt in 

Vorfluter eingeleitet.  

Entsprechend der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde hat die Vorhabenträgerin 

zugesagt, dass auf Maßnahmenflächen auf denen die Fällung von Bäumen vorgesehen ist, 

diese auf das Vorkommen von Baumhöhlen oder Nistplätzen kontrolliert werden (vgl. Erwide-

rung der Vorhabenträgerin vom 29.08.2012 auf die Stellungnahme der oberen Naturschutz-

behörde vom 18.06.2012, S. 7, vgl. planfestgestelltes Maßnahmenblatt V9). Soweit in den 

überprüften Höhlen Exemplare von geschützten Arten aufgefunden werden, sind diese in 

geeignete Winterquartiere zu verbringen (vgl. Auflage A.V.1.2 Nr. 1). 

Ferner werden von der Vorhabenträgerin die von der oberen Naturschutzbehörde vorge-

schlagenen Maßnahmen zur Verhinderung der Aufnahme des Brutgeschäfts für die Arten 

Rotmilan und Sperber in Ergänzung des Maßnahmenblattes V9 umgesetzt. Dies gilt eben-

falls für die östlich der Alberbergtunnels nachgewiesenen Arten Kolkrabe und Hohltaube (vgl. 

Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel vom 29.08.2012, S. 8 f.). Zur Vermeidung von Störungen in der 

Brutzeit und der damit verbundenen Aufgabe der Brut sind für die nachgewiesenen Standor-

te des Rotmilans innerhalb von 300 m, des Sperbers innerhalb von 150 m, des Kolkraben 

und der Hohltaube innerhalb 500 m zur Baustelle entweder Vergrämungsmaßnahmen am 

Nest vorzusehen oder der Baubeginn ist zu verzögern bzw. vorzuziehen (vgl. Auflage A.V. 

1.2 Nr. 2). 

Schließlich wurde von der Planfeststellungsbehörde die Zusage von Vorhabenträgerin für 

verbindlich erklärt, dass im Zuge der ökologischen Baubegleitung geprüft werde, ob Bereiche 

der Sandwand im Steinbruch Lengforst unangetastet bleiben können. Sollten zum Zeitpunkt 

der Deponierung geschützte Arten nachgewiesen sein, werden die entsprechenden Bereiche 

ausgenommen (vgl. A VI). 

Durch die planerische Gestaltung des Vorhabens und die planfestgestellten Maßnahmen 

wurde dem Verbot, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlas-

sen, soweit wie möglich Rechnung getragen.  

6.1.3 Verbleibender unvermeidbarer Eingriff 

Nach Prüfung des landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) durch die Planfeststellungs-

behörde ist der durch das Vorhaben verursachte, unvermeidbare Eingriff in einer angemes-

senen Methode ermittelt und bewertet worden.  
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Die Vorhabenträgerin hat im Planfeststellungsverfahren die nach § 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 

BNatSchG erforderlichen Angaben zu Ort, Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Eingriffs in 

den vorgelegten Unterlagen gemacht, so dass der Planfeststellungsbehörde eine Beurteilung 

des Eingriffs im Sinne des § 14 BNatSchG möglich ist. Das Ergebnis der Ermittlung des Ein-

griffs in Natur und Landschaft ist im Landschaftspflegerischen Begleitplan S. 99 ff. in den 

Tabellen zu den einzelnen Naturgüter bezogen auf die einzelnen Bezugsräume dargestellt. 

Zudem wurde der Eingriff entsprechend den Vorgaben der Kompensationsverordnung des 

Landes Hessen bilanziert (vgl. Unterlage 12.0, Anlage 3, in der Fassung vom Dezember 

2012).  

Die Betroffenheit von Reptilienarten wurde aufgrund der Stellungnahmen der oberen Natur-

schutzbehörde und des BUND nachträglich berücksichtigt und eine Betroffenheit bei der 

Maßnahmenplanung unterstellt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 10.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012; S. 2 f.; 

planfestgestellte Maßnahmenblätter V13 und A22). 

6.1.4 Kompensation des durch das Vorhaben verursachten, nicht vermeidbaren 

Eingriffs 

Der durch das Vorhaben hervorgerufene Eingriff wird durch die planfestgestellten Kompen-

sationsmaßnahmen unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde festge-

setzten Nebenbestimmungen, Zusagen und Violetteinträge vollständig kompensiert. Es be-

steht entsprechend der nach der Kompensationsverordnung aufgestellten Bilanz ein Über-

schuss, so dass die Bilanz ausgeglichen ist (vgl. Unterlage 12.0, Anlage 3 in der Fassung 

vom Dezember 2012; E-Mail der Vorhabenträgerin vom 19.02.2013).  

6.1.4.1 Kompensationskonzept der Vorhabenträgerin 

Der planfestgestellten Kompensationsplanung liegt ein hinreichend fachlich hergeleitetes und 

die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigendes Konzept zugrunde, welches die festgestellten 

Beeinträchtigungen kompensiert.  

Die Vorhabenträgerin kann auf Grundlage ihres Maßnahmenkonzepts unter Berücksichti-

gung der Charakteristik des Landschaftsraumes und der ermittelten Hauptkonflikte die er-

heblichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben kompensieren. Die vorgesehene Zielkon-

zeption ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde fachlich nachvollziehbar und nicht zu be-

anstanden. 

Das von der Vorhabenträgerin entwickelte Konzept (vgl. Unterlage 12.0, in der Fassung vom 

April 2011, S. 128 ff.) lässt sich in folgende Maßnahmenbereiche einteilen:  
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6.1.4.1.1 Maßnahmenbereich „Hasengartenwasser und angrenzende Waldbereiche“ 

Aufgrund der Überbauung von Lebensräumen verschiedener Amphibienarten und der Ha-

selmaus werden westlich des Hasengartenwassers Habitate für die Haselmaus aufgewertet 

(Maßnahmen A7, A8 und A16) und östlich des Hasengartenwassers neue Lebensräume für 

die Amphibien angelegt (Maßnahme A19 auf den Maßnahmenflächen A2.3 und A2.4) und 

der Nadelwald zu naturnahen Laubwäldern umgebaut (Maßnahmen A2.1, A2.2, A2.3, A2.4 

und A2.5). Die Entwicklung naturnaher Laubwälder mit strukturreichen Waldinnenrändern 

dient daneben der Verbesserung des Lebensraumes verschiedener Pflanzen- und Tierarten, 

wie Tagfalter und Fledermäuse. Insbesondere wird dieser Bereich als Landlebensraum für 

die Amphibien attraktiver, so dass Wanderungen in den Bereich der Trasse reduziert wer-

den.  

Ferner wird zur Erschließung neuer Landlebensräume für die Amphibien die Wirtschaftswe-

geunterführung unter der neuen A 44 (BW 60-06a) als Querungsmöglichkeit für Amphibien 

ausgestaltet und der vorhandene Durchlass unter der B 400 optimiert (Maßnahme A6.1). 

Flankierend sind umfangreiche Amphibienleiteinrichtungen vorgesehen, welche das Kollisi-

onsrisiko der wandernden Amphibien in diesem Bereich auf ein Minimum reduzieren (Maß-

nahmen V7.1 und A6.2).  

6.1.4.1.2 Maßnahmenbereich „Breitzbachtalquerung und südlich gelegene Bereiche“ 

Um den Fledermäusen Leitstrukturen zur Querung der Autobahn zu geben, sind an der Que-

rung des Breitzbachtales Maßnahmen zur Optimierung der Uferstruktur vorgesehen (Maß-

nahmen V/A2 und A14) und es werden Heckenstrukturen entwickelt (A9.2). Zudem wird 

durch den Ersatz des Rohrdurchlasses durch einen Kastendurchlass die Gewässerdurchläs-

sigkeit des Breitzbaches erheblich verbessert. Südlich der Breitzbachtalquerung werden Ha-

bitate für die Haselmaus aufgewertet (Maßnahmen A7, A8 und A16) und im Bereich des süd-

lich gelegenen Übergangs vom extensiven Grünland zu Nadelwald wird ein lichter, gestufter 

Waldrand als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für den Baumpieper entwickelt 

(Maßnahme A20). 

6.1.4.1.3 Maßnahmenbereich „Offenland/Gonnermannsgraben“ 

Für die Inanspruchnahme des Offenlandes sind u. a. in der relativ ausgeräumten Agrarland-

schaft südwestlich des Ortes Breitzbach Maßnahmen vorgesehen, die die Strukturierung der 

Landschaft fördern und eine Erhöhung der Habitatvielfalt für Vögel des Halboffenlandes, wie 

Baumpieper und Klappergrasmücke erreichen. Es handelt sich um Maßnahmen zur Herstel-

lung linearer Gehölzstrukturen (Maßnahme A9.1), extensiven Grünlands (Maßnahme A1.1) 

und eines parkartigen Baumbestandes mit Laub- und Obstbäumen (Maßnahme A15.2). 
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6.1.4.1.4 Maßnahmenbereich „Bilstein/Grenzgebiet“ 

Im Bereich Bilstein an der Grenze zu Thüringen wird einer größeren Waldfläche aus der Nut-

zung genommen und dadurch der Lebensraum für die Avifauna, Fledermäuse und Hasel-

mäuse und nicht zuletzt für Erholung suchende Menschen attraktiver gestaltet (Maßnahme 

A4.2). Die Fläche dient als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für den Grau-

specht und als neuer Horststandort für den Rot- und Schwarzmilan (Maßnahme A17). Zu-

dem wird die angrenzende Ackerfläche geringer Ertragsfähigkeit in extensives Grünland um-

gewandelt und dient u. a. dem Baumpieper als neues Habitat (Maßnahme A1.2).  

6.1.4.1.5 Maßnahmenbereich „trassennaher Bereich“ 

Im trassennahen Bereich sind zahlreiche trassenbegleitende Maßnahmen vorgesehen. So 

werden für Fledermäuse Leit- und Schutzpflanzungen vorgenommen (Maßnahmen V11.1, 

V11.2 und G3.1) und Flächen im Bereich der Leitkorridore freigehalten (G/A1.1). Dort, wo 

das Baufeld unmittelbar an Wald angrenzt, wird dieser unmittelbar nach der Baufeldfreima-

chung unterpflanzt (Maßnahme A13). Ferner werden die nur vorübergehend in Anspruch 

genommenen Bauflächen rekultiviert und die alte Nutzung – soweit möglich – wiederherge-

stellt (Maßnahme G1) und Böschungen bzw. Nebenflächen begrünt (Maßnahme G2).  

6.1.4.1.6 Maßnahmenbereich „Aufforstungen“ 

Um die naturschutzrechtliche Kompensation für Eingriffe in den Wald herzustellen, werden 

angrenzend an bereits bestehende Waldflächen Aufforstungen vorgesehen. Diese liegen 

teils trassennah und dienen insbesondere der landschaftlichen Einbindung und Abschirmung 

der Trasse (siehe Unterlage 12.0 Anlage 1, Plan „Forstrechtliche Waldbilanz: Trassenaher 

Ersatz von Waldflächen“, z. B. Maßnahme G/A2.2). Zwei große Teilflächen liegen weit au-

ßerhalb des Trassenumfeldes bei Weißenhasel und Calden (Maßnahmen E8 und E12). Die 

Maßnahme A10 liegt in Trassennähe und dient auch als Vermeidungsmaßnahme für den 

Baumpieper. Der Verlust von Streuobstflächen wird durch die Neuanlage einer großen 

Streuobstfläche in der Nähe des Autobahndreiecks Wommen kompensiert (Maßnahme 

A15.3). 

6.1.4.1.7 Maßnahmenbereich „Standortübungsplatz Weißenhasel“ 

Die Maßnahmen E1-E3, E4, E6 und E7 dienen der Entwicklung und Aufwertung der Lebens-

raumtypen 6212 (Halbtrockenrasen) und 6510 (Flachlandmähwiesen) im FFH-Gebiet „Kalk-

magerrasen zwischen Morschen und Sontra“. Neben dem Rückbau von Wegeflächen sehen 

die Maßnahmen im wesentlichem die Beseitigung von Gehölzen und die Pflege durch ein 

Beweidungskonzept vor. 
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6.1.4.1.8 Maßnahmenbereich „Altholzentwicklungsmaßnahmen“ 

Im Bereich der VKE 50 am Buch-Berg und Mühlberg sind Maßnahmen zur Entwicklung eines 

altholzreichen Eichen-Buchenbestandes planfestgestellt worden, die den Lebensraum der 

Avifauna, Fledermäuse und anderer Artengruppen verbessern und als artenschutzrechtliche 

Vermeidungsmaßnahme für den Grauspecht dienen (Maßnahmen A18.1 und A18.3).  

6.1.4.1.9 Zusammenfassung 

Die auf Grundlage des von der Vorhabenträgerin erarbeiteten Konzepts planfestgestellten 

Maßnahmen zur Kompensation des durch das Vorhaben verursachten Eingriffs erfüllen die 

gesetzlichen Anforderungen der §§ 15 BNatSchG und 7 HAGBNatSchG sowie der Kompen-

sationsverordnung. Das planfestgestellte Maßnahmenkonzept gewährleistet, dass für die 

forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im not-

wendigen Umfang in Anspruch genommen werden (§ 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG) und dass 

vorrangig Entsiegelungen von nicht benötigten versiegelten Flächen, Maßnahmen zur Wie-

dervernetzung von Lebensräumen oder Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der 

dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen (§ 15 Abs. 3 

Satz 2 BNatSchG), erfolgen. 

Die planfestgestellte Maßnahmenplanung schont land- und forstwirtschaftlich genutzte Flä-

chen. So wurde z. B. im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens der Umfang von Maß-

nahmen auf Ackerflächen von 47 ha auf ca. 12 ha reduziert und wertvolle landwirtschaftliche 

Flächen geschont. Dabei wurden unter Berücksichtigung des Maßnahmenkonzeptes in öf-

fentlichem Eigentum befindliche Flächen vorrangig herangezogen. Dementsprechend befin-

den sich 9 ha der in Anspruch genommenen 12 ha landwirtschaftlicher Fläche im öffentlichen 

Eigentum (Unterlage 12.0, Erläuterungsbericht, in der Fassung vom April 2011, S. 128). 

Auch die Belange der Forstwirtschaft wurden im Rahmen des planfestgestellte Kompensati-

onskonzeptes so weit wie möglich berücksichtigt, in dem z. B. der Nutzungsverzicht auf den 

Kompensationsflächen auf wertgebende Bäume begrenzt wird (vgl. planfestgestellte Maß-

nahmenblätter A18.1 bis A18.3). Die durch das Vorhaben in Anspruch genommenen Wald-

bereiche werden durch Waldaufforstungsmaßnahmen und Maßnahmen zum Aufbau neuer 

Waldränder kompensiert, sodass die forstwirtschaftliche Nutzung nur geringfügig beeinträch-

tigt wird. 

Ferner sind Entsiegelungsmaßnahmen in das Maßnahmenkonzept aufgenommen worden, 

wie die Entsiegelung der alten B 400 und der Rückbau von Wegen im FFH-Gebiet „Kalkma-

gerrasen zwischen Morschen und Sontra“, mit denen die Möglichkeiten zur Entsiegelung voll 

ausgeschöpft wurden.  
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Auch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen wurden planfestgestellt. Dazu 

dient die planfestgestellte Leiteinrichtung an der B 400 zwischen Bau-km 60+700 und Bau-

km 61+060 sowie die Optimierung von Gewässerdurchlässen. Schließlich wurden Maßnah-

men im FFH-Gebiet „Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra“ zur Aufwertung von 

Offenlandlebensräumen planfestgestellt (vgl. Unterlage Nr. 12.0, Erläuterungsbericht, in der 

Fassung vom April 2011, S. 128 f.).   

Soweit sich private Einwender gegen die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke zur Herstel-

lung von Kompensationsmaßnahmen gewandt haben, ist hinsichtlich der Notwendigkeit der 

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen darauf hinzuweisen, dass 

§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG die Vorhabenträgerin verpflichtet, unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 

(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Die Kompensationsver-

pflichtung nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist insoweit striktes Recht und nicht Gegen-

stand der planerischen Abwägung. Die Möglichkeit des Verzichts auf die Durchführung der 

Kompensation ist der Planfeststellungsbehörde gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG erst dann 

eröffnet, wenn ein Eingriff in Natur und Landschaft trotz fehlender Kompensationsmöglichkei-

ten zugelassen werden soll. In diesem Falle wären dem Verursacher des Eingriffs gemäß 

§ 15 Abs. 6 BNatSchG Ersatzzahlungen in Geld aufzuerlegen. Ein Überwiegen anderer Be-

lange gegenüber dem Belang des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist nach Prü-

fung der Planfeststellungsbehörde nicht gegeben. 

6.1.4.2 Bewertung der planfestgestellten Maßnahmen 

Die planfestgestellten Maßnahmen sind sachlich-funktional, räumlich und zeitlich als Aus-

gleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen geeignet, die Maßnahmenflächen sind sowohl tatsächlich 

als auch rechtlich aufwertungsfähig. Sie stehen soweit wie möglich in einem räumlichen Zu-

sammenhang zu den durch den Eingriff verursachten Beeinträchtigungen und werden auch 

in dem jeweils gebotenen zeitlichen Zusammenhang wirksam. Gemäß § 15 Abs. 5 

BNatSchG konnte der Eingriff zugelassen werden, weil die Beeinträchtigungen nicht zu ver-

meiden, jedoch in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderung an Natur 

und Landschaft anderen Belangen nicht im Range vorgehen. Soweit von Beteiligten in Ein-

wendungen und Stellungnahmen die Erforderlichkeit und Eignung einzelner Maßnahmen in 

Frage gestellt wird, wurden diese durch die Vorhabenträgerin berücksichtigt oder in den Er-

widerungen begründet zurückgewiesen. 

Die Vorhabenträgerin hat auf Grundlage des dargestellten Konzepts Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen zur Kompensation der nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen entwickelt. 
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Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde wurde die Kompensation der unvermeidba-

ren erheblichen Beeinträchtigungen der verschiedenen Naturgüter sachgerecht und in sich 

schlüssig hergeleitet.  

Auf Grundlage des von der Vorhabenträgerin entwickelten Maßnahmenkonzepts wurden die 

sich aus dem FFH-Gebietsschutz- bzw. Artenschutzrecht ergebenden notwendigen Maß-

nahmen soweit wie möglich mit den sich aus der Eingriffsregelung ergebende Maßnahmen-

flächen multifunktional kombiniert, um die Flächeninanspruchnahme insgesamt zu reduzie-

ren. In der folgenden Tabelle sind die Maßnahmenflächen und ihre Funktion dargestellt: 

Tab.: Maßnahmen mit vorrangiger Ableitung aus dem Artenschutz- und FFH-Recht 

Maßn.-bez. 

(ohne Zu-

satz)  

 

 Art der Maßnahme 

 

 

 

Um-

fang 

(ha) 

Vermeidung/ Scha-

densbegrenzung für 

CEF für FCS für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung 

(Eingriff/ Kon-

flikt *) 

V/A1.1 Anlage von Baumhe-

cken als Leitstrukturen 

0,66 Fledermäuse   Vermeidung: 

T1,T6 

Ausgleich: Ver-

lust von Gehölz-

strukturen 

V/A2 Optimierung Ufergehölz 0,10 Fledermäuse   Vermeidung: 

T1,T6 

Ausgleich: T2, 

OW1, OW2 

V/A3.1 Optimierung Obst-

baumreihe 

0,71 Großes Mausohr   Ausgleich: B4, 

T1, T2, T6 

G/V1.1 Wiederherstel-

lung/Anlage von Wald-

rändern 

2,77 Großes Mausohr   Vermeidung: T1 

Ausgleich: GW3, 

K1; K2, B1, B2, 

B9, T1, T2, T6, 

L1, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7 
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Maßn.-bez. 

(ohne Zu-

satz)  

 

 Art der Maßnahme 

 

 

 

Um-

fang 

(ha) 

Vermeidung/ Scha-

densbegrenzung für 

CEF für FCS für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung 

(Eingriff/ Kon-

flikt *) 

G3.1 Anlage von Strauchhe-

cken 

0,43 Großes Mausohr   Ausgleich: B3, 

T2, L1-L8, Bo3, 

GW2, GW3, K1, 

K2 

G/A1.1 Gelenkte Sukzession 

zur Offenhaltung 

6,10 Bechsteinfledermaus, 

Braunes Langohr, 

Fransenfledermaus, 

Große und Kleine 

Bartfledermaus, Gro-

ßes Mausohr, Wasser-

fledermaus Zwergfle-

dermaus, Kammmolch 

und Wildkatze 

  Vermeidung: 

T1, T2, T6 

Ausgleich: 

B1, B8 

V11.1 Anlage von Leit- und 

Schutzpflanzungen 

(Strauchhecken) 

10,68 Fledermäuse   Vermeidung:T1, 

T6 

V11.2 Anlage von Leit- und 

Schutzpflanzungen 

(Strauchhecken) 

0,94 Fledermäuse   Vermeidung: T1, 

T2, T6 

A1.1 Anlage/Entwicklung 

von extensivem Grün-

land sowie Optimierung 

Waldrand 

1,62  Klappergrasmücke  Ausgleich: B3, 

B5, T2, T5 

A1.2 Anlage/Entwicklung 

von Extensivwiesen 

aus Ackerflächen 

1,04 Baumpieper   Vermeidung:B2 

Ausgleich: Bo1, 

B5, T2, T5 

A4.2 Entwicklung eines 

„Nichtnutzungswaldes“ 

durch eigendynamische 

Entwicklung ohne 

forstliche Maßnahmen 

2,92 Grauspecht   Vermeidung:T2 

Ausgleich: B1, 

T3, T4 
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Maßn.-bez. 

(ohne Zu-

satz)  

 

 Art der Maßnahme 

 

 

 

Um-

fang 

(ha) 

Vermeidung/ Scha-

densbegrenzung für 

CEF für FCS für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung 

(Eingriff/ Kon-

flikt *) 

A7  Reisig-/Totholzhaufen 

auf der Maßnahmenflä-

che A16 

  Haselmaus  Ausgleich: T3, T4 

A8 Ausbringung von Ha-

selmausnistkästen auf 

der Maßnahmenfläche 

A16 

  Haselmaus  Ausgleich: T3, T4 

A9.1 Entwicklung von 

Strauchhecken 

0,50 Baumpieper Klappergrasmücke 

(Teilfläche von 

0,1 ha) 

 Ausgleich: K1, 

B3, T2, T4 

A9.2 Entwicklung von 

Strauchhecken 

1,19 Großes Mausohr   Ausgleich: K1, 

B3, T2, T4 

A10 Aufforstung und Ent-

wicklung naturnaher 

Laubwälder 

2,44 Baumpieper   Vermeidung: T2 

Ausgleich: Bo1, 

GW1, GW2, K1, 

B2, T2, T4 

A12 Optimierung von He-

cken 

0,69  Klappergrasmücke  Ausgleich: B3, 

T2 

A14 Entwicklung eines 

Uferrandstreifens mit 

angrenzender Nass-

wiese 

0,23 Großes Mausohr   Ausgleich: B3, 

T1, T2, OW1, 

OW2, GW1, 

GW2, K1 

A15.1 Neuanlage eines 

Streuobststreifens aus 

lokalen Hochstammsor-

ten 

0,27 Großes Mausohr, 

Zauneidechse, 

Schlingnatter  

  Ausgleich B4, 

T1, T2, K1 

A15.2 Anlage eines lockeren 

Baumbestands aus 

Hochstämmen 

0,59 Baumpieper   Ausgleich: B4, 

T2, K1 
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Maßn.-bez. 

(ohne Zu-

satz)  

 

 Art der Maßnahme 

 

 

 

Um-

fang 

(ha) 

Vermeidung/ Scha-

densbegrenzung für 

CEF für FCS für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung 

(Eingriff/ Kon-

flikt *) 

A15.3 Wiesenextensivierung 

und Pflanzung Hoch-

stämmiger Obstbäume 

1,94 Zauneidechse, 

Schlingnatter  

  Ausgleich: T2, 

K1 

A16 Aufwertung der 

Habitateignung von 

Waldflächen 

2,96  Haselmaus  Ausgleich: B9, 

T3, T4 

A17 Schaffung von Aus-

weichbruthabitaten für 

Schwarz-und Rotmilan 

  Schwarzmilan, 

Rotmilan 

  

A18.1 Entwicklung eines 

altholzreichen Eichen-

Buchenbestandes 

3,35 Grauspecht   Ersatz:GW1, 

GW2, OW1, 

OW2, B3, B5 

A18.2 Entwicklung eines 

lichten Eichen-

Buchenbestandes 

7,39 Grauspecht   Ersatz: OW1, 

OW2, B3, B5, 

T4, K1 

A18.3 Entwicklung eines 

lichten Eichen-

Buchenbestandes 

6,63 Grauspecht   Ersatz: OW1, 

OW2, B3, B5, T4 

A20 Entwicklung lichter 

Waldrand 

0,38 Baumpieper   Ausgleich: T2 

A22 Aufwertung als Lebens-

raum für Reptilien 

  Zauneidechse, 

Schlingnatter 

  

  *) B= Pflanzen , T=Tiere , Bo=Boden , OW=Oberflächengewässer, GW-=Grundwasser , K=Klima/Luft , 

L=Landschaftsbild 

Es handelt sich um Maßnahmenflächen in einer Größenordnung von 57 ha. Durch die multi-

funktionale Belegung der Maßnahmenflächen werden die sich aus dem FFH-Gebietsschutz, 

dem Artenschutzrecht und der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ergebenden Anforde-

rungen unter dem Gebot der weitestgehenden Schonung von Flächen verwirklicht.  
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Soweit die Kompensation des ermittelten Eingriffs nicht vollständig auf diesen Maßnahmen-

flächen erfolgen konnte, werden die zusätzlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 

gemäß den Maßgaben des Kompensationskonzeptes innerhalb der festgelegten Funktions-

räume räumlich an diese Maßnahmen angebunden, um geschlossene Maßnahmenflächen 

zu bilden. Die Ersatzmaßnahmen wurden in das FFH-Gebiet „Kalkmagerrasen zwischen 

Morschen und Sontra“ gelegt. Im Hinblick auf die Kompensation des durch das Vorhaben 

hervorgerufenen Eingriffs verbleiben nach Maßgabe der Bewertung der Planfeststellungsbe-

hörde als reine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die in folgender Aufstellung aufgelisteten 

Maßnahmen: 

Tab.: Maßnahmen mit Ableitung ausschließlich aus der Eingriffsregelung 

Maßn.-bez.  

 

 

 

 

 Art der Maßnahme 

 

 

 

 

 

Umfang (ha) Kompensation von Beein-

trächtigungen der Naturgü-

ter aus der Eingriffsregelung 

(Eingriff/Konflikt *) 

 

V/A1.2 Anlage von Baumhecken 0,04 Vermeidung: T1,T6 

Ausgleich: Verlust von Gehölz-

strukturen 

V/A3.2 Optimierung Obstbaumreihe 0,04 Ausgleich: B4, T1, T2, T6 

G/V1.2 Wiederherstellung/Anlage von Waldrändern 0,46 Vermeidung:T1, K2, T2 

Ausgleich: GW3, K1, K2, B1, 

B2, T1, T2, T6, L1-L8 

G1, G1* Rekultivierung/Wiederherstellung der vorherigen 

Nutzung 

7,01 Ausgleich: GW2, B3, B6, B7, 

L1-L8 

G2 Ansaat von Landschaftsrasen 11,18 Ausgleich: L1-L8 

G3.2 Anlage von Strauchhecken 1,96 Ausgleich: Bo3, GW2, GW3, 

B3, T2, L1-L8  
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Maßn.-bez.  

 

 

 

 

 Art der Maßnahme 

 

 

 

 

 

Umfang (ha) Kompensation von Beein-

trächtigungen der Naturgü-

ter aus der Eingriffsregelung 

(Eingriff/Konflikt *) 

 

G/A1.2 Gelenkte Sukzession zur Offenhaltung 3,12 Ausgleich: T1, T6, B8 

 

G/A2.1 Aufforstung und Entwicklung naturnaher Laub- und 

Mischwälder 

0,108 Ausgleich: Bo1,OW1, GW1, 

GW2, K1,T2, T4 

G/A2.2 Aufforstung und Entwicklung naturnaher Laub- und 

Mischwälder 

0,688 Ausgleich: Bo1, GW1, GW2, 

K1, T4 

G/A2.3 Entwicklung lichter Waldränder 0,33 Ausgleich Bo1, GW1, GW2, 

K1, T4 

A2.1 Umbau kleinflächiger Fichtenbestände in naturnahe 

Laubwaldbestände 

0,97 Ausgleich: B1, T2 

A2.2 Umbau kleinflächiger Fichtenbestände in naturnahe 

Laubwaldbestände 

0,56 Ausgleich: B1, T2 

A2.3 Umbau kleinflächiger Fichtenbestände in naturnahe 

Laubwaldbestände 

1,40 Ausgleich: B1, T2 

A2.4 Umbau kleinflächiger Fichtenbestände in naturnahe 

Laubwaldbestände 

0,41 Ausgleich: B1, T2 

A2.5 Umbau kleinflächiger Fichtenbestände in naturnahe 

Laubwaldbestände 

0,19 Ausgleich: B1, T2 

A3 Optimierung Breitzbach Durchlass 12 lfm Ausgleich OW1, OW2, T7 

A4.1 Entwicklung eines „Nicht-nutzungswaldes“ durch 

eigendynamische Entwicklung ohne forstliche Maß-

nahmen 

0,39 Ausgleich: B1, T1 
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Maßn.-bez.  

 

 

 

 

 Art der Maßnahme 

 

 

 

 

 

Umfang (ha) Kompensation von Beein-

trächtigungen der Naturgü-

ter aus der Eingriffsregelung 

(Eingriff/Konflikt *) 

 

A5 Umbau des Fichtenforstes in Auwald; Erhalt und 

Förderung naturnaher Laubwaldbestockung im 

Bachtal 

1,09 Ausgleich B1, T2 

A6.1 Optimierung Durchlass Hasengartenwasser an der 

B 400 

20 lfm Ausgleich OW1, T1, T7 

A6.2 Anlage von permanenten Amphibiensperr-/-leitein-

richtungen 

610 m Vermeidung: Amphibien 

Ausgleich: T1, T7 

A9.3 Entwicklung von Hecken/Gehölzen 0,22 Ausgleich: K1, B3, T2, T4 

A11 Entsiegelung und Rückbau von Straßenflächen 4,32 

(2,5 ha in 

anderen Maß-

nahmenflächen 

enthalten) 

Ausgleich: Bo1, GW1, GW2 

A13 Unterpflanzung neu angeschnittener Waldbereiche 4,79 Vermeidung: K2 

Ausgleich: GW3, K1, B9, T2 

A19 Anlage von Amphibien-Winterquartieren Auf Flächen 

A2.3 und A2.4 

Ausgleich: T2, T7 

A20 Aufwertung für Amphibien 0,38 Ausgleich: T2, T7 

E1 Entwicklung LRT 6212 (Submediterrane Halbtro-

ckenrasen) durch Beweidung 

1,31 Ersatz: B5, T2, T5 

E2 Entwicklung LRT 6212 (Submediterrane Halbtro-

ckenrasen) durch Entbuschung und Beweidung 

3,84 Ersatz: B3, B5, T2, T5 
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Maßn.-bez.  

 

 

 

 

 Art der Maßnahme 

 

 

 

 

 

Umfang (ha) Kompensation von Beein-

trächtigungen der Naturgü-

ter aus der Eingriffsregelung 

(Eingriff/Konflikt *) 

 

E3 Entwicklung LRT 6212 (Submediterrane Halbtro-

ckenrasen) durch Lichtstellung des Kiefern-

Schirmes und Pflege 

3,35 Ersatz: B5, T2, T5 

E4 Entwicklung LRT 6510 (magere Flachland-

Mähwiesen) durch Extensivierung 

1,18 Ersatz: T4, GW1, GW2, K1 

E6 Entsiegelung und Teilrückbau eines voll versiegel-

ten Weges 

0,30 Ersatz: Bo1, GW1-2 

E7 Aufwertung des Erhaltungszustands LRT*6212 

(orchideenreiche submediterrane Halbtrockenrasen) 

0,07 Ersatz: B7, GW1-2 

E8  Aufforstung und Entwicklung naturnaher Laubwäl-

der sowie Erhalt bestehender Strukturen 

1,88 Ersatz: Bo1, GW1, GW2, K1, 

B1-3, B8, T2 

E12 Aufforstung und Entwicklung naturnaher 

Laubwälder und Erhalt angrenzender Struktu-

ren 

3,46 ha davon 

3,02 ha anre-

chenbar 

Ersatz: Bo1, GW1, GW2, K1, 

B1-3, B8, T2 

*) B=Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, OW=Oberflächengewässer, GW=Grundwasser , K=Klima/Luft , L=Landschaft 

Es handelt sich um Maßnahmenflächen in der Größenordnung von ca. 58 ha. 

Insgesamt nehmen die planfestgestellten Kompensationsmaßnahmen eine Fläche von 

ca. 115 ha ein. Dem steht eine bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme im Um-

fang von ca. 60 ha gegenüber, wobei ca. 18 ha temporär sind. Ferner sind weitere indirekte 

Funktionsverluste und -minderungen sowie nicht quantifizierbare Eingriffe hinzuzurechnen. 

Die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden mit den planfestgestellten Kompensati-

onsmaßnahmen in einer angemessenen Frist vollständig ausgeglichen oder ersetzt. Insoweit 

kann der mit dem Vorhaben erfolgende Eingriff nach § 15 Abs. 5 BNatSchG zugelassen 

werden.  
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Die Hinweise und Forderungen der oberen Naturschutzbehörde wurden im Rahmen der Pla-

nung oder durch entsprechende Auflagen berücksichtigt bzw. begründet zurückgewiesen. Im 

Einzelnen ging es um folgende Themenbereiche:  

Entgegen der Stellungnahmen der oberen Naturschutzbehörde zur Maßnahme A17 wird es 

von den Gutachtern der Vorhabenträgerin als nicht erforderlich angesehen, um die zu errich-

tenden Ersatzhorste eine Schutzzone von 300 m einzurichten. Diese Auffassung wird durch 

die Planfeststellungsbehörde geteilt. Die zusätzlichen Wechselhorste werden innerhalb einer 

Ausgleichsfläche errichtet, die aus der forstlichen Nutzung herausgenommen wird. Insofern 

stimmt die Planfeststellungsbehörde der Vorhabenträgerin zu, dass die zusätzlichen Horste 

in ihrem engeren Umgriff mit Herstellung eines beruhigten Bereiches bereits besser ge-

schützt sind als die bestehenden Horste und es schon aus diesem Grund keiner Errichtung 

einer Schutzzone bedarf. Durch die Anlage von insgesamt sechs Wechselhorsten über die 

Maßnahmenfläche verteilt (vgl. planfestgestelltes Maßnahmenblatt A4.2, Flächenumfang 

2,92 ha), bestehen bei dennoch eintretenden Störungen Ausweichmöglichkeiten innerhalb 

der über 400 m langen Maßnahmenfläche in ungestörtere Bereiche (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin zur Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungsprä-

sidium Kassel vom 29.08.2012, S. 10 f.). 

Soweit sich die obere Naturschutzbehörde in ihren Stellungnahmen gegen die Maßnahme 

E8 wendet, wurde dieser Einwand im Rahmen der 3. Planänderung durch eine erhebliche 

Reduktion der Maßnahmenfläche Rechnung getragen und die wertgebenden Grünlandbe-

stände aus der Maßnahmenplanung herausgenommen. Negative Auswirkungen auf das 

verbleibende Grünland entstehen durch die Aufforstung nicht. Vielmehr werden durch den 

geplanten Waldrandaufbau im Übergangsbereich zum Offenland günstige Voraussetzungen 

geschaffen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme der oberen Natur-

schutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 23.01.2013, S. 7). 

Einer von der oberen Naturschutzbehörde geforderten Nebenbestimmung zur Klarstellung, 

dass der Baustellenverkehr, die Lagerung von Baustoffen und die Zwischenlagerung von 

Oberboden auf die in den Planfeststellungsantragsunterlagen dargestellten Arbeitsstreifen, 

Baueinrichtungsflächen und Lagerflächen sowie auf die Trasse selbst zu begrenzen sind, 

bedarf es nicht (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsi-

dium Kassel vom 18.06.2012, S. 14). Dies ergibt sich daraus, dass über die in den Lage- und 

Maßnahmenplänen planfestgestellten Bauflächen und Trasse hinaus keine weiteren Flächen 

für die Bautätigkeit in Anspruch genommen werden dürfen. Insbesondere sind die Lagerflä-

chen für den Oberboden im planfestgestellten Maßnahmenübersichtsplan als „Baufeld/BE-

Fläche“ festgelegt worden (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme der 
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oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 29.08.2012, S. 34). Zu-

sätzliche Eingriffswirkungen sind deshalb nicht zu befürchten. 

Soweit von der oberen Naturschutzbehörde gefordert wurde, für die Baustelleneinrichtungs-

fläche bei Bau-km 62+950 auf die Inanspruchnahme von Grünland zu verzichten und den 

Oberbodenabtrag auf Baustelleneinrichtungsflächen mit ihr abzustimmen, ist die Vorhaben-

trägerin den Forderungen im Zuge der 3. Planänderung nachgekommen.  

Sofern die obere Naturschutzbehörde fordert, auf die Verrohrung des Breitzbaches während 

der Bauzeit zu verzichten, um eine Sohlzerstörung zu verhindern, hat die Vorhabenträgerin 

nachvollziehbar dargelegt, dass die in diesem Bereich geplante Bachverlegung bereits zu 

einer Zerstörung der Bachsohle führt. Auch ohne Verrohrung ist daher der Erhalt der ur-

sprünglichen Gewässersohle des Breitzbaches im Baufeld nicht möglich (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin zur Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungsprä-

sidium Kassel vom 29.08.2012, S. 38 f.). Daher ist auch nach Ansicht der Planfeststellungs-

behörde die Forderung nach der Herstellung einer Behelfsbrücke über den verlegten Bach-

bereich unverhältnismäßig. Die Verrohrung wird nach Beendigung der Brückenherstellung 

zurückgenommen und eine naturnahe Bachsohle hergestellt. 

Es sind folgende Nebenbestimmungen auf Grundlage der Stellungnahme der oberen Natur-

schutzbehörde vom 18.06.2012 von der Planfeststellungsbehörde verfügt worden: 

 Die Vorhabenträgerin hat die landschaftspflegerische Ausführungsplanung mit der 
oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. Soweit Waldflächen betroffen sind, ist die 
obere Forstbehörde in die Abstimmung einzubeziehen (vgl. Auflage A V 1.1 Nr. 1). 

Insoweit wird dem Anliegen der oberen Naturschutzbehörde Rechnung getragen. Die Lage 

von Schutzeinrichtungen (Schutz- und Leitstrukturen), die Maßnahmen zum Schutz beson-

derer Arten und Biotope sowie die Gewässerdurchlässe sind im Zuge der landschaftspflege-

rischen Ausführungsplanung vorab mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen, um 

weitere Eingriffe zu vermeiden. Zudem wird dadurch auch dem Abstimmungserfordernis bei 

bestimmten Maßnahmen z. B. A18.2, A18.3 oder A20 Rechnung getragen (vgl. Stellung-

nahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 18.06.2012, 

S. 14). 

 Es ist eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) einzurichten, die einen unmittelbaren 
Zugang zur Bauüberwachung des Vorhabenträgers hat. Die ÖBB ist rechtzeitig an 
der Bauvorbereitung zu beteiligen und begleitet das Vorhaben in allen Phasen der 
Durchführung; ihre Tätigkeit ist zu dokumentieren. Die ÖBB hat die Einhaltung von 
umweltschützenden Vorschriften oder Nebenbestimmungen durch Vorgaben und 
Hinweise an die Bauüberwachung sicherzustellen; die Bauüberwachung gibt die Vor-
gaben und Hinweise an die baudurchführenden Unternehmen als Weisung oder 
Empfehlung weiter. Im Falle eines drohenden Verstoßes gegen umweltschützende 



Planfeststellungsbeschluss - 225 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  6 Schutz von Natur und Landschaft 

 

Vorschriften oder Nebenbestimmungen, der irreversible Folgen haben kann, ist die 
ÖBB gegenüber dem baudurchführenden Unternehmen weisungsbefugt. Die verant-
wortlichen Mitarbeiter der ÖBB sollen ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtun-
gen Landespflege, Landschaftsarchitektur, Forstwissenschaften, Umweltingenieur-
wesen oder vergleichbarer Studiengänge aufweisen. Sie sind der oberen Natur-
schutzbehörde vorab zu benennen. Alle Maßnahmen sind im Rahmen der ökologi-
schen Baubegleitung zu überwachen (vgl. Auflage A V 1.1 Nr. 2). 

Aufgrund der Komplexität der Planung ist eine dauerhafte fachliche Begleitung der Bau- und 

landschaftspflegerischen Maßnahmen erforderlich, um weitere Eingriffe zu vermeiden (vgl. 

Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

18.06.2012, S. 14). 

 An den Auslaufstellen der Entwässerungssysteme darf lediglich die unmittelbare 
Umpflasterung der Rohrausläufe in Beton verlegt werden. Die weiteren Befestigun-
gen sind in Wasserbaupflaster ohne Beton mit entsprechender Bodenverfüllung der 
Zwischenräume vorzunehmen (vgl. Auflage A V 1.1 Nr. 3). 

Um Schäden an der Gewässerbiozönose zu vermeiden, ist soweit möglich auf Beton an den 

Auslaufstellen der Entwässerungssysteme zu verzichten (vgl. Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 18.06.2012, S. 18). 

 Es sind heimische Saatgutmischungen für Extensivgrünland zu verwenden. Diese 
sind mit der oberen Naturschutzbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung abzu-
stimmen. Auf den Maßnahmenflächen zur Entwicklung von Extensivgrünland ist eine 
Funktionskontrolle nach zwei und nach fünf Jahren durchzuführen. (vgl. Auflage A V 
1.1 Nr. 4). 

Durch die Nebenbestimmung soll eine qualitativ hochwertige Erreichung der Ziele auf den 

Maßnahmenflächen gewährleisten und eine einheitliche Regelung zur Kontrolle der Flächen 

sicherstellen (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel vom 18.06.2012, S. 20).  

 Die Gehölzpflanzungen sind mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei 
Gehölzpflanzungen außerhalb des durch Taumitteldeposition betroffenen Straßenum-
feldes ist – soweit möglich – autochthones, standortgerechtes Pflanzmaterial zu ver-
wenden. Ausnahmen sind insbesondere dann zulässig, wenn landschaftspflegerische 
Maßnahmen mit kurzfristiger Wirksamkeit bei hoher Pflanzenqualität herzustellen 
sind. Soweit die Verwendung von autochthonem, standortgerechtem Pflanzmaterial 
nicht möglich ist, ist auf standortgerechtes, heimisches Pflanzmaterial zurückzugrei-
fen. Nadelbaumpflanzungen sind ausgeschlossen. (vgl. Auflage A V 1.1 Nr. 5). 

Durch die Auflage soll eine Vegetationsverfälschung verhindert werden. Eine Nadelbaum-

beimischung bei den Maßnahmen G/A2.1 und G/A2.2 würde die naturschutzfachliche Be-

deutung der Maßnahme mindern (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel vom 18.06.2012, S. 19 f.). 
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 Die geplanten Heckenpflanzungen und -optimierungen sowie alle übrigen 
Gehölzpflanzungen mit artenschutzrechtlicher Funktionszuweisung sind spätestens 
nach drei Jahren und nochmals nach fünf Jahren daraufhin zu prüfen, ob sich die 
Vegetation entsprechend der Zielsetzung entwickelt. Sollte dies nicht der Fall sein, 
sind geeignete ergänzende Maßnahmen in Abstimmung mit der oberen Naturschutz-
behörde zu veranlassen (vgl. Auflage A V 1.1 Nr. 6). 

Durch die Auflage soll eine zeitnahe Funktionserreichung sichergestellt werden. Die erste 

Kontrolle nach spätestens drei Jahren kann zum Abschluss der Entwicklungspflege erfolgen 

(vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

18.06.2012, S. 25).  

 Vor der Vergrämung und Umsiedlung der Haselmäuse (Maßnahme V10) sind die 
Maßnahmen A7, A8 umzusetzen und mit der Maßnahme A16 zu beginnen (vgl. Auf-
lage A V 1.3 Nr. 5). 

Durch die Nebenbestimmung wird klargestellt, dass mit der Aufwertung der Flächen vor der 

Vergrämung und Umsiedlung der Haselmäuse zu beginnen (A16) ist bzw. diese umgesetzt 

sein müssen (A7, A8) (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel vom 18.12.2012, S. 6). 

 Die in den Maßnahmenblättern A18.1, A18.2 und A18.3 beschriebenen waldbauli-
chen Maßnahmen sind an den Naturschutzzielen auszurichten. Eine forstliche Nut-
zung der bei Durchforstungen anfallenden Baumstämme ist möglich. Die Baumkro-
nen sind unzerschnitten im Bestand zu belassen (vgl. Auflage A V 1.3 Nr. 8). 

Es handelt sich um eine Nebenbestimmung zur Klarstellung (vgl. Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 18.12.2012, S. 6) 

 Zu den Maßnahmen E1, E2, E3 und E7 

 Die Düngung und die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln sind ausge-
schlossen. Soweit eine Beweidung auf den Maßnahmenflächen vorgesehen ist, ist 
grundsätzlich die Form der Hüteschäferei vorzunehmen. Eine Änderung des Weide-
regimes ist in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde möglich. 

 Die in den Maßnahmenblättern vorgesehene Entfernung von Stockausschlägen ist in 
den ersten drei Jahren jeweils dreimal im Frühjahr und Sommer zu wiederholen, in 
den Folgejahren nach Bedarf in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde 
vorzunehmen (vgl. Auflage A V 1.3 Nr. 9). 

Für die vorgesehenen Extensivweiden ist eine Düngung auszuschließen, da eine Düngung 

eine Intensivierung der Nutzung beinhaltet. Auch der Einsatz von Pflanzenschutzmittel ist auf 

den Flächen auszuschließen. Die Flächen werden für die bestehende Wanderschäferei im 

FFH-Gebiet benötigt, weshalb eine andere Nutzung ausgeschlossen wird. Zudem werden 

einheitliche Zeitvorgaben für den Rückschnitt von Stockausschlägen gemacht (vgl. Stellung-
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nahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 18.06.2012, 

S. 22 ff.) 

Die Hinweise und Forderungen in den Stellungnahmen seitens des BUND wurden berück-

sichtigt bzw. konnten aufgrund der Erwiderungen der Vorhabenträgerin zurückgewiesen 

werden. 

Insbesondere stellt die Maßnahme E12 im Bereich Calden (Landkreis Kassel) entgegen der 

Stellungnahme des BUND vom 21.11.2012 eine geeignete Ersatzmaßnahme nach § 7 

Abs. 2 Satz 1 HAGBNatSchG dar (Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des 

BUND vom Dezember 2012, S. 9). Danach kann eine Ersatzmaßnahme auch außerhalb des 

betroffenen Naturraumes im benachbarten Landkreis liegen. Insoweit hat die Vorhabenträge-

rin in ihrer Erwiderung auch nachvollziehbar dargelegt, dass durch die Maßnahme E12 im 

Bereich Calden die im Eingriffsbereich beeinträchtigten Funktionen für Boden, Grundwasser 

(Grundwasserneubildung), Klima (Waldflächen), Biotope (Wald, Gehölze, Ruderalfluren fri-

scher bis feuchter Standorte) und Tiere (Vogelarten) in gleichwertiger Weise wiederherge-

stellt werden können. Darüber hinaus ist der Maßnahme entgegen der Stellungnahme des 

BUND weder eine Ausgleichsfunktion noch eine artenschutzrechtliche Vermeidungsfunktion 

zugeordnet worden. Schließlich wurde im Rahmen der 4. Planänderung weder der Inhalt 

noch der Zuschnitt der Maßnahmenfläche verändert, sondern lediglich ein Bilanzierungsfeh-

ler korrigiert (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des BUND vom 

24.01.2013, S. 4). 

Die Maßnahmen A2.1 bis A2.5 zur Beseitigung standortfremder Fichten und Douglasien 

werden nicht durch sturmbedingte Auflichtung und/oder Neuetablierung der Bestände in Fra-

ge gestellt, da auch die Beseitigung des neuen Nadelholzaufwuchses zu einer deutlichen 

Aufwertung der Flächen führt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des 

BUND vom 25.07.2012, S. 24 f.). 

Der Ansicht des BUND, die Maßnahmen A6.1 und A6.2 seien zur Kompensation nicht ge-

eignet, kann nicht gefolgt werden. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind die Maßnah-

men geeignet, vorhandene Barrieren zu „entschärfen“ und zur Vernetzung und Erweiterung 

von Lebensräumen der Amphibien beizutragen. Auf diese Weise werden bisher nicht ohne 

Barriere erreichbare Lebensstätten nördlich der B 400 mit den weiteren Kompensationsmaß-

nahmen verbunden (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stellungnahme des BUND 

vom 25.07.2012, S. 25 f.).  
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Soweit der BUND kritisiert, dass die vorgesehenen Maßnahmen nicht als CEF-Maßnahmen 

für bestimmte Arten wie z. B. die Haselmaus geeignet seien, wird auf die Ausführungen im 

Artenschutzteil unter C III 5 verwiesen. 

Ferner wendet sich der BUND gegen die Änderung der Maßnahmen A18.1, A18.2 und A18.3 

und kritisiert die Aufgabe der aktiven Förderung von Totholz. Nur bei der Maßnahme A18.3 

war eine aktive Förderung von Totholz durch das Ringeln von mindestens zehn Bäumen 

vorgesehen. Nunmehr ist auf den Maßnahmenflächen A18.2 und A18.3 geplant, durch das 

Entfernen von (etwa drei) Hauptästen am Stamm günstige Voraussetzungen für eine Höh-

lenneunanlage durch den Grauspecht zu schaffen. Die hohe Wirksamkeit der Maßnahmen 

hat die Vorhabenträgerin in ihrer Erwiderung dargelegt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträge-

rin zur Stellungnahme des BUND vom 24.01.2013, S. 2 ff.). Darüber hinaus ist das Belassen 

von kranken und absterbenden Bäumen auf der Fläche durch eine Nebenbestimmung sicher 

gestellt worden (A V 1.3 Nr. 8).  

Weiterhin hat die Planfeststellungsbehörde durch Violetteintrag die im Maßnahmenblatt A4.2 

vorgesehene „Ringelung“ durch das „Entfernen von (etwa drei) Hauptästen“ entsprechend 

der Erwiderung der Vorhabenträgerin ersetzt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin zur Stel-

lungnahme der oberen Forstbehörde vom 18.01.2013, S. 2). Hintergrund des 

Violetteintrages ist, dass durch die Änderung der Maßnahme kein Baum mehr gezielt zum 

Absterben gebracht wird. Durch die im Violetteintrag vorgesehene Astentnahme wird die 

Höhlenanlage durch Spechte gefördert. Auf diese Weise wird auch vermieden, dass zusätz-

liche Gefahren durch umstürzende Bäume für die Waldbesucher geschaffen werden. Ferner 

wird die im Maßnahmenblatt vorgesehene künftige Unterhaltung durch die Forstverwaltung 

gestrichen und die Vorhabenträgerin eingesetzt. Dieser steht es frei mit der Forstverwaltung 

entsprechende Vereinbarungen zur künftigen Unterhaltung zu treffen. Ebenso wurde für die 

Flächen A18.1, A18.2 und A18.3 die Vorhabenträgerin in das Feld „künftige Unterhaltung“ 

eingesetzt. Hintergrund der Änderungen ist, dass sich auf den Erörterungstermin zur VKE 50 

zu den gleichen Flächen die Forstverwaltung gegen eine künftige Unterhaltung ausgespro-

chen hat. 

Schließlich wurde durch Violetteintrag in den Maßnahmenblättern die Größe der Maßnah-

menflächen G2 auf 11,18 ha und G/A1.2 auf 3,12 ha (davon 2,09 ha Flächen der öffentlichen 

Hand und jeweils 1,03 ha Flächen Dritter) angepasst. Es handelt sich hierbei um redaktionel-

le Anpassungen (E-Mail der Vorhabenträgerin vom 18.01.2013). 

Die planfestgestellten Kompensationsmaßnahmen sind geeignet, die durch das Vorhaben 

verursachten erheblichen Beeinträchtigungen zu kompensieren, wenn die Maßnahmen wie 

vorgesehen hergestellt und die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wer-
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den. Der Funktionsnachweis der Maßnahmen wird daher zunächst grundsätzlich durch die 

Feststellung erbracht, dass die Maßnahmen/Maßnahmenflächen entsprechend den plan-

festgestellten Vorgaben von der Vorhabenträgerin bzw. den von ihr mit der Bauausführung 

beauftragten Unternehmen hergestellt worden sind (Abnahme). Diese (zivilrechtliche) Ab-

nahme, die z. B. bei vegetationstechnischen Maßnahmen in der Regel nach der Entwick-

lungspflege erfolgt, ist in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde zu erklären, um 

eine ordnungsgemäße Herstellung durch die unabhängige Kontrolle einer Fachbehörde zu 

gewährleisten. Der entsprechende Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahmen nach § 17 

Abs. 7 BNatSchG kann gegenüber der Planfeststellungsbehörde durch einen Bericht erb-

racht werden, dem eine Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beizufügen ist (vgl. 

Hinweis A V 1.1 Nr. 1). Die Maßnahmen sind in der Folge entsprechend den Vorgaben in 

den Maßnahmenblättern und den Anordnungen der Planfeststellungsbehörde zu unterhalten, 

um den Maßnahmenerfolg sicherzustellen.  

Die planfestgestellten Maßnahmen sind unter Maßgabe der angeordneten Nebenbestim-

mungen und Violetteintragungen der Planfeststellungsbehörde geeignet, den festgestellten 

Eingriff zu kompensieren. 

6.2 Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG  

Durch das Vorhaben werden anlage- und baubedingt geschützte Biotope nach 

§ 30 Abs. 2 BNatSchG und § 13 Abs. 1 HAGBNatSchG zerstört oder erheblich beeinträch-

tigt. Eine Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG konnte erteilt werden, da die durch das 

Vorhaben hervorgerufenen erheblichen Beeinträchtigungen der geschützten Biotope durch 

die Wiederherstellung gleichartiger Biotope vollständig ausgeglichen werden. 

Durch die Errichtung des Vorhabens werden folgende Biotope nach § 30 Abs. 2 BNatSchG 

und § 13 Abs. 1 HAGBNatSchG beeinträchtigt: 

 Natürliche und naturnahe Bereiche  fließender und stehender Binnengewässer ein-
schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen und natur-
nahen Vegetation (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG), 

 seggen- und binsenreiche Nasswiesen (§ 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG), 

 Quellbereiche (§ 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG),  

 Wälder trockenwarmer Standorte (§ 30 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG), 

 Streuobstbestände außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 13 Abs. 1 
Nr. 2 HAGBNatSchG). 

Nach der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde sind entgegen der ursprünglichen 

Annahme der Vorhabenträgerin „Wälder trockenwarmer Standorte“ (§ 30 Abs. 2 Nr. 3 
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BNatSchG) nicht betroffen, so dass es einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG für den 

Verlust von Orchideen-Kalk-Buchenwald nicht bedurfte. Sie wurde trotzdem vorsorglich er-

teilt. Zusätzlich wurde auf Grundlage der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde 

aber eine Beeinträchtigung des Quellbereichs auf der Weidefläche neben der B 400 östlich 

des Alberbergtunnels angenommen (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde 

vom 18.06.2012, S. 27 f.). 

Nach Aufklärung der Planfeststellungsbehörde ist entgegen der Stellungnahme des BUND 

der Breitzbach kein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Grund ist die mangelnde Na-

turnähe, die sich im Schwebstoffreichtum und Fehlen nennenswerter Wasservegetation ma-

nifestiert (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beant-

wortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 16). Unabhängig davon ist 

eine naturnahe Wiederanlage des Grabenlaufs sowie des Gewässerumfeldes geplant (Maß-

nahmen A3, A14), so dass auch bei Annahme eines Verbotes eine Ausnahme erteilt werden 

kann.  

Es konnte eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG erteilt wer-

den, da die durch das Vorhaben hervorgerufenen erheblichen Beeinträchtigungen der ge-

schützten Biotope unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde festgesetz-

ten Nebenbestimmung (A V 1.3 Nr. 10) gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG durch die Wiederher-

stellung gleichartiger Biotope vollständig ausgeglichen werden (vgl. Stellungnahme der obe-

ren Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 18.06.2012). 

Der von der Vorhabenträgerin dargestellte Ausgleich für die anlage-, bau- und betriebsbe-

dingte Zerstörung bzw. erhebliche Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope erfolgt in 

geeigneter und ausreichender Weise (vgl. Unterlage Nr. 12.0 in der Fassung vom April 2011, 

S. 132). Die Planfeststellungsbehörde hat, da die Herstellung der Biotope „Grünland nasser 

bis feuchter Standorte“ und „Hochstaudenflur inkl. periodisches Kleingewässer“ in dem Maß-

nahmenblatt G1 nicht ausdrücklich genannt ist, eine Wiederherstellung dieser Biotope zur 

Klarstellung ausdrücklich angeordnet (A V 1.3 Nr. 10). 

Unter Zugrundelegung der Erläuterungen der Vorhabenträgerin sowie der von der Plan-

feststellungsbehörde angeordneten Auflage stellen sich die erheblichen Beeinträchtigungen 

gesetzlich geschützter Biotope durch die Trasse und deren Ausgleich im Einzelnen wie folgt 

dar: 

  



Planfeststellungsbeschluss - 231 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  6 Schutz von Natur und Landschaft 

 

Tab.: Bau-, anlage- und betriebsbedingte Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope im Be-

reich der Trasse 

Beeinträchtigte geschützte  

Biotope gem. § 30 BNatSchG und 

§ 13 HAGBNatSchG 

Form und Umfang der Beein-

trächtigung 

Maßnahme zum Ausgleich der Beeinträchtigung  

Streuobstwiesen und -brachen 10.900 m
2
 anlagebedingt (davon 

1.650 m
2
 baubedingt) 

Maßnahme A15.3, Neuanlage einer Streuobstwie-

se, 19.400 m
2
 

Orchideen-Kalk-Buchenwald 1.400 m
2
 anlagebedingt (davon 

700 m
2
 baubedingt) 

Maßnahmen A4.2, Entwicklung eines Nichtnut-

zungswaldes durch eigendynamische ohne forstli-

che Maßnahmen, 29.200 m
2
 

Maßnahmen A2.1 - A2.5, Umbau kleinflächiger 

Fichtenbestände in naturnahe Laubwaldbestände, 

35.300 m
2
 

Grünland nasser bis feuchter Stan-

dorte 

400 m
2
 anlagebedingt (davon 

200 m
2
 baubedingt) 

Maßnahme G1, Rekultivierung, Wiederherstellung 

der vorherigen Nutzung 

Hochstaudenflur inkl. periodisches 

Kleingewässer 

baubedingte Inanspruchnahme Maßnahme G1, Rekultivierung, Wiederherstellung 

der vorherigen Nutzung 

Quellbereich  Maßnahme A20, Entwicklung lichter Waldrand, 

Quellfreilegung im Zuge der Maßnahme 

 

Für die Überplanung der geschützten Biotope kann eine Ausnahme erteilt werden. So erfolgt 

zum einen eine entsprechende Wiederherstellung der Biotope und zum anderen sind die aus 

den Maßnahmen resultierenden Verluste und Beeinträchtigungen der überplanten geschütz-

ten Biotope im Verhältnis zum naturschutzfachlichen Nutzen der jeweiligen Maßnahme als 

gering einzuschätzen. Der Flächenumfang der vorgesehenen Maßnahmen für die Streu-

obstwiesen und den Orchideen-Kalk-Buchenwald ist dabei zur Berücksichtigung des soge-

nannten „Time-Lag-Effekts“ deutlich höher als die vom Eingriff betroffene Fläche der ge-

schützten Biotope. In jedem Fall ist trotz der Beeinträchtigungen insgesamt mit den Maß-

nahmen eine Verbesserung und Optimierung des Naturhaushalts gegeben. Eine ausnahms-

weise Zulassung von Beeinträchtigungen aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls 

auf dem Wege der Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erübrigt sich. 
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7 Forst / Wald 

Das Vorhaben ist mit den Belangen des Waldes und der Forstwirtschaft zu vereinbaren. 

7.1 Rodung 

Die Rodung und Umwandlung in eine andere Nutzungsart konnte nach Maßgabe des Land-

schaftspflegerischen Begleitplans, Unterlage 12.0, Anlage 1, gemäß § 12 Abs. 1 HForstG 

genehmigt werden.  

Das planfestgestellte Vorhaben macht es erforderlich 12,18 ha Wald zu roden und in eine 

andere Nutzungsart umzuwandeln. 

Die obere Forstbehörde und der Träger der Regionalplanung wurden gemäß § 12 Abs. 1 

Satz 4 HForstG beteiligt.  

Für die vorhabenbedingte Rodung von Wald werden von der Vorhabenträgerin Ersatzauf-

forstungsflächen in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt. Die Planfeststellungsbe-

hörde hat im Rahmen ihres Ermessens gemäß § 12 Abs. 3 HForstG die Genehmigung nicht 

davon abhängig gemacht, dass die Vorhabenträgerin flächengleiche Ersatzaufforstungen im 

gleichen Naturraum nachweist, in dem der Wald gerodet werden soll, sondern einen flä-

chengleichen Ausgleich unter Einbeziehung des angrenzenden Naturraums als ausreichend 

angesehen. 

Der anlage- und baubedingte Verlust an Wald umfasst 12,18 ha. Dem stehen auf der Kom-

pensationsseite Neuaufforstungen im Umfang von 12,24 ha gegenüber (Unterlage 12.0, An-

lage 1, Pläne Forstrechtliche Waldbilanz, Anpassung im Zuge der 3. Planänderung). Es han-

delt sich um 9,12 ha im gleichen Naturraum „Osthessisches Bergland“ und 3,12 ha im an-

grenzenden Naturraum „Westhessisches Berg- und Senkenland“. Die 9,12 ha im gleichen 

Naturraum setzen sich zusammen aus trassennahen Waldflächen im Umfang von 7,24 ha 

und trassenfernen Waldflächen im Umfang von 1,88 ha auf der Aufforstungsfläche E8.  

Die Aufforstungsfläche E8 hatte ursprünglich eine Fläche von 5,01 ha (Stand: 

2. Planänderung). Sie wurde von der Vorhabenträgerin aufgrund der Stellungnahme der obe-

ren Naturschutzbehörde vom 18.06.2012, S. 10 f. im Rahmen der 3. Planänderung reduziert, 

um eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und von Bereichen mit naturschutzfachli-

cher Bedeutung zu vermeiden. Da im Naturraum keine weiteren geeigneten Flächen der 

öffentlichen Hand zur Verfügung standen, wurde die Aufforstungsfläche E12 im Umfang von 

3,12 ha im angrenzenden Naturraum „Westhessisches Berg- und Senkenland“ auf dem Ge-

biet der Gemeinde Calden in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde, der oberen 

Forstbehörde und der Gemeinde Calden zur Planfeststellung beantragt und von der Plan-
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feststellungsbehörde planfestgestellt. Neben dem Fehlen geeigneter Flächen im Naturraum 

sprach für die Verlagerung der Ersatzaufforstung in diesen Bereich, dass der Waldanteil in 

der Gemeinde Calden unter 25 % liegt und deshalb eine Erhöhung des Waldanteils in die-

sem Bereich fachlich nachvollziehbar ist (vgl. E-Mail der oberen Forstbehörde vom 

04.12.2012 mit Auszug aus der forstlichen Rahmenplanung).   

Die von der Vorhabenträgerin aufgestellte Waldbilanz wurde von der oberen Forstbehörde 

mit Stellungnahme vom 22.11.2012 anerkannt. Die planfestgestellten Ersatzaufforstungen 

sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ausreichend, die Erhaltung des Waldes zu ge-

währleisten. Die Lage der Ersatzaufforstungsflächen ist aus den planfestgestellten Plänen 

der Anlage 1 zur Unterlage 12.0 ersichtlich.  

Ein Versagungsgrund nach § 12 Abs. 2 HForstG für die Genehmigung, den Wald zu roden 

und in eine andere Nutzungsart umzuwandeln, liegt nicht vor. Interessen der Landesplanung 

und Raumordnung werden entsprechend der Stellungnahme des Regierungspräsidiums 

Kassel, Dez. 21.2 Regionalplanung, vom 02.03.2012 nicht gefährdet. Entgegen der Stel-

lungnahme des BUND vom 07.03.2012, die von fehlerhaften Zahlen (fehlerhafte Umrech-

nung von m2 in ha) ausgeht, werden die Klimafunktion, Naturschutzfunktion und die Erho-

lungsfunktion des Waldes durch das planfestgestellte Vorhaben nicht gefährdet, sondern 

können kompensiert werden. Die in Anspruch genommenen Waldflächen sind für die Leis-

tungsfähigkeit des Naturhaushalts, die forstwirtschaftliche Erzeugung oder die Erholung der 

Bevölkerung auch nicht von so wesentlicher Bedeutung, dass sie die Rodung für das plan-

festgestellte Vorhaben in Frage stellen würden. Zudem können durch die planfestgestellten 

Maßnahmen die beeinträchtigen Funktionen der Waldflächen kompensiert werden (vgl. Un-

terlage Nr. 12.0, in der Fassung vom April 2011, S. 99 ff. und 283 ff.). Darüber hinaus über-

wiegen die unter C III 1 dargelegten öffentlichen Interessen an der Verwirklichung des Vor-

habens angesichts der nationalen und regionalen Bedeutung des Vorhabens die öffentlichen 

Interessen am Erhalt des Waldes, so dass die Rodung und Umwandlung in eine andere Nut-

zungsart genehmigt werden konnte.  

7.2 Waldneuanlage 

Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 HForstG bedarf die Neuanlage von Wald der Genehmigung der 

zuständigen Behörde. Entsprechend § 13 Abs. 1 Satz 2 ist eine Genehmigung jedoch nicht 

erforderlich, wenn für eine Fläche aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 

Aufforstung rechtsverbindlich festgesetzt ist und die zuständige Forstbehörde am Verfahren 

beteiligt war. Mit dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss wird die Aufforstung von 

Wald nach Maßgabe der Unterlage 12.0, Anlage 1 mit den Maßnahmen G/A2.1, G/A2.2, 

G/A2.3, A1.1, A10, E8 und E12 im Umfang von 12,24 ha rechtsverbindlich festgesetzt.  
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Die zuständige obere Forstbehörde wurde an dem Verfahren beteiligt (zuletzt Stellungnah-

men der oberen Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 22.11.2012 und 

17.01.2013). Die einzelnen Maßnahmenflächen liegen unter 5 ha, so dass von einer geson-

derten Beteiligung des Trägers der Regionalplanung abgesehen werden konnte. 

Im Übrigen liegen die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 13 Abs. 2 HForstG vor. 

Nach dieser Vorschrift kann die Genehmigung nur versagt werden, wenn Interessen der 

Landesplanung und der Raumordnung, insbesondere die Interessen der Landwirtschaft oder 

des Natur- und Landschaftsschutzes gefährdet werden oder ähnliche Nachteile für die Um-

gebung zu befürchten sind. Die Planfeststellungsbehörde schließt eine Gefährdung der Inte-

ressen der Landesplanung und der Raumordnung sowie der Interessen der Landwirtschaft 

(vgl. Stellungnahmen Dez. 21.2 Regionalplanung beim Regierungspräsidium Kassel vom 

02.03.2012) aus. Soweit in der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 

18.06.2012 und 18.12.2012 die Maßnahme E8 als Eingriff in die Natur und Landschaft beur-

teilt wurde, hat die Vorhabenträgerin diesem Einwand im Rahmen der 3. Planänderung 

Rechnung getragen. Durch die verbleibende Aufforstung werden weder das Landschaftsbild 

noch bestehende hochwertige Waldränder oder das Grünland beeinträchtigt. Erhebliche 

Nachteile für die Umgebung sind ebenfalls nicht zu befürchten. Demnach konnte die Ge-

nehmigung erteilt werden. 

Es besteht kein Anlass, zusätzliche Aufforstungen anzuordnen oder auf einzelne Maßnah-

men zu verzichten. Mit dem vorgelegten Kompensationskonzept hat die Vorhabenträgerin  

ein ausgewogenes Verhältnis von forstgesetzlich geforderter Neuanlage von Wald und na-

turschutzfachlich erforderlicher Kompensation erreicht.  

Durch die Beachtung der übrigen unter A V 2 aufgeführten Nebenbestimmungen wird si-

chergestellt, dass die Belange des Waldes und der Forstwirtschaft gewahrt werden. 
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8 Immissionsschutz 

Dem planfestgestellten Vorhaben stehen die Belange des Immissionsschutzes nicht entge-

gen. 

8.1 Beachtung des Trennungsgrundsatzes 

Durch die planfestgestellte Linienführung der VKE 60 der A 44 werden schädliche Umwelt-

einwirkungen durch Verkehrsgeräusche und verkehrsbedingte Schadstoffe in der Luft auf 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutz-

bedürftige Gebiete vermieden.  

Gemäß § 50 Satz 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2012 (BGBl. I S. 1421), ist bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen, zu denen die Planung und der Bau von Bundesfernstraßen 

gehört, die Zuordnung der für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen so vorzuneh-

men, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öf-

fentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-

punkt des Naturschutzes besonders wertvolle und besonders empfindliche Gebiete und öf-

fentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Dem in § 50 BImSchG 

normierten Trennungsgrundsatz kommt die Funktion einer Abwägungsdirektive zu, die im 

Rahmen der planerischen Abwägung durch andere Belange von hohem Gewicht überwun-

den werden kann (BVerwG, Urteil vom 13. Mai 2009 – 9 A 72/07 –, BVerwGE 134, 45).  

Die Planfeststellungsbehörde ist zu der Überzeugung gelangt, dass bei der Wahl der plan-

festgestellten Linie und der Führung der Gradiente im Gelände unter Berücksichtigung der 

örtlichen Verhältnisse und den Erfordernissen des Naturschutzes die Belange des Immissi-

onsschutzes bestmöglich berücksichtigt wurden. Hinsichtlich der räumlichen Lage der Trasse 

und ihrer Zuordnung zu den schutzbedürftigen Gebieten drängen sich für die Planfeststel-

lungsbehörde keine Alternativen auf, durch die eine wesentliche Verringerung von Immissio-

nen nach Maßgabe von § 50 BImSchG zu erreichen wäre.  

Die Linienführung, die dem Planfeststellungsantrag von 2001 zu Grunde lag, wurde im Zuge 

der zweiten Planänderung geändert. Die Änderung der Linienführung war zur Vermeidung 

der durch die ursprüngliche Planfeststellungslinie hervorgerufenen Zerschneidung eines 

denkmalgeschützten Ensembles im Bereich Berlitzgrube sowie zur Reduzierung des Ein-

griffs in Natur und Landschaft erforderlich. Die planfestgestellte geänderte Linienführung 
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orientiert sich zu Beginn der Baustrecke am Verlauf der B 400. Da die Trasse der A 44 teil-

weise im Bereich der Trasse der B 400 verläuft, wird diese in einem ca. 1,4 km langen Ab-

schnitt östlich des Tunnels Alberberg verlegt. In diesem Bereich verläuft die A 44 südlich 

parallel der B 400. Während die B 400 im weiteren – vorhabenbedingt unveränderten – Ver-

lauf in Richtung Nordosten bis auf ca. 100 m an die Ortslage von Unhausen heranführt, den 

nordöstlichen Teil der Ortslage von Breitzbach quert und südlich an Nesselröden vorbei zur 

A 4 führt, schwenkt die Trasse der A 44 ca. 900 m vor Unhausen nach Südosten ab, quert 

mit einer 258 m langen Brücke mindestens ca. 500 m von der nächstgelegenen Wohnbe-

bauung am südwestlichen Rand der Ortslage von Unhausen entfernt das Breitzbachtal (vgl. 

Unterlage 1 in der Fassung vom 18.04.2011, S. 32) und verläuft sodann Richtung Osten zur 

Anschlussstelle an die A 4 (Autobahndreieck Wommen).  

Im Vergleich zu dem ursprünglich zur Feststellung beantragten Plan führt die planfestgestell-

te Trasse zwar in geringerer Entfernung an der Ortslage von Unhausen vorbei, jedoch sind 

schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche und Luftschadstoffe auch bei 

diesem Trassenverlauf nicht zu besorgen. Wie den nachfolgenden Ausführungen (s. u. 8.2.3) 

zu entnehmen ist, werden die für Verkehrsgeräusche maßgeblichen Immissionsgrenzwerte 

auch an den der Trasse am nächsten gelegenen Gebäuden deutlich unterschritten. Überdies 

wird die Ortslage von Unhausen durch den Bau der A 44 von Verkehrslärm entlastet. Da der 

Verkehr von der unmittelbar an der Ortslage vorbei führenden B 400 auf die weiter entfernte 

A 44 verlagert wird (vgl. Unterlage 1, S. 20), verringern sich die Beeinträchtigungen durch 

Verkehrsgeräusche. Die durch den prognostizierten Verkehr auf der B 400 und auf der A 44 

im Jahr 2025 insgesamt verursachten Immissionen durch Verkehrsgeräusche (Gesamtbeur-

teilungspegel) unterschreiten die für den Verkehr auf der B 400 ohne den Bau der A 44 im 

Jahr 2025 ermittelten Beurteilungspegel in dem der Trasse der B 400 nächstgelegenen Teil 

der Ortslage von Unhausen um 5-7 d(B)A (vgl. „Zusatzuntersuchung Unhausen“ vom 

10.10.2011, Anlage zur Antwort der Vorhabenträgerin vom 02.11.2012 auf die Aufklärungs-

mail der Planfeststellungsbehörde vom 19.10.2012).  

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung des Vorhabenträgers, die aus Gründen des 

Natur- und Denkmalschutzes vorzugswürdige Linie zu wählen, nachvollziehbar und ent-

spricht den Anforderungen des § 50 BImSchG. 

8.2 Verkehrsgeräusche  

Das planfestgestellten Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und 

der Nachbarschaft vor Verkehrsgeräuschen vereinbar. Soweit das Vorhaben schädliche 

Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorrufen kann, werden diese durch Maß-
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nahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden. Entgegenstehende Einwendungen werden 

zurückgewiesen. 

8.2.1 Anforderungen gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Anforderungen des § 41 BImSchG. Nach § 41 

Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen unbe-

schadet des § 50 BImSchG sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der 

Technik vermeidbar sind. Diese gesetzlichen Anforderungen werden aufgrund der Ermächti-

gung in § 43 Abs. 1 BImSchG durch die Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 

12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.09.2006 (BGBl. I 

S. 2146), konkretisiert. § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV bestimmt, unter welchen Voraussetzun-

gen es sich bei einer Änderung einer öffentlichen Straße um eine wesentliche Änderung 

handelt. Dies ist bei einer baulichen Erweiterung oder einem erheblichen baulichen Eingriff 

der Fall, sofern dieser Eingriff zu einer der in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 der 

16. BImSchV beschriebenen Erhöhung des Beurteilungspegels führt. 

8.2.1.1 Neubau und Änderung öffentlicher Straßen 

A 44 

Der Bau der A 44 im Abschnitt der VKE 60 einschließlich der Rampen im Bereich des Auto-

bahndreiecks Wommen unterliegt als Neubau dem Anwendungsbereich des § 41 BImSchG. 

B 400 

Als Folgemaßnahme wird die B 400 im Bereich östlich des Tunnels Alberberg verlegt. Bei 

der Verlegung der Fahrbahnen der B 400 durch bauliche Maßnahmen handelt es sich um 

einen erheblichen baulichen Eingriff. Dieser Eingriff führt jedoch nicht zu einer Erhöhung der 

Beurteilungspegel der von der B 400 ausgehenden Verkehrsgeräusche. Die einzige schutz-

würdige Bebauung im Bereich des zu verlegenden Abschnitts der B 400 ist das ca. 450 m 

südlich der bestehenden Trasse der B 400 gelegene Forstgut Berlitzgrube. Eine Erhöhung 

der Beurteilungspegel an den Gebäuden des Forstgutes ist auszuschließen. Zum einen ver-

größert sich mit der Verlegung der B 400 in Richtung Norden ihr Abstand zum Forstgut. Zum 

anderen wird mit Inbetriebnahme der A 44 der Verkehr auf der B 400 erheblich abnehmen 

(vgl. Unterlage 1, S. 20).  
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A 4 

Die A 44 wird westlich von Wommen an die A 4 angeschlossen (künftiges Autobahndreieck 

Wommen). Im Zuge der Errichtung des Autobahndreiecks werden die Standstreifen der A 4 

in diesem Bereich zu Fahrstreifen ausgebaut. Bei dem Ausbau des Standstreifens der Fahr-

bahn Richtung Herleshausen zu einem Fahrstreifen handelt es sich um einen erheblichen 

baulichen Eingriff nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV. Die Planfeststellungsbehörde hat 

daher auch eine schalltechnische Untersuchung in Bezug auf den von der baulich geänder-

ten A 4 ausgehenden Verkehrslärm veranlasst (s. u. unter 8.2.4).  

Vor der Eröffnung des Verkehrs auf der VKE 60 der A 44 muss östlich des Autobahndreiecks 

Wommen bis zum Anschluss der B 400 (Anschlussstelle Wommen) die Markierung der A 4 

von derzeit vier Fahrstreifen und zwei Standstreifen in sechs Fahrstreifen ohne Standstreifen 

geändert werden. Die Ummarkierung, bei der es sich nicht um einen baulichen Eingriff han-

delt, war bereits Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses des Hessischen Ministeri-

ums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung betreffend den sechsstreifigen Ausbau 

der Bundesautobahn 4 (Kirchheim-Eisenach) zwischen der Talbrücke Wommen und der 

Landesgrenze Hessen/Thüringen vom 27.06.2001, Az. V 2-A-61 k 04 (1.863), und ist in der 

diesem Beschluss zu Grunde liegenden schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt wor-

den. 

8.2.1.2 Immissionsgrenzwerte 

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung einer öffentlichen Straße ist zum Schutz der 

Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche gemäß § 2 

Abs. 1 der 16. BImSchV sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden 

Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet: 

Art der Anlage oder des Gebietes Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenhei-

me 

57 dB(A) 47 dB(A) 

reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsied-

lungsgebiete 

59 dB(A) 49 dB(A) 

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A) 
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Die Art der in der vorstehenden Tabelle bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus 

den Festsetzungen in den Bebauungsplänen (§ 16 Abs. 2 Satz 1 der 16. BImSchV). Sonsti-

ge in Bebauungsplänen festgesetzten Flächen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und 

Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit 

zu beurteilen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV). Auf bauliche Anlagen im Außenbereich 

finden dabei nur die Grenzwerte für die unter Nrn. 1, 3 und 4 der vorstehenden Tabelle ge-

nannten Anlagen und Gebiete Anwendung.  

8.2.2 Grundlagen der schalltechnischen Berechnungen 

Die mit Hilfe des elektronischen Berechnungsprogramms „Soundplan“ (Version 7.0, Stand 

29.09.2011) durchgeführten schalltechnischen Berechnungen sind unter Beachtung der gel-

tenden Vorschriften und Richtlinien vorgenommen worden und bilden eine geeignete Ent-

scheidungsgrundlage.  

Die Einwirkungen durch Verkehrsgeräusche werden durch Berechnung des Beurteilungspe-

gels am jeweils betrachteten Einwirkungsort (Immissionsort) ermittelt. Die Berechnungsme-

thode ist in § 3 der 16. BImSchV verbindlich vorgeschrieben. Danach ist der Beurteilungspe-

gel nach Anlage 1 der 16. BImSchV i. V. m. Kapitel 4.0 der Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90) zu berechnen. Die Berechnung erfolgt u. a. unter Berück-

sichtigung der Verkehrsstärke, des Lkw-Anteils, der Geschwindigkeit und der Straßenober-

fläche.  

Den Berechnungen liegen die Verkehrszahlen der Dimensionierungsprognose für das Jahr 

2025 (MODUS CONSULT Karlsruhe, Dr.-Ing. Frank Gericke, A 44 Kassel-Herleshausen, 

Dimensionierungsprognose 2025 – Fortschreibung 2009, Oktober 2010) zu Grunde. Für die 

Strecke zwischen dem Beginn des Bauabschnitts der VKE 60 und dem Autobahndreieck 

wurde in der Dimensionierungsprognose eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an 

Werktagen (DTVW) von 19.300 Kfz/24 h prognostiziert mit einem Schwerverkehrsanteil (SV > 

3,5 t) von 5.690 Kfz/24 h bzw. 29 % (vgl. MODUS CONSULT, Dimensionierungsprognose 

2025, S. 49 und Pläne 65 und 71). Für den Bereich des Autobahndreiecks Wommen wurde 

jeweils die DTVw für die drei die A 44 mit der A 4 verbindenden Rampen prognostiziert (vgl. 

MODUS CONSULT, Dimensionierungsprognose 2025, Plan 88).  

Für die schalltechnische Untersuchung wurde an Stelle der maßgeblichen über alle Tage 

des Jahres gemittelten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) die in der Dimen-

sionierungsprognose ermittelte DTVW zu Grunde gelegt. Die DTVW, die nur die Werktage 

berücksichtigt, liegt bei Autobahnen regelmäßig über der DTV, d. h. die aufgrund der DTVW 

ermittelte Verkehrslärmbelastung wird überschätzt (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 
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02.11.2012 zu Frage 1 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 19.10.2012). 

Dies ist als konservativer Ansatz nicht zu beanstanden. 

Die stündliche Verkehrsstärke am Tag und in der Nacht wurde entsprechend Tabelle A der 

Anlage 1 zur 16. BImSchV ermittelt. Der Anteil des Schwerverkehrs am Tag wurde anhand 

der Angabe in der Dimensionierungsprognose zum DTVW in der Nacht sowie zum Anteil des 

Schwerverkehrs > 3,5 t in der Nacht (vgl. MODUS CONSULT, Dimensionierungsprognose 

2025, Pläne 93 und 94) durch eine Differenzberechnung ermittelt (vgl. Unterlage 11 in der 

Fassung vom September 2011, S. 9). Da die 16. BImSchV die Ermittlung des Schwerver-

kehrsanteils für Lkw > 2,8 t vorschreibt, hat die Vorhabenträgerin auf einen entsprechenden 

Hinweis der Planfeststellungsbehörde hin (vgl. Frage 1 der E-Mail der Planfeststellungsbe-

hörde an die Vorhabenträgerin vom 19.10.2012) diesen Anteil ermitteln und die Beurtei-

lungspegel erneut berechnen lassen. Für die Umrechnung des Anteils der Lkw > 3,5 t in den 

Anteil der Lkw > 2,8 t wurde ein Umrechnungsfaktor von 1,3 herangezogen. Dieser Umrech-

nungsfaktor dient ausschließlich der Berücksichtigung von Lkw mit einem zulässigen Ge-

samtgewicht > 2,8 t und ≤ 3,5 t. Er wurde durch die Vorhabenträgerin auf der Grundlage der 

Straßenverkehrszählung 2010 als Mittelwert aus den Daten der Zählstelle der A 4 zwischen 

dem Autobahndreieck Kirchheim und der Landesgrenze zu Thüringen sowie der A 7 zwi-

schen der Landesgrenze zu Niedersachsen und dem Autobahndreieck Kirchheim ermittelt 

(vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 02.11.2012 zu Frage 1 der Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 19.10.2012). Durch die Einbeziehung der Lkw > 2,8 t ergaben 

sich für den Tag und die Nacht jeweils höhere Lkw-Anteile, nämlich 34 % statt 26 % am Tag 

und 66 % statt 50 % in der Nacht (vgl. Tabelle 1 der Unterlage 11.1.1 und die als Anlage der 

Antwort der Vorhabenträgerin vom 02.11.2012 auf die Aufklärungsmail der Planfeststel-

lungsbehörde vom 19.10.201 beigefügte Tabelle 2 vom 24.10.2012).  

Für die Berechnungen wurden für die A 44 – mit Ausnahme der Bereiche unmittelbar vor und 

nach dem Tunnel – Geschwindigkeiten von 130 km/h für Pkw (Höchstwert gemäß RLS-90, 

vgl. Abschnitt 4.4.1.1.2) und 80 km/h für Lkw zu Grunde gelegt; für die Rampen im Bereich 

des Autobahndreiecks Wommen wurden Geschwindigkeiten von 60-130 km/h für Pkw und 

40-80 km/h für Lkw zu Grunde gelegt. Entgegen der in einer Einwendung (Einwendungs-

schreiben des Beteiligten P-02, Schreiben vom 06.03.2012, S. 18) vertretenen Auffassung 

waren für Lkw mit einem 2,8 t überschreitenden und 3,5 t nicht überschreitenden zulässigen 

Gesamtgewicht keine von der RLS-90 abweichende zulässige Höchstgeschwindigkeit zu-

grunde zu legen. Anlage 1 der 16. BImSchV differenziert nämlich nur zwischen den beiden 

Fahrzeuggruppen Pkw und Lkw. Dementsprechend werden auch nur zulässige Höchstge-

schwindigkeiten für diese beiden Fahrzeuggruppen nach den Vorgaben der RLS-90 zu 

Grunde gelegt.  
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Würde man dagegen die Fahrzeuggruppen nach der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bil-

den, wären Lkw mit einem 3,5 t unterschreitenden zulässigen Gesamtgewicht wie Pkw zu 

behandeln und entsprechend in die Berechnungen einzustellen. Hierzu hat die Bundesregie-

rung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage (BT-Drs. 17/3342 vom 20.10.2010, S. 1 f.) 

ausgeführt:  

 „Für die Berechnung des Emissionspegels ist das Gesamtkollektiv der Kraftfahrzeuge 
lärmtechnisch in die beiden Gruppen „Pkw“ und „Lkw“ aufzuteilen. In den RLS-90 
wird für den Lärmtyp „Lkw“ zugrunde gelegt, dass die zulässige Höchstgeschwindig-
keit auf 80 km/h begrenzt ist. Somit sind Fahrzeuge mit einer höheren zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit dem Lärmtyp „Pkw“ zuzuordnen. Im Jahr 1990 (Ausgabe der 
RLS-90) unterlagen gemäß Straßenverkehrsordnung Lkw mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht über 2,8 Tonnen dieser zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, 
während für Lieferwagen (Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2,8 Tonnen) 
gegenüber den Pkw kein Unterschied bestand. Somit ist der ergänzende Hinweis in 
den RLS-90 „Lkw (über 2,8 t zulässiges Gesamtgewicht)“ lediglich als – damals gülti-
ge – Erläuterung zu interpretieren, nicht aber als trennscharfes Abgrenzungskriteri-
um. Die Straßenverkehrsordnung wurde 1997 dahingehend abgeändert, dass nur 
noch für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht > 3,5 t eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 80 km/h gilt. Die seit 1995 gültige EU-weite Anhebung der 
Tonnagegrenze von 2,8 auf 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht zur Abgrenzung 
zwischen Lieferwagen und Lkw wurde in der Verkehrsstatistik fristgerecht umgesetzt. 
In der Straßenverkehrsordnung erfolgte diese Anhebung der Tonnagegrenze zur 
Festlegung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 1997. Da das Berechnungsverfah-
ren der RLS-90 nach wie vor angewendet wird, ist das den Berechnungen zugrunde 
liegende Geschwindigkeitskriterium zur Abgrenzung der Lkw (zulässige Höchstge-
schwindigkeit 80 km/h) anzuwenden. Dies führt dazu, dass Lieferwagen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen als Lärmtyp Pkw in die Berechnungen 
eingehen.“ 

Wie ein Vergleich der Ergebnisse der Berechnung in Unterlage 11.1.2, bei der Fahrzeuge mit 

einem 3,5 t unterschreitenden zulässigen Gesamtgewicht wie Pkw berücksichtigt wurden, 

und der von der Vorhabenträgerin nach Abschluss der Anhörung vorgelegten Berechnung, 

bei der Fahrzeuge mit einem 3,5 t unterschreitenden zulässigen Gesamtgewicht wie Lkw 

berücksichtigt wurden (Tabelle 2 vom 24.10.2012, Anlage zur Antwort der Vorhabenträgerin 

vom 02.11.2012 auf die Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 19.10.2012), 

zeigt, ergibt die letztgenannte Berechnung z. T. geringfügig – überwiegend um bis zu 

1 dB(A), an einzelnen Punkten um bis zu 2 dB(A) – höhere Beurteilungspegel. Die Plan-

feststellungsbehörde hat diese höheren Beurteilungspegel bei der Abwägung der Belange 

der Betroffenen zu Grunde gelegt.  

Die Vorhabenträgerin hat in ihren Berechnungen einen Abschlag für eine lärmmindernde 

Straßenoberfläche mit dem Korrekturwert DStrO = -2 dB (A) außerhalb von Ortsdurchfahrten 

berücksichtigt (vgl. Unterlage 11.0, S. 8). Die Planfeststellungsbehörde hat daher unter A V 

3.1 Nr. 2 angeordnet, dass die Fahrbahndecken entsprechend auszuführen sind.  
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8.2.3 Ermittlung und Beschreibung der vorhabenbedingten Immissionen (A 44) 

Zur Untersuchung der Geräusche, die von dem für das Jahr 2025 prognostizierten Verkehr 

auf der A 44 (VKE 60) ausgehen, wurden in einem ersten Schritt Rasterlärmkarten für den 

Tag und die Nacht erstellt, um das Untersuchungsgebiet eingrenzen zu können (vgl. Unter-

lage 11.0, S. 10 und Unterlage 11.2.1). In einem zweiten Schritt wurden für ausgewählte 

Immissionsorte an Gebäuden am Rand der nächstgelegenen Siedlungsbereiche sowie an 

einzelnen Gebäuden im Außenbereich die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der 

Gebäudehöhen bzw. der Stockwerke berechnet. Die Gebäude, für die Einzelpunktberech-

nungen durchgeführt wurden, sind in zwei Lageplänen im Maßstab 1:5.000 dargestellt (Un-

terlage 11.2.2). Dabei wurden lediglich die durch den Verkehr auf der VKE 60 der A 44 ein-

schließlich der Rampen im Bereich des Autobahndreiecks Wommen verursachten Geräu-

sche untersucht.  

Die Berechnungen erfolgten auf der Grundlage eines digitalen Geländemodells unter Be-

rücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, wie z. B. Damm- oder Einschnittslage, Brücken, 

Tunnel sowie Reflexionen und Abschirmungen von benachbarten baulichen Anlagen. Nicht 

berücksichtigt wurden die aus Gründen des Naturschutzes geplanten Irritationsschutzwände. 

Berücksichtigt wurde dagegen der im Erläuterungsbericht (Unterlage 1, S. 64) als „Land-

schaftswall“ bezeichnete 3 m hohe Wall auf der Böschung entlang der von der A 44 zur A 4 

in Richtung Herleshausen führenden Rampe (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin an die Plan-

feststellungsbehörde vom 05.12.2012, Antworten zu Fragen 1 und 2). Der Wall bewirkt eine 

Minderung der für die Immissionsorte in Wommen berechneten Beurteilungspegel um bis zu 

3 dB(A). Die Planfeststellungsbehörde hat um eine Berechnung der Beurteilungspegel ohne 

den Wall gebeten. Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in der als Anlage der E-Mail der 

Vorhabenträgerin vom 17.01.2013 beigefügten Tabelle 6.4 aufgeführt.  

In Tabelle 1 der Unterlage 11.1.2 werden die Berechnungsergebnisse den jeweils maßgebli-

chen Grenzwerten gegenübergestellt. Welche Grenzwerte maßgeblich sind, ergibt sich aus 

der Schutzwürdigkeit des jeweiligen Siedlungsbereichs. Die Schutzbedürftigkeit eines Sied-

lungsbereichs wurde entweder anhand der Gebietsfestsetzung in einem Bebauungsplan 

ermittelt oder – soweit es solche Festsetzungen nicht gibt – nach dem sich aus der vorhan-

denen Bebauung und der Art ihrer Nutzung ergebenden Gebietscharakter bestimmt. Bei 

baulichen Anlagen im Außenbereich wurden, soweit keine Hinweise auf eine stärker oder 

geringer schutzwürdige Nutzung bestanden, die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 Nr. 3 

der 16. BImSchV für Kern-, Dorf- und Mischgebiete herangezogen.  

Die unter Berücksichtigung eines Lkw-Anteils > 2,8 t ermittelten Beurteilungspegel (Tabelle 1 

vom 24.10.2012 = Anlage zur Antwort der Vorhabenträgerin vom 02.11.2012 auf die Aufklä-
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rungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 19.10.2012 und Tabelle 6.4 vom 07.01.2013 = 

Anlage zur E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.01.2013) zeigen, dass an keinem Immissi-

onsort die maßgeblichen Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden. Die Grenzwer-

te werden vielmehr unter Berücksichtigung des „Landschaftswalls“ an allen Immissionsorten 

am Tag um mindestens 10 dB(A) und in der Nacht um mindestens 4 dB(A) unterschritten. 

Ohne Berücksichtigung des „Landschaftswalls“ werden sie an allen Immissionsorten um 

mindestens 8 dB(A) am Tag und 2 dB(A) in der Nacht unterschritten. 

An den im Außenbereich liegenden Gebäuden des Forstgutes Berlitzgrube wird der maßgeb-

lichen Grenzwerte von 64 dB(A) am Tag um mindestens 15 dB(A) und der maßgebliche 

Grenzwert von 54 dB(A) in der Nacht um mindestens 9 dB(A) unterschritten. Vor diesem 

Hintergrund und im Hinblick auf die erhebliche Verringerung des Verkehrs auf der B 400 im 

Planfall kann auch ohne die im Einwendungsschreiben der Eigentümer des Forstgutes 

Berlitzgrube (Einwendungsschreiben des Beteiligten P-02 vom 06.03.2012, S. 18) geforderte 

Ermittlung von Gesamtbeurteilungs- bzw. Summenpegeln ausgeschlossen werden, dass die 

von dem Verkehr auf der B 400 und der A 44 auf die Gebäude des Forstgutes einwirkenden 

Geräusche zu unzumutbaren Beeinträchtigungen oder gar zu einer Gesundheitsgefährdung 

führen werden (vgl. auch Erwiderung der Vorhabenträgerin zum Einwendungsschreiben des 

Beteiligten P-02 vom 26.07.2012, S. 17). 

An den der Trasse, die südlich von Unhausen mit einer 258 m langen Talbrücke den 

Breitzbach quert, am nächsten gelegenen Gebäuden in Unhausen (Immissionsorte 8 und 9) 

werden die maßgeblichen Grenzwerte von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht um 

mindestens 13 dB(A) bzw. 8 dB(A) unterschritten. An den meisten anderen Immissionsorten 

in den Ortslagen von Unhausen, Breitzbach und Wommen werden die maßgeblichen 

Grenzwerte noch deutlicher unterschritten. Für die in einigen Einwendungen – insbesondere 

für den Bereich der Talbrücke Breitzbach – geforderten Lärmschutzmaßnahmen besteht 

danach kein Erfordernis. Unabhängig davon werden zur Vermeidung der Erfüllung arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände auf der Talbrücke Breitzbach 2 m hohe Irritations-

schutzwände mit schallmindernder Wirkung (vgl. planfestgestelltes Maßnahmenblatt V8) 

angebracht, die bei der Berechnung der Beurteilungspegel nicht berücksichtigt wurden. Die-

se naturschutzrechtlich veranlasste Maßnahme führt zu einer Verringerung der für die Orts-

lage von Unhausen berechneten Beurteilungspegel.  

8.2.4 Ergänzende schalltechnische Untersuchung für die A 4 im Bereich des künfti-

gen Autobahndreiecks Wommen  

Wie oben bereits ausgeführt, wird im Bereich des künftigen Autobahndreiecks Wommen 

durch das Vorhaben auch baulich in die A 4 eingegriffen, indem die Standstreifen zu Fahr-
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streifen ausgebaut werden. Überdies wird durch die Errichtung der östlichen Rampe ein auf-

grund des Planfeststellungsbeschlusses des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Ver-

kehr und Landesentwicklung betreffend den Um- und Ausbau der Bundesautobahn A 4 

(Kirchheim Eisenach) im Bereich des „Thüringer Zipfels“ auf hessischem Gebiet vom 

17.12.1992, Az. V a 21-61 k 04 (1.1586), errichteter, sich unmittelbar an die 4 m hohe Lärm-

schutzwand auf der Talbrücke Wommen anschließender 4 m hoher und 238 m langer Lärm-

schutzwall unterbrochen, sodass die Planfeststellungsbehörde bereits aus diesem Grund die 

Vorhabenträgerin um eine Berechnung der von der A 4 im Bereich des künftigen Autobahn-

dreiecks Wommen ausgehenden Verkehrsgeräusche gebeten hat (vgl. E-Mail der Plan-

feststellungsbehörde an die Vorhabenträgerin vom 14.11.2012, Punkt 4). Da der sechs-

streifige Ausbau der A 4 im Bereich der Talbrücke Wommen ab Betriebskilometer 320,611 

und die hierdurch verursachten Verkehrsgeräusche Gegenstand des Planfeststellungsbe-

schlusses des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 

27.06.2001 (Az. V 2-A-61 k 04/1.863) sind, beschränkt sich die ergänzende schalltechnische 

Untersuchung (vgl. Anlagen zur E-Mail der Vorhabenträgerin an die Planfeststellungsbehör-

de vom 05.12.2012) auf den Streckenabschnitt westlich der Talbrücke Wommen. Den Be-

rechnungen wurden die für 2025 prognostizierten Verkehrszahlen (DTVW) aus der Dimensio-

nierungsprognose von MODUS CONSULT vom Oktober 2010 zu Grunde gelegt; der Anteil 

der Lkw > 2,8 t wurde ebenfalls anhand des Umrechnungsfaktors 1,3 ermittelt.  

In der als Anlage der E-Mail der Vorhabenträgerin an die Planfeststellungsbehörde vom 

17.01.2013 beigefügten Tabelle 4.2 vom 07.01.2013 wurde durch eine Gegenüberstellung 

der Beurteilungspegel für den Prognosenullfall und den Planfall ermittelt, ob die Vorausset-

zungen des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV vorliegen. Dabei wurde der – ursprünglich als 

Lärmschutzwall konzipierte und im Erläuterungsbericht auf Seite 64 als „Landschaftswall“ 

bezeichnete – Wall auf der Böschung entlang der östlichen Rampe, die von der A 44 zur A 4 

in Richtung Herleshausen führt, in der Berechnung nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse zei-

gen, dass sich im Planfall der Beurteilungspegel an zahlreichen Immissionspunkten verrin-

gert. An einigen Immissionspunkten erhöht er sich um 0,1 bis maximal 0,6 dB(A). Die ent-

sprechenden Werte sind nach der Rundungsregel in Anlage 1 zur 16. BImSchV auf ganze 

dB(A) aufzurunden. Damit erhöht sich der Beurteilungspegel um maximal 1 dB(A); die Vo-

raussetzung für eine wesentliche Änderung nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV, nämlich 

eine Erhöhung des Beurteilungspegels um mindestens 3 dB(A), ist nicht erfüllt. Die maßgeb-

lichen Immissionsgrenzwerte werden im Planfall nur an zwei Immissionspunkten am Gebäu-

de 4 des Stiftes Wommen, einem Altenpflegeheim, in der Nacht um jeweils 1 dB(A) über-

schritten. An einem dieser beiden Immissionspunkte (IP 31, 2. OG) wird der Grenzwert von 

47 dB(A) allerdings auch im Prognosenullfall – und damit unabhängig von der Realisierung 
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des Vorhabens – überschritten. Die Planfeststellungsbehörde hat ermittelt, ob die Grenz-

wertüberschreitung an dem zweiten Immissionspunkt (IP 31, 1. OG) auf die vorhabenbeding-

te Erhöhung des Verkehrs auf der A 4 oder auf die Unterbrechung des bestehenden Lärm-

schutzwalles durch den Bau der östlichen Rampe zurückzuführen ist. Zu diesem Zweck hat 

sie die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der für den Planfall prognostizierten Ver-

kehrszahlen (55.400 Kfz/24 h) und des bestehenden Geländes berechnen lassen. Aus der 

als Anlage der E-Mail der Vorhabenträgerin an die Planfeststellungsbehörde vom 17.01.2013 

beigefügten Tabelle 6.3 ist ersichtlich, dass an dem betreffenden Immissionspunkt (IP 31, 

1. OG) der maßgebliche Nacht-Grenzwert von 47 dB(A) zwar erreicht, nicht aber überschrit-

ten wird. Hieraus kann geschlossen werden, dass die Grenzwertüberschreitung um 1 dB(A) 

im Planfall auf der Veränderung des Geländes infolge des Baus der östlichen Rampe der 

A 44 beruht.  

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde begründet der Umstand, dass durch den Bau 

der östlichen Rampe ein bestehender Lärmschutzwall unterbrochen wird, eine Pflicht zur 

Wiederherstellung des durch diesen Lärmschutzwall gewährten Lärmschutzes („Ersatz-

Lärmschutz“). Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob sich der Beurteilungspegel um 

mindestens 3 dB(A) erhöht, denn die Änderung einer bestehenden Lärmschutzwand bzw. 

eines bestehenden Lärmschutzwalls stellt keinen erheblichen baulichen Eingriff im Sinne von 

§ 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV dar. Es handelt sich nämlich nicht um einen baulichen Ein-

griff in die Substanz der Straße, der sich auf ihre Leistungsfähigkeit auswirkt, sondern um 

einen baulichen Eingriff in den zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch die 

von der A 4 ausgehenden Verkehrsgeräusche planfestgestellten Lärmschutzwall. Werden 

durch die vorhabenbedingte Änderung des Lärmschutzwalls schädliche Umwelteinwirkungen 

hervorgerufen, ergibt sich die Pflicht zur Vermeidung dieser schädlichen Umwelteinwirkun-

gen aus § 74 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG. 

Die Vorhabenträgerin hat geprüft, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die maßgebli-

chen Grenzwerte einzuhalten (vgl. Anlage 1.2 zur E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

05.12.2012). Hierzu ist die Errichtung eines 3 m hohen Lärmschutzwalls – und damit des 

geplanten „Landschaftswalls“ auf der Böschung entlang der östlichen Rampe (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 7, Blatt Nr. 6, in der Legende als „Lärmschutzwall“ bezeichnet) – sowie 

einer insgesamt 80 m langen Lärmschutzwand erforderlich. Die aufgrund einer Anordnung 

der Planfeststellungsbehörde (siehe Nebenbestimmung A V 3.1 Nr. 1) zu errichtende Lärm-

schutzwand schließt sich unmittelbar an die bestehende 4 m hohe Lärmschutzwand auf der 

Talbrücke Wommen entlang der Fahrbahn Richtung Herleshausen an und ersetzt den ur-

sprünglich dort vorgesehenen Fledermausschutzzaun (vgl. Violetteintrag der Planfeststel-

lungsbehörde im planfestgestellten Maßnahmenblatt V5). Sie wird auf einer Länge von 10 m 
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von 4 m Höhe auf 2 m Höhe abgestuft und mit dieser Höhe über 70 m auf dem Lärmschutz-

wall weiter geführt.  

8.2.5 Beurteilung der vorhabenbedingten Immissionen  

Durch die von der A 44 ausgehenden Verkehrsgeräusche werden keine schädlichen Um-

welteinwirkungen hervorgerufen.  

Die planfestgestellten Maßnahmen des aktiven Schallschutzes stellen sicher, dass durch 

den baulichen Eingriff in die A 4 im Bereich des künftigen Autobahndreiecks Wommen ein-

schließlich des baulichen Eingriffs in den Lärmschutzwall entlang der Fahrbahn Richtung 

Herleshausen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch die von der A 4 ausgehenden 

Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden. Darüber hinaus reduzieren diese Maßnahmen 

die von der A 44 im Bereich des Autobahndreiecks (östliche Rampe) ausgehenden Ver-

kehrsgeräusche. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. Insbesondere bedarf es nicht 

der von der Gemeinde Herleshausen in ihrer Stellungnahme vom 05.03.2012 angeregten 

Verlängerung des Lärmschutzwalles entlang der östlichen Rampe zum Schutz des im Au-

ßenbereich gelegenen Gebäudes Gerstunger Str. 12. Sowohl die durch den Verkehr auf der 

A 44 als auch die durch den Verkehr auf der A 4 verursachten Immissionen unterschreiten 

jeweils den Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) am Tag um mindestens 9 dB(A) und den 

Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) in der Nacht um mindestens 4 dB(A). 

Die 16. BImSchV sieht die Berechnung der Beurteilungspegel jeweils nur für die zu bauende 

bzw. wesentlich zu ändernde Straße vor, sodass für den Bereich des künftigen Autobahn-

dreiecks Wommen die von der A 44 (Rampen) und der A 4 ausgehenden Verkehrsgeräu-

sche jeweils gesondert zu berechnen waren. Gleichwohl hat die Planfeststellungsbehörde 

vorsorglich auch die Gesamt-Beurteilungspegel bzw. Summenpegel berechnen lassen. Die-

se überschreiten bereits ohne Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes nur an den Gebäuden 

des Stiftes Wommen (IP 28-31) den Nacht-Grenzwert geringfügig um 1-2 dB(A) (vgl. Tabelle 

6.1 vom 04.12.2012 = Anlage zur E-Mail der Vorhabenträgerin an die Planfeststellungsbe-

hörde vom 05.12.2012) und werden durch die planfestgestellten Maßnahmen des aktiven 

Lärmschutzes weiter reduziert.  

Dem Hinweis der Gemeinde Herleshausen, dass sich der Verkehr auf der A 4 in dem Be-

reich nördlich des Bauendes durch das Vorhaben erhöhe, musste nicht nachgegangen wer-

den. Da die schalltechnische Untersuchung, die dem Planfeststellungsbeschluss vom 

27.06.2001 zu Grunde lag, für die A 4 nördlich des künftigen Autobahndreiecks Wommen 

von deutlich höheren Verkehrszahlen (75.000 Kfz/24 h) ausging als für das Jahr 2025 prog-
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nostiziert (55.400 Kfz/24 h), bestand kein Anlass zu einer Überprüfung der von diesem Stre-

ckenabschnitt auf die Ortslage von Wommen einwirkenden Verkehrsgeräusche.  

Schließlich ist nicht ersichtlich, dass das Vorhaben die Vorbelastung aufgrund der durch den 

bestehenden Verkehr auf der B 400 bzw. auf der A 4 verursachten Immissionen signifikant 

erhöht. Indem das Vorhaben die unmittelbar am Rand der Ortslagen von Unhausen, 

Breitzbach und Nesselröden entlang führende B 400 deutlich von Verkehr entlastet, verrin-

gert es vielmehr die in diesen Bereichen bestehenden Beeinträchtigungen durch Verkehrs-

geräusche (vgl. Anlage zur Antwort der Vorhabenträgerin vom 02.11.2012 zu Frage 4 der 

Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 19.10.2012). Da die östliche Rampe der 

A 44 die von der A 4 ausgehenden Verkehrsgeräusche abschirmt, werden auch Beeinträch-

tigungen durch die von dem Verkehr auf der A 44 und der A 4 im Bereich des Autobahndrei-

ecks Wommen insgesamt ausgehenden Verkehrsgeräusche gegenüber Beeinträchtigungen 

durch die von der A 4 im Prognosenullfall ausgehenden Verkehrsgeräusche nicht spürbar 

zunehmen. Der Vergleich der für den Prognosenullfall ermittelten Beurteilungspegel mit den 

für den Planfall unter Berücksichtigung des planfestgestellten Lärmschutzwalls ermittelten 

Gesamtbeurteilungspegeln (vgl. Tabelle 3.1 vom 04.12.2012 = Anlage zur E-Mail der Vorha-

benträgerin an die Planfeststellungsbehörde vom 05.12.2012) ergibt Erhöhungen um maxi-

mal 1-2 dB(A). 

Soweit durch das Vorhaben einzelne Gebäude in der Ortslage Wommen oder im Außenbe-

reich in geringfügig stärkerem Maße als im Prognosenullfall durch Verkehrsgeräusche beein-

trächtigt werden sollten, überwiegt das öffentliche Interesse am Bau der VKE 60 der A 44 die 

Interessen der betroffenen Grundstückseigentümer, von solchen Beeinträchtigungen ver-

schont zu werden.  

8.3 Luftschadstoffe 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor Schadstoffen vereinbar.  

8.3.1 Anforderungen gemäß § 48a Abs. 1 BImSchG i. V. m. der 39. BImSchV 

Hinsichtlich schädlicher Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe sind neben den Anforde-

rungen an die Planung gemäß § 50 BImSchG die in der 39. BImSchV auf Grundlage des 

§ 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Grenzwerte bereits im Rahmen des Planfeststellungs-

verfahrens von Bedeutung.   

Auch wenn keine Verpflichtung der Planfeststellungsbehörde besteht, die Einhaltung der 

Grenzwerte der 39. BImSchV vorhabenbezogen sicherzustellen, dürfen die Auswirkungen 
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des Vorhabens auf die Luftqualität im Planfeststellungsverfahren nicht unberücksichtigt blei-

ben. Das planfestgestellte Vorhaben schafft keine vollendeten Tatsachen, die durch das In-

strumentarium der Luftreinhaltung nicht wieder zu beseitigen wären. Aus dem Abwägungs-

gebot folgt zwar, dass der Planungsträger grundsätzlich die durch die Planungsentscheidung 

geschaffenen Konflikte zu bewältigen hat und sie einer Lösung zuführen muss. Die Plan-

feststellungsbehörde trägt hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf die Luftqualität 

dem Gebot der Konfliktbewältigung in der Regel dadurch hinreichend Rechnung, dass sie 

die Einhaltung der Grenzwerte dem Verfahren der Luftreinhalteplanung und der hierfür zu-

ständigen Behörde überlässt, da für die Luftreinhalteplanung ein breites Spektrum vorha-

benunabhängiger Maßnahmen zur Verfügung steht. Diese Möglichkeiten fehlen der Plan-

feststellungsbehörde. Das Gebot der Konfliktbewältigung ist aber verletzt, wenn die Plan-

feststellungsbehörde das Vorhaben zulässt, obwohl absehbar ist, dass mit seiner Verwirkli-

chung die Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung nicht in einer mit der Funktion 

des Vorhabens zu vereinbarenden Weise eingehalten werden können. Das ist insbesondere 

der Fall, wenn die von einer planfestgestellten Straße herrührenden Immissionen bereits für 

sich genommen die maßgeblichen Grenzwerte überschreiten. Von diesem Fall abgesehen 

geht der Gesetzgeber davon aus, dass die Grenzwerte in aller Regel mit den Mitteln der 

Luftreinhalteplanung eingehalten werden können.  

Die für die Beurteilung maßgeblichen Grenzwerte der 39. BImSchV sind der  nachfolgenden 

Aufstellung zu entnehmen: 

Luftschadstoff Immissions-

grenzwert 

Kenngröße (zulässige 

Überschreitungshäufigkeit 

pro Kalenderjahr) 

Zeitpunkt ab dem der 

Grenzwert Gültigkeit hat 

bzw. bis zu dem er zu 

erreichen ist 

Schwefeldioxid (SO2 ) 350 µg/m³ 1-h-Wert (bis zu 24 mal) Gültig ab 01.01.2005 

 125 µg/m³ 24-h-Wert (bis zu 3 mal) Gültig ab 01.01.2005 

Stickstoffdioxid (NO2) 40 μg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2010 

 200 μg/m³ 1-h-Wert (bis zu 18 mal) Gültig ab 01.01.2010 

Partikel (PM10) 40 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2005 
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 50 µg/m³ 24-h-Wert (bis zu 35 mal) Gültig ab 01.01.2005 

Partikel (PM2,5) 25 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2015 

Blei (Pb) 0,5 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2005 

Benzol (C6H6) 5 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2010 

Kohlenmonoxid (CO) 10 mg/m³ = 

10.000 µg/m³ 

8-h-Wert Gültig ab 01.01.2005 

 

8.3.2 Berechnung der Schadstoffimmissionen  

Die Planfeststellungsbehörde ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die Vorhabenträgerin die zu 

erwartende Schadstoffbelastung hinreichend abgeschätzt hat und das eingestellte Datenma-

terial und die zugrunde gelegte Methodik nicht zu beanstanden sind. Die von der Vorhaben-

trägerin vorgenommenen Betrachtungen sind nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde 

ausreichend, um eine abschließende Einschätzung hinsichtlich der durch das Vorhaben zu 

erwartenden Schadstoffbelastung und der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch vor-

nehmen zu können.  

Die Vorhabenträgerin ist dabei wie folgt vorgegangen: 

Die Vorhabenträgerin hat im Jahr 2011 eine luftschadstofftechnische Untersuchung zur Er-

mittlung der Immissionen von Luftschadstoffen unter Verwendung des PC-Berechnungs-

verfahrens zum Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen (MLuS 02 geänderte Fas-

sung 2005, eingeführt mit dem ARS Nr. 06/2005 des BMVBW vom 12.04.2005) vorgenom-

men. In der Unterlage 11.3.1 in der Fassung vom September 2011 sind die Ergebnisse der 

Schadstoffberechnungen für  

 Kohlenmonoxid (CO), 

 Stickstoffmonoxid (NO), 

 Stickstoffdioxid (NO2), 

 Blei (Pb), 
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 Schwefeldioxid (SO2), 

 Benzol (C6H6), 

 Feinstaub PM10  

 und Feinstaub PM2,5  

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dimensionierungsprognose 2025 dargestellt. Die 

Unterlage enthält Angaben zu den berücksichtigten Streckendaten und eine Gesamtüber-

sicht der Immissionen in den angrenzenden Gebieten im jeweiligen Abstand zur Fahrbahn. 

Bei der Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens wurde zutreffend auf die im Planungsge-

biet zu erwartende Gesamtbelastung abgestellt, welche sich aus der Vorbelastung und der 

vorhabenbedingten Zusatzbelastung zusammensetzt.  

Im Jahr 2010 hat die Vorhabenträgerin eine weitere Berechnung zur Ermittlung der Luft-

schadstoffkonzentration durchgeführt (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luft-

schadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel, und 

VKE 60, vom Alberbergtunnel bei Unhausen bis AD Wommen, 2010). In diesem Gutachten 

erfolgen ausschließlich Berechnungen für die Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaub-

partikel (PM10) und Stickoxide (NOx). Die Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO), Blei (Pb), 

Schwefeldioxid (SO2) und Benzol (C6H6) werden in diesem Gutachten nicht betrachtet. Für 

die Ermittlung der Immissionen von verkehrsbedingten Schadstoffen wurde das Berech-

nungsverfahren PROKAS zusammen mit dem dreidimensionalen Ausbreitungsmodell 

LASAT und dem Kaltabflussmodell KALM auf Basis der Dimensionierungsprognose 2025 

angewandt und dabei den aktuellen Grenzwerten der 39. BImSchV gegenübergestellt. Hier-

bei wurden die mittleren Emissionsfaktoren und Startzuschläge der zu berücksichtigenden 

Fahrzeugkategorien dem vom Umweltbundesamt im Jahr 2010 herausgegebenen „Hand-

buch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 3.1 entnommen.  

Die Methodik zur Ermittlung der Schadstoffstoffbelastung ist aus Sicht der Planfeststellungs-

behörde nicht zu beanstanden.  

Die Anwendung des Berechnungsverfahrens nach MLuS 02 wird seitens des Bundesministe-

riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung weiterhin ausdrücklich empfohlen. Daher ist die 

Vorgehensweise der Vorhabenträgerin, im Jahr 2011 eine Abschätzung nach MLuS 02 vor-

zunehmen, nicht zu beanstanden. Wie das Gutachten des Ingenieurbüros Lohmeyer nach-

vollziehbar darlegt, ist aufgrund der topografischen Randbedingungen des Untersuchungs-

gebietes von bedeutsamen lokalen thermisch induzierten Winden auszugehen, die bei der 
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Betrachtung der örtlichen Windbedingungen berücksichtigt werden müssen (vgl. Ingenieur-

büro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 50, 

AS Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei Unhausen bis AD 

Wommen, 2010, Seite 10 f.).  

Das von dem Ingenieurbüro Lohmeyer angewandte Berechnungsverfahren PROKAS unter 

Berücksichtigung des dreidimensionalen Strömungs- und Ausbreitungsmodell LASAT und 

des Kaltluftabflussmodell KALM zur Berücksichtigung der Topografie und der Kaltluftabflüsse 

ist nach den nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachtens geeignet, sämtliche im Unter-

suchungsgebiet liegenden Straßenabschnitte gleichzeitig hinsichtlich ihrer jeweiligen Emissi-

on zu betrachten und die Schadstoffkonzentrationen flächenhaft zu berechnen. Die vorge-

nommene Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM berücksichtigt dabei 

neben den besonderen topografischen und meteorologischen Gegebenheiten auch die Er-

gebnisse der aktuellen Verkehrsprognose für den Prognosehorizont 2025. 

Es war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde jedoch nicht erforderlich, eine Berechnung 

nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Verkehrsprognose 2025 für sämtliche möglicherweise im Planfall auftretenden Schadstoffe 

zu wiederholen. Die Begrenzung der Berechnung nach dem Verfahren 

PROKAS/LASAT/KALM auf die Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und PM10 war hier ausrei-

chend, um eine Abschätzung der vorhabenbedingt zu erwartenden Schadstoffimmissionen 

vornehmen zu können. In dem Gutachten des Ingenieurbüros Lohmeyer wird nachvollzieh-

bar dargelegt, dass die Konzentrationen der Luftschadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Koh-

lenmonoxid oder Blei hinsichtlich der Emissionen durch Straßenverkehr nur eine untergeord-

nete Rolle spielen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutach-

tens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Al-

berbergtunnel bei Unhausen bis AD Wommen, 2010, Seite 8). Diese Aussage wird durch die 

von der Vorhabenträgerin nach MLuS 02 ermittelten Zusatzbelastungen hinsichtlich der 

Schadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei unmittelbar neben der Trasse 

– wo sich die beschriebenen besonderen topografischen und meteorologischen Bedingun-

gen im Untersuchungsgebiet hinsichtlich der Berechnung noch nicht derart stark auswirken 

können – gestützt. Denn die hier ermittelten Werte der Zusatzbelastung dieser Luftschadstof-

fe liegen jeweils erheblich unter den ermittelten Vorbelastungen im Untersuchungsgebiet 

(Unterlage 11.3.2.1, Seite 2). Hinsichtlich dieser Schadstoffe sind daher keine erheblichen 

zusätzlichen Belastungen durch das Vorhaben zu erwarten, so dass eine Berechnung nach 

dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM nicht erforderlich war. 
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8.3.3 Anwendungsbedingungen der MLuS 02 – Ausgabe 2005 

Die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach MLuS 02 – Ausgabe 2005 – 

sind erfüllt. Die entgegenstehende Einwendung, dieses Verfahren hätte im vorliegenden Fall 

nicht angewendet werden dürfen, weil mehrere Bedingungen für die Anwendung dieses Ver-

fahrens nicht erfüllt seien, wird zurückgewiesen. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Verfahren nach MLuS 02 – Ausgabe 

2005 – um eine unter Federführung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-

wesen e. V. erarbeitete und 2005 weiterentwickelte Methode handelt, deren Anwendung vom 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen mit Erlass vom 12.04.2005 aus-

drücklich empfohlen worden ist. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass das 

Verfahren dem aktuellen Stand der Technik entspricht (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.03.2009 - 

9 A 39.07, zit. nach juris, Rn. 121 ff.). Zwar ermöglicht es keine exakte Berechnung der 

Schadstoffkonzentrationen, sondern lediglich deren Abschätzung (vgl. Ziffer 1.3 Abs. 3 MLuS 

02 – Ausgabe 2005). Um die für die Planfeststellung maßgebliche Frage zu beantworten, ob 

eine Problemlösung der Luftreinhalteplanung überlassen werden darf, reicht eine solche Ab-

schätzung aber aus (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.03.2009 - 9 A 39.07, zit. nach juris, Rn. 121 

ff.). 

Die Voraussetzungen für die Anwendung des Prognoseverfahrens der MLuS 02 – Ausgabe 

2005, Ziffer 1.3 Abs. 1 und 2, waren hier erfüllt (vgl. Tabelle 2 auf Seite 6 der Unterlage 

11.3.1):  

- Insbesondere liegt die Dammhöhe unter 15 m, und zwar sowohl an der Gerstunger 

Straße mit ca. 14 m (vgl. Tabelle 2 der Unterlage 11.3.1) als auch an der von der 

Einwenderin vorgebrachten südlichen Rampe in Richtung Herleshausen mit bis zu 11 

m. Die Einwenderin verkennt insoweit die Anwendungsbedingungen der MLuS 02 – 

Ausgabe 2005, Ziffer 1.3 Abs. 1, wenn sie auf das Kriterium einer Wallhöhe von bis 

zu 6 m abstellt.  

- Zudem liegt die A 44 VKE 60 nicht in einem engen und relativ tief eingeschnittenen 

Tal. Insbesondere in den Bereichen Unhausen und Breitzbach ist kein enges und tief 

eingeschnittenes Tal anzunehmen. Die Geländehöhen bewegen sich zwischen 345 

m nördlich Unhausen bzw. 397 m südlich Unhausen (nächstgelegene Hochpunkte). 

Bei einer Geländehöhe von ca. 270 m an der Ortslage Unhausen und einem Abstand 

von mehr als 2.400 m zwischen diesen Hochpunkten ergibt sich eine generelle Ge-

ländeneigung von ca. 6-10 % (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 15.08.2012, 
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Seite 14, zu der Einwendung der Einwenderin vom 07.03.2012). Die Bebauung be-

findet sich hier also in einem weiten Tal. 

- Ferner liegt die A 44 VKE 60 nicht in einem Bereich von relevanten Kaltluftabflüssen. 

Schon aufgrund des Straßendammes der A 4 sind keine relevanten Kaltluftabflüsse 

vorhanden. Für die Bereiche Unhausen und Breitzbach ist mit einer nennenswerten 

Kaltluftentstehung vor allem auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Kaltluft-

luftabflussbahnen zu rechnen, die in Kaltluftabflussbahnen in den Talbereichen der 

Bäche abfließen. Da diese Abflussbahnen durch Einengungen und Abriegelungen 

bereits vorbelastet sind, weisen sie keine Relevanz für die Luftschadstoffbelastung 

der Ortslagen Unhausen und Breitzbach auf (vgl. Unterlage 12.0, Seite 36 ff., insbe-

sondere Seite 41, und Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 15.08.2012, Seite 14, 

zu der Einwendung der Einwenderin vom 07.03.2012). 

Auch wenn die Anwendungsbedingungen der MLuS 02 erfüllt waren, hat die Vorhabenträge-

rin die Luftschadstoffe NO2 und PM10 zusätzlich nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM 

berechnen lassen. Insoweit ist der Einwendung der Einwenderin, die eine Berechnung nach 

PROKAS eingefordert hat, die Grundlage entzogen. Entgegen der Einwenderin wurde das 

Verfahren PROKAS/LASAT/KALM auch auf die infolge der 2. Planänderung geänderte Tras-

senführung der A 44 VKE 60 angewendet (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des 

Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel, 

und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei Unhausen bis AD Wommen, 2010, Abb. 6.13 auf Seite 

53, Abb 6.15 auf Seite 56); insoweit geht die Einwendung von einem unzutreffenden Sach-

verhalt aus. 

8.3.4 Beurteilung der Ergebnisse der Schadstoffberechnung 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich aufgrund der Ergebnisse der Schadstoffuntersuchun-

gen davon überzeugt, dass das planfestgestellte Vorhaben mit dem Belang der Luftreinhal-

tung und dem Schutz der menschlichen Gesundheit vor Schadstoffbelastungen vereinbar ist. 

Die Schadstoffabschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass vorhabenbedingt die Grenzwerte 

der 39. BImSchV auf den Grundstücken in den angrenzenden Bereichen der Trasse nicht 

überschritten werden. 

8.3.4.1 Berechnung nach MLuS 02 – Ausgabe 2005 

Bei der Berechnung nach MLuS 02 – Ausgabe 2005 (Unterlage 11.3.1, Tabelle 3 auf Seite 7) 

wurde von folgender Vorbelastung ausgegangen: 
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Tabelle: Jahresmittelwert-Vorbelastungen [in µg/m3] für die Schadstoffe 

 

 

 

Die Vorbelastung für PM2,5 ist konservativ mit 90% des PM10-Jahresmittelwertes zu ermitteln; 

dies hat die Vorhabenträgerin schlüssig dargelegt (vgl. Unterlage 11.3.1, Seite 4). Aufgrund 

dieses Ansatzes beträgt die Vorbelastung für PM2,5 = 0,9 * PM10 = 0,9 * 22 = 19,8 µg/m³. 

Für die Berechnung der Zusatzbelastung ist auf die Verkehrsbelastung im Prognosejahr 

2025 abgestellt worden, indem die Verkehrsprognose 2025 für den Berechnungshorizont 

2020 des MLuS 02 eingesetzt wurde; für den Zeitraum von 2020 bis 2025 wurde also ohne 

eine weitere Reduktion der Kfz-bedingten Luftschadstoffimmissionen gerechnet (vgl. Unter-

lage 11.3.1, Seite 5). Diese Vorgehensweise der Vorhabenträgerin ist als Worst-Case-

Annahme nicht zu beanstanden.  

Ferner ist auf einen Lkw-Anteil > 3,5 t von 29,5 % am Gesamtverkehr, eine mittlere Fahr-

zeuggeschwindigkeit von 116,3 km/h, eine Längsneigungsklasse von +/- 2 % und eine mittle-

re Windgeschwindigkeit von 3 m/s bei 100 m Entfernung abgestellt worden.  

Aus diesen Parametern errechnet sich die in nachfolgender Tabelle dargestellte Zusatzbe-

lastung und – addiert zur in vorstehender Tabelle dargestellten Vorbelastung – die Gesamt-

belastung (Unterlage 11.3.1, Seite 8; Unterlage 11.3.2.1, Seite 1). Die Berechnung hat erge-

ben, dass die Grenzwerte der 39. BImSchV nicht überschritten werden.  

Tabelle: Jahresmittelwert-Zusatz- und Gesamtbelastung [in µg/m3] für die Schadstoffe 

 CO NO NO2 Pb SO2 PM10 Benzol 

Zusatzbe-
lastung 

11,8 0,0 7,65 0,0 0,017 0,862 0,025 

Gesamtbe-
lastung 

311,8 10 25,65 0,008 2 22,86 1,525 

 

Der 8h-Mittelwert für CO beträgt 1615 µg/m3 (Unterlage 11.3.1, Seite 8). 

Der für NO2 über eine volle Stunde gemittelte geltende Grenzwert von 200 µg/m3 wird 9-mal 

überschritten (Unterlage 11.3.1, Seite 8); zulässig sind 18 Überschreitungen. Der für PM10 

 CO NO NO2 Pb SO2 PM10 Benzol 

Mittelwert:  300 10 18 0,008 2 22 1,5 
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über einen Tag gemittelte geltende Grenzwert von 50 µg/m3 wird 23-mal überschritten (Un-

terlage 11.3.1, Seite 8); zulässig sind 35 Überschreitungen. 

Auch der ab 2015 für PM2,5 geltende Grenzwert von 25 µg/m³ wird nicht überschritten (Unter-

lage 11.3.1, Seite 8). Der PM2,5-Jahresmittelwert ist konservativ mit 90% des PM10-

Jahresmittelwertes zu ermitteln, wie oben dargelegt. Aufgrund dieses Ansatzes beträgt der 

Wert für PM2,5 = 0,9 * PM10 = 0,9 * 22,86 = 20,66 µg/m³.  

Auch am Fahrbahnrand (in einer Entfernung von 0 m) werden die Grenzwerte der 

39. BImSchV eingehalten. Eine Betrachtung bei einer Entfernung von 0 m ergibt folgende 

Werte (Unterlage 11.3.2.1, Seite 2): 

Tabelle: Gesamtbelastung  

Abstand CO NO NO2 Pb SO2 PM10 Benzol 

0 m 350,53 21,89 32,47 0,008 2,07 25,69 1,61 

 

Der ab 2015 für PM2,5 geltende Grenzwert von 25 µg/m³ wird am Fahrbahnrand ebenfalls 

nicht überschritten. Der PM2,5-Jahresmittelwert ist, wie dargelegt, mit 90% des PM10-

Jahresmittelwertes zu ermitteln. Aufgrund dieses Ansatzes beträgt der Wert für PM2,5 = 

0,9 * PM10 = 0,9 * 25,69 = 23,12 µg/m³ in 0 m Entfernung.  

Entgegen einer Einwendung wurde die Vorbelastung zutreffend ermittelt. Dafür wurde nicht 

auf Literatur zurückgegriffen; insoweit beruht die Einwendung auf einem unzutreffenden 

Sachverhalt. Die Vorbelastung wurde vielmehr auf Grundlage der Ergebnisse des hessi-

schen Luftmessnetzes für die Schadstoffe CO, Benzol und Blei sowie auf Grundlage der 

Ergebnisse der zur A 44 VKE 60 nächstgelegenen Messstation für die Schadstoffe NO, NO2, 

SO2 und PM10 ermittelt; diese Messstation Bebra liegt in einer Entfernung von rund 14  km 

südwestlich von Sontra (Stellungnahme des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geo-

logie vom 01.12.2005). Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie hat eine Ab-

schätzung der Vorbelastung für das Jahr 2020 vorgenommen (Stellungnahme vom 

18.06.2007); diese Werte wurden als Worst-Case-Annahme auch für das Prognosejahr 2025 

zugrundegelegt (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens 

zum Neubau der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Alberberg-

tunnel bei Unhausen bis AD Wommen, 2010, Seite 26; Unterlage 11.3.1, Tabelle 3 auf Seite 

7). Da die Vorbelastung für das Prognosejahr 2025 in nicht zu beanstandender Weise abge-

schätzt wurde, ist auch die Gesamtbelastung aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zutref-
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fend ermittelt worden. Darüber hinaus gehende Angriffe der Einwenderin auf die Ermittlung 

der Zusatzbelastung sind als pauschale, unsubstantiierte Behauptung zurückzuweisen. 

Im Bereich von 200 m des Vorhabens der A 44 VKE 60 existiert eine schutzbedürftige Nut-

zung (Wohngebäude Gerstunger Straße 12), die einen Abstand von ca. 100 m (ab Fahr-

bahnachse) zur Trasse aufweist (vgl. Unterlage 11.3.1, Seite 6 und Tabelle 2). Beeinträchti-

gungen dieser Anwohner durch Luftschadstoffe sind nicht zu befürchten. Die Festlegungen 

der 39. BImSchV tragen dem Schutz der Gesundheit insoweit vollauf Rechnung, so dass 

strengere Maßstäbe als die Einhaltung der Grenzwerte für Luftschadstoffe gemäß der 

39. BImSchV – die ohnehin nur sehr eingeschränkt der Planfeststellung obliegen, wie oben 

dargelegt – nicht existieren. 

8.3.4.2 Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM 

Die Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM für die Schadstoffe NO2 und 

PM10 hat zu dem Ergebnis geführt, dass die einschlägigen Grenzwerte nach der 

39. BImSchV nicht überschritten werden.  

Das Gutachten Lohmeyer führt nachvollziehbar aus, dass an den beurteilungsrelevanten 

Untersuchungspunkten (wie straßennah zur B 400 gelegener Wohnbebauung) im Planfall im 

Prognosejahr 2025 NO2-Werte erreicht werden, die unter dem Grenzwert von 40 µg/m³ im 

Jahresmittel liegen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutach-

tens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Al-

berbergtunnel bei Unhausen bis AD Wommen, 2010, Seite 4, 51). Straßennah treten die 

höchsten Immissionen bis 38 µg/m³ an der A 4 auf; an den Ortsdurchfahrten sowie an der 

nächstgelegenen Bebauung liegen die Werte unter 22 µg/m³ (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, 

Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS Sontra bis 

Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei Unhausen bis AD Wommen, 2010, 

Seite 51).  

Der Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ im Jahresmittel wird im Prognosejahr 2025 

auch nicht im Hinblick auf PM10-Immissionen erreicht (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktuali-

sierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alber-

bergtunnel, und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei Unhausen bis AD Wommen, 2010, Seite 

5, 54). An den Portalen des Alberbergtunnels liegen die Werte knapp über 30 µg/m³, entlang 

der A 4 bis 30 µg/m³ und an der nächstgelegenen Bebauung zu den Straßen unter 24 µg/m³ 

(vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der 

A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei 

Unhausen bis AD Wommen, 2010, Seite 54). 



Planfeststellungsbeschluss - 257 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  8 Immissionsschutz 

 

Auch die Grenzwerte hinsichtlich NO2-Kurzzeitbelastungen (Stundenmittelwert von 

200 µg/m3 bei 18 zugelassenen Überschreitungen) und PM10-Kurzzeitbelastungen (Tages-

mittelwert von 50 µg/m3 bei 35 zugelassenen Überschreitungen) werden nicht überschritten 

(vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der 

A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei 

Unhausen bis AD Wommen, 2010, Seite 5, 54). 

Die Verwirklichung des planfestgestellten Vorhabens steht daher aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde einer zukünftigen Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit nicht entgegen.  

8.3.5 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  

Nach § 50 Satz 2 BImSchG ist der Belang der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität bei 

der Abwägung entsprechend zu berücksichtigen, wenn die durch Rechtsverordnung gemäß 

§ 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Grenzwerte nicht überschritten werden. 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit dem Belang der Luftreinhaltung und dem Schutz der 

menschlichen Gesundheit vor Schadstoffbelastungen vereinbar. Die Berechnung der Luft-

schadstoffe kommt zu dem Ergebnis, dass vorhabenbedingt die Grenzwerte der 

39. BImSchV auf den Grundstücken in den trassennahen Bereichen nicht überschritten wer-

den.  

Auch unterhalb der Grenzwerte der 39. BImSchG ergeben sich durch das Vorhaben der A 44 

VKE 60 keine unzumutbaren lufthygienischen Verhältnisse, insbesondere auch nicht in Sied-

lungsbereichen oder an Wohngebäuden. Insbesondere ist durch das Vorhaben auch keine 

Verschlechterung der Luftqualität in den Ortslagen von Unhausen und Breitzbach zu erwar-

ten, da die Trasse mindestens ca. 500 m von der nächstgelegenen Wohnbebauung von 

Unhausen entfernt ist (vgl. Unterlage 1 vom 18.04.2011, S. 32).  

Es ist keine Beeinträchtigung der Gesundheit von Menschen durch das Vorhaben zu erwar-

ten, da sich Personen weder am Straßenrand, wo die höchsten Werte ermittelt wurden, noch 

im näheren Straßenumfeld auf Dauer aufhalten werden. Die Anordnung von vorhabenbezo-

genen Maßnahmen, wie einer Einhausung, ist somit nicht veranlasst.  

Die festgestellten Auswirkungen sind im Hinblick auf die im Interesse der Allgemeinheit not-

wendige Straßenbaumaßnahme der A 44 VKE 60 hinzunehmen. Die für das Planvorhaben 

sprechenden Gesichtspunkte weisen ein solches Gewicht auf, dass die verbleibenden Beein-

trächtigungen hinter dem öffentlichen Interesse an der Planung zurücktreten und dem Vor-

haben nicht entgegenstehen. 
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8.4 Erschütterungen 

Durch das Vorhaben der A 44 VKE 60 werden keine schädlichen Umwelteinwirkungen in 

Form von Erschütterungs-Immissionen hervorgerufen, die nach Art, Ausmaß und Dauer ge-

eignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Der Planfeststellungsbehörde liegen keine 

Anhaltspunkte vor, dass durch Bauarbeiten oder betriebsbedingt Erschütterungseinwirkun-

gen auf Nachbargrundstücke hervorgerufen werden, die deren Benutzung über das ortsübli-

che Maß hinaus beeinflussen.  

Während des Betriebs des planfestgestellten Autobahnabschnittes sind keine unzumutbaren 

Immissionen durch Erschütterungen zu erwarten. Im Bereich der freien Strecke werden wäh-

rend des Betriebs Erschütterungen infolge der natürlichen Dämpfungswirkung des Straßen-

aufbaus und des Bodens sowie der geringen Erschütterungsquellen und der vergleichsweise 

großen Entfernung zur nächsten Bebauung ebenfalls nicht zu spürbaren Immissionen für die 

Wohnbevölkerung führen.  

8.5 Baubedingte Immissionen 

Die vorgesehenen Baumaßnahmen entsprechen unter Berücksichtigung der Auflage unter 

A V 3.2 den rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf den Schutz vor Lärm- und Schad-

stoffauswirkungen während der Bauphase. Die Überwachung der Baustellentätigkeit obliegt 

der zuständigen Immissionsschutzbehörde. 

Rechtliche Grundlage für die von der Planfeststellungsbehörde ausgesprochene Auflage ist 

mangels einer speziellen gesetzlichen Regelung für die Zumutbarkeit von Baustellenlärm 

§ 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 HVwVfG. Danach hat die Planfeststellungsbehörde dem Träger des 

Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, 

die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte 

anderer erforderlich sind; sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem 

Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in 

Geld.  

Die Frage der Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz vor Baulärm beurteilt sich nach 

§ 22 BImSchG. Nach § 22 Abs. 1 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen und 

damit auch Baustellen so auszurichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik 

vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 3 BImSchG verhindert und nach dem 

Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß be-

schränkt werden.  
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Die Anforderungen nach § 22 Abs. 1 BImSchG werden im Hinblick auf Baulärm durch die 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – 

vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. September 1970), die gemäß § 66 

Abs. 2 BImSchG weiter maßgeblich ist, und die 32. BImSchV konkretisiert, die als Stand der 

Technik zu beachten sind (vgl. Nebenbestimmung unter A V 3.2). Auf die Sechste Allgemei-

ne Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm) kann nicht zurückgegriffen werden, da Baustellen vom An-

wendungsbereich der TA Lärm gemäß Nr. 1 Buchst. f) TA Lärm ausdrücklich ausgeschlos-

sen sind. 

Wesentlich ist vor allem, dass auch der von einer über mehrere Jahre hinweg betriebenen 

Baustelle ausgehende Lärm, anders als ein nach der TA Lärm zugelassener Gewerbelärm, 

zeitlich begrenzt ist und jedem Grundstückseigentümer und dem Träger eines – im öffentli-

chen Interesse stehenden – (Groß-)Vorhabens die Möglichkeit zustehen muss, sein ansons-

ten zulässiges Vorhaben unter auch ihm zumutbaren Bedingungen zu verwirklichen.  

Die AVV Baulärm setzt unter Ziffer 3.1.1 je nach Nutzung des Gebietes, das von Immissio-

nen durch Baulärm betroffen ist, getrennt für den Tag und die Nacht folgende Immissions-

richtwerte fest: 

 Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen für In-

haber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unter-

gebracht sind, 70 dB(A), 

 Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind, tagsüber 

65 dB(A), nachts 50 dB(A), 

 Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend ge-

werbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 

60 dB(A), nachts 45 dB(A). 

 Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 55 dB(A), 

nachts 40 dB(A), 

 Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 50 dB(A), 

nachts 35 dB(A), 

 Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten tagsüber 45 dB(A), nachts 35 dB(A).  
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Als Nacht wird hierbei der Zeitraum von 20 Uhr bis 7 Uhr definiert. Maßgeblich für die Einstu-

fung der Gebiete sind die Bebauungspläne oder bei einer tatsächlichen Nutzung, die erheb-

lich von der im Bebauungsplan festgelegten Nutzung abweicht, die tatsächliche Nutzung des 

Gebiets; existiert kein Bebauungsplan, ist ebenfalls die tatsächliche bauliche Nutzung zu-

grunde zu legen (vgl. Ziffer 3.2 der AVV Baulärm). 

Bei Beachtung der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-

lärm – Geräuschimmissionen – und der 32. BImSchV sowie unter Berücksichtigung des Ab-

standes der bewohnten Gebiete von der Trasse sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

unzumutbare Belastungen der Wohnbevölkerung bzw. gesundheitsgefährdende Lärmaus-

wirkungen durch den Baustellenbetrieb nicht zu erwarten. Der Anordnung weiterer techni-

scher Schutzmaßnahmen bedurfte es daher nicht. Lärmimmissionen während der Bauzeit 

können zum Beispiel außer durch den Transport von Erdmassen oder die Anlieferung/den 

Abtransport von Baustoffen und -materialien (vgl. dazu auch C III 14) auch durch die Arbeit 

mit Baumaschinen entstehen.  

Eine konkrete Berechnung der Höhe der Lärmauswirkungen ist jedoch nicht möglich und aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde auch nicht erforderlich. Bei den erforderlichen Baumaß-

nahmen handelt es sich um Tätigkeiten, die dem typischen Baubetrieb beim Bau bzw. Aus-

bau von Verkehrswegen entsprechen. Auch wenn der von einem derartigen Baubetrieb her-

rührende Lärm, der über den gewohnten Alltagslärmpegel hinausgeht, in aller Regel von den 

Anwohnern im Einzugsbereich der Baustelle als störend empfunden wird, ist der notwendige 

Baustellenbetrieb auch unter dem Aspekt des Baulärms grundsätzlich hinzunehmen. Die 

Bauzeit für die gesamte Baumaßnahme beträgt ca. vier Jahre (vgl. Unterlage 1 vom 

19.04.2011, Seite 68), einzelne Teilbaumaßnahmen werden in kürzerer Zeit vollendet. Die 

Auswirkungen auf ein Anwesen in der Nähe beschränken sich daher auf einzelne Phasen 

und in der Regel nur auf einen Teil der Bauzeit. Eine übermäßige, nicht hinnehmbare Belas-

tung Einzelner durch den Baulärm ist nach alldem nicht zu erwarten.  

Die unter A V 3.2 getroffenen Anordnungen sind daher ausreichend, um den Schutz der Be-

völkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärmimmissionen durch den 

Baustellenbetrieb sicherzustellen. Es wird gewährleistet, dass die Umsetzung der Baumaß-

nahme unter Heranziehung der entsprechenden technischen Regelwerke erfolgt. Die Um-

weltauswirkungen infolge Baulärms sind eng mit dem gewählten Bauverfahren verbunden. 

Bei der Baudurchführung muss daher die Vorhabenträgerin beachten, dass bei dem gewähl-

ten jeweiligen Bauverfahren auch der Aspekt der Lärmvermeidung mit einbezogen wird, da-

mit schädliche Einwirkungen vermindert werden. Im Übrigen sind auch die bauausführenden 
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Firmen an die entsprechenden Immissionsschutz-Vorschriften gebunden, die durch die zu-

ständigen Immissionsschutzbehörden überwacht und gegebenenfalls durchgesetzt werden.  

Im Hinblick auf baubedingte Auswirkungen durch Luftschadstoffe, insbesondere Staubent-

wicklungen, liegen der Planfeststellungsbehörde keine Anhaltspunkte vor, dass unzumutbare 

Auswirkungen für die Bevölkerung während der Bauphase zu erwarten sind. Mögliche Aus-

wirkungen durch das Bauvorhaben sind Staubentwicklungen durch das Abgraben von Erd-

reich und dessen Transport im Bereich der Trasse sowie Abgasentwicklungen von Baufahr-

zeugen und -maschinen. Der Umfang derartiger Belastungen ist von vornherein nicht ab-

schätzbar und hängt im Wesentlichen von den Witterungsbedingungen und dem konkreten 

Bauablauf in den einzelnen Streckenabschnitten ab. Die Vorhabenträgerin ist gemäß § 22 

BImSchG verpflichtet, die nach dem Stand der Technik möglichen Vorkehrungen zu treffen, 

um negative Auswirkungen durch Staubentwicklungen weitestgehend zu vermeiden. Hierzu 

kann es zum Beispiel erforderlich sein, im Baufeld befindliche Baustraßen zur Vermeidung 

von Staubaufwirbelungen zu befestigen oder bei entsprechender Trockenheit anzunässen 

oder im Bereich der Auffahrten von den Baustellenbereichen zum klassifizierten Straßennetz 

Reifenwaschanlagen für Baufahrzeuge vorzusehen.  
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9 Wasserwirtschaft 

Die Belange der Wasserwirtschaft sind gewahrt. Das planfestgestellte Vorhaben erfüllt nach 

Maßgabe der verfügten Nebenbestimmungen die Verpflichtung, nachteilige Veränderungen 

der Gewässereigenschaft zu vermeiden, die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes si-

cherzustellen und eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermei-

den (vgl. §§ 5 Abs. 1, 12 Abs. 1 WHG). 

9.1 Wasserwirtschaftliche Ausgangssituation im Planungsgebiet 

Der Anwendungsbereich des WHG und des HWG umfasst gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 WHG 

oberirdische Gewässer und das Grundwasser. Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 WHG i. V. m. 

§ 1 Abs. 2 HWG sind Straßenseitengräben als Bestandteile von Straßen sowie Be- und Ent-

wässerungsgräben vom Anwendungsbereich des WHG und des HWG ausgenommen, so-

weit diese von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind. 

Die folgenden im Bereich der Trasse sowie der landschaftspflegerischen Maßnahmen gele-

genen, als Gewässer 2. und 3. Ordnung eingestuften Oberflächengewässer („klassifizierte 

Gewässer“), unterliegen dem Anwendungsbereich des WHG und des HWG (vgl. Unterlage 

3, Blatt 1; vgl. http://wrrl.hessen.de/viewer.htm):  

 die Werra, die von Süden kommend, östlich der A 5 parallel zur Trasse fließt (Ge-
wässer 2. Ordnung; Gewässerkennzahl: 41), 

 die Nesse, die von Nordwesten kommend in Richtung Süden durch Nesselröden und 
Wommen hindurchfließt und dort in die Werra mündet (Gewässer 3. Ordnung; Ge-
wässerkennzahl: 41574), 

 das Hasengarten Wasser, welches die Trasse der A 44, VKE 60 westlich des Alber-
bergs von Süd nach Nord quert (Gewässer 3. Ordnung; Gewässerkennzahl: 
4186422),  

 der Breitzbach (Gewässer 3. Ordnung, Gewässerkennzahl: 4157444), der nördlich 
des Forstgutes Berlitzgrube parallel zur B 400 fließt, diese südlich von Unhausen 
quert und bei Nesselröden in die Nesse fließt, 

 der Sommerbach, der von West nach Ost parallel zur B 400, nördlich an Unhausen 
vorbeifließt und westlich von Breitzbach in den Breitzbach mündet (Gewässer 3. Ord-
nung; Gewässerkennzahl: 415744), 

 der Gonnermannsgraben (Gewässer 3. Ordnung; Gewässerkennzahl: 4157446) der 
von Süden kommend zwischen  Unhausen und Breitzbach in den Breitzbach mündet, 

 der Pfingstgraben, der von Südwesten nach Nordwesten in Richtung Breitzbach fließt 
und östlich davon in den Breitzbach mündet (Gewässer 3. Ordnung; Gewässerkenn-
zahl: 4157448), 
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 ein unbenanntes Gewässer 3. Ordnung (Gewässerkennzahl: 41864222) im Gerb-
achsgrund in der Nähe der landschaftspflegerischen Maßnahme A 18.3 östlich von 
Wölfterode, welches nach Norden fließend im Bereich der B 400 zwischen 
Wölfterode und der Alberberg in das Hasengartenwasser mündet, 

 ein unbenanntes Gewässer 3. Ordnung (Gewässerkennzahl: 418623922) im Bereich 
der landschaftspflegerischen Maßnahmen E1-E7 am Standort-Übungsplatz, welches 
von Nordosten in Richtung Weißenhasel fließt und dort in ein weiteres unbenanntes 
Gewässer (Gewässerkennzahl: 41862392) mündet, welches anschließend in die Ha-
sel fließt. 

Im planfestgestellten Abschnitt der VKE 60 befindet sich die Trasse vollständig außerhalb 

von festgesetzten oder geplanten Wasserschutzgebieten (vgl. Stellungnahme der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.03.2012, S. 1). Die planfestfest-

gestellten Kompensationsmaßnahmen A18.1 und A18.3 befinden sich jeweils in der Schutz-

zone III der festgesetzten Wasserschutzgebiete der Trinkwassergewinnungsanlagen „Brun-

nen 3“ und „Brunnen 10“ der Stadt Sontra (vgl. Verordnung des Regierungspräsidiums Kas-

sel vom 21.01.1994, Staatsanzeiger für das Landes Hessen Nr. 8/1994, S. 668, aktualisiert 

durch Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.07.1998, Staatsanzeiger für 

das Landes Hessen Nr. 35/1998, S. 2805; vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.03.2012, S. 1; planfestgestellte Unterlage 12.3, 

Blatt 2). Der Sommerbach und der Breitzbach durchfließen zum Teil die Schutzzone III des 

festgesetzten Wasserschutzgebiets der Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen Breitz-

bach“ der Gemeinde Herleshausen (vgl. Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

25.05.1990, Staatsanzeiger für das Landes Hessen Nr. 25/1990, S. 1220); der Mündungsbe-

reich des Gonnermannsgrabens und des Pfingstgrabens in den Breitzbach liegen, wie diese 

Gewässer selbst, außerhalb der Schutzzonen dieses Wasserschutzgebietes. 

Für die auf hessischer Seite befindlichen Uferflächen der Werra wurde ein Überschwem-

mungsgebiet festgesetzt (vgl. Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

25.11.2010, Staatsanzeiger für das Landes Hessen Nr. 1/2011, S. 21), welches durch das 

Vorhaben jedoch nicht berührt wird. 

9.2 Erlaubnisse zur Nutzung von Gewässern, §  9 WHG 

9.2.1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer 

Die Erlaubnis zur Einleitung des von den Straßenoberflächen und Böschungen abfließenden 

Niederschlagswassers in Gewässer konnte gem. § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, 

§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 10, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG erteilt werden, da 

weder schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind, die nicht durch Nebenbestim-

mungen vermeidbar oder ausgleichbar wären, noch andere Anforderungen nach öffentlich-

rechtlichen Vorschriften der Erteilung der Erlaubnis entgegenstehen (§ 12 WHG). Das plan-
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festgestellte Entwässerungssystem und die Auswahl der Einleitestellen genügt den Anforde-

rungen an eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung. Die Vorgaben der Richtlinie für die 

Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung (Ras-Ew) und die Richtlinie für bautechnische 

Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag) und die weiteren, den 

Stand der Technik widerspiegelnden technischen Regelwerke wurden bei der Planung des 

Entwässerungssystems einschließlich der Regenrückhaltebecken beachtet. 

Das Regierungspräsidiums Kassel als zuständige obere Wasserbehörde hat mit Schreiben 

vom 31.01.2013 sein Einvernehmen zu der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde er-

teilt (§ 19 Abs. 3 WHG). 

Das Konzept zur Entwässerung der Straßen- und Straßennebenflächen sowie zur Ableitung 

von Wassermengen aus Außenbereichen wurde von der Vorhabenträgerin unter Berücksich-

tigung der topographischen Gefälleverhältnisse und Untergrundverhältnisse und in Abstim-

mung mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel entwickelt. Die 

Planfeststellungsbehörde hat die vorgelegten Unterlagen zur Entwässerungsplanung geprüft 

(vgl. insbesondere Unterlage 7, Blatt 1 bis 7, Unterlage 13.1 und 13.4) und soweit diese nicht 

ausreichend gewesen sind, die Vorhabenträgerin zur näheren Erläuterung, insbesondere zur 

Präzisierung der Einleitestellen, aufgefordert (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

30.10.2012, S. 19 ff.). Die Planfeststellungsbehörde hat dabei zugrundegelegt, dass das 

Einbringen und die Einleitung von Stoffen in Gewässer gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG eine 

erlaubnispflichtige Benutzung darstellt. Der Gewässerbegriff umfasst sowohl Oberflächen-

gewässer, als auch das Grundwasser, so dass auch die Einleitung in das Grundwasser eine 

Nutzung im Sinne des § 9 WHG darstellt. Der Stoffbegriff des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG ist weit 

zu verstehen und umfasst alle Stoffe, die sich im Wasser auflösen, zerteilen oder fortge-

schwemmt werden können. Das von der Straßenoberfläche ablaufende Niederschlagswas-

ser kann durch Öl, Kraftstoff, Bremsen-, Reifen- und Straßenabrieb sowie Ruß, Staub und im 

Winter durch Streusalz verunreinigt sein. Hinzu kommen Verunreinigungsrisiken durch Unfäl-

le. Daher ist für die Einleitung von Straßenoberflächenwasser eine Erlaubnis auszusprechen. 

Da auch Sedimente unter den Begriff des Stoffes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG fallen kön-

nen (vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, 10. Auflage 2010, § 9 Rn. 28, § 32 Rn. 11 f.), hat die 

Planfeststellungsbehörde auch eine Erlaubnis auszusprechen, wenn von Hang- und Bö-

schungsbereichen Niederschlagswasser ohne direkten Kontakt mit der Fahrbahnoberfläche 

über neu geschaffene Entwässerungseinrichtungen wie Seitenmulden, Gräben, Durchlässe 

oder Versickerungsmulden gezielt in Oberflächengewässer oder das Grundwasser eingelei-

tet oder eingebracht werden. 
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Die Vorhabenträgerin hat mit dem Erläuterungsbericht der wassertechnischen Untersuchung 

(vgl. Unterlage 13.1 und Unterlage 13.4) eine Liste der Einleitestellen in Gewässer vorgelegt, 

die die Planfeststellungsbehörde im Rahmen ihrer Entscheidung unter A II 1 zugrunde gelegt 

und soweit erforderlich konkretisiert hat. Die Planfeststellungsbehörde hat dabei teilweise die 

in der Liste aufgeführten Einleitestellen und Mengen zusammengefasst (vgl. A II 1 Nr. 1 

bis 17). Soweit in einem Graben oder anderen Entwässerungseinrichtungen, die kein Ge-

wässer im Sinne der § 2 Abs. 2 Satz 1 WHG, § 1 Abs. 2 HWG darstellen, Wasser eingeleitet 

werden soll, wurden die Zuflüsse von verschiedenen Stellen gesammelt und zu einer Ein-

leitestelle in ein klassifiziertes Gewässer geführt. 

Die erteilte Erlaubnis gemäß gem. § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 4, § 11, § 10, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG umfasst auch die Einleitung des bauzei-

tig im Bereich des Baufeldes anfallenden Niederschlagswassers. Das im Bereich der Bauflä-

chen anfallende Niederschlagswasser kann, je nach Stärke des Niederschlagsereignisses 

besonders mit Schwebstoffen und während des Baus anfallenden, mit dem Wasser in Ver-

bindung tretenden Stoffen verunreinigt sein. Um eine direkte Einleitung von mit Schwebstof-

fen und anderen Stoffen verunreinigten Wassers in die Vorflut zu vermeiden, sollten die plan-

festgestellten Regenrückhaltebecken vor Beginn des Baus im Bereich der Trasse errichtet 

werden, so dass die Einleitung des Wassers aus dem Baustellenbereich über die Regen-

rückhaltebecken gedrosselt vorgenommen werden kann (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 30.10.2012). Hierzu ist das während der Bauphase im Bereich der Bauflächen anfallen-

de Niederschlagswasser im Baufeld aufzufangen, über provisorische Leitungen im Bereich 

des Baufeldes zu transportieren und in die Regenrückhaltebecken abzuleiten. Für die ge-

drosselte Einleitung über die Regenrückhaltebecken gelten die unter A II 1 getroffenen An-

ordnungen hinsichtlich der Einleitestellen und Mengen sowie die Nebenbestimmungen zu 

A II 1 entsprechend. Bei Beachtung dieser Vorgaben ist eine Gefährdung der für die Einlei-

tung vorgesehenen Gewässer auszuschließen, zumal Belastungen des Wassers mit Schad-

stoffen und Tausalz, wie sie in der späteren Betriebsphase zu erwarten sind, bauzeitig noch 

nicht zu erwarten sind, ggf. können auch Bauprovisorien der Rückhaltung für diesen Zweck 

ausreichend sein. Diese sind im Rahmen der Ausführungsplanung mit der Wasserbehörde 

abzustimmen.  

In der Liste der Vorhabenträgerin nicht aufgeführt waren die Stellen, an denen das bauzeit-

lich während des Baus des Tunnels Alberberg anfallende Grundwasser in ein Gewässer ge-

leitet wird. Diese Einleitestellen wurden von der Planfeststellungsbehörde ermittelt (vgl. Auf-

klärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012 S. 19 ff., Anlage 06). Die Vorhabenträgerin hatte aus-
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geführt, dass im Bereich des Tunnels Alberberg Maßnahmen zur Grundwasserhaltung wäh-

rend der Bauphase erforderlich werden, da die durchgeführten Untersuchungen ergeben 

haben, dass der Grundwasserspiegel im Bereich des bergmännischen Anschlags auf dem 

Niveau zwischen Tunnelsohle und Gradiente liegt und bis zur Tunnelmitte bis einige Meter 

oberhalb der Firste ansteigt (vgl. Unterlage 1 in der Fassung vom 18.04.2011, S. 54). Wäh-

rend des Tunnelvortriebs sind Maßnahmen zur Grundwasserhaltung bzw. eine Grundwas-

serabsenkung im eigentlichen Sinn des Wortes über Absenkbrunnen oder ähnliches nicht 

vorgesehen. Eine Grundwasserabsenkung wird sich voraussichtlich einstellen, da während 

des bergmännischen Vortriebes das anfallende Schichten- oder Kluftwasser im Bereich der 

Ortsbrust aus dem Gebirge austreten wird. Unter bauzeitlicher Wasserhaltung ist hier also 

das kontrollierte Ableiten des Bergwassers aus dem Tunnel über Gräben oder Rohrleitungen 

zu verstehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen aus den Baugrundaufschlüssen sind hier 

keine größeren Zuflüsse zu erwarten. Das während des Vortriebes im Tunnel anfallende 

Gebirgswasser wird durch das Ausbruchsmaterial und den Spritzbeton im Vortrieb verunrei-

nigt. Dieses Wasser wird über entsprechende Abscheide- und Neutralisationsanlagen aufbe-

reitet und an geeigneter Stelle außerhalb des Tunnels dem Vorflutsystem im Baustellenbe-

reich zugeführt. Die Genehmigung dieser Wasseraufbereitungsanlage wird vor Baubeginn 

durch die ausführende Baufirma bei den Wasserbehörden beantragt und die Vorgaben der 

Wasserbehörden bei der Dimensionierung der Aufbereitungsanlage entsprechend berück-

sichtigt. Die Baustelleneinrichtungsfläche mit der Neutralisationsanlage wird am Westportal 

des Tunnels vorgesehen.  

Der Tunnel Alberberg wird nach den bisherigen Erkenntnissen über den Baugrund mit ge-

schlossener Sohle hergestellt. Vorgesehen ist eine Rundumabdichtung. Drainagen werden 

nicht vorgesehen. Bei vergleichbaren Projekten wird vom BMVBS auch verstärkt die Ausfüh-

rung der Innenschale als wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WUBKO) vorgesehen. 

Die WUBKO erfüllt bezüglich Grundwasser die gleichen Anforderungen wie die Rundumab-

dichtung. Bei dieser Vorgehensweise kann eine dauerhafte Entwässerung des Gebirges 

ausgeschlossen werden, so dass sich nach Einbau der Innenschale der Grundwasserstand 

wieder auf einen vergleichbaren Stand wie vor Beginn der Bauarbeiten einstellt (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 20 ff.). 

Das von der Vorhabenträgerin vorgelegte Entwässerungskonzept sieht vor, das von den 

Straßenoberflächen der A 44, VKE 60 ablaufende Niederschlags- und Oberflächenwasser 

über seitlich der Fahrbahn und/oder im Mittelstreifen angeordnete Straßenabläufe, Rinnen 

und Sammelleitungen zu fassen. Von dort wird das Wasser in Rückhaltebecken geleitet und 

über Drosselbauwerke der jeweiligen Vorflut zugeführt. Das von Außenflächen, Böschungen 
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und sonstigen Flächen außerhalb der von dem Vorhaben unmittelbar in Anspruch genom-

menen Flächen ablaufende Wasser, wird getrennt von dem Straßenoberflächenwasser, 

überwiegend über Mulden an der Böschungskante oder Durchlässe unterhalb der Trasse 

geführt und direkt in die jeweilige Vorflut eingeleitet.  

Insgesamt sind vier Rückhaltebecken vorgesehen, die als offene Erdbecken mit Absetz- und 

Rückhaltebecken sowie einer Drosseleinrichtung geplant sind. Die Planung des Entwässe-

rungssystems und der Regenrückhaltebecken erfüllt und beachtet dabei die Vorgaben der 

Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung (Ras-Ew) und die Richtlinie für 

bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag). Hinsicht-

lich der Regenrückhaltebecken Nr. 2 bis 4 sieht die Planung der Vorhabenträgerin die Errich-

tung einer Tauchwand im Absetzbereich der Regenrückhaltebecken vor. Durch die Errich-

tung der Tauchwände wird erreicht, dass Leichtflüssigkeiten in den Absetzbecken von dem 

auszuleitenden Wasser abgeschieden werden und eine Einleitung dieser Stoffe, insbesonde-

re Öl- und Kraftstoffbestandteile, in die jeweilige Vorflut vermieden werden. Hinsichtlich des 

Regenrückhaltebeckens Nr. 1 hat die Planfeststellungsbehörde durch Nebenbestimmung 

angeordnet, dass für dieses Regenrückhaltebecken eine Vorrichtung zum Rückhalt von 

Leichtflüssigkeiten gemäß den Nachweisverfahren nach der RiStWag und der DIN 1999, 

Teil 1-6 (Abscheider für Leichtflüssigkeiten August 1976/Oktober 1989) konstruktiv vorzuse-

hen ist (vgl. A II 1 Nr. 1) und einen entsprechenden Violetteintrag vorgenommen. Das Erfor-

dernis einer solchen Vorrichtung zur Leichtflüssigkeitsabscheidung innerhalb des Regen-

rückhaltebeckens Nr. 1 ergibt sich entsprechend den Vorgaben der RiStWag daraus, dass 

die Fließzeit des Wassers von der Einleitestelle in den Breitzbach bis zur Grenze der Trink-

wasserschutzzone III der Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen Breitzbach“ der Ge-

meinde Herleshausen nur ca. 50 Minuten, also weniger als 2 Stunden, beträgt (vgl. Stellung-

nahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.03.2012, 

S. 1/2). Die Planfeststellungsbehörde hat daher unter Beachtung der Ziff. 6.4.2 der RiStWag 

vorgesehen, auch das Regenrückhaltebecken Nr. 1 mit einer Vorrichtung zur Abscheidung 

von Leichtflüssigkeiten auszuführen. 

Die Entwässerung der Talbrücke Breitzbach (BW 60-08a) erfolgt ebenfalls vollständig über 

seitlich der Fahrbahn und/oder im Mittelstreifen angeordnete Straßenabläufe, Rinnen und 

Sammelleitungen, in denen das anfallenden Niederschlags- und Oberflächenwasser gefasst 

und dem Regenrückhaltebecken Nr. 1 bzw. über den Entwässerungsabschnitt II dem Regen-

rückhaltebecken Nr. 2 zugeführt. Soweit die Vorhabenträgerin ursprünglich vorgesehen hat-

te, das auf der Richtungsfahrbahn nach Herleshausen auf der Brückenfahrbahn anfallende 

Niederschlags- und Oberflächenwasser über befestigte Fallrohre an den Brückenpfeilern 

herabzuführen und über aufgeschüttete Schüttkegel aus Kies in das Grundwasser bzw. be-
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lebte Bodenzone einzuleiten, hat die Planfeststellungsbehörde in Abstimmung mit der obe-

ren Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel durch Nebenbestimmung (vgl. 

A II Nr. 5 bis 6) angeordnet, dass die komplette Entwässerung der Talbrücke Breitzbach an 

die jeweiligen Regenrückhaltebecken Nr. 1 und 2 anzuschließen ist. Hierdurch wird eine Be-

einträchtigung des Grundwassers und der Vegetation sowie des Oberflächengewässers 

Breitzbach unterhalb des Brückenbauwerks durch das teilweise Einleiten von ungereinigtem 

Straßenoberflächenwasser sowie eine Gefährdung durch im Havariefall ungereinigt von der 

Brücke ablaufende Chemikalien oder Löschmittel verhindert. Mit dieser Nebenbestimmung 

kann die Versickerung und Einleitung in einen Vorfluter innerhalb von Bereichen mit einem 

Gefährdungspotenzial für nahegelegene Trinkwasserschutzgebiete vermieden werden.  

Die Regenrückhaltebecken sind jeweils mit einer Drosselvorrichtung zu versehen. Die Erfor-

derlichkeit der Regenrückhaltung und Drosselung ergibt sich daraus, dass die im Ist-Zustand 

anfallenden Wassermengen in den vorhandenen Gewässern und Grabensystemen nicht 

erhöht werden sollen. In der Unterlage 13.1 hat die Vorhabenträgerin nachgewiesen, dass 

die planfestgestellten Regenrückhaltebecken und übrigen Entwässerungsanlagen ausrei-

chend dimensioniert sind und die Kapazität der vorhandenen Gräben unter Berücksichtigung 

der vorgesehenen Drosselmengen im Planfall für die gefassten Wassermengen ausreichend 

sind, so dass durch die Einleitung von Niederschlagswasser keine schädlichen Veränderun-

gen der vorhandenen Gewässer und Gräben zu erwarten ist (vgl. Stellungnahme der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.03.2012, S. 3). Die Abmessun-

gen der vorhandenen Gräben sind auch ausreichend, um die durch das Vorhaben zusätzlich 

anfallenden Wassermengen aufzunehmen. Dem Hinweis des Betreibers der Bahnanlagen, 

wonach in einer hydraulischen Berechnung ein ausreichender Abflussquerschnitt nachzu-

weisen ist, wurde ausreichend nachgekommen (vgl. Einwendung TÄ2_22, 23 und 36 vom 

17.02.2012, beantwortet mit Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 28.08.2012). Die Vorha-

benträgerin hat nach Abstimmung mit dem Betreiber der Bahnanlagen eine Einleitgenehmi-

gung für den geplanten Abfluss aus der Bundesautobahn an der Vorflutquerung (Eigentum 

DB) im Bahnkilometer 183,2 der Strecke Halle-Guntershausen (vgl. Schreiben vom 

28.08.2012, Aktenzeichen FRI-LPZ-I 1 Sa 8258/12) erhalten.  

Darüber hinaus wird durch die Drosselung der Einleitung in die jeweiligen Gewässer erreicht, 

dass die Konzentration von Natriumchlorid in der jeweiligen Vorflut, welches mit der Aufbrin-

gung von Tausalzen auf die Fahrbahnoberfläche in den Wintermonaten in das Entwässe-

rungssystem gelangt, auf ein Maß reduziert werden kann, das zu keiner nachteiligen Verän-

derung des Gewässerzustandes führt. Die Reinigungsleistung der Regenrückhaltebecken, 

die Lage der Einleitungsstellen, das Speichervolumen sowie die Abflussmenge wurden so 

optimiert, dass keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  
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Um die Einhaltung der maßgeblichen technischen Regelwerke zur Gestaltung der Regen-

rückhaltebecken und der Entwässerungseinrichtungen, insbesondere hinsichtlich der Beach-

tung der Vorgaben der RiStWag, zu gewährleisten, hat die Planfeststellungsbehörde durch 

Nebenbestimmung angeordnet (vgl. A II 1 Nebenbestimmung Nrn. 1-4 und 7), dass die tech-

nische Gestaltung der Regenrückhaltebecken und der weiteren Entwässerungsanlagen und  

-leitungen gemäß den Anforderungen der RiStWag und der geltenden technischen Regel-

werke zu erfolgen hat.  

Für die Einleitung während des Betriebs wurde für „absetzbare Stoffe“ auf Anregung der 

oberen Wasserbehörde (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungs-

präsidium Kassel vom 15.03.2012, S. 2) ein Grenzwert für die Einleitung von 0,3 ml/l (nach 

zwei Stunden Absetzzeit) festgesetzt (vgl. Nebenbestimmung A II 1 Nr. 8), um eine Schädi-

gung der Gewässer, in die eine Einleitung erfolgt, durch die Verunreinigung mit im Wasser 

gelösten Feststoffen zu verhindern. Während der Bauphase werden entsprechend der For-

derung der oberen Wasserbehörde (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel vom 15.03.2012, S. 3) für das aus Baustellen- und Baueinrich-

tungsflächen abfließende und in Gewässer einzuleitende Wasser durch die Nebenbestim-

mung unter A II 1 Nr. 9 Grenzwerte für den pH-Wert und die Belastung mit abfiltrierbaren 

Stoffen sowie Überwachungsintervalle festgesetzt. Die unterschiedlichen Festsetzungen für 

die Einleitungen während der Bauphase und den späteren Betrieb rechtfertigen sich aus den 

unterschiedlichen Verschmutzungsgraden und der Unterschiedlichkeit der im Wasser enthal-

tenen Stoffe. Denn während in der Bauphase vor allem Verschmutzungen durch Schlamm 

und mit gespülte Baustoffe, wie Beton, zu erwarten sind, werden mit dem Straßenoberflä-

chenwasser in der späteren Betriebsphase vor allem Leichtflüssigkeiten, Bremsen-, Reifen-  

und Straßenabrieb sowie im Winter Streusalz in die Gewässer eingetragen. 

9.2.2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch 

dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grundwasser 

Die Erlaubnis zur Errichtung des Tunnels Alberberg (BW 60-07a) einschließlich der westli-

chen und östlichen Voreinschnittsbereiche von Bau-km 61+075 bis Bau-km 61+500 in 

grundwasserführenden Erdschichten konnte, unter Beachtung der Nebenbestimmung A II 2 

Nr. 1 gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 1, § 11, § 12 WHG 

i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium Kassel (vgl. Schrei-

ben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 31.01.2013) erteilt 

werden, da weder schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind, die nicht durch 

Nebenbestimmungen vermeidbar oder ausgleichbar wären, noch andere Anforderungen 

nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Erteilung der Erlaubnis entgegenstehen.  
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Das planfestgestellte Vorhaben umfasst ein Tunnelbauwerk, den Tunnel Alberberg (BW 60-

07a), das jeweils in zwei getrennten Röhren aufgefahren wird. Die Vorhabenträgerin hat dar-

gelegt, dass der Tunnel Alberberg als dichte Röhre ohne Drainage errichtet wird, so dass 

dieser nach seiner Fertigstellung für das vorbeiströmende Grundwasser kein Hindernis dar-

stellt, sondern von diesem ungehindert umströmt werden kann. Nach Ende der Tunnelbau-

maßnahme wird sich also der Grundwasserspiegel wieder auf das Ursprungsniveau 

einpegeln. Eine dauerhafte Entwässerung des Gebirges ist somit nicht vorgesehen. Daher ist 

eine dauerhafte Absenkung des Grundwassers durch die Tunnelröhren auch nicht zu erwar-

ten und die von einigen Beteiligten vorgebrachten Bedenken bzgl. einer Austrocknung des 

umliegenden Bodens und damit einer Verschlechterung des Waldbodens und Minderung der 

Ertragsmöglichkeiten sind zurückzuweisen. Eine vertiefende hydrogeologische Untersu-

chung ist daher nicht notwendig gewesen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, 

S. 19 ff).  

9.2.3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser 

Die für die Realisierung des Vorhabens notwendigen Erlaubnisse für eine Nutzung des 

Grundwassers in Form des Entnehmens, Zutageförderns, Zutageleitens und Ableitens konn-

ten der Vorhabenträgerin gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

31.01.2013) und unter Berücksichtigung der Nebenbestimmungen A II 3 Nrn. 1-4 erteilt wer-

den.  

Der Tatbestand der Grundwassernutzung des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG wird durch das Vorha-

ben dadurch erfüllt, dass 

 beim Vortrieb der Tunnelröhren des Tunnels Alberberg (BW 60-08a) Grundwasser 
anfallen wird, welches durch die Tunnelröhren bauzeitig abgeleitet wird, 

 während der in offener Bauweise erfolgenden Errichtung des westlichen Vorein-
schnittes (Bau-km 61+000 bis 61+170) und des östlichen Voreinschnittes (Bau-km 
61+440 bis 61+700) des Tunnels Alberberg teilweise Grundwasser abgepumpt bzw. 
der Grundwasserspiegel abgesenkt wird und das in den Baugruben anfallende 
Grundwasser bauzeitig am Westportal des Tunnels aufbereitet und unmittelbar in das 
bestehende Vorflutsystem "Hasengarten Wasser" Gewässer 3. Ordnung (Gemarkung 
Ulfen, Flur 13, Flurstück 53) eingeleitet wird. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die vorgelegten Unterlagen geprüft und sieht das vorgeleg-

te Konzept unter Berücksichtigung der vorgesehenen Nebenbestimmungen als ausreichend 

an, um schädliche Gewässerveränderungen zu vermeiden. 
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Die Vorhabenträgerin hat auf eine entsprechende Nachfrage der Planfeststellungsbehörde 

dargestellt, wie während der Bauphase und im späteren Betrieb die Entwässerung bezüglich 

anfallenden Grundwassers im Bereich des Tunnels Alberberg durchgeführt werden kann 

(vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 19 ff.). 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt während der Bauzeit keine Grundwasserabsenkung im 

eigentlichen Sinn des Wortes über Absenkbrunnen oder ähnliches. Eine Grundwasserab-

senkung wird sich aber einstellen, da während des bergmännischen Vortriebes das anfallen-

de Schichten- oder Kluftwasser im Bereich der Ortsbrust aus dem Gebirge austreten wird. 

Als Wasserhaltung hat die Vorhabenträgerin hier das kontrollierte Ableiten des Bergwassers 

aus dem Tunnel über Gräben oder Rohrleitungen vorgesehen.  

Der Tunnel Alberberg wird dann nach den bisherigen Erkenntnissen aus dem Baugrund mit 

geschlossener Sohle hergestellt. Vorgesehen ist hier eine Rundumabdichtung. Drainagen 

werden nicht vorgesehen. Eine dauerhafte Entwässerung des Gebirges ist somit nicht vor-

gesehen. Nach Einbau der Innenschale wird sich der Grundwasserstand in etwa wieder auf 

den Stand wie vor Beginn der Bauarbeiten einstellen. Das während des Vortriebes im Tunnel 

anfallende Gebirgswasser wird durch das Ausbruchsmaterial und den Spritzbeton im Vor-

trieb verunreinigt. Diese Wässer werden über entsprechende Abscheide- und Neutralisati-

onsanlagen aufbereitet und an geeigneter Stelle außerhalb des Tunnels dem Vorflutsystem 

im Baustellenbereich zugeführt. Die Genehmigung dieser Wasseraufbereitungsanlage wird 

vor Baubeginn durch die ausführende Baufirma bei den Wasserbehörden beantragt und die 

Vorgaben der Wasserbehörden bei der Dimensionierung der Aufbereitungsanlage entspre-

chend berücksichtigt. Die Baustelleneinrichtungsfläche mit der Neutralisationsanlage wird am 

Westportal des Tunnels vorgesehen. Von hier wird das anfallende Bergwasser aufbereitet 

und in das bestehende Vorflutsystem "Hasengarten Wasser" Gewässer 3. Ordnung (Gemar-

kung Ulfen, Flur 13, Flurstück 53) eingeleitet (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

30.10.2012, S. 19 ff.). 

9.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen in Wasserschutzgebieten 

Die geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen erfüllen keine Verbotstatbestände der 

Verordnungen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für Trinkwassergewinnungsanla-

gen, so dass die Erteilung von Befreiungen gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 

Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG i. V. m. § 33 Abs. 3 Satz 3 HWG nicht er-

forderlich war.  



Planfeststellungsbeschluss - 272 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

 

9.4 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher An-

lagen im Gewässer oder im Uferbereich 

Für die Errichtung und die Erweiterung baulicher Anlagen einschließlich Mauern und Wällen 

sowie ähnlicher Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers oder des Erhöhens oder Vertie-

fens der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen konnten die erforderlichen Genehmigungen 

gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 22, § 23 Abs. 4 und 

Abs. 5 HWG i. V. m. § 36, § 38 WHG erteilt werden. Die Belange der Wasserwirtschaft wur-

den nach Maßgabe der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichti-

gung der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde vom 31.05.2006, und vom 15.03.2012 

sowie der festgesetzten Nebenbestimmungen A II 1 Nrn. 1-9 und A V 4 Nrn. 1-10 durch die 

Planung ausreichend gewahrt. 

Gemäß den §§ 22 und 23 Abs. 4 Satz 1 HWG bedürfen die Errichtung oder Erweiterung bau-

licher Anlagen im Gewässer einschließlich des Bereichs bis zur Böschungsoberkante sowie 

im Gewässerrandstreifen der Genehmigung. Darüber hinaus ist gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1, 

2. Alt. HWG das Erhöhen und Vertiefen der Erdoberfläche im Gewässerrandstreifen geneh-

migungspflichtig. Für Maßnahmen im Gewässerrandstreifen gelten weiterhin die Verbotstat-

bestände des § 38 Abs. 4 Satz 2 Nrn. 1-4 WHG. Diese sind im Rahmen der Planfeststellung 

zu beachten. Soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnahme 

erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde, kann von dem 

Verbot eine Befreiung erteilt werden, § 38 Abs. 5 Satz 1 WHG. Die Breite des Gewässer-

randstreifens ist durch § 23 Abs. 1 Satz 1 HWG abweichend von § 38 Abs. 3 Satz 1 WHG 

auf 10 m festgesetzt. Das Land Hessen hat von der Befugnis zur Regelung der Breite des 

Gewässerrandstreifens gemäß § 38 Abs. 3 Satz 3 WHG Gebrauch gemacht. 

Die Genehmigungen nach §§ 22, 23 Abs. 4 HWG dürfen nur erteilt werden, wenn das Vor-

haben im Einzelfall die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 

und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird, den 

Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, den bestehenden 

Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt, hochwasserangepasst ausgeführt wird und die Ge-

wässereigenschaft nicht nachteilig beeinflusst oder wenn die nachteiligen Auswirkungen 

durch Auflagen oder Bedingungen ausgeglichen werden können. Unter Berücksichtigung der 

Stellungnahmen der oberen Wasserbehörde vom 31.05.2006, und vom 15.03.2012 steht für 

die Planfeststellungsbehörde fest, dass durch die zuvor aufgeführten Bestandteile des Vor-

habens Belange des Hochwasserschutzes nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 

Die Planung sieht nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 1 innerhalb des 

10 m breiten Gewässerrandstreifens die Errichtung des „Unterführungsbauwerks Wirt-
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schaftsweg (BW 60-6a)“ im Gewässerrandstreifen des verlegten Hasengartenwassers vor. 

Durch die vorgenannten Maßnahmen ist eine Beeinträchtigung des Belangs des Hochwas-

serschutzes nicht zu erwarten. Denn im Zusammenhang mit der Errichtung des Bauwerks 

wird das Gewässer unterhalb des Bauwerks neu gestaltet und dabei der Ablauf im Hoch-

wasserfall gewährleistet (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012, S. 22 ff.). 

Soweit im Trassenverlauf die Errichtung oder Erweiterung von Durchlassbauwerken, Durch-

lässen oder Gräben vorgesehen ist, befinden sich diese Baumaßnahmen nicht im Bereich 

von Gewässern im Sinne der § 2 WHG, §§ 1 Abs. 2 HWG. Dies betrifft insbesondere die 

Umgestaltung von Gräben in den Auslaufbereichen der Regenrückhaltebecken Nr. 2 und 3, 

die in ihrem weiteren Verlauf in den Gonnermannsgraben bzw. den Pfingstgraben münden, 

aber noch nicht diesen klassifizierten Gewässern zugeordnet sind (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 3, Blatt 1).  

9.5 Gewässerausbau 

Die zur Herstellung, Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder 

seiner Ufer (Gewässerausbau) erforderlichen Maßnahmen konnten gemäß §§ 17, 17c FStrG 

i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. §§ 68 Abs. 1 WHG, 43 Abs. 1 HWG planfestge-

stellt werden. Es handelt sich um die 

 Anpassung/Verlegung des Hasengarten Wassers im Bereich des Bauwerks BW 60-
06a, 

 die Anpassung/Verlegung des Breitzbaches unterhalb der Talbrücke Breitzbach, 

 die bauzeitliche Verrohrung des Breitzbach im Baufeld der Talbrücke Breitzbach, 

 das Ersetzen eines vorhandenen Durchlasses im Breitzbach (Maßnahme A 3), 

 und das Ersetzen eines vorhandenen Durchlasses im Hasengartenwasser (Maß-
nahme A 6.1), 

Eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dau-

erhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürli-

cher Rückhalteflächen, ist nicht zu erwarten. Die sich aus anderen öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften ergebenden Anforderungen werden gewahrt. 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt im Bereich des Bauwerks BW 60-06a („Unterführung 

Wirtschaftsweg“) das Gewässer 3.Ordnung mit dem Namen Hasengartenwasser gemeinsam 

mit einem Wirtschaftsweg baulich anzupassen und bereichsweise (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 7, Blatt 1) zu verlegen. Der Verlauf der geplanten Verlegungen ist dabei aus den La-
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geplänen ersichtlich. Sie sind bedingt durch konstruktive Erfordernisse im Brückenbau bzw. 

ggf. Zerschneidung durch die Trasse der A 44. Planungsziel war die Einschränkung des Ein-

griffsumfanges auf ein Mindestmaß. Der Eingriffsumfang und die grundsätzliche Genehmi-

gungsfähigkeit wurden mit der Naturschutz- und Wasserbehörde vorabgestimmt. Ausbau-

kenngrößen (Ausbaubreiten, Böschungsneigung, Sohlneigung, Befestigung) sowie Nachwei-

se der hydraulischen Leistungsfähigkeit (Bestand/Planung) der von Veränderungen betroffe-

nen Bachläufe sind aus den Ergebnissen wassertechnischer Untersuchungen (Unterlage 

13.1 vom September 2011) ersichtlich. Aus den Zahlenwerten ist erkennbar, dass keine we-

sentlichen Veränderungen an den Bachläufen vorgenommen werden (Beibehaltung der 

Sohlbreiten, weitestgehende Beibehaltung der Bautiefen und Böschungsneigungen, Anpas-

sung an die vorhandene Bachbefestigung).  

9.5.1 Gewässerausbau im Zuge der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

Im Rahmen des Ausgleichs und Ersatzes von unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Land-

schaft sieht das Kompensationskonzept der Vorhabenträgerin vor, vorhandene Durchlässe 

im Bereich des Hasengartenwassers (Maßnahmen A 6.1) und im Breitzbach (Maßnahme 

A 3) durch größer dimensionierte Kastendurchlässe zu ersetzen und bereichsweise zu verle-

gen. Der Umfang der Gewässerverlegung und die Lage der zu erneuerten Durchlässe ist in 

der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 1 und Blatt 3, der Unterlage 12.0, planfestgestellte 

Maßnahmenblätter A 6.1 und A 3 sowie der planfestgestellten Unterlage 12.2, Blätter 1 und 

3 dargestellt bzw. beschrieben. Aus den planfestgestellten Unterlagen sind der Verlauf der 

Gewässer im Ist-Zustand und der Umfang der Verlegungsmaßnahmen ausreichend erkenn-

bar. 

Die Maßnahmen sehen durch eine Vergrößerung des Fließquerschnittes eine Verbesserung 

der Gewässerdurchlässigkeit sowie eine Verbesserung der Wanderbedingungen von Amphi-

bienangrenzend an weitere Maßnahmenflächen vor. Durch die Maßnahmen werden weder 

die Belange der Fischerei noch der Zustand des Gewässers in Bezug auf den Wasserhaus-

halt negativ beeinträchtigt sondern es wird dadurch eine Verbesserung angestrebt.  

Durch die Maßnahmen erfolgt eine teilweise wesentliche Umgestaltung der Gewässer, so 

dass die Maßnahme gemäß §§ 67 ff. WHG planfeststellungspflichtig ist. Versagungsgründe 

nach § 68 Abs. 3 WHG liegen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht vor.  

Die bauzeitige Verrohrung auf einer Baulänge von ca. 5,00 m des Breitzbach im Baufeld der 

Talbrücke Breitzbach (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 3 sowie das Ersetzen vorhan-

dener Durchlässe im Breitzbach (planfestgestellte Maßnahme A 3) und im Hasengarten 

Wasser (planfestgestellte Maßnahme A 6.1) sind als Gewässerausbaumaßnahmen gemäß 
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§ 68 WHG planfestgestellt worden. Die Entscheidung nach § 68 WHG schließt nach § 23 

Abs. 5 Satz 1 HWG die Genehmigung gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 HWG ein. Die Anforderun-

gen des § 23 Abs. 4 HWG wurden im Rahmen dieser Entscheidung berücksichtigt. Aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde waren die beabsichtigten Gewässerausbaumaßnahmen der 

Vorhabenträgerin nachvollziehbar dargestellt und untersucht worden. Mit Berücksichtigung 

der Nebenbestimmungen (vgl. A II 3.1 und 3.2) konnte deswegen der Gewässerausbau zu-

gelassen werden.  
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10 Bodenschutz/Altlasten 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Bodenschutzes vereinbar. Auch 

Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  

10.1 Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 

Soweit durch das Vorhaben Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden verursacht werden, 

stehen diese dem Vorhaben nicht entgegen.  

Das planfestgestellte Vorhaben der A 44 VKE 60 trägt den Belangen des Bodenschutzes 

hinreichend Rechnung und gewährleistet einen angemessenen Ausgleich zwischen dem 

Schutz der natürlichen Funktionen des Bodens als Lebensraum, Bestandteil des Naturhaus-

haltes und Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis c des 

Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-

ten [Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG] vom 17.03.1998 [BGBl. I S. 502], zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 24.02.2012 [BGBl. I S. 212]) einerseits und der Nutzungsfunktion 

des Bodens als Standort für den Verkehr (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. d BBodSchG) anderer-

seits. Insbesondere sind auch keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 

Abs. 3 BBodSchG zu besorgen.  

Schädliche Bodenveränderungen sind Beeinträchtigungen der in § 2 Abs. 2 BBodSchG ge-

nannten Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. Aufgrund der unter-

schiedlichen, sich zum Teil entgegenstehenden Zielrichtungen der Funktionen des Bodens 

und deren Allgemeinwohlbezug ist bereits im Rahmen der Feststellung, ob eine schädliche 

Bodenveränderung vorliegt, eine wertende Betrachtung vorzunehmen, inwieweit diese Bo-

denveränderungen als schädlich im Sinne des BBodSchG anzusehen ist. Beeinträchtigun-

gen der natürlichen Bodenfunktion entstehen insbesondere durch anlagebedingte und be-

triebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens. Demgegenüber wird mit dem Straßenbauvor-

haben von der dem Boden gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. d BBodSchG zugeordneten Nut-

zungsfunktion als Standort für Verkehrseinrichtungen Gebrauch gemacht. Der Bau öffentli-

cher Straßen führt aber zwangsläufig zu Bodenveränderungen. Im Hinblick auf die zu erwar-

tenden Beeinträchtigungen der natürlichen Funktionen des Bodens kann auf die Darstellung 

zur Umweltverträglichkeitsprüfung unter C II sowie zur naturschutzrechtlichen Eingriffsge-

nehmigung unter C III 6 verwiesen werden. 

Es ist nicht damit zu rechnen, dass durch das planfestgestellte Vorhaben Gefahren, erhebli-

che Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit infol-

ge von Beeinträchtigungen der in § 2 Abs. 2 BBodSchG genannten Bodenfunktionen herbei-
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geführt werden (zur Altlastenverdachtsfläche siehe unten 1.2). Durch die Wahl des Quer-

schnittes SQ 27 wird die Versiegelung von Böden soweit wie möglich reduziert. Die mit der 

Versiegelung von Bodenflächen verbundenen negativen Auswirkungen auf den Oberflä-

chenwasserabfluss oder die Grundwasserneubildung werden durch die planfestgestellten 

Entwässerungsanlagen und Regenrückhaltebecken (vgl. C III 9) gemindert und durch Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Erhöhte Schadstoffeinträge in den Boden wer-

den weitestgehend in einem Korridor entlang der Trasse erfolgen (vgl. Ingenieurbüro Loh-

meyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS 

Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei Unhausen bis AD 

Wommen, 2010). Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind 

räumlich auf die Bereiche in unmittelbarer Nähe zur Trasse begrenzt und im Hinblick auf die 

Nutzungsfunktion des Bodens bei Verwirklichung eines Straßenvorhabens nicht vermeidbar. 

Die Planfeststellungsbehörde ist davon überzeugt, dass die mit dem planfestgestellten Vor-

haben notwendigerweise verbundenen Einwirkungen auf den Boden nicht zu schädlichen 

Bodenveränderungen gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchG führen werden.  

Soweit beim Betrieb einer Straße eine grundsätzlich gegebene potenzielle Gefährdung des 

Bodens (und des Schutzgutes Wassers) durch Unfälle mit Gefahrguttransporten besteht, ist 

aus Sicht der Planfeststellungsbehörde gewährleistet, dass die Gefahr einer Ausbreitung 

unfallbedingter Kontaminationen und einer dauerhaften Schädigung des Bodens durch die 

üblicherweise praktizierten Sicherungsverfahren wie Abtrag und Austausch von Bodenmate-

rial beherrschbar ist und Schädigungen des Bodens beseitigt werden können. 

Dem darüber hinaus zu beachtenden Gebot der bestmöglichen Vermeidung von Beeinträch-

tigungen der natürlichen Funktionen des Boden gemäß § 1 Satz 3 BBodSchG wird durch die 

vorgenannten vorhabenimmanenten Maßnahmen und baulichen Gestaltungen ausreichend 

Rechnung getragen.  

10.2 Altlasten 

Bestehende Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen stehen der Zulassung des Vorhabens 

der A 44 VKE 60 nicht entgegen.  

Im Bereich des Vorhabens der A 44 VKE 60 befindet sich eine Altlastenverdachtsfläche, die 

der oberen Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel bekannt ist (vgl. Stel-

lungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, vom 15.03.2012, Seite 4), und 

zwar die Fläche in der Gemarkung Breitzbach, Flur 4, Flurstücke 21/22, mit der VD-Nr. 

636.005.030-000.006 (vgl. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, 
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vom 15.03.2012, Seite 4). Der diese Fläche berührende Wirtschaftsweg soll zu einer Bau-

straße ausgebaut werden.  

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde war es insoweit ausreichend, der Vorhabenträgerin 

unter A V 7 Nr. 1 Vorgaben im Hinblick auf die Errichtung und den Rückbau der Baustraße 

aufzuerlegen, um an der Altlastenverdachtsfläche Eingriffe in den Boden zu vermeiden. Da 

die Umsetzung der Errichtung und des Rückbaus der Baustraße mit der vorgesehenen Auf-

lage nicht mit einem Eingriff in den Boden verbunden ist, sind Auswirkungen auf die Ver-

dachtsfläche nicht zu erwarten und besondere Vorkehrungen nicht erforderlich. 
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11 Denkmalschutz 

Belange des Denkmalschutzes sind hinreichend gewahrt. Kulturdenkmäler im Sinne des 

Gesetzes zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) in der Fassung vom 

05.09.1986 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2012 (GVBl. I S. 444), 

werden durch das planfestgestellte Vorhaben der A 44 VKE 60 nicht beeinträchtigt. Insbe-

sondere werden im Zuge des Vorhabens keine nach § 16 Abs. 1 des Denkmalschutzgeset-

zes genehmigungspflichtigen Handlungen vorgenommen.  

Im Untersuchungsraum sind Kulturdenkmäler, wie alte Wohnhäuser, Fachwerksscheunen, 

Kirchen, Hofanlagen und weitere Gebäude, in und in der Nähe von Unhausen und 

Breitzbach vorhanden, außerdem Wohnhaus und Grablege beim Forstgut Berlitzgrube (vgl. 

Unterlage 12.0 vom 19.04.2011, S. 21 und S. 85; E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

11.12.2012). Auswirkungen des Vorhabens können aufgrund der räumlichen Trennung der 

Trasse von den Ortslagen und dem Forstgut aber ausgeschlossen werden. 

Die Planunterlagen führen im Bereich der Anschlussstelle Wommen zwei Bodendenkmäler 

auf (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, S. 7, und Unterlage 12.0 vom 19.04.2011, S. 21). Das 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen teilte hierzu mit, dass die Planunterlagen insoweit von 

den Fundstellen im Bereich der A 4 (Gemarkung Wommen) ausgehen, die vom Landesamt 

1997 im Raumordnungsverfahren benannt wurden. Diese Fundstellen sind aber nach Über-

prüfung und Neubewertung durch das Landesamt durch Tiefbaumaßnahmen und intensive 

landwirtschaftliche Nutzung in einem Ausmaß zerstört worden, dass eine Denkmaleigen-

schaft der Umgebung der Fundstellen, d. h. in dem für Erdarbeiten der A 44 VKE 60 vorge-

sehenen Bereich, zu verneinen ist (vgl. E-Mail des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 

an die Vorhabenträgerin vom 15.02.2013). 

Hinsichtlich des Forstgutes Berlitzgrube und der zugehörigen Grabesstätte der Treusch von 

Buttlar-Brandenfels ist Folgendes auszuführen: 

Zu dem Forstgut Berlitzgrube gehört ein Wohnhaus, in dessen unmittelbarer Nähe sich die 

Grablege der Treusch von Buttlar-Brandenfels befindet. Das Wohnhaus des Forstgutes und 

die Grablege bilden nach § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz in Sachgesamtheit ein Kultur-

denkmal (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, S. 31; E-Mail der unteren Denkmalschutzbehör-

de des Werra-Meißner-Kreises an die Vorhabenträgerin vom 10.11.2011; Schreiben des 

Landesamtes für Denkmalpflege Hessen an die Planfeststellungsbehörde vom 13.12.2011). 

Durch die ursprüngliche Linienführung der A 44 VKE 60 wäre dieses Denkmal zerschnitten 

worden, da die Trasse direkt zwischen den Gebäuden des Forstgutes und der Grablege in 

einem Abstand von ca. 50 m verlaufen sollte (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, S. 35). Der 
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Abstand der mit der 2. Planänderung geänderten Trasse zu dem Kulturdenkmal beträgt ca. 

500 m (vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, S. 35). Damit können eine Beeinträchtigung des 

Kulturdenkmales und insbesondere nach § 16 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes genehmi-

gungspflichtige Handlungen ausgeschlossen werden. 

Unter A V 6 ist der Vorhabenträgerin aufgegeben worden, im Zuge der Erdarbeiten entdeck-

te oder gefundene Bodendenkmäler nach § 20 Abs. 1 und 3 des Denkmalschutzgesetzes 

unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen sowie Funde und Fundstellen 

bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in 

geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 
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12 Landesplanung/Raumordnung 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Erfordernissen der Raumordnung und Lan-

desplanung. 

12.1 Rechtlicher Maßstab 

Öffentliche Stellen haben bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Ziele 

der Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raum-

ordnung in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 des Raumordnungsgeset-

zes (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 

[BGBl. I S. 2585]).  

Gemäß § 5 Abs. 1 ROG gilt auch bei einer raumbedeutsamen Planung und Maßnahme einer 

öffentlichen Stelle, die im Auftrag des Bundes tätig ist, die Bindungswirkung der Ziele der 

Raumordnung nach § 4 Abs. 1 ROG, wenn die zuständige Stelle bei der Aufstellung der 

Raumordnungspläne beteiligt worden ist und nicht fristgemäß widersprochen hat. Vorliegend 

handelt Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement im Auftrag des Bundes. Bei der 

Aufstellung des Landesentwicklungs- und des Regionalplans ist Hessen Mobil – Straßen- 

und Verkehrsmanagement beteiligt worden, hat aber keinen Widerspruch erhoben. 

12.2 Landesentwicklungsplan Hessen 2000 

Die Vorgaben des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, festgestellt durch Rechtsverord-

nung vom 13.12.2000 (GVBl. 2001 I S. 2) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

12.01.2003 (GVBl. I S. 62), geändert durch Rechtsverordnung vom 22.06.2007 (GVBl. I 

S. 406) in der Fassung der Berichtigung vom 20.09.2007 (GVBl. I S. 578), sind beachtet 

worden. Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Zielen und Grundsätzen des Lande-

sentwicklungsplans. 

Im Landesentwicklungsplan ist als Festlegung mit Zielqualität (Z) für den Straßenverkehr 

unter anderem die A 44 Kassel-Eisenach enthalten. In Kapitel 7.3.1 des Landesentwick-

lungsplans lautet die Zielfestlegung insoweit: 

„Zur Entlastung vom Durchgangsverkehr und zur infrastrukturellen Stärkung 

und Entwicklung Nord-, Mittel- und Osthessens sind die Autobahnlücken-

schlüsse  

 A 44 Kassel-Eisenach 

[…] 
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mit Priorität zu realisieren und die hierzu notwendigen Planungsschritte zügig 

voranzubringen.“ 

Die Zielfestlegung bezieht sich danach auf eine zügige und prioritäre Planung und Realisie-

rung der A 44 Kassel-Eisenach, ohne die in der Plankarte zum Landesentwicklungsplan dar-

gestellte Trassenführung in die Zielfestlegung einzubeziehen. Daher ist es unschädlich, dass 

die in der Plankarte ausgewiesene Trassenführung nicht mit der planfestgestellten Trassen-

führung der A 44 VKE 60 übereinstimmt.  

12.3 Regionalplan Nordhessen 2009 

Für die Prüfung der Planfeststellungstrasse im Hinblick auf Ziele, Grundsätze und sonstige 

Erfordernisse der Raumordnung ist – abgesehen vom Landesentwicklungsplan Hessen 2000 

– der Regionalplan Nordhessen 2009 maßgeblich, der nach der Genehmigung der Hessi-

schen Landesregierung vom 11.01.2010 bekannt gemacht wurde (StAnz. Nr. 11 vom 

15.03.2010). Soweit von Zielen abgewichen wird, konnten die Zielabweichungen gemäß 

§§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 6 Abs. 2 ROG i. V. m. § 8 

Abs. 3 des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG) vom 12.12.2012 (GVBl. I S. 590) 

zugelassen werden. Im Übrigen wurden die Ziele des Regionalplans Nordhessen beachtet. 

Die Grundsätze des Regionalplans Nordhessen wurden berücksichtigt.  

12.3.1 Zielabweichungen der Planfeststellungstrasse 

Die Planfeststellungstrasse (nebst betreffenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. 

Gestaltungsmaßnahmen) der A 44 VKE 60 weicht von Zielfestlegungen des Regionalplans 

Nordhessen in Kapitel 5.1.3, Ziel 2 i. V. m. der Plankarte, Kapitel 4.6.1, Ziel 1, sowie Kapitel 

4.6.2, Ziel 1, ab. 

Die A 44 wird in Kapitel 5.1.3, Ziel 2, Kategorie I, laufende Nr. 3), aufgeführt. Die Kategorie I 

des Zieles 2 ist wie folgt beschrieben: 

„Projekte der Kategorie I, die in der Karte als Trassierung dargestellt und in 

der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung und haben die Wirkung von Vorranggebieten (§ 6 Abs. 3 Ziffer 

1 HLPG). Sie sind von allen in § 4 HLPG Genannten zu beachten. Planungen 

und Maßnahmen, die eine Realisierung des Vorhabens verhindern oder we-

sentlich erschweren würden, dürfen nicht vorgenommen werden. Trassen die-

ser Kategorie benötigen kein weiteres landesplanerisches Verfahren. Dies be-

rührt nicht die Notwendigkeit, in einem fachgesetzlichen Verfahren alle in die-

sem Rahmen bedeutsamen Belange zu berücksichtigen.“ 
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Bestandteil des vorgenannten Ziels ist auch die im Ostblatt der Plankarte zum Regionalplan 

Nordhessen dargestellte Trassierung der A 44. Der Verlauf der Planfeststellungstrasse 

weicht von dieser zielförmigen Trassendarstellung ab.  

Außerdem liegt die Planfeststellungstrasse in Vorranggebieten für Landwirtschaft sowie in 

Vorranggebieten für Forstwirtschaft. Gleichfalls liegen mehrere Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen bzw. Gestaltungsmaßnahmen, vor allem trassennah, in Vorranggebieten für Land- 

und Forstwirtschaft. 

Diese Vorranggebiete für Land- und Forstwirtschaft sind nach Kapitel 4.6.1, Ziel 1, bzw. Ka-

pitel 4.6.2, Ziel 1, zielförmig festgelegt. 

Ziel 1 des Kapitels 4.6.1 lautet:  

„In den in der Karte festgelegten „Vorranggebieten für Landwirtschaft“ hat die 

landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen. In 

diesen Gebieten sind Nutzungen und Maßnahmen nicht zulässig, die die 

landwirtschaftliche Bodennutzung einschließlich Tierhaltung ausschließen 

oder wesentlich erschweren.“ 

Ziel 1 des Kapitels 4.6.2 lautet:  

„Die als „Vorranggebiet für Forstwirtschaft“ festgelegten Waldflächen sollen 

dauerhaft bewaldet und in ihrem Funktionszusammenhang erhalten bleiben. 

In diesen Gebieten hat die forstwirtschaftliche Nutzung Vorrang vor anderen 

Raumansprüchen. Mit diesem Ziel unvereinbare Nutzungen und Eingriffe sind 

ausgeschlossen.“ 

Die in Vorranggebieten für Land- und Forstwirtschaft liegende Planfeststellungstrasse  

schließt in den Bereichen, wo die Trasse verläuft, landwirtschaftliche Bodennutzung ein-

schließlich Tierhaltung (Ziel 1 des Kapitels 4.6.1) sowie eine dauerhafte Bewaldung (Ziel 1 

des Kapitels 4.6.2) aus und weicht insoweit von den Zielen ab.  

12.3.2 Zulassung der Zielabweichungen  

Die Zielabweichungen im Hinblick auf den im Regionalplan zielförmig dargestellten 

Trassenverlauf sowie im Hinblick auf Vorranggebiete für Land- und Forstwirtschaft konnten 

zugelassen werden. Die Abweichungen sind unter raumordnerischen Gesichtspunkten ver-

tretbar und die Grundzüge der Planung werden nicht berührt, § 6 Abs. 2 ROG. Den Zielab-

weichungen hat die obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zuge-

stimmt (vgl. Stellungnahme vom 02.03.2012). 
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12.3.2.1 Zulassung der Zielabweichung im Hinblick auf den abweichenden 

Trassenverlauf  

Die Zielabweichung im Hinblick auf den im Regionalplan zielförmig dargestellten 

Trassenverlauf ist auch unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar und die Grund-

züge der Planung werden nicht berührt. 

Die Zielabweichung hinsichtlich der geänderten Trassenführung ist unwesentlich. Auf einer 

Länge von rund 3 km wurde die Trasse um bis zu ca. 500 m verschoben. Die Änderungen 

waren insgesamt nicht so weitreichend, dass sie im Ergebnis zu einem neuen Vorhaben ge-

führt hätten. Das Konzept blieb in seinen Grundzügen erhalten, das Vorhaben wurde nach 

Art, Größe, Gegenstand und Betriebsweise nicht durch ein wesentlich anderes Vorhaben 

ersetzt. Die Trasse im letzten Drittel der VKE 60 bis zum Anschluss an die A 4 bei Wommen 

liegt auf derselben Linie wie die ursprüngliche Planfeststellungsvariante 60-99. Der für die-

sen Abschnitt maßgebliche Anschluss an die A 4 – als der von vornherein vorgesehene 

Endpunkt der A 44 – bleibt unverändert. Des Weiteren entspricht die Zahl und Art der Bau-

werke – ein Tunnel im Bereich des Alberberg/Armsberg, eine Talbrücke über den Breitzbach 

– der Gestaltung, wie sie bei der Variante 60-99 vorgesehen war, auch wenn sich deren La-

ge und Ausmaße verändert haben. Darüber hinaus führt die geänderte Trassenführung zu – 

teilweise deutlich – geringeren Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und 

Pflanzen, Boden, Oberflächengewässer sowie Klima/Luft (vgl. C III 3). 

12.3.2.2 Zulassung der Zielabweichung im Hinblick auf Vorranggebiete für Land- 

und Forstwirtschaft 

Auch die Zielabweichungen hinsichtlich der Vorranggebiete für Land- und Forstwirtschaft 

sind unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar. Die Grundzüge der Planung wer-

den nicht berührt. 

Die Planfeststellungstrasse sowie mehrere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. Gestal-

tungsmaßnahmen tangieren Vorranggebiete für Forstwirtschaft nur geringfügig. Die Trasse 

berührt Vorranggebiete für Forstwirtschaft südöstlich des Alberberges im Anschluss an den 

Tunnel Alberberg (BW 60-07a) und südlich von Unhausen im Bereich der Talbrücke 

Breitzbach (BW 60-08a) (vgl. auch Stellungnahme der oberen Landesplanungsbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel vom 02.03.2012). Außerdem liegen Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen in Vorranggebieten für Forstwirtschaft. Für die vorhabenbedingte Rodung von 

Wald werden von der Vorhabenträgerin Ersatzaufforstungsflächen in ausreichendem Um-

fang zur Verfügung gestellt (vgl. C III 7).  
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Die Planfeststellungstrasse tangiert außerdem zwei Vorranggebiete für Landwirtschaft, und 

zwar in dem Bereich, wo die Trasse von der B 400 abschwenkt, sowie im Anschluss an die 

Talbrücke Breitzbach (BW 60-08a). Außerdem liegen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 

Vorranggebieten für Landwirtschaft (vgl. Stellungnahme der oberen Landesplanungsbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 02.03.2012). Insgesamt werden Vorranggebiete in 

einem Umfang von 3,6 ha in Anspruch genommen (vgl. Stellungnahme der oberen Landesp-

lanungsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 02.03.2012). Die Trasse nimmt da-

mit auch besonders wertvolle landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch. Die Inan-

spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen wurde jedoch so gering wie möglich gehalten und 

auf das für das Vorhaben unabdingbare Maß beschränkt. Das Vorhaben der A 44 VKE 60 

hat keine erheblichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Struktur. Auch nach Durch-

führung des Vorhabens wird eine landwirtschaftliche Nutzung in der Region aufrecht erhalten 

bleiben (vgl. C III 16). 

12.3.3 Zielabweichung im Hinblick auf die Abstufung von Bundesstraßen 

Teilstücke der Bundesstraßen B 7 und B 400 werden in eine Landes- bzw. Kreisstraße ab-

gestuft (vgl. C III 18). 

Ziel 1 des Kapitels 5.1.3 lautet:  

„Die im Regionalplan in der Karte dargestellten regional bedeutsamen Straßen 

(Bestand) sind in ihrer Funktion zu sichern. Ihre Darstellung schließt im räum-

lich eng begrenzten Bereich ihres Verlaufs andere, entgegenstehende Raum-

ansprüche aus. Dies schließt den bedarfsgerechten Ausbau und kleinräumige 

Verlegungen ein.“ 

Die Bundesstraßen B 7 und B 400 sind im Ostblatt der Plankarte zum Regionalplan Nord-

hessen dargestellt. Nach der vorgenannten Zielfestlegung ist deren Funktion zu sichern. 

Durch die Abstufung verlieren sie ihre Funktion. Damit liegt eine Zielabweichung vor. 

Diese Zielabweichung ist auch unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar und die 

Grundzüge der Planung werden nicht berührt, § 6 Abs. 2 ROG. Der Zielabweichung hat die 

obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zugestimmt (vgl. Stel-

lungnahme vom 02.03.2012). 

Das Vorhaben der A 44 VKE 60 führt dazu, dass sich der weiträumige Verkehr, der bislang 

auf den Bundesstraßen B 7 und B 400 vorhanden war, auf die A 44 verlagern wird. Infolge 

der A 44 verlieren die Bundesstraßen ihre Verkehrsfunktion für den weiträumigen Verkehr. 

Sie dienen nicht mehr einem weiträumigen Verkehr und sind auch nicht dazu bestimmt, ei-
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nem weiträumigen Verkehr zu dienen, da deren Funktion durch die A 44 übernommen wird, 

auf die sich der weiträumige Verkehr von den Bundesstraßen B 7 und B 400 verlagern wird.  

Die Abstufung einer Teilstrecke der Bundesstraße B 400 zur Kreisstraße folgt daraus, dass 

sie dem überörtlichen, zwischengemeindlichen Verkehr innerhalb der Ortschaften des Wer-

ra-Meißner-Kreises und gleichzeitig dem unentbehrlichen Anschluss von räumlich getrennten 

Ortsteilen, nämlich von Unhausen und Breitzbach, an überörtliche Verkehrswege, nämlich an 

die L 3248 im Westen und die künftige L 3252 im Osten, dient. 

Die Abstufung von Teilstücken der Bundesstraße B 7 zur Landesstraße L 3500 folgt daraus, 

dass die Straße künftig innerhalb des Landesgebietes mit anderen Landesstraßen und Bun-

desfernstraßen, die mit diesen Teilstücken der B 7 verbunden sind (vor allem mit anderen 

Teilstücken der B 7, der B 400, B 452 und B 27), ein Verkehrsnetz bildet und vorwiegend 

einem über das Gebiet eines Kreises hinausgehenden Durchgangsverkehr dient. Auf die 

Ausführungen unter C III 18 wird verwiesen. 

12.3.4 Vorbehaltsgebiet für Grundwasserschutz 

Die Planfeststellungstrasse liegt außerdem in einem Vorbehaltsgebiet für Grundwasser-

schutz, und zwar in dem Bereich, wo die Trasse von der B 400 abschwenkt. Dem hat die 

obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zugestimmt (vgl. Stel-

lungnahme vom 02.03.2012). 

Der entsprechende Grundsatz des Kapitels 5.3 lautet:  

„Ein flächendeckender, qualitativer und quantitativer Grundwasserschutz und 

eine ausreichende Wasserversorgung sind langfristig zu gewährleisten.  

Nachteilige Veränderungen des Grundwasserzustandes sind zu vermeiden 

und alle signifikanten Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf-

grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeit umzukehren.  

Der Regionalplan weist zum Schutz der Ressource Wasser „Vorbehaltsgebie-

te für den Grundwasserschutz“ aus. In diesen Gebieten ist den Belangen des 

Grundwasserschutzes bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

besonderes Gewicht beizumessen.“ 

Der Grundsatz wurde bei dem Vorhaben der A 44 VKE 60 berücksichtigt. Belange des 

Grundwassers sind vor allem im Hinblick auf die Errichtung des Tunnels Alberberg und die 

dafür erteilten Erlaubnisse für das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser 

durch dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grundwasser und für das Entnehmen, 
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Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser betroffen (vgl. C III 9). In dem 

Bereich des Tunnels Alberberg liegt aber kein Vorbehaltsgebiet für Grundwasserschutz. 

12.3.5 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 

Die Planfeststellungstrasse liegt außerdem in Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft, und 

zwar kurz vor dem Bereich, wo die Trasse von der B 400 abschwenkt. Dem hat die obere 

Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zugestimmt (vgl. Stellungnahme 

vom 02.03.2012). 

Der entsprechende Grundsatz des Kapitels 4.6.1 lautet:  

„Die in der Karte festgelegten „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft“ sind für 

die landwirtschaftliche Bodennutzung geeignet und dieser in der Regel vorbe-

halten. Eine Inanspruchnahme für andere Raumansprüche ist unter besonde-

rer Berücksichtigung des landwirtschaftlichen Belangs zulässig für ….“ 

Der Grundsatz wurde bei dem Vorhaben der A 44 VKE 60 berücksichtigt. Insgesamt werden 

Vorbehaltsgebiete in einem Umfang von 1,2 ha in Anspruch genommen (vgl. Stellungnahme 

der oberen Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 02.03.2012). 

Die Trasse nimmt damit auch besonders wertvolle landwirtschaftlich genutzte Flächen in 

Anspruch. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen wurde jedoch so gering wie 

möglich gehalten und auf das für das Vorhaben unabdingbare Maß beschränkt. Das Vorha-

ben der A 44 VKE 60 hat keine erheblichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Struk-

tur. Auch nach Durchführung des Vorhabens wird eine landwirtschaftliche Nutzung in der 

Region aufrecht erhalten bleiben (vgl. C III 16). 

12.4 Raumordnungsverfahren/Landesplanerische Beurteilung 

12.4.1 Berücksichtigung der Landesplanerischen Beurteilung 

Das Raumordnungsverfahren für die Raumordnungsabschnitte V und VI, Wehretal/Oet-

mannshausen-Wommen/A 4, wurde mit der landesplanerischen Beurteilung des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998 abgeschlossen. Die landesplanerische Beurteilung 

ist als sonstiges Erfordernis der Raumordnung gemäß § 3 Nr. 4 ROG im Planfeststellungs-

verfahren berücksichtigt worden. 

Die Vorzugslinie des Raumordnungsverfahrens im Raumordnungsabschnitt VI gemäß dieser 

landesplanerischen Beurteilung war die Variante VI 14 mit Modifizierungen, die von der Vor-

habenträgerin als Variante 60-99 in das Planfeststellungsverfahren (ursprünglicher Plan-

feststellungsantrag) eingebracht wurde, wie unter C III 3 im Einzelnen dargelegt.  
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Die Planfeststellungsbehörde hat unter Berücksichtigung der landesplanerischen Beurteilung 

vom 20.01.1998 die Trassenführung der Planfeststellungstrasse nochmals überprüft. Dabei 

ergab sich, dass die Planfeststellungstrasse die beste Lösung zur Erreichung der Planungs-

ziele darstellt und keine der sonst denkbaren Vorhabenvarianten geeignet ist, die Ziele bes-

ser und in einer Weise zu verwirklichen, die mit wesentlich geringeren vorhabenbedingten 

Eingriffen und Belastungen verbunden wäre (vgl. im Einzelnen die Ausführungen unter 

C III 3).  

Die landesplanerische Beurteilung vom 20.01.1998 enthält unter Ziffer III. verschiedene 

Maßgaben, die von der Planfeststellungsbehörde berücksichtigt wurden, soweit sie das Vor-

haben der A 44 VKE 60 betreffen:  

- Nach Maßgabe a) sollen Lage, Ausgestaltung und Dimensionierung der Anschluss-

stellen neben der Berücksichtigung der Hauptverkehrsströme eine weitgehende Ent-

lastung des nachgeordneten Straßennetzes zum Ziel haben. 

Die Maßgabe ist bei der Dimensionierung des Autobahndreiecks Wommen berück-

sichtigt worden. Im Hinblick auf Lage, Ausgestaltung und Dimensionierung des Auto-

bahndreiecks wurde auf eine weitgehende Entlastung des nachgeordneten Straßen-

netzes hingewirkt (vgl. die Ausführungen unter C III 2). 

- Nach Maßgabe b) ist die Anschlussstelle Wehretal-West in drei Richtungsbeziehun-

gen zu verwirklichen und alle Möglichkeiten zu prüfen, sie als Vollanschluss auszu-

bauen. Im Zusammenhang hiermit ist zu prüfen, ob es erforderlich ist, die geplante 

A 44 östlich von Hoheneiche in einem Tunnel zu bauen. 

Die Maßgabe betrifft nicht das Vorhaben der A 44 VKE 60, da die Anschlussstelle 

Wehretal-West nicht in diesem Abschnitt liegt. 

- Nach Maßgabe c) sollen Überschussmassen dort vorrangig für Schallschutzmaß-

nahmen verwendet werden, wo Schallschutz auf Grund der gesetzlichen Grenzwerte 

nicht zwingend geboten, aber von der Sache her wünschenswert ist. Dies gilt insbe-

sondere für Erholungsbereiche und das Gebiet der Kleingartenanlage Sontra. 

Die Maßgabe betrifft im Wesentlichen nicht das Vorhaben der A 44 VKE 60, da die 

Kleingartenanlage Sontra nicht in diesem Abschnitt liegt. 

- Nach Maßgabe d) ist dafür Sorge zu tragen, dass Boden- und Kulturdenkmale im 

Trassenbereich frühzeitig erfasst und erforderlichenfalls gesichert oder geborgen 

werden. 
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Der Maßgabe wird dadurch hinreichend Rechnung getragen, dass unter A V 6 der 

Vorhabenträgerin aufgegeben worden ist, im Zuge der Erdarbeiten entdeckte oder 

gefundene Bodendenkmäler unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege anzu-

zeigen sowie Funde und Fundstellen bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 

im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die 

Erhaltung des Fundes zu schützen. 

12.4.2 Kein neues Raumordnungsverfahren für Trassenänderung 

Im Hinblick auf die gegenüber der Vorzugslinie des Raumordnungsverfahrens (Raumord-

nungslinie) geänderte Trassenführung der Planfeststellungstrasse war die Durchführung 

eines neuen Raumordnungsverfahrens nicht erforderlich. Die Einwendungen Beteiligter, es 

müsse ein neues Raumordnungsverfahren durchgeführt werden, werden daher zurückge-

wiesen.  

Zu dem Vorhaben der A 44 VKE 60 wurde ein Raumordnungsverfahren durchgeführt. Zwar 

hat sich die Trassenführung der Planfeststellungstrasse gegenüber der Vorzugsvariante des 

Raumordnungsverfahrens geändert. Dies führt aber nicht dazu, dass ein neues Raumord-

nungsverfahren durchgeführt werden musste. Etwas anderes würde sich allenfalls dann er-

geben, wenn die Änderung der Trassenführung im Ergebnis zu einem anderen Vorhaben 

geführt hätte. Dies ist aber nicht der Fall, da das Gesamtkonzept des Vorhabens der A 44 

VKE 60 nicht berührt wurde und dessen Identität gewahrt blieb. Die Änderung der Trassen-

führung war insgesamt nicht so weitreichend, dass sie im Ergebnis zu einem neuen Vorha-

ben geführt hätte (vgl. die Ausführungen unter C I).  
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13 Kommunale Gebiets- und Planungshoheit  

Das planfestgestellte Vorhaben verletzt nicht die Gebiets- und Planungshoheit der von dem 

Vorhaben der A 44 VKE 60 betroffenen Gemeinden Sontra, Herleshausen, Nentershausen 

und Calden. Ihre relevanten städtebaulichen Belange sind von der Planfeststellungsbehörde 

berücksichtigt worden (§ 38 Satz 1, 2. HS des Baugesetzbuches in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 23.09.2004 [BGBl. I S. 2414], zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22.07.2011 [BGBl. I S. 1509]). 

Die gemeindliche Gebiets- und Planungshoheit vermittelt eine wehrfähige, in die Abwägung 

einzubeziehende Rechtsposition gegen fremde Fachplanungen auf dem eigenen Gemeinde-

gebiet, wenn das Vorhaben eine hinreichend bestimmte Planung der Gemeinde nachhaltig 

stört oder wegen seiner Großräumigkeit wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer 

durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzieht oder gemeindliche Einrichtungen erheblich 

beeinträchtigt. 

Demgegenüber vermitteln die gesetzlichen Regelungen zum Immissionsschutz oder zum 

Schutz von Natur und Umwelt keine dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden zugeord-

nete Rechtspositionen, da die Regelungen insbesondere dem allgemeinen öffentlichen Inte-

resse dienen. Die Gemeinden können ebenso wenig die privaten Belange ihrer Einwohner 

geltend machen. Der von einem Vorhaben betroffenen Gemeinde kommen also nicht des-

halb wehrfähige Rechte bzw. Belange zu, weil der Allgemeinheit oder einzelnen Personen 

ein Schaden droht. Aus solchen Gründen können Gemeinden demzufolge keine Abwehran-

sprüche gegen das planfestgestellte Vorhaben herleiten.  

Die oben genannten Gemeinden sind in dem Planfeststellungsverfahren beteiligt worden. 

Einwendungen bzw. Stellungnahmen sind von den Gemeinden Sontra (Stellungnahmen vom 

04.09.2001 und 06.03.2012) und Herleshausen (Stellungnahmen vom 29.08.2001, 

27.06.2006 und 05.03.2012) erhoben worden. 

Beeinträchtigungen der Gebiets- und Planungshoheit konnten seitens der Planfeststellungs-

behörde nicht festgestellt werden und wurden im Übrigen von den vom Vorhaben betroffe-

nen Gemeinden auch nicht vorgetragen. Die gerügten Punkte betreffen nicht die Gebiets- 

und Planungshoheit. Im Hinblick auf die Abstufung einer Teilstrecke der Bundesstraße B 400 

zur Kreisstraße wird auf die Ausführungen unter C III 18.2 verwiesen. 
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14 Baulogistik 

Die Planfeststellungsbehörde hat die in den Planunterlagen dargestellten Bestandteile des 

Konzepts zur Baulogistik (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.4, Blatt 1) geprüft und für nach-

vollziehbar und ausreichend befunden. Die Vorhabenträgerin hat unter Berücksichtigung des 

geplanten Bauablaufs, der Bauzeit, der Ermittlung der transportrelevanten Ein- und Ausbau-

massen sowie der Ermittlung der Transportwege (Baustraßen) ein Gesamtkonzept entwickelt 

(vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 47). Beeinträchtigungen durch den Bauablauf, ins-

besondere die Verwendung des klassifizierten Straßennetzes und des Wirtschaftswegenet-

zes für den Baustellenverkehr und den Erdmassentransport, die besondere Vorkehrungen 

erfordern und die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens einer Klärung bedürfen, sind 

dabei nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu erwarten. Die Beeinträchtigung 

infolge des Baustellenverkehres bzw. Erdmassentransportes treten zeitlich befristet und 

räumlich begrenzt auf, so dass diese, auch wenn der von Baustellenverkehr herrührende 

Lärm und die weiteren Beeinträchtigungen in aller Regel von den Betroffenen im Einzugsbe-

reich der Baustelle als störend empfunden werden, unter Berücksichtigung der diese Belan-

ge überwiegenden Bedeutung des Vorhabens hinzunehmen sind (vgl. auch C III 8.5). 

Die Baustraßen werden, sofern sie nicht auf asphaltierten Trassen verlaufen, unbefestigt 

hergestellt bzw. ertüchtigt. Lediglich im Bereich der Einmündungen der Wege an das über-

geordnete Netz sowie im Bereich extremer Steigungsverhältnisse erfolgt auch eine bituminö-

se Befestigung. Sie bleiben nach Beendigung der Baumaßnahme als Wirtschafts- bzw. 

Forstwege in ihrem jeweiligen Ausbaustandard erhalten. 

Rückgebaut bzw. durch die Planung überbaut werden folgende Bereiche:  

Die Baustraßen zwischen Bauwerk 60-06a und 60-07a befinden sich im Bereich des Baufel-

des und werden im Zuge der Baumaßnahme überbaut. Die Baustraße auf dem nördlich pa-

rallel zur vorhandenen B 400 verlaufenden Wirtschaftsweg wird durch die Trasse der A 44 

sowie der verlegten B 400 überbaut. Der südlich der A 44 verbleibende Abschnitt zwischen 

Bau-km 62+100 und 62+450 wird rückgebaut (vgl. Bauwerksverzeichnis [= planfestgestellte 

Unterlage 15.2], lfd. Nr. 2.III.1).  

Die Baustraße im Bereich der Talbrücke Breitzbach/RRB 1 wird teilweise durch das RRB 1 

überbaut (vgl. Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 2.III.1) bzw. wird Teil des Verbindungsweges 

zum Forstgut Berlitzgrube. Die Baustraßenquerung des Breitzbaches südlich des Talbau-

werks wird ebenfalls rückgebaut. Der östliche Abschnitt der Baustraße bleibt aber als Wirt-

schaftsweg bestehen. Zwischen der geplanten Talbrücke Breitzbach und dem zukünftigen 

Autobahndreieck Wommen verlaufen die Baustraßen ausschließlich auf bereits vorhandenen 
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Wirtschaftswegen. Nach Beendigung der Baumaßnahmen werden diese Wege weiterhin als 

Wirtschaftswege genutzt. Durch den Streckenbau werden bereichsweise vorhandene Wirt-

schaftswege überbaut. Der Lückenschluss bzw. die Verknüpfung der durchtrennten Wege-

beziehungen erfolgt zukünftig durch die geplanten neu anzulegenden Wirtschaftswege und 

Bauwerke. Die Bereiche des Rückbaus sind in den einzelnen planfestgestellten Lageplänen 

(Unterlage 7, Blatt 1-7) dargestellt.  

Die Vorhabenträgerin hat dafür Sorge getragen, dass die anfallenden Erdmassen soweit wie 

möglich im Baufeld verwertet werden können. Die Massenbilanz zeigt in der VKE 60 durch 

die Streckenverkürzung eine Verringerung des Massenüberschusses auf ca. 395.000 m³, 

wovon 100.000 m³ in einer Überformungsfläche des künftigen Autobahndreiecks Wommen 

eingebaut werden sollen. Es verbleibt somit ein Erdmassenüberschuss von ca. 295.000 m³ 

(vgl. Unterlage 1 vom 19.04.2011, Seite 47). Die verbleibenden Überschussmassen müssen 

der Deponierung in außerhalb des Baufeldes befindlichen, zugelassenen Deponieflächen 

zugeführt werden. Der Transport der Erdmassen zur Deponierung ist soweit wie möglich im 

Baufeld vorgesehen oder auf Baustraßen. 

Die überschüssigen Erdmassen werden zu genehmigten Deponien im näheren Umkreis ver-

bracht. Hierfür ist der Steinbruch Nesselröden südlich der B 400 im Bereich des gleichnami-

gen Ortsteiles von Herleshausen (vgl. Übersichtslageplan = planfestgestellte Unterlage 3, 

Blatt Nr. 1) vorgesehen. Der Steinbruch Nesselröden kann zwischen ca. 250.000 bis 

1 Mio. cbm Aushubmaterial aufnehmen. Damit könnten in den Steinbruch Nesselröden die 

gesamte Überschussmassen deponiert werde. Als zusätzliche Alternative hat die Vorhaben-

trägerin aber  auch die Verbringung in den Steinbruch Bischofroda (Nähe Eise-

nach/Thüringen) geprüft. Der Steinbruch Bischofroda (Nähe Creuzburg/Thüringen) kann zwi-

schen ca. 300.000 und 500.000 cbm Aushubmaterial aufnehmen. Somit könnten die gesam-

ten Überschussmassen auch  dort abgelagert werden.  

Der Baustellenverkehr und der Abtransport von Erdmassen sind im Zuge der Verwirklichung 

eines solchen Vorhabens nicht vollständig zu vermeiden. Durch die vorgesehenen Bauabläu-

fe wird aber von der Vorhabenträgerin sichergestellt, dass die zeitlichen Abläufe der einzel-

nen Bauschritte und die Verwertung der anfallenden Erdmassen so aufeinander abgestimmt 

sind, dass die im Bereich des Vorhabens gelegenen Ortschaften Wommen, Breitzbach, 

Nesselröden, Unhausen und das klassifizierte Straßennetz von baubedingten Einflüssen, wie 

Erdmassentransporten und sonstigem Baustellenverkehr, soweit wie möglich unbeeinträch-

tigt bleiben. Dennoch verbleibende Beeinträchtigungen sind zeitlich und räumlich begrenzt. 

Während der Bauzeit kann damit der öffentliche Verkehr auf den vorhandenen Bundesstra-

ßen, dem weiteren untergeordneten Straßennetz und dem Wirtschaftswegenetz im Bereich 
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der Baustellen mit Ausnahme vereinzelter baubedingter Beeinträchtigungen, wie temporärer 

Einengungen der Straßen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen bzw. Umfahrungen, auf-

rechterhalten bleiben.  
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15 Leitungsschutz 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben der A 44 VKE 60 sind verschiedene Leitungen zur 

Versorgung mit Elektrizität oder Telekommunikation zu sichern bzw. zu verlegen. Mehrere 

Leitungen müssen während der Bauzeit mit Schutzvorkehrungen gegen etwaige Beschädi-

gungen versehen werden. Andere Leitungen sind vorhabenbedingt anzupassen, zu sichern 

oder zu verlegen.  

Die Leitungen der öffentlichen Versorgung werden, soweit erforderlich, den neuen örtlichen 

Verhältnissen angepasst. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Leitungen queren 

bzw. befinden sich in unmittelbarer Nähe der neuen Trasse der VKE 60.  

Station Leitung / Versorgungsträger 

Bau-km 

61+800 – 62+150 

 E.ON AG  

20 kV-Leitung 

Bau-km  DB Energie, Niederlassung West 

65+970,236 110 kV-Bahnstromleitung Eischleben - Bebra 

Bau-km  EON AG 

66+026,015 380 kV-Leitung Mecklar-Vieselbach 

Bau-km  Deutsche Telekom AG 

61+845 

62+825 bis 

62+875 

Telekommunikationsleitungen 

 

Die Vorhabenträgerin hat die von dem Vorhaben betroffenen Leitungen vollständig ermittelt 

und bei der Planung berücksichtigt. Die zu sichernden und zu verlegenden Leitungen wurden 

im Bauwerksverzeichnis der Unterlage 15.2 und den Lageplänen der Unterlage 7 aufgeführt.  

Zur Sicherung der vorhandenen Leitungen während der Bauphase und einer fachmänni-

schen Verlegung hat die Planfeststellungsbehörde die von einzelnen Leitungsbetreibern im 

Rahmen des Anhörungsverfahrens vorgeschlagenen Nebenbestimmungen geprüft und diese 

weitestgehend übernommen (vgl. A V 8). Die von einer Vielzahl von Leitungsbetreibern ge-
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forderte vorherige Abstimmung der Bauausführungsplanung der Leitungsverlegung und Si-

cherung wurde aufgrund der besonderen fachlichen Erfordernisse und Anforderungen hin-

sichtlich der unterschiedlichen Leitungstypen angeordnet. 

Über die Frage der Kostentragung wird im Planfeststellungsbeschluss nicht entschieden. 

Diese richtet sich nach bürgerlichem Recht und fachgesetzlichen Regelungen bzw. nach 

bestehenden oder noch zu treffenden vertraglichen Vereinbarungen. 
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16 Landwirtschaft 

Belange der Landwirtschaft stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  

16.1 Allgemeines 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt die Interessen der betroffenen Landwirte und 

das öffentliche Interesse an einer leistungsfähigen Landwirtschaft angemessen. Das Vorha-

ben nimmt 23,67 ha landwirtschaftliche Nutzflächen zur Errichtung der Trasse und 20,6 ha 

für Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen in Anspruch. Baubedingt werden 

12,44 ha landwirtschaftliche Nutzflächen temporär beansprucht (vgl. Aufklärungsschreiben 

der Planfeststellungsbehörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträ-

gerin vom 30.10.2012, S. 27). Neben diesem Flächenverlust führen die vorhabenbedingten 

Zerschneidungen von Betriebsflächen und das Erfordernis von Mehrwegen zu einem Eingriff 

in die gewachsene landwirtschaftliche Struktur des Raumes. Die geltend gemachten öffentli-

chen und privaten Belange der Landwirtschaft stehen der Zulassung des Vorhabens gleich-

wohl nicht unüberwindbar entgegen. Die Vorhabenträgerin hat die Inanspruchnahme land- 

und forstwirtschaftlich genutzter Flächen für Kompensationsmaßnahmen soweit wie möglich 

optimiert. Eine weitere Minderung der Betroffenheit land- und forstwirtschaftlicher Belange ist 

nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde nicht möglich. 

16.2 Funktion und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft 

Die Belange der Landwirtschaft stehen dem geplanten Vorhaben nicht entgegen. Die Funkti-

ons- und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft bleibt auch nach der Realisierung des plan-

festgestellten Projektes in der Region erhalten. Die Trasse und die geplanten Kompensati-

onsmaßnahmen nehmen zwar auch landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch. Die 

Inanspruchnahmen landwirtschaftlicher Flächen wurden jedoch so gering wie möglich gehal-

ten und auf das für das Vorhaben unabdingbare Maß beschränkt. 

Aufgrund des fachgutachterlich entwickelten und behördlich geprüften Maßnahmenkonzep-

tes wurden Kompensationsmaßnahmen planfestgestellt, die aufgrund ihrer Bedeutung und 

Funktion in der jeweiligen Lage erforderlich sind. Das landschaftspflegerische Begleitkonzept 

hat berücksichtigt, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen so weit wie möglich zu scho-

nen sind, § 15 Abs. 3 BNatSchG. Eine weitere Verminderung der Inanspruchnahme land-

wirtschaftlicher Flächen ist nicht möglich (vgl. C III 6). 

Der Bau der A 44 hat keine erheblichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Struktur im 

Bereich der VKE 60. Auch nach Durchführung des geplanten Vorhabens wird eine landwirt-

schaftliche Nutzung in der Region aufrecht erhalten bleiben. Der Belang der Landwirtschaft 

steht dem Vorhaben auch nicht im Hinblick auf den Aspekt der Existenzgefährdung entge-
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gen. Zwei drohende Existenzgefährdungen können durch geeignetes Ersatzland abgewen-

det werden (vgl. im Einzelnen C III 17.7). 
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17 Eigentum 

Die Beeinträchtigung der privaten Belange ist aus überwiegenden Gründen des Interesses 

der Allgemeinheit an der Errichtung des Vorhabens gerechtfertigt. Durch das planfestgestell-

te Vorhaben werden private Belange - zum Teil erheblich - beeinträchtigt. Jedoch überwie-

gen die für das Vorhaben streitenden Belange die Inanspruchnahme privaten Eigentums und 

die Beeinträchtigung der Berufs- und Gewerbeausübung.  

17.1 Flächeninanspruchnahme Privater 

Das Vorhaben nimmt privates Grundeigentum für die Herstellung der Trasse, technisch not-

wendige Begleitmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen in Anspruch. Vorhabenbeding-

te Auswirkungen können auch zu Wertminderungen und/oder zur Erschwerung der wirt-

schaftlichen Nutzbarkeit bzw. Verwertbarkeit von Grundstücken führen.  

Art. 14 GG schützt vor einem Eigentumsentzug, der nicht zum Wohl der Allgemeinheit erfor-

derlich ist. Dem Eigentümer wird gleichgestellt, wer in eigentumsähnlicher Weise an einem 

Grundstück dinglich berechtigt ist, außerdem der Käufer eines Grundstückes, sobald eine 

Auflassungsvormerkung zu seinen Gunsten im Grundbuch eingetragen ist. Dies gilt auch für 

Pächter (vgl. BVerwG, Urt. v. 01.09.1997 – 4 A 36/96 –, zit. nach juris, Rn. 32). 

Die Belange der Eigentümer können bei Vorhaben wie dem vorliegenden, die zum Wohl der 

Allgemeinheit erforderlich sind, bei der Abwägung zu Gunsten anderer Belange zurückge-

stellt werden. Auf die abschließenden Anmerkungen der Anhörungsbehörde wird Bezug ge-

nommen. Die Prüfung, ob eine Beeinträchtigung privater Belange hinzunehmen ist, erfolgt 

nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.  

Soweit das planfestgestellte Vorhaben eine enteignungsrechtliche Vorwirkung für sich in 

Anspruch nehmen kann, § 19 Abs. 1 Satz 2 FStrG, steht fest, dass diese Inanspruchnahme 

privaten Eigentums aus Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt ist. 

Soweit sich die Einwendungen gegen die Inanspruchnahme von Pacht- oder Eigentumsflä-

chen für Kompensationsmaßnahmen richten, hat sich die Planfeststellungsbehörde davon 

überzeugt, dass diese Inanspruchnahme aus naturschutzfachlichen Gründen erforderlich 

und den Betroffenen zumutbar ist. Diese Einwendungen werden – soweit in diesem Be-

schluss keine abweichende Regelung im Einzelfall erfolgt ist – zurückgewiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, inwieweit eine Flächeninanspruchnahme durch 

Maßnahmen des FFH-Gebietsschutzes, artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen, 

Kompensationsmaßnahmen sowie durch die Trasse mit technischen und gestalterischen 

Maßnahmen erfolgt. Die Planfeststellungsbehörde ist dabei zu dem Ergebnis gelangt, dass 
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eine weitere Verringerung der planfestgestellten Flächeninanspruchnahme nicht möglich ist 

und auch eine geringere Betroffenheit durch eine Reduzierung oder Verlagerung im Einzel-

fall auf andere Flächen nicht erreicht werden kann (vgl. Vorlagebericht vom 06.09.2012, 

S. 29).  

Die Dimensionierung des Vorhabens und damit das Erfordernis der Flächeninanspruchnah-

me für die Trasse und die begleitenden technischen Maßnahmen entsprechen nach Prüfung 

durch die Planfeststellungsbehörde den einschlägigen technischen Regelwerken und den für 

die Straßenplanung und den Straßenbau geltenden Richtlinien. Dabei sind alle Möglichkeiten 

der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ausgeschöpft worden (vgl. C III 2).  

Die Maßnahmen V3, V5, V8, V11.1, V/A1.1, V/A3.1, G/V1.1, G/A1.1, G3.1, A9.2 und A15.1 

sind aus Gründen des FFH-Gebietsschutzes erforderlich (vgl. C III 4). 

Die Maßnahmen V11.2, V/A2, A1.1, A1.2, A4.2, A7, A8, A9.1, A10, A12, A14, A15.2, A15.3, 

A16, A17, A18.1, A18.2, A18.3 A20 und A22 sind artenschutzrechtlich begründet und im 

planfestgestellten Umfang auf den entsprechenden Flächen erforderlich als Vermeidungs-, 

CEF- und/oder FCS-Maßnahmen (vgl. C III 5). 

Über die bereits genannten Maßnahmen mit FFH-rechtlicher und artenschutzrechtlicher Er-

forderlichkeit hinaus, sind die Kompensationsmaßnahmen V/A1.2, V/A3.2, G/V1.2, G1, G2, 

G3.2, G/A1.2, G/A2.1, G/A2.2, G/A2.3, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A3, A4.1, A5, A6.1, 

A6.2, A9.3, A11, A13, A19, A20, E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E12 im planfestgestellten Um-

fang und als Bestandteil des Kompensationskonzeptes an der jeweils geplanten Stelle im 

Rahmen der Eingriffsregelung erforderlich (vgl. C III 6). 

Insbesondere sind die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen zur Erfüllung 

der Kompensationsverpflichtung geeignet und erforderlich sowie im Hinblick auf die individu-

ellen Beeinträchtigungen verhältnismäßig. Vorrangig werden Flächen der öffentlichen Hand 

und Flächen, die einvernehmlich zur Verfügung gestellt werden, in Anspruch genommen. 

Unter mehreren geeigneten Grundstücken wurden diejenigen gewählt, welche den Betroffe-

nen die geringeren Opfer abverlangen. Die für das Vorhaben vorgesehenen Kompensati-

onsmaßnahmen sind im planfestgestellten Umfang zwingend für das Vorhaben erforderlich 

und können nicht gleich erfolgversprechend an anderer Stelle mit geringeren Betroffenheiten 

verwirklicht werden (vgl. C III 5). Viele der Kompensationsmaßnahmen, welche landwirt-

schaftliche Nutzflächen in Anspruch nehmen, erlauben auch nach ihrer Realisierung eine 

weitere land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung der Flächen. Die Maßnahmen am ehemaligen 

Standortübungsplatz bei Weißenhasel sichern bzw. ermöglichen eine künftige Bewirtschaf-

tung durch standortgerechte Schafbeweidung. Die vorgesehenen Waldumbau- und Auffors-
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tungsmaßnahmen erlauben weiterhin eine forstliche Bewirtschaftung und Nutzung der Be-

stände (vgl. Unterlage 12.0, S. 129). 

Die Vorhabenträgerin hat die Erforderlichkeit und Eignung einzelner Maßnahmen in den Er-

widerungen und der jeweiligen Darstellung der Betroffenheit dargelegt. Diesbezügliche Ein-

wendungen werden zurückgewiesen. 

Bei der Maßnahmenplanung wurde eine Schonung von wertvollen landwirtschaftlichen Flä-

chen als wichtiges Ziel berücksichtigt. Bei einem Maßnahmenumfang von ca. 47 ha werden 

nur ca. 12 ha (25%) Ackerfläche in Anspruch genommen, von denen es sich bei über 9 ha 

um bundeseigene Flächen handelt (vgl. Unterlage 12.0, S. 128). 

Zur Minimierung der Inanspruchnahme von Flächen Dritter wurden Maßnahmen vorrangig in 

Natura 2000-Gebieten und auf Flächen der öffentlichen Hand vorgesehen, soweit die Maß-

nahmen nicht auf Grund eines funktionalen Zusammenhangs mit dem Eingriff, auf der 

Grundlage des europäischen Artenschutzrechtes oder des FFH-Rechtes nur auf Flächen 

Dritter ausgeglichen werden konnten. (vgl. Unterlage 12.0, S. 128). Das Maßnahmenkonzept 

wurde so ausgestaltet, dass Maßnahmen innerhalb der Maßnahmenbereiche auf möglichst 

zusammenhängenden Flächen durchgeführt werden, die den verschiedenen Anforderungen 

an Kompensations- und Kohärenzmaßnahmen sowie an Maßnahmen zum Artenschutz ge-

recht werden. Auch die Ersatzaufforstungsflächen wurden so ausgewählt, dass zusätzlich 

eine naturschutzfachliche Kompensation auf diesen Flächen möglich ist. Diese Bündelung 

verschiedener Ziele auf den Maßnahmenflächen ermöglicht es, die Inanspruchnahme von 

Flächen für die Kompensation so gering wie nötig zu halten (vgl. C III 6).  

Die Maßnahmenplanung berücksichtigt Abstimmungen und Überlegungen, die im Jahr 2005 

in einem Moderationsverfahren unter Einbeziehung der wesentlichen Betroffenen (Träger 

öffentlicher Belange, Flächeneigentümer und Bewirtschafter) abgestimmt wurde. Unter Be-

rücksichtigung der Ziele, landwirtschaftliche Flächen zu schonen, konkrete Einwendungen 

und Vorschläge der Beteiligten zu berücksichtigen und Maßnahmen in landwirtschaftliche 

Produktionsstrukturen einzubinden, wurde die Maßnahmenkonzeption erarbeitet (vgl. Unter-

lage 12.0, S. 129).  

Die mit den Kompensationsmaßnahmen verbundenen nachteiligen Folgen stehen auch nicht 

außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg. Die Maßnahmenplanung steht in der planfest-

gestellten Form im Einklang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Naturschutzrecht, 

welcher inhaltlich dem enteignungsrechtlichen Übermaßverbot entspricht (vgl. BVerwG, Ur-

teil vom 23. August 1996 – 4 A 29.95 –, DVBl. 1997, 68 = NVwZ 1997, 486 = Buchholz 407.4 

§ 19 FStrG Nr. 8). Die Planfeststellungsbehörde hat den durch das Vorhaben ausgelösten 
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Grundstücksbetroffenheiten grundsätzlich ein hohes Gewicht bei der Abwägung zugemes-

sen. Aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses an der Umsetzung des Vorhabens 

und der separat zu betrachtenden naturschutzrechtlichen Maßnahmen ist es in dem plan-

festgestellten Umfang sachgerecht, die Eigentümerinteressen zurücktreten zu lassen und die 

für die Herstellung der Trasse und die – zudem nicht verlagerbaren – Kompensationsmaß-

nahmen erforderlichen Flächen in Anspruch zu nehmen.  

17.2 Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken 

Bei der Durchführung des Straßenbauvorhabens werden landwirtschaftliche Nutzflächen im 

Umfang von 12,44 ha für die Bauausführung, Geländeflächen als Arbeitsraum oder temporär 

genutzte Baueinrichtungsflächen benötigt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 11.09.2012, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 30.10.2012). 

Die Flächen sind in dem Grunderwerbsverzeichnis als „vorübergehend in Anspruch zu neh-

mende Flächen“ ausgewiesen (vgl. planfestgestellte Unterlage 14.2). Diese Belastung ist für 

die Betroffenen zumutbar. Die Zumutbarkeit wird nicht von der Duldungspflicht nach Art. 14 

Abs. 2 GG erfasst. Die Grundstückseigentümer und die Pächter haben einen Anspruch auf 

eine angemessene Entschädigung in Geld, gegebenenfalls auch auf Schadenersatz für Stö-

rungen und Beeinträchtigungen. Diese Fragen sind im Einzelnen in einem nachgeordneten 

Entschädigungsverfahren zu klären.  

Alle vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen werden anschließend für die vorheri-

ge Nutzung wiederhergestellt. Dies betrifft auch Feldwege, soweit sie durch die Bautätigkeit 

negativ beeinträchtigt werden. 

17.3 Entschädigung für Nachteile 

Einige Einwendungen beziehen sich darauf, dass durch die Inanspruchnahme von Flächen 

Einbußen entstehen und teilweise unwirtschaftliche Restflächen verbleiben.  

Soweit Grundstücke oder räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängender Grundbesitz nur 

zum Teil in Anspruch genommen wird, besteht gemäß § 93 BauGB ein Anspruch auf Über-

nahme des Restgrundstückes oder des Restbesitzes insoweit, als das Restgrundstück oder 

der Restbesitz nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt 

werden kann. Fragen der Entschädigung für Wertminderungen und sonstige Nachteile sind 

grundsätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung. Enteignungsrechtliche Fragen wegen 

unmittelbarer Eingriffe in das Grundeigentum sind dem nachfolgenden Grunderwerbs- und 

Entschädigungsverfahren vorbehalten. Hiernach ist Entschädigung für den eintretenden 

Rechtsverlust und für sonstige, durch die Enteignung eintretenden Vermögensnachteile zu 

leisten. Die Einwender werden daher hinsichtlich Verschlechterungen von Grundstücken auf 
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Grund der Inanspruchnahme durch das planfestgestellte Vorhaben und im Hinblick auf un-

wirtschaftliche Restflächen auf das spätere Enteignungs- und Entschädigungsverfahren ver-

wiesen und die diesbezüglichen Einwendungen im vorliegenden Planfeststellungsverfahren 

zurückgewiesen. 

Für die Betroffenen bietet diese Handhabung keine Nachteile, denn sie können bei Mei-

nungsverschiedenheiten im Entschädigungsverfahren ebenfalls den Rechtsweg beschreiten. 

17.4 Allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben 

Allgemein gehaltene Einwendungen, zum Beispiel gegen die Planrechtfertigung, das Rau-

mordnungsverfahren, die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Linienbestimmung, die FFH-

Verträglichkeitsprüfung, die artenschutzrechtliche Beurteilung, die Bestandserfassung und -

bewertung, den Planungsablauf, den Variantenvergleich, die Bewertung verschiedener 

Schutzgüter in der landschaftspflegerischen Begleitplanung oder das Vorhaben insgesamt 

werden unter Verweis auf die Ausführungen in dem diese Themen jeweils behandelnden 

Kapitel des Teils C dieses Beschlusses zurückgewiesen.  

17.5 Mittelbare Beeinträchtigungen von Flächen 

Beeinträchtigungen von nicht unmittelbar durch vorhabenbedingte Flächeninanspruchnah-

men betroffenen Grundstücke (negative Einwirkungen) stehen dem Vorhaben nicht entge-

gen. Einwendungen, die sich auf eine befürchtete Verschlechterung der Erträge von nicht 

unmittelbar betroffenen Grundstücken beziehen, hat die Planfeststellungsbehörde als schüt-

zenswerte private Belange im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. Diese werden jedoch 

von den öffentlichen Interessen an der Umsetzung des geplanten Vorhabens überwogen.  

Als Rechtsgrundlage für die Entschädigung derartiger Beeinträchtigungen kommt § 74 

Abs. 2 Satz 3 VwVfG in Betracht, der eingreift, wenn die Beeinträchtigung dem Betroffenen 

ohne Ausgleich nicht zuzumuten ist und Vorkehrungen oder Anlagen zu ihrer Vermeidung 

nach § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind. Da mit-

telbare Beeinträchtigungen bereits durch den Planfeststellungsbeschluss hervorgerufen wer-

den, ohne dass es – wie bei einem direkten Rechtsentzug – noch eines gesonderten Ein-

griffs in Gestalt des Enteignungsbeschlusses bedarf, hat in einem solchen Fall die Plan-

feststellungsbehörde dem Grunde nach schon im Planfeststellungsbeschluss über solche 

Ansprüche zu entscheiden. Dies trifft auch für einen Übernahmeanspruch wegen schwerer 

und unerträglicher mittelbarer Beeinträchtigungen zu, denn bei ihm handelt es sich um eine 

besondere Art der Entschädigung nach § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG (vgl. BVerwG, Urt. v. 

07.07.2004 - 9 A 21.03 - NVwZ 2004, 1358 unter Verweis auf BVerwG, Urt. v. 06.06.2002  

– 4 A 44.00 -, DVBl. 2002, 1494). 
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Eine Beeinträchtigung von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen durch mittelbare 

Auswirkungen des planfestgestellten Vorhabens, die den Beteiligten ohne Ausgleich nicht 

zuzumuten ist, hat die Planfeststellungsbehörde auch unter Berücksichtigung der Erwiderun-

gen der Vorhabenträgerin auf die Einwendungen der Beteiligten in keinem Fall gesehen.  

Diese Einwendungen waren daher zurückzuweisen. 

17.6 Mehrwege und Zuwege 

Das planfestgestellte Vorhaben wirkt sich auf das nachgeordnete Straßen- und Wegenetz 

aus. Anzuführen sind hier insbesondere die Verlegung und Neuanlegung von Wirtschaftswe-

gen sowie deren Ausgestaltung.  

Durch den Bau der Trasse werden Wegebeziehungen unterbrochen. Die durch das Vorha-

ben überlagerten Wirtschaftswege werden entlang der neuen Böschungen als Parallelwege 

bis zum Netzschluss wiederhergestellt bzw. dort, wo Parallelwege zur A 44 entbehrlich er-

scheinen, durch Ausbau des vorhandenen Wirtschaftswegenetzes auf einen erforderlichen 

Netzschluss zurückgeführt. Alle Wirtschaftswege, Über- und Unterführungen werden so aus-

gestaltet, dass sie die Befahrbarkeit durch land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge des 

technischen Standards gewährleisten (vgl. im Einzelnen zur Dimensionierung unter C III 3). 

Der Anliegergebrauch gewährt keinen Schutz gegen den Wegfall einer bestimmten Wege-

verbindung. Auch im Hinblick auf Art. 14 GG werden Anlieger nicht durch eine Verschlechte-

rung der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke in ihren Rechten verletzt. Ein Ersatzweg ist ausrei-

chend, wenn er eine den jeweiligen Umständen entsprechende zumutbare Erreichbarkeit 

gewährleistet (vgl. BVerwG, Urteil v. 21. 12. 2005 – 9 A 12/05 –, zit. nach juris, Rn. 22). 

Hiervon zu unterscheiden sind gegebenenfalls die mit einem Eigentumsentzug verbundenen 

Eingriffe in die durch Art. 14 GG geschützte Position eines eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetriebs. Ein durch die Inanspruchnahme eines Grundstückes für einen Betrieb 

entstehender Mehrweg mit zusätzlichen Wegekosten, kann eine Beeinträchtigung des Ge-

werbebetriebs darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 13.12.2007 – III ZR 116/07 –, juris, Rn. 27). 

Ein durch Mehrwege verursachter Nachteil, der sich aus dem Wegfall eines zum Betrieb ge-

hörenden Grundstückes ergibt, ist als Substanzminderung des Betriebes als des Zugriffsob-

jekts zu sehen (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2010 – III ZR 237/09 -, juris, Rn. 14.). Entschädi-

gungsfragen für Mehrwege, die einem landwirtschaftlichen Betrieb durch den Eingriff in eine 

eigentumsrechtliche Position entstehen, sind Gegenstand der außerhalb des Planfeststel-

lungsverfahrens durchzuführenden Enteignungsentschädigungsverfahrens.  
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Mehrere Einwender haben sich gegen eine schlechtere Erreichbarkeit ihrer Grundstücke 

gewandt oder die Befürchtung geäußert, es werde an einer Zuwegung fehlen. Hierzu ist Fol-

gendes auszuführen. Bei der Planung wurden bestehende Wegebeziehungen – soweit mög-

lich – erhalten, um Umwege zu vermeiden. In den übrigen Fällen wurde die Flächenerreich-

barkeit durch Ersatzwege sichergestellt.  

Der Beteiligte (PÄ2_01) hat darauf hingewiesen, dass es für einen reibungslosen Forstbe-

trieb erforderlich wäre, auch während der Bauphase eine ständige Erreichbarkeit der in der 

Gemarkung Unhausen liegenden Waldflächen (südlich des BW 60-10a) durch eine abge-

stimmte Ablaufplanung sicherzustellen. Hierzu hat die Vorhabenträgerin zugesagt, dass die 

Erreichbarkeit der Flächen durch sie gewährleistet wird (vgl. Erwiderung der Vorhabenträge-

rin zur Einwendung des Beteiligten v. 14.03.2012, S. 6). Diese Zusage hat die Planfeststel-

lungsbehörde für verbindlich erklärt (vgl. A VI Nr. 1). 

Die Beteiligte (P_02, PÄ1_02, PÄ2_02) hat eingewandt, dass die Wirtschaftswege auf dem 

Zimmertriesch auf Höhe des Baukilometers 61+200 und 61+350 auch während der Baupha-

se so erhalten bleiben müssten, dass eine Holzabfuhr gewährleistet bleibe. Zudem solle eine 

Regelung zum Winterdienst im Planfeststellungsbeschluss getroffen werden. Hierzu ist aus-

zuführen, dass im Bereich der Wirtschaftswege im Bereich der Baukilometer 61+200 und 

61+350 keine Umverlegung der B 400 geplant ist und dass sich damit nichts am derzeitigen 

Anschluss der beiden Wirtschaftswege ändert (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die 

Einwendung der Beteiligten vom 26.07.2012, S. 18). Somit besteht auch keine Veranlassung 

eine gesonderte Anordnung zur Räumpflicht im Planfeststellungsbeschluss zu treffen. 

Die Beteiligten (P_15a, PÄ1_15a, PÄ2_15a) und (P_15b, PÄ1_15b, PÄ2_15b) haben im 

Rahmen der Erörterung vom 20.03.2007 zum Planungsstand der ersten Planänderung ange-

fragt, ob alle Grundstücke der Einwender noch erreichbar sein werden, wenn das planfest-

gestellte Vorhaben durchgeführt wird. Als Eigentümer ist der Beteiligte (P_15b, PÄ1_15b, 

PÄ2_15b) auf Grund der zweiten Planänderung nur noch hinsichtlich des Flurstückes 8 der 

Flur 7, Gemarkung Breitzbach betroffen. In Bezug auf weitere Grundstücke hat sich die Ein-

wendung somit erledigt. Durch die Ausgestaltung des planfestgestellten Vorhabens ist das 

betroffene Grundstück der Beteiligten sowohl während der Bauphase als auch nach Fertig-

stellung des Vorhabens jederzeit erreichbar (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

04.02.2013). 

Der Beteiligte (PÄ2_45) hat die Befürchtung geäußert, dass das Restgrundstück Flur-

stück 96/5, Flur 4, Gemarkung Unhausen während der Bauphase nicht jederzeit erreichbar 

sein könnte. Hierauf hat die Vorhabenträgerin zugesagt, dass die Erreichbarkeit des Flurstü-

ckes 96/5 in Flur 4 der Gemarkung Unhausen sichergestellt wird (vgl. Erwiderung der Vorha-
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benträgerin auf die Einwendung des Beteiligten vom 31.07.2012, S. 3). Diese Zusage hat die 

Planfestellungsbehörde für verbindlich erklärt (vgl. A VI Nr. 2). 

17.6.1 Jagd 

Durch das geplante Vorhaben werden die Belange von Jagdgenossenschaften betroffen. 

Mehrere Jagdgenossenschaften haben Einwendungen erhoben. Soweit Einwendungen ge-

gen die Rechtmäßigkeit des Vorhabens als solches und im Hinblick auf einzelne Aspekte 

erhoben wurden, werden diese unter Verweis auf die entsprechenden Ausführungen in die-

sem Beschluss zurückgewiesen. Soweit die Beteiligten sich gegen Beeinträchtigungen der 

Jagdgebiete durch das planfestgestellte Vorhaben gewandt und Entschädigungen für Beein-

trächtigungen der Jagd gefordert haben, ist Folgendes auszuführen: 

Wenn – wie vorliegend – eine neue Bundesautobahn gebaut und diese Straße unter Inan-

spruchnahme von Grundeigentum angelegt und dabei ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk 

(§ 8 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes) durchschnitten wird, kann dies zu erheblichen Beein-

trächtigungen der Jagd führen, so dass die Jagdgenossenschaft als Trägerin des Jagdausü-

bungsrechts von einem entschädigungspflichtigen Eingriff im enteignungsrechtlichen Sinne 

betroffen sein kann (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.1982 – III ZR 175/80 –, BGHZ 84, 261; BGH, 

Urteil vom 20.01.2000 – III ZR 110/99 –, NJW 2000, 1720). Ein hieraus erwachsender Ent-

schädigungsanspruch kann – wegen des unmittelbaren Zusammenhangs mit der hoheitli-

chen Inanspruchnahme von Teilflächen des Grundeigentums der Jagdgenossen aus dem 

Jagdbezirk – unabhängig davon geltend gemacht werden, ob er im Planfeststellungsbe-

schluss berücksichtigt worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2000 –- III ZR 110/99 –, NJW 

2000, 1720). 

Das Jagdausübungsrecht, das ein vermögenswertes privates Recht darstellt und als konkre-

te subjektive Rechtsposition der Jagdgenossenschaft als öffentlich-rechtlicher Körperschaft 

selbst zusteht, genießt den Schutz des Art. 14 GG (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.1982 – III ZR 

175/80 –, BGHZ 84, 261; BGH, Urteil vom 15.02.1996 – III ZR 143/94 –, BGHZ 132, 63-71). 

Weiterhin kommt eine Entschädigung für eine Beeinträchtigung des verbleibenden Jagdbe-

zirkes in Betracht. Bei der Ermittlung der Höhe der Entschädigung ist auf den durch Markt-

beobachtung zu ermittelnden Marktpreis für Jagdpachten abzustellen. Schließlich kommt 

auch eine Entschädigung für die Beeinträchtigung der Jagd während der Bauzeit in Betracht 

(vgl. BGH, Urteil vom 04.08.2000 - III ZR 328/98 -, NJW 2000, 3638).  

Die von den Jagdgenossenschaften geltend gemachten Entschädigungsforderungen sind 

nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Sie werden in das Entschädigungsver-

fahren verwiesen. Im Rahmen der Abwägung wurden die Beeinträchtigungen der Jagdgebie-
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te durch das planfestgestellte Vorhaben eingestellt und im Ergebnis geringer gewichtet, als 

die öffentlichen Interessen an der Durchführung des planfestgestellten Vorhabens. 

17.7 Existenzgefährdung 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich intensiv mit der möglichen Existenzgefährdung land-

 und forstwirtschaftlicher Betriebe auseinandergesetzt. Neun Beteiligte haben den Einwand 

der Existenzgefährdung vorgetragen. Für einen Beteiligten (P_16, PÄ1_16, PÄ2_16) hat die 

Vorhabenträgerin eine drohende Existenzgefährdung bestätigt. Für einen weiteren Beteilig-

ten (P_28, PÄ1_28, PÄ2_28) hat die Planfeststellungsbehörde eine drohende Existenzge-

fährdung angenommen. Diesen Beteiligten hat die Vorhabenträgerin jeweils ein Ersatzland-

angebot unterbreitet, das geeignet ist, eine drohende Existenzgefährdung abzuwenden. Zur 

Überzeugung der Planfeststellungsbehörde steht fest, dass geeignetes Ersatzland in ausrei-

chendem Umfang zur Verfügung steht, um eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung der 

Betriebe auszuschließen.  

Für den Beteiligten (P_02, PÄ1_02, PÄ2_02) hat sich der Einwand der Existenzgefährdung 

auf Grund der im Rahmen der zweiten Planänderung erfolgten Änderung der Trassenfüh-

rung erledigt, da eine Flächeninanspruchnahme für diesen Beteiligten fast vollständig entfal-

len ist.  

Auch für die Beteiligte (PÄ1_10) hat sich der Einwand der Existenzgefährdung infolge der 

zweiten Planänderung erledigt, da keine Flächeninanspruchnahme mehr vorliegt. Der Betei-

ligte (P_18, PÄ1_18) hat für seinen landwirtschaftlichen Betrieb den Einwand der Existenz-

gefährdung erhoben. Dieser hat sich erledigt, indem er seine landwirtschaftlich genutzten 

Flächen vollständig an den Beteiligten (P_28, PÄ1_28, PÄ2_28) verpachtet hat (vgl. Erwide-

rung zur Einwendung des Beteiligten vom 15.05.2012).  

17.7.1 Beteiligte (P_16, PÄ1_16, PÄ2_16) 

Die Beteiligte (P_16, PÄ1_16; PÄ2_16) ist eine von zwei Gesellschaftern gebildete Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR), welche einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb führt. 

Die Beteiligte hat aufgrund der geplanten Inanspruchnahme ihrer Flächen den Einwand der 

Existenzgefährdung erhoben.  

Die Vorhabenträgerin hat der Planfeststellungsbehörde ein Gutachten vorgelegt, welches für 

den landwirtschaftlichen Betrieb der Beteiligten eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung 

bestätigt (vgl. Gutachten zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung der Beteilig-

ten P_16, PÄ1_16, PÄ2_16 vom 15.06.2012, S. 42).  



Planfeststellungsbeschluss - 307 - C Begründung 

A 44, VKE 60  III Materielles Recht 

  17 Eigentum 

 

Die Beteiligte hat gegen das Existenzgefährdungsgutachten eingewandt, dass keinerlei Be-

rücksichtigung ihrer forstwirtschaftlich genutzten Flächen erfolgt sei, und diesbezüglich eine 

Ergänzung der Begutachtung gefordert (vgl. E-Mail der Beteiligten an die Anhörungsbehörde 

vom 02.08.2012). Dieser Einwand ist jedoch unbegründet. Die Waldentzugsfläche in einem 

Umfang von rund 0,67 ha ist in dem Existenzgefährdungsgutachten vom 15.06.2012 bei der 

Betrachtung des verminderten Gewinnes berücksichtigt worden (vgl. Stellungnahme des 

Sachverständigen zur Frage der Existenzgefährdung der Beteiligten vom 08.08.2012).  

Mit Schreiben vom 15.01.2013 wurde der Beteiligten ein Ersatzlandangebot der Vorhaben-

trägerin durch die HLG unterbreitet (vgl. Schreiben der HLG an die Beteiligte vom 

15.01.2013).  

Zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ist die angebotene Ersatzfläche im Umfang 

von drei Hektar in jedem Fall geeignet, den Eintritt einer drohenden Existenzgefährdung 

auszuschließen. Die Ersatzfläche ist für die Beteiligte auch annehmbar. Es handelt sich um 

eine zusammenhängende, in einem Schlag zu bewirtschaftende Fläche, die in einer Entfer-

nung von ca. 3 km liegt (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an 

der BAB A44 der Hessischen Landgesellschaft mbH vom 10.12.2012). Von einem betroffe-

nen Landwirt darf erwartet werden, dass er zumutbare Chancen nutzt, um die Rentabilität 

des Betriebes zu erhalten oder zu verbessern. Dazu zählt insbesondere auch die Bereit-

schaft, Ersatzland anzunehmen und in den Betrieb einzubeziehen, sofern dies nach den 

konkreten Umständen zumutbar ist. Da vorliegend ein annehmbares Ersatzlandangebot er-

folgt ist, darf das Anliegen im Sinne einer geminderten Betroffenheit in der Abwägung be-

rücksichtigt werden, ohne dass es auf die Frage ankommt, ob eine Annahme des Angebotes 

tatsächlich erfolgt.  

17.7.2 Beteiligter (PÄ1_09, PÄ2_09) 

Der Beteiligte betreibt als Haupterwerbslandwirt einen Biolandbetrieb auf einer landwirt-

schaftlich genutzten Fläche von ca. 140 ha und 6,6 ha Wald. Er hat sich gegen eine Inan-

spruchnahme seiner Flächen durch das planfestgestellte Vorhaben gewandt und mit Schrei-

ben vom 16.06.2006 den Einwand der Existenzgefährdung erhoben.  

Durch die zweite Planänderung hat sich die Inanspruchnahme der Flächen für den Beteilig-

ten deutlich reduziert. Durch das planfestgestellte Vorhaben werden dauerhaft Flächen des 

Beteiligten in einen Umfang von rund 0,76 ha für den Autobahnbau und rund 0,52 ha für na-

turschutzrechtliche Maßnahmen in Anspruch genommen. Zudem werden ca. 1,7 ha landwirt-

schaftlicher Fläche des Beteiligten vorübergehend für den Bau der Autobahn benötigt (vgl. 

Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 31.07.2012 auf die Einwendungen des Beteiligten 
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vom 16.06.2006 und vom 07.03.2012). Die vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flä-

chen werden im Anschluss an die Maßnahme wieder in den ursprünglichen Zustand ver-

setzt. Fragen der Entschädigung sind Gegenstand eines gesonderten Verfahrens.  

Eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung kann ausgeschlossen werden (vgl. Stellung-

nahme des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur Frage der Existenzge-

fährdung des Beteiligten vom 13.06.2012). Für das Jahr 2012 wird gutachterlich eine Beein-

trächtigung von lediglich 0,7 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Eigentums- und Pacht-

flächen mit lang- und mittelfristiger Restpachtdauer von mehr als zwei Jahren bestätigt (vgl. 

Stellungnahme des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur Frage der 

Existenzgefährdung des Beteiligten vom 13.06.2012, S. 24). Da die Inanspruchnahme deut-

lich unter fünf Prozent liegt, steht zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde fest, dass 

der Eingriff durch das geplante Vorhaben den Haupterwerbsbetrieb des Beteiligten nicht in 

seiner Existenz bedroht.  

17.7.3 Beteiligter (P_18, PÄ1_18) 

Der Beteiligte hat mit Einwendungen vom 07.09.2001 und vom 31.05.2006 vorgetragen, 

dass er einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb auf einer Fläche von 26 ha betreibe. 

Durch das geplante Vorhaben würden 8 ha Fläche entzogen, weshalb der Beteiligte eine 

akute Existenzbedrohung seines Betriebes vorgetragen hat. 

Für die Straßenbaumaßnahme werden rund 2,1 ha dauerhaft und 0,13 ha vorübergehend in 

Anspruch genommen und für Ausgleichsmaßnahmen 0,11 ha erworben und 0,46 ha dauer-

haft in ihrer Nutzung beschränkt (vgl. Darstellung der Betroffenheit vom 23.04.2012, S.1f.). 

Die Vorhabenträgerin hat ausgeführt, dass der Beteiligte nach einer Mitteilung vom 

08.12.2006 seit dem 01.07.2004 alle Flächen an den Beteiligten (P_28, PÄ1_28, PÄ2_28) 

verpachtete habe und nach seiner eigenen Einlassung auf Grund der Verpachtung der Län-

dereien keine Existenzbedrohung mehr bestehe (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf 

die Einwendungen des Beteiligten vom 15.05.2012, S. 2).  

Die Planfeststellungsbehörde sieht keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese Ausführung unzu-

treffend ist, zumal der Beteiligte im Rahmen der zweiten Planänderung auch keine Einwen-

dung mehr erhoben hat, und bewertet daher die Betroffenheit des Beteiligten nicht mit dem 

besonderen Gewicht einer Existenzgefährdung. 

17.7.4 Beteiligte (PÄ1_19, PÄ2_19) 

Die Beteiligten sind Eigentümer eines Grundstückes mit einem Zweifamilienhaus, mehreren 

Stallgebäuden, einer Scheune und Gartenland. Sie vermieten nach eigener Angabe Woh-
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nungen und Freizeitwohnungen (vgl. Einwendung der Beteiligten vom 16.06.2006). In ihrer 

Einwendung vom 07.03.2012 haben sie den Einwand der Existenzgefährdung erhoben. Es 

würden Obstanbauflächen in Anspruch genommen werden, welche für die Selbstversorgung 

genutzt würden.  

Der Einwand der Existenzgefährdung ist zurückzuweisen. Für das planfestgestellte Vorha-

ben werden 836 m² dauerhaft und 67 m² vorübergehend in Anspruch genommen (vgl. Dar-

stellung der Betroffenheit der Beteiligten vom 20.04.2012). Es ist nicht vorgetragen und nicht 

ersichtlich, dass die Flächen der Beteiligten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung ihrer 

wirtschaftlichen Existenz beitragen. Angesichts der relativ geringen Inanspruchnahme von 

obstbaumbestandenen Grundstücksflächen steht zur Überzeugung der Planfeststellungsbe-

hörde fest, dass eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung der Beteiligten nicht vorliegt. 

Die eigentumsrechtlichen Beeinträchtigungen sind Gegenstand eines nachgelagerten Ent-

schädigungsverfahrens.  

17.7.5 Beteiligter (P_28, PÄ1_28, PÄ2_28) 

Der Beteiligte betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schwerpunkt Mutterkuhhaltung 

und Ackerbau (vgl. Einwendung des Beteiligten vom 07.09.2001). Im Rahmen der ersten 

Planänderung hat sich der Beteiligte mit Schreiben vom 31.05.2006 gegen eine geplante 

Inanspruchnahme von rund 11,3 ha landwirtschaftlicher Flächen mit dem Einwand der Exis-

tenzgefährdung gewandt und diesen Einwand mit Schreiben vom 27.02.2012 aufrechterhal-

ten.  

Die Vorhabenträgerin hat die Stellungnahme eines öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen vom 25.05.2012 vorgelegt, aus welcher sich ergibt, dass dem Betrieb des 

Beteiligten insgesamt 88,26 ha Nutzfläche zur Verfügung stehen, von welchen 3,7677 ha 

landwirtschaftlich genutzter Eigentums- bzw. längerfristig gesicherter Pachtflächen entzogen 

werden (vgl. Stellungnahme des öffentlich bestellten und vereidigten Gutachters zur Frage 

der Existenzgefährdung des Beteiligten vom 25.05.2012, Anlage 1 und 2).  

Die Stellungnahme nimmt Bezug auf ein Existenzgefährdungsgutachten, welches der Gut-

achter bereits am 12.02.2007 für den Betrieb des Beteiligten erstellt hat. Aus diesem Gutach-

ten ergibt sich, dass der Betrieb des Beteiligten keinen ausreichenden Unternehmensge-

winn, eine negative langfristige Kapitaldienstgrenze, eine zu geringe mittel- und kurzfristige 

Kapitaldienstgrenze, eine negative Eigenkapitalbildung und einen zu geringen Arbeitsertrag 

erwirtschaftet (vgl. Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 

vom 12.02.2007, S. 22). Da sich die Gewinn- und Einkommenssituation gegenüber dem Jahr 

2007 nur geringfügig verbessert habe, stelle der Betrieb, wie auch im Jahr 2007 festgestellt, 
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bereits vor dem geplanten Eingriff keine längerfristige Existenzgrundlage dar (vgl. Stellung-

nahme des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur Frage der Existenzge-

fährdung des Betriebes des Beteiligten vom 25.05.2012, S. 20).  

Grundsätzlich darf eine Existenzgefährdung ausgeschlossen werden, wenn ein Betrieb be-

reits vor dem geplanten Eingriff nicht längerfristig existenzfähig ist. Andererseits ist auch eine 

besondere Art der Betriebsführung oder Bewirtschaftung als „eingeschränkte Existenzfähig-

keit“ zu berücksichtigen, welche „dem Inhaber für einen beachtlichen Zeitraum eine gesicher-

te Existenzgrundlage bietet, die seinen (möglicherweise bescheidenen) Lebensansprüchen 

genügt, weil er so – ungeachtet betriebswirtschaftlicher Kategorien wie Eigenkapitalbildung 

und Faktorentlohnung – schlicht ‚von seiner Hände Arbeit‘ leben kann“ (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 14.04.2010, - 9 A 13/08 -, juris, Rn. 28). 

Nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde handelt es sich bei dem Beteiligten, um 

solch einen Fall eingeschränkter Existenzfähigkeit. Der Betrieb stellt für den Betriebsinhaber 

und seine Familie die Haupterwerbsquelle dar, von der dieser in tatsächlicher Hinsicht –

 wenn auch unter Rückgriff auf die Substanz des Betriebes – lebt (vgl. Telefonvermerk der 

Planfeststellungsbehörde mit dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 

vom 18.02.2012). Obgleich die Rechtsprechung nicht näher ausführt, was sie unter einem 

„beachtlichen Zeitraum“ versteht, ist vorliegend doch bereits zwischen der Erstellung des 

ersten Existenzgefährdungsgutachtens vom 12.02.2007 und der Stellungnahme vom 

25.05.2012 bereits ein längerer Zeitraum verstrichen, nach welchem sich die Gewinn- und 

Einkommenssituation des Betriebes sogar geringfügig verbessert hat. Hierdurch steht zur 

Überzeugung der Planfeststellungsbehörde fest, dass der Betrieb dem Inhaber für einen 

beachtlichen Zeitraum eine gesicherte Existenzgrundlage bietet.  

Zur Abwendung dieser Gefährdung des eingeschränkt existenzfähigen Betriebes hat die 

Vorhabenträgerin dem Beteiligten ein Ersatzlandangebot mit Schreiben vom 19.02.2013 

übermittelt. Die angebotene Fläche ist nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ge-

eignet, die drohende Gefährdung des Betriebes abzuwenden und für den Beteiligten auch 

annehmbar. Es handelt sich um eine Fläche im Umfang von insgesamt vier Hektar, die sich 

in ca. drei Kilometer Entfernung von dem Betrieb des Beteiligten befindet. Ein Vergleich der 

Ertragsmesszahldifferenz zwischen den Entzugsflächen und der Ersatzfläche ergibt, dass 

die angebotene Ersatzfläche mit einem Überhang von 700 EMZ geringfügig höherwertig ist 

(vgl. Tauschlandangebot der HLG vom 19.02.2013, Anlage, S. 2).  

Die Planfeststellungsbehörde hat den Beteiligten unter Berücksichtigung des Ersatzlandan-

gebotes nicht mit dem besonderen Gewicht der Gefährdung einer eingeschränkten Exis-

tenzgrundlage in die Abwägung eingestellt.  
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17.7.6 Beteiligter (PÄ1_29, PÄ2_29) 

Der Beteiligte hat mit Schreiben vom 06.06.2006 und vom 27.02.2012 vorgetragen, dass 

durch das geplante Vorhaben eine Inanspruchnahme seiner landwirtschaftlichen Flächen in 

einem Umfang erfolge, welcher zu einer Gefährdung des Fortbestandes seines landwirt-

schaftlichen Betriebes führe.  

Aus einer von der Vorhabenträgerin vorgelegten Stellungnahme ergibt sich, dass es sich bei 

dem Betrieb des Beteiligten lediglich um einen kleinen Zuerwerbsbetrieb handelt und dass 

dieser mit einer Gesamtfläche von insgesamt nur rund zwei Hektar landwirtschaftlich selbst 

genutzter Fläche keine längerfristige Existenzgrundlage für den Beteiligten darstellt (vgl. gu-

tachterliche Stellungnahme eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur 

Frage der Existenzgefährdung des Betriebes des Beteiligten vom 25.05.2012).  

Die Planfeststellungsbehörde schließt daher eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung des 

Betriebes des Beteiligten aus. 

Somit wurde die Beeinträchtigung des Beteiligten im Rahmen der Abwägung mit dem Ge-

wicht einer Inanspruchnahme von Eigentumsflächen, jedoch nicht mit dem besonders 

schweren Gewicht einer drohenden Existenzgefährdung betrachtet.  

17.7.7 Beteiligter (PÄ1_38) 

Der Beteiligte hat sich mit Schreiben vom 25.05.2006 gegen die Inanspruchnahme seiner 

landwirtschaftlich genutzten Flächen durch das geplante Vorhaben gewandt. Durch einen 

umfangreichen Flächenverlust von ca. 15 ha sei sein landwirtschaftlicher Betrieb in der Exis-

tenz gefährdet.  

Im Rahmen der zweiten Planänderung wurde die Beeinträchtigung für den Beteiligten deut-

lich reduziert. Die Vorhabenträgerin hat die Stellungnahme eines öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen vom 25.05.2012 vorgelegt. Aus dieser ergibt sich, dass sich 

für den Betrieb des Beteiligten mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von rund 53 ha, die 

ursprüngliche Entzugsfläche von rund 13,6 ha auf rund 1,5 ha (= 2,99%) reduziert hat. Die 

Stellungnahme gelangt zu dem Ergebnis, dass der Beteiligte nicht in seiner Existenz gefähr-

det ist (vgl. Stellungnahme eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur 

Frage der Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes des Beteiligten vom 

25.05.2012, S. 20 f.). 

Für die Planfeststellungsbehörde besteht kein Anlass, dieses Ergebnis anders zu bewerten. 

Deshalb hat sie die Betroffenheit des Beteiligten nicht mit dem besonderen Gewicht einer 

Existenzgefährdung im Rahmen der Abwägung zu Grunde gelegt.  
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17.7.8 Beteiligter (PÄ2_45) 

Der Beteiligte hat mit Schreiben vom 02.03.2012 den Einwand der Existenzgefährdung er-

hoben. Der Familienbetrieb mit den Beteiligten (P_16, PÄ1_16; PÄ2_16) sei erheblich durch 

Flächenverlust auf dem Flurstück betroffen.  

Von den Eigentumsflächen des Beteiligten werden rund 2,8 ha erworben, 0,64 ha vorüber-

gehend in Anspruch genommen und 0,22 ha mit einer dauerhaften Beschränkung für Aus-

gleichsmaßnahmen belegt (vgl. planfestgestellte Unterlage 14.2) 

Die Flächen des Beteiligten werden von der Beteiligten (P_16, PÄ1_16; PÄ2_16), einer GbR, 

bewirtschaftet. Der Beteiligte (PÄ2_45) ist jedoch selbst nicht mehr an der GbR beteiligt und 

führt keinen eigenen Betrieb. Dies hat der öffentlich bestellte und vereidigte Gutachter in der 

Existenzgefährdungsbegutachtung für die Beteiligte (P_16, PÄ1_16; PÄ2_16) festgestellt 

(vgl. Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur Existenzge-

fährdung der Beteiligten GbR (P_16, PÄ1_16; PÄ2_16) vom 08.08.2012, S. 7). Auch die 

Vorhabenträgerin hat in der Erwiderung gegenüber dem Beteiligten hierauf Bezug genom-

men (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Einwendung des Beteiligten vom 

31.07.2012, S. 4). Die Planfeststellungsbehörde hat keinen Anlass, diese Ausführungen in 

Frage zu stellen, und scheidet für den Beteiligten (PÄ2_45) das Vorliegen einer vorhabenbe-

dingten Existenzgefährdung aus. 
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18 Straßenrechtliche Verfügungen 

Die planfestgestellte Widmungs- und Umstufungsplanung (Unterlage 15.5 vom 19.04.2011), 

wie im verfügenden Teil unter A IV im Einzelnen dargestellt, entspricht den gesetzlichen 

Vorgaben. 

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 

(BGBl. I S. 2585), entscheidet die oberste Landesstraßenbaubehörde über Widmung und 

Umstufung einer Bundesfernstraße. Die Entscheidung kann auch in einem Planfeststel-

lungsbeschluss nach § 17 Abs. 1 FStrG mit der Maßgabe erfolgen, dass die Widmung mit 

der Verkehrsübergabe und die Umstufung mit der Ingebrauchnahme für den neuen Ver-

kehrszweck wirksam wird (§ 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG).  

18.1 Widmung 

Die Voraussetzungen für die Widmung der Bundesautobahn A 44 VKE 60 gemäß §§ 1 

Abs. 3, 2 Abs. 2 FStrG liegen vor. Die A 44 VKE 60 ist nur für den Schnellverkehr mit Kraft-

fahrzeugen bestimmt und so angelegt, dass sie frei von höhengleichen Kreuzungen und für 

Zu- und Abfahrt mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet ist. 

Der Träger der Straßenbaulast muss Eigentümer des der Straße dienenden Grundstücks 

sein oder der Eigentümer und sonst zur Nutzung dinglich Berechtigte müssen der Widmung 

zugestimmt haben. Das Eigentum an für die Trasse notwendigen Grundstücken wird in Voll-

zug dieses Planfeststellungsbeschlusses verschafft werden. Bereits mit diesem Planfeststel-

lungsbeschluss wird die Widmung verfügt (§ 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG). 

18.2 Abstufung 

Die Voraussetzungen für die Abstufung von Teilstücken der Bundesstraßen B 7 und B 400 in 

eine Landes- bzw. Kreisstraße liegen vor.  

 

18.2.1 Keine Bedeutung als Bundesstraße 

Nach § 2 Abs. 4 FStrG ist eine Bundesstraße abzustufen, wenn sich die Verkehrsbedeutung 

geändert hat und die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 1 FStrG weggefallen sind. 

Durch den Neubau der Bundesautobahn A 44 verlieren Teilstücke der Bundesstraßen B 7 

und B 400 ihre Bedeutung als Bundesstraße. Die Verkehre auf den im verfügenden Teil die-

ses Planfeststellungsbeschlusses aufgeführten Teilstücken dieser Bundesstraßen werden 
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sich wesentlich verändern, so dass entsprechende Abstufungen veranlasst sind. Dem liegen 

die Verkehrszahlen der Dimensionierungsprognose für das Jahr 2025 (MODUS CONSULT 

Karlsruhe, Dr.-Ing. Frank Gericke, A 44 Kassel-Herleshausen, Dimensionierungsprognose 

2025 – Fortschreibung 2009, Oktober 2010) zu Grunde. Danach ergeben sich für die B 7 und 

die B 400 folgende Verkehrszahlen: Auf der B 400 bei Breitzbach sind 1.000 Kfz/d zu ver-

zeichnen, auf der B 7 bei Datterode/Röhrda zwischen 4.000 und 6.400 Kfz/d (MODUS 

CONSULT Karlsruhe, Dr.-Ing. Frank Gericke, A 44 Kassel-Herleshausen, Dimensionie-

rungsprognose 2025 – Fortschreibung 2009, Oktober 2010, Seite 46 und Plan 65). 

Die entsprechenden Abschnitte erfüllen nicht mehr die Voraussetzungen an eine Bundes-

straße nach § 1 Abs. 1 FStrG. Sie dienen nicht mehr einem weiträumigen Verkehr und sind 

auch nicht dazu bestimmt, einem weiträumigen Verkehr zu dienen, da deren Funktion durch 

die A 44 übernommen wird, auf die sich der weiträumige Verkehr von den Bundesstraßen 

B 7 und B 400 verlagern wird. Auf den fraglichen Abschnitten der beiden Bundesstraßen wird 

nach den Verkehrszahlen der Dimensionierungsprognose für das Jahr 2025 nur noch der 

regionale Verkehr verbleiben, der sich nicht auf die A 44 wegen ihrer weiträumigen Verkehrs-

funktion verlagert. 

18.2.2 Abstufung gemäß Landesrecht 

Die Abschnitte der Bundesstraßen B 7 und B 400 sind gemäß § 2 Abs. 4 FStrG dem Träger 

der Straßenbaulast zu überlassen, der sich nach Landesrecht bestimmt (Abstufung).  

Die öffentlichen Straßen werden nach § 3 HStrG entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung in 

folgende Straßengruppen eingeteilt: 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HStrG sind Landesstraßen Straßen, die innerhalb des Landes-

gebietes untereinander oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und 

vorwiegend einem über das Gebiet eines Kreises hinausgehenden Durchgangsverkehr die-

nen oder zu dienen bestimmt sind. 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HStrG sind Kreisstraßen Straßen, die vorwiegend dem Verkehr 

zwischen benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr inner-

halb eines Kreises oder dem unentbehrlichen Anschluss von Gemeinden oder räumlich ge-

trennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen bestimmt sind. 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HStrG sind Gemeindestraßen Straßen, die vorwiegend dem 

Verkehr innerhalb einer Gemeinde oder dem nachbarlichen Verkehr zwischen Gemeinden 
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oder dem weiteren Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an übe-

rörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen bestimmt sind. 

Danach war eine Abstufung von Teilstücken der Bundesstraßen B 7 und B 400 in Landes- 

bzw. Kreisstraßen veranlasst. 

18.2.2.1 Abstufung der B 7 zur Landesstraße 

Die Abstufung von Teilstücken der Bundesstraße B 7 zur Landesstraße L 3500 folgt daraus, 

dass die Straße künftig innerhalb des Landesgebietes mit anderen Landesstraßen und Bun-

desfernstraßen, die mit diesen Teilstücken der B 7 verbunden sind (vor allem mit anderen 

Teilstücken der B 7, der B 400, B 452 und B 27), ein Verkehrsnetz bildet und vorwiegend 

einem über das Gebiet eines Kreises hinausgehenden Durchgangsverkehr dient. 

18.2.2.2 Abstufung der B 400 zur Kreisstraße 

Die Abstufung einer Teilstrecke der Bundesstraße B 400 zur Kreisstraße folgt daraus, dass 

sie dem zwischengemeindlichen Verkehr innerhalb der Ortschaften des Werra-Meißner-

Kreises dient, insbesondere zwischen Herleshausen (Unhausen, Breitzbach, Nesselröden) 

und Sontra-Ulfen. Außerdem dient sie dem unentbehrlichen Anschluss von räumlich getrenn-

ten Ortsteilen, nämlich von Unhausen und Breitzbach, an überörtliche Verkehrswege, näm-

lich an die L 3248 im Westen und die künftige L 3252 im Osten. Der auf der künftigen Kreis-

straße verbleibende Verkehr ist der regionale Verkehr mit den dargelegten Verkehrszahlen, 

der sich nicht auf die A 44 wegen ihrer weiträumigen Verkehrsfunktion verlagert. Eine Abstu-

fung zur Landesstraße scheidet aus, da die Teilstrecke der Bundesstraße B 400 nicht vor-

wiegend einem über das Gebiet des Werra-Meißner-Kreises hinausgehenden Durchgangs-

verkehr dient oder zu dienen bestimmt ist. 

Zu der Abstufung hat die Vorhabenträgerin nachvollziehbar dargelegt, dass sich durch den 

Neubau der A 44 die überwiegend überregionalen Verkehre von den Bundesstraßen B 7 und 

B 400 auf die A 44 verlagern und sich die Verkehrsfunktion auf diesen Bundesstraßen erheb-

lich verändern wird. In dem fraglichen Bereich, wo die Teilstrecke der B 400 zur Kreisstraße 

abgestuft werden soll, hat die Teilstrecke künftig Bedeutung für zwischengemeindliche Ver-

kehre. Im Übrigen wurde für die gesamte A 44 ein Umstufungsplan auch für alle Nebenstre-

cken erarbeitet und die künftigen Straßenklassen aller Streckenabschnitte ermittelt; die Ab-

stufung einer Teilstrecke der B 400 entspricht diesem Gesamtkonzept (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 25.04.2012 zu der Stellungnahme der Gemeinde Herleshausen vom 

05.03.2012, Seite 16 f.).  
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Daher werden die Stellungnahmen der Gemeinde Herleshausen vom 05.03.2012 bzw. der 

Gemeinde Sontra vom 06.03.2012, soweit sie sich gegen die Abstufung einer Teilstrecke der 

Bundesstraße B 400 zur Kreisstraße wenden, zurückgewiesen. Überdies ist darauf hinzu-

weisen, dass der Werra-Meißner-Kreis, in dessen Baulast die Teilstrecke der B 400 abge-

stuft werden soll, die Abstufung nicht gerügt hat.  

18.2.3 Abstufung rechtsverbindlich 

Einwendungen Beteiligter haben geltend gemacht, die Umstufungen von Teilstücken der 

Bundesstraßen B 7 und B 400 in Landes- bzw. Kreisstraßen seien nicht sichergestellt, son-

dern trotz Planfeststellung weiter offen. Dem ist entgegenzuhalten, dass die 

Umstufungsplanung planfestgestellt ist (vgl. A IV 2) und damit nicht offen bleibt. Mit der Plan-

feststellung sind die Umstufungen rechtsverbindlich. Die Einwendungen werden daher zu-

rückgewiesen. 
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IV Gesamtabwägung 

Die Planfeststellungsbehörde kann dem Antrag der Vorhabenträgerin unter Anordnung der 

sich aus dem verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses ergebenden Regelun-

gen und Nebenbestimmungen stattgeben. Dem Vorhaben stehen weder zwingende Rechts-

vorschriften noch unüberwindbare Belange entgegen. Die Abwägung der für den Neubau der 

Bundesautobahn A 44 VKE 60 sprechenden öffentlichen Interessen mit den durch das Vor-

haben berührten öffentlichen und privaten Belangen ergibt, dass sich das öffentliche Interes-

se an dem Vorhaben gegen die widerstreitenden Belange durchsetzt.  

Das planfestgestellte Vorhaben ist, wie unter C III 1 im Einzelnen dargelegt, von hohem öf-

fentlichen Interesse. Dies wird bereits durch die Aufnahme der Bundesautobahn A 44 zwi-

schen dem Autobahndreieck Kassel-Ost und dem Autobahndreieck Wommen als Vorhaben 

des vordringlichen Bedarfs in den dem Fernstraßenausbaugesetz als Anlage beigefügten 

Bedarfsplan deutlich. Durch den Bau der A 44 soll eine leistungsfähige Verbindung zwischen 

den Bundesautobahnen A 7 bei Kassel und A 4 bei Herleshausen geschaffen werden. Als 

eines der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit dient das Vorhaben der Herstellung gleichwer-

tiger Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern durch eine gemeinsame 

Verkehrsinfrastruktur sowie durch den Lückenschluss im nationalen Autobahnnetz in der 

weiträumigen West-Ost-Verbindung. Weitere Ziele des Baus der A 44 sind die Stärkung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Gemeinschaft durch den Ausbau des 

transeuropäischen Verkehrsnetzes, die Unterstützung der raumordnerischen Entwicklungs-

ziele, die Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes und die Erhöhung der Verkehrssi-

cherheit.  

Die widerstreitenden Belange ergeben sich vor allem aus der Inanspruchnahme von Grund-

eigentum und den Auswirkungen des Vorhabens auf den europäischen Artenschutz sowie 

Natur und Landschaft.  

Im Rahmen der Gesamtabwägung überwiegt die Verwirklichung der aufgeführten Planungs-

ziele mittels des planfestgestellten Vorhabens die widerstreitenden Belange. 

Eine Planungsalternative, die besser zur Erreichung der Planungsziele geeignet wäre und 

zugleich unter dem Gesichtspunkt der Vorhabenauswirkungen auf öffentliche und private 

Belange wesentliche Vorteile gegenüber dem planfestgestellten Vorhaben aufweisen würde, 

ist ebenso wenig vorhanden wie eine Planungsalternative, die bei im Wesentlichen gleicher 

Eignung unter Auswirkungsgesichtspunkten gegenüber dem planfestgestellten Vorhaben 

insgesamt vorteilhaft wäre. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat sich davon überzeugt, dass die Planung dem verfassungs-

rechtlich geschützten Grundeigentum Rechnung trägt. Die Inanspruchnahme landwirtschaft-

licher Flächen und sonstigen Eigentums wurde auf das für das Vorhaben – einschließlich der 

notwendigen Kompensationsplanung – unabdingbare Maß beschränkt. Gleichwohl sind Flä-

chenverluste für landwirtschaftliche Betriebe nicht zu vermeiden. Nach den Ermittlungen der 

Planfeststellungsbehörde führen diese Verluste aber – unter Berücksichtigung von Ersatz-

landangeboten – nicht dazu, dass von abwägungserheblichen Existenzgefährdungen der 

betroffenen Betriebe ausgegangen werden muss. Die Planfeststellungsbehörde hat sich 

auch davon überzeugt, dass die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft in der 

Region insgesamt nach der Realisierung des planfestgestellten Vorhabens erhalten bleibt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat vorsorglich angenommen, dass das planfestgestellte Vor-

haben gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

für die Anhang-IV-Arten Haselmaus, Zauneidechse, Schlingnatter und Kammmolch verstößt. 

Die vorhabenbedingte Verwirklichung weiterer artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist 

aufgrund der konfliktvermeidenden Vorhabenplanung sowie der planfestgestellten vorgezo-

genen Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen. Die erforderlichen Aus-

nahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG konnten zugelassen werden, da für das Vorhaben 

zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses streiten, zumutbare Alternati-

ven nicht bestehen und sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten 

vorhabenbedingt – auch unter Berücksichtigung der planfestgestellten Maßnahmen zur Er-

haltung/Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen) - nicht verschlechtern 

wird (vgl. C III 5).  

Das Vorhaben führt zu nicht vermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft. Angesichts 

des besonders hohen Gewichts der für das Vorhaben streitenden öffentlichen Belange muss 

das Integritätsinteresse von Natur und Landschaft aber in begrenztem Umfang zurücktreten. 

Der durch das Vorhaben hervorgerufene Eingriff wird durch die planfestgestellten Kompen-

sationsmaßnahmen unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde festge-

setzten Nebenbestimmungen vollständig kompensiert. Für die vorhabenbedingte Rodung 

von Wald ist sind in ausreichendem Umfang Ersatzaufforstungen vorgesehen.  

Das Vorhaben führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes. 

Auch die Belange der Wasserwirtschaft und des Immissionsschutzes sind gewahrt.  

Die Gesamtschau der Umweltauswirkungen des Vorhabens einschließlich der vorgesehenen 

Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen führt zu dem Ergebnis, 

dass die verbleibenden negativen Umweltauswirkungen unter Abwägung mit den gerechtfer-
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tigten Planungszielen zumutbar und hinzunehmen sind. Dies gilt auch unter Einbeziehung 

der Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen auf unterschiedliche Schutzgüter. 

Nach Abwägung aller für und gegen das planfestgestellte Vorhaben streitenden öffentlichen 

und privaten Belange gelangt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass die für 

das Vorhaben sprechenden öffentlichen Interessen die Gesamtheit der negativen Auswir-

kungen des Vorhabens überwiegt. Den durch das Vorhaben berührten öffentlichen und pri-

vaten Belangen wird mit den getroffenen Regelungen und angeordneten Nebenbestimmun-

gen ausreichend Rechnung getragen. Insgesamt ist die Planungsentscheidung ausgewogen.  

Das Vorhaben kann demzufolge planfestgestellt werden. 
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D Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Kla-

ge beim  

 Bundesverwaltungsgericht 

 Simsonplatz 1 

 04107 Leipzig 

erhoben werden.  

Die Klage ist schriftlich zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-

genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs 

Wochen nach Klageerhebung die zur Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und 

Beweismittel anzugeben. Bei dem Bundesverwaltungsgericht können elektronische Doku-

mente nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bun-

desverwaltungsgericht und beim Bundesfinanzhof vom 26. November 2004 (BGBl. I S. 3091) 

eingereicht werden. Auf die Notwendigkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur wird 

hingewiesr Kläger muss sich durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer staatli-

chen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, 

eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten 

lassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 

ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich 

durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befä-

higung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts 

einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-

schlüsse vertreten lassen. 

Wiesbaden, den 27. Februar 2013 

 

Florian Rentsch 
Staatsminister 


